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EINLEITUNG.

Dßßiz&^&ie.

c7t\

|as Gebiet der schwyzerischen „Ober-Allmende"
umfaßt, soweit es für die älteste Zeit ') in
Betracht kommt, nur die Mulde zwischen Mythen
und Rigi, Vierwaldstätter- und Lowerzersee und

Roßberg, sowie das Muotatal, wozu dann später2) noch
jenseits der Wasserscheide die obersten Teile des Sihlbeckens
und des Alptales zu rechnen sind.

Bis vor kurzem stimmten die Gelehrten in der Annahme
überein, vor Karl dem Großen könne an eine „eigentliche
Besiedelung" der Waldstätte (somit auch unseres fraglichen
Gebietes) nicht gedacht werden3); „schienen doch hier alle

jene Reste, welche anderswo das Dasein uralter Kulturstätten
dokumentieren, Grabhügel, Pfahlbauten, römisches Mauerwerk

mit den entsprechenden Gerätschaften etc. gänzlich zu
fehlen." 4)

') Schwyz erscheint urkundlich zum erstenmal um die Mitte des
10. Jahrhunderts. Vergi. Oechsli, Die Anfänge der schweizer. Eidgenossenschaft,

Reg. 5 und 6.
2) Im 13. und 14. Jahrhundert. Siehe Urkunden bei Ringholz, P. O,

Geschichte des fürstlichen Benediktinerstiftes U. L. Fr. zu Einsiedeln unter
Abt Johannes I. von Schwanden, p. 213 ff. 250 ff. — Oechsli 1. c. Reg. 56
und 706.

3) Vergi. Oechsli 1. c. p. 3. — Burkhardt, Untersuchungen über die
erste Bevölkerung des Alpengebirges, p. 50 ff. — Ruhet, Les Origines de
la Confédération Suisse, p. 8 ff.

*) Oechsli 1. c. p. 3.

ßas Oebiet cler sckv^eriscken „Ober-^IImencle"
umkalZt, soweit es tur clie älteste ?eit ') in öe.
trackt Kommt, nur clie ivlulcle ^vviscken ivl^tken
unci. lZigi, Viervalclstätter- unci I^over^ersee unci

l^olZberiZ, sovie clas ivluotatal, v«?u cisnn später^) nock
jenseits cler >VasserscKeicle clie obersten l'elle cles LiKIbecKens
unci cles totales ?u recbnen sinä.

Lis vor Kurzem stimmten clie QeleKrten in cler /^nnakme
überein, vor Karl clem QroLen Könne an eine „eiZentlicKe
öesieclelunA" 6er ^Vslclstätte (somit auck unseres kralzlicken
Qebietes) nickt ZeclacKt verclen^); „sckienen clock Kier alle

jene ireste, vvelcke anclersvo clas Dasein uralter Kulturstätten
dokumentieren, OrabKüizel, plaKIdauten, römisckes ivlauer-
verk mit clen entspreckenclen OerätscKskten etc. Mn^IicK ?u
keKIen."

') LcKwvZ ersckeint urkundlick zum erstenmal um clie Nitte cles

10, IgKrKunderts. Vergl, OecKsli, Die Anklinge cter sckveizer, Eidgenosse»
sckskt, heg, 5 uncl 6,

Im 13, uncl 14, IsKrKundert, LieKe Urkunden bei hingkolz, p. O,,
OescKicKte cles türstlictien LenediKtinerstiktes L, Lr. zu Linsiedeln unter
^bt loksnnes I. von LcKvanden, p, 213 kt, 25« tt. — OecKsli 1, c. heg, 56
und 706.

2) Vergi, OecKsli 1, c, p, 3, — LurKKsrdt, LIntersucKungen über die
erste LevölKerung des ^Ipengedirges, p, 50 tk, — hilliet, Les Origines de
Is (ûonkêdêrstion Luisse, p. 8 tt.

OecKsli 1. c, p. 3.



Die Alemannen wären nach dieser Ansicht die ersten
Siedler des schwyzerischen Gebietes.6)

Indessen zeigen die Altertumsfunde der jüngsten Zeit,
daß sich schon in der Stein- und in der Bronzeperiode
in den Waldstätten und insbesondere auch in Schwyz6)
Menschen aufgehalten haben, und sie weisen für die Römerzeit

bestimmter auf geschlossene Ansiedelungen hin. *) Speziell

die Funde aus der römischen Periode begründen die

Vermutung, daß bereits vor den germanischen Einwanderern
das schwyzerische Gelände von romanischen Siedlern in
Besitz genommen worden sei.

Es fehlt auch nicht an weitern Stützen dieser Vermutung.
Von den schwyzerischen Lokalnamen, „die schwerlich einer

ungezwungenen deutschen Deutung fähig sind und auf eine
voralemannische Bevölkerung zurückgehen dürften," führt
Oechsli8) die folgenden an: „Miten (Mitun ca. 1217),
Perfiden (Bervidin ca. 1217), Inclusine (1302 erwähnter Berg bei

Morschach)." Außer den erwähnten Inclusine und Tschalun
betrachten wir noch folgende als entschieden romanische
Ortsnamen: Butzen, Furggelen, Gampel, Gurgen, Gurgel,
Plangg, Rubsaxen (1350), Rubinen, Selgis, Tschübern (früher
schiuêrnel, Schiuernel im 13. und 14. Jahrhundert), während
Alp (1018 als Alba erwähntes Flüßchen) und Frutt (auch
Frutti, Fruttli) keltischen Ursprunges sind.9)

5) Siehe Burkhardt 1. c. Ruhet 1. c.
6) In der Umgebung von Schwyz ist angeblich ein Steinbeil gefunden

worden. Siehe Oechsli 1. c. p. 4 und Anm. 2 daselbst. Aus der Bronzeperiode

stammen ein Dolch und eine Nadel aus Bronze, verschiedene
Bronzebeile, Pfeilspitzen und andere Waffen aus Bronze, dann auch ein
Grabhügel. Siehe Oechsli 1. c. p. 5.

7) Bei einem einzigen Funde kamen bei Rickenbach am Mythen
zutage : zwei Glöckchen in Bronze, zwei fein gearbeitete bronzene Schöpfkellen,

„ein Armband und eine Agraffe von Silber, eine gerippte, blaue
Glasperle, ferner eine Goldmünze von der altern Faustina und 80
Silbermünzen von Kaiser Otto an bis auf Septimus Severus hinunter." Oechsli
1. c. p. 6 f. und Faßbind, Geschichte des Kantons Schwyz, p. 11.

8) 1. c. p. 12.

9) Wir berufen uns auf eine verdankenswerte Aufklärung des Herrn

Die Alemannen wären nacK dieser /^nsickt die ersten

Liedler des sckw^eriscken Oebietes. °)

Indessen Zeigen die Altertumskunde der Mngsten ^eit,
daü sick sckon in der Äe/n- und in der Swn^e^enoske
in den ^Vsldstätten und insbesondere auck in LcKw^ ")
IvlenscKen autgekalten Kaden, und sie weisen lilr die Isomer-
3eit bestimmter aut gescKIossene Ansiedelungen Kin. Lpe-
?iell die t^unde aus der ^S/msc^e« /^e/'/o^e begründen die

Vermutung, daL bereits vor den germaniscken Einwanderern
das sckwv^eriscke (Zelande von romaniscken Liedlern in
öesit? genommen worden sei.

Ls leKIt auck nickt an weitern Ltüt^en dieser Vermutung.
Von den sckw^eriscken I^oKalnamen, „die sckwerlick einer

ungezwungenen deutscken Deutung läkig sind und auk eine
voralemsnniscke LevölKerung ^urückgeken dürften," tukrt
OecKsli^) die folgenden an: „ivliten (ivlitun ca. 1217), per-
fiden (öervidin ca. 1217), Inclusine, (1302 erwäknter Lerg bei

ivtursckack)." ^,utZer den erwäknten Inclusinc und l'sckalun
betrackten wir nock folgende als entschieden romaniscke
Ortsnamen: Lutten, I^urggelen, Oampel, Ourgen, Ourgel,
plangg, pudsaxen (1350), IZudinen, Lelgis, ?sckübern (trüber
sckiuêrnel, LcKiuernel im 13. und 14. .IaKrKundert), wäkrend
/Up (1018 als ^Iba erwakntes ^lütZcKen) und t^rutt (auck
brutti, brutti!) KeltiscKen Ursprunges sind.

b) LieKe SurKKardt I. c, hilliet I, c,
°) In cler Umgebung von LcKw^Z ist angedlick ein Steinbeil getunclen

worden. Liebe OecKsli I. c. p, 4 unci ^nrn, 2 daselbst, ^us 6er gronde-
période stammen ein OolcK und eine dlsdel sus öronze, versckiedene
öronzedeile, pkeilspiizen und andere Watten sus gronde, dànn suck ein
dirsdkügel. LieKe OecKsli l. c, p, 5,

Lei einem einzigen Lunde Kamen bei NcKendscK sm Ivt^tKen
zutage: zwei OiöcKcKen in öronze, zwei kein gearbeitete bronzene LcKopk-
Kellen, „ein Armband und eine ^gratte von Lilber, eine gerippte, blaue
Olssperle, kerner eine Ooldmünze von der altern Laustins und 8l) Lilber-
münzen von Kaiser Otto an bis sut Leptirnüs Severus Kinunter," OecKsli
I. c, p. 6 t, und LsiZdind, OescKicKte des Kantons LcKw^Z, p, 1l,

«) I. c. p. 12,

Wir beruten uns aut eine verclsnkenswerte ^utklilrung des Heim



Auch die zahlreichen romanischen Lehnwörter, die in
der schwyzerischen (wie überhaupt in der schweizerischen)
Alpenwirtschaft gebräuchlich sind, weisen auf eine Bevölkerung
hin, die in der Bewirtschaftung der Alpen den Alemannen

vorangegangen ist, so „Brennte" (italienisch brenta), ein auf

dem Rücken getragenes Milchgeschirr, „Figler" (vigilia)
Schlafgemach für Hirten, „Gatzen" (curw, cazz, cazza,

italienisch cazza) Schöpfkelle, „Gon" (italienisch cogno,
lateinisch congius) rundes Milchgefäß, „Schotten"
(italienisch scotta vom lateinischen excocta), „Sirpe", „Sirte"
(vom lateinischen serum) Molken, „Stafel" (lateinisch
stabulum, im Livinertal stabio) Nachtlagerplatz des Viehes
mit der Hütte, wo das Vieh gemolken wird, dann der
Fettplatz um die Hütte, „Turner" (vom lateinischen-tornare)
der drehbare Pfosten mit Arm, an welchem das Käs- oder
Sennkessi aufgehängt und über dem Feuer gedreht wird. 10)

Mit Rücksicht auf diese Lehnwörter der schwyzerischen
Alpenwirtschaft und speziell auf die oben erwähnten
Funde und Lokalnamen darf als ziemlich wahrscheinlich

angenommen werden, dass schon seit der Römerzeit
hauptsächlich das Muotatal und das Gelände am Fuße der Mythen
keine Wildnis mehr waren, sondern mit ihren wildreichen
Wäldern und herrlichen Weideplätzen ununterbrochen, wenn
auch schwach, von Jäger- und Hirtenfamilien bevölkert
gewesen sind. u)

Über die Lebensweise dieser vorgermanischen, vermut-

Prof, v. Ettmayer. Romanischen Ursprunges dürften auch sein : im Bretsch,
Fedii, Feden, Güch, Klön, Lügütsch, Mütschen, Figleren, Saas (vergi.
Siegfriedsatlas 416, Muotatal), Tschütschi, Tschümpern, Allufere. Daß
Tschalùn nicht mit dem deutschen Schall in Zusammenhang steht, dürften
schon die Währung und Betonung der Silben beweisen. Ringholz 1. c. 171

hält es für deutsch.
10) Siehe Oechsli 1. c. p. 14. Vergi, dazu Luchsinger, „Das Molkereigeräte

in den Alpendialekten der romanischen Schweiz" im Archiv für
Völkerkunde, 9. Jahrgang p. 251 ff.

") Vergi. Oechsli 1. c. p. 15.

^uck clie ?aklreicken romsniscken I^eKnwörter, clie in
cler sckw^?eriscken (wie überkaupt in äer sckwei^eriscken)
/XlpenwirtscKalt gedraucKIicK sincl, weisen auk eine Bevölkerung
Kin, clie in cler LewirtscKattung cler Alpen clen Alemannen

vorangegangen ist, so „örennte" (italienisck brenta), ein sul
clem Lücken getragenes lvlilckgesckirr, „t^igler" (vigilia)
— LcKIakgemacK lür ttirten, „Lathen" (curw, ca??, ca??a,
italienisck ca??a) — LcKöplKelle, „Qon" (italienisck cogn«,
lateinisck congius) — runcles ivlilcKgelalZ, „LcKotten" (its-
lienisck scotta vom lateiniscken excocta), „Zirpe", „Lirte"
(vom lateiniscken serum) — lvlolken, „Ltalel" (lateinisck
stabulum, im I^ivinertal stabio) — IXIacKtlagerplat? cles VieKes

mit cler ttütte, wo clas VieK gemolken wircl, clann cler I?ett-

plat? um clie tttttte, „lurner" (vom lateiniscken tornare) —,
cler clrekdare plosten mit Arm, an welckem clas Käs- ocler

LennKessi aukgekängt uncl über clem theuer geclrekt wircl. ^°)

lvlit pücksickt aut cliese I^eKnwörter àer sckwv?eriscken

AlpenwirtscKalt uncl speziell aut clie oben erwärmten
Puncte uncl t.okalnamen clarl als ^iemlick wakrsckeinlick

angenommen werclen, class sckon seit cler IZömer^eit Kaupt-
säcklick clas lVluotatal uncl clas (Zeläncle am l^ulZe cler lVl^tKen
Keine MIclnis mekr waren, sondern mit ikren wilclreicken
'vVälclern uncl KerrlicKen Veicleplät?en ununterbrocken, wenn
auck sckwack, von ^äger- uncl ttirteniamilien bevölkert ge-
wesen sincl. ")

t)ber clie Lebensweise clieser vorgermaniscken, vermut-

Prot, v, Lttms^er. homsniscken Ursprunges clllrtten guck sein: im LretscK,
Ledli, Leclen, OücK, Klön, LiigiitscK, iVIütscKen, Ligleren, Lsas (vergi.
Liegkriectsstlss 4l6, lvluotstsl), IscKutscKi, IscKümpern, ^llukere. OsiZ

LscKgiün nickt mit clem cleutscken LcKsII in ^ussmmenksng stetit, ciürkten
sckon ciie VsKrung unci Betonung cler Lüben beweisen, hingkol? I, c, l7l
Kglt es kiir cteutsck.

'°) LieKe OecKsli l. c, p. 14. Vergl, clszu LucKsinger, „Oss lvtolkerei-
gerate in clen ^IpenclisIeKten cler romgnisctien LcKwei?' im ^rckiv tur
Völkerkunde, 9, IsKrgsng p, 25t tk.

") Vergi, OecKsli I, c, p, 15,



lieh rätoromanischen 12) Hirten und Jäger besitzen wir keine
näheren Anhaltspunkte, als dass sie jedenfalls auch
Alpenwirtschaft betrieben haben.1S)

Nach Oechsli u) fällt die deutsche Besiedelung der Waldstätte

(somit auch des schwyzerischen Gebietes) zwischen
den Anfang des 5. Jahrhunderts, in welchem die Alemannen
überhaupt sich in der Schweiz festsetzten, und die Mitte des
9. Jahrhunderts, wo sie als eine vollendete Tatsache erscheint.16)

Für die älteste Zeit ist bekannt, daß, wie die Germanen
nach Stämmen und Geschlechtern im Heere geordnet waren,
so auch die Besiedelung des Landes zunächst in diesen auf
Verwandtschaft beruhenden Abteilungen sich vollzog.16)

Möglicherweise erfolgte auch die alemannische Siede-

lung im schwyzerischen Gebiete durch eine solche
Heeresabteilung, wahrscheinlich eine Cent.17)

12) Nach F. Keller (Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde I. p. 18)
ist „die der deutschen im Besitze und in der Benutzung der Alpenweiden
vorangegangene Bevölkerung aber keine andere als die rätoromanische.
Von dieser ist die Kenntnis der Bewirtung der Alpenweiden an die
deutschen Einwanderer übergegangen, wie die Namen vieler Gerätschaften
und Verrichtungen in der Sennhütte und die Benennungen verschiedener
Formen und Gestaltungen des Gebirges genugsam beweisen." (Citat bei
Oechsli 1. c. p. 17.)

13J Siehe oben p. 3.

") 1. c. p. 17. f.
u) Th. v. Liebenau, Geschichte der Pfarrei Arth (in den „Gedenkblättern

zur 2. Säkularfeier der Kirchweih in Arth") p. 9 setzt die Besitznahme

der Alemannen in der Centralschweiz in die Mitte des 15.
Jahrhunderts"

16) Siehe u. a. v. Inama-Sternegg, Wirtschaft, in der germanischen
Philologie III. p. 2. v. Schulte J. Fr., Lehrbuch der deutschen Reichs- und
Rechtsgeschichte, p. 26.

") Vergi, unten Anm. 297 ff. v. Maurer G. L., Einleitung zur
Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfassung, p. 96. v. Schulte
1. c. p. 6.

Oechsli 1. c. p. 21 glaubt „von der Einwanderung ganzer Sippen
in die Waldstätte" absehen zu müssen, da die Ortsnamen mit der patro-
nymischen Endung „ingen" hier nicht als Niederlassungen ganzer Sippen,
sondern nur als Einzelgründungen betrachtet werden können. Allein die
letztere Tatsache beweist höchstens, daß ein sippenweises Zusammenwohnen

in geschlossenen Dörfern nicht stattgefunden hat. Sie behindert

lick rätoromsniscken Birten und ^sger besitzen wir Keine
näkeren AnKsltspunKte, sis dass sie jedenfalls aneli Alpen-
wirtsckalt betrieben lisben.

lVscK OecKsli ") lsllt die ckett^cÄe öesiedelung der >Vald-

statte (somit auck des sckwv^eriscken Qedietes) ^wiscken
den Anlang des ö. d'akrkunderts, in welckem die Alemannen
überkaupt sick in der LcKwei? lestset^ten, und die lvìitte des
9. .IsKrKunderts, wo sie als eine vollendete lstsacke ersckeint. '°)

t^ür die älteste ^eit ist bekannt, dalZ, wie die (Germanen
nack Llammen und OescKIecKtern im I-jeere geordnet waren,
so suck die Sesiedelung des Landes ^unäckst in diesen sul
VerwandtscKslt berukenden Abteilungen sick vollzog. '°)

lvlöglickerweise erkolgte suck die slemsnniscke Liede-
lung im sckwv^eriscken Oebiete durck eine solcke tteeres-

sbteilung, wskrsckeinlick eine O«^.

") I>IgcK tv Keller (Anzeiger kür sckveiz, Altertumskunde I. p, 18)
ist „clie 6er deutscken im öesitze und in cler öenutzung cler ^Ipenveiden
vorangegangene öevölkerung aber Keine sintere als clie rätoromaniscke.
Von dieser ist ctie Kenntnis der tZevirtung der v^Ipenveiden sn die
deutscken Linvsnderer übergegangen, vie die iXarnen vieler OerätscKatten
und Verricbtungen in der LermKütte und die öenennungen verscbiedener
Normen und Oestgltungen des Oebirges genugssm beweisen," (Oitst bei
OecKsli I, c. p, 17.)

'") LieKe oben p, 3.

") 1. c. p, 17. t.
'^) IK. v. Liebenau, (ZescKicKte der Lksrrei ^rtk (in den »OedenK-

blättern zur 2, Säkularisier der KircKveiK in ^rtk") p, 9 setzt die Sesitz-
nakme der Alemannen in der OentrslscKveiz in die lvtitte des lö, IsKr-
Kunderts^

'°) Sieks u. s, v. Inama-Sternegg, WirtscKgkt, in der germsniscken
PKilologie III. p. 2. v. ScKuIte 1. Lr., LeKrducK der deutscken heicks- und

hecktsgesckickte, p. 26,

") Vergi, unten ^nm. 297 tt. v, lVIgurer O. L., Einleitung zur Oe-
«ckickte der ivtsrk-, ttot-, Dort- und Slsdtverisssung, p. 96. v. ScKuIte
I. c. p. 6.

OecKsli I. c. p. 2l glsudt „von der Linvsnderung ganzer Sippen
in die >VaIdststte" adseken zu müssen, ds die Ortsnamen mit der ostro-
n^miscken Lndung »ingen" Kier nickt als I^iederlsssungen gsnzer Lippen,
sondern nur sls Linzelgrllndungen detrscktet Verden Können. Allein die
letztere LatsacKe deveist KöcKstens, dsö ein sippenveises Zusammen-
voknen in gescklossenen Oörkern nickt stattgetunden Kst. Lie bekindert



Selbst wenn wir keine historischen Anhaltspunkte hätten,

um die Frage zu lösen, welcher Art diese Ansiedelungen

gewesen seien, so dürften wir schon mit Rücksicht auf die

geographische Beschaffenheit des besiedelten Gebietes mit
der Vermutung von Einzelhöfen (Einöden) kaum fehlgehen.
Das Dorfsystem finden wir eher in der Ebene, das

Hofsystem mehr in den Gebirgslandschaften. Es ist auch die

Siedelung nach Einzelhöfen für die Gebirgslandschaften in
der wissenschaftlichen Literatur im Prinzip angenommen.,8)

v. Inama-Sternegg19) betrachtet das Hofsystem als die

höchst wahrscheinlich ursprüngliche Ansiedelungsform der

Alemannen im 6. Jahrhundert, der Bayern im 7. und 8. Jahr-

aber in keiner Weise die Möglichkeit, daß ganze Sippen ins schwyzerische
Gebiet eingewandert wären, deren Genossen sich dann nach Maßgabe
des vorhandenen kulturfähigen Bodens in denselben geteilt, und daß

somit die einzelnen Hausväter mit ihren Familien hauptsächlich in
Einöden sich angesiedelt hätten.

18) Vergi. Inama - Sternegg K Th., Deutsche Wirtschaftsgeschichte
I. p. 10 f., 39, 45 ff., Waitz Verfassungsgeschichte des deutschen Volkes I.

p. 114, 124, 132. Lamprecht, „Agrargeschichte", im Handwörterbuch der
Staatswissenschaften, herausgegeben von Conrad, Elster, Lexis und Loening.
Brunner H, Deutsche Rechtsgeschichte I. p. 85 ff. Schröder, Lehrbuch
der deutschen Rechtsgeschichte p. 16, 59, 203. v. Maurer 1. c. p. 10.

v. Miaskowski, Verfassung der Land-, Alpen- und Forstwirtschaft der
deutschen Schweiz in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zur Gegenwart

p. 40. Oechsli 1. c. p. 18 ff.
Meitzen, Siedelungs- und Agrarwesen I. p. 416 ff. führt die am

Fuße der Vorberge beginnenden Einzelhöfe „zum großen Teil" auf
vordeutsche Siedler zurück und betont als eigentlich deutsche Ansiedelungen
die in den hügeligen Landstrichen und offenen Tälern vorkommenden
Weiler, d. h. 3—10 ziemlich unregelmäßig benachbart liegende Höfe,
sowie die vorzüglich in der Ebene sich findenden Dörfer, v. Inama-
Sternegg (1. c. p. 31) dagegen konstatiert es geradezu als eine besondere

Vorliebe der spätem Ansiedler, sich in zerstreuten Gehöften anzusiedeln,
weil diese Art der Besiedelung die größten Schwierigkeiten aus dem
Wege räumte und überall leicht ein Heimwesen gedeihen konnte, wo
eine gedrängte Dorfanlage unmöglich gewesen wäre und nur wenige
nahe liegende Fluren eine Bestellung hätten finden können. Insbesondere
die rechtsrheinischen und schweizerischen Alemannen lebten nach ihm
in Gehöften (siehe 1. c. p. 45).

19) 1. c. p. 47.

Leibst wenn wir Keine lnstoriseken AnlialtspunKte Kätten,

um die l^rage ?n lösen, welcker Art diese Ansiedelungen

gewesen seien, so dürften wir sckon mit pücksiekt sui die

SM^mM/sahe Ses«^a/fe«^e/^ t/ez öes/e^e/^e« Oeö/e^es mit
der Vermutung von /Ä«^e//hS/e« (Einöden) Kaum teKIgeKen.
Das OorksMem linden wir elier in der Lbene, das Ilol-
system mekr in den (ZedirgsIandscKaften. l?s ist auck die

Liedelung nack Lin^elKöken iür die OebirgslandscKakten in
der wissensekaltlicken Literatur im Princip angenommen.

v. Inama-Lternegg '°) betracktet das ttoks^stem als die

KöcKst wakrsckeinlick ursprünglicke Ansiedelungskorm der

Alemannen im 6. ^akrkundert, der Lavern im 7. und 8. d'akr-

aber in Keiner V/eise clie iVlöglicKKeit, dslZ ganze Lippen ins sckw^zeriscke
Oebiet eingewandert waren, deren Genossen sicli dann nack NalZgsde
des vorkandenen KuIturksKigen Lodens in denselben geteilt, und dslZ

somit die einzelnen tisusvster mit iiiren Lsmilien KguptsäcKIicli in Lin-
öden sicli angesiedelt Kätten,

'") Vergi. Inams - Lternegg K. ?K., OeutscKe WirtscKaktsgescKicKte
I, p. 10 k,, 39, 45 lk,, Maitz VerksssungsgescKicKte des deutscken Volkes I,

p, 114, 124, 132. LsrnprecKt, .HgrargescKicKte", im tlandwörterbuck der
LtsgtswissenscKskteri, Kersusgegeben von donrad, Lister, Lexis und Loening.
Lrunner II, OeutscKe hecktsgesckickte I. p. 85 tt, LcKröder, LeKrbucK
der deutscken hecktsgesckickte p. 16, 59, 293, v, iVtgurer 1. c. p. 19.

v. IvliasKowsKi, Verksssung der Land-, ^lpen- und LorstwirtscKakt der
deutscken LcKweiZ in ikrer gesclucktlicken LntwicKIung bis zur Legen-
wart p. 40. OecKsli l. c. p. 18 kt.

ivleitzen, Liedelungs- und ^grsrwesen I. p, 416 tt. tukrt die gm
Luüe der Vorderge beginnenden LinzelKöke „zum grolZen Lei!' gut vor-
deutscke Liedler zurück und beloni gis eigentlick deutsctie Ansiedelungen
die in den Kugeligen LsndstricKen und ottenen 1"glern vorkommenden
Weiler, d. K. 3—19 ziemlick unregelmälZig densckbart liegende ttSke,
sowie die vorzüglick in der Lbene sick kindenden Oörker. v, Insma-
Lternegg (I. c. p. 31) dagegen Konstaliert es geradezu sis eine beson-
dere Vorliebe der spätern Ansiedler, sick in zerstreuten OeKökten anzusiedeln,
weil diese ^rt der Lesiedelung die grölZten LcKwierigKeiten sus dem
Wege räumte und überall leickt ein tieimwesen gedeiken Konnte, wo
eine gedrängte Oorksnlage unmöglick gewesen wäre und nur wenige
nane liegende LIuren eine Lestellung Kstten kinden Können, Insbesondere
die recktsrkeiniscken und sckweizeriscken Alemannen lebten nsck ikm
in OeKökten (sieke I. c. p, 45),

'«) I, c, p. 47,



hundert." Die Erklärung dafür findet er in der Natur des

Landes, welches, solange dichte Urwälder und Sümpfe in
Menge die breiten Plateaux der Mittelgebirge und die ebenen
Flächen der Täler bedeckten, wenig Raum zur Entstehung
größerer Ortschaften bot. „Aber nicht minder ist das natürliche

Verlangen erster Ansiedler nach solchen Stätten, welche
die geringste Kulturarbeit erfordern — sonnige Abhänge mit
leichten Waldbeständen und seichter Krumme — einer
Besiedelung der Höhen günstiger als der dorflichen."20)

Wie diese Ansicht in den obwaldnerischen Siedelungs-
verhältnissen ihre Bestätigung findet,21) so deuten auch die
historischen Spuren mit ziemlicher Bestimmtheit auf
hofmäßige Besiedelung im Gebiete der schwyzerischen „Ober-
allmende" hin. Wie dort zeigt sich auch hier eine

Bevorzugung der über der Talsohle liegenden Abhänge und
Anhöhen. ä2)

Schon die meisten der im 13. und 14. Jahrhundert23)
vorkommenden Geschlechtsnamen deuten unzweifelhaft auf
meist über der Talsohle gelegene Einzelhöfe als Familiensitze
dieser Geschlechter hin.2i) Für die gleiche Zeit wird aber be-

20) 1. c. p. 48. Diese Hypothese unterstützt auch v. Miaskowski 1. c.

p. 40 f.

21) Vergi. Kiem P. M., Die Alpwirtschaft und Agrarkultur in Ob-
walden in den ältesten Zeiten, Geschichtsfreund XXI. p. 167.

22) Von den sogenannten „Heidenhüttchen" (vergi. Gemsch, Anzeiger
für Altertumskunde, Jahrgang 1869 p. 11 f. 123) auf den Alpen Zimmer-
stalden und Hessisbohl im Muotatal, sowie in Riemenstalden, sehen wir
absichtlich hier ab, „da diese bloße Sommerwohnungen der Hirten waren
und der gänzliche Mangel an Gerätschaften und Küchenabfällen die
Zuweisung dieser Hütten in eine bestimmte Zeit so gut wie unmöglich
macht." (Oechsli 1. c. p. 15.)

23) Erst aus dieser Zeit melden uns die Urkunden eine umfassendere
Anzahl individuell bestimmter schwyzerischer Güterbesitzer.

24) Aus der genannten Zeit seien kurz folgende schwyzerische
Familiennamen erwähnt: Ab dem Acker, ab Yberg (von dem 3/4 Stunden
südöstlich von Schwyz, auf dem Rückendes Gibeis gelegenen Orte Auf-Iberg),
von Bäche, an dem Berge, zum Brunnen, Bueler, von Erlingenholz, an dem
Feld, im Hof, an der Mauer, auf der Mauer, von Rickenbach, im Rickes, am

Kundert." Die Erklärung datur lindet er in der lXatur des

Landes, velckes, solange dickte Drvälder und Lümpte in
Ivlenge die breiten plateaux der Mittelgebirge und die ebenen
t^läcken der 1'äler dedeckten, venig paum ?ur LntsteKung
größerer OrtscKalten bot. „Aber nickt minder ist das natür-
licke Verlangen erster Ansiedler nack solcken Stätten, vvelcke
die geringste Kulturarbeit erlordern — sonnige AbKänge mit
leickten "vValddestanden und seickter Krumme — einer öe-
siedelung der ttöken günstiger als der dorllicken." ^°)

Vie diese AnsicKt in den obvaldneriscken Liedelungs-
verkältnissen ikre Lestätigung lindet, so deuten auck die
^«^o/'/sahe« L/?ttw« mit ^iemlicker LestimrntKeit sul Kol-

mäLige Lesiedelung im (Zediete der sckvv^eriscken „Ober-
allmende" Kin. Me dort ^eigt sick auck Kier eine Levor-
?ugung der über der lalsoKIe liegenden AbKänge und An-
Koken.

LcKon die meisten der im 13. und 14. d'akrkundert ^)
vorkommenden QescKIecKtsnamen deuten un^veilelkalt auk

meist über der lalsoKIe gelegene Lin?eIKöke als t^amiliensit^e
dieser QescKIecKter Kin. ^) ?ür die gleicke Zeit vird aber be-

I, c. p. 48, Diese tt^poikese unterstützt suck V. NissKovsKi I, c,

p. 40 t,

2') Vergi. Kiern ivt,, Oie ^lpvirtsckskt und ^grsrkultur in Od-
vslden in clen ältesten leiten, (ZescKicKtskreund XXI, p, 167,

Von clen sogensnnken „tteidenküttcken' (vergi, OemscK, Anzeiger
kiir Altertumskunde, îskrgsng 1869 pli k, 123) sul den ciperi dimmer-
stslden und ttessisboKI im Nuotstsl, sovie in hiemenslslden, seken vir
sbsicktlick Kier ab, ,ds diese blolZe LommervoKnungen der ttirten vsren
und der gänzlicke Nsngel sn (ZerstscKgkten und KücKensbtällen die ?u-
veisung dieser ttlltten in eine destimmte ^eit so gut vie unmüglick
niackt," (OecKsli I, c. p, 15,)

^) Lrst sus dieser ^eit melden uns die Urkunden eine umksssendere
^nzsKI individue» bestimmter scKv^ZeriscKer Oüterdesitzer,

2^) ^us der genannten z^eit seien Kurz kolgende sckv^zeriscke Ls-
miliennsmen erväknt: ^,b dem ^cker, ab Vberg (von dem °/4 Stunden
slldostlick von LcKvvz, sut dem huckendes (Zibels gelegenen Orte ^uk-Iderg),
von LäcKe, an dem öerge, zum örunnen, öueler, von LrlingenKolz, sn dem
Leid, im ttok, an der Nguer, sut der lvtsuer, von hickendsck, im hickes, am
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zeichnenderweise in den Quellen nirgends ein in einem
Dorfe angesessener Güterbesitzer genannt. Auch die aus
der ältesten historischen Zeit bekannten Güter (soweit deren

Lage festgestellt werden kann), liegen meist über der ebenen
Fläche des Tales, überall auf den sonnigen Anhöhen
zerstreut. a6) Wo ausnahmsweise Güter in der breiten Talsohle
selbst erwähnt werden, liegen sie gewöhnlich auf über die
Niederung sich erhebenden Punkten. Ein solcher war auch

der Sitz des Konrad Hunn,26) das Gut Bebenberg, jetzt
Degenberg, bei Hinteribach. Auf Seite 25 (1. c.) sagt Oechsli:
„„In allen drei Ländern zeigen uns eine Unzahl von „Rüti"
und „Rütli", von „Schwand" und „Schwändi", ferner von
„Brand", „Stocken" Und „Stöckeren" die Alemannen bei
der rastlosen Kulturarbeit der Lichtung der Wälder und
Wildnisse. Aber diese Rodungen liegen fast ohne
Ausnahme auf den Höhen oder in abgelegenen Seitentälern,
fast nie in der Fläche der Haupttäler. Auch dies ist ein

Fingerzeig dafür, daß die deutschen Ansiedler die Talsohlen
schon gelichtet trafen, daß ihnen hier eine frühere Bevölkerung

vorangegangen war.""

Sand, von Schilti, von Schoenenbuch oder Schönenbucher, von Schren-
kingen oder Schrenkinger, von Sewen, ab Stalden, Stauffacher (von dem
ca. 5 Minuten von dem heutigen Dorfe Steinen entfernten Hofe „Stauffen"
oder Stauffach), in dem Stock oder Stocker, von Wile, von Wiler etc.
(vide Oechsli 1. c. 180 ff.).

25) So spricht die Schenkungsurkunde Otto's I. (1018) von einem
„Wang" des Roman (Romannes Wengi), dem heutigen Wang in Ober-
Iberg, als Grenzpunkt (siehe Oechsli p. 110 Anm. 1). Das älteste Urbar
des Klosters Einsiedeln (ca. 1217) führt aus Schwyz folgende Güter auf:
in der Löwinun (Lauenenberg an der Rothenfluh), in Seewen, in Wiler
(Wilen am Urmiberg), von Stege, super murum (Auf der Mauer), von
Schoenenbuch, von Bervidin (Perfiden bei Rickenbach), in dem Feldmoos
(bei Sattel?), in Mitun (Urenmatt am Mythen), Gressin (Greisch auf
Iberg?) ze Bäche (auf Iberg? oder Morschach von Prunnis (Brunni am
Mythen?) von Pinu (Tannen, Morschach), von Hiule (Huelen bei Perfiden),
von Yberge (auf Iberg), von Engiberge (Engiberg), von Hofrebon (Hopfreben,

Ingenhohl). Vide Geschichtsfreund XIX. p. 109; Oechsli Reg. 57.
Weiter siehe Geschichtsfreund VII. p. 51, Oechsli Reg. 266, 267.

26) Siehe Oechsli 1. c. p. 181.
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^eicknenàervveise in àen (Zueilen nirgencls ein in einem
Oorke angesessener Qüterbesit^er genannt. Auck clie aus
cler ältesten KistoriscKen Zeit bekannten (Züter (^soveit cleren

Lage festgestellt werden Kann), liegen meist über cler ebenen
t^läcke des l'aies, überall aut clen sonnigen AnKöKen ?er-
streut. 2°) V« ausnakmsweise Qüter in cler breiten l'alsoKIe
selbst erwäknt verclen, liegen sie gewöknlick aut über clie

Kieclerung sick erliebenclen Punkten. Lin solcker war auck
cter Lit^ cles Konracl ttunn, 2°) clas (Zut öebenberg, jet^t
Oegenberg, bei ttinteriback. Aul Leite 25 (I. c.) sagt OecKsli:
„„In allen clrei Länclern Zeigen uns eine l_In?aKI von „püti"
unà „pütli", von „LcKwancl" unà „8cKwânài", ferner von
„örsncl", „Stocken " Unci „LtöcKeren" àie Alemannen bei
cler rastlosen Kulturarbeit àer LicKtung àer Calder unà
Wilclnisse. Aber àiese poàungen liegen last «Kne Aus-
nakrne auf àen ttöken «àer in abgelegenen Leitentälern,
last nie in àer I^IäcKe àer ttauvttäler. Auck àies ist ein

tnnger^eig àakûr, àaL àie àeutscken Ansieàler àie lalsoKIen
sckon gelicktet traten. clalZ iknen Kier eine trübere LevölKe-

rung vorangegangen war.""

Ssng, von ScKilti, von LcKoenenbucK «der LcKonenbucKer, von ScKren-
Kingen ocler ScKrenKinger, von Leven, so Ltalgen, StaukkacKer (von gem
es. ö Minuten von clem Keuligen Oorke Steinen entkernten Hoke »8tsukken°
ocler StsukkscK), in clem Stock ocler Stocker, von Mie, von Wtler etc.
(vige OecKsli I. c, 180 kk.).

80 sprickt gie ScKenKungsurKunge Otto's I. (1018) von einem
»Wang- ges homsn (pomannes Wengi), gem Keutigen Wang in Oder-
Iderg, sis OrenzpunKt (sieke OecKsli p. 110 ^nm. I). Oss älteste Urbar
ges Klosters Linsiecleln (ca. 1217) lukrt aus ScKv^z kolgenge Oüter sul:
in ger Lövinun (Lsuenenberg an ger hotkenkluk), in Leeven, in Voiler

(Mien sm Urrniderg), von Stege, super murum (^uk ger iVlsuer), von
ScKoenenbucK, von öervigin (pertigen bei hickenbsck), in gem LelcZmoos
(bei Sattel?), in ivlilun (Urenmstt gm Nelken), Qressin (OreiscK sul
Iberg?) ze Lacke (auk Iderg? oger NorscKacK?), von Prunn!« (örunni gm
lvl^tken?) von pinu (l'anneri, lvlorscksck), von ttiule (ttuelen bei perkigen),
von Vderge (auk Iderg), von Lngiberge (Lngiderg), von ttokrebon (ttopk-
reden, IngenKoKI). Vige OescnicKtskreuncl XIX, p. 109; OecKsli heg. 57.
Veiter sieke OescKicKtskreung VII, p, S1, OecKsli heg. 266, 267.

2«) Sieke OecKsli I. c. p, 181.



Solche Spuren alemannischer Kultirrarbeit können wir
mit Leichtigkeit auch im Lande Schwyz verfolgen. Aus
ihrem Mangel in der (ebenen) Fläche der Haupttäler aber

glauben wir noch nicht auf eine voralemannische Lichtung
der letztern schließen zu dürfen. Vielmehr vermuten wir,
daß die ebenen Flächen der Haupttäler infolge der verheerenden

Gewalt der Gebirgsbäche und ihrer vielfachen
Überflutungen zu weiten Öden und Sumpfländereien gestaltet
waren. ") Es wären vermutlich solche Flächen erst später,
mit dem Eintreten intensiver Bodenkultur, durch Eindämmung

der Gewässer und Urbarisierung der Landwirtschaft

gewonnen worden. Die ersten Ansiedlungen waren dadurch
fast ausschließlich auf die Höhen und Abhänge über der
Talsohle beschränkt.

Es liegt daher die Vermutung nahe, daß vor dem
13. Jahrhundert im Gebiete der Oberallmende. ein Dorf
überhaupt nicht bestanden habe. Oechsli und Ringholz
nehmen die Deutung Brandstätters an, wonach Suites (Schwyz)
„bei Suito" heißt.28) Allein etwas gewagt ist es unserer
Ansicht nach, wenn sie von ihrem Gesichtspunkte aus die im
12. Jahrhundert urkundlich auftretende „villa de Suites" zu
einem „Dorfe Schwyz" 2i>) stempeln. Es liegt darin offenbar
der Gedanke, es haben sich um den Hof des Suito, dank

'") Siehe B. Aufdermaur, Wasserbaupolizei und Waldschutz im alten
Lande Schwyz. Separatabdruck aus dem V. Heft der Mitteilungen des
historischen Vereins des Kantons Schwyz, p. 2. v. Inama-Sternegg 1. c. I.

p. 34 und 48. Meitzen I. 10. Alpwirtschaft. — Voralemannische
Ansiedelungen lassen sich mit Sicherheit nur auf den Anhöhen nachweisen.

Wie nur allmälich die Kultivierung des in der Talsohle liegenden
Geländes gedieh, dürften die heute noch vielfachen Wiesennamen, wie:
„Brüel", „Neumatt", „Staudenmatt", „Geißmatt", „Schafmatt", .Ochsen¬
matt", dann „Bifang", „Hagni", „Schlaft", „Schiattii", „Schlag" (bezüglich
der letzteren 5 vergi, v. Maurer, Dorfverfassung, p. 292 f.) beweisen.

2S) Oechsli 1. c. p. 22 Anm. 2. Ringholz 1. c. p. 79.
2») Oechsli 1. c. p. 238. Ringholz 1. c. p. 80, Anm. 237. A. M. ist

Blumer, Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien
I. 79, Anm. 43. —
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ZolcKe Lpuren alemanniscker Kulturarbeit Können vir
mit LeicKtigKeit suck im Lande LcKv^^ verfolgen. Aus
ikrem lVlangel in cler (ebenen) Blöcke cler ttaupttäler aber

glauben vir nock nickt sul eine vorslemsnniscke LicKtung
äer letztem scKIieuen ?u clürlen. VielmeKr vermuten vir,
clalZ die ebenen slacken 6er ttsupttäler infolge cler verkeeren-
den Oevalt cler OebirgsbscKe uncl ikrer vieliscken Ober-

klutungen ?u veiten Öden uncl Lumptländereien gestaltet
vsren. Lg vsren vermutlick solcke ^lacken erst später,
mit clem rÄntreten intensiver öodenkultur, clurck tlindäm-

mung cler Oevssser uncl Llrbarisierung cler LandvirtscKakt

gevonnen vorden. Die ersten Ansiedlungen varen claclurck
last ausscKiielZIicK sui clie tröken uncl AbKänge über cler

lslsoKIe desckränkt.

Hs liegt claker clie Vermutung nake, clalZ vor clem

13. ^akrkundert im Oebiete cler ObersIImende. ein Dort
überkaupt nickt bestanclen Ksbe. OecKsli uncl pingkol?
nekmen clie Deutung örsnclstätters an, vonacli Suites (8cKv^)
„bei Luit«" KeiLt. Allein etvas gevsgt ist es unserer An-
sickt nack, venn sie von ikrem OesicKtspunKte aus clie im
12. ^akrkundert urkuncllick auftretende „villa cle Suites" ?u
einem „Dorie ScKvv?" Ztempein. Ls liegt clsrin «ltenbar
cler OeclanKe, es Kaken sick um clen ttol des Suito, clank

LieKe ö, ^ukdermsur, Vasserbsupolizei unci MIdscKutz im alten
Rancie LcKw^z. LepsrstsbdrucK sus ciem V, ttett der lvlitteilungen cles

KistoriscKen Vereins des Ksntons LcKwvz, p, 2, v, Inama-Lternegg l, c, I,

p, 34 unci 48, lVIeitzen I, 10, ^.IpwirtscKgkt. — VoralemsnniscKe ^n-
siedelungen lassen sien mit LicKerKeit nur auk clen ^nköken nackweisen.

Me nur allmälick die Kultivierung des in der IslsoKIe liegenden
Oeländes gedien, dürkten die tieute nock vielkaclien Viesennarnen, wie:
,örüel", „iXeumstt", .Ltsudenmatt", „Oeiümstt", „LcKskmstt", .OcKsen-
matt", dann ,öitang", .ttsgni", „LcKIatt", »LcKIsttli", „LcKIsg" (bezüglick
der letzteren ö vergi, v, lvtgurer, Dorlverksssung, p. 292 k,) beweisen,

OecKsli I, c, p, 22 ^nm, 2, hingkolz I, c, p, 79,

°°) OecKsli I, c. p, 238, hingkolz l, c, o, 8«, ^nm. 237. ivi. ist
ölumer, Ltaats- und hecktsgesckiclite der sckweizeriscken Demokratien
I, 79. änm, 43. —



seiner politisch günstigen Lage30) (Suito mochte vielleicht
der Führer der schwyzerischen Ansiedler gewesen sein,
weshalb dann auch in der Nähe seines Hofes die, mit
Rücksicht auf das unverteilte, gemeinschaftlich benutzte
Land, wirtschaftlich vereinigten Siedler möglicherweise ihre
Gemeindeversammlung hielten) allmählich die Ansiedelungen
derart gemehrt, daß schon vor dem 12. Jahrhundert ein

geschlossenes Dorf sich entwickelt hätte. Eine solche
Entwicklung aber kann unseres Ermessens kaum vor das 13.

Jahrhundert gesetzt werden. Bei der ursprünglichen
Gleichförmigkeit der Bedürfnisse jedes einzelnen Wirtschaftsbetriebes,

dem vollständigen Mangel jeglicher Arbeitsteilung
und der vermutlich damit verbundenen Isolierung der
einzelnen Betriebe31) war eine Dorfbildung in Gebirgsgegenden
damals beinahe noch undenkbar. Eine solche konnte
naturgemäß erst bei allmälich sich entwickelndem Handel und
Verkehr nach außen eintreten. Es dürfte anzunehmen sein,
daß die Eröffnung des Gotthardpasses32) in dieser
Beziehung auch für Schwyz von bedeutendem Einflüsse
gewesen sei.

Der älteste Name des Dorfes Schwyz, soweit unbestreitbar

ein solches bezeichnet wird, ist nun aber nach
lateinischen wie nach deutschen Urkunden nicht Schwyz,33) sondern

3°) Die älteste Kirche des Landes Schwyz würde ebenfalls in dessen
Nähe gestanden sein.

31) Siehe v. Inama-Sternegg 1. c. I. 146, 172. Vergi, auch Oechsli 221.

32) Oechsli 1. c. p. 221 ff. Bernoulli, Die Sagen von Teil und Stauf-
facher, p. 9.

33) Wie aus den Urkunden des 13. Jahrhunderts hervorgeht,
bedeutet Schwyz nicht blos einen eng begrenzten Ort, sondern vielmehr
das ganze Gelände am Fuße der Mythen mit den Tälern der Muota und
Steiner-Aa. Siehe Geschichtsfreund VII. p. 47 Urkunde von 1262: in
parochia de Steina, vallis de Swiz; p. 49 Urkunde von 1275: Ministris
vallis de Suites p. 50 Urkunde von 1277: in Augia sive in valle
Swiz • p. 52 A° 1289: in der owe von Steine ze Swiz in der Waltstatt.

— Urkunde von 1275 im Klosterarchiv St. Peter in Schwyz: bona
praedialia in Swites, id est prata in Rickenbach. — Oechsli 1. c. Reg. 233.

seiner politisck günstigen Lage (Luits mockte vielleickt
der LüKrer der sckwv^eriscken Ansiedler gewesen sein,
weskalb dann auck in der >IäKe seines ttotes die, mit
pücksickt gut das unverteilte, gemeinsckaitlick benutzte
Land, wirtsckattlick vereinigten Liedler möglicherweise ilire
Qemeindeversammlung Kielten) allmäKIicK die Ansiedelungen
derart gemekrt, datZ sckon vor dem 12. ^lakrkundert ein

geschlossenes Oorl sick entwickelt Kätte. Line solcke Lnt-
Wicklung aber Kann unseres Ermessens Kaum vor das 13.

^akrkundert gesetzt werden. Sei der ursprünglicken (ZIeicK-

tormigkeit der Ledürknisse jedes einzelnen WirtscKatts-
betriebes, dem vollständigen ivlangei jeglicker Arbeitsteilung
und der vermutlick damit verbundenen Isolierung der ein-
meinen Letriebe war eine Oorkdildung in Oebirgsgegenden
damals beinake nock undenkbar. Line solcke Konnte natur-
gemäL erst bei allmälick sick entwickelndem ttandel und
VerKeKr nack auLen eintreten. Ls dürtte ari?unekmen sein,
daL die Lröktnung des Qottliardpasses ^) jr, dieser Le-

?iekung auck tür LcKwv^ von bedeutendem Lintlusse ge-
wesen sei.

Oer älteste Alarne des Dortes LcKwv?, soweit unbestreit-
bar ein solckes be^eicknet wird, ist nun aber nack latei-
niscken wie nack deutscken Urkunden nickt LcKw)??,^) sondern

Die älteste KircKe cles Landes LcKvvz vürde edentalls m dessen
I^ätie gestanden sein,

«') LieKe v, Inams Stemegg >. c, I, 146. 172, Vergi, auck OecKsli 221.

«2) OecKsli l. c. p. 221 tt. Sernoulli. Die Lagen von lei! unci Staut-
tscker, p. 9.

2°) Me sus clen Urkunden cles 13, IsKrKunderts KervorgeKt, de-
deutet ScKvvz nickt blos einen eng degrenzten Ort, sondern vielmekr
das ganze Qelände am LuLe der NvtKen mit den l'älern der Nuota und
8teiner-^g, LieKe (ZescKicKtstreund VII, p, 47 Urkunde von 1262: in
vsrockia de Lteina, vsllis de Lviz; p, 49 Urkunde von 1275: Ninistris
vallis de Suites p, 59 Urkunde von 1277: in T^ugig sive in valle
Lviz p. 52 1289: in der ove von Steine ze Lviz in der Walt-
statt, — Urkunde von 1275 im KlostersrcKiv Lt. Peter in LcKvvz: bona
praedislis in Lvites, id est prsts in hickenbsck. — OecKsli I, c, heg, 233,
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Kilchgassen. Diese Bezeichnung hat sich teilweise bis ins
16. Jahrhundert erhalten.M)

Einem Dorfe im Tale der Muota begegnen wir vor dem
15. Jahrhundert nirgends. Das dortige Dorf bei der Kirche
heißt zuerst „in dem wyll".36) In Steinen scheint zu dieser
Zeit ein eigentliches Dorf überhaupt noch nicht bestanden

zu haben.36). Nachweisbar neueren Datums sind die Dörfer
Brunnen, Sattel, Steinerberg und Rothenthurm. Das älteste
der letztern, Brunnen, war im 15. Jahrhundert ein nur wenig
entwickelter Ort.37)

Geschichtsfreund XIX. p. 100 Urkunde von 1217, welche die Zinsen in
Steinen als Census in Swites aufführt ; vergi, auch Oechsli 1. c. Reg. 57.

34J Vergi. Oechsli Reg. 263: ca. 1280 geben Peter der Spielman von
Schrenkingen, seine Gemahlin und Kinder ihre Güter an der
„Kilchgassen" (Schwyz) an die Äbtissin von Rathausen auf und empfangen sie
wieder als Erblehen gegen 30 Schilling Zins. — Vergi. Geschichtsfreund
II. p. 198 Urkunde vom 27. August 1481 (ecclesia parochialis in Kilchgass);
Urkunde vom 23. Juli 1483. Geschichtsfreund VL, p. 297. — Siehe Landbuch

v«n Schwyz, herausgegeben von Dr. M. Kothing, p. 77: „Das
nieman Im dorff Kilchgass Im Huß sechten soll," p. 83, 136, 138, 167,
246. — Cf. Blumer 1. c. I. 79 Anm. 43, der den jetzigen Flecken Schwyz
(an der Kilchgasse) bis ins 16. Jahrhundert noch einen unbedeutenden
Ort sein läßt.

35) Landbuch von Schwyz p. 11.

36) Landbuch eodem.
37) Geschichtsfreund II. 198 f. Urkunde vom 23. August 1483:

„homines locorum Brurinen et Oberschoenenbuch ac Stalden necnon
Unterschoenenbuch et Wylen ac Schrenkingen." Locus aber konnte hier
kaum ein geschlossenes Dorf bedeuten. Außer Brunnen hat bis
heute keines dieser loca zu einem Dorfe sich zu entwickeln vermocht.
Bezeichnend ist ja, daß in kirchlicher Hinsicht für sie eine Kapelle
genügte. Siehe Geschichtsfreund V 269: „Die nachgepuren von der Kappell
ze sant Lienhart (vff Ingenbohl) von beden Schoenbuch, von Brunnen,
von Wil, vnd von Schrenkingen." Ebenso wird auch Illgau (dessen
Bewohner schon anläßlich der „scheydung der capell vff yllgow, von der
lütkilchen ze Muotental" eine „genossschaft in der Kappell ylgöw"
genannt werden) urkundlich als „locus" bezeichnet. Cf. Geschichtsfreund VI.
p. 138 f. Urkunden vom 22. März 1392 und 13. August 1393. Bis in die
neueste Zeit waren neben dem Pfarr- und Sigristenhause keine Häuser
in der nächsten Nähe der dortigenPfarrkirche ; alle lagen getrennt auf den
im stundenweiten Umkreise der ganzen Berggemeinde zerstreuten Bauerngütern.

Cf. Blumer I. 382.
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KilcKgassen. Diese Le^eicKnung Kat sick teilweise bis ins
16. ^atirtiundert erkalten.

Linem Doric im l'ale cler Ivluota begegnen wir vor clem

15. ^akrkundert nirgends. Das dortige Dort bei der KircKe
Keiöt Zuerst „in dem wM".^) In Steinen sckeint ?u dieser
Zeit ein eigentlickes Dort überkaupt nock nickt bestanden

?u Ksben. ^°). IxIacKweisbar neueren Datums sind die Dorter
örunnen, Sattel, Lteinerberg und potkentkurm. Das älteste
der letztem, örunnen, war im 15. ^akrkundert ein nur wenig
entwickelter Ort.

OescKicKtstreund XIX. p, 100 Urkunde von 1217, velcke die Minsen in
Steinen sis Oensus in Svites sukkiikrt! vergi, suck OecKsli I, c, heg, 57.

Vergi. OecKsli heg. 263: cs, 1280 geben Peter cler Spielmsn von
ScKrenKingen, seine OemsKlin und Kincler ikre Oüter sn cler ,K!IcK-
gassen" (ScKvvz) gn clie Äbtissin von hstkausen gut und empkangen sie
vieder als örbleken gegen 30 ScKilling ^ins. — Vergl, OescKicKtstreund
II, p, 193 Urkunde vom 27, August 1481 (ecclesia psrockislis in KilcKgsss);
Urkunde vom 23, lui! 1483, OescKicKtstreund VL, p, 297, — Sieks Land-
duck v«n ScKvvz, Kersusgegeden von Or, ivi. Kotking, p, 77: „Das
nienum Im dorkk KilcKgsss Im HulZ «eckten so»/ p, 83, 136, 138, 167,
246, — <2k, ölumer I, c, I, 79 .^nm, 43, der den jetzigen Klecken ScKvvz
(sn der KilcKgssse) bis ins 16, IsKrKundert nock einen unbedeutenden
Ort sein IsLt,

LsndducK von ScKvvz p. 11,

2°) LandbucK eodem,
°") OescKicKtslreund II, 198 I. Urkunde vom 23, August 1483:

.nommes locorum örunnen et OderscKoenenbucK sc Stslden necnon
UnterscKoenenducK et Wvlen sc ScKrenKingen." Locus sder Konnte Kier
Ksurn ein gescKIossenes Dori bedeuten. ^ulZer örunnen Kat bis
beute Keines dieser locs zu einem Oorke sick zu entwickeln vermockt,
öezeicknend ist ja, dsiZ in KircKlicKer ttinsickt tür sie e/«e Kapelle ge-
nügte, Siebe OescKicKtslreund V, 269: „Die nackgepuren von der Kappel!
ze sant LienKsrt (vkk IngenboKI) von beden LcKoenbucK, von örunnen,
von Ml, vnd von ScKrenKingen. - öbenso vird guck Illgsu (dessen öe-
vokner sckon anIslZIicK der „sckevdung der cspell vkk vllgov, von der
lütkilcken ze lVluotentgl" eine „genosssckstt in der Kappel! vlgöv" ge-
nannt werden) urkundlick als „locus" dezeiclmet, Ol. OescKicKtskreund VI,
p, 138 k. Urkunden vom 22. lVisrz 1392 und 13. August 1393, öis in die
neueste ?eit varen neben dem pkarr- und SigristenKguse Keine Hauser
in der nscksten dläke der dorligenpksrrkircke: alle lagen getrennt sul den
im stundenveiten Umkreise der ganzen öerggemeinde zerstreuten ösuern-
gittern, Ok, ölumer I, 382,
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Wie aus diesem Mangel an Dörfern in ältester
historischer Zeit, so läßt sich auch aus der verhältnismäßig erst

spätem Entstehung der Ortsgemeinden3S) im heutigen
Bezirke Schwyz,39) ferner aus der geringen Zahl der auf uns
gekommenen, sich auf das dorfliche Zusammenwohnen und
-Wirtschaften beziehenden Rechtsbestimmungen 40) und endlich

aus den noch gegenwärtig vorïindlichen zerstreuten
Einzelhöfen schließen, daß die Besiedelung der heutigen
„Oberallmende" hofweise erfolgt ist und daß die Höfe hier
wirtschaftlich von jeher dieselbe hervorragende Bedeutung
gehabt haben, wie die Dörfer in der Ebene.41)

Als Wirtsdiaftszweige der alemanischen Ansiedler dürfte

vor allem Viehzucht und Milchwirtschaft in Betracht kommen.

Schon Caesar teilt uns mit, daß die Sueven zum
größten Teile der Milch- und Viehwirtschaft sich widmeten,
und den Ackerbau nur wenig pflegten.42) Auch während
der Merowingerperiode stützte sich die deutsche Landwirtschaft

vornehmlich auf Viehzucht.

Wie sollten daher die Alemannen, trotz ihrer geringen
Neigung zum Ackerbau, bei der hofweisen Ansiedelung in
einer für Viehzucht und Milchwirtschaft vorteilhaften, dem
Ackerbau dagegen nur wenig günstigen Gegend diesen
nicht auf das äusserst Notwendige beschränkt haben Wir
halten es als den ältesten tatsächlichen Verhältnissen
entsprechend, wenn die Schwyzer von den Zeitgenossen der
Schlacht am Morgarten geschildert werden als Hirtenvolk,
das beim Warten und Weiden des Viehes aufwachse und

38J Cf. Blumer eodem.
39) Er begreift das Gebiet des „alten Landes" oder der „Ober- und

Unterallmende" (Arth) in sich.
40) Siehe Gemeinde-Archiv in Steinen und Sibnerlade von Schwyz

im Kantons-Archiv Schwyz.
") v. Miaskowsky 1. c. p. 40.

42) Caesar, de bello gall. 1. IV. c. I. : Neque multum frumento, sed
maxima parte lacte atque pecore vivunt. — 1. VI. 29: Minime homines
Germani agriculturae student.

II

Me aus diesem tVlangel an Dörfern in ältester tristo
riscner Zeit, so läLt sicli sucti aus cler verKältnismäLig erst

spätern LntsteKung cler Ortsgemeinden im Keutigen Le-
?irke LcKwvz, lerner aus cler geringen ZaKI cler sut uns
gekommenen, sick auk das dortlicke ZussmmenwoKnen und
-VirtscKskten be^iekenden pecktsbestimmungen und end-
lick aus den nock gegenwärtig vorlindlicken zerstreuten
LinzelKSken scKIielZen, dalZ die öesiedelung der tieutigen
„Oberallmende" Kotweise ertolgt ist und daL die Ilöte Kier
wirtsckattlick von seker dieselbe Kervorragende öedeutung
getrabt Kaden, wie die Dörler in der Lbene.

AIs Ij7ê>^c^aMz!W6^6 der glemaniscken Ansiedler durile
vor allem VieKzucKt und lvlilckwirtsckatt in LetracKt Kom-

men. LcKon daesar teilt uns mit, daL die Lueven zum
gröLten leite der IvlilcK- und VieKwirtscKalt sick widmeten,
und den Ackerbau nur wenig ptlegten. Auck wäkrend
der lvterowinzzerperiode stützte sick die deutscke Landwirt-
sckakt vornekmlick sut Viehzuckt.

Vie sollten daker die Alemannen, trot? ikrer geringen
Neigung ?um Ackerbau, bei der Kotweisen Ansiedelung in
einer lür Vietizuckt und lVlilcKwirtscKsit vorteilkälten, dem
Ackerbau dagegen nur wenig günstigen Legend diesen
nickt aut das äusserst Notwendige beschränkt Kaden? Vir
Kalten es als den ältesten tatsäcklicken VerKältnissen ent-

spreckend, wenn die LcKw^zer von den Zeitgenossen der
LcKIacKt am ivlorgarten geschildert werden als IlirtenvolK,
das beim Varten und Veiden des Viehes aulwackse und

(Dt, ölumer eoclem,

ör deZreikt das Qebiet cles »alten Landes" 06er cler „Ober- unci
Unterallmende" lArtli) in sick.

Liebe Oemeinde-^rctiiv in Lteinen und Libnerlsde von Lctixvz^
im Ksntons-^rcbiv Lcbvvz,

") v. ivliaskowsk^ l, c, p, 40,

Oaesar, de bello gall, I, IV, c, I, : iXeque multum krumento, sed
maxims parte lacté stque pecore vivunt, — I, VI, 29: lvlinirne domines
Oermsni sgriculturse student.



12

dessen Hauptnahrungsquelle die Milchwirtschaft bilde.4S)

Ebensowenig kann die Tatsache befremden, dass nach dem

ältesten Urbar des Klosters Einsiedeln dieses zu Anfang des 13.

Jahrhunderts von seinen ca. 50 Gütern im Lande Schwyz
ausschliesslich Produkte der Viehzucht und Milchwirtschaft44)
(Käse, Ziger und Häute), dagegen keine Feldfrüchte
bezieht. Es wird auch nicht blos zufällig sein, wenn für
Schwyz erst 128045) zum erstenmale ein Acker urkundlich
genannt wird. Oechsli dagegen erblickt in den im Marchen-
streite zwischen Einsiedeln und Schwyz urkundlich (1114
und 1143)46) erwähnten „inarvales agri" und den „culta et

agri" Saatfelder bezw. Pflanzungen und Aecker47) und
räumt damit dem Ackerbau auch in Schwyz damals „eine
breitere Stelle ein als später".

Ausgedehnter mochte der Ackerbau im 14. und 15.

Jahrhundert betrieben worden sein.48)
Wie noch heute, so mochte schon frühzeitig der Obstbau

den Bewohnern des schwyzerischen Geländes wirt-

43J Siehe Oechsli p. 202 Reg. 529, 551 d.

") Geschichtsfreund XIX p. 100 Oechsli Reg. 57 Cf. den habsbur-
gischen Revokationsrodel von ca. 1307. Oechsli Reg. 475.

45) Oechsli Reg. 266.
46) Ringholz 1. c. p. 198, 202.

") Oechsli 1. c. 202. A. M. ist Ringholz (1. c p. 271 Anm. 4). Nach
ihm müssen diese Termini entsprechend dem klassischen Ausdruck „ager
publicus" mit Gemarkung, Gebiet übersetzt werden. — Die „inarvales agri"
dürften daher ungepflügtes, unbearbeitetes Gebiet d. h. vornehmlich Weide
bezeichnen. Culta aber dürfte mit „cultura facta" synonym sein und
daher Neubruch, Rottland, Rüti, d. h. durch Rodungstätigkeit der Kultur
„gewonnenes" Land bedeuten. Vergi. Grimm J., deutsche Rechtsaltertümer

II. p. 45 f. Es liegt daher (unter dieser Voraussetzung) die
Annahme nahe: „culta et agri" entspreche dem deutschen Ausdruck „Wunn
und Weide". Siehe unten Anm. 355.

">J Oechsli 1. c. p. 202. Landbuch von Schwyz p. 214, 33. Schon
früher und in ungleich ausgiebigerem Maße verbürgen uns die Quellen
den Ackerbau für Uri und Unterwaiden (Oechsli 202 ff). Neben dem
geringen Unterschied mit Rücksicht auf die klimatischen und Terrainverhältnisse

möchte dort der Ackerbau auch dem bedeutend umfangreicheren
Einflüsse der Grundherrschaften (Oechsli 1. c. 26 ff. 67 ff) zuzuschreiben

12

dessen ttsuptnakrungsquelle die ivlilckwirtscliatt bilde.
Ebensowenig Kann die latsacke belremden, dass nack dem

ältesten l_Irbar des Klosters Linsiedeln dieses zu Antang des 13.

^akrkunderts von seinen es. 50 Oütern im Lande LcKwvz aus-
scKIiesslicK Produkte der VieKzucKt und ivtilckwirtsckatt ")
(Käse, Ziger und ttäute), dagegen Keine LeldtrücKte de-

ziekt. Ls wird such nickt blos zutallig sein, wenn tür
LcKwvz erst 1280") zum erstenmale ein Acker urkundlick
genannt wird. OecKsli dagegen erblickt in den im lvlarcken-
streite zwiscken Umsiedeln und LcKwvz urkundlick (1114
und 1143)") erwärmten „inarvales agri" und den „culta et

agri" Lsattelder bezw. pllanzungen und AecKer") und
räumt damit dem Ackerbau auck in LcKwvz damals „eine
breitere Ltelle ein als später".

AusgedeKnter mockte der Ackerbau im 14. und 15. ^akr-
Kundert betrieben worden sein. ")

Vie nock beute, so mockte sckon trünzeitig der Obst-
bau den öewokriern des sckwvzeriscken Oeländes wirt-

LieKe OecKsli p, 202 heg, S29, 551 cl

") OescKicKtstreund XIX p, 100 OecKsli heg, 57 « clen Ksdsdur-
giscken hevokstionsrodel von cs, 1307, OecKsli heg, 475,

") OecKsli heg, 266,
«>) hingkolz I, c, p, 198, 292,

") OecKsli I. c, 292, N, ist hingkolz (l. c p. 27l ^nm, 4). l»sck
ikm müssen diese Termini entspreckend clem KIsssiscKen Ausdruck „sger
pudlicus" mit OemarKung, Oebiet übersetzt werden, — Die »inarvales agri"
dürtten dsker ungeptlügtes, unbearbeitetes Oebiet d, K, vornekmlick Weide
bezeicknen. Oults aber dllrtte mit cultura tscta" svnonvm sein und
datier Neudruck, hottland, hüti, d, K, durck hodungstiNigKeit der Kultur
„gewonnenes" Land dedeuten. Vergi, Orimm 1,, deutscke hecktsslter-
tümer II, p, 45 k, Ls liegt datier (unter dieser Voraussetzung) die ^n-
nglirne nske: ,cults et agri" entsprecke dem deutscken Ausdruck „Wurm
und Weide", LieKe unten ^nm, 355,

") OecKsli l, c. v, 202, LandducK von LcKwvz p, 214, 33, LcKon
trüker und in ungleick ausgiebigerem ivtsüe verbürgen uns die (Zueilen
den Ackerbau tür tiri und Unterwalden (OecKsli 292 ty, lieben dem ge-
ringen UnterscKied mit hücksickt sut die KlimstiscKen und lerrainver-
Kgltnisse mockte dort der Ackerbau sucb dem dedeutend umtangreickeren
Lintlusse der OrundKerrscKskten (OecKsli I, c, 26 tt, 67 tt) zuzusckreiden
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scharftliche Vorteile gebracht haben. Im 14. Jahrhundert
wuchsen in Schwyz noch Kastanien.49) Allein die

Hauptnahrungsquellen waren doch unbestreitbar Viehzucht und
Milchwirtschaft.

Die Einkünfte Einsiedeins aus Schwyz, die überwiegend
aus Milchprodukten bestanden, lassen wohl mit Recht auf
eine sehr umfangreiche schwyzerische Rindviehhaltung
schliessen.50) Neben dem Rind dürfte in der Viehzucht das

Pferd obenan gestanden haben ; denn „unter allen Tieren
das edelste und wertvollste6I) war den Deutschen das

Pferd und die alemannische Pferdezucht wird gelobt." 52)

Diese bevorzugte Stellung hatte das Pferd bei den Schwyzern
noch im 14. Jahrhundert bewahrt; trieben sie doch (während

der Fehde mit Einsiedeln 1308/1311) einmal eine
Herde von 400 Rossen auf die Weide des Klosters.B3)

Von der starken Verbreitung der Schafzucht zeugt der
Lämmerzehnt in Schwyz.54) Daß auch Schweine- und Ziegenzucht

in ältester Zeit in Schwyz geblüht haben, dürfte sich

aus ihrer allgemeinen Verbreitung und dem großen
Umfange, in dem sie in den übrigen Waldstätten betrieben
wurden, mit Wahrscheinlichkeit vermuten lassen.BB)

Seine Nahrung fand das Vieh in den kräuterreichen
Wiesen oder Matten, von welchen man das Heu zu seiner

Winterung gewann, sowie auf den zahlreichen Weiden und

Alpen.66)

49) Oechsli p. 204. Reg. 833.
50) Geschichtsfreund XIX p. 100. Oechsli Reg. 57. Siehe auch Ringholz

1. c. p. 226 (§ 31).
51) Es diente ebenso zur Nahrung wie zum Dienste im Kriege und

im- Gespann. Siehe v. Inama-Sternegg I 167.

52) Vide v. Inama-Sternegg 1. c.

5S) Ringholz 1. c. 226 (§ 31). Oechsli Reg. 506 (§ 31).

") Oechsli 1. c. p. 66 Reg. 738, 739, 781, 806. Ringholz 1. c.

65) Die Häute, die das einsiedlische Urbar vom Anfang des 13.
Jahrhunderts als Zinsen aus Schwyz erwähnt, dürften Geißhäute gewesen sein.
Cf. Oechsli 206. Reg. 57.

66) Oechsli 206.
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sckarttlicke Vorteile gekrackt Kaken. Im 14. d'akrkunäert
vucksen in LcKv^z nock Kastanien. Allein clie ttauvt-
nakrungsquellen varen clock unbestreitbar Viekzuckt uncl

NilcKvirtscKslt.
Die LinKünite Linsieclelns aus LcKv^z, äie überviegenä

aus IvlilcKproäuKten bestanclen, lassen voKI mit peckt auk

eine sekr umiangreicke sckvvzeriscke pinävieKKaltung
sckliessen. lieben clem pinci clürite in cler Viekzuckt clas

plercl «Kenan gestanäen Kaden; clenn „unter allen Bieren
clas eclelste uncl vertvollste °^) var clen Deutscken clas

plercl uncl clie alemanniscke plerclezuckt vir<l gelobt." ^)
Diese bevorzugte Stellung Katte clas plercl bei clen LcKvvzern
nock im 14. dakrkunäert bevakrt; trieben sie clock (väk-
rencl äer LeKäe mit Linsieäeln 1308/1311) einmal eine
Hercle von 400 Possen aul äie Veiäe äes Klosters. ^)

Von äer starken Verbreitung äer 8cKalzucKt zeugt äer
LämmerzeKnt in LcKv^z. ^) DaL auck LcKveine- unä Ziegen-
zuckt in ältester Zeit in LcKv^z geblükt Kaden, äürtie sick
aus ikrer allgemeinen Verbreitung uncl äem groöen Lim-
lange, in äem sie in clen übrigen Valclstätten betrieben
vuräen, mit VaKrscKeinlicKKeit vermuten lassen. °°)

Leine I>IaKrung lanä äas VieK in äen KräuterreicKen
Viesen oäer lvlatten, von velcken man äas ?Ieu zu seiner

Vinterung gevann, sovie ant äen zaklreicken Veiäen unä

Alpen. °°)

'«) OecKsli p, 204, heg, 833.

^) OescKicKtstreund XIX p, NX), OecKsli heg, 57, LieKe suck hing-
Kolz I, c, p, 226 (tz 31).

^') tls cliente ebenso zur l>Ignrung vie zum Dienste im Kriege uncl
im- Oesvsnn, LieKe v, Insrns-Lternegg I 167,

52) Vicie v, Insrns-Lternegg I, c,

b«) hingkolz l, c, 226 E 31), OecKsli heg, 506 (tz 31),

°') OecKsli I, c, p, 66 heg, 738, 739, 78l, 896, hingkolz I. c,

°°) Die tläute, clie dss einsiedliscke Urbsr vom ^nksng cles 13, IsKr-
Kunderts sis Zinsen sus LcKvvz ervàknt, durften OeilZKäute gewesen sein,
«, OecKsli 206, heg, 57,

°°) OecKsli 206,
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Da bei der extensiven Wirtschaft der ältesten Zeit das

Bedürfnis nach Land groß war67) und da höchst
wahrscheinlich bei der einmal eingetretenen Stallfütterung58) der

gesamte Sommerertrag der Güter in den tiefern Lagen zur
Heusammlung verwendet werden mußte, so dürften die bis
ins schwyzerische Gebirge vorgedrungenen Alemannen kurz
nach ihrer Ansiedelung angefangen haben, das von den
frühern Einwohnern vermutlich gegebene Beispiel der
Alpwirtschaft nachzuahmen. Dafür spricht insbesondere das

Vorkommen der zahlreichen romanischen Lehnwörter in
der Alpwirtschaft68a, dann die Aufführung der Alp SihlB9)
unter den Grenzpunkten des Einsiedlergebietes, sowie auch

die konstante Benennung der Alpen an erster Stelle unter
den Nutzungsobjekten in den königlichen Urkunden von
1018, 1114 und 1143.60)

Als Produkte der schwyzerischen Alpwirtschaft erwähnt

") v. Inama-Sternegg 1. c. I. p. 36.
S8) Siehe Oechsli Reg. 7.

s»a) Vergi, oben p. 2.

~M) Kiem I. c. 148 vermutet das 12. Jahrhundert als den Anfang der
Alpwirtschaft bei den Leuten von Schwyz. Dieser Ansicht vermögen wir
nicht beizupflichten ; denn unzweifelhaft war diese Alp bereits vor 1018
schon genutzt worden, das scheint ihr Name zu beweisen (Cf. Ringholz
196). Nutzer war aber nicht das Kloster Einsiedaln, denn Abt Wirand
bittet 1018 den König um Gewährung der Nijtzung einer „silva invia et
inculta", die daher im königlichen Eigentum stehe, und als ein Grenzpunkt

derselben wird die Sihlalp in der Verleihungsurkunde (Ringholz
I. c.) festgesetzt. Hirten aus dem Tale von Schwyz oder der Muota
werden der Alp den Namen gegeben haben, finden wir doch in ihrer
nächsten Nähe romanische Ortsnamen, z. B. Gampel, und reicht doch in
historischer Zeit der schwyzerische Privatbesitz nahe an das Sihltal
heran (Romannes Wengi).

60) Ringholz 1. c. p. 197, 200, 202. Auch der Vertrag von 955,
wonach die Urner sich verpflichten, die Zehntschafe der Aebtissin des
Fraumünsters in Zürich mit Wildheu zu füttern (Oechsli Reg. 77), scheint
uns auf eine damals schon ausgedehnte Alpwirtschaft hinzudeuten. Hätten
die grasreichen Alpenweiden nicht als Ergänzung der Talgüter und
Weiden dem Vieh zur Sommerweide gedient, dann wäre die
Heranziehung der „Wildenen" zur Heugewinnung unverständlich. Analoge
Alpwirtschaftsverhältnisse dürften auch in Schwyz bestanden haben.
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Os bei der extensiven VirtscKslt der ältesten Zeit das
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gesamte Lommerertrag der Oüter in den tiekern Lagen zur
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v, lnams-Lternegg l, c, I, p. 36,

°») LieKe OecKsli heg, 7,

Vergi, oben p, 2,

5") Kiem I, c, 148 vermutet gas 12, iskrkungert sis gen Mulang cler

HlpwirtscKstt bei clen Leuten von LcKwvz, Dieser HnsicKt vermögen wir
nickt beizuptlickten; germ unzweilelkstt war giese ^Ip bereits vor tn18
sckon genutzt worclen, gas sckeint !Kr lXsme zu beweisen (dt, hingkolz
196), Nutzer war aber nickt gas Kloster Linsieclaln, genn ^dt Wirsng
bittet I9I8 gen König um Oewäbrung ger Nutzung einer „silvs invia et
inculca", gie gsker im KöniglicKen Ligentum steke, ung als ein Orenz-
punKt gerselben wirg gie LiKIslp in ger VerleiKurigsurKunge (hingkolz
I, c,) testgesetzt, Hirten aus gem Igle von LcKwvz oger ger iViuotg
wergen ger Hip gen Kamen gegeben Kaden, tingen wir clock in ikrer
nscksten KsKe romaniscke Ortsnamen, z, g, Osmpel, ung reickt clock in
KistoriscKer ?eit ger sckwvzeriscke Privatbesitz nske an gas LiKItsl
Kersn (homsnnes Wengi),

°°) hingkolz l, c, p, 197. 209, 292, Huck ger Vertrag von 955, wo-
nack gie timer sick verptlickten, gie ^ekntsckate ger Hebtissin ges
Lraumünsters in ^UricK mit WilgKeu zu kUttern (OecKsli heg, 77), sckeint
uns gut eine clamais sckon gusgectetmte ^lpwirtsckskt Kinzugeuten, tlstten
gie grssreicken Hlpenweiclen nickt als Ergänzung ger Lslgüter ung
Weigen gem VieK zur Lommerweige gegient, gann wäre gie rtersn-
ziekung ger „Wilgenen" zur tteugewinnung unverstänglick, Analoge
HlpwirtscKsttsverKältnisse gürtten auck in LcKwvz destangen Kaden,



15

uns das älteste Urbar Einsiedeins Ziger und Käse. Bedeutend
war der erstere, welcher bis ins vorletzte Jahrhundert in der
schweizerischen Milchwirtschaft ungefähr die Stellung des

heutigen Fettkäses einnahm. Der Käse dagegen erscheint
als ein minderwertiges Nebenprodukt der Zigerbereitung.61)

Im 14. Jahrhundert begegnet uns urkundlich auch die
Butter als Milchprodukt. So bezog Engelberg „Ankenzinse"
aus Schwyz.62)

Da in Schwyz ursprünglich die Ansiedelung vermutlich
nach Hofsystem erfolgte, so dürfte auch jeder einzelne Hausvater

seinen Einzelhof zum Schutze gegen wilde Tiere und

gegen den Schaden des auf dem (nicht eingehegten) Gemeinlande

aller Siedler weidenden Viehes eingehegt haben.63)
Schon frühzeitig dürfte sich Individualeigentum daran
entwickelt haben. Das uneingehegte, offene Gelände dagegen in
den tieferen Lagen : Wälder und Weiden und die Alpen, soweit
sie im Gemeinbesitz aller Siedler verblieben, unterstanden
der gemeinsamen Nutzung derselben.

Den nachfolgenden Erörterungen liegt der Gedanke zu
Grunde, die Rechtsverhältnisse an diesem Gemeinlande
quellenmäßig und in historischer Entwicklung bis zum
Ausgange des 15. Jahrhunderts darzustellen.

61) Oechsli p. 208 f. Über die Käse- und Zigerbereitung siehe Oechsli
1. c. und Luchsinger, Das Molkereigeräte in den Alpendialekten der
romanischen Schweiz. (Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 9.

Jahrgang, 3. Heft.)
62) Oechsli, Reg. 697, 748.

63) Vergi. Bluntschli, Geschichte des schweizerischen Bundesrechtes,
p. 33.
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Keutigen Lettkäses einnakm. Oer Käse dagegen ersckeint
sis ein minderwertiges Nebenprodukt der Zigerbereitung."')

Im 14. l'akrkundert begegnet uns urkundlick auck die
Lutter sis Mickprodukt. Lo bezog Lngelberg „Ankenzinse"
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Oa in LcKwvz ursprünglick die Ansiedelung vermutlick
nack ttots^stem erlolgte, so dürtte auck jeder einzelne Haus-
vater seinen Linzelkok zum LcKutze gegen wilde liere und

gegen den LcKaden des sut dem (nickt eingekegten) Oemein-
lande aller Liedler weidenden VieKes eingekegt Kaden. °^)

LcKon lrükzeitig dürfte sick Individualeigentum daran ent-
wickelt Kaden. Das uneingekegte, otlene Qelände dagegen in
den tieteren Lagen: Välder und Veiden und die Alpen, soweit
sie im (Gemeinbesitz aller Fiedler verblieben, unterstanden
der gemeinsamen Nutzung derselben.

Den nacktolgenden Lrörterungen liegt der LedanKe zu
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quellenmälZig und in KistoriscKer Entwicklung bis zum Aus-

gange des 15. ^akrkunderts darzustellen.

°') OecKsli p, 208 k, Uber clie Käse- uncl Zigerbereitung sieke OecKsli
l, c, unci Lucnsinger, Das lvlolkereigeräte in clen HlpencKsleKten cler

romsniscken LcKweiz, (LcKveizeriscKes HrcKiv tür ValKsKuncle, 9, lskr-
gang. 3, Nett,,

°2) OecKsli, «eg, 697, 748,
SS) Vergl, öluntsckli, OescKicKte cles sckweizeriscken öunclesrecktes,

p, 33.



lie älteste historische Zeil bis zur ersten

sehwfzerisGhen fiandsgemeinde.

Die Urkunde, welche uns die ältesten Aufschlüsse über
den zu behandelnden Gegenstand gibt, führt uns gleich
mitten in den zwischen dem Kloster Einsiedeln einerseits
und den Lenzburgern und Schwyzern anderseits entbrannten
Marchenstreit.

Sie ist datiert vom 10. März 1114 und von Kaiser
Heinrich VI. in Basel ausgestellt.l)

Einleitend teilt diese Königsurkunde mit, wie Abt Gero
des Klosters St. Meinrad und dessen Schirmvogt Ulrich
beim Kaiser Klage geführt hätten, quod Rodulfus et Arnolfus
comités et cives de villa Svites certos fines eiusdem celle
invaserint, hereditariam partem ibi semet habere affirmantes,
eo quod eorum in arvales agri heremo, in qua conftructa
est, videntur esse allimitantes. Zum Beweise ihrer Ansprüche
auf das streitige Gebiet stützten sich die Kläger auf
Urkunden von Kaiser Otto I. und dem Alemannenherzog

') Original im Stiftsarchiv Einsiedeln (St. A. E.). Wir folgen hier,
wie bei den übrigen den Marchenstreit betreffenden Urkunden dem
Drucke bei O. Ringholz, Geschichte des fürstlichen Benediktinerstiftes
u. 1. Fr. zu Einsiedeln unter Abt Johannes I. von Schwanden, vide 1. c. p.
198 ff. — Cf. Oechsli, die Anfänge der schweizerischen Eidgenossenschaft
Reg. 20. Die genannte, wie auch die Urkunden vom 27. Oktober 947, vom
2. September 1018 und vom 8. Juli 1143 sind öffentliche und zwar
eigentliche Königsurkunden. Vergi. Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte
p. 262, 698 und die Kopie der Urkunden bei Ringholz 1. c. 194 ff.

Die l^rkunäe, velcke uns äie ältesten Aulscnlüsse über
clen zu bekanclelnclen Oegenstancl gibt, lülirt uns gleick
mitten in clen zvviscken clem Kloster Linsiecleln einerseits
un6 clen Lenzburgern uncl LcKvv^zern anclerseits entbrannten

Lie ist clatiert vom 10. ^vlärz 1ll4 uncl von Kaiser
tteinrick VI. in Lasel ausgestellt. ')

Linleitenck teilt äiese KönigsurKuncle mit, v/ie Abt (Zero
cles Klosters Lt. Ivleinracl uncl clessen LcKirmvogt IJIricK
beim Kaiser Klage gelükrt Kätten, quocl poclulkus et Arnolius
comités et cives cle villa Lvites certos tines eiusclern celle
invaserint, Kereclitariam partem ibi semet Kabere alkirmantes,
eo quocl eorum in arvales agri Keremo, in qua constructs
est, viclentur esse allimitantes. Zum Levveise ikrer AnsprücKe
aut clas streitige Oebiet stützten sick clie Kläger sul l_Ir-

Kunclen von Kaiser Otto I. uncl clem Alernannenlierzog

') Origins! im LtittssrcKiv Linsiedeln (8t, H, L,), V/ir tolgen nier,
vie bei cien übrigen cien NsrcKenstreit detrettenden Urkunden clem
Drucke dei O. hingkolz, OescKicKte cles turstlicnen iZenediKtinerstittes
u, 1. Lr, zu Linsiedeln unter ^dt loksnnes I. von LcKvsnden, vicie l, c, p,
198 tt. — dt, OecKsli, clie Anfänge cler sckveizeriscken LidgenossenscKstt
heg, 29, Die genannte, vie suck clie Urkunden vom 27, Oktober 947, vom
2. September I9l8 unci vom 8, luli 1143 sind öttenllicke und zvsr
eigentlicke Königsurkunden, Vergi, ScKröder, OeutscKe hecktsgesckickte
p. 262, 698 und die Kopie der Urkunden bei hingkolz I. c, 194 tt.



Hermann, welche distincte ex integro explicant, qualiter ipsi
praedictam cellam contra omnes calumniatores ante multos
annos absque omni contradictione liberam et immunem
reddiderant.

Es will scheinen, daß das Streitobjekt zunächst nicht
die bereits von Kaiser Heinrich I. im Jahre 1018 dem

Kloster Einsiedeln vergabte Silva invia et inculta2) sei,
sondern daß der Gegenstand der Beschwerde der Umstand

war, daß die Grafen Rudolf und Arnolf und die Schwyzer
(cives de villa Suites) auf das vom Kloster bereits
kultivierte Gebiet vorgedrungen (certos fines — nicht silvam —
ejusdem cellae invaserint) seien. Nur so läßt sich die
Beschränkung der klösterlichen Ansprüche nach Maßgabe der
Verleihung Ottos I. und des Alemannenherzogs Hermann 2a)

sowie das sonst so auffallende Verschweigen der genannten
Urkunden des Kaiser Heinrich I. erklären.3)

Urkundlich erworbenes Eigentum besaß das Kloster
in Einsiedeln selbst nur an dem ursprünglichen
Stiftsgebiete.4) An dem Walde war es nicht eigentümlich
berechtigt. Es beweisen dies die spätem Urkunden, wie
auch insbesondere das Dokument von Heinrich I. Dieses

erwähnt, wie Abt Wirand von Einsiedeln den Kaiser
gebeten habe, er möchte diese unwegsame und daher im
Eigentum des Königs stehende Wildnis, in welcher das

Kloster gelegen ist, den Mönchen seines Klosters zur
Nutzung (ad usus — concederemus) überlassen.6)

2) Ringholz 1. c. p. 195. Oechsli 1. c. Reg. 12.

2a) Gemeint ist Hermann I. Als im Jahre 926 sein Schwiegervater
Herzog Burkhard gestorben war, wurde ihm von König Heinrich I. der
Ducatus Alamannicus übertragen. Er starb im Dezember 948. Siehe
Liber Heremi Gefd. I, p. 101 und 103.

") Vergi, dagegen G. Meyer v. Knonau, der Kanton Schwyz, p. 9,
der irrtümlich das kaiserliche Urteil auf die Urkunde Heinrichs II.
abstellen lässt.

4) Urkunde v. 27. Oktober 947, bei Ringholz 1. c. p. 194.

5) Vergi. Ringholz 1. c. p. 195 ff.

Nermann, welcke distincte ex integro explicant, qusliter ipsi
prae6ictam cellam contra «mnes calumniatores ante multos
annos absque omni contraclictione liberam et immunem
recZcliclersnt.

Ls will sckeinen, claü clas Äz-e/^oö/e^ zunäckst nickt
clie bereits von Kaiser tteinrick I. im salire 1018 clem

Kloster tlinsiecleln vergabte silva invia et inculta^) sei,
sonclern claL cler Oegenstancl cler LescKwer6e 6er t_lmstan6

war, 6äL 6ie Oralen puclolk un6 Arnolt un6 6ie Lckwvzer
(cives 6e villa 8uites) auk 6as vom Kloster bereits Kulti-
vierte Oebiet vorge6rungen (certos tines -^- nickt silvam —
ejusclem cellse invsserint) seien. I>Iur so lätZt sick 6ie Le-
sckränkung 6er KlösterlicKen AnsprücKe nsck lViaügabe 6er

VerleiKung Ottos I. uncl 6es AlemsnnenKerzogs Nermann 2«)

sowie 6ss sonst so autkallen6e VerscKweigen 6er genannten
I_lrKun6en 6es Kaiser tteinrick I. erklären. °)

tIrKun6IicK erworbenes Eigentum besaö 6as Kloster
in Ljnsie6eln selbst nur an clem ursprüriglicken Ltitts-
gebiete. 4) An clem Valcle war es nickt eigentümlick be-

recktigt. Ls beweisen 6ies 6ie spätern vrkunclen, wie
guck insbeson6ere 6as Dokument von tteinrick I. Dieses

erwätint, wie Abt Mran6 von Linsiecleln 6en Kaiser ge-
beten Kabe, er möckte 6iese unwegsame un6 6aKer im
Eigentum 6es Königs stekericle ViI6nis, in welcker 6ss
Kloster gelegen ist, 6en NöncKen seines Klosters zur
Nutzung (s6 usus — conce6eremus) überlassen. °)

2) hingkolz l. c. v. 195. OecKsli I. c. heg. 12.

2«) Oemeint ist Hermann I, HI« im IsKre 926 sein 8cKviegervster
Herzog öurKKsrd gestorben var, vurcle ibm von König tteinrick I. cler
Oucatus Hlamannicus Übertragen. Hr starb im Dezember 948. LieKe
Lider «eremi Oetcl. I, p. 101 unä 103.

°) Vergl. ctsgegen Q. Never v. Knonau, cler Kanton LcKvv?, p. 9,
cler irrtümlick gas KsiserlicKe Urteil sut (Zie Urkunde rteinricks II. ab-
stellen lässt.

Urkunde v. 27. Oktober 947, bei hingkolz l. c. v. 194.

°) Vergl. hingkolz l. c. p. 195 tt.
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Die noch vorhandene Urkunde Ottos I. vom Jahre
947 (27. Oktober), in welcher auch des Alemannenherzogs
Hermann und der Schenkungen von Privatgütern 6) an das

Kloster gedacht wird, meldet keineswegs eine Schenkung
der silva invia et inculta, sondern der König verleiht den
Mönchen nur die Rechte der Immunität, der Reichsunmittel-
barkeit, der freien Abtwahl und verbietet daher jedem
Richter, über sie zu richten, und sichert ihnen ungestörten
ewigen Besitz ihrer Rechte (res illorum).7)

Ihr Inhalt deckt sich also auffallend mit demjenigen
der vom Kloster zum Beweise seines Klageanspruches
vorgelegten Urkunde Kaiser Ottos und derjenigen des

Alemannenherzogs Hermann.8)
Die Schwyzer mit den Grafen Rudolf und Arnolf hatten

certos tines cellae, also wohl nicht das ganze Gebiet des

Klosters beansprucht.
Schon frühzeitig hatten die Mönche des Stiftes

Einsiedeln durch Rodungen im Nordwesten ihr Gebiet
erweitert. 9) Vom Westen her sollen auch die ersten Angriffe
der Beklagten erfolgt sein.10) Jedenfalls waren die
Beklagten mit dem Erwerbe neuen Kultur- bezw. Weidlandes
beschäftigt und daher gegen die klösterlichen Besitzungen
vorgedrungen. Da aber die Schwyzer und die Grafen R. und
A. gemeinsam Rechtsansprüche an dem „heremus" selbst

geltend machten, so mochten sie auch das Rodungsrecht
des Klosters in

'

demselben, sowie sein Eigentumsrecht an
dem durch solche Neurodnungen zum ursprünglichen
Stiftsgebiete hinzugewonnenen Lande bestreiten. Auch mochten
die Grenzen des klösterlichen Grundeigentums durch die

6) d. h. der locus, qui vocatur Mehinratescella, siehe Ringholz p. 194.

7) Ringholz eodem.
8) Siehe Ringholz p. 198. Die Urkunde von 947 dürfte die vom

Kloster citierté gewesen sein.
8) Liber Heremi im Geschichtsfreund I, p. 393.

lg) Siehe Ringholz 1. c. p. 81.
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Oie nock vorkandene Urkunde Ottos I. vom satire
947 (27. Oktober), in welcker aneti eZes AlemannenKerzogs
Hermann und der LcKenKungen von privatgütern °) an das

Kloster gedackt wird, melclet Keineswegs eine LcKenKung
cler silva invia et inculta, sondern der König verleibt den
ivlüncken nur die Deckte der Immunität, der peicksurinnttel-
barkeit, der lreien AbtwaKI und verbietet datier jedem
pickter, über sie zu rickten, und sickert iknen ungestörten
ewigen Lesitz ikrer treckte (res illorum). ^)

IKr InKalt deckt sick also autkallend mit demjenigen
der vom Kloster zum Seweise seines KlageansprucKes vor-
gelegten tlrkunde Kaiser Ottos und derjenigen des Ale-
mannenkerzogs Nermann. ^)

Die LcKw^zer mit den Oralen pudolt und Arnolt Kstten
certos tines cellse, als« voKI nickt das ganze Oebiet des

Klosters beansorucbt.

Lcbon trükzeitig Katten die lvlöncke des Ltittes Hin-
siedeln durck Rodungen im Nordwesten ikr Oebiet er-
wejtert. °) Vom besten ber sollen auck die ersten Augnile
der Beklagten erlolgt sein. '°) ^edentalls waren die öe-
Klagten mit dem Lrwerbe neuen Kultur- bezw. Weidlandes
besckättigt und datier gegen die KlösterlicKen öesitzungen
vorgedrungen. Oa aber die LcKwvzer und die Oralen p. und
A. gemeinsam pecktssnsprücke an dem „Keremus" selbst

geltend mackten, so mockten sie auck das podungsreckt
des Klosters in demselben, sowie sein LigenturnsrecKt an
dem durck solcke I>1eurodnungen zum ursprünglicken Ltitts-
gebiete Kinzugewonnenen Lsnde bestreiten. Auck mockten
die Qrenzen des KlösterlicKen Orundeigentums durck die

6) ct. ti, ger locus, czui vocstur iVleKinratescells, sieke hingkolz p. 194,

hingkolz eogem,
LieKe hingkolz p, 198. Die ttrkunge von 947 glirtte gie vom

Kloster citiertö gewesen sein,

°) Lider tleremi im QescKicKtskreung I, p, 393.

") LieKe hingkolz l. c, p. 8l.
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Schenkungsurkunde des Alemannenherzogs Hermann nur
mangelhaft bestimmte gewesen sein und daher den Streit
mitverursacht oder doch begünstigt haben. n)

Wie aus dem Context der Urkunde („quod certos fines
invaserint, hereditariam partem ibi semet habere affirmantes,
eo quod eorum inarvales agri heremo videntur esse alli-
mitantes") hervorgeht, machten die Schwyzer wahrscheinlich
Eigentumsansprüche und nicht bloße Nutzungsrechte am
Walde geltend. (Vergi, auch v. Maurer, Einleitung p. 309.)
Dadurch traten sie aber bewußt oder unbewußt in direkten
Gegensatz zu der königlichen Schenkung von 1018 (oben
S. 17), indem sie hier durch ihre Stellungnahme das Recht
des Königs auf alles ungerodete Land verneinten. Auch
in der folgenden Zeit beharrten sie trotz wiederholter
Verurteilung bei.ihren Ansprüchen auf den fraglichen Wald.

Ob hierin vielleicht eine Aeusserung der alten
volksrechtlichen Rechtsauffassung erblickt werden darf?

Schon in der fränkischen Zeit übte der König seine
Gewalt nicht nur als eine vom Volk übertragene, sondern
kraft eigenen Rechtes aus und im Mittelalter galt er als
die Quelle aller Gewalt, nicht mehr der Stamm, das Volk.12)

Die früher vom Landesding ausgeübten Volksrechte
waren auf den König übergegangen, wodurch der alte ager
publicus aus Volksland in Königsland umgewandelt wurde.1S)

Seit der fränkischen Zeit hat dann auch die königliche
Gewalt ein ausschließliches Aneignungsrecht an allem herrenlosen

Lande für sich beansprucht.,4)

") Daraus erklärt sich auch die ausschließliche Berufung des
Klosters auf die genannten Urkunden Ottos I. und des Alemannenherzogs

Hermann.
la) Blumer 1. c. p. 117. v. Inama-Sternegg I. c. I. p. 53.

1S) Schröder 1. c. p. 210. v. Inama-Sternegg, Wirtschaft, in der
germanischen Philologie III. 2. Aufl. p. 2. Cf. Schröder 1. c. p. 26 und 54.

") Schröder 1. c. 208.

1.9

LcKenKungsurKunde des AlemsnnenKerzogs ttermsnn nur
mangelkatt bestimmte gewesen sein und datier den Ltreit
mitverursackt «der dock begünstigt Kaden. ")

Me sus dem Oontext dcr Urkunde („quod certos tines
invsserint, Kereditsrism partem ibi semet Ksbere sikirrnantes,
eo quod eorum insrvsles agri Kerem« videntur esse sili-
mitante«") KervorgeKt, mackten die LcKwvzer wakrsckeinlick
LigentumssnsprücKe und nickt blotZe I^utzungsreckte am
>Valde geltend. (Vergi, suck v. ivtsurer, IZinleitung p. 309.)
OsdurcK traten sie aber dewuöt oder unbewuüt in direkten
Oegensstz zu der KöniglicKen LcKenKung von 1018 (oben
8. 17), indem sie Kier durck ikre LtellungnsKme das peckt
des Königs aut alles ungerodete Land verneinten. Auck
in der tolgenden Zeit bekarrten sie trotz wiederKolter Ver-

urteilung bei ikren AnsprücKen sut den iraglicken Vsld.

Ob Kierin vielleickt eine Aeusserung der slten volks-
recktlicken lZecKtssuttsssung erblickt werden dsrt?

8cK«n in der tränkiscken Zeit übte der Konig seine
Oewslt nickt nur als eine vom Volk übertragene, sondern
Kralt eigenen pecktes aus und im ivtittelslter galt sis
die Ouelle slier Oewalt, nickt mekr der 8tamm, das Volk. ^)

Oie trüker vom Lsndesding ausgeübten VolKsrecKte

waren aut den König übergegangen, wodurck der site ager
publicus aus VolKslsnd in Königsland umgewandelt wurde. '°)

8eit der tränkiscken Zeit Kat dann suck die KSniglicKe
Oewslt ein susscKlieLIicKes AneignungsrecKt an allem Kerren-
losen Lande tür sick besnspruckt.

") Daraus erklärt sick suck àie susscnIieLIictie Lerutung ctes

Klosters sut clie genannten llrkunclen Ottos I. unci ctes Eternarmeli-
Kerzogs rtermsnn.

Slumer l. c. p. 117. v, Irisma-Lternegg l. c. I, p. 53.

LcKröcler l, c. p. 210. v, Insma - Lternegg, WirtscKskt, in cler

germaniscken PKilologie III. 2. ^utl. p, 2, Ot. LcKröcler l. c, p, 26 unci 54.

") LcKröcler l, c. 208.
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Nur durch Waffengewalt bezwungen, hatten sich die
Alemannen der fränkischen Reichsverfassung unterworfen.
Soweit es im Bereiche ihrer Macht lag, hingen sie fest
an ihren alten Volksgewohnheiten und Rechten. Bis ins
8. Jahrhundert hatte sich auch das alemannische
Stammesherzogtum mit einer bedeutenden Selbständigkeit gegenüber

der königlichen Oberhoheit zu behaupten vermocht.1B)
Vermutlich kann daher auch bis zu dieser Zeit für das
Gebiet des alemannischen Territoriums von einem „Königslande"

und einem ausschließlichen Aneignungsrecht des

Königs an allem herrenlosen Lande nicht gesprochen werden.

Sollte diese Rechtsauffassung des alten Volksrechtes,
nach der auch alle Waldungen, soweit sie nicht im Eigentum
von Einzelpersonen waren, „im Gesamteigentum eines Gaues

oder kleinerer Gemeinheiten" standen16) bei den alemannischen
Hirten im Tale Schwyz dank der örtlichen Abgeschlossenheit
und des nur geringen direkten Contaktes mit der königlichen
Gewalt sich noch im 12. Jahrhundert erhalten haben,
dann dürften wir in den Rechtsansprüchen der cives de villa
Svites ein Widerstreben des alten Volksrechtes gegen das

Königsrecht erblicken.

Der ganze Marchenstreit des 12. Jahrhunderts würde
sich darstellen als das Auflehnen eines Restes der alten
Volksfreiheit gegen die königliche Gewalt, als ein Kampf
zwischen dem demokratischen und dem autokratischen Prinzip.

Wenn die Schwyzer wirklich diese Prätentionen hatten,
dann war bei einer solchen Sachlage ihr Unterliegen im
Königsgerichte vorauszusehen.16a)

16J Blumer 1. c. I. p. 9. Schröder 1. c. p. 133.

16) Eichhorn, Staats- und Rechtsgeschichte I p. 172 f. Vgl. auch
Schröder 1. c. p. 26 und 54.

16a) Möglicherweise aber hatten sich die Schwyzer bloß auf
althergebrachten markgenössischen Besitz berufen (1. c. I. 203), weshalb
die Urkunde ihre Behauptung einer hereditaria pars besonders hervorhebt.
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l>Iur äurck Vsifengewslt bezwungen, natter, 8Ìcn die Ale-
mannen äer tränkiscken peicksverisssung Unterworten. Ls-
weit es im LereicKe inrer Nackt lag, Kingen sie test
an ikren alten VolKsgewoKnKeiten unä Deckten. Lis ins
8. .lakrkunäert Katte sick guck äas alemanniscke 8tammes-

Ker?«gtum mit einer beäeutenäen 8elbstsnäigKeit gegen-
über äer KöniglicKen OberKoKeit ?u beksupten vermockt.
VermutlicK Kann äaker auck bis ?u äieser Zeit tür äas
Oebiet äes slemanniscken Territoriums von einem „Königs-
Isnäe" unä einem susscKIieLlicKen AneignungsrecKt äes

Königs an allem Kerrenlosen Lanäe nickt gesprocken weräen.

8c>IIte äiese pecktssuitsssung äes alten VolKsrecKtes,
nack äer auck alle Vsläungen, soweit sie nickt im Eigentum
von Lin^elpersonen waren, „im Oesamteigentum eines Oaues

«äer Kleinerer OerneinKeiten" stanäen^) bei äen alemanniscken
Hirten im laie 8cKwv? äsnk äer örtlicken AbgescKIossenKeit
unä äes nur geringen äirekten OontaKtes mit äer KöniglicKen
Oewalt sick nock im 12. .lakrkunäert erkalten Kaden,
äann äürlten wir in äen pecktsansprücken äer cives äe villa
8vites ein Mäerstreben äes a/^e« l/i?/^^^ gegen äas

/S/ttFS/^ah? erblicken.

Oer ggn^e lvlarckenstreit äes 12. ^akrkunäerts würäe
sick äarstellen als äas AuileKnen eines pestes äer alten
VolKslreiKeit gegen äie KöniglicKe Oewalt, als ein Kampf,
?wiscken äem äemokratiscken unä äem autokrstiscken Prinzip.

Venn äie 8cKwv?er wirklick äiese Prätentionen Kstten,
äann war bei einer solcken 8acKIgge ikr Unterliegen im
KönigsgericKte vorsus^useken. '°^)

'b) ölumer l, e, I. p. 9. ScKröger l, c. p. l33.
tlicKKorn, Ltssts- ung hecktsgesckickte I v, 172 t. Vgl, suck

Lctiröger I, c, p. 26 ung ö4,

'^s) lvlöglickerveise sder Kstten sick gie LcKvvzer blolZ sut
altkergebrsckten msrkgenössiscken Lesiti beruken <1. c. I. 293), vesksld
gie llrkunge ikre öeksuptung einer Keregitsris pars desonger» KervorKebt.
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v. Maurerl7) nimmt wohl mit Recht an, es sei der
erwähnte Wald nicht abgemarkt gewesen. Mangel an

Privatgrenzen aber war rechtlich gleichbedeutend mit mangelndem
Privatbesitz. Daher war der streitige heremus nach Königsrecht

herrenlos und unterlag dem ausschließlichen
Aneignungsrecht des Königs.1S)

Wir haben bereits gesehen, daß neben den cives de

villa Svites noch die beiden comités Rudolfus und Arnolfus
als Beklagte in Betracht kommen. Diese Grafen identifizieren
wir mit den gleichnamigen Grafen aus dem Geschlechte
der Lenzburger. Schwyz gehörte schon vor 972 zum Zürichgau,

dem als Gaugrafen die Lenzburger im 12. Jahrhundert
vorstanden.19) Auch die grundherrlichen Rechte der
Lenzburger in Schwyz,20) ferner ihre Stellungnahme im Jahre
1143 im gleichen Marchenstreite gegen Einsiedeln21) (vergi,
unten) und ihre Gegenwart als Zeugen bei den nacheinander

(anfangs März 1114) zu Basel ausgestellten Kaiserurkunden 22)

begründen unsere Annahme.

Wir wissen nun mit Sicherheit, daß seit 1127 wenigstens
für den nördlichen Zürichgau23) die gräfliche Gewalt je-
weilen von der in Baden residierenden jüngeren Linie der

17) Einleitung p. 113.

18) Cf. Schröder p. 208 v. Maurer 1. c.

,9) Cf. Oechsli 1. c. p. 107/109. Fr. v. Wyß, Zeitschrift für schweizer.
Recht Bd. VIII, pag. 87. Rilliet, Les Origines de la Confédération Suisse,
p. 39. — Paul Schweizer, die Freiheit der Schwyzer, im Jahrbuch für
schweizerische Geschichte. Bd. X, p. 6. Blumer 1. c. I p. 23. — Bluntschli
dagegen in seiner Geschichte des schweizerischen Bundesstaatsrechtes
I. p. 34, mit ihm auch v. Maurer, Einleitung p. 34 ff. und Heusler A.
im schweizerischen Museum für historische Wissenschaften III. p. 274,
nehmen irrigerweise noch an, die Zähringer seien um diese Zeit im
Besitze der Grafschaft im Zürichgau gewesen.

20) Oechsli 1. c. p. 65. — Reg. 8, 17. — Blumer 1. c. p. 23 und
Nr. 37/38/39.

21) Ringholz 1. c. Urkunde vom 8. Juli 1143, p. 200 ff.
22) eode'm p. 80/237.
23) d. h. der Teil auf dem rechten Ufer der Limmat und des Zürichsees

(Oechsli 1. c).
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v. saurer ^ nimmt woKI mit peckt an, es sei cler er-
wâknte Vaici nickt abgemarkt gewesen. iVtgngel an privat-

grenzen aber war recktlick gleickbecieutencl mit mangelndem
Privatbesitz. Osker war cler streitige Kerernus nack Königs-
reckt lierrenlos uncl unterlag clem ausscKIielZIicKen Aneig-
nungsreckt cles Königs.

Vir Kaben bereits geseken, daL neben den cives de

villa Lvites nock die beiden comités pudolkus und Arnolkus
als LeKIagte in LetracKt Kommen. Oiese Oralen identifizieren
wir mit den gleicknsmigen Orsken aus dem OescKlecKte
der /.e«^ött^Fe^. LcKwvz gekörte sckon vor 972 zum ZüricK-

gsu, dem als (/««F/n/en die Lenzburger im 12. ^gkrkundert
vorstanden. '°) Auck die grundkerrlicken peckte der Lenz-

burger in LcKwvz, ferner ikre LtellungnaKme im ^skre
1143 im gleicken lvtsrckenstreite gegen rlinsiedeln ^) (vergi,
unten) und ikre Oegenwart als Zeugen bei den nscbeinsnder
(anfangs Närz 1114) zu Lasel ausgestellten KaiserurKunden ^)
begründen unsere AnnaKme.

Vir wissen nun mit LicKerKeit, dalZ seit 1127 wenigstens
kür den nördlicken ZüricKgsu ^^) die gräklieke Oewslt je-
weilen von der in Laden residierenden jüngeren Linie der

") Einleitung v. 113.

'«) dl. LcKroàer p. 208 v. Navrer I. c,

'«) «. OecKsli l. c. p. 107/109, Lr. v, VvlZ, ^eitsckrikt Mr sckweizer.
heckt ôà, VIII, psg, 87, hilliet, Les Origines cle Is donteclèrstion Luisse,
p, 39. — Paul LcKwei'zer, clie LreiKeit cler LcKwvzer, im IsKrducK kiir
sckweiêeriscke OescKicKte, öcl, X, p. 6, ölumer I. c, I p, 23, — öluntsckli
clsgegen in seiner OescKicKte cles sckwei^eriscken öunclesstsstsrecktes
I. p, 34, mit ikm suck v, Nsurer, öinleitung p, 34 kk, unci rleusler H.
im sckwei^eriscken Nuseum kür KistoriscKe MssenscKskten III, p, 274,
nekrnen irrigerweise nock gn, àie ^skringer seien um cliese ^eit im Le-
sit^e cler OrgkscKskt im ^üricngsu gewesen.

2°) OecKsli l. c. p, 6S, — heg. 8, 17. — ölumer l. c. p, 23 uncl
Nr, 37/38/39.

2') Hingkol? l. c, UrKunàe vom 8. luli 1143, p. 200 kk.

v-) eoclem p. 80/237.
2°) cl, K. cler lei! sul àem reckten llker àer Limmst unà àes ^UricK-

sees (OecKsli l, c.).
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Lenzburger ausgeübt wurde.24) Deshalb hat Oechsli2B)
vermutet, daß höchst wahrscheinlich die beiden Hauptbeteiligten,
Graf Rudolf und sein Sohn Ulrich (vide unten), gar nicht
die gräfliche Hoheit in Schwyz besaßen, weil sie der älteren
in Lenzburg sitzenden Linie angehörten, während die
Grafschaft im Zürichgau der jüngeren Linie zustand, die ihren
Sitz in dem damals noch zum Zürichgau gehörigen Baden

aufgeschlagen hatte.26)

Georg v. Wyß 27) dagegen nimmt an, es habe sich um
diese Zeit der Verband von Schwyz und Nidwaiden mit
der Landgrafschaft Zürichgau gelöst, es habe die
gräfliche Gerichtsbarkeit in Schwyz und Nidwaiden in den

Händen der Grafen von Lenzburg, im übrigen äußern Teile
des Zürichgaues dagegen — soweit er nicht durch die

exempten Bezirke der geistlichen Stifte und die Allodial-
herrschaften von Kyburg und Baden bereits zersplittert
war — in den Händen der Grafen von Baden sich
befunden.

Wir unsererseits halten es für höchst wahrscheinlich,
daß wenigstens die Ausübung der gräflichen Redite über
Schwyz und Nidwaiden in den Händen der Lenzburger
Linie lag, sei es, daß bereits rechtlich der Verband von
Schwyz und Nidwaiden mit der Landgrafschaft Zürichgau
gelöst war — da tatsächlich nach dem Aussterben der
Lenzburger die beiden Teile getrennt verliehen wurden28) —,
oder daß die Grafschaft als rechtlich ungeteilter Familienbesitz

zu betrachten wäre, dergestalt, daß in dem Teile auf
dem rechten Ufer der Limmat und des Zürichsees die
Badener Linie die Grafschaftsrechte ausübte, das westliche

") Vide Oechsli 1. c. p. 114, Anm. 2.
25J Oechsli 1. c. p. 114.

28), Oechsli 1. c. p. 114. Aehnlich Fr. v. Wyß 1. c. p. 88.

") Über die Geschichte der drei Länder Uri, Schwyz und
Unterwaiden, Anm. 5, p. 24 f.

28) Oechsli 1. c, p. 115. Fr. v. Wyß 1. c. p. 88 f.
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Lenzburger ausgeübt wuräe. ^) OesKalb bat OecKsli 2°) ver-
mutet, äsL KöcKst wakrsckeinlick äie beiäen ttauptbeteiligten,
Orat puäolt unä sein LoKn LllricK sviäe unten), gar nickt
äie grätlicke tlokeit in LcKwvz besalZen, veil sie äer älteren
in Lenzburg sitzenäen Linie angeKSrten, wäkrenä äie Orat-
sckatt im ZüricKgau äer jüngeren Linie zustaricl, äie ikren
Lit? in äem äsrnals nock zum ZüricKgau gekörigen öaäen
autgescKIagen Kstte. 2°)

Oeorg v. W^vtZ ^ äagegeri nimmt an, es Ksbe sick um
äiese Zeit äer Verbariä von LcKwvz unä l>liäwaläen mit
äer LsnägrakscKskt ZüricKgsu gelöst, es Ksbe äie grät-
licke OericKtsbsrKeit in LcKwvz unä I^iäwaläen in äen

tlänäen äer Oralen von Lenzburg, im übrigen sulZern Ideile
äes ZüricKgaues äagegen — soweit er nickt äurck äie

exempter, Bezirke äer geistlicken Ltitte unä äie Alloäial-
KerrscKatten von Kvburg unä öaäen bereits zersplittert
war — in äen ttänäeri äer Oralen von öaäen sick be-
tunäen.

Vir unsererseits Kalten es tür KöcKst wakrsckeinlick,
äalZ wenigstens äie >wsÄött«F ööe^
5«hWv^ unä I>1iäwgläen in äen t-tänäen äer Lenzburger
Linie lag, sei es, äsL bereits recktlick äer Verbsnä von
LcKwvz unä Wäwsläen mit äer LanägratscKatt ZüricKgau
gelöst war — äa tatsäcklick nack äem Aussterben äer
Lenzburger äie beiäen l'elle getrennt verlieben wuräen °°«) —,
oäer äsL äie OrsiscKakt als recktlick ungeteilter Lamilien-
besitz zu detrackten wäre, clergestslt, äalZ in äem leile aut
äem reckten Liter äer Limmat unä äes ZüricKsees äie
Saäener Linie äie OratscKattsrecKte ausübte, äas westlicke

«) Vicle OecKsli l. c, p. I!4, änm. 2.

OecKsli I, c. p. 114.

°°). OecKsli l. c. p. 114. HeKnIicK Lr. v. Wv« I. c. p. 88.

^') liber clie OescKicKte àer àre! LSnàer Vri, 8cKvv2 unà vnter-
vslàen, ^nm. 5, p. 24 t.

2«) OecKsli I. c., p. IIS. ?r. v. WvL I. c. p. 88 t.
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Stück dagegen, zwischen Limmat, Zürichsee und Reuß, von
der Lenzburger Linie verwaltet wurde.29)

Unsere Annahme stützen wir, wie folgt:
Es liegt kein Beweis vor, daß die Badener Linie irgendwie

Grafschaftsrechte im westlichen Stück des Zürichgaues,
speziell in Schwyz ausgeübt hätte.30) Die Grundherrschaft
in Schwyz aber war der Lenzburger Linie zugeteilt.31) Als
die Badener Linie erlosch, trat Arnolf von Lenzburg deren

Erbe an. 1114 haben wir ihn als Grundbesitzer in Schwyz
gesehen, und 1127 tritt er als Reichsvogt von Zürich und
Graf im Zürichgau auf.32) Er ist der Gründer einer neuen
Badener Linie. Ob sein Grundbesitz in Schwyz mit dem

Antritt der Grafschaft im Zürichgau sofort auf die Lenzburger
Linie übergegangen ist, können wir nicht feststellen, halten es

aber für wahrscheinlich. Wenigstens treffen wir von diesem
Momente an keinen Vertreter der Badener Linie mehr als

Grundherrn in Schwyz.83)

Auch Oechsli34) gibt der Möglichkeit einer Trennung
der Waldstätte vom Zürichgau Raum, betont aber, es liege
kein Grund vor, eine solche anzunehmen, „da die
grundherrlichen Höfe und die Grafschaft ganz wohl in
verschiedenen Händen liegen konnten. So gingen ja auch die

29) Die Möglichkeit eines solchen rechtlich ungeteilten Familienbesitzes

der Grafschaft im Zürichgau und einer getrennten Ausübung der
Grafschaftsrechte in den beiden genannten Teilen nimmt mit Huber und
Rilliet auch P. Schweizer (Jahrbuch für schweizer. Geschichte p. 6) für
die Habsburger an.

30) Cf. Oechsli 1. c. p. 114 f., Anm. 2.

31) Oechsli 1. c. p. 113.

32) Oechsli 1. c. p. 113.

33) Oechsli eodem. Zwar traten neben dem Grafen Ulrich (1143)
(siehe Ringholz p. 201) noch dessen coheredes auf. Allein an Glieder
der Badener Linie darf hier wohl nicht gedacht werden, da kaum
anzunehmen ist, daß der Allodialbesitz in Schwyz im gemeinschaftlichen
Besitze beider Familien gestanden habe. Vielmehr dürfen hier die Brüder
des Grafen in Betracht kommen.
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LtllcK dagegen, zwiscken Limmat, ZüricKsee und peuiZ, von
der Lenzburger Linie verwaltet wurde.

Llnsere AnnaKme stützen wir, wie tolgi:
lis liegt Kein Leweis vor, daL die Ladener Linie irgend-

wie OratscKattsrecKte im westlicken LtücK des ZüricKgaues,
speziell in LcKwvz ausgeübt Kätte. Die OrundKerrscKatt
in LcKwvz aber war der Lenzburger Linie zugeteilt. AIs
die Ladener Linie erloscb, trat Arnolt von Lenzburg deren

Lrbe an. I1l4 Kaben wir ibn als (Grundbesitzer in LcKwvz
geseben, und 1127 tritt er als peicksvogt von Surick und
Oral im ZüricKgau aut. lZr jzi der Oründer einer neuen
Ladener Linie. Ob sein Orundbesitz in LcKwvz mit dem

Antritt der Oratscbalt im ZüricKgau solort aut die Lenzburger
Linie übergegangen ist, Können wir nickt feststellen, Kalten es

aber tür wakrsckeinlick. wenigstens trelten wir von diesem

Nomente an Keinen Vertreter der Ladener Linie mekr als

OrundKerrn in LcKwvz.

Auck OecKsli gibt der IVlöglicKKeit einer Trennung
der waldstätte vom ZüricKgau paum, betont aber, es liege
Kein Orund vor, eine solcke anzunekmen, „da die gründ-
KerrlicKen ttöte und die OralscKatt ganz woKI in ver-
sckiedenen bänden liegen Konnten. 80 gingen ja auck die

22) Die tvtöglicKKeit eines solcken recktlick ungeteilten Lsmilien-
besides àer QrstscKstt im ^ürickgsu uncl einer getrennten Ausübung cler

OrskscKgttsrecKte in clen deigen genannten leiten nimmt mit ttuber ung
hilliet suck LcKwei^er (IsKrbucK tür sckvei^er, OescKicKte p. 6) tür
gie Habsburger sn,

2°) «. OecKsli l. c. p, 114 t., ^nm, 2.

") OecKsli l. c. p. 113.

°2) OecKsli I. c. p. 113.

^) OecKsli eogem. ?wgr traten neben gem Oralen tllrick (1143)
(sieke hingkolz p. 201) nock gessen cokereges gut. Allein an Oliecler
ger gggener Linie gart Kier xvokl nickt gegsckt vergen, gs Kaum sn-
zunekmen ist, gglZ ger Hllogislbesit? in öckvv? im gemeinscksttlicken
öesike beiger Lsmilien gestsngen Kade, VielmeKr gürken Kier gie lZrüger
ges Orsten in öetrsckt Kommen.
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Höfe in Schwyz auf die Kyburger und Froburger, die
Grafschaft dagegen auf die Habsburger über."

Dem gegenüber möchten wir darauf hinweisen, daß

hier wie dort die Verhältnisse etwas verschiedene waren.
Nach dem Aussterben der Lenzburger fielen die Reichslehen,

also auch die Grafschaft im Zürichgau, an das Reich
zurück, der Allodialbesitz aber gelangte auf dem Wege
privatrechtlicher Erbfolge an die gesetzlichen Erben. Diesen
fehlte die Macht, dem Kaiser aber das persönliche Interesse,
durch Vereinigung der Grafschaft mit dem lenzburgischen
Allodialbesitz die Stellung der Grundherrschaften zu fördern.
Die Lenzburger dagegen, im Besitze beider Rechtsobjekte,
hatten nicht nur die Macht, sondern offenbar auch das

Interesse, insbesondere bei Fällen der Erbfolge, im genannten
Sinne die grundherrliche Stellung ihrer Familie zu heben.

Wenn aber neben und mit den Schwyzern die
Lenzburger, als Inhaber der gräflichen Gerichtsbarkeit über das

schwyzerische Gebiet, den klösterlichen Besitzstand
bedrohten36), so wurde eben deshalb in erhöhtem Maße
auch die dem Kloster über sein Gebiet zustehende
Immunität in Frage gestellt. Daraus folgt wohl auch das

Bestreben des Klosters, auf Grund der vorgelegten
Urkunden seine Freiheit und die Immunität für dieses Gebiet
nachzuweisen.86)

34) 1. c. p. 115 Anm.
55) Vide Ringholz 1. c. p. 82 f.
56) Es wäre nun allerdings verfehlt, aus der letzteren Tatsache allein

auf gräfliche Rechte der beteiligten Lenzburger über Schwyz schließen
zu wollen. Das Grundeigentum schloß im Mittelalter neben der privaten
auch öffentliche Sachherrschaft in sich (Cf. Gierke, Grundzüge des deutschen
Privatrechtes in Holtzendorffs Encyklopädie der Rechtswissenschaft p.
488). Ging das Kloster des Eigentumsrechtes an einem Teile seines Grund
und Bodens verlustig, so erlitt es dadurch nicht nur eine wirtschaftliche
Einbuße, sondern auch seine öffentliche Sachherrschaft darüber ging ihm
verloren, und damit verminderte sich notwendigerweise auch der Umfang
seiner Immunität.
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Ilöke in LcKwvz sui die K>burger und Lroburger, die Orsi-
sensit dagegen sut die Habsburger über."

Oem gegenüber rnöctiteri wir daraut Kinweisen, dalZ

Kier wie dort die VerKältnisse etwas verscbiedene waren.
I>IacK dem Aussterben der Lenzburger tieien die Reicks-
leben, also auck die OratscKstt im ZüricKgau, an das peick
zurück, der Allodialbesitz aber gelangte sut dem Wege
vrivätrecktlicker Lrbtolge an die gesetzliclien Lrben. Diesen
keblte die Nscbt, dem Kaiser aber das persönlicke Interesse,
durck Vereinigung der OratscKstt mit dem lerizburgiscben
Allodislbesitz die Ltellung der OrundberrscKatten zu tördern.
Die Lenzburger dagegen, im Besitze beider pecktsobjekte,
batten nickt nur die Nackt, sondern oktenbar auck das

Interesse, insbesondere bei Lallen der Lrbtolge, im genannten
Zinne die grundberrlicke Ltellung ikrer Lamilie zu beben.

Venn aber neben und mit den LcKw^zerri die Lenz-

burger, als InKaber der grätlicken OericKtsdsrKeit über das

sckwvzeriscke Oebiet, den KlösterlicKen Besitzstand de-

drokten^), so wurde eben deskslb in erköbtem NalZe
auck die dem Kloster über sein Oebiet zustellende Im-
muriität in Lrsge gestellt. Daraus tolgi woKI auck das

Bestreben des Klosters, aut Orund der vorgelegten LIr-
Kunden seine LreiKeit und die Immunität tür dieses Oebiet
nsckzuweisen.

«) l. c. p. 115 Hnm.
°°) Vige hingkolz I, c. p. 82 k,

"°) L8 vare nun gllercling8 verteklt, sus ger letzteren latsscke allein
gut grätlicke heckte ger beteiligten Lenzburger über 8cKvvz scblielZen

zu vollen. Das Qrungeigentum sckloü im lviittelalter neben ger privaten
sucb «ttentlicke 8acKKerr8cKstt in 8icti (<üt. OierKe, (Zrungzüge ges geutscben
privatrecktes in 11oltzengorkk8 LncvKIopägie ger Heckt8vi88en8ckakt p,
488), ding gas Kloster ges Ligentum8recKte8 an einem Leile 8eines Orung
ung Logen« verlustig, 8« erlitt e8 gagurcb nickt nur eine virt8cksttlicke
LinbulZe, songern guck seine öttentlicke LscKKerrscKstt ggrüber ging ikm
verloren, ung garnit vermingerte 8icK notvengigervei8e guck ger Llmtang
seiner Immunität,
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Daß aber das Kloster Einsiedeln insbesondere von-
seite der Lenzburger sich in seinen Rechten verletzt
fühlte, zeigt die nun folgende Stelle der genannten
Urkunde Kaiser Heinrichs V. vom Jahre 1114: „Hoc totum
isti denuo et maxime Rodulfus comes infringere conati sunt,
sed divina favente dementia nobis, ut justum erat, resisten-

tibus, non praevaluerunt, nam idem Rodulfus equo judicio
primatum nostrorum, sicut docet lex Alemannorum,
convieras injuste ablata ad manum advocati praefate celle cum

justa
' satisfactione restituit et ad optinendam nostri gratiam

centum libras nobis persolvit."
Schon in diesem ersten Teile der kaiserlichen Urkunde

treffen wir die Schwyzer (cives de villa Svites) wohl
genossenschaftlich geeinigt und zwar mit Bezug auf
gemeinschaftlichen Grundbesitz; denn nicht einzeln, sondern
gemeinschaftlich (als cives de villa Svites) erheben sie als

Besitzer gemeinsamen Grund und Bodens (eo quod eorum
inarvales agri heremo videntur esse allimitantes) Praeten-
tionen auf das vom Kloster in Anspruch genommene
Gebiet (quod certos fines invaserint, hereditariam partem
ibi semet habere affirmantes). Sie dürften demnach einen.
räumlich begrenzten wirtschaftlichen Verband mit gemeinsamem

Grundbesitz, eine Markgenossenschaft, gebildet haben,
oder wenigstens Glieder einer solchen gewesen sein.37)

Mit Rücksicht auf die ständischen Verhältnisse mußten
sie frei sein. Das bezeugt ihre prozeßrechtliche Stellung
als Beklagte mit und neben den beiden Grafen Rudolfus
und Arnolfus. Als Hintersaßen der Lenzburger wäre diese
ihre selbständige Stellung undenkbar gewesen, da auch die
freien Hintersaßen im Mittelalter vor den öffentlichen Ge-

"') G. Waitz, Verfassungsgeschichte, I. 93, 932. v. Inama-Sternegg,
Deutsche Wirtschaftsgeschichte I. 77, 78 ff. 84, 104. Brunner I. 86 ff.
I. 163. Maurer, Einleitung p. 138, 302, 309 und 314. Bluntschli 1. c. p.
33 ff. Blumer 1. c. p. 79, 380, 382 ff. Fr. v. Wyß 1. c. p. 85, 88 ff.
Oechsli 1. c. 213 ff.
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OslZ «der das Kloster Umsiedeln insbesondere von-
seite äer Lenzburger sicti in seinen Deckten verletzt
tutilte, zeigt ctie nun folgende Ltelle cter genannten Dr-
Kunde Kaiser tteinricks V. vom Satire 1114: „Hoc totum
isti denuo et maxime podultus comes intringere conati sunt,
sed divins tavente clementia nobis, ut justum erat, resisten-

tibus, non praevaluerunt, nam idem podulius equo sudicio
primstum nostrorum, sicut docet lex Alemannorum, con-
victus injuste sblsta ad manum advocati praeiate celle cum

justa
' satislsctione restituii et sd «ptinendsm nostri grstism

centum librss nobis persolvit."
LcKon in diesem ersten leile der KaiserlicKen Urkunde

tretten vir die LcKwvzer (cives de villa Lvites) woKI ge-
nossenscbattlicb geeinigt und zwar mit Lezug aut gernein-
scbättlicken Orunddesitz; denn nickt einzeln, sondern ge-
ineinsckattlicb (als cives de villa Lvites) erkeben sie als

Besitzer gemeinsamen Qrund und Lodens (eo quod eorum
inarvales agri Kererno videntur esse sllimitantes) praeter,-
tionen sut das vom Kloster in Ansprucb genommene Oe-
biet (quod certos tines invaserint, Kereditsrisin partem
ibi semet Kabere altirmantes). Lie dürften dernnack einen,
räumlick begrenzten wirtscksttlicben Verband mit gemein-
saniern Orundbesitz, eine ^a^Fe«oss6Wc^K/^ gebildet Kaden,
oder wenigstens Olieder einer solcken gewesen sein.^

lvtit pücksickt gut die ständiscken VerKältnisse muüten
sie trei sein. Das bezeugt ikre prozeLrecKtlicKe Ltellung
als LeKIagte mit und neben den beiden Oralen pudoltus
und Arnollus. AIs ttintersaLen der Lenzburger wäre diese
ikre selbständige Ltellung undenkbar gewesen, dg auck die
treien IlintersatZen im lvlittelalter vor den öllentlicken Oe-

O. Wgjtz, Verk88ung8ge8cKicKte, I, 93, 932, v, Insrns-Ltemegg,
Deutens Wirt8cKgttsge8cKicKte I. 77, 78 tk, 84, 104, Srunner l, 86 tt.
I. 163. lVigurer. Einleitung v. 138, 302, 309 ung 314, SIunt8cKli I, c, p,
33 tt, lZIumer 1, c, p, 79, 33«, 382 tt. Lr, v, Wv« I, c, p, 85, 88 tt,
OecKsli l, c. 213 tt.



26

richten durch den Vogtherrn oder seinen Beamten vertreten
wurden.38)

In der Behandlung der Schwyzer als eine selbständige
Partei und der Beurteilung ihrer Ansprüche nach der Lex
Alamannorum, liegt auch die Anerkennung ihrer Berechtigung

zum alemannischen Volksrechte.

Der Klosterleute des Klosters Einsiedeln dagegen wird
in keiner Weise gedacht.39) Als Hintersaßen des Stiftes
hatten sie eben keine eigenen, sondern nur abgeleitete
Rechte auf dem klösterlichen Grund und Boden ; die
Schwyzer dagegen erhoben als selbständig berechtigte
Streitgenossen der Grafen von Lenzburg mit und neben
diesen gemeinsam Ansprüche auf das streitige Gebiet.

Wir haben es hier also wahrscheinlich mit einer
Markgenossenschaft zu tun, der als Glieder die freien Leute von
Schwyz angehörten. Bereits oben haben wir die Gründe

dargelegt, die für die Vermutung sprechen, daß die

Besiedelung des schwyzerischen Gebietes nach Hofsystem
erfolgte. Wir schließen weiter, daß wir es mit einer
schwyzerischen Markgenossenschaft nach Hofsystem, einer
sogenannten Bauerschaft, zu tun haben.

Als Kriterium der schwyzerischen Freiheit führt Blun-
tschli41) insbesondere auch an, daß die Schwyzer mit dem Namen

„Burger" geehrt werden. Indessen ist hier „civis" gewiß
nicht als Bürger in seiner späteren politischen Bedeutung
aufzufassen ; es werden ja selbst die noch heidnischen
Sachsen „cives" genannt.42) Den Ausdruck eines
genossenschaftlichen speziell markgenössischen Verhältnisses in

38) Vergi. Schröder 1. c. p. 453.

3'J) Siehe auch Bluntschli 1. c. p. 35.

10) Vide Schröder 1. c. p. 17. Brunner 1. c. I. p. 88. Gierke,
Genossenschaftsrecht I. 67 f.

") 1. c. p. 35.

42) Vide Rietschel S., Die civitas auf deutschem Boden bis zum
Ausgange der Karolingerzeit, Note 4.
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rickten äurck äen VogtKerrn oder seinen Beamten vertreten
vuräen.

In äer LeKanälung äer LcKvv^er als eine selbstänäige
Partei unä äer Beurteilung ibrer AnsprücKe nack äer Lex
Alamannorum, liegt suck äie Anerkennung ikrer LerecKtig-
ung zum slemanniscken VolKsrecKte.

Oer Klosterleute äes Klosters Linsieäeln äagegen virä
in Keiner Veise geäackt. AIs ttintersalZen äes Ltiltes
tratten sie eben Keine eigenen, sonäern nur abgeleitete
peckte aut äem KlösterlicKen (Zrunä unä öoäen; äie

LcKv^zer äagegen erkoden als selbstänäig berecbtigte
Ltreitgenossen äer (traten von Lenzburg mit unä neben
diesen gemeinsam Ansprücbe aut äss streitige Oebiet.

Vir Kaden es Kier also vakrsckeinlick mit einer IvlarK-

genossensckatt zu tun, äer als Olieäer äie treien Leute von
LcKvvz angekörten. Bereits oben Kaben vir äie Orünäe

äargelegt, äie tür äie Vermutung sprecken, äsL äie Le-

sieäelung äes sckv^zeriscken Oedietes nack tjots^stem
ertolgte. Vir scKIieLen veiter, äaL vir es mit einer sckv^-
zeriscken NarKgenossenscKatt nack tjots^stem, einer so-

genannten /Zatte«^«/?, zu tun Kaben.

AIs Kriterium äer sckv^zeriscken LreiKeit tükrt Blun-
tLcKIi^') insdesonäere auck an, äsL äie LcKv^zer mit äem tarnen
„Burger" geekrt veräen. Inäessen ist Kier „civis" geviö
nickt als Bürger in seiner späteren politiscken Beäeutung
aulzulassen; es veräen ja selbst äie nock KeiäniscKen
LscKsen „cives" genannt. Den AnsärucK eines genossen-
sckaltlicken, speziell markgenössiscken VerKältnisses in

Vergi, Lcnröcter I, c, v, 453.

8iebe sucn LIuntscKIi I, c, p, 35,

Vicie LcKröcler I, c, v, 17. Lrunner I, c, I. p, 88, OierKe, Oenossen-
scbsktsrecbt I, 67 t,

") i, c, p, 35,

Vicie hietscnel 8,, Die civitss gut geutscbem Logen bis zum
Ausgange ger Ksrolingerzeit, Idiote 4,
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diesem Begriffe anzunehmen, dürfte mit Rücksicht auf die

vorliegenden Verhältnisse nicht unwahrscheinlich sein.43)
Außer dem Umstände, daß die Schwyzer hier mit und

neben den Lenzburgem als eine selbständige Partei
'behandelt werden, gestattet insbesondere die Tatsache, daß

Graf Rudolf nicht bloß mit dem außerordentlichen Königsbann

von 100 ft belegt, sondern auch als hauptsächlichster
Gegner des Klosters und Beklagter aufgeführt wird (isti
et maxime Rudofuf comes infringere conati sunt) den Schluß
auf die beklagtische Parteistellung der Lenzburger.

Schollenberger44) vermag in den letzteren mit Rücksicht
auf ihre Beteiligung am Marchenstreite gegen Einsiedeln
nur Vögte der Schwyzer zu erblicken; er sieht in ihnen
keine selbständige Gebietsansprüche verfolgende Streitgenossen

der Schwyzer.
-Die Richtigkeit dieser Ansicht möchten wir bezweifeln.

Wären die Lenzburger als bloße Vögte der Schwyzer bei
diesem Rechtsstreite beteiligt gewesen, so hätte dieses
Schutzverhältnis sicherlich auch bei ihnen im Text der Urkunde
zum Ausdruck kommen müssen, gerade so, wie beim
Schirmvogte des Klosters Einsiedeln, der ja stetsfort als

advocatus bezeichnet wird; und es würden wohl auch
in diesem Falle die Schwyzer als die eigentlichen Beklagten
an erster Stelle genannt worden sein.

Da aber die Lenzburger gleichzeitig und neben den

Schwyzern persönlich beklagt werden, „quod certos fines

ejusdem cellae invaserint," den Beklagten ungeteilt die
Behauptung „hereditariam partem ibi semet habere"
zugeschoben wird, mit ihrer gemeinschaftlichen Begründung „eo
quod eorum inarvales agri heremo videntur esse allimitantes",
so glauben wir hieraus folgern zu dürfen, daß die'Lenzburger

in erster Linie in ihrer Stellung als Beklagte und

4S) Cf. Gierke I. 70, Anm. 34, der cives als „Nachbarn" (in der
Markgenossenschaft) den vicini, commarchani, buren etc. gleichstellt.

44) J. Schollenberger, Geschichte der schweizer. Politik p. 39.
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diesem Legnile anzunekmen, dürfte mit pücksickt aut die

vorliegenden VerKältnisse nickt unvakrsckeinlick sein. ")
AuLer dem Llmstande, daL die LcKv^zer Kier mit und

neben den Lenzburgern als eine selbständige Partei tw-
bandelt v/erden, gestattet insbesondere die latsacbe, daL

Oral pudolt nickt bloö mit dem auLerordentlicben Königs-
bann von 100 K belegt, sondern auck als bäuptsäcblickster
(Zegner des Klosters und LeKIagter autgetükrt vird (isti
et maxime pudotut comes infringers conati sunt) den LcKlutZ

gut die KeKIagtiscKe Parteistellung der Lenzburger.

LcKollenberger ") vermag in den letzteren mit pücksickt
aut ikre Leteiligung am iVlarcKenstreite gegen Linsiedeln
nur Vögte der LcKvvzer zu erblicken; er siebt in iknen
Keine selbständige QedietsansprücKe verfolgende Ltreitge-
nossen der Lcbv^zer.

Die picktigkeit dieser Ansicbt möckten vir bezveiteln.
Vären die Lenzburger als blolZe Vögte der LcKv^zer bei
diesem pecktsstreite beteiligt gevesen, so Kätte dieses LcKutz-
verkältnis sickerlick auck bei ibnen im lext der LlrKunde

zum Ausdruck Kommen müssen, gerade so, vie beim
Lcbirmvogte des Klosters Linsiedeln, der ja stetstort als

advocatus bezeicknet vird; und es vllrden voKI auck
in diesem Lalle die LcKv^zer als die eigentlicken geklagten
an erster Ltelle genannt vorden sein.

Da aber die Lenzburger gleicbzeitig und neben den

LcKv^zern persönlick beklagt Verden, „quod certos tines

ejusdem cellae invaserint," den LeKIagten ungeteilt die Le-

Kauptung „Kereditsriam partem ibi semet Kabere" zuge-
sckoben vird, mit ikrer gemeinsckaitlicken Legründung „eo
quod eorum inarvales agri Keremo videntur esse allimitantes",
so glauben vir Kieraus folgern zu dürfen, daL die

ött/'Fe^ in erster Linie in ikrer Ltellung als SeMa^/c? und

dl, OierKe I. 70, Hnm, 34, cler cives sis „lVscKbsrn" (in cler

lvtsrKZenossenscKstt) clen vicini, commsrcksni, Kuren etc, gleickstellt.
") l. LcKollenderger, OescKicKte ger scliweizer, Politik p. 39,
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zwar als Grundherren neben den Schwyzern im Marchenstreit

gegen das Kloster Einsiedeln aufgetreten seien.45)
Auch das dem Grafen Rudolf persönlich zur Last gelegte
Eindringen (isti denuo et maxime Rodulfus comes infringere
conati sunt) wird eher als ein Vordringen mit Herden auf
das vom Kloster beanspruchte Gebiet, denn als ein Überfall

mit bewaffneter Gewalt aufzufassen sein. Ob nun die
beiderseitigen Rechte an der Mark ausgeschieden gewesen
sind, d. h. beide Teile, Lenzburger und Schwyzer, gesonderte
Markgebiete besessen haben, oder ob sie zusammen gemeinsam
und an den nämlichen Gebieten berechtigt waren, also
eine gemeinsame Markgenossenschaft gebildet haben, geht
aus dieser Urkunde nicht direkt hervor. Jedoch sprechen das

Auftreten der Lenzburger mit und neben den Schwyzern
als Beklagte und ihre gemeinschaftlichen Ansprüche auf das

streitige Gebiet für das letztere. Diese Ansicht vertreten
auch Oechsli (1. c. 112 f.) und Friedrich v. Wyß (1. c. p. 88).

Auf v. Maurer, Einleitung, sich stützend, nimmt Schollenberger

46) an, es habe die schwyzerische Markgenossenschaft
nur aus den vollfreien Bauern mit freiem Eigen bestanden,
und sie sei von der Talmarkgemeinde mit dem Talammann
(dem spätem Landammann) an der Spitze verwaltet worden.
Die Grundherrschaften im Tal hatten somit nach ihm keinen
Anteil an der „Landesallmende". „Die Hörigen der wenigen
Grundherrschaften im Tal erhielten zwar auch einen,
wiewohl geringeren Anteil an der gemeinen Weide, wofür sie

an die Landsgemeinde eine Abgabe entrichten mußten; diese

Berechtigung beruhte jedoch nicht auf Allmendgemeinschaft,
wie bei den Landleuten, sondern auf bloßer Bewilligung
der Landsgemeinde."

45) Vergi. Bluntschli 1. c. p. 39. Die angeführte Stelle selbst zeugt,
Wie unrichtig es ist, wenn — wie Schollenberger 1. c. p. 39 solches zu
tun scheint — Bluntschli die Ansicht zugeschoben wird, die Lenzburger
hätten nur als Vögte 'am Marchenstreite sich beteiligt.

46) 1. c. p. 38 f.
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zwar als (/^««Me/'/'e« neben den 8cKw)?zem im /VlarcKen-
streit gegen das Kloster Linsiedeln autgetreten seien. ")
Auck das dem Oralen pudolt persSnlicK zur Last gelegte
Eindringen (isti denuo et maxime podultus comes intringere
conati sunt) wird etier als ein Vordringen mit Ilerderi aut
das vom Kloster beanspruckte Oebiet, denn als ein Ober-
tali mit bewstlneter Oewalt autzuksssen sein. Ob nun die
beiderseitigen pecbte sn der /VlsrK ausgescbieden gewesen
sind, d. K. beide l'elle, Lenzburger und Lcbwvzer, gesonderte
lvlarkgebiete besessen Ksben, «der ob sie zusammen gemeinsam
und sn den närnlicben Oebieten berecbtigt waren, als«
eine gemeinsame NarKgenossenscKait gebildet Ksben, gebt
aus dieser Urkunde nickt direkt bervor. l'edock sprecken das

Austreten der Lenzburger mit und neben den LcKw^zem
als Beklagte und ikre gemeinsckattlicken AnsprücKe sut das

streitige Oebiet tür das letztere. Diese AnsicKt vertreten
auck OecKsli (I. c. 112 t.) und LriedricK v. V>L (I. c. p. 88).

Au! v. lvlaurer, Einleitung, sick stützend, nimmt LcKollen-
berger ^) an, es Ksbe die sckwvzeriscke lvlarkgenossensckatt

aus den volltreien Lauern mit treiem Ligen bestanden,
und sie sei von der lalmsrkgemeinde mit dem l'alammann
(dem spätem Landammann) an der Lpitze verwaltet worden.
Die OrundKerrscKatten im l'ai Kstten somit nack ikm Keinen
Anteil an der „Lsndessllinende". „Die Hörigen dcr wenigen
OrundKerrscKatten im lai erkielten zwar suck einen, wie-
wob! geringeren Anteil an der gemeinen Verde, wotür sie

an die Landsgemeinde eine Abgabe entrickten muLten; diese

LerecKtigung berukte sedock nickt ant AllmendgemeinscKatt,
wie bei den Landleuten, sondern aut blolZer öewilligung
der Landsgemeinde."

") Vergi. ölunisckli I. c. p. 39. Die gngekutirte Stelle selbst Zeugt,
wie unricliiig es ist, wenn — wie Lcbollenberger I, c, p. 39 solcbes zu
tun scbeint — lZIunlscKli àie ^nsicbt zugesckoden wircl, clie Lenzburger
nätten nur sis Vögte gm lvtsrcbenstreite sicli beteiligt.

'°) I. c. p. 38 l.
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Daraus schließt Schollenberger: wenn die Lenzburger
„als Grundherren am Streite teilgenommen hätten, so hätten
auch noch andere, die nicht weniger Grundherren im Tale

waren, neben den Schwyzern erwähnt werden müssen
Ja die Schwyzer hätten allein erwähnt werden müssen, weil
sie die alleinigen Eigentümer der Allmend waren; die
Grundherren resp. deren Hörige hatten kein Miteigentum,
sondern bloß Nutzungsrechte an der Allmend kraft besonderer

Bewilligung des Eigentümers, der Allmendgemein-
schaft und auf das Eigentumsrecht, nicht auf bloßes

Nutzungsrecht kam es offenbar für die Frage an, wer
Streitgenosse im Prozesse sei."

v. Maurer betont, es sei die Beantwortung der Frage,
ob und inwiefern auch die geistlichen und weltlichen Grundherren,

") oder statt ihrer ihre Eigen- oder Lehensleute

Mitglieder der Markgenossenschaft gewesen sind, von dem
Anteil abhängig, welchen sie an den Rechten und
Verbindlichkeiten gehabt haben. „Denn alle markgenossenschaft?
liehen Rechte und Verbindlichkeiten ruhten auf der
Markgenossenschaft." Wer daher vollen Anteil an dieser hatte,
der war auch vollberechtigter Genossenschafter.48)

Bezugnehmend auf den Landsgemeindebeschluß von
1294 (s. unten), wonach die steuerverweigernden Klöster
des Tales von der Markgenossenschaft ausgeschlossen sind,
bemerkt dann v. Maurer:49) „Da jedoch die auf dem Gute
sitzenden Eigen- oder Lehensleute, wenn sie die auf dem
Gute ruhenden Steuern zahlten und daher auch die Rechte
der Markgenossenschaft hatten, gegen ihre auswärtigen
Grundherren geschützt wurden, so konnten sie nach und
nach ihre Lehensgüter in Eigen verwandeln, sich von dem

") Siehe Oechsli 1. c. p. 61 ff.
48J Vergi, auch v. Low, Markgenossenschaften, p. 26: „Da immer

Marknutzungsrechte und Marklasten als unzertrennlich mit einander
verbunden betrachtet werden."

49) 1. c. p. 304.
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Daraus scKIieLt LcKollenberger: wenn äie Lenzburger
„als QrunäKerren am Streite teilgenommen Kätten, so Kätten

auck nock die nickt weniger OrundKerren im laie
waren, neben clen LcKw^zern erwäbnt werclen müssen
^a clie LcKwv^er Kätten erwäknt werden müssen, weil
sie äie alleinigen Eigentümer äer Allmend waren; äie
QrundKerren resp, äeren Hörige Kätten Kein Miteigentum,
sonäern bloL I>IutzungsrecKte an der Allmend Kralt beson-
äerer lZewilligung äes Eigentümers, äer Allmendgemein-
sckalt und aut das LigenturnsrecKt, nickt ant blolZes

I^utzungsrecKt Kam es oitenbar tür die Lrage an, wer Streit-

genösse im Prozesse sei."
v. lvlaurer betont, es sei die Beantwortung der Lrage,

ob und inwiefern auck die geistlicken und weltlicken Orund-
Kerren, oäer statt ikrer ikre Ligen- oder LeKensleute

Mitglieder der lVlarKgenossenscKalt gewesen sind, von dem

Anteil abKängig, welcken sie an den peckten und Verbind-
licKKeiten gekabt Ksben. „Denn alle marKgenossenscKaW
licken peckte unä VerbinälicKKeiten rukten sut äer Nark-
genossensckatt," Ver äsker vollen Anteil an dieser Kalte,
der war auck vollberecktigter OenossenscKaiter. ")

LezugneKmenä aut äen LanäsgemeindebescKIulZ von
1294 (s. unten), wonack die stenerverweigernden Klöster
des laies von äer NsrKgenossenscKatt ausgescKIossen sinä,
bemerkt dann v. lVlaurer: ") jedock die ant dem Oute
sitzenclen Ligen- oäer LeKensleute, wenn sie die aul dem
Oute rukenäen Steuern zaKIten und dsker auck die peckte
der lvlsrkgenossensckatt Kstten, gegen ikre auswärtigen
(ZrundKerren gesckützt wuräen, so Konnten sie nack unä
nack ikre LeKensgüter in Ligen verwsncleln, sick von äem

") Lielie OecKsli I, c. p, 61 tt.
Vergi, guck v, Löv, NgrKgenossenscKgiten, p, 26: „Dg immer

Ngrkriutzungsreckte uncl iVlgrKIgsten als unzei'trennlick mit cingncler ver-
bunclen betrgcktet vverclen,"

l. c. p. 304.



30

Obereigen ihrer Grundherren befreien und sich sodann
unter den übrigen freien Landleuten verlieren."

Wohl das Ergebnis dieser Entwicklung am Ende des
13. Jahrhunderts statuierend, fährt v. Maurer fort: „Die
Markgenossenschaft war und blieb daher eine freie
Genossenschaft, die Landsgemeinde daher eine freie
Talmarkgemeinde."

In diesen Ausführungen v. Maurers vermögen wir nun
keine Beschränkung der schwyzerischen Markgenossenschaft
auf die „vollfreien Bauern mit freiem Eigen" zu erblicken.

Es ergibt sich daraus nicht die von Schollenberger
geschilderte Rechtsstellung der Grundherren und ihrer
Hörigen in der Mark, denen „die Allmende zu keinem Teile"
gehört hätte.

Außerdem aber haben wir keinen urkundlichen Anhaltspunkt

dafür, daß in Schwyz die Grundherren resp. deren

Hörige für ihre „nicht auf Allmendgemeinschaft" sondern
„auf bloßer Bewilligung der Landsgemeinde" beruhenden

„geringeren Anteile an der gemeinen Weide", „an die
Landsgemeinde eine (wohl von den markgenössischen Steuern
und Abgaben der Vollfreien verschiedene) Abgabe entrichten
mußten."

Vielmehr ergibt sich aus den angeführten Stellen, daß

nach v. Maurer sowohl Grundherren als auch Eigen- wie
Lehensleute, sofern und soweit sie die markgenössischen
Verbindlichkeiten erfüllten, im nämlichen Umfange an der

Markgemeinschaft teilnehmen konnten. Die schwyzerische
Markgenossenschaft war zu dieser Zeit offenbar auch, wie
anderwärts, weder eine persönliche, noch eine ständische

Genossenschaft ; sie war nur eine Gemeinde von Nachbarn
mit gemeinsamem Grund und Boden, ohne Rücksicht auf
die Standesverhältnisse ihrer Glieder.B0)

Daher standen einer Mitgliedschaft in der Markgemeinde

50) Vergi, v. Maurer 1. c. p. 138, 144 ff. Inama-Sternegg 1. c. 77 ff.
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Oberelben ikrer OrunäKerren betreien unä sicb soäann
unter äen übrigen treien Lanäleuten verlieren."

WoKI äas Lrgebnis äieser Entwicklung am Lnäe äes
13. ^akrkunäerts statuierenä, kskrt v. ivlaurer kort: „Die
ivlarkgenossensckakt war unä blieb äaber eine treie Qe-

nossensckatt, äie Lanäsgerneinäe äaber eine treie lalmark-
gemeinäe."

In äiesen AusküKrungen v. Naurers vermögen wir nun
Keine LescKränKung äer sckwv^eriscken NarKgenossenscKakt
auk äie „volltreien Lauern mit treiem Ligen" ?u erblicken.

Ls ergibt sicb äaraus nickt äie von LcKollenberger
gesckiläerte pecktsstellung äer QrunäKerren unä ikrer ttö-
rigen in äer Nark, äenen „äie Allmenäe ?u Keinem ?eile"
ZeKSrt Kätte.

Auüeräern aber Kaben wir Keinen urkunälicken AnKalts-
punKt äakür, äalZ in LcKwv? äie QrunäKerren resp, clereri

Hörige kür ikre „nickt auk AllmenägemeinscKakt" sonäern
„auk bloüer Bewilligung äer Lanäsgerneinäe" berukenäen
„geringeren Anteile an äer gemeinen Veiäe", „an äie Lanäs-
gemeinäe eine (woKI von äen markgenössiscken Lteuern
unä Abgaben äer Volltreien versckieäene) Abgabe entricbten
mulZten."

Vielmebr ergibt sicb aus äen sngetübrten Stellen, äaL
nack v. Ivlaurer sowobl QrunäKerren als auck Ligen- wie
LeKensIeute, sotern unä soweit sie äie markgenössiscken
VerdinälicKKeiten ertüllten, im nämlicben Llmtange an äer

lvlarkgemeivscbakt teilnebmen Konnten. Die sckwvzeriscke
IvtarKgenossenscKakt war ?u äieser Zeit otkenbar auck, wie
anäerwärts, We^e^ /ie^sS«//<Äk6?, eitte s^«^a^e
c?e«c>sse«sc^!c?/^/ sie war nur eine Qemeinäe von >IacKbarn
mit gemeinsamem (Zrunä unä Boäen, okne pücksickt sut
äie LtanäesverKältnisse ikrer (Zlieäer. °°)

OaKer stanäen einer lvlitglieäsckatt in äer lvtarkgemeinäe

"°) Vergi, v. tvtäurer I. c. p. 138, 144 tt. Insms-Sternegg l. c, 77 tt.
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ihre sozialen und ständischen Verhältnisse den Grundherren
bezw. ihren Hintersaßen nicht entgegen.

Marken aber, in denen neben freien Bauern auch Grundherren,

resp. deren Hintersassen am unverteilten Gemeinlande

partizipierten, kann man als gemischte Marken
bezeichnen. B1) Auch v. Maurer betrachtet, wohl mit Recht, die

schwyzerische Mark als eine gemischte.52)
In gemischten Marken nun, in welchen Freie und

Hörige neben einander ansäßig waren, war der Anteil der freien
Märker ebenfalls Eigen, während die hörigen Märker auch
in diesem Falle im allgemeinen nur diejenigen Rechte an
der gemeinen Mark hatten, welche sie an ihrem Hause und
Hofe im Dorfe besaßen. Bei Verfügungen über die
Substanz der Markberechtigung oder über die Mark selbst
mußten daher die hörigen Märker ihre Grundherren
beiziehen, während die freien Märker ein eigenes und
selbständiges Verfügungsrecht hatten. S3)

Wie nun, wenn die außerhalb des Tales gesessenen
geistlichen Grundherren (einheimische Klöster gab es

damals noch nicht, und neben dem lenzburgischen war
sozusagen sämtlicher grundherrliche Besitz in den Händen
von Klöstern 54) die markgenössischen Verbindlichkeiten nicht
erfüllten und daher von der Markgemeinschaft ausgeschlossen
waren? Mußten damit notwendigerweise auch ihre hörigen
Hintersaßen, die kein freies Grundeigen besaßen, von der

Markgenreinschaft ausgeschloßen sein, oder müßen wir, da
ohne Nutzung der gemeinen Mark die rationelle
Bewirtschaftung der Sondergüter unmöglich gewesen wäre, B4a)

51) Vergi, v. Maurer 1. c. p. 299.
52) 1. c. p. 302, Er behandelt sie unter der Kathegorie „gemischte

Marken". Vergi, unten.
63) v. Maurer, Geschichte der Markenverfassung p. 69.
54) Oechsli p. 61 ff. Kopp Geschichte II. 309. Blumer I. 23, 25.

Fr. v. Wyß 1. c. 85.
">*a) Vergi, v. Miaskowski, Verfassung der Land-, Alpen- und

Forstwirtschaft der deutschen Schweiz p. 39. Derselbe, Die schweizerische
Allmende, p. 125.
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ikre sozialen un6 stän6iscken VerKältnisse cien Qrun6Kerren
be^w. ikren IlintersaLen nickt entgegen.

ivlarken aber, in ctenen neben treien Lauern aucn Qrunu-
Kerren, resp, cteren Hintersassen am unverteilten Qemein-
Ian6e partizipierten, Kann man als gemisckte NarKen be-
^eicknen. Auck v. ivlaurcr betracktet, woKI mit peckt, ctie

scckWy^e/'/^e /l^K^ als eme ^em««^te.
In gemisckten ivlarken nun, in welcken ^eê'e //ö-

«Fe «eöe« 6!«K«^c?/' ansäLig waren, war 6er Anteil 6er treien
NärKer ebenialls Ligen, wäkrenä 6ie Körigen ivlärker suck
in 6iesem Lalle im allgemeinen nur 6iejenigen peckte an
6er gemeinen NarK Kätten, welcke sie an ikrem Ilause un6
Ilote im Dorfe besaLen. Lei Verfügungen über 6ie Lud-
stan? 6er lVlarKberecKtigung o6er über 6ie ivlark selbst
muLten 6aKer 6ie Körigen lVlärKer ikre (/«/««i/ke^e« bei-
kieken, wäkren6 6ie freien tVlärKer ein eigenes un6 selb-

stän6iges VerfügungsrecKt Kstten.
Me nun, wenn 6ie auLerKalb 6es laies gesessenen

geistlicken Qrun6Kerren (einkeimiscke Klöster gab es 6a-
mais nock nickt, un6 neben 6em Icn^burgiscKen war so-

Zusagen sämtlicker grun6KerrlicKe Lesiti in 6en Ilän6en
von Klöstern 6ie markgenössiscken Verbin6IicKKeiten nickt
erfüllten un6 6aKer von 6er ivlarkgemeinsckait ausgescnlosscn
waren? NulZten 6amit notwendigerweise guck ikre Kürigen
IlintersaLen, 6ie Kein freies (Zrun6eigen besaLen, von 6er
IvlarKgerneinscKakt ausgescKIoLen sein, o6er rnüLen wir, 6a

okne I>Int?ung 6er gemeinen lVlarK 6ie rationelle Lewirt-
sckattung 6er 8on6ergüter unmöglick gewesen wäre, ^i>)

2') Vergi, v, Usurer I. c, p, 2S9,
I. c, p. 302, Lr beksngelt sie unter ger KstKegorie „gemisckte

NsrKen", Vergi, unten,
°2) v, iVisurer, OescKicKte ger lVigrKenverksssung p, 69,
2<) OecKsli p, 61 tt, Kopp OescKicKte II, 309, ölumer I, 23. 25,

Lr, v, W^lZ I, c, 85.

'''a) Vergi, v. iViissKovsKi, VerKssung ger L,ing-, /Upen- ung Lorsl-
wirtscluitt ger geutscken LcKweiz p.39. Derselbe, Die sckveizeriscke
Hllmenge, p, 125,
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eine nicht auf „Allmendgemeinschaft", sondern auf „bloßer
Bewilligung der Landsgemeinde" beruhende „Weide-Nutzung"

annehmen?

v. Maurer konstatiert ausdrücklich folgendes : In solchen

(d. h. gemischten) Marken findet sich nun öfters die ganz
eigentümliche Erscheinung, daß das Eigentum an der
gemeinen Mark sogar in dem Falle den Märkern gehörte,
wenn die Märker selbst hörige Colonen waren und daher
in den berechtigten Dörfern kein freies Eigen besaßen, daß

sie demnach in dem Dorf Hörige, in der Mark dagegen
freie Leute waren.BB)

Wir vermuten, es möchten die letztgenannten Verhältnisse

hauptsächlich in jenen Marken gewaltet haben, in
denen die Grundherren nicht persönlich angesessen waren,
d. h. sich selbst darin nicht aufhielten. Die persönliche
Angesessenheit in der Mark bildete vielfach schon für die
frühesten Zeiten ein rechtliches Requisit der Markgenössig-
keit.BB) Geistliche Grundherren aber hielten sich im
Gebiete der schwyzerischen Mark im 12. Jahrhundert noch
nicht auf, sie waren alle außerhalb angesessen. — Daß sie,
wie z. B. ausnahmsweise das Kloster Einsiedeln,B7) innert
der schwyzerischen Mark persönlich oder durch ihre
grundherrlichen Beamten Gerichtsversammlungen ihrer Hintersaßen

vorgestanden und geleitet hätten, ist nicht bekannt.
Vielfach hätte wohl auch des verhältnismäßig geringen
GrundbesitzesB8) wegen das Interesse einer Entrichtung
der markgenössischen Abgaben auf Seiten dieser ausserhalb

gesessenen Grundherren gefehlt, da solche Einzelgüter

kaum mehr auf grundherrliche Rechnung, sondern,

55) v. Maurer, eodem.
66) v. Wyß, Landgemeinden in Zeitschrift für schweizer. Recht, Bd. I.,

p. 78. Heusler A., Rechtsverhältnisse am Gemeinland in Unterwaiden.
Zeitschrift für schweizer. Recht 10, p. 66; cf. Schröder 207 f., 426. v. Low
1. c. p. 25 ff.

") Oechsli 1. c. p. 63.

58) eodem p. 63 ff.
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eine nickt ant „AllmendgemeinscKgkt", sondern gut „bloLer
Levilligung der Landsgemeinde" berukende „Mide-I>Iut?-
ung" annekmen?

v. Ivlaurer Konstatiert auscirücKIicK tolgendes: In solcken
(ct. K. gemisckten) /VisrKen tindet sick nun Stiers die gan?
eigentümlicke LrscKeinung, daL das Ligentum an äer Ze-
meinen lvlark sogar in clem Lalle äen IViärKern gekörte,
venn die NärKer selbst Körige dolonen varen und claker
in den berecbtigten Oörlern Kein treies Ligen besaLen, daü

sie clemnacb in dem Dort Hörige, in der IvlarK dagegen
treie Leute varen.

Mr vermuten, es möckten die letztgenannten Verkält-
nisse KauptsäcblicK in jenen ivtarken gevaltet Kaden, in
denen die OrundKerren nickt persönlick angesessen varen,
d. K. sick seldst darin nickt autkielten. Die persönlicke An-
gesessenkeit in der IvlarK bildete vieltacb sckon tür die
trükesten Zeiten ein recktlickes Requisii der ivtarkgenössig-
Keit. OeistlicKe QrundKerren aber Kielten sick im Qe-

biete der sckvv^eriscken IvlarK im 12. lakrkundert nock
nickt aut, sie varen alle auLerKalb angesessen. — DaL sie,

vie B. ausnakmsveise das Kloster Linsiedeln, innert
der sckv^eriscken Nark persönlick oder durck ikre gründ-
KerrlicKen Beamten OericKtsversammIungen ikrer tlinter-
saLen vorgestanden und geleitet Kätten, ist nickt bekannt.
Vieltacb batte voKI auck des verKältnismäLig geringen
(Grundbesitzes vegen das Interesse einer LntricKturig
der markgenössiscken Abgaben aut Leiten dieser ausser-
bald gesessenen OrundKerren geteKIt, da solcke Lintel-
guter Kaum rnekr aut grundkerrlicke peckrmng, sondern,

v, Nsurer, eoclem,,
2°) v, WvlZ, LsnclZemeincten in ^eitsckritt tür sckveizer, heckt, ölt. I,,

p. 78, tteusler H,, hecktsverkältnisse sm Oemeinlsncl in llntervvglclen,
^eitsckrikt tür sckweizer, heckt 10, v. 66; ct, 8cKrö<ler 207 k,, 426. v, Low
I, c, p, 25 tt,

2?) OecKsli l, c. p. 63,

2«) eoclem p, 63 tt.
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seitdem im Mittelalter auch die Hörigen Vermögens- und
bedeutende Handlungsfähigkeit erlangt hatten,B8a) von
denselben auf eigene Rechnung, gegen Entrichtung bestimmt
fixierter Abgaben an die Grundherrschaft, bestellt wurden.
Da aber insbesondere in Gebirgsgegenden eine einigermaßen
rationelle Wirtschaft nur durch Verbindung der Sonder- mit
der Gemeinnutzung möglich war,5") so werden offenbar
auch |die grundherrlichen Hintersaßen durch Tragung der
markgenössischen Lasten sich die markgenössischen Rechte

gesichert haben. Dies um so mehr, als die markgenössischen
Rechte nicht nur eine ökonomische, sondern selbst eine
soziale Besserstellung boten.60)

Hieraus möchte sich vielleicht erklären, daß einerseits
die verschiedenen geistlichen Grundherrschaften, die Grundbesitz

im Tale Schwyz hätten, am Streite gegen Einsiedeln
nicht beteiligt waren, anderseits aber dennoch Grundherren
und speziell die Lenzburger neben den Schwyzern als

Streitgenossen auftreten konnten. Nicht nur besaßen diese
ansehnlichen Grundbesitz in Schwyz und übten auf ihren
grundherrlichen Höfen die grundherrliche Gerichtsbarkeit
aus,61) sondern sie waren sehr wahrscheinlich auch Träger
der gräflichen Gerichtsbarkeit (bezw. sie übten dieselbe im
Namen der Familie in Schwyz aus).62) Infolge dieser drei

Momente, besonders aber ihrer öffentlich-rechtlichen
Überordnung über die freien Leute von Schwyz, mochten sie

auch als in der Mark Angesessene betrachtet worden sein.
Die Vermengung von grundherrschaftlicher und gräflicher
Gewalt in ihren Händen verfehlte wohl nicht, ihr Interesse

58a)'Vergl. Schröder 1. c. p. 269 und 709.

59) Vergi. Miaskowski, Verfassung der Land-, Alpen- und Forstwirtschaft

der deutschen Schweiz p. 39. Derselbe, Die schweizerische
Allmende p. 125. Heusler 1. c. p. 97.

60) Vergi, oben p. 29 und 32, Citate v. Maurer.
el) Siehe Oechsli 1. c. p. 65, 288.
62) Siehe oben p. 22.

4
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seitdem im Nittelaltcr auck die Ilörigen Vermögens- und
bedeutende llandbmgsküliigkeit erlangt batten, von den-
selben sui eigene prclirnmg, gegen LntricKtung bestimmt
kixierter Abgaben an die OrundKerrscKatt, bestellt wurden.
Da aber insbesondere in Oebirgsgegenden eine einigerrnaLen
rationelle VirtscKait nur durck Verbindung der Sonder- mit
der Oemeinnutxung möglick war, °") so werden oikenbar
auck ^die grundkerrlicken IlintersaLen durck lragung der

markgenössiscken Lasten sieb die markgenössiscken peckte
gesickert Kaben. Dies um so mebr, als die markgenössiscken
peckte nickt nur eine SKonomiscKe, sondern selbst eine
soziale Lesserstellung boten.

Ilieraus möcbte sicb vielleicbt erklären, daL einerseits
die versckisdenen geistlicken OrundKerrscKatten, die Orund-
besit? im l'ale ScKw^? Kätten, am Streite gegen Umsiedeln
nickt beteiligt waren, anderseits aber dennocb OrundKerren
und speziell die Lenzburger neben den ScKwv^ern als Streit-

genossen auktreten Konnten, ixlickt nur besaLen diese an-
sebnlicken Orundbesit? in Lcbwv? und übten aut ikren
grundkerrlicken Ilster, die grundkerrlicke OericbtsbarKeit

aus, °') sondern sie waren sebr wakrsckeinlick auck lräger
der grätlicken OericbtsbarKeit (de?w. sie übten dieselbe im
tarnen der Lamilie in ScKwv? aus). ^) Intolge dieser drei

Ivtomente, besonders aber ikrer StkentlicK-recKtlicKen LIber-

«rdnung über die treien Leute von Scnwv?, mockten sie

auck als in der NarK Angesessene betracbcet worden sein.
Die Vermengung von grundkerrsckattlicber und gräilicber
Oewalt in ikren Iländen verteklte woKI nickt, ikr Interesse

2°s)"VerA ScKröäer I. c, p. 269 unci 709.

5°) Vergi. Mg8kov8ki, Verk88unZ äer Lanci-, Hlpen- unä Lorstvirt-
8ctigtt äer äeutscken ScKveiz p. 39. vereide, Die 8ct>veizeri8cne ^11-

menäe p. 125, tteusler I. c. p. 97,

°°) Vergi, oben p, 29 unä 32, «tüte v. Naurer,
°") Siene Oecn8>i I, c. p, 65, 288,
°2) Siene «den p, 22,

4
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auf Anerkennung ihrer markgenössischen Rechte durch die

Schwyzer zu steigern.
Eine weitere Ansicht Schollenbergers ist die, daß, „wenn

die Lenzburger als Grundherren am Streite teilgenommen
hätten, die Schwyzer vor ihnen als Grundherren und vor
allen Grundherren im Tale hätten erwähnt werden müssen,
weil die freie Markgenossenschaft der Schwyzer den
hauptsächlichsten Anteil an der Allmend hatte und auch zuerst
und am meisten an der Landesallmend beteiligt war; also
von den Grundbesitzern des Tales Schwyz auch die Hauptpartei

im Streite bildete." 6S)

Unseres Erachtens darf hier nicht übersehen werden,
daß zwei Lenzburger als Beklagte (siehe oben S. 25) neben
den Schwyzern erscheinen. Eine allfällige Vogteigewalt —
wie sie Schollenberger als ausschließlichen'Grund für das
Auftreten der Lenzburger annimmt — hätte ja allerdings
im Besitze der Familie als solcher' gestanden haben können.
Dagegen halten wir die Ausübung derselben im vorliegenden
Falle durch ein einzelnes Glied der Familie für wahrscheinlicher.

Im vorliegenden Diplome von 1114 aber
unterscheiden sich die beiden Lenzburger formell in keiner
Weise von einander. Beide werden als Grafen (nicht als

advocati) und beide vor den Schwyzern erwähnt. Oechsli 64)

führt sie als Besitzer in Schwyz auf. Diese Tatsache scheint
uns ihr Auftreten genügend zu erklären, so daß man nicht
zugleich an ein öffentlich-rechtliches Verhältnis der
Lenzburger zu den Schwyzern in dieser Prozeßstellung denken
muß.

Möglicherweise waren die Grafen von Lenzburg, als die
mit Wort und Recht besser Vertrauten, die hartnäckigen
„Wortführer" der Schwyzer im Prozesse.66) 65a). Sie

6S) Schollenberger 1. c. ibidem.
°4) 1. c. p. 113.

05) Vergi. Fr. v. Wyss in Zeitschrift für schweizerisches Recht XVIII.
p. 87. Oechsli 1. c. p. 114.

65a) Zumal die prozessualische Stellvertretung im königsgerichtlichen
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aui Anerkennung ikrer markgenössiscken peckte durck die
8cKwv?er ?u steigern.

Line v/eitere AnsicKt LcKuIIenbergers ist clie, daL, „wenn
ciie Lenzburger als Orundberren am Streite teilgenommen
Kstten, ciie LcKw^er vor iknen als Orundberren unci vor
allen OrundKerren im l'ale Kätten erwäknt werden müssen,
weil ciie kreie ivlarkgenossensckalt cler LcKwv^er clen Kaupt-
säcklicksten Anteil an cter Allmend Katte und auck Zuerst
unci am meisten an der Landesallmend beteiligt war; also
von den Orundbesit^ern des laies Lcbw^? auck die Haupt-
Partei im Streite bildete." °')

Unseres Lracbtens dark Kier nickt überseken werden,
daL 2wei Lenzburger als LeKIagte (siebe oben 8. 25) neben
den 8cKwv?ern ersckeinen. Line allkällige Vogteigewslt —
wie sie LcKollenberger als ausscKIielZIicKen Orund kür das
Auktreten der Lenzburger annimmt — Kätte ja allerdings
im Lesile der Lamilie als solcker gestanden Kaden Können.
Dagegen Kalten wir die Ausübung derselben im vorliegenden
Lalle durck ein einzelnes Olied der Lamilie kür wakrsckein-
licker. Im vorliegenden Diplome von 1114 aber unter-
sckeiden sick die beiden Lenzburger kormell in Keiner
Mise von einander. Leide werden als Oralen (nickt als

advocati) und beide ^<?/- den 3cKw^?ern erwäknt. OecKsli ^)
kükrt sie als öesit^er in LcKwv^ auk. Diese l'atsacke sckeint
uns ikr Auktreten genügend ?u erklären, so daL man nickt
?ugleick an ein SlkentlicK-recKtlicKes VerKältnis der Len?-

burger ?u den LcKwv^ern in dieser pro^eLstellung denken
mulZ.

ivlöglickerweise waren die Oraken von Len?burg, als die
mit Wort und pecbt besser Vertrauten, die KartnäcKigen

„ VortküKrer" der LcKwy?er im Prozesse. °°) °°g). Lie

Lcliollenderger I, c, ibigem,
>") I, c, p, 113,

°2) Vergi. Lr. v, Vv8s in ^eitscnritt tür sctiveizerisctie« hecnt XVIII,
p, 87, Oecn8li I, c, p. 114,

°2a) ^urnsl gie prozessugliscne Stellvertretung im Königsgerictitlicnen
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wurden auch vom königlichen Hofgerichte als die
Haupturheber des ganzen Streites (et maxime Rodulfus comes)
betrachtet. Zudem waren sie standesrechtlich über den cives
de villa Svites (Schwyzern) stehend und wohl öffentlichrechtlich

im Besitze der gaugräflichen Gerichtsbarkeit, so
dass im Falle des Obsiegens ihrer und der schwyzerischen
Ansprüche das streitige Gebiet aus der äbtlichen Immunität
ausgeschieden und ihrer gräflichen Gerichtsbarkeit unterstellt
worden wäre.

Diese Momente in ihrer Gesamtheit scheinen uns
hinreichend zur Annahme, dass auch bei ihrer blossen
Beteiligung als Grundbesitzer die Lenzburger neben und vor
den Schwyzern erwähnt werden konnten und wurden.

Im Weitem enthält nun die mehrerwähnte Urkunde
Kaiser Heinrichs W. vom 10. März 1114 eine Vergabung der
bereits in der Schenkungsurkunde Kaiser Heinrichs J[. vom
2. September 1018 86) mit Grenzen erwähnten silva invia et

inculta, resp. vastitas heremi.67)

Verfahren (im Gegensatz zum ordentlichen) jedem gestattet werden
konnte. Siehe Schröder 1. c. p. 384.

66) Siehe bei Ringholz 1. c. p. 195 ff.
(") Wir lassen hier den weitern Inhalt der Urkunde folgen:
„Nos itaque equo judicio obtimatum ac fidelium nostrorum immo

Consilio juridicorum qui omnes concordi censuere judicio causam, vas-
titatem cujuslibet invie heremi nostre imperiali cedere potestati, videlicet
earn cuilibet placuerit redigendi praecipueque ad servicium dei, sicut
continetur in carta supradicti Ottonis imperatoris invictissimi, praedicte
celle monasterium in honore sancte dei genitricis et sancti Mauricii
martyris consecratum per nostre majestatis praeceptum immune reddidimus
et liberum, et eadem atictoritate et potestate qua praenominatus Otto
imperator eundem locum ad servicium dei ordinavit, contradidit, perpetua
libertate et inmunitate condonavit, nos quoque astantibus et collaudanti-
bus Burchardo Monasteriensi episcopo, Rodulfo Basiliensi episcopo,
Olrico Constanciensi episcopo, Widone Curiensi episcopo, ipsius
concessimus et perpetualiter possidendum contradidimus cum omni cir-
cumjacente silva omnique fintima marca sub nominatis locis determinata,
que in occidua parte incipiens a fluviolo bibera ab ipsiusque fonte in
austrum porrecta per divexa montium proximorum latera ad praefatum
locum inclinia tendit ad proximam alpem dictam Sila, inde ad rupem
Stagelwant hincque ad montem Sunneberc vocatum, postremo ad rubi-
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wurden aucn vom KöniglicKen IlolgericKte als die Ilaupt-
urkeber des ganzen Streites (et maxime podullus comes)
detracktet. Zudem waren sie standesrecktlick über den cives
de villa Lvites (8cKwv?ern) stekend und woKI SllentlicK-
recktlick im l3esit?e der gaugrällicken QericKtsdarKeit, so
dass im Lalle des Obsiegens ikrer und der sckw^?eriscken
AnsprücKe das streitige Qebiet aUs der äbtlicben Immunität
ausgesckieden und ikrer grällicken OericKtsbarKeit unterstellt
worden wäre.

Diese Momente in ikrer OesamtKeit sckeinen uns Kin-
reickend ?ur AnnaKme, dass auck bei ikrer blossen öetei-
ligung als Qrundbesit^er die Lenzburger neben und vor
den 8cbw^?ern erwsbnt werden Konnten und wurden.

Im Leitern entbält nun die mekrerwäbnte Urkunde
Kaiser IleinricKs4V. vom 10. IViär? 1114 eine Vergabung der
bereits in der öckenkungsurkunde Kaiser tteinriclisKI vom
2. Leptember 1018"°) mit Qren^en erwäknten silva invia et

inculta, resp, vastitas Keremi. °^)

VertsKren (im Oegensstz zum ordentlicken) jedem gestattet werden
Konnte, LieKe LcKröder I, c, p, 384,

°°) LieKe bei hingkolz I, c. p, 195 tt.
Wir lassen Kier clen weitern Inkalt der Urkunde lolgen:

»Kos itsque equo judicio odtimstum sc tidelium nostrorum immo
consilio juridicorum qui omnes concordi censuere judicio causam, vas-
titstem cujuslibet invie Keremi nostre imperigli cedere potestati, videlicet
esm cuilibet plscuerit redigendi prsecipueque sd servicium dei, sicut
continetur in carta supradicti Ottonis imperstoris invictissimi, prsedicte
celle monasterium in Konore ssncte dei genitrici» et sancii Usurici! mar-
tvris consecrstum per nostre msjeststis prseceptum immune reddidimus
et liberum, et esdem suctoritste et potestste qua praenominatus Otto
imperstor eundem locum ad servicium dei ordinavi!, contradidit, perpetua
liberiste et inmunilste condonsvit, nos quoque sstsntibus et collaudanti-
bus LurcKsrdo iVIonssteriens! episcopo, hodulto Lasiliensi episcopo,
Olrico donstsnciensi episcopo, Widone duriensi episcopo, ipsius
concessimus et perpetualiter possidendum contrsdidimus cum omni cir-
cumjscente Silva omnique lintinis marca sub nominati» locis determinata,
que in occidua parte incipiens s tluviolo bibers ab ipsiusque tonte in
austrum porrects per divexa montium proximorum Isters ad prsekstum
locum inclinig tendit sd proximsm alpem dictam sils, inde ad rupem
Ltsgelwant Kincque ad montem Lunneberc vocstum, postremo sd rubi-
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Das königliche Hofgericht stellt den Rechtsgrundsatz
fest, dass alle Wildnis (vastitas cujuslibet inviae heremi)
d. h. wohl alle nicht eingeforsteten Wälder, königliches Eigentum

seien, bezw. dem Könige das Recht zustehe, darüber
zu verfügen.

Es möchte zunächst auffallen, dass das Hofgericht das

königliche Eigentumsrecht (scheinbar) auf die Wildnis (here-
mus) beschränkt. Allein, wie wir bereits oben 68) betont,
erstreckte sich vermutlich die Klage des Klosters nur auf das

von ihm neugerodete Land, woran die Schwyzer auf Grund
ihrer behaupteten Rechte am Walde Ansprüche erhoben
hatten. Die an das königliche Hofgericht gestellte Rechtsfrage

bezog sich daher offenbar nur auf die Waldung. Analog
aber mochte der Kaiser dann auch sein Eigentumsrecht auf
die dem Walde anliegende Mark (omnique finitima marca)
ausdehnen. Denn, wie gesagt, unterstand schon nach
fränkischem Reichsrecht alles nicht in Privatbesitz übergegangene
Land dem ausschliesslichen Aneignungsrecht des Königs,
und konnte nur mit seiner Bewilligung in Privathände
übergehen. 69) War daher das „umliegende", in Frage kommende
Gebiet von dem übrigen herrenlosen Lande nicht abgemarkt,70)
und konnten die Schwyzer nicht auf eine frühere königliche
Verleihung sich berufen, dann besassen sie jedenfalls nach
der Auffassung des Königsgerichts71) keinen rechtsgenüg-

culam Rotenfluch nominata. Quidquid his interjacet et clauditur limitibus,
id est ab adjacentium montanorum cacuminibus ad eundem ut prae-
diximus locum inclinibus scilicet ut lauine liquentium nivium et cursus
amnium impetusque torrentium praecipitantium in ima convallium, om-
nino totum ad praedictum donavimus locum, hoc est ipsius loci fundum
cum alpibus, silvis, paludibus, vallibus, planiciebus, pratis, pascuis, aquis
aquarumque decursibus et cum omnibus que dici vel scribi pos-
sunt utilitatibus Ringholz 1. c. p. 199 f.

68) Vergi, oben p. 17 und 18.

69J Vergi, oben p. 19, Schröder 1. c. p. 208.
70) Vergi, v. Maurer, Einleitung p. 303.
71) Im Gegensatze zu den ordentlichen Gerichten war das Königsgericht

weder formell noch materiell an die Strenge des Gesetzes ge-

36

Oss KöniglicKe ttotgerickt stellt äen pecktsgrunäsate
test, dass alle Mlclnis (vastitas cujuslibet invise Keremi)
cl. K. wokl alle nickt eingetorsteteri wälcler, KöniglicKes Ligen-
tum seien, be?w. clem Könige clas peckt ?usteke, äsrüber
?u vertilgen.

Ls mückte ?unäcbst auttallen, class das IlotgericKt clas

KöniglicKe LigentumsrecKt (sckeiribar) aut clie Vilänis (bere-
mus) KescKränKt. Allein, wie vir bereits oben °°) betont, er-
streckte sick vermutlick clie Klage cles Klosters nur gut clas

von ikm neugeroclete Lanci, woran clie LcKwv^er aut Oruncl
ikrer beksuoteten peckte am Valcle AnsprücKe erkoderi
Kstten. Die an clas KöniglicKe IlotgericKt gestellte pecbts-
trage de-og sicb claker «ttenbar nur aut äie, 'vVsIäung. Analog
aber mockte cler Kaiser äann auck sein LigentumsrecKt aut
äie äem waläe anliegencle ivlark (omnique tinitima marca)
auscleknen. Denn, wie gesagt, unterstanä sckon nack trän-
KiscKem peicksreckt alles nickt in Privatbesitz übergegangene
Lanä äem aussckliesslicken AneignungsrecKt äes Königs,
unä Konnte nur mit seiner Bewilligung in privstksnäe über-

geben. 'vVgr äaber äas „urnliegenäe", in Lrage Kommenäe
Oebiet von äem übrigen Kerrenlosen Lanäe nickt abgemarkt/")
unä Konnten äie 8cKw^?er nickt aut eine trükere KöniglicKe
VerleiKung sick beruten, äann besassen sie jeclentalls nack
äer Auttassung äes KönigsgericKts ") Keinen recktsgenüg-

culsm hotentluck nominata, yuiclquig Ki8 interjscet et clsuclitur limitibus,
ig est sd gchaceritiurn montsnorum cscuminibus acl eunclem ut prse-
cliximus locum inclinibus scilicet ut lavine liquentium nivium et cursus
snmium impetusque torrentium prsecipitsntium in ima convsllium, om-
nino totum scl praeclictum clonsvimus locum, Koc est ipsius loci tunclum
cum aipidus, silvis, paluclibus, vallibus, plsniciedus, prstis, psscuis, aquis
squsrumque clecursidus et cum omnibus que clic! vel scribi vos-
sunt utilitstidus hingkolz I. c, p. 199 k,

°») Vergi, oben p, 17 unà 18,

°°) Vergi, oben p, 19, ScKrocZer l. c, p, 208.

'°) Vergi, v, Nsurer, Einleitung p, 393.

") Im Gegensatze zu clen «rclentlicken OericKteri war clas Königs-
gerlckt verier tormell nock materiell sn clie Strenge cles Oesetzes ge-
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liehen Privatbesitz. Dem Könige standen daran ausschliesslich

Aneignungs- und Verleihnngsrecht zu. Eine früher blos
tatsächliche Nutzung des fraglichen Gebietes durch die

Schwyzer hätte, daher nach Königsrecht offenbar keinen

genüglichen Rechtstitel gegeben.72) Die Schwyzer aber,
insbesondere falls sie noch auf dem Boden der alten
volksrechtlichen Rechtsauffassung gestanden haben sollten, mochten
eine solche Rechtsprechung und Verfügung des Königs als

hart und willkürlich betrachten. *

Die im Urteil enthaltene Schenkung stimmt so ziemlich
mit derjenigen Kaiser Heinrichs I. vom 2. September 1018

überein. Jedoch besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen
der Grenze von 1018 und derjenigen von 1114, „der nicht
ohne eine gewisse Gewaltsamkeit aufgehoben werden kann."73)
Während jene von 1018 im Süden und Südosten Sihlalp
und Wang (Romannes Wängi) als Grenzpunkte nennt, also
eine engere war, dehnt sich diese aus, indem sie auch
hier die Wasserscheide des Gebirges als Grenzlinie
bezeichnet. Die wichtigste Abweichung aber betrifft die
Altmatt. „Mag man nun unter dem Namen Alpegg den

ganzen Höhenzug verstehen, der das Alptal westlich
bestreicht, wie Ringholz es tut, oder bloss den Endpunkt
desselben, wofür der heutige Sprachgebrauch spricht,
jedenfalls liegt das Tal der Biber ausserhalb der Grenze

von 1018."74) Die Grenzpunkte Rothenfluh (im Norden, am,

bunden (siehe Brunner, 1. c. II. 135 f. Schröder 1. c. 112). Ob diese
Tatsache, bei der im Mittelalter günstigen Stellung kirchlicher Interessen
auch bei- blossen Zweifeln in das schwyzerische Recht nicht den Rechtsspruch

zu Gunsten des Klosters hätte beeinflussen können?
72J Aus der Urkunde von 1018 lässt sich daher wohl schliessen,

dass die Schwyzer damals infolge des königlichen Bodenregals keinen
rechtsförmlichen Besitz am fraglichen Gebiete hatten, nicht aber, dass sie
es überhaupt nicht schon früher genutzt hätten. Ihre tatsächliche Nutzung
schon vor 1018 scheint uns nicht unwahrscheinlich. Vergi, oben p. 2 f. p. 14.
A. M. ist Ringholz p. 167 ff.

73) Siehe Oechsli 1. c. p. 110 Anm. 1.

74J Oechsli eodem. Vergi, auch Karte bei Ringholz 1. c.
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lichen Privatbesitz. Oem Könige standen daran aussckliess-
licb Aneignungs- unci VerleibunßsrecKt ?u. Line trüker blos
tatsächliche I>Iut?ung cles iraglicken Oebietes clurck clie

8cbwv?er Kätte. claker nack Königsrecbt ottenbar Keinen

genüglicken pecktstitel gegeben. Oje 8cKwv?er aber, ins-
besonclere lslls sie nock aul clem Loden cler alten volks-
recktlicken pecktsauliassung gestanden Kaben sollten, mockten
eine solcke pecktspreckung unci Vertüguyg cles Königs als

Kart und willkürlich betracbten. '
Die im Urteil enthaltene LcbenKung stimmt so?iemlicd

mit derjenigen Kaiser HeinricKs I. vom 2. September 1018

überein. ledock bestellt ein wesentlicher Ilnterscbied Zwischen
der direnüe von 1018 und derjenigen von 1114, „der nickt
«Kne eine gewisse Gewaltsamkeit autgekoben werden Kann."^)
wäkrend jene von 1018 im Lüden und Lüdosten LiKlalp
und Wang (Pomannes wängi) als (ireri?punkte nennt, also
eine engere war, deknt sick diese aus, indem sie auck
Kier die Wasserscheide des Qebirges als <Iren?Iirne be-
?eicbnet. Die wichtigste Abweichung aber betrittt die Alt-
matt, „lvlag man nun unter dem Iranien Alpegg den

ganzen IlöKen^ug versteken, der das Alptal westlicb de-

streicbt, wie pingkol? es tut, oder bloss den LndpunKt
desselben, wotür der Keutige LprscKgebraucK sprickt,
jedentalls liegt das l'ai der Liber ausserkalb der Qren?e

von 1018." Die Qren?punKte potkentluk (im worden, am,

bunclen (siede Srunner, I, e, II. 135 t, LcKrocler I. c. 112). Ob cliese 1st-
sscke, dei iter im Mittelalter günstigen Ltellung KircKlicKer Interessen
suck dei blossen ^vveiteln in c>ss sckvvzeriscke heckt nickt àen heckts-
spruck zu Ounsten cles Klosters Kätte deeintlussen Können?

72) Hus cler OrKuncle von 1013 lässt sick clsker vokl sckliessen,
clsss clie LcKvvvzer clsmsls intolge cle« KöniglicKen öoclenregsls Keinen
recktstörmlicken öesitz sm trsglicken Oediete Kstten, nickt sder, clsss sie
e« UberKsupt nickt sckon krüker genutzt Kätten, Ikre tstsscklicke Kutzung
sckon vor 1618 sckeint uns nickt unvskrsctieinlick, Vergl, oben p, 2 t, p. 14,
H, N, ist hingkolz p, 167 tl,

^) LieKe OecKsli I. c. p. II« Hum, 1,

") OecKsli eoclem. Vergi, suck Karte bei hingkolz l. c.
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rechten Ufer der Sihl zwischen der Einmündung der Alp
und der Teufelsbrücke), Sonnenberg und Stagelwand (Wändli-
spitz) — im Nordosten und Osten, der Wasserscheide
zwischen Sihl- und Wäggital entlang — sind beiden
Grenzbeschrieben gemeinsam und berühren das schwyzerische
Gebiet in keiner Weise.

Der Marchenstreit kam damit nicht zur Ruhe. Die
Schwyzer empfanden den Spruch des Hofgerichtes als ein
Unrecht und fuhren fort, die benachbarte Wildnis zu roden.76)
Daher brachte der Abt Rudolf des Klosters Einsiedeln neuerdings

seine Klage vor den König, und das königliche
Hofgericht entschied wiederum zu Ungunsten der Schwyzer.
Die vom König Konrad HL unterm 8. Juli 1143 in Mainz
erlassene Urteilsurkunde76) führt als Beklagte auf: den Grafen
Ulrich von Lenzburg und seine „Miterben", sowie auch die
cives de Suites.77)

Vorv Gericht ist das Kloster vertreten durch seinen Vogt

75) Verum quoniam eorum, qui in villa Suites habitant, culta et argri
prescripte silve fines attingunt, semper ejusdem ville possessores in adja-
centi silva portionem non modicam violenter arripuerunt. Ringholz 1. c.

p. 202.
76) Siehe Ringholz 1. c. p. 200 ff.
77) quod vir venerabilis Rodulfus abbas monasferii Megenrades-

cella dicti petiit, quatenus litem, que inter ipsum et Othelricum de Lenzburg

ac coheredes ejus seu inter ipsum et cives de Suites iam longo
tempore agitabatur, finali judicio curie nostre decideremus. — Obwohl
„Coheredes" im mittelalterlichen Latein vielfach auch für
„Markgenossen" gebraucht wird (vergi. Gierke I. 61. Schöder 1. c. 425 Anm. 7.

Lamprecht, Wirtschaftsleben I. 278. Maurer, Markenverfassung p. 71 f. 75,
109 ff. Huber A., die drei Ländern p. 44, Anm. 1), wird es im Vorliegende
doch im Sinne von „Miterben" aufzufassen sein. Es hätte sonst daneben
die ausdrückliche Erwähnung der „cives de Svites" wenig Sinn. Da
auch früher der Grundbesitz der Lenzburger in Schwyz und die
Grafschaft im äussern Teile des Zürichgaues getrennt waren, so vermuten wir,
dass unter den „coheredes" die Brüder Ulrichs zu verstehen seien, welche
im ungetrennten Familienbesitze ihre grundherrlichen Rechte in Schwyz
ausüben mochten.
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reckten I_ller 6er 8iKl ?wiscken 6er Linmün6ung 6er Alp
un6 6er leulelsbrücke), Lonnenberg un6 8tagelwan6 (Wän6li-
spit?) — im I>I«r6«sten un6 Osten, 6er Wasserscbei6e ?wi-
sckeri LiKI- un6 wäggital entlang — sin6 bei6en Oren?-
besckrieben gemeinsam un6 berükren 6as sckw^eriscke
Oebiet in Keiner weise.

Oer NarcKenstreit Kam 6amit nickt ?ur puke. Oie

8cKw^?er emptan6en 6en LprucK 6es IlotgericKtes als ein
LlnrecKt nn6 tnkren tort, 6ie benackbarte Wil6nis ?u r«6en.'^)
Oaber Krackte 6er Abt Pu6«lt 6es Klosters Linsiecleln neuer-
6ings seine Klage vor 6en König, un6 6as KöniglicKe llot-
gerickt entsckieä wieclerum ?u Ungunsten 6er 8cbw^?er.
Oie vom König K«nra6Vl unterm 8. luli 1143 in Nain?
erlassene l_lrteilsurkun6e^) tükrt als Beklagte aut: 6en Oralen
DIricK von Len?burg un6 seine „ ivliterben ", sowie auck 6ie
cives 6e Luites. ")

Vor Oericbt ist 6as Klvster vertreten 6urcK seinen Vogt

Verum quonism eorum, qui in vills Suites Ksbitsnt, cuits et srgri
prescripts silve tines sttingunt, semper ejusclem ville possessore» in scljs-
centi silvs portionem non moclicsm violenter srripuerunt, hingkolz I, c,

p. 202,

'") LieKe hingkolz I, c, p, 2«« ll,
") quog vir veneràbili» hogultus sdbss monssterii lViegenrsges-

cells clicti petiit, qustenus litem, que inter ipsum et OtKelricum ge Lenz-
bürg sc cokereges ejus seu inter ipsum et cives cle Luites ism longo
tempore sgilsbstur, tinsli juclicio curie nostre clecicleremus. — ObvoKI
„dokereges" im mittelslterlicken Latein vietiseli suck lür »jVlsrK-

genossen" gebrsuckt virg (vergi, (üierke I, 61, LcKöcler I, c, 42ö Hnrn. 7,

LsmprecKt, WirlscKsltsIeben I. 278. lVisurer, NsrKenverksssung p. 71 t. 75,
109 tt, ttuber H., àie clrei Längern p. 44, Hnm, l), virg es im Vorliegencle
clock im Linne von »iViiterben" sulzulsssen sein. Ls Kätte sonst clsneden
clie susgrücklicke LrväKnung cler »cives cle Lvites" venig Linn. L>s

guck trüker ger Qrungbesitz ger Lenzburger in LcKvvz ung gie Oral-
sckstt im äussern leile ges ?ürickgsues getrennt vsren, so vermuten vir,
gsss unter gen »cokereges" gie örüger lllricks zu verstellen seien, velcke
im ungetrennten Lsmilienbesitze ikre grungkerrlicken heckte in LcKvvZ
susüden mockten.
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Rudolf von Rapperswil.78) Nachdem das Urteil von 1114

verlesen und ; neuerdings der Tatbestand festgestellt ist,79)
wird Graf Ulrich nach Gesetz und Rechtsspruch der

Alemannen zu Busse und Friedensgeld verurteilt.80) Hernach
werden neuerdings und in Übereinstimmung mit dem Urteile
von 1114 die Grenzen fixiert.

Die Rechts- und Parteistellung der Schwyzer und
Lenzburger ist hier also eine ganz analoge, wie im 1. Prozesse.

In der Literatur aber ist die Frage, in welcher Eigenschaft
die Lenzburger an diesem Streite teilgenommen haben,
verschieden beantwortet. Tschudi und Müller betrachteten sie

als Schirmvögte, welche die Schwyzer freiwillig gewählt

78) Astante itaque pro jure supra nominati monasterii Rodulfo de

Rapreteswilre ejusdem loci advocato relectum est preceptum Hein-
rici hujus nominis V. regis

79) Fundum in quo monastarium edificatum est et totam circum-
positam silvam, sive earn forestem seu heremum vel vastam solitudinem
appellari placeat, cum omnibus appendiciis, utilitate et fructu abbatis
jam sepedicti monasterii et monachorum deo Otto primus et secundus,
sed et duo equivoci imperatores, proavus videlicet noster atque avus
Heinricus, auctentis preceptorum suorum paginis tradiderant tamquam
possessionem, que omnium judicio ad regni proprietatem pertinere com-
probatur. Verum quoniam eorum, qui in villa Suites habitant, culta et

agri prescripte silve fines attingunt, semper ejusdem ville possessores
in adjacenti silva portionem non modicam violenter arripuerunt

Dieser Tatbestand erscheint uns insofern ungenau, als er ebenfalls
den fundus (d. h. wohl das ursprüngliche eigentliche Stiftsgebiet) als
vasta solitudo und deshalb in könglichem Eigentum stehend bezeichnet.
Die Urkunde vom 27. Oktober 947 (Ringholz p. 194 f.) dagegen betont
ausdrücklich: „loco, qui vocatur Mehinratescella, ei (Herimanno duci) a

suis fidelibus in proprietatem tradito." Somit besass der Herzog hieran
Privateigentum, das er seinerseits dem Kloster schenkte. Es konnte
daher kaum mehr von einem königlichen Eigentum an demselben
gesprochen werden, wie ein solches bei der Silva selbst noch bestand. Siehe
Urkunde bei Ringholz p. 195 ff.

30) Que ratio tarn fortibus subnixa firmamentis comitem Othelricum
de Lenzeburch et competitores absterrere non potuit, quin eisdem diffi-
nitionibus pro viribus contrairet, lege ac judicio suis allegationibtts destituas

a causa penitus caderet et cum debita legum censura tarn nobis
quam abbati et advocato ablata restituendo satisfaceret. Ringholz 1. c. 201.
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pudolt von papverswil. l>lackdem das Urteil von 1114

verlesen und neuerdings der latbestand testgestellt ist,
wird Orat VIricK nscb Leset? und pecktsspruck der Ale-

mannen ?u Lusse und Lriedensgeld verurteilt. tternack
werden neuerdings und in lllbereinstimmung mit dem Ilrteile
von 1114 die (Zren?en tixiert.

Die und /^a^ei^e//«/^ der 8cbwv?er und /,6«^-
ött^Fö^ ist Kier als« eine gan? analoge, wie im 1. Prozesse.

In der Literatur aber ist die Lrage, in welcker LigenscKatt
die Len?burger an diesem Ltreite teilgenommen Kaben, ver-
scbieden beantwortet, lscbudi und lVlllller betracbteten sie

als Lcbirrrivögte, welcbe die 8cbwv?er treiwillig gewaKIt

istante itaque pro jure supra nominati monssterii hodulto cle

hgpretesvilre ejusclem loci sclvocsto relectum est preceptum. Hein-
rici tiujus nomini» V. regis

5") Lundizm in quo monsstsrium eclilicstum est et totsm circum-
positsm silvsm, sive esm lorestem seu neremum vel vsstsm solituclinem
gppellsri plscest, cum omnibus appendici!», utilitste et tructu sbdstis
jsm «epedicti monssterii et monscborum cleo Otto primus et secunclus,
secl et cluo equivoci imperstores, prosvus videlicet noster atque svus
tieinricus, suctentis preceptorum suorum psginis trscliclersnt tsmqusm
possessionem, que omnium juclicio sci regni proprietstem pertinere com-
probstur. Verum quonism eorum, qui in vills Luits« Kabitant, cults et

agri prescripts silve lines gttmgunt, semper ejusclem ville possessores
in acescenti silvs portionem non moclicsrn violenter srripuerunt

Dieser Tatbestand ersckeint uns insofern ungenau, als er edenkslls
clen kunclus (cl. K, vobl clss ursprüriglicke eigentlicbe Ltiktsgebiet) sis
vasts solitucl« unci cleskslb in Konglicbern Eigentum stebencl bezeicknet.
Die Urkunde vom 27. Oktober 947 (hingkolz p, 194 t.) dagegen betont
susclrücklick: ,Ioco, qui vocstur NeKinratescella, ei (tterimsnno duci) s
suis kiclelibus in proprietstem tradito." Lomit bessss cler tterzog Kiersn
Privateigentum, ctss er seinerseits clem Kloster sckenkte. Ls Konnte
claker Ksum mekr von einem KöniglicKen Eigentum an demselben ge-
sprocken verden, vie ein solckes bei cler Silva selbst nock bestancl. LieKe
tirkuncle bei hingkolz p. 195 ti,

6°) Oue ratio tain tortibus subnixs lirmsmentis comitem Otbelricum
cle LenzeburcK et competitores adsterrere non potuit, quin eisclem clikti-
nitionidus pro viribus contrairet, lege gc juclicio suis gllegationidus clesti-
tutis g causa penitus cacleret et cum debita legum censura tain nobis
quam addati et gdvocst« sblsta restituendo satisksceret, hingkolz I. c. 291.
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hätten.81) Hisely stellte die Lenzburger als erbliche Herren

von Schwyz dar. Während Escher, Oechsli und Huber die
Grafen von Lenzburg „als mitbeteiligte Grundherren im
Lande" und Prozessgenossen der Schwyzer auffassen,83) sieht

Schollenberger in ihrem Auftreten ausschliesslich
öffentlichrechtliche, d. h. Handlungen erblich berechtigter Vögte.84)
Allein nicht nur werden die Grafen und Schwyzer neben
einander und als selbständige Beklagte aufgeführt, sondern
auch förmlich als competitores (Mitstreiter, Mitbeklagte)
bezeichnet.85) So ist denn auch hier wiederum das Verhältnis
der Lenzburger zu den Schwyzern nicht dasjenige des Vogtes
zu seinen Schutzbefohlenen, sondern dasjenige des

„Streitgenossen zum Streitgenossen."

Zwischen den zwei letzten Auffassungen nimmt die
Ansicht Bluntschlis eine Mittelstellung ein, die nicht (wie
Schollenberger [1. c. p. 39] zu behaupten scheint) die
Lenzburger ausschliesslich als Vögte der Schwyzer handeln lässt,
sondern ausdrücklich hervorhebt, „dass die Grafen, da sie

Grundeigentum in dem Tale besassen und mit den

Markgenossen dasselbe Interesse hatten, in dem Prozesse ihre
eigenen grundherrlichen Rechte verteidigten.86) Seine Auf-

81) Siehe Oechsli 112. Ihre Widerlegung siehe bei Blumer I. 112 f.

81) Siehe bei Bluntschli 1 c. p. 39. Das Unzutreffende der Auffassung,
dass die Schwyzer Hintersassen der Lenzburger gewesen seien, ergibt
sich schon aus ihrer selbständigen, streitgenossenschaftlichen Stellung
neben und mit den Lenzburgern. Die Strafzahlung des ersten Prozesses
wird, obschon das Urteil von 1114 sagt, Graf Rudolf hätte sie bezahlt
(Rodulfus centum libras persolvit), rechtlich auch ihnen persönlich
zugeschrieben : a predictis petitoribus (R. et A. comités et habitatores in villa
Suites) multam regie institutionis violatoribus impositam fisco regio
fuisse illatam.

85) Bezüglich Escher siehe Enyclopädie von Erch und Gruber p. 78.
Oechsli 1. c. p. 112. Huber, die drei Waldstätte p. 43.

84) 1. c. p. 39.
8ä) Es erhält also zum erstenmale in dieser Urkunde das"£streit-

genossenschaftliche Verhältnis zwischen Lenzburgern und Schwyzern
seinen typischen Ausdruck.

86) 1. c. p. 39 f. Dieselbe Meinung vertritt Blumer 1. c. p. 112 und
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Kätten. °') ttiselv stellte äie Lenzburger als erblicke tterren
von 8cKvv^ äar. wäkrenä rlscker, OecKsli unä ttuber äie
Orgien von Len?burg „als mitbeteiligte Orunäberren im
Lanäe" unä pr«?essgenossen äer 8cbvv?er sutkgssen, siebt

8cboIIenberger in ikrem Auttreten gussckliesslick ottentlick-
recktlicke, ä. K. Ilanälungen erblick berecktigter Vögte.
Allein nickt nur veräen äie Oralen unä 8cKv)?2er neben
einanäer unä als selbstänäige lZeKIagte autgetükrt, sonäern
auck törmlick als competitores (lvtitstreiter, ivlitdeKIagte) be-

?eicbnet. ^) 80 ist äenn aucb Kier vieäerurn äas VerKältnis
äer Lenzburger ?u äen 8cKv^?ern nickt äasjenige äes Vogtes
?u seinen 8cnut?bet«KIenen, sonäern äasjenige äes „8treit-
genossen ?um 8treitgenossen."

ZviscKen äen ?vei letzten Auttassungen nimmt äie
AnsicKt LluntscKIis eine ivlittelstellung ein, äie nickt (vie
8cKoIIenberger sl. c. p. 391, ?u bekaupten sckeint) äie Len?-

burger gussckliesslick als Vögte äer 8cKv^?er Kanäeln lässt,
sonäern ausärucklick KervorKebt, „äass äie Oraten, äa sie

Orunäeigentum in äem l'ale besassen unä mit äen ivlsrk-
genossen äasselbe Interesse batten, in äem Prozesse ikre
eigenen grunäkerrlicken peckte verteiäigten. ^) 8eine Aut-

^') LieKe OecKsli 112. Ikre V/icterlegung sieke bei ölumer I, 112 l,

°") LieKe bei öluntsckli I c. p. 39. Das Unzutreltencle cler Huttsssung,
clsss ciie LcKwvzer Hintersassen cler Lenzburger gewesen seien, ergibt
sicb sckon sus ikrer selbstSncligen, streitgenossenscbattlicken Ltellung
neben und mit clen Lenzburgern, Die LtralzsKIung cles ersten Prozesses
wircl, odsckon clas Orteil von Itt4 sagt, Orst puäolt Kätte sie bezaKIt
(hoclultus centum lidrss persolvit), recktlick sucb iknen persönlick zuge-
sckrieben: s prectictis petitoridus (h. et H, comités et Ksditstores in villa
Luîtes) multsm regie institutionis violstoribus impositsm iisco regio
tuisse illstsm.

^) öezüglick LscKer sieke Lnvclopäclie von LrcK uncl Oruder p, 78.
OecKsli I. c. p. 112. ttuder, clie clrei Wslclstätte p. 43.

^) l. c. p. 39.

"2) ös erkält slso zum erstenmale in äieser OrKuncle clas'^streit-
genossenscksttlicke VerKältnis zwiscken Lenzdurgern uncl LcKwvzern
seinen tvpiscken HusärucK,

°") I. c. p. 39 t. Dieselbe Meinung verlritt ölumer I. c. p. 112 unct
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fassung bezüglich der vogteilichen Stellung der Grafen stützt
Bluntschli auf folgende Momente: „Vor dem Reichsgerichte
erscheint überdem einer der Grafen, das erstemal der Graf
Rudolf, das zweitemal der Graf Ulrich als der vornehmliche
Wortführer an der Spitze der ganzen Partei. Der Graf
Rudolf wird des Unrechts überwiesen; er (im zweiten Prozess
der Graf Ulrich) muss dem Klostervogt Ersatz leisten; er
wird in die Busse verfällt ; gegen ihn wird das Urteil
ausgesprochen." Bluntschli findet es als selbstverständlich, dass

der jeweilen in Betracht kommende Graf „nicht als einzelne
hohe Person (der Bruder des erstem, die Miterben des

zweiten waren so vornehm als er) noch als vornämlicher
Grundeigentümer (die Schwyzer waren viel stärker beteiligt)
so hervorgetreten sei, sondern eben in seiner Eigenschaft
als Vogt des Tales, als Vogt der Schwyzer."87)

Es ist allerdings richtig, dass nach dem Wortlaute
sowohl der ersten als auch der zweiten Urkunde je ein
Lenzburger des Unrechtes überführt und in die Busse verfällt
wird. Trotzdem aber der des Unrechts überwiesene Graf
Rudolf den Königsbann bezahlt hätte, sagt das Diplom von
1143 ausdrücklich, dass die Beklagten — also nicht nur
einer derselben d. h. der Graf — die Busse geleistet hätten.
Daraus geht offenbar mit Sicherheit nur hervor, dass die
Schwyzer wirklich beim königlichen Hofgericht nicht
persönlich zugegen waren.

Nimmt man eine Vertretung der Lenzburger im
Verhältnisse zu den Schwyzern an, muß dann notwendigerweise,

wie Bluntschli es tut, an eine öffentlich-rechtliche
Vertretung, an eine schwyzerische Vogtei gedacht werden?
Dürfte hierin nicht ebensogut ein privatrechtliches
Stellvertretungsverhältnis (d. h. dasjenige eines Anwaltes) des

gestützt auf letzteren auch Gierke, I. 203. — Vergi, auch Rilliet 1, c. p.
43 f. Heusler im Schweiz. Museum III. 276.

i 87) Bluntschli 1. c. p. 39 f.
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tsssung bezüglich 6er vogteilicken Stellung 6er Oralen stützt
BluntscKli auk kolgen6e Nomente: „Vor 6ern peicksgerickte
ersclieint über6ern einer 6er Oralen, 6as erstemal 6er Oral
puclolk, 6as ?weitemal 6er Oral LlricK als 6er vornekmlicke
worttükrer an 6er Spitze 6er ganzen Partei. Oer Orat Pu-

6olt wir6 6es LInrecKts überwiesen; e/- (im Zweiten Prozess
6er Orst LllricK) muss 6em Klostervogt tZrsatz leisten;
wircl in clie Lusse vertällt; gegen i^« wir6 6ss Llrtei! aus-

gesprocken." öluntsckli tin6et es als seldstverstäncllick, 6ass

6er jeweilen in BetracKt Kommen6e Oral „nickt als einzelne
Koke Person (6er örucler 6es erstern, 6ie ivliterben 6es

zweiten waren so vornebm als er) nock als vorriärnlicker
Orun6eigentümer (6ie Lcbwvzer waren viel stärker beteiligt)
so Kervorgetreten sei, sonclern eben in seiner Ligenscliatt
als Vogt 6es l'aies, als Vogt 6er Lcbwvzer." ^^)

Ls ist aller6ings ricbtig, 6ass nack 6em Wortlaute so-
wobi 6er ersten als auck 6er zweiten LlrKuncle je ein Lenz-
burger cles LInrecKtes überlübrt un6 in clie Lusse vertällt
wircl. lrotzclern aber 6er cles LlnrecKts überwiesene Oral
puclolt 6en Königsbann bezaKIt Kätte, sagt 6as Oiplom von
1143 gusclrücKIicn, 6ass 6ie Beklagten — also nickt nur
einer 6erselben 6. K. 6er Orat — clie Busse geleistet Kätten.
Daraus gekt ottenbar mit LicKerKeit nur Kervor, class clie

LcKw^zer wirklick beim KöniglicKen rlokgerickt nickt per-
sönlick zugegen waren.

iXimmt man eine Vertretung 6er Lenzburger im Ver-
Kältnisse zu clen LcKwvzern an, muü 6snn notwericliger-
weise, wie BluntscKIi es tut, an eine SltentlicK-recKtlicKe
Vertretung, an eine sckwvzeriscke Vogtei ge6ackt werclen?
Dürtte Kierin nickt ebensogut ein privstrecktlickes Stell-
vertretungsverkältnis (6. K. clasjenige eines Anwaltes) 6es

gestützt sut letzteren sucli OierKe, I. 203, — Vergi, auck hilliet I. c, p,
43 t, tteusler im sckveiz, lViuseum III. 276,

") SluntscKIi I. c, p. 39 l.
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jeweiligen Lenzburgers zu den Schwyzern erblickt werden? 88)

Ein solches ist nicht nur möglich,89) sondern scheint uns
auch unter den gegebenen Umständen wahrscheinlicher.90)
Sämtliche Tatsachen, die Bluntschli anführt, lassen sich,
unserer Ansicht nach, mindestens ebensogut aus einer privaten
Vertretung, wie aus einer Vogtei erklären ; sie erscheinen
uns keineswegs als spezifische Konsequenzen einer öffentlichen

Vogtei. Während nicht nur in dem ersten, sondern
auch in dem zweiten Urteile des Hofgerichtes der Graf von
Rapperswil, bezw. der Vogt des Klosters stetsfort als „advo-
catus" bezeichnet wird,91) kommt, wie bereits betont, ein
schutzherrliches Verhältnis der Lenzburger zu den Schwyzern
in keiner Weise zum formellen Ausdruck.92) Bezeichnend
ist es insbesondere, wenn die beiden Grafen Rudolfus und
Arnolfus neben einander und ohne Unterscheidung einfach

88) Sofern hier wirklich ein civiler Rechtsstreit des Klosters gegen
die Schwyzer und Lenzburgef vorliegt.

8») Schröder 1. c. p. 384 f. Brunner 1. c. p. II 523.

"") Bluntschli 1. c. p. 43 nimmt aus den genannten Urkunden (von
1114 und 1143) „mit Sicherheit" an, dass die Grafen von Lenzburg die
Zehntgrafschaft resp. die Vogtei von Schwyz inne hatten (vergi, auch

p. 40). Irrigerweise geht er von der Annahme aus, dass damals die
Lenzburger nicht Grafen des Zürichgaues gewesen und nur als Vasallen der
Herzoge von Zähringen die Vogtei Schwyz verwaltet hätten.

01) Ringholz 198 ff.: „Ger abbas et Olricus advocatus ejus"
„Rudolfus convictus ad manum advocati praefate celle cum
iusta satisfactione restituit."

Ringholz 1. c. p. 200 ff. „Astante pro iure Rodulfo de Ra-

preteswilre ejusdem loci advocato." „inter abbatem Ger nomine et advo-
catum ipsius Othelricum tarn nobis quam abbati et advocato
restituendo satisfaceret.

02) Ringholz 198 ff. „quod R. et A. comités et cives de villa Suites
certos fines celle invaserint ..."

Ringholz p. 99 : isti et maxime Rodulfus comes infringere conati
sunt ."

Ringholz 1. c. p. 201 f. „litem que inter ipsum (abbatem) et Othelricum

de Lenzenburg ac coheredes ejus agitabatur .."... „atque inter
Rodulfum et Arnulfum comités et item habitatores ville Suites ." Que
ratio comitem Othelricum de Lenzeburch et competitores absterrere
non petuit
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jeweiligen Lenzburgers ?u clen 8cKwv?ern erblickt werclen? ^^)

Lin solckes ist nickt nur möglick, 8c>nclern scbeint uns
auck unter clen gegebenen tlmstänclen wakrsckeinlicker.
LämtlicKe latsacken, àie SluntscKIi antükrt, lassen sick,
unserer AnsicKt nack, minäestens ebensogut aus einer privaten
Vertretung, wie aus einer Vogtei erklären; sie erscheinen
uns Keineswegs als spe^itiscke Konsequenzen einer öltent-
licken Vogtei. wäkrencl nickt nur in clem ersten, sonclern
auck in clem Zweiten Urteile cles ttotgericktes cler Orat von
papperswil, be^w. cler Vogt cles Klosters stelstort als „aclvo-
cstus" be^eicknet wircl/') Kommt, wie bereits betont, ein
scliut^KerrlicKes VerKältnis <ler Lenzburger ?u clen 8cKw^?ern
in Keiner weise zum torrnellen AusclrucK. ^) LezeicKnencl
ist es insdesonclere, wenn clie beiclen Oralen pucloltus uncl

Arnoltus neben einancler unci okne LlnterscKeiclung einlack

Lotern Kier wirklick ein civiler hecktsstreit cles Klosters geizen
äie LcKwvzer unä Lenzburget vorliegt,

°«) LcKröcler I. c. p, 384 t, örunner I, c, p, II 523,

"°) LluntscKIi I. c. p. 43 nimmt sus äen genannten tlrkunäen (von
lll4 unä 1143) „mit LicKerKeit" sn, clsss äie Oralen von Lenzburg äie
?ekntgrgksckakt resp, äie Vogtei von LcKwvz inne Kstten (vergl, suck
p, 40), Irrigerveise gekt er von äer Hrmsnme aus, class äamsls äie Lenz-
burger nickt Orgien äes ^iirickgsues gewesen unä nur sis Vasallen äer
Herzoge von 2âKringen äie Vogtei LcKwvz verwaltet Kstten,

"') hingkolz 198 tt.: „Oer sbdas et OIricus gclvocatus ejus"
„huäoltus convictus aä manum sävocsti prsetste celle cum
iusts sstistactione restituii,"

hingkolz l, c. p, 299 lt. „Hstante pro iure hoäulio cle hs-
preteswilre ejusäem loci aävocato," .inter abbatem Oer nomine et sävo-
cslum ipsius OtKelricum tsm nobis quam abbati et gävocst«
restituenäo sstistsceret,

°2) hingkolz 198 lt, „quoä h, et H, comités et cives äe villa Luites
certos tines celle invsserinl "

hingkolz p. 99 : isti et maxime hoclultus comes intringere conati
sunt ,"

hingkolz I, c, p, 291 t, ,litem que inter ipsum (sdbatem) et OtKel-
ricum äe Lenzenburg sc cokereäes ejus agiisdatur „atque inter
hoäultum et Hrnultum comités et item Kabitstores ville Luites ," Oue
ratio comitem OtKelricum äe LenzedurcK et competitores sdsterrere
non petuit
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als Grafen (comités) aufgeführt werden, während doch (auch
nach der Annahme Bluntschlis) nur der erstere Vogt der

Schwyzer gewesen sein soll. Die beiden „Wortführer"
Rudolfus und später Othelricus' vertraten jeweilen die ganze
beklagte Partei, somit Rudolfus neben den Schwyzern auch
seinen Bruder, den Grafen Arnolfus, und Othelricus neben
den cives de Svites auch seine coheredes. Aber gerade
darum hätte wohl ihr öffentlich-rechtliches d. h. ihr Vogtei-
verhältnis zu den Schwyzern um so eher auch formell
hervorgehoben werden müssen. Aus den genannten Gründen
glauben wir von der Annahme einer vogteilichen Vertretung
der Schwyzer durch die Lenzburger in diesem Streite
absehen zu dürfen.

Es würde demnach alles eher für eine privatrechtliche
Stellvertretung sprechen, als für eine öffentlich-rechtliche,
sofern man überhaupt eine Stellvertretung zu ernennen
glaubt. Wir halten aber die Annahme einer Stellvertretung
für entbehrlich.

Nach deutschem Recht war anfänglich jede Klage eine

Deliktsklage, eine Klage um strafbares. Unrecht. So war auch

ursprünglich die Liegenschaftsklage eine Klage um
rechtswidrige Landnahme, um Landraub.93) Unter Landraub aber
verstand man die widerrechtliche Okkupation und Bearbeitung

eines fremden Grundstückes. Nach den deutschen
Rechten äussert sich jene Auffassung u. a. in der
Klageformel, durch die behauptet wird, dass der Beklagte das

streitige Grundstück widerrechtlich an sich gerissen habe,
„malo ordine" oder „injuste invasisset, pervenisset
usurpasset." Unterlag der Beklagte, so hatte er nicht nur
das Grundstück herauszugeben, sondern auch für die
rechtswidrige Besitznahme oder Vorenthaltung Busse und Friedensgeld

zu zahlen.94)

93) Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II. 328.
94) Brunner 1. c. p. 518.
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als Oraken (comités) autgetUnrt werden, wäkrend clock (auck
nack cler AnnaKme LluntscKIis) nur cler erstere Vogt cler

8cKwv?er gewesen sein soll. Die beiden „worttükrer" pu-
dollus und später OtKelricus vertraten jeweilen die gan?e
beklagte Partei, somit pudolkus neben den 8cKwv?ern auck
seinen öruder, den Oralen Arnoltns, und OtKelricus neben
den cives de Lvites auck seine cokeredes. Aber gerade
darum Kätte wokl ikr öttentlick-recktlickes d. K. ikr Vogtei-
verkältnis ?u den 8cKwv?ern um so eker auck tormell Ker-

vorgekoden werden müssen. Aus den genannten Oründen
glauben wir von der Annsnine einer vogteilicken Vertretung
der 8cKwv?er durck die Lenzburger in diesem 8treite ab-
seken ?u dürten.

Ls wllrde demnack alles eker tur eine privatrecktlicke
8teIIvertretung sprecken, als tür eine ötlentlick-recktlicke,
sotern man überkaupt eine 8tellvertretung ?u ernennen
glaubt, wir Kalten aber die AnnaKme einer 8tellvertretung
tür entbekrlick.

I^acK deutsckem peckt war antänglick jede Klage eine

OeliKtsKIage, eine Klage um straldares. LinrecKt. 8« war auck

ursprünglick die LiegenscKaltsKIgge eine Klage um reckts-

widrige LandnaKme, um Landraub. °^) Linter Landraub aber
verstand man die widerrecktlicke Okkupation und öearbei-
tung eines tremden OrundstllcKes. I>IacK den deutscken
peckten äussert sick jene Anpassung u. a. in der Klage-
lorrnel, durck die bekauptet wird, dass der LeKIagte das

streitige OrundstücK widerrecktlick an sick gerissen Ksbe,

„mslo ordine" oder „injuste invasisset, pervenisset
usurpasset." Linterlag der SeKIggte, so Katte er nickt nur
das OrundstücK Keraus?ugeben, sondern auck tür die reckts-
widrige Lesit^naKme oder VorentKaltung Lusse und Briedens-
geld 2U ?aKIen.°^)

örunner, OeutscKe hecktszzesckickte II. 328.
örunner I. c. p. 518.
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Dass wohl auch in unserm Falle eine Deliktsklage des

Klosters Einsiedeln gegen die Lenzburger und Schwyzer
vorgelegen, bedarf unseres Erachtens keiner weitern
Ausführung. 9B)

Bei Missetaten nun, die mit Wehrgeld und Bussen
gesühnt wurden, galt der Grundsatz, dass durch ein Verbrechen
nur eine Busse verwirkt sei, und mithin war es dem Kläger
verwehrt, von jedem Missetäter die volle Busse in Anspruch
zu nehmen. Vermutlich hafteten die Missetäter solidarisch.96)
Die Busse wurde ganz so gegeben, wie wenn die Tat durch
einen einzigen verübt wäre. Aber es brauchen nicht alle
zugleich um die Busse angefordert zu werden.97) Typisch
ist für unsern Fall die von v. Amira (Nordgermanisches
Obligationenrecht I. p. 197) citierte Belegstelle: „in allen
Bußklagen büße keiner Buße, außer wer Hauptmann ist der

Ansprache gegenüber und gesetzlich dazu überwunden ist.
Nicht wird auch mehr gebüßt für ein Vergehen als Eine
Busse, ausser es werde der Königseidschwur gebrochen."

Die natürliche Folge dieser „Ganzhaftung" aber ist die,
daß ein jeder der Mithaften durch Erfüllung nicht nur sich,
sondern auch alle Übrigen von jeglicher Haftbarkeit frei
macht.98)

95) Wir verweisen blos auf folgende urkundlichen Stellen : quod
certos fines invaserint; verum quoniam in silva pertionem non
modicam violenter arripuerunt; injusta ablata cum justa satisfactione
restituit et ad obtinendam nostri gratiam centum libras nobis persolvit;
a petitoribus multa regie institutionis violatoribus impositam fisco
regio fuisse illatam ; donec a causa penitus caderet et cum debita
legum censura tarn nobis quam abbati et advocato ablata restituendo
satisfaceret.

es) Siehe Brunner I. c. II. 565. Solidarhaft der Genossen für Schulden
der Genossenschaft galt noch im Mittelalter bei den Markgenossenschaften
als Regel, da man in älterer Zeit im Allgemeinen durchaus zu der
Anschauung neigte, dass zwar im Verhältnis der Genossen zu einander
die Gesamtschuld sofort in gleiche Teile zerfalle, dass aber im Zweifel
jeder Genosse für das Ganze hafte." Gierke 1. c. II 384. Vergi, auch Sohm,
deutsche Genossenschaft p. 18 ff.

97) v. Amira, Nordgermanisches Oblig.-Recht, I. 197 II. 208—212.
'¦">) v. Amira 1. c. I. 177 und 180.
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Dass woKI âucn in unserm Lalle eine OeliKtsKlsge cles

Klosters Linsiedeln gegen clie Lenzburger uncl 8cliwv?er
vorgelegen, dedart unseres Lracbtens Keiner weitem Aus-

lükrung. °°)

Lei lvlissetaten nun, clie mit wekrgeld uncl Lussen ge-
sübnt wurclen, galt cler (Zrundsat?, class clurck e/« Verbrecken
nur ek'«c? Lusse verwirkt sei, uncl mitkin war es clem Kläger
verwekrt, von jedem iVlissetäter clie volle Lusse in AnsprucK
?u nekmen. VermutlicK Kälteten clie lvlissetäter soliclarisck. °°)

Oie Lusse wurcle gari? so gegeben, wie wenn clie 1"at clurck
einen einzigen verübt wäre. Aber es braucken nickt alle
?ugleick um clie Lusse angetorclert ?u werden. ^^) lvpisck
ist tür unsern Lall àie von v. Amira (l^ordgerrnariisclies Obli-
gstionenreckt I. p. 197) citierte Lelegstelle: „in allen LuL-
Klagen bülZe Keiner LulZe, suLer wer Hauptmann ist cler

Anspracbe gegenüber uncl geset?IicK da?u überwunden ist.
>>IicKt wircl sucb mekr gebüüt tür ein Vergeben als Line
Lusse, ausser es werde der KönigseidscKwur gebrocken."

Die natürlicke Lolge dieser „(Zan?Kattung" aber ist die,
daL ein jeder der iVlitKatten durck LrtuIIurig nickt nur sick,
sondern auck alle Übrigen von jeglicber HattdarKeit trei
mackt. ^)

Vir verweisen blos sut kolgencie urkuncllicken Stellen: quocl
certos tines invsserint: verum quonism in silva vertionem non
moclicsm violenter srripuerunt: injusts sdlsts cum justs satisfactions
restituii et sci odtinencism nostri gratism centum lidrss nobis persolvit:
s petitoridlls multa regie institutionis violstoridus impositsm tisco
regio tuisse illstsm: clonec s csuss penitus cscleret et cum clebits
legum censurs tsm nobis quam abbati et avvocato adlsts restituendo
satistaceret.

°°) Siebe örunner I, c, II, 565, SoliclsrKgst cler (Genossen tür Scbulclen
cler (ZenossenscKstt galt nock im Mittelalter bei clen MgrKgenossenscKskten
si» Hegel, cla man in älterer ?eit im Allgemeinen cturcbaus zu cler Hn-
scbauung neigte, class zwar im VerKältnis cler Oenossen zu einancler
clie cZesamtscKulcl sofort in gleicke leile zerfalle, àsss aber im Zweifel
jecler Oenosse kür clss danze Kskte," QierKe l, c, II 384, Vergi, guck SoKm,
cleutscke (ZenossenscKakt p, 18 ff,

v, Hmirg, I^orägermaniscKes «blig-hecbt, I, 197 II, 208—212,
««) v, Hmira I, c. I. 177 unci 180.
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Daraus erklärt sich unseres Ermessens zur Genüge, dass

zwar Graf Rudolf, vielleicht als intellektueller Urheber des

Zwistes und als der' hauptsächliche Rufer im Streite,99) wie
auch sein Nachfolger Graf Ulrich, des Unrechts überführt,.
Friedehsgeld und Busse leisten, ihre Leistung aber für sämtliche

Streitgenossen — auch für die Schwyzer — befreiende

Wirkung hat. 10°)

Ist es richtig, dass Lenzburger und Schwyzer im Marchenstreite

im Verhältnisse der Mittäterschaft zu einander
gestanden, dann dürfen wir vermutlich auch die Lenzburger,
soweit sie im Prozesse in Betracht kommen, ausschliesslich
als Vertreter ihrer markgenössischen Interessen ansehen, da

uns aus den Urkunden für den Prozess keine Spur eines

öffentlich-rechtlichen Verhältnisses zu den Schwyzern
entgegentritt. Mit. den Schwyzern stehen sie in Markgemeinschaft.

Nicht nur grenzen ihre (d. h. der Lenzburger und

Schwyzer) agri inarvales (d. h. wohl Weidegebiete, gemeine
Mark101) an die streitige „Wildnis", sondern sie erheben
auch gemeinschaftlich, unter Berufung auf gemeinschaftlich
ererbte Rechte Prätentionen am streitigen Gebiete. Diese

behaupteten Rechtsansprüche verfolgen sie gemeinsam und
mit der gleichen Hartnäckigkeit durch beiläufig 30 Jahre.
Insbesondere wird ihren Prätentionen auch ein einheitliches
Urteil gegenübergesetzt, das nur von einem beklagtischen
Gebiete spricht.102)

Die Nutzungsrechte an der gemeinen Mark übten statt
der lenzburgischen Grundherren zweifellos ihre Hintersassen
aus. Die hörigen Hintersassen der Lenzburger aber standen
wahrscheinlich nicht in Markgemeinschaft; es scheint sich
dies aus dem interessierten Auftreten der Grundherren zu

") Vergi. Oechsli 1. c. 114.

10°) a praedictis petitoribus multam regiae institutionis fisco regio
illatam.

I(") Vide Ringholz 1. c. 171.
102) certos limites inter utrasque (d. h. des Klosters und der

Beklagten) possessiones subnotari iussimus.
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Daraus erklärt sick unseres tZrmessens ?ur Oenüge, class

?war Orat puäolt, vielleickt als intellektueller LIrKeber cles

Zwistes uncl als cler KauptsäclilicKe Puter im Ltreite/^) wie
auck sein i>lackkolger Orat LllricK, äes LInrecKts übertükrt,
Lrieäensgelä unä Lusse leisten, ikre Leistung aber tür sämt-
licke 8treitgenossen — aucn lür äie 8cKwv?er — dekreiencle

Wirkung bat. '°°)
Ist es ricktig, äass Lenzburger unä 8cbwv?er im NarcKen-

streite im VerKältnisse äer NittäterscKatt ?u eiriaricler ge-
stanäen, äann äürten vir vermutlick auck äie /.ett^ött/'Fe^
soweit sie im Prozesse in LetracKt Kommen, ausscKIiesslicK
als l/e^w^^ //k/'e/' m«/-/?F6«Szs««^en /«//ewsssK anseken, äa

uns aus äen I_IrKunclen tür äen Prozess Keine 8pur eines

«ttentlick-recktlicken VerKältnisses ?u äen 8cKwv?ern ent-

gegentritt. Nit. äen 8cKwv?ern steken sie in NarKgernein-
sckatt. I^icKt nur grenzen ikre (ä. K, äer Lenzburger unä

8cKwv?er) agri inarvales (ä. K. woKI weiclegebiete, gemeine
NsrK an äie streitige „wilänis", sonäern sie erkeben
auck gemeinsckatllick, unter öerutung aut gemeinscksttlick
ererbte peckte Prätentionen am streitigen Oebiete. Diese

bekaupteten pecbtssnsprücke vertolgen sie gemeinsam unä
mit äer gleicken IlartnäcKigKeit äurck beiläutig 3l) labre.
Insdesonäere wirä ikren Prätentionen auck ein einkeitlickes
Ilrteil gegenübergeset?t, äas nur von beKIagtiscben
Oebiete sprickt.'°2)

Die >Iut?ungLrecKte an äer gemeinen NarK übten statt
äer len?burgiscnen OrunäKerren ?weikell«s ikre tlintersasseri
aus. Die Körigen Ilintersassen äer Lenzburger aber stanäen
wakrsckeinlick nickt in NarKgerneinscbatt; es sckeint sick
äies aus äem interessierten Auktreten äer OrunäKerren ?u

°°) Vergl. OecKsli I. c, 1l4.
'°°) a prseciictis petitoridus multam regise institution!» fisco regio

illstsm.
'°') Viae hingkolz l, c. 171.

"2) certos limites inter utrssque (<l. K. cles Klosters uncl cler öe-
Klagten) possessione» sudnotsri iussimus.
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ergeben. Daher wurden sie wohl auch bei der
Geltendmachung vom Ansprüche auf die Marksubstanz, sowie bei
jeder Verfügung über dieselbe durch ihre Grundherren, als
die eigentlichen Märker, vertreten.10S)

Den Hauptkern der Genossenschaft aber bildeten jedenfalls

die vollfreien Bauern.1M) An der Markgemeinde werden
auch diese wegen ihrer numerischen Überlegenheit neben
den lenzburgischen Grundherren das entscheidende Wort
gesprochen haben. Es scheint dies hervorzugehen aus ihrem
Auftreten als Beklagte und aus dem ausdrücklichen Hervorheben

ihres tätigen Anteiles am Marchenstreite. Trotz ihrer
ökonomisch, sozial und politisch bevorzugten Stellung hatten
es jedoch die Lenzburger weder zu einer Grundherrschaft,
noch zu einer Mark- resp. Schutzvogtei,106) über den
markgenössischen Verband und dessen Gemeinland gebracht. 107)

Daher besaßen die nicht unter Grundherrschaft stehenden
vollfreien Genossen freies Eigentum sowohl am Grund
und Boden, den sie bebauten,108) als auch an der gemeinen
Mark, die sie benutzten.I09) Neben den Lenzburgern und
den schwyzerischen vollfreien Bauern aber nahmen vermutlich

an der Markgemeinschaft auch teil die freien und
hörigen Hintersassen der verschiedenen klösterlichen
Grundherrschaften. Hatten sie an Haus und Hof nur abgeleitete,
mehr oder weniger beschränkte Rechte, so standen sie in
der gemeinen Mark als gleichberechtigte, freie Genossen mit

103) Vergi. Maurer, Markverfassung 69.

104) Bluntschli 1. c. 32 f. Oechsli 1. c. p. 22 ff. 177 ff.
los) Vergi, v. Inama-Sternegg; Wirtschaftsgeschichte I. 269.

10°) Vergi, v. Amira, Grundzüge p. 101.

lo;) Wenigstens ergibt sich eine solche weder aus den citierten noch
aus spätem Urkunden. — Daher waren die Gruneherren einfache Mit-
märker, wenn sie auch manches Vorrecht und manchen faktischen Vorteil
geniessen mochten. Vergi, v. Inama-Sternegg I. 271.

io») vergi, v. Inama-Sternegg I. 88. Bluntschli 1. c. p. 32 f. Blumer
1. c. 77 ff.

109) Siehe v. Maurer, Geschichte der Markenverfassung p. 69. Derselbe,
Einleitung p. 303. Bluntschli p. 32 f. Blumer 79.
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ergeben, Osker wurden sie woKI auck bei der (Zeltend-
mackung vom AnsprucKe gut die NarKsubstan?, sowie bei

jeder Verfügung über dieselbe durcn ikre (ZrundKerren, als
die eigentlicken lvlärker, vertreten.'^)

Oen IlauptKern der (ZenossenscKatt aber bildeten jeden-
kails die ns/i/w/e/z Sattem.'^) An der NarKgemeinde werden
auck diese wegen ikrer numeriscken LIberlegenKeit neben
den len^burgiscben (ZrundKerren das entsekeidende Wort
gesprocken Kaden. Ls sckeint dies Kervor/ugeKen aus ikrem
Auktreten als Beklagte und aus dem ausdrücklicken ttervor-
Keben ikres tätigen Anteiles am NarcKenstreite. lrot? ikrer
ökonomisck, s«?iäl und politisck bevorzugten Ltellung Katten

es ^edock die Lenzburger weder ?u einer (ZrundberrscKatt,
nock ?u einer ivtark- resp, 8cKut?v«gtei, '°") Uber den rnsrk-
genössiscben Verband und dessen (Zemeinland gebrackt.
Osker besaLen die nickt unter (ZrundKerrscKstt stellenden
volltreien (Zenossen treies Eigentum sowoKI am (Zrund
und Loden, den sie bebauten, '°^) als aucn an der gemeinen
IvlarK, die sie benutzten. '°°) lieben den Len?burgern und
den sckw^eriscken volltreien Lauern aber nakmen vermut-
lick an der NarKgemeinscKakt auck teil die //-eis« «««5 /?ö-

/'/S'en ///«ê'e/M^e/z der versckiedenen KlösterlicKen (Zrund-
KerrscKatten. Ilatten sie an ttaus und Ilok nur abgeleitete,
mekr oder weniger besckrsnkte peckte, so standen sie /«

>«,^ Vergi, lVlsurer, lvtsrkverksssung 69,

SluntscKIi I, c, 32 t, OecKsli I, c. p, 22 tt, 177 tt,
>0S) Vergl, V, Insms-Lternegg; WirtscKsktsgescKicKte I, 269,

,««^ Vergi, v. Hinirs, Oruncl^üge p, 191,

Wenigstens ergibt sick eine solcke veàer sus cten citierten nock
sus spätern OrKunclen, — Osker vsren clie OruneKerren eintscke Nit-
märker, venn sie suck msnckes Vorreckt unci msncken tsktiscken Vorteil
geniessen mockten, Vergl, v, lnsms-Lternegg I, 27l,

>°«) Vergi, v, lnsms-Lternegg I, 88, SluntscKli I, c, p, 32 l. IZIurner
i, c, 77 kt,

'

'"v) LieKe v, Nsurer, OescKicKte cler lvlsrkenverksssung p. 69. Oerseide,
Einleitung p, 303, SlunlscKli p, 32 k, ölumer 79,
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freiem Eigen neben den vollfreien Bauern und den lenz-

burgischen Grundherren.110)

Das Recht des Bifangs, das zu dieser Zeit wohl noch

zu den bedeutendsten Rechten auch der schwyzerischen
Markgenossenschaft zählen mochte,in) gestattete den
einzelnen Genossen durch Neurodung und Neubruch Privateigen

zu erlangen oder den verlorenen Grundbesitz zu
ergänzen. Das Grundeigentum besaß aber im Mittelalter neben

seiner ökonomischen eine weitgehende soziale Bedeutung. n2)

Nur Grundbesitz gab im Mittelalter wirtschaftliche Kraft und
damit gesellschaftliche Geltung;113) er war die Bedingung
der alten Wehrfreiheit. m).

Waren auch die Markgenossenschaften keine persönlichen

und ständischen Verbände, so war doch die allen
gemeinsame Mark der Grundstock und die fortwährende
Quelle der schwyzerischen Freiheit. Denn auch die hörigen
Hintersassen, soweit sie persönlich in Markgemeinschaft
standen, konnten als freie Markgenossen durch Rodung in
der Mark selbständiges Grundeigen erwerben und so sich
ihren Grundherren gegenüber eine freiere, unabhängigere
Stellung erobern, die mit der Zeit zur vollen Freiheit führen
musste. U5)

Wie die Marken anderwärts, so mochte auch die
schwyzerische Mark ein „fest bestimmter, geschlossener Bezirk"
gewesen sein, innert dessen Grenzen die Nutzung der
Gemeinmark durch Nichtmärker ausgeschlossen war.116) Allein

110) v. Maurer, Geschichte der Markverfassung 1. c.

ln) Vergi. Schröder 1. c. p. 209. v. Amira 427 f. Brunner 1. c. I. 88,
283, 296. v. Amira 1. c. 120. Vergi, auch v. Inama-Sternegg 1. c. III. 13.

112) Siehe Gierke, Grundzüge des deutschen Privatrechts in Holzen-
dorffs Encyclopaedic der Rechtswissenschaften p. 488 ff.

113) Siehe v. Inama-Sternegg 1. c. p. 53.

114) Siehe Blumer I. p. 117.

1I5) Vergi, v. Maurer, Einleitung p. 304.
,16) Brunner I. 283 und 284, Anm. 20. v. Low 1. c. p. 25 ff. 42.
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/^e/em ^kFett «eöe« c/e« vo/Z/w/e« Saue/'n und den len?-

burgiscken (ZrundKerren."")

Das peckt des 6//a«A5, das ?u dieser Zeit woKI nock
?u den bedeutendsten Deckten aucn der sckw^eeriscken
lVlarKgenossenscKalt Bälden mockte,"') gestattete den ein-
meinen (Zenossen durck l>Ieurodung und Neudruck privat-
eigen ?u erlangen oder den verlorenen (Zrundbesit? ?u er-

gän?en. Das Grundeigentum besalZ aber im lvlittelslter neben

seiner «KonomiscKen eine weitgeKende soziale öedeutung. '^)
l>Iur (Zrundbesit? gab im Mittelalter wirtscbattlicke Kratt und
damit gesellsckattlicke (Zeitung; '^) er war die Bedingung
der alten wekrtreikeit. '").

waren auck die lvtarkgenossensckakten Keine persöri-
licken und ständlscken Verbände, so war dock die allen
gemeinsame lvlark der (ZrundstocK und die tortwäkrende
Quelle der sckw^eriscken LreiKeit. Denn auck die Korigen
tlintersassen, soweit sie persönlick in lvlarkgemeinsckatt
standen, Konnten als treie NarKgenossen c/tt^ctt /?<?c/ttNF /tt
«ie^ /t/la/-^ se/ös/ä/zc//^ (/^«tt^e/S-ett e/'We^öen und so sicK

ikren (ZrundKerren gegenüber eine treiere, unabKängiZere
Stellung erobern, die mit der Zeit ?ur vollen tneikeit tübren
musste. "°)

wie die NarKen anderwärts, so mockte auck die sckw^-
?eriscke tVtarK ein „lest bestimmter, Fesctt/ossette/- Se^>^"
gewesen sein, innert dessen (Zren?en die l>Iut?ung der (Ze-

meinmark durck I^icKtmärKer ausgescklossen war. "°) Allein

"°) v, lvlgurer, OescKicKte cler lVlgrKverlsssung I, c,

"') Vergi, LcKröcler I. c. v, 209, v, Hmirg 427 t, örunner I, c, I, 88,
283, 296, v, Hmirs I, c, 120, Vergi, guck v, Ingms-Lternegg I, c, III, 13,

"2) LieKe (ZierKe, Orungzüge cles cleutscken privstreckts in ttcilzen-
clortts Lncvclopgeclie der hecktsvissensckgtten p. 488 tk,

LieKe v. Insms-Lternegg l, c, v, 53,

LieKe ölumer I, p, 117.

Vergi, v, lVlsurer, Einleitung p, 304.

"°) örunner I, 283 uncl 284, Hnm, 20, v, t.öv l, c, p, 25 tt, 42,
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dennoch bildete sie ursprünglich keinen „fest abgegrenzten
Bezirk".I17) Vielmehr setzten vermutlich die Wildnis und
das unkultivierte Land im Norden und Nordwesten ihres
Gebietes ursprünglich den markgenössischen Nutzungen
natürliche Schranken. Der Einbeziehung eines Teiles dieser
Grenzgebiete waren die königliche Macht und die
Rechtsansprüche des Klosters Einsiedeln siegreich entgegengetreten;
die Folge war eine Grenzbestimmung mit bedeutenderer
Festigkeit. "8)

Ob nun das so dem einsiedlischen Grundbesitze gegenüber

abgegrenzte schwyzerische Gemeinland freies Eigen
der Markgenossen gewesen ist?

In der Literatur anerkennt die herrschende Meinung
die Möglichkeit eines freien markgenössischen Grundeigentums.

u9) Nach Schröder120) dagegen stehen die „Allmenden"
im Obereigentum des Königs, der auf Allmendland bezügliche

Niederlassungs- und Rodungsprivilegien unabhängig
von der Gemeinde erteilen konnte, während sie anderseits
wiederum dem Nutzungs- und Rodungsrecht der Markgenossen

unterworfen waren, denen sie nicht entzogen werden
durften und durch deren Beschluss sie fremden Ansiedlern
auch ohne königliche Bewilligung eröffnet werden konnten.121)

n7) Siehe Rietschel 1. c. 61. v. Amira 1. c. p. 77.

"8) Siehe oben. Als Grenzlauf galten die Wasserscheide mit
Berggipfeln als Grenzzeichen und der Wasserlauf der Biber.

"9) Brunner I. 83 ff. 279 ff. 203. v. Amira, 1. c. p. 119. Eichhorn,
1. c. I. 245 ff. Siehe Schulte, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte
p. 24 f. Gierke, das deutsche Genossenschaftsrecht I. 23 f., 53 ff., II. 134

ff. v. Maurer, Einleitung p. 92 ff., speziell 94 ff. 124. Heusler, Zeitschrift
für schweizerisches Recht X. p. 106. Institutionen I. 262 ff. 267. v. Inama-

Sternegg 1. c. I. 92 ff. 46. Sohm, die deutsche Genossenschaft p. 12 ff. etc.

12°) 1. c. p. 209. Dieser Auffassung widersprechen insbesondere
v. Inama-Sternegg 1. c. I. 92 und v. Maurer 1. c. p. 123.

121) Hildebrand Rieh., Recht und Sitte p. 140 ff. bestreitet sowohl
die ursprüngliche Existenz eines „bäuerlichen" wie auch eines
markgenössischen bezw. eines „Gemeindeeigentumes" an Grund und Boden.
„Das Gemeindeland" war ursprünglich überhaupt kein Gegenstand eines
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dennock biläete sie ursprünglick «/es/ a^eF^e/z^/e/z
Se^ê>^". VielmeKr setzten vermutlick clie Wildnis uncl
das unkultivierte Land im worden unct Nordwesten ibres
Oebietes ursprllriglicb clen markgenössiscken l>Iut?ung.en
natürlicke LcKranKen. Oer Linbe?ieKung eines Teiles dieser
Oren?gebiete waren clie KöniglicKe Nackt unct clie peckts-
ansprücke cles Klosters Linsiedeln siegreick entgegengetreten;
clie Lolge war eine Oren^bestimmung mit bedeutenderer
Festigkeit.

Ob nun das so dem einsiedliscken Orundbesit?e gegen-
Uber abgegrenzte scbwv^eriscbe Oemeinland //-e/es /^iZ-c?«

c/e/- /Vsa/-^6«osse« gewesen ist?

In der Literatur anerkennt die KerrscKende Meinung
die iVlSglicKKeit eines treien markgenössiscken Oruncleigen-
tums. I^acK 8cKröder'2°) dagegen steken die „Allmenden"
im Obereigentum des Königs, der aut Allmendland be^iig-
licke I^iederlsssungs- und podungsprivilegien unabkängig
von der Oemeinde erteilen Konnte, wäkrend sie anderseits
wiederum dem lxlut?ungs- und podungsreckt der iViarKge-

nossen Unterworten waren, denen sie nickt entzogen werden
durtten und durck deren IZescKIuss sie tremden Ansiedlern
auck okne KöniglicKe öewilligung eröttnet werden Konnten.

ZieKe hietsckel I. c, 61, v, Hmirs I. c, p. 77,

LieKe «den. HI« Qrenzlsuk galten ctie WasserscKeicle mit öerg-
gipteln als OrenzzeicKen unci àer Wasserlaut cler Siber.

"«) örunner I, 83 tt, 279 tt. 203. v. Hmira. I, c. p. 119. üicKKorn,
I, c. I. 245 tt. LieKe LcKulte, LeKrducK cler cleutscken hecktsgesckickte
p. 24 t. OierKe, ctss cleutscke OenossenscKsttsrecKt l. 23 t., 53 lt., II. 134

tt. v. Maurer, Einleitung p, 92 tt., speziell 94 tt, 124, tteusler, ^eitsckritt
tür sckveizerisckes heckt X. p. 106. Institutionen I. 262 tt. 267. v, Inams-
Lternegg l, c, I, 92 tt, 46, L«Km, clie cleutscke OenossenscKstt p. 12 tt, etc,

'2°) I. c. p, 209. Dieser Huttsssung viclersprecken insdesonàere
v, Inams-Lternegg 1. c. I. 92 uncl v, lVlsurer I, c, p, 123.

'2') ttilcledrsricl hick., heckt unci Litte p, 140 tt. bestreitet sovoKI
clie ursprünglicke Existenz eines .däuerlicken" vis suck eines msrkge-
nössiscken bezv. eines .(Zemeincleeigentumes" sn (ZruncI uncl lZoclen.
.Das Qemeinclelancl" vsr ursprllnglick überkaupt Kein (Zegenstsncl eines
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Zu der vorliegenden Frage haben wir bereits oben

(p. 19) in bejahendem Sinne Stellung genommen.122)
Maßgebend waren dabei für uns nicht nur die beiden königlichen

Urteile:23) bei dem gleichzeitigen Mangel jeglichen
Anhaltspunktes für ein (königliches oder anderweitiges)
Obereigentum, sondern vor allem auch spätere Urkunden 124), die

uns unwiderleglich ein direktes Eigentum der schwyzerschen
Markgenossen an ihrem Gemeinlande darzutun scheinen.

Aber auch dieser zweite königliche Spruch vermochte die

Schwyzer weder zu befriedigen noch ihre Eigentumspräten-

Eigentumsrechtes, d. h. eines „Rechtes auf den Grund und Boden als
solchen, ganz unabhängig von der darauf verwandten Arbeit." Am
ungeteilt gebliebenen, gemeinschaftlich benutzten Weidland sieht Hildebrand
nur ein römischrechtliches Miteigentum (condominium). Der Einzelne hat
„Anspruch" auf eine ganz bestimmte „Quote, sowie auf Teilung oder
vollkommene Ausscheidung seines Anteiles."

„Da wir in den schweizerischen Rechtsquellen bis zum 15. und 16.

Jahrhundert noch auf keinerlei Bestimmungen stössen, welche die
Benutzung der „Allmende" auf bestimmte Personen beschränkten," so glaubte
Hildebrand, daraus gehe deutlich hervor, „dass die schweizerische
Allmende damals überhaupt noch kein Gegenstand eines Eigentumsrechtes
gewesen" sei.

m) Vergi, dazu auch v. Maurer, Einleitung p. 96, 303 ff. Blumer
1. c. 79. Bluntschli 1. c. 32 f.

123) quod R. et A. comités et cives de villa Suites certos fines ejus-
dem celle invaserint hereditariam partem ibi semet habere affirmantes,
eo quod eorum inarvales agri heremo videntur esse allimitantes.
Verum quoniam eorum, qui in villa Svites habitant, culta et agri pre-
scriptae silvae fines attingunt, semper ejusdem villae possessores in adja-
centi Silva portionem non modicam violenter arripuerunt certos
limites inter utrasque possessiones subnotari jussimus. Obwohl höchst
wahrscheinlich alle diese Belegstellen von einem bestehenden (eorum
inarvales agri, eorum culta et agri, villae possessores) oder behaupteten
(certos fines invaserint herediteriam partem semet habere
affirmantes, portionem non modicam violenter arripuerunt) Eigentumsrechte
der Schwyzer sprechen, so bieten sie selbst noch keinen Beweis dafür,
indem sie an sich möglicherweise auch blosse Besitzes- resp. Nutzungsrechte

ausdrücken könnten.
124) Vergi, unten Urkunden v. Juni 1217, vom 25. Dezember 1281.
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Zu äer vorliegenäen Lrage Kaden vir bereits «den

sp. 19) in bejakeriäern Linne Ltellung genommen. '^) NaL-
gebenä varen äabei lür uns nickt nur äie beiäen König-
lieben Urteilebei äem gleick?eitigen lvlangel jeglicken
AnKaltspunKtes lür ein (KyniglicKes oäer anäerveitiges) Ober-

eigentum, sonäern vor allem auck spätere llrkunäen '^), äie

uns unviäerleglick ein äirektes Eigentum äer sckv^^erscken
lvìarkgenossen an ikrem Oerneinlanäe äar?utun sckeinen.

Aber auck äieser uveite KöniglicKe LprucK verrnockte äie

8cKv^?er veäer ?u belriecligen nocb ikre Ligentumspräten-

öigentumsrecktes, <t, K, eines „pecktes sut clen Qruncl unci Loden als
solcken, gsnz unsbbängig von cler clsrsut verwandten Hrdeit," Hm un-
geteilt gebliebenen, gemeinscnaktlick benutzten Midland siebt ttilclebrand
nur ein römisckrecktlickes Miteigentum (condominium), Oer Einzelne Kat

„HnsprucK" gut eine ganz destimmte „yuole, sowie sut leilung oder
vollkommene HusscKeidung seines Hnteiles."

„Da wir in den sckweizeriscken hecktsquellen bis zum 15, und 16,

IsKrKundert nocb gut Keinerlei öestimmungen stossen, welcbe die Le-
Nutzung der „Hilmende" gut destimmte Personen besckrsnkten," so glaubte
ttildebrsnd, daraus gebe deutlicb Kervor, „dass die sckweizeriscbe Hll-
mende dsmsls überkaupt nock Kein Gegenstand eines LigentumsrecKtes
gewesen" sei.

'22) Vergl. dazu suck v. Maurer, Umleitung p. 96, 303 kt. ölumer
l, c, 79, SluntscKIi I. c, 32 l,

'22) quod h, et H. comités et cives de villa Luites certos tines ejus-
dem celle invaserint Kereditariam partem ibi semet Ksdere allumantes,
eo quod eorum inarvales agri Keremo videntur esse allimitsntes.
Verum quonism eorum, qui in vills Lvites Kabitant, cults et sgri pre-
scriptae silvse tines sttingunt, semper ejusclem villse possessore» in adja-
centi silvs portionem non modicsm violenter srripuerunt certos
limites inter utrssque possessiones sudnotsri jussimus, OdwoKl KöcKst
wakrsckeinlick slle diese Selegstellen von einem bestedenden (eorum
inarvales sgri, eorum cults et sgri, villse possessores) oder bebaupteten
(certos tines invsserint Kerediterism partem. semet Kabere stkir-
mantes, portionem non modicsm violenter srripuerunt) LigentumsrecKte
der LcKwvzer sprecken, so bieten sie selbst nocb Keinen öeweis datür,
indem sie sn sicb möglickerweise suck blosse öesitzes- resp. Nutzung«-
reckte ausdrücken Könnten.

'2t) Vergl. unten Urkunden v. luni 1217, vom 25. Dezember 1281.
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tionen am streitigen Marchgebiete zu dämpfen. Die Landleute
von Schwyz — wie sie in der deutschen Übersetzung der
Urkunde von 1217 genannt werden 126) — dringen im Gefühle

125) Ringholz 1. c. p. 203 ff. Das lateinische Original dieser Urkunde
ist nicht mehr vorhanden, wohl aber noch eine aus dem 13. Jahrhunderj
(oder 14. Jahrhundert) stammende Übersetzung derselben sowie ein-
lateinisches Fragment, das nur den eigentlichen Entscheid des Grafen
und den Schluss der Urkunde enthält. Die Authentizität dieser Urkunde
wird heute ziemlich allgemein anerkannt. Vergi. Kopp, Geschichte 3, 319,
besonders Anm. 3, S. 322 f. Blumer 1. c. I. 113 f. G. v. Wyß 1. c. S. 24,
Anm. 5. Dagegen Meyer R. 1. c. p. 27 ff. bestreitet deren Echtheit. Vergi,
dazu die aufklärenden Bemerkungen bei Ringholz, 1. c. p. 209.

Im Nachfolgenden geben wir die hauptsächlichsten Stellen des
deutschen Textes wieder:

„In Gottes namen, amen. Ich graue Rudolf von Hapsburg tvn kvnt
an diser gegenwurtigen schrift das bj minen ziten grosser und
herter tot weriger krieg vf gestanden was zewischent apt Chunrat von
dien Einsidellen vnd dien landlueten von Swiz dar vmbe, de die lant-
luete von Swiz wider des gotzhuses des vorgenanden hantfestine den
wait, in dem de gotzhus gelegen ist, minzeton oder mineton vnd
buwton. Des stosses namen sich an zwen gebrüder R. und H. voget
von Raperswile, die de selbe gotzhus wolten schirmen, wan sj och
rechte voegt vnd schirmer waren des selben gotzhuses vnd bereiten
sich vf mit aller macht vnd branden hvtten vnd gedmer vnd wc uf dien
guetern gebuwen was vnd triben vnd furton dannan wc sj fvnden von
vihe und von geschirre vnd die jns werren wolten der ersluegens ein
teil, ein teil verwundentons ; vnd wert der krieg drue jar, vnd wart als
hert, das beider teil klegede fuer mich kam, wan och ich von rechter
erbeschaft rechter voget vnd schirmer der vorgenanden lueten von Swiz
bin. Vnd dar vmbe de ich das recht beider teilen fuerhoertj vnd den krieg
ge einbertj, do kam ich ze dem ê genanden gotzhuse ze dien Einsidellen
vnd nam zu mir min guten ratgeben Berchtolden von Snabelburg, Arnolden

von Wart, R. von Wediswile vnd ander vnser dientsluete. Da kam
der vorgenande apt Chvnrat von dien Einsiedellen vnd der conuent des
selben gotzhuses mit ir vogte, dem juengern Heinrich, dem ê genanden,
wan der elter vogt R. wc geuaren vber mer ze dem heiligen grabe, vnd
leiten fuer vnd bewarten mit offennen brieuen vnd hautuetinen, die inen
keiser Otto der gewaltige gegeben hatte vnd och bestetet waren von
keiser Heinrich dem vierden an dem namen vnd von C. keiser Friderichs
vettern, das der selbe grvnt do de gotzhus lit, mit allem vmbegelegenem
walde vnd marche, als hie nach geschriben stat: da engegen, da die
svnne fuergat, da vahet es an bj dem wasser ze der biber vnd zuehet sich
vf vnznit ze dem vrsprunge vnd dannen zuehet es sich vmbe vber die
nechsten berge vnz an die alpa, due da heisset Sil alpa, vnd dannan vnz
an Stâgelwant, dannan vnz an Svnnenbêrg vnd ze jvngest vnz an Rôtenflu,
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tionen am streitigen Narctigebiete sin äämpten. Die Lanäleute
von LcKwv? ^ wie sie in cter äeutsctien Oberset^nng äer Ilr-
Kunäe von 1217 genannt veräen '2°) äringen im Qetütile

'25) hingkolz I, c, p, 203 tt. Dss latemiscke Original äieser Urkunde
ist nickt mekr vorkanden, woKI aber nock eine sus clem 13. iskrkunderi
(ocler 14. IsKrKundert) stammende Obersetzung clerselben sowie ein
IsteiniscKes Fragment, das nur clen eigeritlicken LntscKeid cles Oralen
uncl gen 8cKIuss cler Urkunde entkält. Oie HutKentizität clieser Urkunde
wird Keute ziemlick allgemein anerkannt. Vergi. Kopp, OescKicKte 3, 319,
besonders Hnm. 3, 8. 322 k. ölumer l. c, l. 113 k. O. v. l. c. 8. 24,
Hrmi. ö. Dagegen Never h. I. c. p. 27 tt. destreitet deren LcKtKeit. Vergi,
dazu die aufklärenden Bemerkungen dei hingkolz, l. c. p, 299.

Im dlsckkolgenden geben wir die KauptsäcKIicKsten 8tellen des
deutscken lextes wieder:

,In Lottes namen, amen. Ick graue Hudott von Hapsburg tvn Kvnt
an diser gegenwurtigen sckrikt das bj minen ziten grosser und
Kerter tot weriger Krieg vi gestanden was zewisckent apt OKunrat von
dien Linsidellen vnd dien lsndlueten von 8wiz dar vmbe, dc die Isnt-
luete von 8wiz wider des gotzkuse« des vorgensndcn Ksnttestine den
walt, in dem dc gotzkus gelegen ist, minzeton oder mineton vnd
duwton. Des Stosses namen sicK sn zwen gedrüder h, und H, voget
von haperswile, die dc selbe gotZbus wollen scbirmen, wan sj «cd
reckte voegt vnd sckirmer waren des selben gotznuses vnd bereiten
sicK vi mit aller msckt vnd branden Kvtten vnd gedmer vnd wc uk dien
gueterri gebuwen was vnd triden vnd turton dannsn wc sj ivnden von
vike und von gesckirre vnd die jns werren wollen der ersluegens ein
teil, ein teil verwundentons: vnd wert der Krieg drue jsr, vnd wsrt als
Kert, das beider teil Klegede tuer Mick Kam, wan ock ick von reckter
erbesckstt reckter voget vnd sckirmer der vorgensnden lueten von 8wiZ
bin, Vnd dsr vmbe dc ick das reckt beider teilen tuerkoertj vnd den Krieg
ge eindertj, do Kam ick ze dem ê genanden gotzkuse ze dien ölnsidellen
vnd nam zu mir min guten ratgeden öercktolden von 8nabeldurg, Hrnol-
den von Vsrt, h. von Vediswile vnd ander vnser dientsluete, Ds Kam
der vorgenande spt OKvnrst von dien Linsiedellen vnd der conuent des
selben gotzkuse» mit ir vogte, dem juengerri tieinrick, dem ê genanden,
wsn der elter vogt h. wc geuaren vder mer ze dem Keiligen grabe, vnd
leiten tuer vnd dewarten mit ottennen brieuen vnd Kautuetinen, die inen
Keiser Otto der gewaltige gegeben batte vnd ock destetet waren von
Keiser HemricK dem Vierden sn dem namen vnd von 0, Keiser kridericks
vettern, das der selbe grvnt do dc gotznus lit, mit allem vmdegelegenem
wslde vnd rnarcke, als Kie nack gesckriben stat: da engegen, ds die
svnne tuergst, da vaket es sn bj dem wssser ze der dider vnd zuebet sicK
vt vnznit ze dem vrsprunge vnd dannen zueket es sicK vmbe vder die
necksten berge vnz an die slps, due da Keisset 8il alpg, vnd dannsn vnz
sn 8tSgelwant, dannan vnz sn 8vrmenbêrg vnd ze jvngest vnz sn hotenklu,
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erlittenen Unrechts über die Wasserscheide in das durch
die königlichen Diplome von 1113 und 1143 dem Kloster
Einsiedeln zugesprochene Gebiet. Einen Teil des noch

vnd was da zewischent ist, vnd wc von dien hôhinen der vorgenanden
bergen gegen dem gotzhus geneiget ist, vnd wc sne sleiphinan vnd wasser
rvnsen gegen dem gotzhus fliessent, de das alles des gotzhuses eigen ist.
Da wider die leiten die vorgenannten luete von Swiz fuere vnd fuermassen
sich ze beweren mit lebenden lueten, das due eigenschaft des selben waldes
des ê genanden sjv wer an komen von ir vorderon vnd manige jar in
ruwiger vnd in vnangesprochern gewer besessen hettin ; das klegten sjv
mir weinlich, wan ich ir rechter voget vnd schirmer was, de sjv vffen
dien guetern gemueget wuerden vnd an ir friheit vnd an ir erbschaft ge-
freuelt wuerden. Vnd nach der beider teile fuerleggen do fuersvnt ich die
beide teile luttedich vnd guetelich mit ein ander, dur de, das ich nach wiser
luete rate vnd hilfe vnd mit beider teile willen vs schied]', was ietwedere
teil hinanhin, soltj han vnd ab werin alle hantvestinan vnd ellv gewer
beider teilen, due vnz vffen disen tag gehept werin. Da schiet ich nach
wiser luete rat, das von der mittelen gelegenust du da heisset Altsila,
die slichtj vnz zu dem rvns, der da heisset Thosbach vnd den selben
rvns vf unz zu dem vrsprunge vnd da engegen da Oberg lit de tal alles, vnd
von dem berge, da Thosbach har fluesset, vnd bj der gemeinen weide,
due in dem grünt gelegen ist, vnz zu dem oberen teile alles, als
vorgeschoben ist, vnd gered ist, mit friger vnd ewiger besizzvng ze dem gotzhus
hoeren sol; vnd wc von der vorgenanden Altsila bj dem selben rvns
gelegen it vnz gegen würzen vnd dannan die slichtj vnz gegen Blatten
vnd dannan die slichtj vber Hôrgrâsen vnz an Spittal vnd dannan die
slichtj vnz vber gebrochen berg vnd vnz zu dem wasser in mitelem
Albtal vnd dannan die slichtj vnz vber Schiuêrnel vnd alles de, das

von dien zilen gegen dem gotzhus gelegen ist, das sol och ze dem
gotzhus hoeren. Vnd wc von dem stein do Stillêwâg vs fluesset ze
ietwederem teil die slichtj den berg vf vnd wc da obèrent ist, de sol
frilich vnd eweklich die lantluete von Swiz an hoeren, aber was von
dem selben stein ze dem Stillenwage dur mit sitten vnd dur den ge-
haren siok vnz in mitte Blatten vnd gegen Würzen in Sil, de sol
gemeine weit sin beider teil, vnd bj dem neheren stade bj Minster
gegen dem gotzhus, von dem stillen Wage vnz an Heittingen an de,
das vor vsgescheiden wc dem gotzhuse, de sol alles gemeine weide
sin ietweders teiles vnd weder dise noch ene svn dekein eigenschaft
inem svnderlich dar inne schephen. Vnd do dis beschach do waren erber
luete ze gegen die des gezuege sint : apt C. von dien Einsidellen, H. der
voget von Raprehtswile, Berchtolt von Snabelburg, Arnold von Wart,
R. von Wediswile, H. vnd Vir. von Bonstetten, R. der meiier von obren
Wintertura, Wernher von Schueblenbach. R. vnd Vir. von Wolrowa. Aber
von Swiz waren da bi : C. Hvnno, Virich Kesseler, Wernher Weibel und
H. von Ybach vnd ander erber luete genuege. Vnd de dis alles war sj
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erlittenen tlnreckts über äie VasserscKeiäe in äas äurck
äie KöniglicKen Diplome von 1113 unä 1143 äem Kloster
Linsieäeln ?ugesprockene Oebiet. Linen leil äes nocb

vncl vas ctg ?evisckent ist, vncl vc von clien KôKinen cler vorgensnäen
bergen gegen clem got?Kus geneiget ist, vncl vc sne sleipkinsn vncl vssser
rvnsen gegen clem got?Kus tliessent, clc clas alles cies got?Kuses eigen ist.
Os vicier clie leiten clie vorgenannten luete von Svi? tuere vncl tuermsssen
sicb ?e beveren mit lebengen lueten, äas clue eigenscnatt cles selben valäes
cles ê gensnclen sjv vèr sn Komen von ir vorcleron vncl msnige jsr in
ruviger vncl in vnsngesprocbern gever besessen Kettin; äss Klegten sjv
mir veinlick, van ick ir reckter voget vncl sckirmer vss, clc sjv vilen
clien guetern gemueget vuerclen vncl an ir trikeit vncl an ir erdsckatt ge-
treuelt vuerclen, Vncl nack äer deiäer teile tuerleggen äo tuersvnt ick äie
deiäe teile lutterlick vnä guetelick mit ein ancler, äur äc, äss ick nsck viser
luete rate vnä Kilte vnä mit deiäer teile Villen vs sckieclj, vas ietveclere
teil Kinannin, soltj Kan vnä sd verin alle Ksntvestinan vnä ellv gever
deiäer teilen, clue vn? vkteri ciisen tag gekept verin. Da sckiet ick nsck
viser luete rat, äss von äer mittelen gelegenust clu äs Keisset Hltsils,
äie slicktj vn? ?u äem rvris, äer äs Keisset IKosbscb vnä äen selben
rvns vt un? ?u äem vrsprunge vnä äa engegen äs Oberg lit äc tal alles, vnä
von äem berge, äs IKosdscb Kar tluesset, vnä bj äer gemeinen veicle,
äne in äem grünt gelegen ist, vn? ?u äem oberen teile alles, sis vorge-
sckriben ist, vnä gereä ist, mit kriger vnä eviger desi??vng ?e äem got?Kus
Koeren sol; vnä vc von äer vorgensnclen HItsilg bj äem selben rvns ge-
legen it vn? gegen vur?en vnä clannan äie slicktj vn? gegen LIâtten
vnä äannsn äie slicktj vder rtorgrssen vn? an Svitisi vnä äsrmsn äie
slicktj vn? vber gebrocben berg vnä vn? ?u äem vssser in mitelem
HIbtsI vnä äannsn äie slicktj vn? vber Scbiuêrnel vnä slles äc. äss

von clien ?ilen gegen äem got?Kus gelegen ist, äss sol ock ?e äem
got?Kus Koeren. Vnä vc von äem stein cl« Ltillèvâg vs tluesset ?e
ietveäerem teil äie slicktj äen berg vt vnä vc äs obèrent ist, äc sol
lrilick vnä evelclick äie Isntluete von Svi? sn Koeren, aber vss von
äem selben stein ?e äem Stillenvage äur mit sitten vnä äur äen ge-
Karen slok vn? in mitte Vlatten vnä gegen Wur?en in Sil, äc sol
gemciue veit sin deiäer teil, vnä bj äem neberen staäe dj ivlinster
gegen äem got?Kus, von äem stillen V/gge vn? sn tteittingen an äc,
äas vor vsgesckeiäen vc äem got?Kuse, äc sol alles gemeine veicle
sin ietveäers teiles vnä veäer äise nock ene svn äekein eigensckatt
inem svnäerlick äsr inne sckepken. Vnä äo äis bescksck äo varen erber
luete ?e gegen äie äes ge?uege sint: apt O. von äien tZinsiäellen, tt, äer
voget von hsvrebtsvile, LercKtolt von Snsbelburg, Hrnolä von Wart,
h, von Meäisvile, tt, vnä Vlr, von öonstetten, h, äer meiier von obren
Mnterturs, Vernber von LcKueblenbscb. h, vnä Vlr. von Molrovs, Hber
von Svi? vsren äs bi: O. ttvnno, VIricK Kesseler. VernKer Veibel unä
tt. von Vbscb vnä snäer erder luele genuege, Vnä äc äis alles war sj
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unwirtlichen Waldes lichteten und bebauten sie und errichteten

dann auf dem so der Kultur gewonnenen Grunde und
Boden Hütten und Gäden. Das Kloster und seine Vögte,
darob erzürnt, brachen mit bewaffneter Gewalt auf und
beantworteten das schwyzerische Vorgehen durch Brennen
und Verwüsten der schwyzerischen Gäden und Hütten und
alles dessen, was auf dem klösterlichen Grund und Boden

gebaut war. Sie trieben und führten das Vieh und Geschirr
der Schwyzer mit fort und töteten oder verwundeten die

Hirten, die sich zur Wehre setzten. Nach dreijährigem Kriege
endlich brachten beide Teile ihre Klage vor Graf Rudolf
(den Alten) von Habsburg, der „von echter erbeschaft rechter

voget vnd' schirmer der lüten von Swiz" war. Im Klo-
ster^Einsiedeln selbst, wohin sich Graf Rudolf mit mehreren
seiner Ministerialen (u. a. Berchtold von Schnabelburg,
Arnold von Wart, R. von Wediswil) zurJAnhörungl der
beidseitigen Ansprachen begeben hatte, wurden die streitenden
Parteien versöhnt. Abt und Vogt, als" Vertreter des^ Gotteshauses

von Einsiedeln, beriefen sich auf die Urkunde Ottos I.

und die Urteile des Hofgerichtes. Die Schwyzer dagegen
mit Konrad Hunno an ihrer Spitze erklärten sich^ erbötig,
lebende Zeugen dafür'zu stellen,'dass" sie das Eigentum am

genannten streitigen Walde von ihren ^Vorfahren ererbt und
dasselbe viele Jahre lang in ruhiger und unbestrittener
Gewere besessen hätten. Auch beklagten sie sich unter Tränen
beim Grafen, als ihrem „rechten Vogt und^Schirmer", wie

man an ihrer Freiheit und Erbschaft] gefrevelt habe. Die

vnd stete belibe, nv~vnd och hienach, so han ich disen'brief besiegelt
mit minem Ingesiegel, wer aber, fda vor Got sj, de dies von iemanne
vbergangen wurdj, der ist wirdig, <do er gekestigot werde mit gegen-
wuertiger kestigung vnd mit ewigem fluche. Dis beschach ze dien
Einsidellen in en Brâchôzt in dem jare do manSzalte von gottes geburte
zwelfhvndert jar vnd sibenzehen jar, do due jndiction wc due ander vnder
keiser Friderich dem [andern des namen, in dem fvnften}jar sins riches,
jn dem ersten jar des Bapstes Honrji vnd in dem fvnften jar, apt/Chvn-
ratz aptei von dien Einsidellen. Amen.
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unwirtlichen walcles lickteten unä bebauten sie unct errick-
teten ctann aut ctem s« äer Kultur gewonnenen Oruncle uncl

Loäen ttlltten uncl Oäclen. Das Kloster uncl seine Vögte,
clarob er?Urnt, bracken mit bewattneter Oewalt aut uncl

beantworteten clas sckwvzeriscke VorgeKen clurck Lrennen
uncl Verwüsten cler sckw^eriscken Oääen unä Hutten unä
alles clessen, was aut äem KlösterlicKen Oruncl unä öoäen
gebaut war. Lie trieben unä tükrten äas VieK unä OescKirr
äer 8cKwv?er mit tort unä töteten oäer verwuncleten äie

Birten, äie sicK ?ur wekre setzten. I>IacK äreijälirigern Kriege
enälick Krackten beiäe l'elle ikre Klage vor Orat puclolt
(äen Alten) von Ilabsburg, äer „von eckter erbescbatt reckter
voget vnä' sckirmer äer lüten von 8wi?" war. Im Klo-
ster^rÄnsiecleln selbst, wobin sicb Orat puclolt mit mebreren
seiner tVìinisterialen (u. a. öercbtolä von 8cbnadelburg, Ar-
nolä von wart, p. von weäiswil) ^ur^AnKSrung^ äer beicl-

zeitigen Anspracben begeben batte, wurclen äie streitenäen
Parteien versöknt. Abt unä Vogt, als'Vertreter cles^Oottes-
Kauses von Linsiecleln, berieten sicb aut äie llrkuncle Ottos I.

unä äie Ilrteile äes IlotgericKtes. Die 8eKw^?er äagegen
mit Koriraä Ilunn« an ikrer 8pit?e erklärten sicKZ erbötig,
lebenäe Zeugen äatUr'^u stellen,'äass^sie äas Eigentum am

genannten streitigen walcle von iKren^VortaKren ererbt unä
classelde viele lakre lang in rukiger unä unbestrittener Oe-

were besessen Kätten. AucK beklagten sie sicK unter l"ränen
beim Oraten, als ikrem „reckten Vogt unä^8ckirmer", wie

man an ikrer LreiKeit unä LrbscbattZ getrevelt Kabe. Die

vncl stete belibe, nv^vncl ocb Kienscb, so nsn ick clisen'briet besiegelt
mit minem Ingesiegel, wer sder, scls vor (Zot sj, clc clies von iemsnne
vdergsngen vurclj, cler ist virclig, ,clo er gekestigot veràe mit gegen-
vuertiger Kestigung vncl mit evigem tlucbe. Ois desckscb ?e clien Lin-
siàellen in ên LrscKS?t in clem jsre clo msnîzglte von gottes geburte
?velkkvnclert jsr vncl sidenzeben jsr, clo clue jnäiction vc clue sncler vncler
Keiser Lriclericb clem 'ariclem cles nsmen, in clem tvnkten°.jsr sins ricbes,
jn clem ersten jsr cles Lsvstes ttonrji vncl in clem tvnkten jsr. svt Obvn-
rst? sptei von clien Linsiclellen, Hmen,
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Urkunde erwähnt weiter, dass er (Rudolf) die beiden Teile
gütlich versöhnt habe dadurch, dass er mit weiser Leute
Rat und Hilfe und mit Einverständnis beider Parteien jedes
Teiles zukünftigen Besitz ausgeschieden und alle Urkunden
mit den bisherigen Besitzrechten als abgetan erklärt habe.
Die neu festgestellte Grenzlinie „ließ das obere Sihltal bis

zur Sihlquelle im intakten Besitz des Klosters und zog sich
dann vom Dorfe Stüden über den Schrähen und die Stockfluh

quer durch das Alptal nach Tschübernell (südlich vom
Neuseistock), wo sie mit der alten Ostgrenze zusammenstieß.

Was nördlich von dieser Linie lag, sollte Einsiedeln,
was südlich, den Schwyzern gehören. Ausgenommen war
das Tal des Wagbaches und das Gebiet links von der
Minster (dem jetzigen Jessenenbach), die zur gemeinsamen
Weide beider Teile erklärt wurden. So waren die Schwyzer
durch den Schiedspruch ihres Grafen endlich in den
gesicherten Besitz von Ober-Iberg und des hintern Alptales
gekommen, Gebieten, auf die sie durch ihre Kulturarbeit
einen vor dem Forum der Geschichte wohl ebenso begründeten

Anspruch gewonnen haben, als das Kloster durch
seine Pergamente." Siehe Oechsli p. 117.

Einleitend nennt sich der Aussteller unserer Urkunde
Graf Rudolf von Habsburg und später legt er sich zweimal
den Titel „von rechter Erbschaft Vogt und Schirmer der

Schwyzer" 127) bei. Zweifellos scheint uns, dass in dieser
Selbsttitulatur ein erbliches Herrschaftsrecht des Grafen über
die Landleute von Schwyz zum Ausdruck kommt.128) Die
Natur dieses öffentlichen Rechtes dagegen hat bereits
vielseitige Erörterungen wachgerufen.129)

12e) Vergi. Oechsli 1. c. p. 116 f.

m) wan ich ihr rechter vogt vnd schirmer der vorgenanden litten
von Switz bin wan ich ir rechter voget vnd schirmer was.

128) Vergi, dagegen R. Meyer, „die Waldstätte vor dem ewigen Bunde
von 1291" der mit der Echtheit der Urkunde jede Herrschaft der
Habsburger anficht, p. 27 ff.

129) Während mit Meyer 1. c. Escher (cf. Huber 1. c. p. 46) und Müller
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LlrKunäe erwärmt weiter, äass er (puclolt) äie beiäen leile
gütlick versoknt Ksbe äaäurck, äass er mit weiser Leute
pat unä Hüte unä mit Linverstg'nänis beiäer Parteien jeäes
l'eiles ^ukünttigen Lesit? ausgesckieäen unä alle LIrKunäen
mit äen bisberigen öesit^recbten als abgetan erklärt Kabe.

Die «6« /es/ses/eMe lI/'ett^/ême „lieL äas obere LiKItal bis

?ur Liblquelle im intakten öesit? äes Klosters unä 20g sieb

äann vom Oorte Ltuäen über äen LcKräKen unä äie LtocK-
tlub quer äurcb äas Alptal nack lsckubernell (süälicb vom
I^euselstocK), vo sie mit äer alten Ostgren?e Zusammen-
stieL. Vas norälicb von äieser Linie lag, sollte Linsieäeln,
vas süälicb, äen LcKw^ern geKören. Ausgenommen war
äas 7al äes Vagbackes unä äas Oebiet links von äer
Ninster (äem jetzigen lessenenbacb), äie ?ur gemeinsamen
Veiäe deiäer leile erklärt wuräen. 8« waren äie Lcbw^er
äurcb äen LcbieäsprucK ibres Oralen enälicb in äen ge-
sickerten öesit? von Ober-Iberg unä äes Kintern Alptales
gekommen, Oebieten, aut äie sie äurcb ikre Kulturarbeit
einen vor äem Lorum äer OescKicKte woKI ebenso begrün-
äeten Ansprucb gewonnen Kaben, als äas Kloster äurcb
seine Pergamente." Liebe OecKsli p. 117.

Linleitenä nennt sicK äer Aussteller unserer LlrKunäe
Orat puäolt von tlabsburg unä später legt er sicK zweimal
äen litel „von reckter Lrbscbatt Vogt unä Lcbirmer äer
8cbwv?er" hei. Zweitellos sckeint uns, äass in äieser
Selbsttitulatur ein e/-ö//<He5 /^6^5^«//5watt äes Oralen üder
äie Lanäleute von LcKvvv? ?um AusärucK Kommt, Die
l>Iatur äieses öltentlicken pecktes äagegen bat bereits viel-
seitige Erörterungen wacbgeruten.

vergi. OecKsli l, c, p. IIS t.

'25) vsn ick ikr reckter vogt vricl sckirmer cler vorgensnàen lüten
von 8vit? bin vsn ick ir reckter voget vncl sckirmer vss,

'2») Vergi, clsgegen h, Never, „clie WslilsMte vor clem evigen Sunàe
von 1291° cler mit cler UcKtKeit àer OrKunàe jeàe rlerrsckskt cler risks-
burger sntickt, p. 27 tt.

'22) WâKrenà mit Never l. c. LscKer (ct, ttuber l, c, p, 46) unà Nüller
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Auf Grund speziell der Ausführungen von Georg und
Friederich v. Wyß und Paul Schweizer glauben wir nicht fehl
zu gehen, wenn wir hier Rudolf von Habsburg im Besitze
nichtd er niederen Vogtei, sondern der gräflichen Gewalt über

Schwyz betrachten, und wenn wir ihn in dieser Eigenschaft
den Spruch zwischen Einsiedeln und Schwyz fällen lassen.130)

Schon nach dem Aussterben des lenzburgischen Hauses

(1172/73) war das westliche Stück des Zürichgaues (zwischen
Limmat, Zürichsee und Reuss) an Albrecht von Habsburg
(den Vater unseres Grafen Rudolf) als Reichslehen verliehen
worden. Es ist daher zu vermuten, dass Graf Rudolf wirklich

als Erbe seines Vaters die Grafschaft über Schwyz
besessen habe.131) Der Gau- bezw. Landgraf als solcher wird
aber in den Offnungen des 13. Jahrhunderts häufig Vogt

.und Schirmer genannt.132) Auch ist auffallenderweise von
einer erblichen Vogtei im Sinne der niederen Gerichtsvogtei
in späteren, auf Schwyz bezüglichen Urkunden nirgends die

Rede.133) Dagegen wird die Gewalt der Habsburger in Schwyz
mehrfach als „Grafschaft" bezeichnet.134) Eines der Haupt-

(cf. Blumer 1. c. p. 115) „in dem Titel, den sich Graf Rudolf den Schwyzern
gegenüber beilegt, eine unbefugte Anmassung erblicken," wollen dagegen
Bluntschli I. c. p. 42 f. und Blumer 1. c. p. 115 gerade in diesem fraglichen
Passus einen Beweis für die habsburgische (der Centgrafschaft entstammende)
Vogtei über Schwyz sehen. Neuere jedoch, wie Georg v. Wyß (Ueber
die Geschichte der drei Länder), Huber 1. c. p. 47, Fr. v. Wyß 1. c. p. 89 f.,
P. Schweizer im Jahrbuch für schweizerische Geschichte X. Bd. p. 8.,
Oechsli 1. c. p. 115, schreiben dem Grafen Rudolf Grafschaftsrechte zu.
Wartmann (Archiv für Schweizergeschichte XIII. 120 und Rilliet 1. c. 41)
sehen in der Vogtei ein hauptsächlich um des langjährigen Streites mit
Einsiedeln willen entstandenes ausserordentliches und vorübergehendes
Schirmverhältnis, das weder aus der Grafschaft noch aus der Centgrafschaft

stamme."
130) Verglj Anm 2 l. c.

131) Fr. v. Wyß 1. c. p. 88 f., Oechsli 1. c. p. 11 und 117.

132) Vergi. P. Schweizer 1. c. p. 8, Fr. v. Wyß 1. c. p. 89 f.

138) Vergi. A. Heusler im schweizerischen Museum für historische
Wissenschaften Bd. III, p. 278.

,34) Vergi. Huber 1. c. p. 47. Kopp, Urkunden II. p. 186 (Tschudi I. 399).
In dem Schiedssprüche der Königin Agnes vom 12. Oktober 1351 (siehe
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Auk (Zrund speziell 6er AuslüKrungen vou (Zeorg und
LriedericK v. M/L und Paul LcKwei^er glauben vir nickt tekl
?u geken, wenn vir Kier pudolt von tlabsburg im lZesit^e

nicktd er niederen Vogtei, sondern der F^sMahett k?6W«// über
Lcbvv? betrackten, und venn vir ikn in dieser Ligenscbakt
den Lprucb ^viscken Linsiedeln und LcKvv? kälten lassen.

LcKon nack dem Aussterben des Ien?burgiscnen Hauses

(1172/73) var das vestlicke LtllcK des ZüricKgsues t/viscken
Limmat, ZüricKsee und peuss) an Albreckt von lladsburg
(den Vater unseres (Zraien Pudolk) als peicksleken verlieken
worden. Ls ist daker ?u vermuten, dass Qrak pudolk wirk-
lick als Lrde seines Vaters die (ZrskscKakt über Lcbw^? be-

sessen Kade. ^') Oer Lau- be?w. Landgral als solcker wird
aber in den Okknungen des 13. labrbunderts Käukig Vogt

.und LcKirmer genannt.'^) AucK ist auktallenderveise von
einer erblicken Vogtei im Linne der niederen QericKtsvogtei
in späteren, sut LcKvv? de^üglicken Urkunden nirgends die

pede. '^) Dagegen vird die Oewalt der ttabsdurger in 8cbv^?
mekrkack als „OrakscKakt" de^eicknet. '^) Lines der ttaupt-

(cl, ölumer l, c, p, 115) „in clem l'ilei, clen sicli Orst puclolt äen 8cKvv?ern
gegenüber beilegt, eine unbetugte Hnmsssung erblicken," vollen äsgegen
SluntscKIi I, c, p, 42 t, unä ölumer l. c. p, 115 gersäe in äiesem trsglicken
pgssus einen öeveis tür äie Ksbsburgiscbe (äerdenlgrgkscbsttentslgmmenäe)
Vogtei über 8cbvv? «eben. Neuere jeäocb, vie Oeorg v, WvlZ (Ueber
äie OescKicKte äer ärei Lsnäer), ttuber l, c, p, 47, Lr, v. WvlZ l. c. p, 89 k,,

p, 8cbvei?er im IsKrducb tür sckvei?eriscke OescKicKte X- öcl, p, 8,,
OecKsli I,c. 0,115, sckreiden äem Orsten puäolk OrskscbsktsrecKte ?u.
Wsrtmsnn (HrcKiv lür 8cKvei?ergescKicKte XIII, 129 unä hübet l, c, 41)
seken in äer Vogtei ein KsuptsscKIicK um äes lsngjskrigen 8treites mit
Linsiecleln Villen entstsnäenes susseroräentlickes unä vorübergekenäes
8cKirmverKällnis, äss veäer sus äer OrskscKslt nock sus äer dentgrsl-
sckstt stamme,"

's«) Vergi, /mm, 2 I, c,

Lr, v, Wv« I, c, p, 88 t„ OecKsli l, c, p, 11 unä 117,

>^) Vergi, p, 8cKvei?er l. c. p, 8, Lr, v, WvlZ I, c, p, 89 k,

IZS) Vergi. H, Heusler im scnvei?eriscken iVluseum tür KistoriscKe
WissenscKstlen Sä, III, p, 278.

'^) Vergl, ttuber I, c, p, 47, Kopp, OrKunclen II. p, 186 (IscKuäi I, 399),
In äem 8cKieclssprucKe äer Königin Hgnes vom 12, Oktober 1351 (sieke
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momente, worauf Blumer zur Begründung seiner Vogtei-
annahme13B) sich stützt, ist die Tatsache, dass die freien
Leute zu Schwyz dem König Rudolf eine jährliche Steuer

von 60 Mark bezahlten, welche dieser dem Grafen Eberhard
von Lenzburg versetzte. Seine Behauptung, daß eine solche

Steuererhebung bei den freien Landsaßen aus der bloßen

Landgrafschaft nirgends erfolgt sei, und daß es dazu der

Vogtei bedurft hätte, scheint uns durch die Ausführungen von
Fr. v. Wyß vollständig entkräftet.136) Auch die übrigen
Momente, die Blumer zum Beweise einer habsburgischen Vogtei
anführt, lassen sich wohl hinlänglich aus der Grafengewalt
der Habsburger erklären. Wenn Graf Rudolf zur Bezeichnung
seiner Stellung gegenüber den freien Leuten von Schwyz „von
rechter Erbschaft rechter Vogt und Schirmer" sich nennt,
so findet die Qualität dieses Verhältnisses ihren Ausdruck
in der Tatsache, daß auch der Abt von Einsiedeln, wie die

Schwyzer, ihre Klage vor Rudolf bringen.137) Kraft seiner

Grafengewalt hatte dieser nicht nur die Rechte der Gerichtsbarkeit

und der Besteuerung, sondern auch besonders diejenigen
des Schirmverhältnisses über die freien Leute. Und gerade
um dieser Rechte willen wurde die Grafengewalt nach

damaligem Sprachgebrauch zuweilen Vogtei genannt. ^8) Als

eidgenössische Abschiede, Beilage S. 24) wird mit Bezug auf Unterwaiden,
Schwyz und Art ausdrücklich auf die Rechte und Gerichte der Grafschaft,
die die Herzoge da haben, verwiesen.

las) Vergi. 1. c. 115. Zum Begriffe der Vogtei gehörte nach Blumer
„die Schirmgewalt, sowie die Vertretung im Reichsdienst, für welche
eben die Steuern bezogen wurden." Aber gerade für die Schwyzer steht
urkundlich fest, daß sie im 13. Jahrhundert und speziell 1289 unter
König Rudolf im Feldzuge gegen den Pfalzgrafen Otto von Burgund
(1200—1500 Mann stark) Reichsheerfolge geleistet haben. Vergi. Fr. v. Wyß
1. c. p. 93. Oechsli, Quellenbuch, zur|Schweizergeschichte N. F. p. 220 und
und derselbe, Anfänge, p. 285 und Reg. 307.

136) Vergi. Fr. v. Wyß 1. c. p. 89 f. Schröder p. 610 ff., insbesondere

p. 612.
137) das beider teil klegede für mich kam, wan och ich von rechter

erbeschaft rechter voget vnd schirmer der vorgenanden lüten von Swiz >bin.

"sj vergi. Friedrich v. Wyß 1. c. p. 89 f.
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moments, woraut ölumer ?ur Legründung seiner Vogtei-
annabme sicK stützt, ist ctie latsacke, dass àie treien
Leute ?u LcKwv? ctem König pudolt eine jäkrlicke Steuer

von 60 lvlark be?ablten, welcbe dieser ctem Qraten LberKsrd
von Len^burg versetzte. Leine öebauptung, daL eine solcke
Lteuererbedung bei cten treien Landsaöen aus cler blolZen

Landgratscbatt nirgends ertolgt sei, unct datZ es da?u cler

Vogtei beclurtt Kätte, sckeint uns clurck äie AuslüKrungen von
Lr. v. V/lZ vollstänclig entkrättet. AucK clie übrigen lvlo-
mente, clie ölumer ?urn öeweise einer Kabsburgiscberi Vogtei
antükrt, lassen sicK woKI KinlänglicK aus cler Qratengewalt
cler ttabsburger erklären. Venn Orat puclolt ?ur öe^eicbnung
seiner Ltellung gegenüber clen treien Leuten von Lcbwv? „von
reckter LrbscKatt reckter Vogt uncl LcKirmer" sicK nennt,
so tinclet clie Qualität dieses VerKältnisses ikren Ausdruck
in cler latsacke, clalZ auck der Abt von Umsiedeln, wie die

8cKw^?er, ikre Klage vor puclolt bringen.'^) Kratt seiner

lZratengewalt Katte dieser nickt nur die peckte der OericKtsbar-
Keit und der Lesteuerung, sondern auck besonders diejenigen
des LcbirmverKällnisses über die treien Leute. Lind gerade
um dieser peckte willen wurde die Qrsterigewalt nack da-

rnaligern LpracKgebraucb Zuweilen Vogtei genannt. Als

eiàgeno88Ì8cKe Hd8cKieàe, öeilsge 8, 24) vira mit Se?ug «vi llntervslàen,
8cKvv? unä Hrt sv8àrûcklick sui àie heckte unci QericKte àer Orsi8cKskt,
àie àie Herzoge às Ksben, vervie8en,

^) Vergi. I, c, 115, ?um Segrikke àer Vogtei gekörte nsck Slumer
,àie 8cKirmgevslt, 8ovie àie Vertretung im Heicksàien8t, lür velcde
eden àie 8teuern belogen vuràen." Hber gersàe tur àie 8cKvv?er 8teKt
urkunàiick ks8t, clslZ sie im 13, ^IgKrKunàert unà 8ve?iell 1289 unter
König huàolk im Lelà^uge gegen àen ?ksl?grglen Otto von IZurgunà
(1209—1509 Nsrm 5tsrK) Heick8keertolge geleistet Ksben, Vergi, Lr, v. WvlZ

l, e, p, 93, OecKsli, Ouellenbucb, ?ur>8ckvei?erge8ckickte N, L. p, 220 unà
unà àer8elbe, Hnlsnge, o, 285 unà heg, 307,

'«") Vergi, Lr, v. WvlZ l, c. v, 89 1, 8cbroàer p, 610 kk„ insbesonàere

p, 612,

^) às8 beiàer teil Klegeàe lur micb Ksm, vsn ock!ck von reckter
erde8ckstt reckter voget vnà 8cKirmer àer vorgensnàen lüten von 8vi? ^>>n.

's«) Vergi, LrieàricK v. WvlZ l, c. p, 89 l.
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Gaugraf war somit Graf Rudolf sowohl der auch vom Abte
als zuständig anerkannte und angegangene Richter139) der
freien Leute von Schwyz, wie er auch sein gräfliches Schirmrecht

über die letzteren ausübte.

Auf Grund des Wortlautes der ganzen Urkunde
vermuten wir, Graf Rudolf habe nicht in Anwendung seiner
ordentlichen richterlichen Gewalt den vorliegenden Entscheid
gefällt, sondern vielmehr kraft des Schirmverhältnisses 140)

den Frieden vermittelt. Der Spruch des Grafen Rudolf wäre
somit ein Schiedsspruch.141)

«e) Vergi. Anm. 2. Vergi, auch v. Amira Grundriß p. 63. P. Schweizer
1. c. p. 8. Es scheint uns ausgeschlossen, daß der Abt von Einsiedeln
lediglich an einen zur richterlichen Beurteilung der Sache inkompetenten
Vogt der Schwyzer sich gewendet hätte.

uo) Darauf scheint deutlich hinzuweisen das wiederholte Hervorheben

dieses Verhältnisses zu den Schwyzern.
141) Vergi. Fr. v. Wyß 1. c. p. 90. Oechsli p. 117. Die Annahme aber,

es hätten die streitenden Parteien von Anfang an sich vereinbart, den Streit
gemeinsam dem Grafen Rudolf von Habsburg vorzulegen (vergi. Oechsli
p. 116), möchten wir bezweifeln. Im Gegenteil, wir halten dafür, der
Graf habe, obwohl der Abt von Einsiedeln ihm, als dem ordentlichen
Richter, seine Klage vorgetragen und die Schwyzer ihn um seinen Schutz
angesprochen hatten, in Einsiedeln die beiden streitenden Parteien zur
Unterwerfung unter seinen Schiedsspruch bewogen.

P. Schweizer 1. c. p. 8 ist der Ansicht, der Spruch Rudolfs sei kein
Schiedsspruch (vergi, auch : Schweizer. Rundschau, 4. Jahrgang, p. 479),
sondern ein aus der regelmässigen landgräflichen Gerichtsbarkeit her-
fliessendes Urteil ; denn „nach allgemeiner Regel bei Streitigkeiten zwischen
Angehörigen verschiedener Gerichtsherrschaften musste der Abt von
Einsiedeln als Kläger vor den Richter der Angeklagten treten, der eben
bei freien Leuten der Landgraf war." — Allein, wenn auch der Graf
als solcher (selbst nach dem Wortlaut der Urkunde zu schliessen [vergi.
oben p. 50]) zur Entscheidung des Rechtsstreites zuständig war, so scheint
uns dennoch der Annahme eines schiedsrichterlichen Spruches durch
den Grafen nichts entgegenzustehen. Bei einem öffentlichen Rechtsspruche
wäre es mindestens auffällig, daß die Parteien (und im lateinischen Texte
zudem Graf Rudolf, der Gerichtsherr selbst, der das Urteil fällt: testes
vero hiis interfuere compositionibus (sic). Ego ipse Rudolfus tomes,
Chunradus Abbas, Heinricus Advocatus, Berchtoldus de Snabelburg,
Arnoldus de Warte etc. Et de Swiz: Cunradus Hunno, Vlricus Kesseler,
Wernherus Weibel, Heinricus de Ybach cum multis aliis) unter den Zeugen
figurieren. Bei schiedsgerichtlichen Urteilen dagegen, die als privatgericht-
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OauZrat war somit Orat puclolt sowoKI cler auck vom Abte
sis ^ustäncliZ anerkannte unct anMZanZene pickter'^) cter

treien Leute von LcKwvz, wie er auck sein ZrällicKes LcKirm-
reckt über ctie letzteren ausübte.

Aut Orunä ctes Wortlautes cter sanken llrkuncle ver-
muten wir, Orat puclolt Kabe nickt in Anwendung seiner
orcleritlicken rickterlicken Oewalt clen vorlieZenclen LntscKeicl

Zetällt, sondern vielmekr Kratt cles LcKirmverKältnisses '^°)
clen Lrieclen vermittelt. Oer LprucK cles Oralen puclolt wäre
somit ein LÄl'eass/^ttcH.

ISS) Vergl, Hnm, 2. Vergl, guck v, Hmirs OrunärilZ p, 63, p, 8cKwei?er
l, c, p, 8. Ls sckeint uns ausgescKIossen, äslZ cler Hbt von Linsieäeln
leäiglick sn einen ?ur rickterlicken öeurteilung cler 8scKe inkompetenten
Vogt cler 8cKwv?er sicK gewenäet Kätte,

"°) Oaraul sckeint cleutlick Kin?uweisen äas wieäerkolte Hervor-
Keden clieses VerKsltnisses ?u clen 8cKwv?ern,

'") Vergi, Lr, v, WvlZ l, c, p, 90, OecKsli p, 117, Die HnnsKme aber,
es Kstten clie streitenäen psrteien von Hnlsng an sicK vereinbsrt, àen Streit
gemeinsam clem Oralen puclolk von rladsburg vorzulegen (vergl, OecKsli
p, 116), mockten vir bezweifeln. Im Oegenteil, wir Kalten clallir, cler
Oral Ksbe, «dwoKI cler Hbt von Linsieäeln ikm, sis clem orclenllicken
picbter, seine Klage vorgetragen unci clie 8cKwv?er ikn um seinen LcKut?
angesprocken Kstten, in Linsieäeln clie beiden slreitenclen Parteien ?ur
Onterwertung unter seinen 8cKieässprucK bewogen,

p, 8cKwei?er I, c, p, 8 ist cler XnsicKt, cler 8prucK puclolls sei Kein
LcKieclssprucK (vergi, suck: 8cKwei?er, punäsckau, 4, IsKrgsng, p, 479),
sonclern ein aus 6er regelmässigen IsnägrsklicKen OericKtsbsrKeit Ker-
tliessencles Orteil; clenn „nack allgemeiner Pegel bei 8treitigKeilen zwiscben
HngeKörigen versckieäener OericKtsKerrscKslten musste cler Hbt von
Linsieäeln als Kläger vor clen picbter cler HngeKIsgten treten, cler eben
bei treien Leuten cler Lanägrsl war," — Allein, wenn auck cler Oral
als ««Icker (selbst nscn clem Wortlaut cler OrKunäe ?u sckliessen svergl,
oben p, 59^j) ?ur Lntscbeiäung cles pecktsstreite« xustänäig war, so sckeint
uns clennock cler Hnnsnrne eines sckieclsrickterlicken 8prucKes clurck
clen Orgfen nickt« entgegen^usteken, Lei einem okkentlicken pecktssprucke
wäre e« mindesten« aukksllig, clalZ clie psrteien (uncl im lateiniscken lexte
?uäem Orsk puclolk, cler OericKtsKerr selbst, äer äss Orteil lällt: testes
vero Kiis interluere cc>m/)o«ttc>/z/ö«s (sic Lgo ipse puäollus comes,
cibunrsäus Hbbas, rleinricus Hävocstus, öercbtolclus äe 8ngbelburg,
Hrnoläus äe Warte etc, Lt äe 8wi?: durirsäus Hunn«, Vlricus Kesseler,
WernKerus Weibel, Heinricus äe Vbscb cum multis sliis) unter äen beugen
tigurieren, Lei sckieäsgericbtlicken Orteilen äagegen, äie als privstgerickt-
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Soweit dieser Schiedsspruch die Stellung des Grafen
Rudolf von Habsburg zu den Schwyzern uns mitteilt, ist
sie eine rein öffentlich-rechtliche, aus der gräflichen Gewalt
sich ergebende. Die Schwyzer werden als selbständige und

ausschließliche Träger und Vertreter der Rechte an ihrer
Mark geachtet.14a)

Die Nichtberechtigung und daher das mangelnde
Interesse des Grafen Rudolf an der schwyzerischen Mark kann

nicht befremden. Zwar besaß er wohl zweifellos die (auch
schon bei den früher im Marchenstreite aufgetretenen Grafen von
Lenzburg vermutete) gräfliche Gerichtsbarkeit über die freien

liehe Akte ihre Kraft der vertragsweisen Unterwerfung (vide v. Amira
1. c. p. 160)-verdanken, läßt sich diese Tatsache vollauf erklären; sie ist
gewissermaßen die Besiegelung des Parteiwillens. Graf Rudolf hebt
auch ausdrücklich hervor, daß er beide Parteien gütlich mit einander
versöhnt habe. (Vnd nach der beider teile fürleggen do fürsvnt ich die
beide teile bitterlich vnd gütelich mit ein ander) dadurch, daß er mit
weiser Leute Rat und Hilfe und mit beider Teile Willen ausgeschieden,
was jedweder Teil von ihnen besitzen solle. (Es ist daher kaum
begreiflich, wie das Kloster Einsiedeln später noch an dem in dieser
Ausscheidung den Schwyzern zugewiesenen Gute „Jessenen" legitime
Ansprüche hätte erheben können. Vergi, dagegen Ringholz, Geschichte des
fürstlichen Benediktinerstiftes U. L. F. von Einsiedeln. Einsiedeln 1902 I.

p. 118). Wie wenig strenges Recht in Anwendung gekommen, sondern
vielmehr das Ermessen des Schiedsgerichtes (das ich nach wiser Iute
rate vnd hilfe vnd mit beider teile- willen vs schiedj) maßgebend war,
(cf. v. Amira 1 c. p. 160) ergibt sich nicht nur aus dem vollständigen
Mangel eines Hinweises auf bestimmte Rechtsgrundsätze, sondern
insbesondere daraus, daß weder die Ansprüche der Schwyzer noch die
Gerichtsurkunden des Klosters in vollem Umfange berücksichtigt, sondern
eher die beidseitigen Ansprüche halbiert wurden.

142) Sie, resp. ihre Vertreter, traten persönlich und selbständig als
Zeugen auf. Wenn im lateinischen Texte (nicht aber in der deutschen
Übersetzung). Graf Rudolf selbst als erster Zeuge aufgeführt wird, so
kann er in dieser Stellung nur als Organ resp. Obmann des
Schiedsgerichtes aufgefaßt werden. Hätte Graf Rudolf von Habsburg irgend
ein persönliches Interesse an der schwyzerischen Mark besessen (sei
es als Markgenosse, Obereigentümer etc.), dann wäre die
Klageführung des Abtes bei ihm unbegreiflich. Ebenso wäre es mehr als
auffallend, daß Graf Rudolf sich der dreijährigen Fehde der Schwyzer
mit Einsiedeln nicht eher angenommen, und allerdings hätte seine Stei-
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Soweit dieser 8cKiedssprucK ctie 5/e//tt«^ «?es cIm/e«
vo« //aösött^F ?u den LcKwv^ern uns mitteilt, ist

sie eine rein öttentlick-recktlicke, aus cter ZräilicKen Oewalt
sicK ergebende. Die LcKw^er werden als selbständige und

ausscklieulicke IräZer und Vertreter der peckte an ikrer
NarK ZeacKtet. '^)

Die /V/Möew«httSA«F und daker das mangelnde Inte-

resse «es (//'«/e« a« c/e/' sc^WyMMc^e« /1^«^ Kann

nickt betrernden. Zwar besatZ er woKI ^weitellos die (auck
sckon bei den trüker im NarcKenstreite autsetretenen Oraten von
Len^burg vermutete) F^sMc^e t?6«^/söa/'^e/t über die treien

lictie HKte ikre Krstt cter vertrsgsveisen Onterverkung (vige v. Hmirs
I, c. p. 169) verggnken, lätZt sicK diese LstsscKe vollsut erklären; sie ist
gevissermsüen gie öesiegelung ges pgrteivillens. Orsl puclolt Kebt
suck susgrUcKIicK Kervor, clslZ er deicle Parteien mit einsnger
versöknt Ksbe, (Vncl nsck cler beicler teile türleggen cl« lursvnt ick clie

beicle teile lutterlick vncl gütelick mit ein anger) clsclurck, clsL er mit
veiser Leute pst uncl Hüte uncl m/^ öe/cke^ tV/tte« gusgesckiegen,
vss jegvecler l'eli von iknen besitzen solle, (Ls ist gsber Ksum de-

greitlick, vie gss Klosler Linsiecleln späler nock sn gem in gieser Hus-
sckeigung gen LcKvvzern zugeviesenen Oute »lessenen' legitime Hn-
sprücke Kätte erkeben Können. Vergl, gsgegen pingkolz, OescKicKte ges
lürstlicken IZenegiKtinerstiktes O. L, L. von Linsiecleln. Linsiegeln 1902 I,

p. 118). Wie venig strenges peckt in Hnvengung gekommen, songern
vielmekr ggs Lrmessen ges LcKiegsgericKtes (gas ick nsck wiser Iute
rate vncl Kilte vncl mit beiger teile Villen vs sckieclj) msügebeng war,
(ct, v. Hmirs I c. p. 169) ergibt sicK nickt nur sus gem vollstäncligen
iVisngel eines ttinveises sut bestimmte pecbtsgrunclsätze, songern ins-
besongere gsrsus, ggü veger gie HnsprücKe ger LcKvvzer nock gie Oe-
ricktsurkungen ges Klosters in vollem Omisnge berücksicktigt, songern
eker gie deigseitigen HnsprUcbe Kslbiert vurgen,

Zjg, sgzy j^^g Vertreter, traten persönlick ung selbstänclig sis
beugen gut. Wenn im Isteiniscben Lexte (nickt sber in ger geutscben
Übersetzung), Orst pugolt selbst als erster ^euge sulgeillbrt virg, so
Kann er in gieser Stellung nur sis Orgsn resp. Obmann ges Lcbiecls-
gericbtes sulgelsüt vergen. Hätte Orsk pugoll von tiadsburg irgeng
ein persönlickes Interesse sn ger sckvvzeriscken ìVisrK besessen (sei
es sis lvlsrkgenosse, Obereigentümer etc.), gsnn väre gie Klage-
ltikrung ges Hbtes bei ibm undegreillicb, Ldenso väre es medr sis
suttslleng, ggü Orst pugolt sicK ger cZreiMKrigen LeKge ger Lcbvvzer
mit Linsiecleln nickt eker angenommen, ung gllerclings Kätte seine Ltel-
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Leute in Schwyz.148) Allein was ihm — zum Unterschied
von jenen — fehlte, das war der Grundbesitz in Schwyz.144)
Der Grundbesitz der Grafen von Lenzburg in Schwyz war
an die Grafen von Kyburg und Froburg gekommen.,46)
Auffallender möchte die Nichtbeteiligung dieser Grundherren
am Marchenstreite mit Einsiedeln erscheinen. Allein nicht
nur war der ehemals lenzburgische Grundbesitz unter sie

geteilt und damit auch ihr persönliches Interesse an der

Markgemeinschaft in etwas geschwächt worden, sondern vor
allem fehlte ihnen zum Unterschiede von den Lenzburgern die

öffentlichrechtliche Stellung dieser gegenüber den freien Leuten

von Schwyz. Erforderte das gräfliche Amt die zeitweise
Anwesenheit der Lenzburger146) im Tale Schwyz, so werden
die Kyburger und Froburger kaum öfters im schwyzerischen

lung als Selbstinteressent auch ein entscheidenderes Auftreten zu Gunsten
jener Partei — wie wir solches bei seinen Vorgängern von Lenzburg
wahrgenommen — zur Folge gehabt.

143) Oechsli 1. c. p. 115 und 117. Fr- v. Wyß 1. c. p. 89.

144) Wenigstens läßt sich zu dieser Zeit noch kein solcher
nachweisen. Vergi. Fr. v. Wyß 1. c. p. 87. Oechsli 65 f.

145) Wie auch Zug und Arth. Cf. Fr. v. Wyß. Die Namen des
Kyburger- und Froburger-Hofes blieben auch unter den Habsburgern auf
ihnen haften. — 1246, im Mai, vermachte Gräfin Uthelhildis von Leiningen
(eine geborne Kyburgerin) ihrem Onkel Hartmann v. Kyburg den Usus-
fructus an den Gütern ihres Bruders, des Grafen Hartmann v. Kyburg,
(u. a. in Valle Swiz et in Mutetal)- für den Fall, daß sie diese Güter,
welche ihr Bruder derzeit besitzt, jemals erben sollte. Vergi. Anzeiger
für die schweizer. Geschichte, 50. Jahrgang N. F. Nr. 4, 1894.

Den 23. April 1298 befreit Herzog Albrecht v. Oestreich den Hof
Roßberg nebst andern Besitzungen, welche durch seine Muhme, Gräfin
Margaritha v. Kyburg, an das Gotteshaus Wettingen gekommen waren,
von jährlicher Steuer und Abgabe. S. Regesten des Kantons - Archiv
Schwyz Nr. 20. Vergi, auch Oechsli 1. fc. Reg. 147 von ca. 1252, das Fr.

v. Wyß (p. 86) auf den Verkauf des Froburgerhofes an die Habsburger
bezieht. Kopp (II. a. p. 328, Anm. 1), der dabei an eine Reichsvogtei
denkt, sieht in ihr „die Entbindung der Leute von Schwyz von dem dem
Kaiser geleisteten Eide durch den zum Reichsvogt bestellten Grafen von
Froburg". Vergi. Fr. v. Wyß 1. c.

146) Grafenamt, resp. die Ausübung der gräflichen Gewalt und
Grundherrschaft der Lenzburger in Schwyz mochten ungeteilter Familienbesitz
der in Lenzburg residierenden Linie gewesen sein.
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Leute in 8cKw^?. Allein vas ikm — ?um IlnterscKieä
von jenen — teKIte, clas war cter Qrunäbesit? in Lcbwv?.
Oer (Zrunäbesit? cter (Zraten von Len^burg in LcKw^? war
an ctie (Zraten von Kvburg unct Lroburg gekommen. '^°) Auk-

tallencZer möctite ctie i>licktbeteiligung dieser OrunäKerren

am ivtarckenstreite mit Linsiecleln ersckeinen. Allein nickt
nur war äer ekernals Ien?burgiscKe Orunäbesit? unter sie

geteilt unä äarnit auck ikr persönlickes Interesse an äer

iViarKgemeinscKatt in etwas gesckwäckt woräen, sonäern vor
allem teKIte iknen ?urn llntersckieäe von äen Len?burgern äie

öttentlickrecktlicke Ltellung äieser gegenüber äen treien Leuten

von öckw^?. Lrtoräerte äas grätlicbe Amt die Zeitweise An-
wesenbeit äer Lenzburger '^°) im l'ale Lcbw^?, so weräen
äie Kvburger unä Lroburger Kaum otters im scbw^eriscken

lung als 8elbstinteressent guck ein entsckeiclencleres Huttreten ZU Ounsten
jener Partei — vie vir solckes bei seinen Vorgängern von Lenzburg
vakrgenommen — zur Lolge gekgdt,

"2) OecKsli I, c. p, OS unci 117, Li" v. WvlZ l. c, p. 89,

Wenigstens lälZt sicK ZU clieser z^eit nock Kein ««Icker ngcb-
veiseri. Vergi, Li. v, WvlZ l, c, p, 87. OecKsli 65 t.

"2) Wie guck ?ug uncl HrtK. Ok. Lr, v, WvlZ, Die Ngmen cles Kv-
burger- ung Lroburger-Llotes blieben guck unter clen ttsdsdurgern gut
iknen Kstten. — 1246, im Mai, vermsckte Orälin OtKelKilclis von Leiningen
(eine geborne Kvburgerin) ibrem Onkel Hartmann v, Kvdurg clen Osus-
lructus sn clen Oütern ibres Lruclers, cles Orgien ttartmsnn v, Kvdurg,
(u, s, in Vslle 8viz et in ivlutetal)' tür clen LsII, àslZ sie cliese Oiiter,
velcbe ibr Srucler clerzeit besitzt, jemals erben sollte. Vergi, Anzeiger
tür clie scbveizer, OescKicKte, 59, latirgang IX. L, Nr, 4, 1894,

Den 23. Hpril 1298 dekreit Herzog Hlbrecbt v. Oestreicb clen ttot
polZberg nebst snclern öesitzungen, velcbe clurck seine lVluKme, Orätin
IvtsrgsritKs v, Kvdurg, sn ctss QottesKsus Wettingen gekommen vsren,
von jäkrlicker 8teuer unci Abgabe, 8. pegesten cles Kantons - Hrcbiv
8cbvvz Nr. 29. Vergi, suck OecKsli I, c, peg, 147 von cs. 1252, clas Lr,

v. WvlZ (p, 86) sut clen VerKsut cles Lroburgertiotes gn clie Habsburger
beziebt, Kopp (II, a, p, 328, Hum, l), cler clabei an eine peicbsvogtei
clenkt, siebt in ikr „clie Lntbinclung cler Leute von 8cKvvz von ctem clem

Kaiser geleisteten Licle clurck clen zum peicksvogt bestellten Oralen von
Lrodurg", Vergi, Lr, v, WvlZ I, c,

"") Oratenamt, resp, clie HusUdung cler grätlicken Oevalt uncl Oruncl-
KerrscKatt cler Lenzburger in 8cKvvz mockten ungeteilter Lamilienbesitz
cler in Lenzdurg resictierenclen Linie gevesen sein.
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Gebiete sich aufgehalten haben. Sie hatten ihren dauernden
Wohnsitz auf ihren Stammburgen und galten daher, trotzdem
sie in der Mark „in Grund und Boden angesessen waren",
als Ausleute (Forensen, Ausmärker). Die Ausmärker aber

waren, eben „weil sie anderwärts wohnten", dem Gemeindeverbande

ganz fremd. Sie hatten keinen Anteil an den

Marknutzungen und den übrigen Gemeinderechten, oder wenigstens
nur einen sehr geringen.147) Wir glauben deshalb vermuten
zu dürfen, daß die kyburgischen und froburgischen Grundherren

nicht mehr in Markgemeinschaft gestanden und
gerade deshalb auch im Marchenstreite keine Rolle gespielt
haben. Vielmehr werden ihre freien und hörigen Hintersaßen
als freie Markgenossen mit und neben den vollfreien Bauern

gleichberechtigt gewesen sein.148)
Sind unsere Vermutungen zutreffend, dann bietet die

schwyzerische Markgenossenschaft zu Anfang des 13.

Jahrhunderts das Bild eines, wenn auch ständisch gemischten,
so doch für sein Gemeinland und seine Zwecke
Gleichberechtigung aller Glieder anerkennenden wirtschaftlichen
Verbandes. Auch in der schwyzerischen Mark hatten
frühzeitig fremde Grundherrschaften in Grund und Boden sich

angesessen.149) Allein „während die meisten freien
Markgenossenschaften und Gemeinden allmählig in der Periode

vom neunten bis zum dreizehnten Jahrhundert niedergedrückt
wurden und sich als eine unkriegerische und belastete
Bauernsame der grundherrlichen Gerichtsbarkeit oder einer
nach dem Vorbild dieser ausgebildeten und erweiterten

147) Vergi, v. Maurer, Dorfverfassung I. 159. Vergi, auch oben p. 32 f.

Geringere Marknutzungen mochten hauptsächlich jenen Ausleuten
vergünstigt worden sein, die ihren Grundbesitz im Gebiete der Mark selbst
bewirtschafteten oder auf ihre eigene Rechnung bewirtschaften Hessen.

i*8) Vergi, oben p. 32 f. v. Maurer, Geschichte der Markenverfassung
p. 69. Einen Hinweis auf die Tatsache, daß keiner der Grundherren im
Tale markberechtigt gewesen sei, möchten wir auch in dem mangelnden
Auftreten derselben und ihrer Beamten unter den schwyzerir. 'ien Zeugen
finden.

149) Siehe Oechsli 1. c. p. 61 ff.
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(Zediere sick autgekalten Kaden. Zie datteri ikren dauernden
woknsit? aut ikreri Ltammburgen unct galten ctsker, trotzdem
sie in 6er lViarK „in (Zrund und Loden angesessen varen",
a/s /ttts/ett/e (Lorensen, AusmärKer). Die AusmärKer aber

waren, eben „weil sie anderwärts wonnten", dem (Zeineinde-
verbände gsn? tremd. Lie batten Keinen Anteil an den NarK-

Nutzungen und den übrigen (Zemeinderecbten, «der wenigstens
nur einen sebr geringen. '^^) wir glauben desbalb vermuten
?u dürten, datZ die ^yött^F/sr?k6tt und /wöu^/scTee« Omna'-
ttez-^e« tt/ctt/ mett/' /tt /l4a/-^eme/ttsctta// gestanden und ge-
rade desKalb auck im iVlarcKenstreite Keine Polle gespielt
Kaben. VielrneKr werden ikre treien und Körigen ttintersaiZen
als treie NarKgenossen mit und neben den volllreien Lauern

gleicbberecktigt gewesen sein.
8ind unsere Vermutungen ?utrettend, dann bietet die

sckw^eriscke lvlarkgenossensckatt ?u Antang des 13. lakr-
Kunderts das Lild eines, wenn auck stsndisck gemisckten,
so dock tür sein (Zemeinland und seine Zwecke (ZIeicK-

berecktigung aller (Zlieder anerkennenden wirtsckattlicken
Verbandes. AucK in der sckw^^eriscken lvtark Katten trük-
Zeitig tremde (ZrundKerrscKakten in (Zrund und Loden sicK

angesessen. Allein „wäkrend die meisten treien lViarK-

genossensckalten und Gemeinden allmäklig in der Periode

vom neunten bis ?um drei^ebnten lakrkundert niedergedrückt
wurden und sicK als eine unkriegerische und belastete
Lsnernsarne der grundkerrlicken (ZcricKtsbarKeit oder einer
nsck dem Vorbild dieser ausgebildeten und erweiterten

Vergi, v, iVlsurer, Oortverlsssung I, 159, Vergl, suck oben p, 32 l,

Oeringere lvlsrknutzungen mockten KsuptsäcKlicK jenen Huslenten ver-
gunstigt vorgen sein, clie ikren Orungbesit? im Oebiete cler iVlsrK selbst
bevirtsckslteten ocler gut ikre eigene pecnriung dewirtsckstten liessen.

Vergi, oben p, 32 t, v, Nsurer, OescKicKte ger iVisrKenvertassung
p, 69, Linen ttinveis guk clie l'stsscke, cZglZ Keiner ger OrunclKerren im
l'aie msrkberecbtigt gewesen sei, möcbten wir suck in gem mangelnclen
Hultreten gerselden ung ikrer öesmten unter gen sckvvzeris, 'leu beugen
kingen,

Zjeke OecKsli I, c, p, 61 tt.
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Vogteiherrschaft ergaben," 15°) wussten die Schwyzer nicht nur
die Ausbildung einer grundherrlichen Markvogtei oder eines

grundherrlichen Obereigentums zu verhindern, sondern
infolge günstiger Verhältnisse und nicht zum mindesten des
Sinnes für Unabhängigkeit und des energische „Selbstbewußtseins

der freien Genossen gelang es ihnen, die Grundherren
von jeder persönlichen Berechtigung an der gemeinen Mark
auszuschließen.

Wesentliches Interesse bietet der Schiedsspruch des

Grafen Rudolf von Habsburg hauptsächlich auch deshalb,
weil er mit außerordentlicher Klarheit die sachenrechtlichen

Beziehungen der schwyzerischen Markgenossen zu ihrem
Gemeinlande wiedergibt. Selbständig und ohne Intervention
eines Obereigentümers machen sie ihre Rechte dem Kloster
Einsiedeln gegenüber geltend. Das am streitigen Gebiete
beanspruchte Recht nennen sie selbst Eigentum 15') und den

Eingriff in ihr Recht einen Frevel an ihrer Freiheit und
Erbschaft. 152) Das Schiedsgericht selbst unterläßt es auch nicht,
zu betonen, daß der den Landleuten von Schwyz
zugesprochene Grund und Boden ihnen frei und ewig
zugehören soll.153) Es garantierte dieser Schiedsspruch den

Schwyzern somit ausdrücklich und unbestreitbar vollständige
Nutzungsfreiheit an dem ihnen zuerkannten Gemeinland.

151-1

°) Siehe Bluntschli 1. c. p. 32. Vergi, v. Inama-Sternegg I. 267 ff.
') „das du eigenschaft des selben waldes siv wer ankörnen

von ir vorderen" Eigenschaft ist der erst seit dem 14. Jahrhundert
vorkommende Ausdruck für das Eigentumsrecht. (Vergi. Heusler Instit.
II. 47 f.) Zur Begründung ihres Anspruches berufen sie sich auf eine
vieljährige und unangesprochene Gewere. Diese ist daher offenbar eine
„eigentliche* und keine blosse Leibzuchtgewere. Vergi. Heusler 1. c. 18.

152) „das klegten sjv mir weinlich de sjv vffen dien gutem
gemüget wurden vnd an ir friheit vnd an ir erbschaft gefreuelt würden."
Ist diese „weinliche" Klage der schwyzerischen Markgenossen nicht ein
glänzendes Zeugnis für ihr tiefes Verständnis der nicht bloß wirtschaftlichen,

sondern auch sozialen und politischen Bedeutung des
Grundeigentums zu damaliger Zeit?

153) de soll frilich vnd eweklich (libere et in perpetuum) die lant-
lüte von Swiz anhören.
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VogteiKerrscKatt ergaben," ^») mussten äie LcKw^er nickt nur
äie Ausbiläung einer grunäkerrlicken IvlarKvogtei «äer eines

grunäkerrlicken Obereigentums ?u verbinäern, sonäern in-

tolge günstiger VerKältnisse unä nickt ?um minäesten äes

Linnes tür tlnabksngigkeit unä äes energiscbe „LelbstbewuLt-
seins äer treien Oenossen gelang es iknen, äie OrunäKerren
von jeäer personlicken LerecKtigung an äer gemeinen lvtark
aus^uscKIieLen.

wesentlickes Interesse bietet äer LcKieässvrucK äes

Oralen puäolt von Iladsburg KauptsäcKIicK aucn äeskalb,
weil er mit auLeroräentlicKer Klarkeit äie SKr7!e«wc^tt/a^eK

(vemem/attck wieäergibt. Lelbstänäig unä okne Intervention
eines Obereigentümers mscben sie ibre peckte äem Kloster
Linsieäeln gegenüber geltenä. Das am streitigen Oebiete
beansprucbte pecbt nennen sie selbst Eigentum '^^) unä äen

tÄngrilt in ibr pecbt einen Grevel an ikrer LreiKeit unä tlrb-
sckatt. '^^ LcKieäsgericKt selbst unterläLt es auck nicbt,
?u betonen, äaL äer äen Lanclleuten von Lcbwv? ?uge-
sprockene Orunä unä Zoäen iknen //'tt ?u-

geKören soll.'^) Ls garantierte äieser LcKieclssprucK äen

LcKw^ern somit ausärücklick unä unbestreitbar vollstänäige
I>lut?ung8treikeit an äem iknen Zuerkannten Oemeinlanä.

°) LieKe SluntscKIi l, c, p, 32, Vergi, V, Inams-Lternegg I, 267 ft,
') »das dû eigensckalt ctes selben valdes siv wer snkomen

von ir vorcleron" LigenscKstt ist cler erst seit clem 14, lakrkundert
vorkommende Ausdruck tur das LigentumsrecKt, (Vergi, Heusler lnstit,
II, 47 l,) z^ur öegriindung ikres HnsprucKes beruten sie sicK sut eine
vieljäkrige uncl unangesprockene Oevere, Diese ist daker oltenbar eine
„eigentlicke" unci Keine blosse Leidzucdtgevere. Vergi, tleusler I, c, 18,

'22) „das Klegten sjv mir veinlick clc sjv vkten clien giitern
gemüget wurden vncl sn ir trikeit vncl sn ir erdscbslt geireuelt würden,"
Ist diese „wemiicbe" Klage der sckwvzeriscben lvlarkgenossen nickt ein
glänzendes Zeugnis tür ikr tietes Verständnis der nickt bloü wirtsckstt-
licken, sondern guck sozialen und politiscken öedeutung des (Zrund-
eigentums zu damaliger ^eit?

dc soll trilick vnd eweKIicK (libere et in Perpetuum) die laut-
Iute von Lwiz snbören.
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Mangels jeglichen Anhaltspunktes für eine Verfügungsbeschränkung

darf wohl auch vollständige Verfügungsfreiheit
der Schwyzer über diese Gemeinmark angenommen werden.

Ist aber „Eigentum das Recht, das seiner Natur nach
dazu befähigt ist, seine volle Ausübung in allseitiger
Beherrschung des Gegenstandes, an welchem es besteht, in
Bezug sowohl auf Nutzung als auf Verfügung, zu finden,"1B4)
so glauben wir mit gutem Grunde das den Landleuten von
Schwyz an dem ihnen ausgeschiedenen Grund und Boden
zuerkannte Recht als ein Grundeigentum ansehen zu dürfen.

Von einem bloßen „Nutzungsrechte" könnte hier um
so weniger die Rede sein, als offenbar die Schwyzer
dieselben Rechte an ihrem Gebiete besitzen sollten, die das

Kloster bereits früher daran besessen und ausgeübt hatte.
Dem letztern aber waren durch das königliche Urteil von
1143 u. a. das „dominium et cunctae utilitates" an der Wildnis

und der angrenzenden Mark zugeschieden worden.155)
E contrario bestätigt sich auch ein Eigentum der Landleute
von Schwyz an dem ihnen zu ausschließlichem Besitze
zugesprochenen Grund und Boden durch die Bestimmung, daß

an der für beide Parteien gemeinschaftlich vorbehaltenen
Weide „weder dieser noch jener" Teil Sondereigentum
(eigenschaft inem svnderlich; proprietatem) für sich
beanspruchen dürfe.166) Dieses Recht der Schwyzer war wirklich
ein Recht auf den Grund und Boden als solchen, ganz un-

154) Vergi. Heusler, Institutionen II. 47.

im) Vergi. Ringholz, „Abt Johanues" p. 202.

156) j)er lateinische Text zeigt klar, daß am gemeinschaftlich
benutzten Weidelande nicht nur ein freies römischrechtliches Miteigentum
möglich ist. (Vergi, oben, Anm. 121.) Denn weder die einzelnen
Parteien als solche (das Kloster und die Schwyzer), noch die einzelnen
Markgenossen (auf Seite der Schwyzer) hatten nach dem Sinn- und Wortlaut

der Urkunde einen Anspruch auf Teilung dieses gemeinsamen Weidelandes

oder auf Ausscheidung ihrer verhältnismässigen Anteile. Das
beidseitige gemeinsame Eigentum war also vielmehr ein gebundenes,
(„totum similiter ad communem utrorumque pascuam deinceps habeatur,
ut in omni communi pascua nec istis nec illis liceat aiiquam proprietatem
per tempora exquirere seu vendicare.")
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Mangels jeglickeri AnKaltspunKtes tür eine Vertügungsbe-
scbränkung darr woKI aucn vollständige VertugungslreiKeit
äer LcKw^zer über diese (ZerneinmarK angenommen werden,

Ist aber „Eigentum das peckt, clas seiner >Iatllr nack
dazu betakigt ist, seine volle Ausübung in allseitiger Le-
KerrscKung cles (Zegenstandes, an welckem es bestekt, in
Lezug sowoKI aut Nutzung als aut Verfügung, zu tinclen," '°^)

so glauben wir mit gutem (Zrunde das clen Landleuten von
LcKwvz an clem iknen ausgesckieclenen (Zrund uncl Loclen
zuerkannte peckt als ein t?m««!eiF6tt/ttm snseken zu clürten.

Von einem bloLen „Ixlutzungsreckte" Könnte Kier um
so weniger clie pede sein, als «ttenbar ctie LcKwvzer clie-

selben peckte an ikrem Oebiete besitzen sollten, die clas

Kloster bereits trüker claran besessen und ausgeübt batte.
Dem letztern aber waren clurck clas KöniglicKe Lirteil von
1143 u. a. clas „dominium et cunctae utilitates" an der Wild-
nis und der angrenzenden NarK zugesckieden worden.
L contrario bestätigt sicK auck ein Eigentum der Landleute
von LcKwvz an dem iknen zu gusscKIieLIicKem Lesitze zu-
gesprockenen (Zrund und Loden durck die Bestimmung, daö

an der tur beide Parteien gemeinsckattlick vorbebaltenen
weide „weder dieser nocb jener" lei! Londereigentum
(eigenscbatt inem svnderlicb; proprietstem) tür sicb bean-

sprucken dürte. '°°) Dieses peckt der LcKwvzer war wirklick
ein peckt aut den (Zrund und Loden als solcken, ganz un-

'") Vergi, tteusler, Institutionen II. 47,

>ss) Vergi, pingkolz, ,Hdt lobsnues" p, 202.

lss^ lateiniscke lext zeigt Klar, daL sm gemeinsckattlick de-
nutzten Weidelands nickt nur ein treies rörnisckrecktlickes Miteigentum
möglick ist. (Vergi, oben, Hnm. 121.) Denn veder clie einzelnen
Parteien als solcke (clas Kloster unct clie LcKvvzer), nocb ctie einzelnen
Markgenossen (sut Leite der LcKvvzer) Kstten nack clem Linn- uncl Wort-
Isut cler I_IrKunc!e einen HnsprucK gut Teilung clieses gemeinsamen Weicle-
lancles ocler sut HusscKeidung ikrer verhältnismässigen Anteile. Das
deiclseitige gemeinsame Eigentum vsr also vielmekr ein gebundenes,
(»totum similiter scl communem utrorurnczue psscusm cleinceps Ksbestur,
ut in omni communi pascug nec istis nec illis liceat sliqusm proprietstem
per tempora exczuirere seu vendicare,")
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abhängig von der darauf verwandten Arbeit," denn es

bezog sich vorzugsweise auf den Wald, den sie „viele Jahre
in ruhiger und unangefochtener Gewere besessen hatten,"
und bei dem „aufgewendete Arbeit" als Rechtstitel schwerlich

in Betracht kommen konnte.
Offenbar gestatten uns diese Tatsachen den Rückschluß,

daß schon im 1. und 2. Prozesse die Schwyzer die nämlichen
Rechte, d. h. Grundeigentum an der streitigen Wildnis
angesprochen hatten. Die Annahme eines Grundeigentumes
der schwyzerischen Markgenossen auch an der übrigen,
niemals bestrittenen Gemeinmark erscheint uns nur als eine

logische Konsequenz.
*

* *
Schon oben haben wir nachzuweisen versucht, daß bei

der Besiedelung des schwyzerischen Gebietes durch die
Alemannen nur Einzelhöfe, aber keine Dörfer entstanden.
Daraus ergab sich für uns die Vermutung, daß auch die

schwyzerische Mark im 12 Jahrhundert eine sogen. Bauerschaft

gewesen, d. h. von den Prinzipien und Verhältnissen
des Einzelhof- und nicht des Dorfsystems beherrscht
gewesen sei.

Die Urkunde von 1217 scheint diese unsere Vermutung
zu bestätigen, wenigstens in keiner Weise zu widerlegen.
Wiederholt nennt sie die schwyzerischen Markgenossen „land-
lüte (lüte) von Swiz". Das Land war aber hier offenbar die

Gemeinde, d. h. das mit seinen Grenzen den Gemein- und
Sonderbesitz der Markgenossen umspannende Gebiet, und
die Landleute nichts anderes als die in der schwyzerischen
Mark angesessenen vollberechtigten Gemeindegenossen. In
den Urkunden von 1140 und 1143 hiessen die schwyzerischen
Beklagten abwechslungsweise: cives de villa Svites, cives
de Svites, habitatores villae Svites, qui in villa Svites habitant,

und villae ejusdem possessores.167)

157) Diese Ausdrücke sind zweifellos alle mit einander synonym, da
civis nichts anderes bedeutet als „Einwohner", d. h. ein in Grund und
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adkängig von der daraut verwandten Arbeit," denn es be-

zog sieb vorzugsweise aut den Wald, den sie „viele Satire

in rubiger und unangetocbtener (Zewere besessen Katten,"
und bei dem „autgewendete Arbeit" als pecktstitel scbwer-
lieb in LetracKt Kommen Konnte.

Ottenbar gestatten uns diese latsacken den pücKscKIuL,
daL sckon im l. und 2. Prozesse die ZcKwvzer die närnlicben

peckte, d. K. (Grundeigentum an der streitigen Wildnis an-

gesprocken Katten. Die AnnaKme eines (Grundeigentumes
der sckwvzeriscken iViarKgenossen auck an der übrigen, nie-
mais bestrittenen QemeinrnarK ersckeint uns nur als eine

logiscke Konsequenz.

ch ch

LcKon oben Kaben wir nacbzuweisen versuckt, daL bei

der öesiedelung des sckwvzeriscken (Zebietes durck die
Alemannen nur Linzelkote, aber Keine Dörter entstanden.
Daraus ergab sicK tur uns die Vermutung, dsL auck die

sckwvzeriscke lvtark im 12 lakrkundert eine sogen. Lauer-
sckalt gewesen, d. K. von den Prinzipien und Verkältnissen
des LinzelKot- und nickt des Dorts^stems beberrscbt ge-
wesen sei.

Die Urkunde von 1217 sckeint diese unsere Vermutung
zu bestätigen, wenigstens in Keiner weise zu widerlegen.
WiederKult nennt sie die sckwvzeriscken NarKgenossen „land-
Iute (Iute) von Lwiz". Das Land war aber Kier otlenbar die

Oemeinde, d. K. das mit seinen (Zrenzen den Qemein- und
Londerbesitz der NarKgenossen umspannende (Zebiet, und
die Landleute nickts anderes als die in der sckwvzeriscken
NarK angesessenen vollberecktigten Qemeindegenossen. In
den LirKunden von 1140 und 1143 biessen die sckwvzeriscken
LeKIagten adweckslungsweise: cives de villa Lvites, cives
de Lvites, Kabitatores villae Lvites, qui in villa Lvites Kabi-

tant, und villae ejusdem possessores. '°^)

Diese Ausdrücke sing zveitellos glie mit einander svnonvrn, da
civis nickt« anderes bedeutet sis .LinvoKner", d, K, ein in (Zrund und
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Offenbar an dem Worte villa irre geworden, hat man
nun zuweilen die letzteren Ausdrücke mit „Dorfleute"
übersetzt. 168) Dabei mochte man an ein im 12. Jahrhundert
schon entwickeltes" Dorf Schwyz gedacht haben, dessen
Bewohner als Eigentümer der schwyzerischen Gemeinmark
eine Dorfmarkgenossenschaft gebildet hätten.

In einer solchen Auffassung läge somit der Gedanke
des Dorfsystems, also der Gegensatz zu der unsererseits
vermuteten Bauerschaft.

Es ist vorab zu bemerken, daß das Wort villa ein
Begriff ist mit vielfach schwankender und oft bestrittener
Bedeutung, sowie er uns in den fränkischen und mittelalterlichen

Quellen entgegentritt.
Nach Rietschel1B9) ist villa im fränkischen Reiche zur

Zeit der Merowinger meist für Einzelhöfe, nicht für Dörfer
gebraucht worden. Für das ostfränkische Reich zur Zeit
der Karolinger bemerkt derselbe Verfasser ein fast vollständiges

Schwinden dieses Unterschiedes auf deutschem Boden
und findet villa vielfach gleich dem deutschen „Dorf",
zuweilen sogar für „Kirchspiel" angewendet.

Während Brunner und andere 16°) in der villa der Lex
Salica ein Dorf erblicken, v. Inama-Sternegg aber betont, die
Lex Salica gebrauche dieses Wort „fast immer zweifellos
für Einzelgut",16') hat dagegen Schröder162) darauf hinge-

Boden angesessener (Rietschel 1. c. p. 93) „Markgenosse, Nachbar" etc.
Siehe oben Anm. 43. (Kopp, Geschichte 2« 313, Anm. 4). Vergi, dagegen
Bluntschli 1 c. p. 34, Oechsli 238 und v. Maurer, Einleitung p. 303, welche
civis mit Bürger übersetzen.

158) So betont Ringholz 1. c. p. 30, Anm. 237, es dürfe cives nicht
mit „Bürger", sondern müsse mit Dorfleute übersetzt werden. Vergi, auch
Kopp 1. c. 2a 318, Oechsli I. c. 238, welche in den cives de villa Svites
„Bürger des Dories Schwyz" erblicken.

>59) 1. c. p. 267 und 41.

160) Brunner 1. c. p. 281 f. Lamprecht I. p. 46. — Waitz identifiziert
„vicus oder villa" allgemein mit „Dorf oder Heim".

,61) Wirtschaftsgeschichte I. 43. Ebenso Hildebrand 1. c. p. 159. Die
„villa" der Lex Alaman., insbesondere in 1. 84 C. 4, findet nach v. Inama-
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Oltenbar an äem Worte villa irre geworden, list man
nun zuweilen die letzteren Ausdrücke mit „Oortleute" über-
setzt. '°°) Dabei mockte man an ein im 12. labrkundert
sckon entwickeltes^ Dort öckwvz gedackt Kaben, clessen Le-
wobner als Ligentümer cler sckwvzeriscken OerneinmarK
eine OortmarKgenossenscKatt gebildet Kälten.

In einer solcken Auttassung läge somit cler OedanKe
cles OorksMems, als« cler Oegensatz zu cler unsererseits
vermuteten LauerscKatt.

Ls ist vorab zu bemerken, daL clas wort villa ein Le-
gritt ist mit vieltacb schwankender uncl «tt bestrittener Le-
deutung, sowie er uns in clen tränkiscken und mittelalter-
licken (Zueilen entgegentritt.

IXacK pietsckel ist villa im tränkiscken peicke zur
Zeit der lVlerowinger meist tür LinzelKSte, nickt tür Dörter
gebraucht worden. Lür das «sttränkiscke peick zur Zeit
der Karolinger bemerkt derselbe Verlasser ein tast vollstän-
diges Lcbwinden dieses llnterscbiedes aut deutsckem Loden
und tindet villa vieltack gleick dem deutscken „Dorl", zu-
weilen sogar tür „KircKspiel" angewendet.

wäkrend Lrunner und andere '°°) in der villa der Lex
Lalica ein Dort erblicken, v. Inama-Lternegg aber betont, die
Lex Salica gebrauche dieses wort „tast immer zweitellos
tür Linzelgut","") bat dagegen LcKröder'^) daraut Kinge-

Sogen angesessener lMetscKel I, c, p. 93) „MsrKgenosse, NscKbsr" etc.
LieKe oben Hnrn. 43. (Kopp, OescKicKte 2» 313, Hnrn. 4). Vergi, dagegen
Slunlscbli I c. p, 34, OecKsli 238 uncl v. Maurer, Einleitung p, 393, velcbe
civis mit Sürger Ubersetzen.

'^) Lo betont pingkolz l. c. p. 39, Hnm, 237, es olirle cives nickt
mit „Sürger", sondern müsse mit Dortleute übersetzt werden. Vergi, suck
Kopp I. c. 2» 318, OecKsli I. c. 238, weicke in clen cives cle villa Lvites
»Sürger cles Dortes LcKwvz" erblicken.

>°«) l. c. p. 267 unci 41.

>°°) Srurmer I. c. p. 281 k. LsmprecKt I, p. 46. — WaitZ iclentiliziert
»vicus ocler vills" allgemein mit »Dorl ocler tteim".

'°') WirtscKsltsgescKicKte I. 43. ebenso ttildedrsnd I. c. p. 159. Die
„vills" der Lex HIsmsn., insbesondere in l. 84 O 4, kindet nscb v, Insms-
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wiesen, daß in der Lex Salica villa bald ein einzelnes
Gehöfte, bald ein Dorf sei. Des Fernern erblickt Hildebrand 163)

in der villa einen öfters dem lateinischen „marca" identisch
gebrauchten Terminus, „denn in den Urkunden stössen wir
unzählige Male auf die Verbindung „villa vel marca" oder

„marca vel villa"."
Nach v. Maurer164) endlich heißt in germanischen

Urkunden ganz allgemein villa: „Nachbarschaft, Honnschaft"
usw. Wir halten es daher als kaum notwendig, den
Ausdruck „cives de villa Svites" ohne weiteres mit Dorfleute

von Schwyz zu übersetzen. Am wenigsten veranlassen uns
hiezu die Urkunden selbst. Das Diplom von 1143 zeigt
synonyme Anwendungen folgender Ausdrücke: qui in villa
Svites habitant, habitatores villae Svites, ejusdem villae
possessores, et cives de Svites. Alle diese Bezeichnungen
entsprechen ihrerseits dem cives de villa Svites der Urkunde
von 1114. Den Ausdrücken „Landlüte von Swiz" und „Lüte
von Swiz" der deutschen Übersetzung des schiedsgerichtlichen

Urteils von 1217 entspricht das lateinische „hominibus
de Swites" des lateinischen Fragmentes. Da nun aber homines

de Swites offenbar den habitatores in Swites etc. synonym

sein dürfte, so vermuten wir im Worte „Landlüte von
Swiz" lediglich eine Übersetzung des Ausdruckes „cives de

villa Swites.16B)

Wie im deutschen Worte „lantluete" „lant" Bestimmungswort

ist zu „luete", so spielt auch im lateinischen Ausdrucke
villa eine ganz analoge Rolle.

Sternegg I. p. 46 „weder auf ein Dorf noch ein Einzelgehöfte in
geschlossenen Orten, wohl aber auf benachbarte Einzelhöfe eine passende
Anwendung.

162) 1. c. p. 203.

,63) 1. c. p. 176.

164) Einleitung p. 13. Nach derselben kann villa aber auch ein
bewohntes Dorf heissen. cf. eodem p. 43.

165) Vergi, auch Meyer v. Knonau, der Kanton Schwyz. Er spricht
von den cives de villa S. als den Landleuten von Schwyz.
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wiesen, daL in der Lex Lslica villa bald ein einzelnes (Ze-

Kötte, bald ein Dorl sei. Oes Lernern erblickt Hildebrand '°^)
in 6er villa einen ötters dem lateiniscken „rnarca" iclentiscli
gebraucbten lerminus, „denn in clen Lirkunden stossen wir
unzäblige Naie ant clie Verbindung „villa vel marca" «cler

„rnarca vel villa"."
Kack v. Naurer encllick KeiLt in germaniscben Lir-

Kunclen ganz allgemein villa: „^ackbarsckait, tronnscbatt"
usw. wir Kalten es claker als Kaum notwendig, äen Aus-
clruck „cives cle villa Lvites" okne weiteres mit Dorkleute

von LcKwvz zu übersetzen. Am wenigsten veranlassen uns
Kiezu clie Urkunden selbst. Das Diplom von 1143 zeigt
svnonvrne Anwendungen tolgencler Ausdrücke: qui in villa
Lvites Kabitant, Kabitatores villae Lvites, ejusclem villae

possessores, et cives cle Lvites. Alle diese LezeicKnungen
entsprecken ikrerseits dem cives de villa Lvites der Urkunde
von 1l14. Den Ausdrücken „Landlüte von Lwiz" und „Lüte
von Lwiz" der deutscken Übersetzung des sckiedsgerickt-
licken Urteils von l217 entsprickt das lateiniscke „Kominibus
de Lwites" des lateiniscken Fragmentes. Da nun aber Komi-
nes de Lwites «llenbar den Kabitatores in Lwites etc. s^no-
irvm sein dürtte, so vermuten wir im Worte „Landlüte von
Lwiz" lediglicb eine Übersetzung des Ausdruckes „cives de

villa Lwites.'°°)
We im deutscken Worte „lantluete" „lant" öestimmungs-

wort ist zu „luete", so spielt auck im lateiniscken Ausdrucke
villa eine ganz analoge Polle.

Lternegg I. p, 46 „weiter gut ein Dort nock ein LinzelgeKökte in ge-
sclilossenen Orten, von! sber gut de/laahda/'/e Linzelnöte eine psssencle
Anwendung,

'«2) I. c. p. 203,

I. c, p, 176.

Einleitung p. 13. Kscn clerselben Kann vills aber sucli ein de-
wotmtes Dort Keissen, cl, eoclern p. 43,

,ss^ Vergi, suck Never v, Knonsu, cler Ksnton LcKwvz, Lr sprictil
von clen cives cle vills 8, sis clen Lsnclleuten von Lclivvz,
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Das Unzutreffende einer Beschränkung der villa Svites
auf ein geschlossenes Dorf Schwyz scheint uns auch in den
ersten Gebietsansprüchen ihrer cives zum Ausdruck zu

kommen. Bloße „Dorfleute von Schwyz" wären kaum in
die Lage gekommen, dem Kloster Einsiedeln von der Alt-
matt her Grund und Boden streitig zu machen; denn Sattel
und Rothenthurm gehörten von jeher zum Kirchspiel Steinen,
das seit 1124 eine eigene Pfarrkirche besaß.166)

Steinen war offenbar nach Hofsystem besiedelt167) und

gehörte trotz seiner kirchlichen Selbständigkeit (urkundlich
nachweisbar)16S) zu Anfang des 13. Jahrhunderts wirtschaftlich

zum Lande Schwyz. Nach den geographischen
Verhältnissen mußten gerade Sattel und Rothenthurm an der

Nutzung der Altmatt und des angrenzenden Grund und
Bodens interessiert gewesen sein, während für „bloße Dorfleute

von Schwyz" diese Gebiete schon wegen der Lage der

schwyzerischen Hoch- und Mittelalpen kaum die nächst- und

günstigstgelegenen gewesen wären. Wäre die villa Svites
schon im 12. Jahrhundert ein Dorf gewesen mit einer
selbständigen Dorfmark, so müßten auch hier Erscheinungen uns
entgegentreten, wie man sie allgemein beim Dorfsystem findet.

Brunner führt169) als spezielle Kennzeichen des letztern
folgende Tatsachen an :

Herauswachsen der Markgenossenschaft als räumlich
begrenzter, wirtschaftlicher Verband aus einer einzelnen
Sippschaft, langsame Entwicklung des Sondereigens am Ackerlande

nach einer langen Übergangsperiode abwechselnder
Gemeinschaftsnutzung, Eintreten des Flurzwanges (sogen,
laxe Feldgemeinschaft) an die Stelle der strengen Feldge-

,G0) Oechsli p. 239.
1G7) Vide oben p. 10.

168) Geschichtsfreund XIX p. 100. Oechsli Reg. 57.

,09) Brunner I. p. 86 und 280. Ähnlich Gierke, I. 60 ff. Vergi, auch
Waitz, Verfassungsgeschichte I. 114, 124, 132.
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Das Linzutreiiende einer LescKränKung 6er villa Lvites
ant ein geschlossenes Dort LcKwvz sckeint nns auck in clen

ersten QebietsansprücKen ikrer cives zum Ausdruck zn
Kommen. Lione „Dorkleute von LcKwvz" wären Kaum in
ctie Lage gekommen, ctem Kloster Linsiecleln von cler Alt-
matt Ker (Zrund uncl Loden streitig zu mscken; clenn Lattei
unci potkenlkurrn geKorten von jener zum KircKspiel Lteinen,
clas seit 1124 eine eigene piarrkircke desalZ.

Lteinen war «ikenbar nack ttots^stem besiedelt und

gekörte trotz seiner KircKlicKen LeldstänciigKeit (urkundlick
nacKweisbarV"^) zu Ankang cles l3, lakrkunderts wirtsckatt-
lick zum Lande LcKwvz. IxIscK cien geogrspkiscken Ver-
Kältnissen rnuLten gerade Latte! und potkentkurm an der

Nutzung der Altmatt und des angrenzenden (Zrund und
Lodens interessiert gewesen sein, wäkrend kür „bloLe Dori-
leute von LcKwvz" diese (Zebiete sckon wegen der Lage der

sckwvzeriscken Hock- und Nittelalpen Kaum die näckst- und

günstigstgelegenen gewesen wären, wäre die villa Lvites
sckon im 12. g'akrkundert ein Dori gewesen mit einer selb-

ständigen OortmarK, so rnülZten auck Kier LrscKeinungen uns
entgegentreten, wie man sie allgemein beim Oorks^stem linder.

Lrunner kllkrt '°°) als spezielle KennzeicKen des letztern
iolgende latsacken an:

ttersuswacksen der NarKgenossenscKait als räumlick
begrenzter, wirtscksktlicker Verband aus einer einzelnen Lipp-
sckait, langsame Entwicklung des Londereigens sm Acker-
lande nack einer langen Llbergangsperiode abweckselnder
(ZemeinscKaitsnutzung, Eintreten des I^Iurzwanges (sogen,
laxe LeldgerneinscKait) an die Ltelle der strengen Leldge-

°°°) OecKsli p. 239.

'°5) Vige oben p. 10,

OescKicKtslreung XIX p, 100. OecKsli peg, 57.

'«») IZrunner I. p. 86 ung 28«. HkniicK OierKe, I. 6« ll. Vergi, suci,
Wsilz, VerlsssungsgescbicKte I, 1l4, 124, 132,
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meinschaft nach entwickeltem Sondereigen am Ackerlande,
Bestehen der Feldweide (Stoppel- und Brachweide) an den

nicht eingehegten Sonderäckern nach vollendeter Ernte bis

zur neuen Aussaat.

Beim Einöde- oder Einzelhofsystem 17°) dagegen bilden
die vereinigten Siedler den wirtschaftlichen Verband der
der Bauerschaft.171) Die Sondernutzung mußte bei der Lage
der einzelnen Hofstätte alsbald wenigstens einen Teil des

Ackerbaulandes ergreifen, sodaß das Sondereigentum nicht
bloß die Hofstätte sondern auch Ackerland umfaßte172) und das

Gesamtrecht der Bauerschaft sich als Eigentum nur in dem
der Allmende verbleibenden Gebiete äußerte. Und der losere

Zusammenhang, der infolgedessen zwischen den Genossen

bestand, mußte in einer geringern Einwirkung der Gesamtheit

auf die Einzelnen zum Ausdruck kommen. 17ä)

Unsere Vermutung, daß die alemannischen Ansiedler,
sei es auf einmal, sei es allmählich, das Gebiet des Landes

Schwyz, einödeweise besiedelt und daß die Dorfbildung
erst einer spätem Zeit angehöre, m) haben wir schon oben

dargelegt. So wenig wir irgendwo im Lande und irgendwann

ausgeschiedene Dorfmarken 175) zu treffen vermögen,

170) Brunner 1. c. p. 88 ff.

m) Also ohne Rücksicht auf Ein- und Mehrzahl der Sippschaften
und ohne regelmässige Gliederung des Gemeinlandes in mehrere
selbständige Marken bei Ausdehnung der Siedelung auf weitere Gebiete.

172) Gierke, 1. c. I. 67, dagegen verneint jede Feldgenossenschaft
der Einzelhöfe, indem nach seiner Ansicht jedem (Einzel-) Genossen
genügend Ackerland zu seinem Sonderbesitz ausgeschieden war. Ebenso
v. Inama-Sternegg 1. c. I. p. 31 ; während Waitz 1. c. I. p. 132 eine teilweise
Feldgemeinschaft ausdrücklich hervorhebt.

173) Gierke I. p. 69.

n4) Siehe oben, p. 11 ff.

m) Nach Röscher, Nationalökonomik des Ackerbaues p. 238, zerfiel

die zu einem Urdorfe gehörige Mark gewöhnlich später durch Anbau
von Nebendörfern in mehrere Marken. Heute sind die sogenannten „üe-
nossamen" (d. h. innert der „Oberallmende" bestehende und aus derselben
hervorgegangene örtliche Nutzungs-„Korporationen", die meist mit dem
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meinsckalt nsck entwickeltem 8ondereigen am Ackerlande,
SesteKen cier Leidweide (Stöppel- und LracKweide) an cien

nickt eingekegten LonderäcKern nscn vollendeter Lrnte dis

zur neuen Aussaat.

Leim Linöde- oder LinzelKois^stem '^°) dagegen bilden
die vereinigten Siedler clen wirtsckaltlicben Verband der
der lZauerscKalt.Die Londernutzung mnlZte bei der Lage
der einzelnen lloistätte alsbald wenigstens einen leil des

AcKerbaulandes ergreiten, sodslZ das Londereigentum nickt
bIoL die blotstätte sondern auck Ackerland umisLte und das

Oesamtrecbt der LauerscKalt sicK als Eigentum nur in dem
der Allmende verbleibenden (Zebiete äutZerte. Lind der losere

ZusammenKang, der inlolgedessen zwiscken den Oenossen

bestand, muLte in einer geringer« LinwirKung der Lesami-
Keit sui die Linzeinen zum Ausdruck Kommen.

LInsere Vermutung, daL die alemanniscken Ansiedler,
sei es aut einmal, sei es allmäKIicK, das Oebiet des Landes

LcKwvz, einödeweise besiedelt und dslZ die Oorlbildung
erst einer spätern Zeit angeköre, Kaden wir sckon oben

dargelegt. 80 wenig wir irgendwo im Lande nnd irgend-
wann susgesckiedene OorirnarKen zu tretten vermögen,

"°) örunner I, c, p, 88 kt,

'") HIso okne pücksickt gut Lin- unci MeKrzgKI cier LippscKakten
unci okne regelmässige Olieclerung cles Oemeinisniles in mekrere seid-
stänclige Marken bei Hnsclebnung cler öieclelung sul weitere Oebiete,

"-) OierKe, I. c, I, 67, dagegen verneint jede LeldgenussenscKall
cler LinzelKöle, inclem nack seiner HnsicKt jedem (Linzel-) Oenossen Ze-
nllgend Ackerland zu seinem Londerbesilz ausgescbieden war, Lbenso
v, Inams-Lternegg I, c, I, p, 31 ; wäkrend Wsitz I, c, I. p, 132 eine teilweise
LeldgemeinscKslt susdrücklick KervorKebt,

"") OierKe I, p. 6S,

'") Liebe oben, p. ll ll,
°'°) KscK poscker, NationsIöKonomiK cles Ackerbaues p. 238, zer-

fiel clie zu einem Orclorfe gekörige Mark gewöknlick später clurcii Hnbau
von Xedenclörkern in mekrere Marken, Ueute sinct die sogenannten ,Oe-
nossamen" (cl. K, innert cler „Oberallrnende" bestebenile uncl sus ilerselben
Kervorgegsngene örtlicke NutZungs-.Korporationen", clie meist mit clem



67

ebenso vergeblich ist unser Suchen nach Flurzwang und

Gemengelage von in einer gemeinschaftlichen Feldflur liegen-,
den Aeckern.176) Vielmehr steht das Ackerland, wo wir
solches finden, im freien Sondereigen der Einzelwirtschaften
und überall im Lande herum, meist nach der Lage der

Einzelhöfe, zerstreut.177) Nicht weniger selbständig als der
Gesamtheit stand in Markangelegenheiten der einzelne Mark-

Gebiet einer Kirchgemeinde zusammenfallen) Eigentümer der Boden-
allmeinden (d. h der Heukuhallmenden" und des Pflanzlandes (Allmeind-
gärten). Dieses ausgeschiedene Eigentum ist aber erst jüngeren Datums
(1882). Siehe Verordnung der Oberallmend-Korporation vom 28. Oktober
1894, § 2. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden solche Pflanzländereien
von der Landgemeinde den Kirchspielen zur bloßen Sondernutzung
durch ihre „Genossen" überlassen. Überhaupt wurden auch diese Boden-
allmenden Jahrhunderte lang als gemeinsames Weidland benutzt, bis
Zeiten der Teuerung die Obrigkeit zu starker Begünstigung des Ackerbaues

anspornten. Siehe Oberallmeind-Archiv, Akten III. Nr. 65, Verzeichnis

über die Oberallmeind-Vergabungen der hohen Landsgemeinde. Vergi,
auch „Schwyzer Zeitung", Jahrgang 1905 Nr. 97, 2. BI. p. 1. Heute hat
die Lands- bezw. Bezirksgemeinde rein politische Bedeutung, indem seit
anfangs des 19. Jahrhunderts die Oberallmeindsgemeinde als markge-
nössisches Organ funktioniert. Diese Tatsache, sowie die Existenz der
„Genossamen" mit ihrem Eigentums- und Verfügungsrecht über die
Bodenallmende beweisen das Unzutreffende der Ansicht Maurers
(Einleitung 306) : es sei die Landgemeinde bis auf die jetzige Stunde eine
Talmarkgemeinde, ihr gehöre alles Gemeinland und sie nur allein könne
darüber verfügen.

176) Wir erwähnen die heute vorkommenden Lokal- und
Güternamen : „Acher", „Acherli", „Achry", „Hobacher", „Buelacher", „Schwandacker"

etc.

177) Wollte man in den „agri inarvales" und „culta et agri" (siehe
Ringholz p. 171, Anm. 4) mit Oechsli „Äcker" erblicken, so scheint uns
dies für die vorliegende Frage ohne Belang. Wie Ringholz (173)
ausführt, waren diese Gebiete von den Schwyzern nicht besiedelt, sondern
nur im Hochsommer von ein par Hirten bewohnt. So wenig hier von
einer Dorfanlage und dazugehörigen Aeckern die Rede sein kann,
ebensowenig mögen wir an zum Dorfe Schwyz gehöriges Ackerland glauben
das die Dorfleute von Schwyz in laxer Feldgemeinschaft stehend,
gepflegt und genutzt hätten. Es liegt dies in der Natur der örtlichen- und
Distanzverhältnisse. Sofern Äcker hier wirklich in Betracht kämen, könnten
es wohl nur Einzelfluren von Hirtenfamilien sein, die im Sommer in
diesen Hochtälern und Alpen sich aufhielten und den kulturfähigen Boden
frohneei, jede Gebundenheit des Flurzwanges sich wählten.
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ebenso vergeblieb ist unser Lücken nack Llurzwang unct

(Gemengelage von in einer gemeinsckattlickeri Leldtlur liegen-,
clen AecKern.'^') VielmeKr stekt das Ackerland, wo vir
solckes tincten, im treien Londereigen der LinzelwirtscKstten
und überall im Lande Kerum, meist nack der Lage der

LinzelKöle, zerstreut. IXicKt veniger selbständig als der
OesarntKeit stand in NarKangelegenKeiten der einzelne Nark-

Oebiet einer KircKgemeinde zusammenkslien) Ligentümer cler Loden-
sllmeinden (cl. b. cler tteukuksllmenden" unci cles pflanzlsndes (Hlimeind-
gärten^. Dieses susgesciiiedene Ligentum ist »der erst jüngeren Datums
(1882). Liebe Verordnung cler Obsrallmend-Korporstion vom 28, Oktober
1894, tz 2, Im 17, und 18, IsKrKundert wurden solcke Lklanzländereien
von der Landgemeinde den Xircbspielen zur blolZen Londernutzung
durck ibre »Oenossen" überlassen, OberKsupl wurden guck diese Loden-
zürnenden IsKrKunderte lang sis gemeinsames Weidisnd denutzt, bis
leiten der Leuerung die Obrigkeit zu starker öegünstigung des HcKer-
Kaue« anspornten, Liebe Oberallmeind-Hrcbiv, HKten III, Xr, 65, Verzeicb-
nis über die Oberalimemd-Vergsbungen der Koben Landsgemeinde, Vergi,
suck »LcKwvzer Leitung", IsKrgang 1995 Nr, 97, 2, SI, p, 1, Heute bat
die Lands- bezw, LezirKsgemeinde rein politische öedeutung, indem seit
anfangs des 19, labrbunderts die ObersIImeindsgemeinde kls markge-
nössiscbes Orggn funktioniert. Diese Istsacke, sowie die Lxistenz der
.Oenosssmen" mit ikrem Ligentums- und VerkügungsrecKt über die
Lodenallmende beweisen das Unzutreffende der Hnsicbt iVIsurers (Lin-
leitung 396): es sei die Landgemeinde bis auf die jetzige Ltunde eine
LaimarKgemeinde, ikr geköre giies Oemeinisnd und sie nur gliein Könne
darüber verfügen,

"6) Vir erwätmen die beute vorkommenden Lokal- und Outer-
nsmen i »Hcber", „HcKerii", »HcKrv", »ttodscber", „öuelscber", »Lcnwsnd-
acker" etc,

Wollte man in den »sgri insrvaies" und „cults et agri" (sieke
pingkolz p, 171, Hnm, 4) mit OecKsli »HcKer" erblicken, so sckeint uns
dies für die vorliegende Lrsge okne gelang. Wie pingkolz (173) gus-
kükrt, waren diese Oebiete von den Lcbwvzern nickt desiedelt, sondern
nur im tlocksommer von ein psr Hirten bewobnt. Lo wenig Kier von
einer Dorksnlsge und dazugehörigen Heckern die pede sein Kann, eben-

sowenig mögen wir an zum Dorfe LcKwvz geköriges Ackerland glauben
da» die Dorkleute von LcKwvz in lsxer Leldgemeinscbskt siebend, ge-
pfleg; und genutzt Kätten, Ls liegt dies in der Natur der örtiicken- und
Distanzverkältnisse, Lolern HcKer Kier wirklick in LetrscKt Kämen, Könnten
es woKI nur Linzelfluren vun Hirtenksmiiien sein, die im Lommer in
diesen HocKtälern und Hlpen sicK aulkieiten und den KulturfgKigen Loden
krokneei, jede Oebundenbeit des LIurzwanges sicK wäKIten.
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genösse auch den Grundherren gegenüber, so lange sie an

der schwyzerischen Mark mitberechtigt waren. Letztere hatten

es auch als solche weder zu dinglichen noch hoheitlichen
Rechten über die gemeine Mark gebracht.

Diese Tatsachen in ihrer Gesamtheit rechtfertigen daher

unsere Annahme, es seien die nachbarlichen Beziehungen,
in denen schon die „cives de villa Svites" zu einander
gestanden, sowie ihre rechtlichen Verhältnisse zur Mark
ausschließlich von Grundsätzen beherrscht gewesen, wie sie in
den sogenannten Bauerschaften sich zeigen. Die „cives de

villa Svites" wären daher die Landleute von Schwyz, die
im Gebiete der schwyzerischen Mark auf zerstreuten
Einzelhöfen (Einöden) angesessenen, vollberechtigten
Gemeindegenossen und die „villa" resp. das „Land", das
geschlossene Gebiet der Gemeinde selbst. (Vergi. Blumer I.

79, Anm. 43.)

Wir kommen nochmals auf das schiedsrichterliche Urteil

von 1217 zurück. Hier treffen wir unter den schwyzerischen

Zeugen zwei Personen, die unsere spezielle Aufmerksamkeit

verdienen, nämlich Konrad Hunno und Werner
Weibel. Wenn es richtig ist, daß das Land Schwyz der
Üeberrest einer alten Zehnt gewesen und Konrad Hunno
und Werner Weibel in ihrer Stellung als Zeugen von den
damals noch bestehenden Ämtern den Namen getragen,178)
so liegt die Vermutung nahe, daß irgend ein Zusammenhang
zwischen Hundertschaft und Mark bestanden habe. Dieser
Connex dürfte jedenfalls als rein räumlicher, äußerlicher
gedacht werden, in dem Sinne, daß der Bezirk der
Markgemeinde und derjenige des Hundertschaftsgerichtes mehr
zufällig, teilweise oder ganz sich gedeckt hätten. 179)

179) Siehe Oechsli 1. c. p. 121, 123. Fr. v. Wyß 1. c. p. 94 f. Cf. Brunner

II. 175.

179) Cf. Below, „Markgenossenschaft", im Handwörterbuch der
Staatswissenschaften von Konrad, Elster, Lexis und Loening. Waitz, I. 130, 138.
Heusler, Instit. I. 266 ff.
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genösse aucn den (ZrundKerren gegenüber, so lange sie an

cler sckwvzeriscken lvtark mitberecbligt waren. Letztere Kalten

es auck als solcke weder zu clinglicken nock KoKeitljcKen
Deckten über clie gemeine lvtark gekrackt.

Diese lstsacken in ikrer (ZesamtKeit recktiertigen claker

unsere ArmaKrne, es seien clie nackbarlicben öeziekungen,
in clenen sckon die „cives cle villa Lvites" zu einander ge-
standen, sowie ikre recktlicken VerKältnisse zur ivtark aus-
scKIieLlicb von (Zrundsätzen beberrsckt gewesen, wie sie in
den sogenannten öauersckatten sicK zeigen. Die „cives de

villa Lvites" wären datier die Landleute von LcKwvz, die
im (Zebiete der sckwvzeriscken lvlark aut zerstreuten
tÄnzelKöten (Linöden) angesessenen, vollberecbtigten Le-
meindegenossen und die „vills" resp, das „Land", das ge-
scblossene Oebiet der (Zemeinde selbst. (Vergi, ölumer I.

79, Anm. 43.)

wir Kommen nockmsls sut das sckiedsrickterlicke Llr-
teil von 1217 zurück. Hier tretten wir unter den sckwvze-
riscken Zeugen zwei Personen, die unsere spezielle AutrnerK-
samkeit verdienen, nämlick Konrsd ttunno und Werner
weibel. wenn es ricbtig ist, daL das Land LcKwvz der
Lleberrest einer alten Zebnt gewesen und Konrad ttunn«
und Werner weibel in ikrer Ltellung als Zeugen von den
damals nock bestellenden Amtern den tarnen getragen,
so liegt die Vermutung nane, daL irgend ein ^«sammentta/ZF
^W/sahe« //tt««e^5«ha/? ««^ /14«^ bestanden babe. Dieser
Oonnex dürtte jedentalls als rein räumlicber, äuüerlicber ge-
dacbt werden, in dem Linne, daL der LezirK der NarK-
gemeinde und derjenige des llundertscbattsgericktes mekr
zutällig, teilweise oder ganz sicK gedeckt Kätten. "°)

"») Sieks OecKsli I, c, p, l2l, 123, Lr. v. Wvü I. c. p. 94 t. <it. Srun-
ner II. I7S.

Ot, Lelov, MgrKgenossenscKstt', im ttsncZvvörterducK cter Stssts-
vissensckstten von Konrsä, Lister, l^exis unci I^oening. Wsit?, I. 139, t38,
tteusler. Instit. I. 266 tt.
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Ein innerlicher Zusammenhang 18°) d. h. dergestalt, daß

Mark- und Gerichtsgemeinde identisch und somit die Organe
des Landgerichts auch zugleich notwendig die Vorsteher
der Markgemeinde gewesen wären, scheint uns schon
deshalb für ausgeschlossen, weil neben dem Hundertschaftsgericht

noch grundherrliche Gerichte bestanden und somit
die Grundherren und ihre hörigen Hintersaßen im
Landgerichte ungenoß waren, während dagegen die lenzburgischen
Grundherren selbst, und vermutlich später die grundherrlichen
Hintersaßen an deren Stelle, mit den vollfreien Bauern in

Markgemeinschaft standen.

Auch ein bloß zufälliges Auftreten dieser Gerichtsorgane
als Zeugen wäre an sich nicht ausgeschlossen, wenn nicht
eben die Tatsache, daß auf Seiten der Gegenpartei nur
diejenigen Personen als Zeugen erwähnt werden, die
ausschließlich zur Vertretung der klösterlichen Interessen
berufen waren,181) auf ähnliche Rechtsstellung der schwyzerischen

Zeugen hindeuten würde.182)

Wir vermuten deshalb nicht nur ein wenigstens
teilweises Zusammenfallen von Hundertschaft und Mark, sondern
auch, daß 1217 tatsächlich die Organe des Landgerichtes
(d. h. Hunno und Weibel) zugleich auch Organe der
Markgemeinde gewesen seien. Hätten wir einen Beweis dafür,
daß der Umfang der schwyzerischen Mark schon zu dieser
Zeit mit demjenigen der ursprünglichen Landgerichtsgemeinde
zusammengefallen, also eine Hundertschaftsmark gewesen
sei,183) dann dürften wir auch in dieser Stellung Konrad
Hunno's eine Bestätigung finden für die Annahme Lamp-

180) Vergi. Gierke I. p. 81, der wenigstens ursprünglich jede politische
Genossenschaft eine Markgemeinde und jede Markgemeinde eine
politische Genossenschaft sein läßt.

181) Siehe die oben citierten Urkunden von 1114 und 1143, Ringholz

198 ff. und 200 f.

182) Fr. v. Wyß (1. c. p. 94) läßt Hunno „an der Spitze der Landleute"
stehen und Oechsli p. 12 nennt sie „Hauptvertreter des Landes".

183) vergi, unten.
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Lin innerlicker Zusammenhang ä. K. äergestalt, äaL
NarK- unä OericKtsgemeinäe iäentisck unä somit äie Organe
äes LanägericKts auck zugleick notwenäig äie Vorstetier
äer NarKgemeincle gewesen wären, sckeint uns sckon äes-
Kalb tür ausgescKIossen, weil neben äem llunäertsckatts-
gerickt nock grunäkerrlicke OericKte bestanäen unä somit
äie OrunäKerren unä ikre Korigen IlintersaLen im Lanci-

gerickte ungenoL waren, wänrericl äagegen äie lenzburgiscben
OrunäKerren selbst, unä vermutlicb später äie grunäkerrlicken
IlintersaLen an äeren Ltelle, mit äen volltreien Lauern in

iVtarKgemeinscbait stanäen.

AucK ein bloL zutälliges Auttreten äieser OericKtsorgsne
als Zeugen wäre an sicK nickt ausgescKIossen, wenn nickt
eben äie latsacbe, äaL aut Leiten äer Oegenpsrtei nur
äiejenigen Personen als Zeugen erwäbnt weräen, äie aus-
scKIieLlicb zur Vertretung äer KlösterlicKen Interessen be-
ruten waren, gut äknlicke pecktsstellung äer scbwvze-
riscken Zeugen Kinäeuten würäe. '^^)

wir vermuten äeskalb nickt nur ein wenigstens teil-
weises Zusammentallen von tiunäertsckatt unä NarK, sonäern
auck, äaL 1217 tatsäcKIicK äie O/'F««« c/es /.««c/Fe/'/cÄ/es
(cl, K. tlunno unä weibel) zugleick attcÄk O/'Fa/ze «ktt /Vla^-
Feme/««!e gewesen seien. Ilätten wir einen öeweis äatür,
äaL äer Ilmtang äer sckwvzeriscken iViarK scbon zu äieser
Zeit mit demjenigen äer ursprünglichen LanägericKtsgerneincle
zusammengetallen, also eine tlunäertsckattsmark gewesen
sei, äann cZUrtten wir auck in äieser Ltellung Konraä
Ilunno's eine öestätigung tinäen tür äie AnnaKme Lamp-

i8«) Vergi, OierKe I, v, 81, cler wenigstens ursprungiick zecle politiscke
OenossenscKstt eine IvtsrKgemein6e un6 jecie IvtsrKgemeincte eine po-
litiscke OenossenscKstt sein lälZt.

8ieKe àie «den citierten OrKunclen von II 14 unci ll43, ping-
Kol? 198 lt. unci 299 t,

>?r, v, WvlZ tt, c, p, 94) lälZt tlunno ,sn cler 8pit?e 6er Lsn6leute"
steken uncl OecKsli p, 12 nennt sie »ttsuptvertreter cles Lsrutes",

ig«) vergi, unten.
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rechts l84), daß der vornehmste Beamte der alten Hundert-
schaftsmark der Hunno gewesen sei.

Ob vielleicht auch die Anzahl der Zeugen — vier —
mit den spätem Ammännern oder mit einer Einteilung des

Landes, ähnlich den spätem Vierteln, in Zusammenhang
steht? 186)

Im Nachfolgenden liaben wir uns mit Urkunden zu

beschäftigen, die uns etwelchen Einblick in die markge-
nössische Organisation gestatten.

1275, den 7. Januar, wendet sich Hartmann von
Baldegg, Pfleger Rudolfs, des römischen Königs, von Luzern
aus schriftlich an Rudolf und Werner, die Ammänner des

Tales Schwyz und die dortige Gemeinde. 18°)

Er teilt ihnen mit, daß er Äbtissin und Convent
zu Steinen in seinen Schutz genommen, und befiehlt der
Gemeinde und den einzelnen Gliedern derselben (Vobis uni-
versis et singulis mandantes et praecipientes), die Klosterfrauen

und alle ihre Güter, bewegliche und unbewegliche,
gemäß den Freiheiten und Privilegien dieses (Cisterzienserj
Ordens zu beschützen gegen Alle und Jede, welcher
Herrschaft und wessen Standes sie immer sein mögen.187)

Von Kyburg aus schreibt im nämlichen Jahr unterm
4, September Königin Anna 188) „Rodolfo ministro de Sthov-

,84) Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter I. 312.

185) Bezüglich der Viertel v. Kopp, Geschichte IL a. p. 322 und
ibidem Anm. 6. Blumer, I. 128 und Anm. 49. Snell, Handbuch des schweizer.
Staatsrechtes II. 170. Kothing M., das alte Staatsvermögen p. 98.

,8°) Original im Kloster „St. Peter aufm Bach" in Schwyz unter
den „Steinerschriften". Copie siehe Geschichtsfreund III., p. 49. Reg. bei
Oechsli Nr. 228. „R. et W. Ministris vallis de Swites et universitati ejus-
dem loci."

187) quatinus easdem et ipsarum bona mobilia et immobilia
efficaciter defendatis contra universos et singulos cujuscumque sint auc-
toritatis et conditionis.

188) Original im Kloster St. Peter in Schwyz ; abgedruckt im
Geschichtsfreund VII. 50, Reg. bei Oechsli Nr. 236.
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rechts ^), ggg vornebrnste öeamte äer alten Ilunäert-
sclraktsmark äer blunno gewesen sei.

Ob vielleickt auck clie AnzaKI cler Zeugen — vier —
mit clen spätern Amrnännern ocler mit einer Einteilung cles

Lancles, glinlicb clen spätern Vierteln, in Zusammenhang
stebt? '«°)

im I^acKlolgenclen haben wir uns mit Drlcunäen zu

descliältigen, clie uns etwelcben Hinblick in clie ma^^-
ttöss/sctte cO^a/z/satto/z gestatten.

1275, clen 7. lanuar, wenclet sieb Hartmann von öal-
clegg, plleger puäolk's, äes römiscben Königs, von buzern
aus sckriktlicb an puäolk unä Werner, äie Ammänner äes

l'aies LcKwvz unä äie clortige Oemeinäe.
Lr teilt innen mit, äsü er Äbtissin unä donvent

zu Lteinen in seinen Schutz genommen, unä dekieklt äer
Oemeinäe unä äen einzelnen Olieäern äerselben (Vobis uni-
versis et singulis manäantes et praecipientes), äie Kloster-
krauen unä alle ibre Oüter, bewegliche unä unbewegliche,
gemälZ äen Lreilieiten unä Privilegien clieses (Oisterzienser)
Oräens zu beschützen gegen Alle unä ^eäe, welcher llerr-
scbakt unä wessen Stancles sie immer sein mögen.

Von K^burg aus scbreibt im närnlicben ^akr unternr
4. September Königin Anna „poclolko ministro äe Stbov-

OeutscKes WirtscKaktsIeden im Nittelslter I, 3t2,
öe?üglick cter Viertel v, Kopp, OescKicKte II. s, p, 322 unii idi-

dem Hum. 6. ölumer, I, 128 unci Hnm. 49. Lnell, ttsnclbuck cles «ckvei?er.
8t»gt«recKtes II. 179. KotKing N., das site 8tsgtsvermogen p. 98.

'^) Original im Kloster „8t. peter aul'm Lack" in LcKvvvü unter
clen „öteinersckrilten", <2opie sieke OescKicKtslreuncl III., p. 49, peg. bei
OecKsli Kr. 228, „p. et V/. ivlinistris vsllis cle Lvites et Universität! ejus-
clem loci,"

izustinus easclem et ipsarum bong mobilia et immodilis
ellicsciter cletenclstis contra universo» et singulos cujuscumque sinl suc-
toritstis et conclitionis.

Original im Kloster 8t. Peter in Lcbvv? ; abgedruckt im Oe-
scbicbtstreuncl VII. 59, peg. dei Oecbsli Nr. 236,
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fach, et Wernhero de Sewen ministro", da sie die Nonnen
des Cisterzienserklosters Steinen mit all ihrem Besitz in
ihren besondern Schutz genommen habe, so wolle sie nicht,
daß dieselben von ihren Beamten irgend eine Steuer zu

geben gezwungen werden I89) und befiehlt zuerst dem
Ammann Rudolf von Stauffach, das Pferd, das er ihnen wegen
einer solchen Steuerforderung "weggenommen, 10°) unverzüglich

zurückzugeben, dann beiden, sie mit solchen Forderungen
nicht mehr zu behelligen 191) und sie nach Kräften gegen
jegliche Übergriffe zu schirmen.

In einem Kaufakte vom 25. Dezember 1281,192)
abgeschlossen in der Pfarrkirche zu Schwyz, zwischen den
Landleuten von Schwyz und Konrad Hunn, erscheinen an der

Spitze der Zeugen neben den genannten zwei Ammännem
noch zwei andere: Ulrich der Schmid und Konrad ab Jberg.

1286 treten anläßlich einer gerichtlichen Vergabung der
Eheleute Konrad Hesso und seiner Gattin Gertrud an das

Frauenkloster in Steinen vier Ammänner unter den Zeugen
auf: Ulrich von Wila, Werner von Sewen, Conrad ab Jberg,
und Wernher genannt Tiripg.193)

In dem Bündnis mit Zürich vom 16. Oktober 1291

erscheint zum erstenmal als an der Spitze des Landes
stehend der „Lantammann Herr Conrad ab Jberg".194)

Demselben begegnen wir als „minister" in einer
Urkunde vom 10. Hornung 1295.195)

189) Nolentes, ut aliquant precariam dare a nostris officiatis aliquatenus
conpellantur.

Ii)0) Et cum intellexerimus, quod tu R. minister de Stoufach ob

hujusmodi precarie exactionem equum pro pignore memoratis Sancti-
monialibus abstulisti

m) Vos ambo illas non velitis amplius, in exactionibus hujusmodi
fatigare.

,02) Tschudi, Chronicon Helveticum I. p. 189. Cf. Oechsli p. 270.
Fr. v. Wyß 1. c. p. 95.

^3) Siehe Geschichtsfreund VIL p. 51 f. Die Ammänner werden
„Ministri vallis de Swiz" genannt.

m) Kopp, Urkunden Lp. 37. Oechsli Reg.352. Eidgen.Abschied 1.242.

195) Siehe Geschichtsfreund VII. p. 54 f. „Nos vero Chonradus minister
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kack, et wernkero äe Leven ministro", äs sie äie Tonnen
äes disterzienserklosters Lteinen mit ali inrern öesitz in
ilrren besonäern LcKutz genommen trabe, so wolle sie nickt,
äaL äieselden von ikren öesrnten irgenä eine Liener zu

geben gezwungen weräen unä detieKIt zuerst äem Am-
mann pucloll von LtauikacK, äss pterä, äss er iknen wegen
einer solcken Lteuertoräerung'weggenommen,'°°) unverzüg-
lick zurückzugeben, äann beiäen, sie mit solcken Loräerungen
nickt mekr zu beliebigen '"') unä sie nsck Krälten gegen
jeglicke Llbergrilte zu scKirMen.

In einem KautsKte vom 25. Dezember 1281, gbge-
scblossen in äer ptarrkircke zu LcKwvz, zwiscken äen banä-
leüten von LcKwvz unä Konraä Llunn, ersckeinen an äer

Lpitze äer Zeugen neben äen genannten zwei Arnmänriern
nock zwei andere: LllricK äer LcKmiä unä Konraä ab lberg.

l286 treten anläLIicK einer gericbtlicben Vergabung äer
UKeleute Konraä tlesso unä seiner Oattin Oertrnä an äas

LrauenKloster in Lteinen vier Ammänner unter äen Zeugen
ant: LllricK von Wils, Werner von Zewen, donraä ab ^berg,
unä wernber genannt liripg.

In äem Lünclnis mit ZüricK vom 16. Oktober 1291 er-
sckeint zum erstenmal als an äer Lpitze äes Landes
stekenä äer „Lantammann blerr donraä ab d'berg".^)

Demselben begegnen wir als „minister" in einer tir-
Kunäe vom 10. ttornung 1295.

Aulente», ut slimism precsriam ilare g nostris olliciatis giiczuatenus
conpellantur.

'2°) Lt cum intellexerimus, cmocl tu p. minister ge Ltoutscl, ob

Kujusmoili precarie exsctionem ecmum pro pignore memorati» Lancti-
monislidus gbstulisti

'2>) Vos ambo illss non veliti» amplius, in exsctionibus Kujusmodi
latigsre.

IscKucii, (IKronicon ttelveticum I, p. 189, «. OecKsli p, 27«,
Lr, v, V/vlZ I. c. p, 95.

ZjeKe OescbicKlslreuncl VII. p, 51 k. Die Hmmsnner werden
„Ninistri vsllis cle Lwi?" genannt,

Kopp, OrKunclen I.p. 37. OecKsli peg. 352, Liclgen.HbscKiecl 1.242,

LieKe OescKicKtslreuncl VII, p, 54 t. »Nos vero clkonrsclus minister



72

Im Jahre 1299, am 13. Januar, sendet die Königin Elisabeth

zwei Briefe 19G) den „viris prouidis et discretis Offi-
cialibus sev Ministris, totique, vniuersitati in Switia." Da
sie die Klosterfrauen von Steinen, cum bonis suis et perti-
nentiis vniuersis" in ihren Schutz genommen, befiehlt sie
in einem der beiden Briefe der Gemeinde (Vniuersitati vestre),
quatinus eisdem in bonis et possessionibus suis nullum
inferatis aut inferri ab aliquo permittatis Stipendium aut

gravamen, Easque nihilominus libertatibus ipsis antiquitus
deditis et concessis perirai liberaliter concedentes

Im zweiten Schreiben betont sie, daß sie unter Gut-
heißung ihres Gemahls, des Königs Albrecht, die Nonnen
von Steinen mit allen Besitzungen und Gütern in ihren
Schutz und Schirm genommen habe und nicht wolle, daß

sie von ihren Amtsleuten („Officiati") genötigt werden eine
Steuer zu geben. Da sie vernommen habe, daß der Land-
ammann^auf Anordnung der Ammänner (quod tu Landamman
ad ordinationem officialium sev Ministrorum) die
genannten Nonnen zur Eintreibung einer solchen Steuer um
7 ft (Pfund) und 1 Schilling gepfändet habe, befiehlt sie

ihm und ersucht ihn dringend, denselben die grundlos
weggenommenen Pfennige unverzüglich und ohne Widerrede
zurückzustellen und empfiehlt überhaupt der Gemeinde (Uni-
uersitati vestre) die Nonnen vor jeglicher Unbill nach Kräften
zu bewahren.

Aus diesen Tatsachen ergibt sich die Existenz eines

organisierten schwyzerischen Gemeinwesens, das verschieden
ist von den einzelnen Gemeindegenossen. In Verbindung
mit dieser Universitas in Switia werden die „Ministri vallis
de Swites", die Officiales sev ministri genannt,1 an deren

Spitze 1299 der Landammann steht.197)

dictus de Iberg et dicta communitas ide Swiz) ad preces dictorum
nostrum sigillum duximus praesentibus apponendum.

196) Original im Kloster St. Peter in Schwyz. Abgedruckt im
Geschichtsfreund VII. 55 f. Cf. Oechsli 1. c. Reg. 417 und 418.

,B!) Siehe oben.
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Im lakre 1299, am 13, Januar, sendet die Königin LIisa-
betk zwei Lriete den „viris prouidis et discretis Otti-
cialibus sev Ninistris, totique, vniuersitati in Lwitia." Da
sie die Klosterfrauen von Lteinen, cum bonis suis et perti-
nentiis vniuersis" in ikren LcKutz genommen, betieblt sie

in einem der beiden öriete der Oerneinde (Vniuersitati vestre),
quatinus eisdem in bonis et possessionibns suis nullum
inkeratis aut interri ab aliano permittatis Stipendium ant

gravamen, Basque ninilominus libertatibus ipsis antiquitus
deditis et concessis perirvi liberaliter concedentes

Im zweiten Lcbreiden betont sie, datZ sie unter (Zut-

IieitZung inres OemaKIs, des Königs Albreckt, die Ranneri
von Lteinen mit allen Besitzungen und (Hütern in ikren
LcKutz und LcKirrn genommen Kabe und nickt wolle, daL
sie von ikren Amtsleuten („Otticiati") genötigt werden eine
Liener zu geben. Da sie vernommen Kabe, daL der band-
grnrnanrLauk Anordnung der Ammänner (quod tu Landamman
ad ordinationern oiiicialiurn sev Ninistrorum) die ge-
nannten Tonnen zur Eintreibung einer solcken Lteuer nm
7 (Pfund) und I LcKilling gepkändet Kabe, betieklt sie

ikm und ersuckt ikn dringend, denselben die grundlos weg-
genommenen Pfennige unverzüglick und okne Widerrede
zurückzustellen und empfieKIt überkaupt der (Gemeinde (Lini-
uersitati vestre) die ixionnsn vor jeglicker Llnbill nsck Kräften
zu bewakren.

Aus diesen latsacken ergibt sicK die Existenz eines

organisierten sckwvzeriscken Gemeinwesens, das versckieden
ist von den einzelnen Qerneindegenossen. In Verbindung
mit dieser Llniversitas in Lwitia werden die Ministri vsllis
de Lwites", die Okticiales sev ministri genannt, an deren

Lpitze 1299 der Landammann stekt. '^)

clictus cle Iderg el clicts communiais ,6e Lxvi?) sci prece» cliclorum nus-
trum sigillum cluximus prsesentibus gpponenclum.

'2°) Origins! im Kloster Lt. Peter in Lcnxvv?. HbgeclrucKt im Oe-

«ckicktstreuncl VII. 55 l. (il. Oecdsii I. c. peg. 417 uncl 418.

'°5) Liede oben.



73

Über die rechtliche Stellung dieser Ammänner begegnen
wir in der Literatur den verschiedenartigsten Auffassungen.

Die entschieden unhaltbare Ansicht Hisely's 19S), der in
diesen Ammännern Vorsteher einzelner Dörfer sehen wollte,
hat schon Blumer1S0) abgetan, mit dem Hinweis darauf,
daß sie die Quellen selbst Ammänner des Tales Schwyz
bezeichnen. Im weitern folgert Blumer200) also:

„Wäre nur ein Ammann genannt, so könnte dieser
einfach als Beamter des Vogteiherrn, als Vertreter der
mittleren Gerichtsbarkeit angesehen werden, wie denn auch

wirklich der erste Ammann, Rudolf von Stauffach, indem
er den Klosterfrauen ein Pferd pfändete, in richterlicher
Stellung erscheint dagegen wiid man allerdings durch

jene Zahl (4) unwillkürlich an die alte Einteilung des Landes

Schwyz in Viertel erinnert, nur muß man, wenn man jedem
derselben einen Ammann — immerhin mit Ausdehnung seiner

Amtsgewalt über das ganze Land — zuteilen will, mit Kopp
annehmen, daß es damals noch diesseits der Platten bloß
drei Viertel gab und Steinen das vierte war."

Kopp201) scheint anzunehmen, daß ursprünglich nur
zwei Ammänner gewesen seien, deren Anzahl dann
verdoppelt wurde. Auch er ist der Ansicht, daß die Ammänner
als Verwaltungsorgane der Gemeinde wohl vornehmlich
Anlage und Bezug der Steuern besorgten, — während einem
derselben richterliche Gewalt aufgetragen war — indem sie

alle ohne Unterscheidung und zugleich Ammänner des Tales

Schwyz heißen. Nach ihm bezeichnen die vier „Amtleute"
die drei Pfarrgemeinden, nur daß Schwyz als die volkreichste
das doppelte gab.20'2)

li,,Jì Essai sur l'origine et le développement des libertés des Wald-
staetten Uri, Schwyz et Unterwaiden p. 19 f.

im>) und soo) Blumer II. 128.

-01) Geschichte der eidgen. Bünde 2. a. p. 332 und 3 b p. 256.

202) Letztere Auffassung teilt auch Kothing 1. c. p. 8 f.
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Ober àie /-<?c/Mahe «Vesc^ /lmmtt««e/' begegnen
vir in der Literatur den verschiedenartigsten Auffassungen.

Die entschieden nnlraltbare Ansicht lliselv's'^), der in
diesen Arnrnännern Vorsteher einzelner Oörker sehen wollte,
hat sclron ölumer '°°> abgetan, mit dem ilinweis daraut,
dat! sie die (Zueilen selbst Ammänner des laies Lcliwvz
bezeichnen. Im weitern kolgert ölumer^") als«:

„^Väre nur ein Ammann genannt, so Könnte dieser
einfach als öearnter des VogteiKerrn, als Vertreter der mitt-
leren (ZericKtsbarKeit angesehen werden, wie denn auch

wirklick der erste Ammann, pndolk von ZtaufiacK, indem
er den Klosterkrauen ein Pferd piändete, in richterlicher
Ltellung erscheint dagegen wiid man allerdings durch

jene ZgKI (4) unwillkürlich an die alte Einteilung des Landes

Lctiw^z in Viertel erinnert, nur rnuL man, wenn man jedem
derselben einen Ammann — immerhin mit Ausdehnung seiner

Amtsgewalt über das ganze Land — zuteilen will, mit Kopp
annekrnen, dsü es damals noch diesseits der platten bloL
drei Viertel gab und Steinen das vierte war."

Kopp sckeint anzunehmen, daL ursprünglich nnr
zwei Ammänner gewesen seien, deren AnzsKI dann ver-
doppelt wurde. AucK er ist der AnsicKt, daL die Ammänner
als Verwaltungsorgane der (Gemeinde woKI vornekrnlick An-
läge und öezug der Zteuern besorgten, — wäkrend einem
derselben rickterlicke Oewalt aufgetragen war — indem sie

alle okne Unterscheidung und zugleick Ammänner des l'aies
LcKwvz KeiLen. l>IgcK ihm bezeichnen die vier „Amtleute"
die drei Pfarrgemeinden, uur dsL LcKwvz als die volkreickste
das doppelte gab. ^°'>

Lsssi sur l'origine LI le développement cles libertés ile» Wäicl-
swelter, Uri, Lcbvv? et Untervvslclen p, 19 l,

urici Slumer II, l28,
Uescbicbte cler eiclgen, Süncle 2, u, p, 332 und 3 b p, 256,

Letztere Hullsssung teilt sucb Kolbing I, c, p, 8 l.
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Ähnlicherweise vermutet auch Huber 20:!) in diesen
Ammännern Vertreter des Volkes in bestimmten Bezirken,
die „die Landessteuern erhoben und das Recht hatten, im
Falle der Nichtbezahlung ein Pfand zu erheben."

In Gegensatz zu den genannten Ansichten, die alle
in den Ammännern Gemeindebeamten sehen, tritt Friedrich
v. Wyß.204) Er findet es den Zeitverhältnissen besser
entsprechend, „wenn die Ammänner in Beziehung gesetzt
werden zu den Bestandteilen, aus denen das Land zusammengewachsen

ist, die noch Ende des 13. Jahrhunderts mit
Bezug auf die Steuer unterschieden werden. Diese Bestandteile,

die mit Sicherheit erst 1273 sämtlich uuter der gleichen
Herrschaft vereinigt erscheinen, sind die freien Leute von
Schwyz, die beiden Höfea04a) und Steinen, was der Zahl
der vier Ammänner entspricht; Stauffacher, der das Kloster
in Steinen gepfändet und in Steinen wohnt, wäre hiernach
der Ammann von Steinen gewesen. Es besteht aber der
wachsenden Einheit des Landes entsprechende Vereinigung
der Ammänner zu gemeinsamer Wahrung der Interessen
des Landes, wie ja schon die allen gemeinsame Allmend
von Alters her eine Verbindung der Teile unter sich
begründet hatte und die Vollendung der Einheit des Landes
fand ihren Ausdruck 1291 in dem Landammann, neben dem

die einzelnen Ammänner bald sich verlieren, wie ja auch
der Ammann von Art nach hergestellter völliger Vereinigung
mit dem übrigen Lande verschwindet." Friedrich v. Wyß
scheint im übrigen in den Ammännern herrschaftliche
Gerichtsbeamte zu vermuten.206) Eine Art Mittelstellung zwischen
den genannten Ansichten nimmt Oechsli ein.20C) Mit Fr.

203) Huber 1. c. p. 63.

'20') Fr. v. Wyß 1. c. p 96 f.

2°«a) Kyburger- und Froburgerhof, siehe Oechsli 1. c. p. 65.

205) P. Schweizer, 1. c. p. 18, Anm. 1 faßt die „nostri officiates"
(richtig „officiati" sowohl als herrschaftliche als auch als königliche
Beamte auf, da Rudolf selbst eine Doppelstellung einnahm."

206) Oechsli 1. c. p. 288 f.
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AKnIicKerweise vermutet auch ttuber iu diesen
Annnännern Vertreter ctes Volkes in bestimmten Bezirken,
die „die Landessteuern erkoden und das peckt Katten, im
knalle cter I>IicKtbezaKIung ein plsnd zu erneben."

In Oegensatz zu den genannten AnsicKten, die alle
in clen Arnrnännern Oemeindebearnten senen, tritt LriedricK
v. WvlZ. ^°^) Lr linclet es den ZeitverKältnissen besser ent-

spreckend, „wenn die Ammänner in LezieKung gesetzt
werden zu clen öestandteilen, aus denen clas Land zusammen-
gewachsen ist, die nocli Lnde des 13. lakrkunderts mit Le-

zug ant die Steuer unterschieden werden. Diese öestand-
teile, die mit SicKerKeit erst 1273 sämtlich uvter der gleichen
l-lerrschart vereinigt erscheinen, sind die lreien Leute von
Schwyz, die beiden llöle "°^) und Steinen, was der ZaKI
der vier Ammänner entspricht; StautlacKer, der das Kloster
in Steinen gepländet und in Steinen woknt, wäre liiernaclr
der Ammann von Steinen gewesen. Ls destebt aber der
wachsenden LinKeit des Landes entsprechende Vereinigung
der Ammänner zu gemeinsamer >VaKrung der Interessen
des Landes, wie ja sckon die allen gemeinsame Allmend
von Alters her eine Verbindung der leile unter sick be-

gründet Karte und die Vollendung der LinKeit des Landes
land ikren Ausdruck I2!)1 in dem Landammann, neben dem

die einzelnen Ammänner bald sicK verlieren, wie ja auch
der Ammann vun Art nack Kergestellter völliger Vereinigung
mit dem übrigen Lande verschwindet." LriedricK v. WvlZ

sckeint im übrigen in den Arnrnännern KerrscKattlicKe (Ze-

ricktsbeamte zu vermuten. ^°°) Line Art Nittelstellung zwiscken
den genannten Ansichten nimmt OecKsli ein.^°) Nit Lr.

ttuber I. c. p. 63.

Lr. v. WvlZ I. c. p. 96 k.

Kvburger- uncl Lroburgerbol, siebe Oecbsli I. c. p. 65,

p. Schweizer, I, c. p. l8, Horn. 1 lsiZt clie ,nostri ollicisies"
(ricktig „olliciati" sowoKI sis KerrscKültlicKe gis auck sis KöniglicKe
lZegmte sul, cl» pucloll selbst eine Ooppeistellung einnskm."

OecKsli I. c. p. 288 l.
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v. Wyß vermutet er bereits für die Zeit ihres ersten
Auftretens vier Ammänner und nimmt an, daß die Urkunden
von 1275 sie nicht vollzählig aufgeführt. Auch er gibt der

Möglichkeit Raum, daß diese vier Ammänner den ursprünglichen

Bestandteilen des Landes entsprechen könnten, der
freien Genossenschaft und den beiden Eigenhöfen, jedoch
so, daß die erste wegen ihrer numerischen Stärke zwei
Vertreter erhalten hätte. Zur Vermutung, daß die Ammänner
Vertreter der Kirchenspiele seien, tritt aber Oechsli keineswegs

in direkten Gegensatz, er läßt vielmehr dem Einwände,
daß die Ammänner herrschaftliche Beamte seien, die
Vermutung sich entgegenstellen, daß die Gemeinde die
Ammänner als Vertreter der Kirchspiele vorschlug und der

König sie nur bestätigte. Nach Oechsli bilden die vier
Ammänner die gemeinsame Oberbehörde des Landes, mit
dem Richter des Tales, dem Landammann an der Spitze.

Im Nachfolgenden erlauben wir uns etwas näher auf
die Ansicht Fr. v. Wyß's einzutreten. Unter den vier
Ammännern erblickte er einen als Ammann des Kirchgangs
Steinen, als eines der Bestandteile, aus denen das Land

zusammengewachsen ist.207) Letztere Ansicht gründet sich

jedenfalls auf die von Blumer208) vertretene Auffassung, die

Kirchgemeinde Steinen mit Steinerberg, Sattel, Bibereck
und Rothenthurm solle unter der Grundherrschafl der
Lenzburger und dann der Habsburger gestanden haben,- bis im
Jahre 1269 die Kirchgenossen von Graf Eberhard von Habsburg

sich losgekauft hätten. Nun hat schon P. Schweizer209)
betont, daß diese von Heinrich VII. bestätigte und von
Tschudi210) im genannten Sinne interpretierte Loskaufsurkunde,
die Graf Eberhard den habsburgischen Eigenleuten ausge-

2°7) Fr. v. Wyß, Zeitschrift für schweizerisches Recht, I. p. 67, XVIII.
86—97.

208) Blumer 1. c. p. 26

-m) 1. c. p. 19.

21°) Chronicon Helveticum I. p. 172, 254.
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v. WvlZ vermutet er bereits tür äie Zeit ilrres ersten Aul-
tretens vier Ammänner unä nimmt an, äalZ äie LlrKunäen

von 1275 sie nickt vollzaKIig aukgekükrt, AucK er gibt äer

/VloglicKKeit psurn, äalZ äiese vier Ammänner äen Ursprung-
licken Lestanäteilen äes Lanäes entsprecken Konnten, äer
lreien OenossenscKakt unä äen beiäen LigenKöken, jeäock
so, äatZ äie erste wegen ikrer numeriscken LtärKe zwei
Vertreter erkalten Kätte, Zu, Vermutung, äalZ äie Ammänner
Vertreter äer KircKenspiele seien, tritt aber OecKsli Keines-

wegs in äirekten Oegensatz, er lälZt vielmekr äem Linwanäe,
äslZ äie Ammänner KerrscKaltlicKe IZeamte seien, äie Ver-

inutung sicK entgeizenstellen, äalZ äie Oemeinäe äie Am-
männer als Vertreter äer KircKspiele vorscklug unä äer

König sie nur bestätigte. IXacK OecKsli diläen äie vier
Ammänner äie gemeinsame OberbeKSräe äes Lanäes, mit
äem pickter äes lsles, äem Lanäammann an äer Spitze.

Im IVacKlolgenäen erlauben wir uns etwas riäber auk

äie AnsicKt Lr. v. wvlZ's einzutreten, tenter äen vier Am-
Männern erblickte er einen als Ammann äes KircKgangs
Lteinen, als eines äer Lestsnäteile, aus äenen äss banä

zusammengewacksen ist. ^°^) Letztere AnsicKt grünäet sicK

jeäeniglls auk äie von ölumer^) vertretene Aukkassung, äie

KircKgerneinäe Lteinen mit Lteinerberg, Lattei, Libereck
unä potkentkurrn solle unter äer OrunäKerrscKaki äer Lenz-

burger unä äann äer ttabsburger gestanäen Kaden, bis im
^akre 1269 äie KircKgenossen von Oral LberKarä von Ilabs-
durg sicK losgekauft Kätten. Ixlun Kat sckon LcKweizer ^°^)

betont, äaL äiese von tleinrick VII. bestätigte unä von
IscKuäi^") im genannten Linne interpretierte LosKautsurKunäe,
äie Orak LberKarä äen KabsburgiscKen Ligenleuten ausge-

2°5) Lr. v, Wvö, üeitsckrikt tur »ckvveieerisckes pecnt, I. p. 67, XVIII.
86—97,

2°«) ölumer I, c. p, 26

I. c. p. 19,

(ilironicon ttelveticum I. p, 172, 254,
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stellt hatte, keineswegs auf Steinen zu beschränken, sondern
auf die unter habsburgischer Grundherrschaft stehenden
Leute des ganzen Landes auszudehnen sei. Damit fällt jeder
urkundliche Anhaltspunkt einer Grandherrschaft über die

ganze „Kilchhöre" Steinen. Vielmehr spricht Oechsli211)
ausdrücklich von einer Zugehörigkeit der in Steinen gelegenen
habsburgischen Güter zum Hofe Arth. Somit ist wohl an
einen Ammann als grundherrlichen Gerichtsbeamten in
Steinen kaum zu denken.212)

Ist aber auch die Vermutung Oechsli's 213) richtig, daß

infolge des erwähnten Loskaufes der habsburgischen Eigenleute

unter Eberhard die besonderen Gerichte der letztem
eingegangen seien, dann ist für die fragliche Zeit überhaupt
kein Platz mehr für solche von der habsburgischen
Grundherrschaft bestellte Gerichtsbeamte. Es käme nur noch ein

einziger, der allen freien und gefreiten Leuten gemeinsame
Richter des Tales Schwyz, der spätere Landammann 2U) in
Betracht.

Einen der wichtigsten Gründe gegen die Ansichten von
Kopp und Blumer bildet die von v. Wyß behauptete
Tatsache, daß die Ammänner bald nach dem Auftreten des

Landammanns verschwinden, während die Gemeindeinteressen

ja immer wichtiger werden und die Zahl der Viertel sich

-'") 1. c. p. 66. Es handelt sich also nicht um einzelne in der „Kilchhöre"

gelegene Güter. — Vergi, den habsburgischen Pfandrodel von 1281

(habsburg. Urbar von Dr. Rud. Maag, II. 1. p. 133 ff., der wohl die
freien Leute von Schwyz, die beiden „Höfe" von Kyburg und Froburg
sowie Arth, nicht aber Steinen erwähnt,

212) Steinen gehörte eher schon das ganze 13. Jahrhundert zum
Lande Schwyz. Vergi. Geschichtsfreund XIX. p. 100, wo unter den „Census

de Swites" solche des „armentarius de steina" und von Feldmoos
(vermutlich in Sattel) aufgeführt sind, und Geschichtsfreund VII. p. 47,
wo die „parochia de Steina (vallis de Swiz)" genannt wird.

-13) 1. c. p. 288. Nach Oechslis Vermutung (ibidem Anm. 1) fällt der
Loskauf schon in die Zeit, da Eberhard noch Eigentümer und nicht bloß
Pfandherr war, also in die Zeit vor 1273. Cf. Reg. 219 eodem.

214) Kopp, Urkunde I. 37. Oechsli Reg. 352.

76

stellt tiatte, Keineswegs ant Steinen zu beschränken, sondern
auk die unter KabsburgiscKer OrundKerrscKakt stehenden
Leute des ganzen Landes auszudehnen sei. Damit tällt jeder
urkundliche Anhaltspunkt einer OrundKerrscKakt über die

ganze „KilcKKöre" Steinen. Vielmehr spricht OecKsli aus-
drücklick von einer ZugeKörigKeit der in Steinen gelegenen
KabsburgiscKen Oüter zum Ilote ArtK. Somit ist woKI an
einen Ammann als grundkerrlicken OericKtsbeamten in
Steinen Kaum zu denken.^")

Ist aber auck die Vermutung OecKsli's ''^) ricktig, daL

intolge des erwäknten LosKautes der KabsburgiscKen Ligen-
leute unter Lderbard die besonderen Oericbte der letztern
eingegangen seien, dann ist tür die traglicbe Zeit überkaupt
Kein Platz mebr tür solcke von der KabsburgiscKen Orund-
KerrscKatt bestellte OericKtsbeamte. Ls Käme nur nock ein

einziger, der allen treien und gelreiten Leuten gemeinsame
pickter des laies LcKwvz, der spätere Landammann in
öetrackt.

Linen der wicktigsten Oründe gegen die AnsicKten von
Kopp und ölumer bildet die von v. >VvL bekauptete lst-
sacke, dsü die Ammänner bald nack dem Auktreten des

Landammanns versckvvinden, vväkrend die Oemeindeinteressen
ja immer vvicktiger v/erden und die ZaKI der Viertel sicK

-") I, c, p, 66, 15« tigniteli sick gls« nickt um einzelne in ger „KücK-
iiöre" gelegene Outer, — Vergi, clen Kgbsburgiscben ptsnilroilel von I28i
(badsburg. Orbar von Dr, pug, iVissg, II, I. p, 133 kt,, cler woKI clie

lreien Leute von LcKwvz, ilie deiclen »ttöle" von Kvdurg unci Lrodurg
«ovvie HrtK, nickt aber Lteinen erwsKnt,

2'-) Lteinen gekörte eker sckon gas ganze l3, IsKrKunilert zum
Lange LcKwvz. Vergi, OescKicKtskreung XIX. p. IVO, wo unter äen »<üen-

«us cle Lwites" solcke cies „grmenlsrius ge steins" ung von Leigmoos
(vermutlick in Lattei) gulgelükrt sing, ung OescKicKtskreung VII. p. 47,
wo gie „psrockia ge Lteina (vsllis ge Lwiz)" genannt wircl.

-^) I, c. p. 288. Nack OecKsli« Vermutung (idjgem Hnm, l) lgllt ger
liuskgut sckon in gie ?eit, gg Lberbarg nock LigentUmer ung nickt blolt
pkangkerr wgr, giso in gie z^eit vor 1273. dl. peg, 219 eogem.

-") Kopp, OrKuncie I. 37. OecKsli peg. 352.
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mehrt. Richtig ist zwar, daß der „Landammann*' als solcher
in den Quellen zum erstenmal 1291 an der Spitze des Landes

21B) stehend, auftritt, offenbar unrichtig dagegen, daß die

Ammänner in ihrer Mehrzahl 1299 zum letztenmal neben

dem Landammann erwähnt werden.216)

Wäre die Stellung der schwyzerischen Gemeinden den

Ammännern als herrschaftlichen Gerichts- und Verwaltungsbeamten

gegenüber nur diejenigen eines Verwaltungssprengels
und in keiner Weise die eines (autoritären) Subjektes
gewesen, dergestalt, daß die Ammänner zugleich auch ihre
Beamten gewesen wären, dann erschiene es uns unbegreiflich,

warum die Herrschaft diese Ammänner „Ministri vallis
de Swites" nannte, und ihr Schreiben jederzeit an die „Offi-
ciales sev Ministri" und die Gemeinde zugleich gerichtet
werden. (Vergi, insbesondere den 1. Brief der Königin Elisabeth

von 1299, dessen Adresse an die Ammänner und die
Gemeinde gemeinsam, der Befehl dagegen, die Güter und

Besitzungen des Klosters nicht mit Steuern zu belasten,
schlechtweg an die Gemeinde als solche sich richtet.) Es

muß somit der Gemeinde ein Recht der Mitsprechung und
und der Initiative in diesen Besteuerungsangelegenheiten
und damit die Möglichkeit der Beeinflussung der Ammänner
zugestanden haben. Mit andern Worten, die Ammänner
waren, nach unserm Ermessen, mindestens auch Organe
der Gemeinde selbst. Da vermutlich an eine öffentlich-rechtliche

Gemeinde hier nicht zu denken ist, so liegt es nahe,
die Ammänner in ihrer Beziehung zur Gemeinde als Organe

215) Vergi, das Bündnis mit Zürich bei Kopp. Urkunden I. 37. Oechsli
Reg. 352.

216) Wir verweisen auf die Urkunden vom 17. September 1318,
vom 31. März und 15. April 1319 bei Ringholz 1. c. p. 242 ff. 247 ff. Siehe
auch Kopp, Gesch. IV. b 473 ff. Vergi, unten Anm. 376Jund;dortigen Text.
Die Zahl der Ammänner von 1299 kennen wir nicht Es wäre nicht
ausgeschlossen, daß ihr Kollegium bereits damals sich erweitert und in der
Folge zu einem Rat ausgestaltet hätte Vergi, das Schreiben König
Ludwigs von 1315 (bei Tschudi I. 274): „Officiato,' Consilio, Civibus et Uni-
versis hominibus in Swiz," auf welches schon v. Wyß hinweist. 1. c. p. 96.
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der Markgemeinde217) zu betrachten. Den Charakter der

Steuern bringen die Quellen nicht zum Ausdruck. Dürfen
wir mit Blumer Landessteuern21S) vermuten, dann haben

wir zu Ende des 13. Jahrhunderts bereits ein freies Gemeinwesen,

das offenbar zu Zwecken der eigenen Verwaltung
Steuern dekretiert und durch die Gemeindeorgane von seinen
Genossen erheben läßt.

Gegen die Auffassung der Ammänner als Gemeindebeamte

hat Fr. v. Wyß auch darauf verwiesen, daß sie von
der Herrschaft wiederholt „nostri officiales"21i)) genannt
werden, daß Gerichtshandlungen, wie Pfändungen, von ihnen

vollzogen werden.2i0)

Diese Einwände halten wir in ihrer Allgemeinheit nicht
für zutreffend.

Dürfen wir mit Oechsli221) vermuten, es führe die erste

Urkunde die Ammänner nicht vollzählig auf, warum wendet
sie sich nicht auch an die übrigen zwei, wenn auch diese

zur Vornahme von Pfändungen befugt gewesen wären? Und
warum pfändet 1299 der Landammann auf den Beschluß
.der Ammänner hin, wenn jeder einzelne zu diesem gerichtlichen

Akte kompetent gewesen wäre?

Ammänner werden allerdings auch „officiati nostri"
genannt, aber wie uns scheint, nur diejenigen, welche und

nur soweit sie zu den zwangsweisen Steuerexekutionen in

Bezug stehen. Es ist geradezu auffallend, wie strenge die
zwei Tatsachen hier geschieden werden: einerseits die
Stellung der Ammänner zur Gemeinde, anderseits ihre
Pfändungshandlungen, also Akte von Gerichtsorganen. So spricht

217) Über ihren privatrechtlichen Charakter vergi, unten.
218) Blumer 1. c. p. 288.

219) Die Urkunden sagen „nostri officiati" nicht officiales. Letzteren
Terminus gebrauchen sie niemals in Verbindung mit nostri ; er scheint
uns daher eher ein Beamtenverhältnis zur Gemeinde auszudrücken.

•"") Cf. 1. c. p. 95.

221) 1. c. p. 288.
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der ^vlarkgerneinde zu betrackten. Den dkarakter 6er
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beamte bat Lr. v. V/^L aucn äarauk verViesen, äsü sie von
äer tterrsckakt vieäerkoit „nostri okkiciales" genannt
veräen, äaü OericKtsKanälungen, vie pkändungen, von iknen

vollzogen veräen.

Diese Linvände Kalten vir in ikrer Allgemeinheit niclit
lür zutrellenä.

Dürlen vir mit OecKsli vermuten, es tukre äie erste

Urkunde äie Ammänner nickt vollzäKIig auk, varum venäet
sie sicK nickt auck an äie übrigen zvei, venn auck äiese

zur VornaKme von pkändungen belügt gevesen vären? Und
varum pkändet 1299 äer /.a««amma«n auk äen öescKluIZ

,äer Ammänner Kin, venn jeder einzelne zu diesem gerickt-
licken Akte Kompetent gevesen väre?

Ammänner veräen alleräings auck „okkiciati nostri" ge-
nannt, aber vie uns sckeint, nur diejenigen, velcke und

nur soveit sie zu äen zvangsveisön LteuerexeKutionen in

Lezug steken. Ls ist geraäezu aukkallenä, vie strenge äie
zvei latsscken Kier gesckieäen veräen: einerseits äie Ltel-
lung äer Ammänner zur Oemeinäe, anderseits ikre ?iän-
dungskandlungen, also Akte von OericKtsorganen. 8o sprickt

2'5) Ober ikren privstrecktlicken dbarskter vergi, unten,
8Iumer I, c, p, 288,

"'2) Die OrKunclen sagen .nastri ollicisti" nicbt nkticiales, Letzteren
lerminus gebraucken sie niemal» in Verbindung mit nastri: er sckeint
uns clsber eber ein geamtenverbäitnis ?ur Oemeincle aus^uclrllcken,

--") Ol, I, c, p, 95,

I, c. p, 288,
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die Urkunde vom 7. Januar 1275, sowie die erste vom-
13. Januar 1299, niemals von officiati nostri. Gerichtshandlungen,

d. h. Pfändungen werden dort ebenfalls nicht
erwähnt und die Ammänner ausschließlich „Ministri vallis"
und „Officiales sev Ministri" genannt. Eklatant wird dieser
Unterschied in den Urkunden vom 4. September 12752S2)

und in der zweiten vom 12. Januar 1299.223) Der letztere Brief
ist gerichtet an die Ammänner und an die Gemeinde. Im
Interesse der Gemeinde werden (1299) die betreffenden
Ammänner zusammen mit dieser oder nur mit den übrigen
Ammännern, also als Organe der Gemeinde und nicht der

Herrschaft, die Pfändung beschlossen haben.ä2t) Daher
richtet sich die Adresse auch an die Gemeinde und an deren

Organe, die ministri gemeinsam. Dagegen konnten sie die

Pfändungshandlung selbst nicht als Organe der Markgemeinde
vollziehen, sie hatten diese Kompetenz nur Kraft einer
herrschaftlichen d. h. gerichtlichen Organstellung. In dieser

Beziehung waren sie wirklich „officiati nostri".

Geht unsere Vermutung richtig, daß die 1217 im Schiedssprüche

des Grafen Rudolf von Habsburg schwyzerischer-
seits auftretenden Zeugen zugleich auch die zur Vertretung

2!2) viris providis et honestis R. ministro de Stoufach, et Wernhero
de Sewen ministro Nolentes, ut aliquam precariam dare a, nostris
officiatis aliquatenus compellantur. Et cum intellexerimus quod tu R.

minister^de Stoufach ob hujusmodi precarie exactionem equum pro pignore
Sanctimonialibus abstulisti Vos ambo illas non velitis amplius. in
exactionibus hujusmodi fatigare.

223) viris providis et discretis Officialibus seu Ministris, totique
universitati in Switia Nolentes ut aliquam precariam dare a nostris
officiatis aliquatenus compellantur. Et cum intellexemimus, quod tu
Landammann ad ordinationem officialium seu Ministrorum Sancti-
moniales ob hujusmodi precarie exactionem impignoraveris. Den Pfän-
dungsbeschluß fassen sie als officiales seu ministri, die zwangsweise
vollstreckenden Organe dagegen sind die „officiati nostri".

22') Als bloße Beamte der Herrschaft hätten sie gegenüber den
wiederholten Besteuerungsverboten kein Interesse an der Pfändung
gehabt und durch das Mittel der Amtsentsetzung hätte die Herrschaft solchen
Belästigungen ein rasches Ende bereiten können.
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der schwyzerischen Markgemeinde berufenen Gemeindeorgane

gewesen seien, dann dürfen wir wohl schön diese vier Zeugen
als die Vorgänger der vier Ammänner in ihrem Gemeindeamte

betrachten.2jr')

Diese Voraussetzung würde uns auch den Schlüssel
bieten zur umfassenden Erkenntnis der Stellung und

Bedeutung der Ammänner und ihres Auftretens. 1217 treten
uns unter den schwyzerischen Zeugen zwei Gerichtsorgane
entgegen, Konrad Hunno und Werner Weibel, die ihre Namen

von den damals noch bestehenden Ämtern trugen.22(i) Die
beiden andern dagegen, Ulrich Kessler und Heinrich! von
Ybach lassen weder eine richterliche noch "eine herrschaftliche

Stellung erkennen. Sie kämen daher ausschließlich als

Organe der Markgemeinde in Betracht. Daß die beiden erstem
auch zugleich „officiati" der Herrschaft, resp. des Inhabers
der gräflichen Gerichtsbarkeit über die freien Leute in Schwyz
waren, scheint uns zweifellos.227) Die vorliegenden Urkunden
liefern auch den besten Beweis für die Berechtigung des

Hunnen resp. des Landammann zur Vornahme von
Pfändungshandlungen. 228)

Beziehen wir diese Tatsachen und Vermutungen auf
unsere fraglichen Verhältnisse, so kann man leicht in dem
1299 pfändenden Landammann den frühern Hunnen und in
den officiati nostri letzteren und den Weibel erblicken.

22ä) Letztere Annahme hat auch die Tatsache für sich, daß sonst
nirgends von einer Beziehung grundherrlicher Richter bezw. Ammänner
zur schwyzerischen Gemeinde irgendwie Anhaltspunkte sich finden.
(Unseres Wissens sind aber die Ammänner noch niemals in der Literatur
mit diesen vier Zeugen in Zusammenhang gebracht worden.)

220) Dies vermutet Oechsli 121. Vergi, auch Fr. v. Wyß, Zeitschrift
für schweizerisches Recht, XVIII. 94 f.

227) Brunner II. 174 ff. Besonders 175, 177, 180. Der Weibel'gehörte
zu den subalternen Beamten des Grafen, den Offizialen,' p. 188 1. c. —
Kopp, Urkunden, I. p. 29 ff. Die Urkunde König Rudolfs vom 19. Februar
1291 enthält die Zusicherung an die freien Leute von Schwyz, daß ihnen
niemals ein Unfreier zum Richter gesetzt werden solle. Fr. v. Wyß p. 95.

228) Cf. Schröder 167 ff., 174 ff.
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waren, sckeint uns zweifellos. Die vorliegenden Urkunden
liefern auck den besten öeweis für die ZerecKtigung des

Hunnen resp, des bandarnrnann zur VornaKme von pfän-
dungsksndlungen.

VezieKen wir diese latsacken und Vermutungen gui
unsere traglicken VerKältnisse, so Kann man leickt in dem
1299 pfändenden Landammann den krllkern tlunnen nnd in
den officiati nostri letzteren und den V/eibel erblicken.

2"°) Letztere XnnaKme bat auck àie LatsscKe kür sicK, clalZ sonst
nirgends von einer Le?iebung grunclberriicker pickter be?xv. Hmmsnner
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(Unseres Wissens sinä aber ciie Ammänner nocb niemals in cler Literatur
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2°°) Dies vermutet OecKsli 12l. Vergi, suck Lr. v. WvlZ, z'eitsckrikt
tür sckwei^erisckes peckt, XVIII. 94 f.

2?7) gunner II. t74 ff. Lesonclers 175. 177, 1«v. Oer Weibel gekörte
?u clen subalternen öesmten cles Oralen, clen Ottiüialen, p. l8« I. c, —
Kopp, OrKunden, I. p. 29 tt. Oie OrKunde König Ludolfs vom 19. Lebr'usr
1291 entkält clie Z^usicKerung an clie freien Leute von LcKwv?, dal! iknen
niemals ein Ontreier ?um picbter gesetzt werden solle, Lr. v. WvL p. 95.

"") (if. Lcbröder 167 tt., 174 tt.
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1275 haben wir R. Stauffacber pfänden gesehen; es wäre
somit in ihm der amtierende Landammann 229) zu vermuten,
während Wernher von Seewen der Weibel wäre. Allein als

„nostri officiati" werden beide zur Pfändung in Beziehung
gebracht, obwohl jedenfalls der Weibel ursprünglich zur
Vornahme von Pfändungen nicht kompetent war. Schon
1217 scheint die Stellung des Weibels einigen Ansehens
sich erfreut zu haben.230) Dasselbe hat sich im Laufe der
Zeit keineswegs gemindert. Nicht nur wird er im 14. und
15. Jahrhundert unter den Gerichtsorganen stets unmittelbar
nach dem Landammann erwähnt,231) sondern in den Quellen
des 15. Jahrhunderts erscheint er selbst wiederholt als Richter
und Vollzugsbeamter in Bußsachen.232) Auch war der Land-
weibel und nicht etwa der später auftretende Landesstatthalter

bis ins 19. Jahrhundert in Gerichtssachen Stellvertreter

des Landammanns.283) Auf Grund dieser Tatsachen
halten wir die Vermutung für berechtigt, daß 1275 der

Weibel es gewesen, an den die Königin Anna, außer dem

Landammann, das Verbot der zwangsweisen Steuerexekution

gerichtet hat. Der Landammann und der Weibel werden

229) Dies um so eher, als auch eine Urkunde vom 10. Februar 1295
Conrad ab Jberg einfach „minister" nennt (vergi. Geschichtsfreund VII.
54 f.). Conrad ab Jberg, der schon im Bündnis mit Zürich als
„Landammann" das Land Schwyz vertritt, wird auch 1295 noch nicht von
diesem Amte zurückgetreten sein, da er gerade nach der erwähnten
Urkunde einzeln auftritt und im Namen der Gemeinde siegelt.

STO) Siehe oben p. 82 ff.

23') Siehe Landbuch p. 12, 20, 23, 67, 72.

332) Gewisse Bußklagen (hauptsächlich Polizeisachen) mußten direkt
an ihn gebracht werden, die dann nicht nur seiner Vollstreckung, sondern
jedenfalls auch erst seiner richterlichen Beurteilung unterstanden. (Aehnlich
wie beim spätem Gassengericht, siehe Blumer I. 294.) Siehe Landbuch
p. 43, 44, 33.

288) Nach einer gefl. Mitteilung von Herrn alt Kanzleidirektor J. B.
Kälin in Schwyz. Vergi, auch einen Alpbrief aus Glarus im 10, Heft der
alpwirtschaftlichen Monatsblätter (1905) p. 30, wo in Glarus ebenfalls an
Stelle des Landammanns der Weibel urteilt.
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1275 Kaden vir tz. LtaukkacKer ptänden geseken; «8 väre
somit in itirn der amtierende Landammann vermuten,
väkrend wernker von Leeven der weibel väre. Allein als

«nostri uiticisti- verden beide zur pkändung in öeziekung
gekrackt, «bvoKI jedenkslls der weibel ursprünglick zur
VornaKrne von pkändungen nickt Kompetent var. LcKon
1217 sckeint die Stellung de8 Weideis einigen AnseKens
sicK erbeut zu Kaden. Oasseide Kat sicK im Laute der
Zeit Keineswegs gemindert. I>IicKt nur vird er im 14. und
15. lakrkundert unter den (ZericKtsorganen stets unmittelbar
nack dem Landammann erväknt, sondern in den (Zueilen
des 15. lakrkunderts ersckeint er selbst viederbolt als picbter
und Vollzugsbeamter in LuösacKen. ^^) AucK var der Land-
veibel und nickt etva der später auftretende Landesstatt-
Kalter bis ins 19. lakrtrundert in (ZericKts8acKen Ltellver-
treter de8 Landammanns.^^) Aut (Zrund die8er lat8acken
Kalten vir die Vermutung tür berecktigt, daL 1275 der

weibel «8 gevesen, sn den die Königin Anns, auLer dem

Landammann, da8 Verbot der zvangsveisen LteuerexeKution

gericbtet bat. Oer Landammann und der weibel verden

22«) Dies um so euer, g>8 guck eine OrKuncie vom Id, Ledrusr 1295
donrscl gd Iderg einigen „minister" nennt (vergi, diesckicktstreuncl VII.
54 t.). domaci gb Iderg, ger sckon im öünänis mit Surick gls „Lsncl-
gmmsnn" clss Lanci LcKwvz vertritt, wircl guck 1295 nocb nickt von
cliesem Hmte Zurückgetreten sein, cls er gergcle nack cler erwäknten tir-
Kuncle einzeln austritt unci im Namen cler Qemeincle siegelt.

2"°) LieKe oben p. 82 tl,

^°") LieKe LsnclbucK p, 12, 20, 23, 67. 72.

222) (Zewisse öutZKlsgen (KsuptsäcKlicK poiizeisscken) mutZten clirekt
gn ikn gedrsckt wercien, clie clgnn nickt nur seiner Vollstreckung, sonclern
jeclentalls guck erst seiner rickterlicken öeurteilung unterstsncien. (HelmIicK
wie beim spätern (ZsssengericKt, sieke ölumer I. 294.) LieKe LanciducK

p. 43. 44, 33.

2«») i>ig^ einer gell. Mitteilung von Herrn gii Kanzleidirektor 1 ö.
Kälin in LcKwvz. Vergi, guck einen Hlpbriet sus Otarus im 19. Hett cler

glpwirtscksttlicken Monatsblätter (1995) p. 30, wo in (Asrus edenkslls sn
Ltelle cles Lanclsmmsnns cler V/eibel urteilt.
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es auch gewesen sein, die von der Herrschaft 1275 und
1299 unter den „nostri officiati" verstanden werden.

Unseres Ermessens lassen sich nach dem Gesagten drei
Faktoren unterscheiden, die das Auftreten dieser Ammänner
und seit 1291 dasjenige des Landammanns bedingen.

Einmal das Land Schwyz, soweit es mit seinen
Bestrebungen nach Freiheit und Unabhängigkeit von der
österreichischen Herrschaft, als Träger politischer Zwecke hervortritt.

Als sein berechtigter Vertreter nach aussen tritt uns
ausschließlich der Landammann (der zugleich der Richter
des Tales ist) entgegen; so im Bündnis mit Zürich, wo sein
Handeln nicht auf einen Auftrag des Ammännerkollegiums,
sondern jedenfalls auf eine direkte Delegation seitens der

ganzen Gemeinde sich stützt. Ammänner treten dort
bezeichnenderweise nicht auf und die von den Zürchern zu „Räten"
genommenen Schwyzer lassen offiziell keine solche
Amtsstellung verraten.234)

Ein weiterer, uns am meisten interessierender Faktor
ist das Land Schwyz als Wirtschaftsgemeinde. Als Organe
der Markgemeinde treten die Ammänner unter einander in
Verbindung, handeln gemeinschaftlich im Namen der
Gemeinde resp. der Genossen, in deren Interesse sie den

Pfändungsauftrag erteilen. Zur Wahrung der wirtschaftlichen
Gemeindeangelegenheiten bilden sie ein Kollegium. Die
Gemeindeverwaltung ist ihre hauptsächliche Aufgabe.

Das dritte Moment liegt in der Gemeinde des
schwyzerischen Centgerichtes bezw. der habsburgischen Herrschaft
als Inhaberin der gräflichen Gerichtsbarkeit. Da der
Vorsteher des Centegerichtes, der Hunne (der spätere
Landammann), aus dem Kreise der Einheimischen vom Grafen
unter Mitwirkung der Gerichtsgemeinde gewählt wurde,235)

p. 175.

234) Siehe Oechsli p. 299 Reg. 352.

5) Dies vermutet Oechsli 1. c. p. 123. Vergi, auch Brunner 1. c.
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es aucn gewesen sein, die von der IlerrscKstt 1275 und
1299 unter den „nostri otticiati" verstanden werden.

Unseres Ermessens lassen sicn nactr dem Oesagten drei
Faktoren untersclieiden, die das Aultreten dieser Ammänner
und seit 1291 dasjenige des Landammanns bedingen.

Linmal das /.«««k L^WV^, soweit es mit seinen Le-
strebungen nack LreiKeit und LlnabbängigKeit von der öster-
reickiscben LIerrscKatt, «/s TmZ^ /?o/ittsctttt ^WecTëe Kervor-
tritt. AIs sein berecbtigter Vertreter nack aussen tritt uns
ausscKIielZIicK der Landammann (der zugleick der pickter
des l'aies ist) entgegen; so im Lündnis mit ZüricK, wo sein

Ilandeln nickt aut einen Auttrag des AmmännerKollegiums,
sondern jedenialls aut eine direkte Delegation seitens der

ganzen Oemeinde sicK stützt. Ammänner treten dort bezeicb-
nenderweise nicbt aul und die von den ZürcKern zu „päten"
genommenen Lcbwvzer lassen ottiziell Keine solcke Amts-
Stellung verraten. ^)

Lin weiterer, uns am meisten interessierender Laktor
ist das /.««c/ ^WV^ a/s I^^cÄa/^Femtt'/ZLk'e. AIs Organe
der lvlarkgemeinde treten die Ammänner unter einander in
Verbindung, bandeln gemeinsckattlick im tarnen der Oe-
meinde resp, der Oenossen, in deren Interesse sie den ?tän-
dungsauttrag erteilen. Zur wakrung der wirtsckattlicken
QemeindeangelegenKeiten bilden sie ein Kollegium. Die
Oemeindeverwaltung ist ikre KauptsäcKIicKe Autgabe.

Das dritte IVloment liegt in der Oemek/zske ^es sc^WV-

^e/-«^6« c?6/z/F6/-/c^^s bezw. der KabsburgiscKen tlerrsckatt
als InKsberin der grätlicken OericKtsbarKeit. Da der Vor-
steker des OntegericKtes, der Hunne (der spätere Land-
ammann), aus dem Kreise der LinKeirniscKen vom Oralen
unter Mitwirkung der OericKtsgemeinde gewsKIt wurde, ^°)

p, 175.

°°') Lielie OecKsli p. 299 peg. 352.

2) Die« vermulet OecKsli I, c. p. 123. Vergi, suck IZruriner I. c.
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so scheint es uns keineswegs gewagt, zu vermuten, daß

dieser Unterrichter stets einer der angesehensten und
einflußreichsten Genossen der freien Gerichtsgemeinde war und

deshalb die Markgemeinde nicht verfehlte, ihn auch ihrerseits

mit dem Aminannamte zu beehren. Aus ähnlichen
Gründen dürfte auch der Weibel, dessen Wahl die Herrschaft
vermutlich nicht beeinflußte, eine solche Doppelstellung
eingenommen haben. Damit wären sie dann allerdings officiati
der Herrschaft, anderseits aber zugleich Verwaltungsorgane
der Wirtschaftsgemeinde.

Einen Zusammenhang dieser Ammänner mit den

ursprünglichen „Bestandteilen, aus denen das Land zusammengewachsen

ist", scheint uns daher mindestens zweifelhaft.
Wenn auch die Quellen uns diesbezüglich bisher noch keine
Aufschlüsse geboten, so halten wir doch auch diese Ansicht
Kopps, daß die vier Amtsleute die drei Pfarrgemeinden
bezeichnen, nur daß Schwyz als die volksreichste das Doppelte
gab, als die zutreffendste.236)

Wir haben hier nochmals auf den nähern Inhalt der
Urkunde von 1281 zurückzukommen. Sie lautet also:

„In Gottes Namen Amen

Wir die Landt-Luet von Schwyz kuendund allen denen,
die disen Brief jemer gesechend, daß wir mit gutem Rat und
mit vollkommnem Willen dess überein sind kommen, dass

wir alle die Ansprache und alles das Raechte, das wir je
gewunnend oder soltend han an das Gut Jesinen, das da

lit im Munster-Tal, Cunrad dem Hunnen hand geben zo
kouffen umb X Pfundt und fuer die Arbeit, so Er dafuer
unss und dess Lands Eere erlitten hat, wann daher In die
Landt-Luet sandtend, dass es jemermer ledig eigen und un-
besprochen soll sin: da diser Kouff geschach warend dise

23a) Vergi, unten Anm. 349 und dortigen Text.
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so sckeint es uns Keineswegs gewagt, zn vermuten, daL

dieser IlnterricKter stets einer cter angesekensten unct ein-
IIüLreicKsten Qenossen der treien QericKtsgemeinde war und

dcskslb die i^larkgemeinde nickt verteKIte, ikn auck ikrer-
scits mit dem Ammannamte zu beekren. Aus äknlicken
Qründen dürtte auck der weibel, dessen wsKI die IlerrscKatt
vermutlick niclit deeinlluLte, eine solcke Doppelstellung ein-

genommen Kaden. Damit wären sie dann allerdings otticiati
der blerrsckalt, anderseits aber zugleick Verwaltungsorgane
der wirtsckatts^emeinde.

Linen ZusamrnenKang dieser Ammänner mit den ur-

sprünglicken „öestandteilen, aus denen das band zusammen-
gewachsen ist", sckeint uns datier mindestens zweitelkakt.
Wenn auck die (Zueilen uns diesbezüglick Kisker nock Keine

AlltscKIüsse geboten, so Kalten wir dock auck diese AnsicKt
Kopps, daL die vier Amtsleute die drei ptarrgerneinden de-

zeichnen, nur daL LcKwvz als die voiksreickste das Doppelte
gab, als die zutrettendste.

wir Kaden Kier nochmals ant den nakern Inkalt der
cV/'/Mtt^e vo« zurückzukommen. Lie lautet also:

„In Lottes tarnen Amen!

wir die bandbbuet von LcKwvz Kuendund allen denen,
die disen öriet jemer geseckend, daL wir mit gutern pat und
mit vollkonnnnern willen dess überein sind Kommen, dass

wir alle die Ansprache und alles das paeckte, das wir je
gewunnend «der soltend Kan an das (Zut lesinen, das da

lit im iVlunster-lal, dunrad dem Ilunnen Kand geben z«
Koutlen umb X plundt und tuer die Arbeit, so Lr datuer
unss und dess bands Lere erlitten bat, wann datier In die
bandt-buet sandtend, dass es jernerrner ledig eigen und un-
besprochen soll sin: da diser Koult gesckack warend dise

Vergi, unten Hnrn, 349 unci dortigen lext.
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Luet, deren Namen hie geschriben stat und ander die
Landt-Luet die es tatend: Rudolf der Stouffacher der
Ammann, Werni von Sewa der Ammann, Ulrich der Schmid
der Ammann, Cunrat ab Iberg der Ammann, Heinrich der
Schmid, Heinrich Ulrich von Wyler, Arnold von Sewa, Werni
Herlobig etc.237).. dass diser Kouff und dise geschrifft staete
und veste sige so hand wir, unsers Land Insigel an disen
Brief geben und gehenckt und ist dises beschehen nach

unsers Herrn Gepurt über zwölff hundert Jar und zwey und

achtzig Jar an dem Nüwen Jahr, zu Schwiz in der Küchen."238)

Die Landleute von Schwyz beschliessen nach vorgängiger
Beratung mit vollkommenem Willen239) den Verkauf des
Gutes „Jessenen" im Münstertale an Konrad Hunno für 10

Pfund und dem Lande geleistete Dienste.240) Konrad Hunn

2S7) Es folgen die Namen von 48 weitern Landleuten.
238) Das Original dieser Urkunde ist nicht mehr vorhanden. Copie

siehe bei Tschudi, Chronicon Helvet. 1.189. Regest, bei Oechsli 1. e. No. 270.
239) d. h. wohl rechtsgenüglicher und zwar auf Einstimmigkeit

beruhender Wille. Vergi. Laveleye-Bücher p. 138. Blumer 1. c. I. 301 und
594. Vergi, eine Satzung der Genossen des Dorfes zu Küßnacht (Kt.
Schwyz) vom 17. August 1437, aufgenommen mit Gunst und Wissen ihrer
gn. 1. Herren Landammann und Rat und Gemeinde zu Schwyz : In
Zukunft soll niemand mehr zu einem Dorfgenossen angenommen werden,
ausser es geschehe mit „Einhelligkeit aller Dorfleute und Genossen" etc.
Vorbehalten wird, wenn es einst Ammann, Räte und Gemeinde von Schwyz
gemeinlidi oder den mehreren Teil unter ihnen bedeuchte, in diesem
Aufsatz etwas zu mindern, zu mehren etc. (Vidimus von 29. Mai 1563
im Kantonsarchiv Schwyz.) Vergi, auch die Anfangsformeln der Lands-
gemeindebeschliisse des 14. Jahrhundert : „allen den, die etc." Künden
wir die Landlüte von Switz, das wir sin komen vber ein einhelleklich
vnd gemeinlich ." und ähnlicherweise. Siehe Landbuch p. 268, p. 11,

80, 199, 206, 209, 215, 216, 267, 268, 269, 370 etc. Im 14. Jahrhundert
werden bereits auch Majoritätsbeschlüsse erwähnt, die aber stets nur auf
Rückgängigmachung früherer Gemeindebeschlüsse Bezug haben. Landbuch

p. 12, 81, 200.

240) Die Art der geleisteten Dienste ist unbekannt; möglicherweise
könnte sie mit dem Marchenstreite in Verbindung stehen. Cf. Oechsli
p. 291. Daraus ergäbe sich die Vermutung, dass auch in der schwyzerischen

Markgenossenschaft die Beamten keinen Anspruch auf bestimmte
Entlöhnung hatten. Cf. Schröder 427.
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Luet, deren legmen Kie gesckriben stat und ander die
Landt-Luet die es tatend: pudolt der 8t«uttacKer der Am-
mann, Verni von Leva der Ammann, LllricK der Lcrimid
der Ammann, dunrat ab Iberg der Ammann, bteinricb der
8cbmid, bleinricb LllricK von Wyler, Arnold von Leva, werni
tterlobig etc. dass diser Koull und dise gesckrittt staete
und veste sige so trand vir, unsers Land Insigel an disen
Lriet geben und gekenckt und ist dises besctreken nack
unsers Ilerrn Qevurt Uder zwöltt Kundert ^ar und zwev und

acktzig ^ar an dem Ixlüven latir, zu 8cKviz in der Kücken."

Die Landleute von 8cKwvz öesctt/Zessett nack vorgängiger
öeratung m/t T,<?//^c?mm6«em lt^///ett 1/^««/
Ott/« „/essetten" im iVillnstertale an Konrad blunno tür lü
ptund und dem Lande geleistete Dienste. Konrad tlunn

227) L8 kolgen ciie Namen von 48 weitern Lsndleuten,
22°) Ds8 Original dieser Urkunde ist nickt meiir vorksnden, dopie

siene dei IscKudi, OKronicon ttelvet, 1.189, hegest, bei OecKsli I, c, dl«. 279,
22«) d. K. woKI recktsgenüglicker und zwar auk Einstimmigkeit de-

rubender Wille, Vergi. Lsveieve-öttcKer p, 138, ölumer I, c, I. 391 und
294, Vergi, eine Latzung der Oenossen de« Dortes zu KtiiZnscKt (Kl,
LcKwvz) vom l7. August 1437, aufgenommen mit Qunst und Wissen ilirer
gn. I, tterren Landammann und hat und Oemeinde zu LcKwvz: In /!u-
Kunlt so» niemand mekr zu einem Dorsgenossen angenommen werden,
ausser es gesckebe mit ,LiriKeIIigKeit aller Dorkleute und Oenossen" etc,
VordeKallen wird, wenn es einst Hmmsrm, Hate und Oemeinde von LcKwvz
geme/nKÄ «der den mekreren leil unter iknen bedeuckte, in diesem
Huksstz etwas zu mindern, zu mekren etc, iVidimus von 29, Mgi 1563
im KsntonssrcKiv LcKwvz Vergl, auck die Hnksngskormeln der Lands-
gemeindebescblüsse des 14, lakrkundert: »allen den, die etc," Künden
wir die Landlüte von Lwitz, das wir sin Komen vber ein einkelleklick
vnd gemeinlick ," und äknlickerweise. LieKe LandbucK p. 268, o, ll,
«0, 199, 206, 299, 215, 216. 267, 268, 269, 37« etc. Im 14. lanrnundert
werden bereit8 guck NsjoritstsbescKIllsse erwslmt, die aber stets nur auk

hllckgängigmscbung krUKerer OemeindedescKIüsse öezug Kaden. Land-
bucb p. 12, 8l, 290.

2'°) Die Hrt der geleisteten Dienste ist unbekannt: mvglickerweise
Könnte sie mit dem MgrcKenstreite in Verbindung sieben, <Ik, OecKsli
p. 291. Dargus ergäbe sicK die Vermutung, dgss guck in der sckwvze-
riscken NsrKgenossenscKskt die öeamten Keinen Hnsprucii auk be8kimmte
Lnllübnung Kstten. Q, LcKröder 427,
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soll das Gut zu ledigem und unwidersprochenem Eigen 241)

erwerben.

Es ist unschwer aus dieser Urkunde, mit dem Gemeindesiegel

versehen, einen Gemeindebeschluß zu erkennen
Oechsli242) sieht in den in der Kirche des hl. Martin
versammelten Landleuten bereits eine Landsgemeinde,
hervorgegangen aus der Vereinigung von Mark- und Gerichtsgemeinschaft

sämtlicher Leute des Landes Schwyz. Indes finden
wir uns durch nichts veranlaßt, in diesem Gemeindebeschlusse
bereits einen Rechtsakt einer Landsgemeinde zu erblicken.243)
Abgesehen davon, daß die vier Ammänner noch ohne Unterschied

eines äusserlich erkennbaren Ranges, gleichmässig
nacheinander als Zeugen aufgeführt werden, insbesondere
keiner als Einzelvorsteher der Gemeinde bezw. des Ammänner-
kollegiums hervortritt, präsentiert sich auch die Funktion
der Gemeinde selbst in einem rein privaten Rechtsgeschäfte,
das ja speziell in ihrer Kompetenz als Wirtschaftsgemeinde
gelegen war.

Etwas rätselhaft will uns das ungewöhnlich zahlreiche
Auftreten der, offenbar die Rolle von Zeugen versehenden,
Landleute in der Veräusserungsurkunde erscheinen. Es ist
mindestens auffallend, wenn wir, abgesehen von den

Ammännern, unter diesen 53 Landleuten 45 Trägern verschiedener

Geschlechtsnamen begegnen.244) Ob wir in ihnen

241) Die schwyzerische Gemeinde veräussert also wirkliches Eigentum,

selbständig und ohne Zustimmung oder Widerspruch seitens eines

markgenössisch mitberechtigten Grundherrn oder eines Obereigentümers
über die Mark. - Hildebrand (p. 186 f), der ein ursprüngliches Eigentum
am Gemeindeland bestreitet und, wie wir gesehen, vermutungsweise diesen

Eigentumsmangel für die schweizerische Allmende bis ins 15. und 16.

Jahrhundert ausdehnt, sieht den „schlagendsten Beweis" gegen ein
„Eigentumsrecht der Gemeinde an Grund und Boden" darin, daß die Gemeinde
kein Land veräussern könne.

242) Oechsli 1. c. p. 288 ff.
243) Vergi, auch Ryffel 1. c. p. 17.

244) Es ist dies um so überraschender, als der alte Kanton Schwyz
1798 nicht mehr als ca. 90 Bürgergeschlechter (mit Ausnahme derjenigen
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soll das Out zu ledigem unct unwidersprochenem Ligen
erwerben,

Ls ist unsctiwer aus dieser Urkunde, mit dem Oemein-
desiegel versehen, einen c?eme/««ieöesc^/tt/ zu erkennen
OecKsli^) zjeKt jr, gen in der KircKe des KI. Martin ver-
sammelten Landleuten bereits eine Landsgemeinde, Kervor-

gegangen aus der Vereinigung von IvlarK- und OericKtsgemein-
schart sämtlicher beute des bandes LcKwvz. Indes linden
wir uns durck nickts veraniaLt, in diesem Oemeindebescblusse
bereits einen pecktsakt einer Landsgerneinde zu erblicken.^)
AbgeseKen davon, dalZ die vier Ammänner nock okne Linter-
sckied eines äusserlich erkennbaren Hanges, gleichmässig
nackeinander als Zeugen aulgelükrt werden, insbesondere
Keiner als LinzelvursteKer der Oemeinde bezw. des Ammänner-
Kollegiums Kervortritt, präsentiert sicK auck die LunKtion
der Oemeinde selbst in einem rein privaten pecktsgesckätte,
das ja speziell in ikrer Kompetenz als l^^scttaMS-ememck
gelegen war.

Ltwss rätselkalt will uns das ungewoknlick zaKIreicKe
Aultreten der, otlenbar die Polle von Zeugen versekenden,
Landlenle in der VeräusserungsurKunde ersckeinen. Ls ist
mindestens aullallend, wenn wir, abgeseken von den Arn«

Männern, unter diesen 53 Landleuten 45 Trägern versckie-
dener OescKIecKtsnamen begegnen. '^^) Ob wir in iknen

°") Die sckwvzeriscke Oemeincle versussert also wirklickes Ligen-
Nnn, selbstanäig unci okne Zustimmung «äer WiäersprucK seitens eines

m.irkgenussisck mitberecktigten OrunäKerrn oäer eines Odereigentümers
über äie IViarK. — ttiläedranä (p. 186 t), äer ein ursprüngliches Eigentum
gm Uemeinäelgnä bestreilet unä, wie wir gesellen, vermutungsweise äiesen

Ligentumsmangel tür äie sckweizeriscke Hlimenäe bis ins 15, unä l6,
takriiunäert susäeknt, siedi äen „scKIagenästen Beweis" gegen ein „Ligen-
tumsrecnt äer Oemeinäe gn Oruncl unä öoäen" ägrin, äalZ äie Oemeinäe
Kein Lsriä vergussern Könne.

OecKsli I. c. p. 288 ll.
Vergi, guck hvttel I. c. p. l7.
Ls ist äies um so überrssckenäer, gis äer alte Kanton LcKwvz

1798 nickt mekr sis ca. 90 SürgergescKIecKter (mit HusnsKme äerjenigen
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eine Art Sippenvertreter zu erblicken haben, die im Namen
ihrer Geschlechtsfreunde die Zustimmung zum Verkaufe
erklärt beziehungsweise dieselbe zu bezeugen hatten? Es läge
dann hierin zugleich ein schwaches Durchschimmern der
der alten germanischen Markorganisation auf der
verwandtschaftlichen Grundlage der Markgenossen. Unzweifelhaft
aber hatte der etige Blutsverband, der im germanischen
Heere die verwandten Geschlechter in den Centenen
zusammengehalten 245) und auch für die Alemannen bei

Ansiedelungenvielfach bestimmend war,2") in der schwyzerischen
Mark schon lange vor dem 13. Jahrhundert sich gelöst. Es

ist überhaupt wenig wahrscheinlich, daß hier ein solcher
sich lange hätte halten können. Mit den Grundherrschaften
kamen viele fremde Elemente ins Land und sobald auch

die etwa vorhandenen voralemannischen Bewohner des Landes

in den markgenössischen Verband Eingang gefunden,
war das verwandtschaftliche Prinzip der Genossenschaft
durchbrochen. Der alte patriarchalische Verband hatte
aufgehört und ein eigentlicher Nachbarverband war an dessen

Stelle getreten.

Durch den Gemeindebeschluß wird über Marksubstanz
verfügt. Es kann daher das Gemeinland weder
römischrechtliches Miteigentum,247;, noch Eigentum zur gesamten.
Hand (Gesamteigentum) gewesen sein.24S) Römischrechtliches

Miteigentum war es nicht, denn das römische condominium

der Unterallmendgenossenï zählte und zudem Ort (Pfarrkirche zu Schwyz)
und Zeit der Versammlung (25. Dezember) vermutlich auf einen nicht
allzustarken Gemeindebesuch schließen lassen.

24S) Vide v. Schulte, Deutsche Rechtsgeschichte p. 33. Brunner 1. c.

p. 162 I. f.

¦i6) Vergi, v. Inama-Sternegg I. p. 37, 77, 92. Waitz, Verfassungsgeschichte

I. 54 ff. 138. Schröder 1. c. p. 122 ff.
247) Schon oben, p. 48, Anm. 121, haben wir darauf hingewiesen,

daß Hildebrand am gemeinschaftlich genutzten Land nur ein
römischrechtliches Miteigentum anerkennt.

248) Vergi, dagegen Bluntschli, in seinem Vorwort zum Landbuch
von Schwyz (herausgegeben von M. Kothing, p. V),
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eine Art Zippenvertreter zu erblicken Kaden, clie im Iranien
ikrer QescKIecKtslreun6e die Zustimmung zum VerKaule
erklärt deziekungsweise clieselde zu bezeugen Kalten? Ls läge
cZgnn Kierin zugleick ein sckwackes OurcKscKimmern cler
cler alten gerrnaniscken lVlarKorganisation aul cler verwan6t-
sckaltlicken Qruncllage cler lVlarKgenossen. blnzweilelkalt
aber Katte 6er enge lZIutsverbancl, 6er im gerrnaniscken
bleere 6ie verwan6ten QescKIecKter in 6en dentenen zu-
sammengekalten ^n6 auck lür 6ie Alemannen bei An-
sieclelungen vieback destimmenäwar, ^^°) in 6er sckwvzeriscken
NarK scbon lange vor 6ern 13. lakrkun6ert sicK gelöst. Ls
ist überkaupt wenig wakrsckeinlick, 6alZ Kier ein solcker
sicK lange Kälte Kalten Können. iVlit cien (irunäkerrscksiten
Kamen viele irern6e Elemente ins ban6 un6 sobalcl auck
6ie etwa vorksn6enen voralernanniscken IZewoKner 6es ban-
6es in clen markgenössiscken Verbancl Lingang geiunclen,
war 6as verwan6tsckaltlicke Prinzip 6er (tenossensckalt
6urcKbrocben. Oer alte patriarckaliscke Verban6 batte aul-

gekört un6 ein eigentlicker I>IacKdarverban6 war an clessen

Ltelle getreten.

OurcK clen Qemein6ebescKIulZ wir6 über ivlarksubstanz

verillgt. Ls Kann 6aKer 6as (iemeirilancl we6er romisck-
recktlickes iViiteigentum,-^), nock Ligentuin zur gesamten,
Ilan6 (Oesamteigenturn) gewesen sein. ^^) PSmiscKrecKtlicKes

Miteigentum war es nickt, 6enn 6as römiscke c«n6«minium

clor Onterallmenclgenossen) zskite unci zuclem Ort (plsrrkircke zu LcKwvz)
unci üeit cler Versammlung i.25, Dezember) vermutbcb sut einen riicbt
siizustarken OemeinàebesucK scKiielZen lassen,

-") Vicie v, LcKulte, Devisene hecktsgesckickte p, 33, IZrunner >, c,

p, lS2 I, t,

"'«) Vergi, v, lnsms-Lternegg I, p, 37, 77. 92, Wsitz, Verksssungs-
geschickte I, 54 lk, l38, LcKrocler c, p, l22 ll,

°") LcKon oben, p, 48, Hnm, 121, bsben wir clsrsul Kingewiesen,
clslZ ttilclebrsncl sm gemeinsckgftlick genulzten Lanci nur ein rumiseli-
recktlickes Miteigentum anerkennt,

"«) Vergi, ciagegen Lluntscbli, in seinem Vorwort zum LanclbucK
vun LcKwvz (herausgegeben von M, Kolbing, p, V),
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schließt als solches keinerlei Verwaltungsgemeinschaft in sich.
Jeder einzelne condominus verfügt frei über seinen ideellen
Anteil und hat grundsätzlich ein unbedingtes Widerspruchsrecht.

349)

Wäre es aber Eigentum einer gesamten Hand gewesen,
dann hätten auch alle einzelnen Mitglieder (die Landleute)
gemeinsam mit „gesamter Hand" auftreten und das Eigentum

am genannten Gute dem Konrad Hunno auflassen

müssen.260) Der Gemeindebeschluß als solcher aber ist der
ideale Wille eines Organes (der zur Gemeinde versammelten
Genossen) und tritt als einheitlicher Wille der Gesamtheit,
nicht aber als Summe sämtlicher Einzelwillen der Genossen
nach außen hin auf.251)

Zur Festeilung der Form und des Subjektes des

markgenössischen Eigentums wäre es ohne Zweifel von großer
Bedeutung, zu wissen, welches die juristische Natur der

Markgenossenschaft selber war. Dies ist jedoch eine heute
noch nicht endgültig entschiedene Frage.252)

Gierke erblickt in der Genossenschaft, der „Körperschaft
des deutschen Rechts", eine Gesamtheit, die Einheit und
Vielheit zugleich ist.253) Sämtliche genossenschaftlichen Rechte
stehen der Gesamtheit der Genossen" zu,264) ohne irgend
welche begriffliche Trennung ihrer einheitlichen oder vielheitlichen

Seite. Und „weil so die Gesamtheit Subjekt ist,"256) so
stehen „sowohl der Gesamtheit, wie dem einzelnen Genossen

249) Vergi. Sohm, die deutsche Genossenschaft (Sonderabdruck) p. 30.

25°) Sohm 1. c. p. 10 ff. Heusler, Institutionen I. 268 f.

251) Sohm ibidem. Heusler 1. c. p. 255 f. 69. Dieser einheitliche,
ideale Wille der Gemeinde kommt insbesondere auch in deren Siegel
zum Ausdruck ; sie siegelt in ihrem und nicht in der einzelnen Genossen
Namen.

252) Die heute allein noch das Feld behauptenden Ansichten sind
diejenigen von Gierke, Heusler und Sohm.

26S) Gierke, das deutsche Genossenschaftsrecht II. 332.

264) Gierke 1. c. p. 170.

256) Gierke 1. c. p. 175.
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scKlieLt als solckes Keinerlei VerwaltungsgemeinscKatt in sick,
secier einzelne conäominus vertügt irei über seinen iäeellen
Anteil unà bat grunäsälzlick ein undeäingtes wiäersprucks-
reckt.

wäre es aber Ligentum einer gesamten Ilancl gewesen,
äann Kätten auck alle einzelnen ivtitglieäer (clie banclleute)
gemeinsam mit „gesamter Ilancl" auktreten unci äss Ligen-
tum am genannten Oute äem Konraä llunno autlassen

müssen.^") Oer OemeinäebescKIutZ als solcker aber ist äer
iäesle Wille eines Organes (äer zur Oemeinäe versammelten
Oenossen) unä tritt als einbeitlicker Wille äer OessrntKeit,
nickt aber als Lumrne sämtlicber Linzelwillen äer Oenossen
nack aulZen bin aut.

Zur Lestellung äer /^cvm «!es 5ttö/e^tes ses ma^-
^e«<?MscÄe« /^êFStt/ttms wäre es «Kne Zweitel von grolZer

Leäeutung, zu wissen, welckes äie /«mtisahe /Va/tt/' äer

/VtK^Fenssze/zsc/êK/Z selber war. Oies ist jecloctr eine Keute

nock nickt enägültig entsckieäene Lrage.

OierKe erblickt in äer OenossenscKalt, äer „KörperscKatt
äes äeutscken peckts", eine OesamtKeit, äie LinKeit unä
VielKeit zugleick ist. ZärntlicKe genossensckattlicken peckte
sieben äer OesamtKeit äer Oenossen" zu,gtine irgenä
welcke begrittlicke Trennung ikrer einbeitlicken «äer vielkeib
licken Leite, blnä „weil so äie OesamtKeit Subjekt ist," so
sieben „sowoKI äer OesamtKeit, wie äem einzelnen Oenossen

s«) Vergi, LoKm, àie cleutscke OenossenscKstt (8onci.ersdci.rucK) p, 39,

2°°) 8oKm I. c, p. t0 kt, tteusler, Institutionen l, 268 k.

2°') 8oKm ibiclem, treuster I, c, p, 255 t, 69, Dieser einkeitlicke,
iciesle Wille cler Oemeincle Kommt insbesonclere guck in cieren Liege!
zum HusclrucK; sie siegelt in ikrem unci nickt in cler einzelnen Oenossen
Nsmen,

252) heute allein nock clas Lelg beksuptenclen HnsicKten sinct

cliejenigen von OierKe, tteusler unci 8oKm,
2°2) OierKe, clss cleutscke OenossenscKsttsrecKt II. 332.

^) QisrKe l, c. p, 179,

2°°) OierKe I, c, p, 175.
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dingliche Rechte am „körperlichen" Vermögen zu,266) welche
irgendwie als Eigentumsanteil oder Eigentumssplitter
konstruiert werden müssen.257)

Das genossenschaftliche Eigentum ist also (nach Gierke)
„ein auf der Verbindung von Gesamtheit und Vielheit
beruhendes Rechtsverhältnis".258) Es liegt „weder ein mit
dinglichen Sonderrechten unverträgliches, korporatives
Volleigentum, noch ein das selbständige Recht der juristischen
Person ausschließendes Miteigentum" sondern korporatives
Gesamteigentum vor."259)

Im Gegensatz zu Gierke erklärt Heusler die
Markgenossenschaft für eine juristische Person, die nur unter die

Korporationen gezählt werden kann. 26°)

Die gesamte Mark (selbst das Sondereigen) ist „ein
ausschließliches Eigentum (Alleineigentum) der Gesamtheit

(Genossenschaft) als juristischer Person."261) Die
Nutzungsbefugnisse der Genossen sind keine Nutzungs/rcWi?, sondern
ein dem Eigentum der Genossenschaft entspringender
Genuß, auf welchen der einzelne Genosse kraft seiner Mitgliedschaft

im Namen und nach Maßgabe der Dorfstatuten, oder
was deren Stelle vertritt, ein Recht hat.

Den genannten zwei Auffassungen hat Sohm263) eine
dritte gegenübergestellt. Die Ausführung Gierke's vermag
ihn deshalb nicht zu befriedigen, „weil sie zu lauter
unbekannten Größen führt." Deutlich ist nur, daß die uns
bekannten Vorstellungen von Eigentum, Sachenrecht, Mit-

256) Gierke 1. c. p. 325 ff.
257) Gierke 1. c. p. 118 f.

258) Gierke 1. c. p. 332.

259) Qjerke, die Genossenschaftstheorie und die deutsche
Rechtssprechung p. 318 f.

26°) Heusler, Institutionen I. 218 f.
261) Heusler, Institutionen 1. 279.

263) Heusler 1. c. p. 274, 276.

263) Sohm 1. e, vergi, insbesondere p. 10 f.
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clinglicke peckte sm „KörperlicKen" Vermögen zu/°°) welcbe
irgenclwie sis Ligentuinsanteil ocler Ligentumssplitter Kon-
struiert werclen müssen.

Das genossensckattlicke Ligentum ist siso (nsck OierKe)
„ein gut cter Verbindung von OesamtKeit unct VielKeit be-
rukencies Pecktsverkältnis". ^°) Ls liegt „wecler eiri mit
ctinglicken LonclerrecKten unverträgbckes, Korporatives Voll-
eigentum, nock ein clas selbstänctige pecbt cler juristiscken
Person ausscKIieöencles Miteigentum" sonclern Korporatives
Oessmteigentum vor." ^°°)

Im Oegensstz zu OierKe erklärt bleusler clie iVtarK-

genossensckatt tür eine juristiscke Person, clie nur unter clie

Korporationen gezäblt werden Kann. ^°°)

Die gesamte IvìsrK (selbst clas Lonclereigen) ist „ein
ausscKIielZIicKes Ligentum (Alleineigentum) cler OesamtKeit

(OenossenscKatt) als juristiscker Person." ^') Die I^utzungs-
betugnisse cler Oenossen sincl Keine Ixlutzungswc^/e, sonclern
ein clem Ligentum cter OenossenscKatt entspringencter Oe-
nutZ, aut welcken cler einzelne Oenosse Kratt seiner iVtitgliecl-
sckatt im I^amen uncl nack iVlaLgabe cler Oortstatuten, ocler

was clereri Ltelle vertritt, ein Peckt bat.

Den genannten zwei Auslassungen bat LoKm eine
clritte gegenübergestellt. Die AustllKrung OierKe's vermag
ikn cleskalb nickt zu betriecligen, „weil sie zu lauter un-
bekannten OrölZen tükrt." OeutlicK ist nur, clsö clie uns
bekannten Vorstellungen von Ligentum, Lackenreckt, iVj.it-

2s°) OierKe I, c. p. 325 kt,

2") OierKe I. c, p, 118 i,

-2«) OierKe l c. p. 332.
SSS) (ZjerKe, ctie OenossenscKgttstlieorie ung clie cleutscke pectits-

sprecliung p. 318 f.

^«) tteusler, Institutionen I. 218 t.

2«') Neusler. Institutionen I. 279.

°°°) Neusler I. c. p. 274. 276.

2°2) Zolim I, c,, vergi, insbesonctere p. 19 l.
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eigentum, keine Anwendung finden sollen. Aber welche
anderen Vorstellungen an ihre Stelle zu treten haben, das

wird nirgends deutlich.264)

Auch der Ansicht Heusler's kann Sohm nicht beipflichten.
Er stößt sich vor allem an dessen Auffassung von der

jutistischen Person.265) Nach Heusler ist eine solche dann

gegeben, wenn „ein idealer Wille, weil er das rechtliche
Schicksal des von ihm beherrschten bestimmt, selber als

Person gedacht und behandelt wird." Rechtssubjekte des

Vermögens sind die einzelnen Glieder einer Gemeinschaft
nur solange, als sie „ihren eigenen nach Belieben
veränderlichen Willen betätigen können." Der letzte Grad dieser
Gemeinschaft ist die Gesamthand. „Sobald wir aber von
diesem Boden der Gesamthand, der Gemeinderschaft, zu den

Genossenschaften auf landwirtschaftlichem, gewerblichem usf.

Gebiete hinübertreten, haben wir auch die juristische Person."266)

Aber das „Dasein eines Gesamtwillens (die korporative
Organisation) und auch das Dasein einer diesem Gesamtwillen

gegebenen, privatrechtlich erheblichen Gesamtmacht"

genügt (nach Sohm) noch nicht, um das Dasein einer
juristischen Person, einer Korporation (Körperschaft) im Sinne
des Privatrechtes zu begründen.267) Das Wesen der Körperschaft

verlangt neben dem verfügungsfähigen Gesamtwillen
zugleich einen vermögensfähigen Gesamtwillen.268) In der

Markgenossenschaft aber waltet das ganze Mittelalter
hindurch die Anschauung vor, daß das Gemeindevermögen
gemeinsames Vermögen der einzelnen Genossen als physischer
Personen und nicht Alleinvermögen der Gesamtheit sei.269)

Ausschlaggebend ist die Tatsache, daß die Rechtssätze von

264) Sohm 1. c. p. 7.

»«s) Derseibe p. 11.

-™) Heusler 1. c. p. 257.

267) Sohm 1. c. p. 11 f.

268) Derselbe 1. c. p. 12.

26>) Derselbe 1. c. p. 13.
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eigentum, Keine Anwendung linden sollen. Aber welcke
anderen Vorstellungen gn itire Stelle zu treten Kaben, das

wird nirgends deutlick. ^)
AucK der AnsicKt tjeusler's Kann SoKm nickt beiptlickten.

Lr stötZt sicK vor allem an dessen Auflassung von der

MistiscKen Person. ^°^) I^acK Ileusler ist eine solcke dann

gegeben, wenn „ein idealer Wille, weil er das recktlicke
ScKicKsal des von ikm bekerrsckten bestimmt, selber «ls

Person gedacbt und bebandelt wird." pecktssubjekte des

Vermögens sind die einzelnen Olieder einer Oemeirisctiatt
nur solange, als sie „ikren eigenen nack öelieben ver-
änderlicben willen betätigen Können." Oer letzte Orad dieser
OemeinscKalt ist die OessmtKand. „Sobald wir aber von
diesem Loden der OessmtKand, der OemeinderscKatt, zu den

OenossenscKstten aul landwirtscbsltlicbem, gewerblickem usi.

Oebiete Kinüdertreten, Kaden wir guck diejuristiscke Person. " ^°)
Aber das „Dasein eines Oesamtwillens (die Korporative

Organisation) und auck das Ossein einer diesem Oesamt-
willen gegebenen, privstrecktlick erkeblicben OesamtrnacKt"

genügt (nack SoKm) nock nickt, um das Ossein einer juri-
stiscken Person, einer Korporation (KörperscKatt) im Sinne
des privatrecktes zu begründen. ^^) Oas Wesen der Körper-
sckatt verlangt neben dem vertügungstäbigen Oesamtwillen
zugleick einen vermögenstäbigen Oesamtwillen. ^°^) In der

ivlarkgenossensckatt aber waltet das ganze lVtittelalter Kin-
durck die AnscKauung vor, daiZ das Oemeindevermögen
gemeinsames Vermögen der einzelnen Oenossen als pkvsiscker
Personen und nickt Alleinverrnögen der OesamtKeit sei.'^)
AusscKIaggebend ist die latsacke, daö die pecktssätze von

2") 8oKm I, c, p. 7,

Oerseide vll,
tteusler I, c, p. 257,

°>") 8oKm I, c. p, 11 t,

') Oerselde I, c. p, 12,

') Oerselde l, c. p. 13,
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der Vermögensgemeinschaft (von Miteigentum, Mitrecht,
Mitschuld) Anwendung finden.270)

Die »deutsche Genossenschaft" ist daher nach Sohm
eine korporativ organisierte, Verwaltungsfähigkeit, nicht aber

Vermögensfähigkeit besitzende Personengesamtheit.271) Weil
vermögensunfähig, ist sie keine juristische Person im Sinne
des Privatrechtes.272)

Das „Vermögen der Genossenschaft" bedeutet lediglich
Miteigentum der einzelnen Glieder.273) Dagegen steht die
Verwaltung über dieses gemeinschaftliche Vermögen
ausschließlich dem idealen Willen der Gesamtheit zu. Diese
ausschließliche Verwaltungsbefugnis der Genossenschaft
(Gesamtheit) ist nicht privatrechtlicher, sondern „sozialrechtlicher",

körperschaftlicher Natur. „Der Genossenschaft sind
die Personen der Genossen in Genossenschaftsangelegenheiten

und folgeweise gerade auch in Angelegenheiten des

gemeinsamen Genossenschaftsvermögens unterworfen." Kraft
dieser körperschaftlichen (der öffentlichen Macht vergleichbaren)

Machtbefugnis der Genossenschaft (als Gesamtheit)
über die Subjekte des Genossenschaftsvermögens vermag
sie über das letztere zu verfügen, „obgleich dies Vermögen
der Zuständigkeit nach privatrechtlich ein ihr, der Genossenschaft,

fremdes Vermögen ist."274)
Wie die Verwaltungsmacht der Genossenschaft als

Einheit, so sind auch die Nutzungsrechte und sonstigen Sonderrechte

der Einzelnen in der Genossenschaft grundsätzlich
nicht privatrechtlicher sondern körperschaftsrechtlicher Natur,

'"") ibidem. In Betracht fallen namentlich folgende Rechtssätze:
.„Unter den Gemeindegenossen gilt (in Bezug auf das „Gemeindevermögen")

Anwachsungsrecht (p. 13) und „der Gemeindegenosse haftet
für die Schulden der Gemeinde" (p. 18). Denn das genossenschaftliche
Eigentum bedeutet Miteigentum zu beweglichen Anteilen und die
Gemeinwirtschaft der Markgenossen war ursprünglich eine wahre, auf
Vermögensgemeinschaft beruhende Gemeinwirtschaft (14, 18).

271) eodem p. 27 ff.
272) Sohm 1. c. p. 32.
273) p. 27 eodem.
274) Sohm 1. c. p. 31.
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der VermSgerisgemeiriscKakt (von Miteigentum, streckt, lVi.it-

sckuld) Anwendung finden. ^°)
Die „«6u/5«he Qe««556«5c?ka//" ist datier nack LoKm

eine /êo/'/io/'a/w «/^«««èe/'/e, t^ttWa//ttttF5/«/ttF^tt/, «/<Ä/ aött-
t/e^möFe«5/MkF^6k/ öes/t^e/Zöie />tt5<?«e«F65am//htt/. 2") weil
vermögensunfäkig, ist sie Keine juristiscke Person im Zinne
des privstrecktes. ^^)

Oss „t/ttmö^e« «tt (/enosse«sc^a/t" dedeutet /e«^//c^
/t/lk/e/F6«/ttm «tt tt«e^e/«e« <?//e«tt. ^^) Osgegen stekt die

I/ttW«//tt«F über dieses gemeinsckaltlicke Vermögen ««5^
sa^/ittZ/5cÄ «em /«e«/en «6^ t?es«m//k6// zu. Oiese
ausscKIietZIicKe t^ttW«//tt«Fsöe/ttF«« der OenossenscKatt (Oe-
sarntkeit) ist nickt privatrecktlicker, sondern „sozialreckt-
licker", /sö^vtt^a/tt/cÄtt /Va/u^. „Oer OenossenscKstt sind
die Personen der Oenossen in OenossenscKattsangelegen-
Keiten und tolgeweise gerade suck in Angelegenkeiten des

gemeinsamen OenossenscKsttsvermögens Unterworten." Krstt
dieser KorperscKgftlicKen (der «ttentlicken Nackt vergleich-
baren) lVlgcKtbetugnis der OenossenscKatt (als OesamtKeit)
über die ZubjeKte des OenossenscKattsvermögens vermag
sie über das letztere zu verfügen, „obgleick dies Vermögen
der Zuständigkeit nack privatrecktlick ein ikr, der Oenossen-
sckstt, tremdes Vermögen ist."^^)

wie die VerwsltungsmscKt der Oen^ssenscKskt sis Lin-
Keit, so sind suck «Ve /Vu/M«FS/-6«^/e ««« sonsttFc?« 5cin«tt-
««h/e «ktt /^k'tt^e/«en in der OenossenscKatt grundsätzlich
nickt privatrecktlicker sondern ^S^ttsc^sM^tt^tt/ttZtt /Va/tt^,

ibidem. In IZetrsclit KIlen nsmentlick tolgencle hecktssàtze:
„Unter clen Oemeinclegenossen gilt (in IZezug sul clss „(Zemeinclever-
mögen") ^nwscksungsreckt (p, 13) unci „cler Oemeinclegenosse Ksttet
lür àie LcKuIclen der Oemeincle" >p. 18). Denn clss genossenseksttlicke
Eigentum decleutet Miteigentum zu beweglichen Anteilen uncl clie Oemein-
wirtsckstt äer NsrKgenossen vsr ursprünglich eine vanre, sut Vermögens-
gemeinsckslt berukencte Oemeinvirtscnstt (l4, 18).

2") eoclem p. 27 tt.
^) LoKm I. c. p. 32.
2'°) p. 27 eociem.

-") LoKm I. c. p. 31.
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d. h. sie sind nicht kraft privatrechtlichen Titels, sondern
kraft der Genossenschaftsverfassung den Einzelnen zuständig
(Mitgliedsrechte) und unterliegen grundsätzlich der
Genossenschaftsgewalt. (Majoritätsbeschlüssen) u. s. f.275)

Dieser Ansicht Sohm's über die deutsche Genossenschaft

glauben wir auch für die schwyzerischen Verhältnisse uns
anschließen zu dürfen. Zweifellos ist wohl der Bestand einer

körperschaftlich organisierten Markgemeinde mit
Verwaltungskompetenzen über das gemeinschaftliche Vermögen. Schwieriger

ist die Frage nach der „Zuständigkeit" des Vermögens.
Indessen bleiben auch hier nicht alle Anhaltspunkte aus.
So sind es die cives de villa Svites, die Landleute von
Schwyz, welche im Marchenstreite gegen Einsiedeln
Eigentumsansprüche am streitigen Walde für sich und nicht für
die Gemeinde (universitas) geltend machen. Die Landleute
haben sich einen Teil des Waldes angeeignet, ihre (nicht der

Gemeinde) „agri et culta", „agri inarvales" grenzen an den
Wald. Die Landleute offerieren den Beweis, daß die „Eigenschaft"

des Waldes an sie gekommen sei. Graf Rudolf von
Habsburg entscheidet, daß der zu Gunsten der Schwyzer
ausgeschiedene Teil „frei und ewiglich den Landleuten von
Schwyz zugehören solle." J76i Auch in der Verkaufsurkunde
vom 25. Dezember 1281 verfügen die zur Markgemeinde
versammelten Landleute durch Gemeindebeschluß über einen
Teil der ihnen zustehenden Marksubstanz.277)

-'") Sohm 1. c. p. 32. Auch Schröder 1. c. p. 710 Anm. 6 schließt sicli
der vermittelnden Auffassung Sohms an.

sro) Vergi, oben Urkunde von 1217. Wäre die Klage des Klosters
Einsiedeln gegen die Schwyzer eine civilrechtliche gewesen (als was sie
bisher angesehen worden), dann dürfte vermutlich aus der jeweiligen
Schadenersatz- und Bußzahlung des Lenzburgers auf die Vermögensunfähigkeit

der Gemeinde als solcher geschlossen werden. Sie wäre ein
Hinweis auf die gemeinsame Schuldhaft der Genossen dergestalt, daß
für die Schu'den der Gemeinde jeder einzelne solidarisch und mit seinem
ganzen Vermögen haftete. Vergi. Sohm 18 ff.

277) „Alle die Ansprache und alles das Rächte" steht den Landleuten

9l

6. n, sie sinä nient Kratt privatrecktlicken litels, sondern
Krakt cier OenossenscKattsverkassung cien Linzeinen zuständig
(lVlitgliedsrecKte) und unterliegen grundsätziick der Oenossen-

sckaitsgewalt. (lVlgjorjtätsdescKIüssen) u. s. t.

Dieser AnsicKt LoKm's über die deutscke (ZenossenscKatt

glauben wir aucn tür die sckwvzeriscken VerKältnisse uns
anscKIieLen zu dürren. Zweitellos ist woKI der Bestand einer

KörperscKattlicK organisierten NarKgerneinde mit Verwaltungs-
Kompetenzen über das gemeinsckattlicke Vermögen. LcKwie-

riger ist die Lrage nack der „Zuständigkeit" des Vermögens.
Indessen bleiben auck Kier nickt alle AnKaltspunKte aus.
80 sind es die cives de villa Lvites, die bandleute von
LcKwvz, welcke im ivlarckenstreite gegen Linsiecleln Ligen-
tumsansprücke am streitigen Walde tür 5/«^ und nickt tür
die (Gemeinde (universitas) geltend mscken. Die bandleute
Kaden sicK einen lei! des Waldes angeeignet, i/^e (nickt der

(Gemeinde) „sgri et culta", „agri inarvales" grenzen an den
>VaId. Die bandleute onerieren den öeweis, daL die „Ligen-
sckalt" des Waldes an gekommen sei. Oral pudolt von
blabsburg entsckeidet, daL der zu dunsten der LcKwyzer
gusgesckiedene ?eil „bei und ewiglicb den /.««ck/ett/e« von
LcKwvz zugekören solle." -^l AucK in der VerKautsurKunde

vom 25. Dezember 1281 verlügen die zur ivtarkgemeinde
versammelten bandleute durck (ZemeindebescKIuL über einen

leil der zustellenden iVlarKsubstanz.

LoKm I. c. p. 32. ^uck LcKröäer >. c. p. 7lv ^nm, 6 scKIielZt «irli
der vermittelnden ^ukksssung LoKms an.

27«) Vergi, oben LlrKunäe von 1217. Wäre ciie Klage cles Klosters
Linsiecleln gegen clie LcKwvzer eine civilrecklliebe gewesen (als was sie
Kisker angeseken worclen), äann cliirlle vermutlick sus cter jeweiligen
LcKsäenersslz- und öuIZzgKIung äes Lenzburgers sul clie Vermögens-
unkZKigKeit äer Oemeinäe sis solcker gescKIossen weräen. Lie wäre ein
Hinweis sul äie gemeinsame LcKuiäKakt äer Oenossen äergestalt, äalZ

kiir äie LcKu'äen äer Oemeinäe jeäer einzelne soliäarisck unä mit seinem
ganzen Vermögen Ksktete, Vergi. LoKm 18 kk.

,^Ile äie ^nsprscke unä alles äas häckke" stekt äen Lsnäieuten
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Dagegen sind Besteuerungen, als Verwaltungssachen,
Angelegenheiten der Gemeinde (der Universitas) als solcher
und ihrer Organe (der Ammänner). Das Siegel der Gemeinde
ist kein Siegel der „Landleute", es hat die Umschrift: „S.
Universitatis. In Swites."278)

Auch aus der neuesten Zeit findet sich eine Reihe

wichtiger Belege für unsere Ansicht. 27'J)

Es tritt also auch in der schwyzerischen Markgenossenschaft

in Bezug auf die Vermögenszuständigkeit „mehr die

genossenartige Gemeinschaft, als die individuelle AusschlieO-

zu, während das „Land" (wie ähnlich ursprünglich die Sippegenossen
eine gemeinsame Ehre hatten cf. Amira 1 c 109) Träger einer Ehre ist.

Durch das ganze Mittelalter hindurch heißt das schwyzerische
Gemeinland „der Landlütten allmeindy", „vnser (d. i. der Landleutei allmy"
etc. Siehe Landbuch p. 40, 52, 79, 87, 134, 207. 210, 238 etc. Der
Landsgemeindebeschluß von 1294 (Landbuch p 266) spricht dagegen
auffallenderweise von „velt, wasser, holz, wunne und weide des Landes."
Diese ausnahmsweise Benennung mochte vielleicht eine Folge der
ausschließlichen Verwaltungs- und Verfügungsmacht der Gemeinde über die
Allmende sein. Die Bußen werden den Landleuten geschuldet und die
Kosten für die Allmendverwaltung sind Kosten der „Landlütten". Siehe
Landbuch p. 33, 198, 210, 42 ff. 212. Aktiven und Passiven des
Genossenschaftsvermögens sind somit der Zuständigkeit nach Aktiven und Passiven
der Einzelnen. — Der Viehauftrieb hingegen als Verwaltungsangelegenheit,

ist Sache der Gemeinde, denn die „Gemeinde trenkett". Landbuch
205, 216.

278) Cf. Kopp, Geschiihte 2 a p. 333 Anm. 2. Später wird es jeweilen
benannt: „vnseres eygenen Landes ingesiegel" etc. Vergi. Landbuch 268
ff. 199 ff.

27B) So bestimmt § 1 der „Grundzüge einer Allmeindeverordnung
vom Jahre 1848", Weidgang, Pflanzland, Waldungen, sowie aller übrige
Grundbesitz der Oberallmeindkorporation verbleiben ungeteiltes,
unveräußerliches Eigentum der Korporationsgenossen Vergi, ebenso die
Entwürfe von 1849 und 1857. In neuester Zeit hat selbst die Justizkommission
des Kantons Schwyz in einer Vernehmlassung an den schweizerischen
Bundesrat sich bemüht, das „Korporationsgut" der Oberallmende, der
schwyzerischen allgemeinen Rechtsanschauung entsprechend, als Eigentum
nicht der Korporation als einer juristischen Person, sondern als Eigentum
der Genossen „zu gesamter Hand" darzutun Nach ihrer Auffassung
hat der einzelne Korporationsgenosse heute noch ein dingliches Recht
nicht an fremder, sondern an eigener Sache. Siehe Vernehmlassung vom
7. Juli 1894 und Entscheid des Bundesrates vom 28. September 1894.
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Dagegen sinä Besteuerungen, als VerwaltungssacKen,
AngelegenIieiten 6er Oen,ein6e (6er Ilniversitss) als s«lclier
un6 inrer Organe (6er Ammänner). Das Ziegel 6er Oemein6e
ist Kein Liege! 6er „Lanilleute", es liât 6ie Llmsclirilt: „Z,
Ilniversitstis. In Zvvites,"-^)

Auclr aus 6er neuesten Zeit iin6et sicti eine peiiic
vviclrtiger Belege für unsere AnsicKt,'^)

Ls tritt als« auclr in 6er sclrwyzerisclien lVlgrKgenossen-
scliait in Bezug auf 6ie Verm«genszustän6igKeit „melrr 6ie

genossensrtige Oemeinsclralt, als 6ie in6ivi6uelle AussclilieL-

x», wsbrend das „Land" (wie äkniicb ursprünglicb (tie Lippegenusseu
eine gemeinsame LKre Kstten ct. ^mirs I. c. Il)9) Irsger einer LKre ist,

Düren dss ganze Mittelalter KindurcK tieitZt dss sckwvzeriscke Oe-
meinlsnd „der Lsndlülten allmeindv", „vnser (6. i, cier Lsridieute^ allmv"
etc, LieKe LsndbucK p. 4«, 52, 79, 87, 134. 297. 21«, 238 etc. Oer
LsndsgemeindebescKIulZ van 1294 (LsndbucK p. 266) sprickt dagegen sul-
ksllenderweise van „velt, wssser, bo>z, wunne unci weide des Landes."
Diese ausnsbmsweise Lenennung mockte vielleickt eine Lolge der aus-
scKIielZIicKen Verwaltung«- und Verkllgungsmscbt der Oemeinde über die
Allmende sein. Oie LuiZen werden den Landleuten gescbuldet und die
Kosten tür die ^Ilmendverwaitung sind Kosten der „Lsndlütten", LieKe
Landbucb p. 33, 198, 2l«, 42 ll. 212. Aktiven und passiven de» Oenossen-
sckattsverinögens sind somit der Zuständigkeit nack Aktiven und passiven
der Linzeinen. — Oer VieKaultrieb bingegen als Verwsltungssngelegen-
iieit, ist Lacbe der (Gemeinde, denn die .(Gemeinde trenkett". Lsndbucb
295. 2l6.

-^) Ok. Kopp, OescKubte 2» p. 333 ^nm. 2. Zpater wird es jeweilen
benannt: „vnseres evgenen Landes ingesiegel" etc. Vergi. Lsndbucb 268
lk. l9S kk.

^^) Lo bestimmt tz I der „Urundüüge einer ^ikueindeverordnung
vom Isbre 1848", Weidgsng, pflanzland, Waldungen, sowie aller übrige
Orundbesitz der OberallmeindKarporatiun verbleiben ungeteiltes, unver-
»ulZeriicbes Ligentum der Korporationsgenossen. Vergi, ebenso die Lnt-
würke von 1849 und 1857. In neuester Z^eit bat selbst die lustizkommission
des Kantons LcKwvz in einer VerneKmIassung an den scbweizeriscben
öundesrst sicK demübt, das „Korpurationsgut" der ObersIImende, der
scbwvzeriscben allgemeinen pecbtsanscbguung entspreciiend, als Ligentuni
nickt der Korporation »ls einer jurisliscken Person, sondern als Ligentum
der Oenossen „zu gesamter Itand" darzutun. XgcK ikrer ^ukksssung
liât der einzelne Korporutionsgenosse Keute nock ein dinglickes Peckt
nickt an fremder, sondern an Lacke. Liebe VerneKmIassung vom
7. luli 1894 und LntscKeid des Lundesrates vom 28. Leptemder 1894.
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lichkeit" 28°) einer juristischen Person hervor. Das Gemeinland

ist gemeinschaftliches Vermögen (Miteigentum zu

beweglichen Anteilen) der Markgenossen (Landleute) als solcher,
die Verwaltung desselben dagegen steht der körperschaftlich
organisierten Gesamtheit zu.

Ein Blick auf die in der Urkunde von 1281 aufgeführten
Zeugen gibt uns den ersten Aufschluß über den damaligen
Umfang des schwyzerischen Markgebietes. Angehörige der

Kirchgänge Schwyz, Steinen und Muotalhal treten als Land-
leute von Schwyz auf. Somit erstreckte sich die schwyzerische

Mark von Steinen bis an die heutige Urnergrenze,2SI)
vom Urmiberg bis ins Alp- und Minstertal.282) Sie umfaßte,
wie noch heute,283) fast sämtliche Alpen des Landes2R4) und
das ganze Land als solches d. h. der die drei damaligen
Kirchspiele umfassende markgenössische Verband beherrschte
ausschließlich das in diesen Grenzen liegende Gemeinland.285)

!ö°) Siehe Bluntschli in seinem Vorwort zum schwyzerischen Landbuch

p. V.
281) Th. Faßbind, Geschichte des Kantons Schwyz. Manuskript Fol.

112 f. meldet, daß die Ruoßalp im Muotathaler Kirchgang an der
Urnergrenze, in Nöten des Vaterlandes im 14. Jahrhundert den Urnern mit
Auslösungsrecht gegen ein Viertel Silbermünz abgetreten und wegen
Versäumnis nicht wieder erhalten worden sei. Er beruft sich dabei auf
das archiv. pubi., das inzwischen abgebrannt ist.

252) Cf. den Schiedsspruch von 1217 und Oechli 1. c. 214.

253) Mit dem oben angedeuteten Unterschiede, daß heute die
sogenannten „Heukuhalhnenden" (Voralpen) mit den Bodenallmenden auf
die Genossamen verteilt sind.

284) Nicht inbegriffen waren die Alpen Silbernen, die damals im
Privateigentum (zum Teil dem Kloster Steinen zugehörig) (siehe Oechsli
p. 64) stand und die Frohnalp, welch letztere nach dem Namen zu
schließen, früher herrschaftlicher Besitz gewesen, später aber an die
Genossenschaft Arth überging, sodaß sie heute zur Unterallmend gehört.
Siehe Kothing, Staatsvermögen p. 2.

283) Von Gemeinmark, die im Eigentum der damaligen Kirchspiele
oder noch kleinerer Verbände gestanden hätte, wie solches anderwärts,
¦/.. B. in Unterwaiden und Glarus der Fall gewesen, kann für die
schwyzerischen Verhältnisse keine Rede sein. Cf. Blumer I. 376 ff. insbesondere
380 f. 382. Kothing 1. c. p. 1.
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licKKeit"^°) einer juristisctren person Kervor. /)as Oeme/«-

/««s S^memsc/ka/ttic/ze« i/ez-möFe« Miteigentum zu de-

weglicben Anteilen) ae/'/i4a,'/eF6«c>sse« (bandleute) als solctrer,
a/c? t/e/'Ma/ZttttF ciesselden dagegen >>te/?/ «tt /eS/-/?e«c/zaM/c/7

Lin LlicK auk die in der Urkunde von I28I aukgclübrten
Zeugen gibt uns den ersten AukscliluiZ über den damaligen
tVm/a«F «es sc/nvy^e/'/sc'/ze'tt /t4a/-^Feö/6/«. Angetiürige der

Kirclrgänge Lciiwyz, Lteinen nnd ivbiotatlral treten als band-
leute von Lcliwvz auk. Loinit erstreckte siclr die scbwyze-
riscbe NgfK von Lteinen bis an die Irentige blrnergrenze, ^')
vom blrnriberg bis ins Alp- nnd iViinslertal.^^) Lie urnkatZte,

wie nocli trente, käst sämtliclic Alpen des bandes ^") und
das ganze band als solckes d. Ii. der die drei damaligen
Kircnspiele umkassende markgenössiscbe Verband beberrsckte
ausscklieüliclr das in diesen Qrenzen liegende Qerneinland.^)

Lieiie öiuntscliii in »einem Vorwort zuni sciiwvzeriscben Land-
buck p, V,

"6>) In, Laöbind, (üescbicbte cie» Kantons Lcbwvz, Manuskript Loi,
112 f, meidet, dak die puolZaip im MuntstKaier KircKgang gn der Lirner-
grenze, in Noten de» Vaterlandes im 14, takrkundert den Urnern mit
/vusiösungsreckt gegen ein Vierte! Lilbermünz abgetreten und wegen
Versäumn!» nicbt wieder erkalten worden »ei, Lr beruft sicK dgbei auf
das arekiv, pubi,, da» inzwischen abgebrannt i»t,

''6-> dk, den LcKiedssprucK von 1217 und OecKli I, c. 214,

Mit dem oben angedeuteten LlnterscKiede, dstZ Keute die »o-
genannten »lteukuksilmenden" (Voraipen) mit den öodensümenden auf
die denossgmen verteilt sind,

Nickt inbegriffen waren die ^tpen Lilbemen, die damals im
Privateigentum (zum Lei! dem Kloster Lteinen zugebörig) (siebe Oecbsli
p, 64) stand und die Lrolmgip, welcb letztere nsck dem Namen zu
scKIieüen, krüker KerrscKsktlicKer öesitz gewesen, später aber an die de-
nossensciiakt Hrtb überging, sodsü sie Keute zur tlntersllmend gekört,
LieKe Kotking, Ltsstsvermögen p, 2,

2^) Von demeinmsrk, die im Ligentum der damaligen KircKspiele
oder nocb Kleinerer Verbände gestanden Kätte, wie solcbe« anderwärt«,
z, L, in Linterwaiden und diarus der l^ail gewesen, Kann für die scbwv-
zeriscben VerKältnisse Keine Pede sein, df, ölumer l, 376 ff, insbesondere
380 f, 382, Kotking I, c, p, 1,
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Diese Einheit der Mark ist aber vermutlich nicht erst

das Produkt eines nur allmählich vollzogenen Zusammenschlusses

der Kirchgänge resp. der seit 1358 unter dem

Namen Viertel auftretenden Landesteile, sondern sie'existierte
nach unserer Ansicht als „villa Suites" bereits schon seit

der ersten Besitznahme dieser Täler durch alemannische

Siedler.286) Abgesehen davon, daß nirgends weder Spuren
eines erfolgten Zusammenschlusses, noch die Existenz früherer
Teilmarken nachgewiesen werden können und zudem die
Annahme eines Zusammenschlusses kleinerer Kirchgangsmarken

zu einer großen Gesamtmark dem allgemeinen
Entwicklungsprozeß des Grundeigentums im Mittelalter
widerspricht, 287) glauben wir für unsere Ansicht noch folgende
Gründe anführen zu dürfen.

Auf die Zugehörigkeit Steinens zum Lande (Tale) Schwyz
während des ganzen 13. Jahrhunderts haben wir schon oben

(p. 65) hingewiesen.288)

Theodor von Liebenau2S9) betont, daß es in alter Zeit
sogenannte „Gaukirchen"290) gegeben, zu denen die Dörfer
in weitem Umkreise gehörten. Von diesen lösten sich
allmählich einzelne Kapellen ab. Auf der alten Mutterkirche

286) Vergi. Oechsli p. 213 f. Kothing 1. c p. 1. Schollenberger 1. c.

37 f. Siehe dagegen Blumer I. 79, Note 43, der die villa Swites auf die
heutigen Kirchspiele Schwyz und Ingenbohl beschränkt. Derselbe p. 127.
In eigentümlichen Widerspruch mit sich selbst tritt Friedrich v. Wyß, der
bald „die allen gemeinsame Allmend von Alters her eine Verbindung
der Teile unter sich" begründen (Zeitschrift für schweizerisches Recht
XVIII. 97), bald Steinen erst später hinzutreten läßt (eodem XVIII. p. 85
und I. p. 97.).

287) Cf. Schröder 1. c. 423 ff., insbesondere 424 und 426. Röscher:
Nationalökonomik des Ackerbaues p. 238.

288) Vergi. Geschichtsfreund VIL p. 47 f. und XIX. p. 100.

289) Geschichte der Pfarrei Arth, in den Gedenkblättern zur zweiten
Säkularfeier der Kirchweih Arth, p. 10.

290) Hiebei ist jedenfalls an Kirchen sogenannter „pagelli" (Hundertschaften"

zu denken. Cf. Bluntschli 1. c. p. 9.
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Diese Linbeit 6er iViarK ist «der vermutlick nickt erst

das Produkt eines nur allmäKIicK vollzogenen Zusammen-
scklusses 6er KircKgänge resp. 6er seit 135« unter 6em

tarnen Viertel auitreten6en bandesteile, sonclern sie'existierte
nack unserer AnsicKt als „villa Suites" bereits sckon seit

6er ersten LesitznaKrne 6ieser 1'äler 6urcK alemanniscke
Lie6Ier. ^°) AdgeseKen 6av«n, 6aü nirgen6s weder Lpuren
eines erfolgten ZusammenscKIusses, nock 6ie Existenz irükerer
leilmarken nackgewiesen werclen Können und zudem die
AnnaKrne eines ZusammenscKIusses Kleinerer KircKgangs-
marken zu einer grolZen Oesamtmark dem allgemeinen Lnt-
wicKIungsprozeL des Grundeigentums im Mittelalter wider-

sprickt, glauben wir für unsere AnsicKt nock folgende
Qründe antukren zu dürfen.

Auf die Zugehörigkeit Lteinens zum bande (l'ale) ZcKwyz
wäkrend des ganzen 13. ^gkrkunderts Kaden wir sckon oben

(p. 65) Kirigewiesen, ^^)

lbeodor von Liebenau ^^") betont, datZ es in alter Zeit
sogenannte „(ZauKircKen" ^°) gegeben, zu denen die Dörfer
in weitem blrnkreise gekürten. Von diesen lösten sicK all-
rnäklick einzelne Kapellen ab. Aul der alten IvlutterKircKe

S»S) Vergi. OecKsli p. 2t3 l, Kotking I. c. p, I, LcKollenberger I. c,

37 l, LieKe dagegen ölumer I, 79, Note 43, der clie vill« Lvites aul clie

Keutigen KircKspiele LcKwvz uncl IngendoKI KescKränKt. Oerselbe p. 127,
In eigentümlicken WidersprucK mit sicb selbst tritt LriedricK v, WvlZ, cler
bald ,die allen gemeinsame Allmend von Alters Ker eine Verbindung
der leite unter sicK" begründen (/^eitsckritt lür sckveizerisckes heckt
XVIII, 97>, bald Lteinen erst später Kinzutreten lälZt (eodem XVIII, p. 85
und I. p. 97.).

26') Ot. LcKröder I. c. 423 tt., insbesondere 424 und 426. hoscber:
NstionalöKonomiK des Ackerbaues p. 238.

2»») Vergi. OescKicKtslreund VII. p. 47 k. und XIX. p. 109.

26«) OescKicKte der ?tarrei ^rtk, in den OedenKblättern zur zweiten
LsKulsrieier der KircKveiK ^rtk, p, 10.

2«°) Hiebei ist jedenfalls an KircKen sogensnnler .pagelli' (Hundert-
scnakten" zu denken, dt. öluntscKIi I. c. p. 9.
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aber lastete noch die bischöfliche Quart."291) Eine solche

Abgabe, welche für das hohe Alter der Kirche bezeichnend

ist, lastete aber 1324 auf keinem der übrigen Gotteshäuser
des Landes Schwyz, wohl aber auf jenem in Schwyz selbst.

Als Hinweis auf eine ursprüngliche Dependenz der
Pfarrei Steinen von derjenigen in Schwyz dürfte es zu deuten

sein, wenn als Zeuge bei (in Steinen abgeschlossenen)
Rechtsgeschäften der Pfarrer von Steinen stets nach demjenigen
von Schwyz und selbst hinter dessen Verweser auftritt.293)

Berechtigen uns diese Tatsachen zur Annahme einer

sogenannten „Gaukirche" in Schwyz, der auch die

Kirchgenossen von Steinen und Muotathal zugehörten, dann ist
es auch erklärlich, warum die Marchgemeinde 1282 in ihrem
Siegel den hl. Martin, den Schutzheiligen der Pfarrkirche
Schwyz, führt; der Umfang des schwyzerischen Markgebietes

mochte eben mit demjenigen der schwyzerischen
„Kilchhöri" in ältester Zeit zusammenfallen. 294) Der
Schutzpatron des Landes und der Kirche war deshalb
derselbe Heilige. Während die kirchliche Organisation durch

291) d. i. die Pflicht, den 4. Teil des Zehnten zur Bestreitung der
bischöflichen Ausgaben abzuliefern. Cf. v. Liebenau 1. c.

292) Siehe Oechsli, Reg, 654, Geschichtsfreund XX. p. 209.

293) Oechsli, Reg. 202 und 294. Steinen hatte eine selbständige
Pfarrkirche schon 1125 (Geschichtsfreund I. 46. Kopp, Geschichte 2 a p. 299.
Oechsli p. 238). Es mußte somit die Mutterkirche in Schwyz von
bedeutendem Alter sein. Nüscheler (Geschichtsfreund XIV. p. 302, die Gotteshäuser

der Schweiz, Kanton Schwyz) schließt daraus, daß die Kirche dem
hl. Martin, dem Schutzpatron des fränkischen Reiches, geweiht ist, auf
Entstehung derselben unter fränkischer Herrschaft. (Oechsli 1. c. 238. Anm. 3.)

294) Die cives de villa Svites waren deshalb vermutlich sowohl die
Kirchgenossen, wie die Markgenossen von Schwyz. Wenn daher ein Teil
der Kirchgenossen von der Mutterkirche losgetrennt und um ein
selbständiges Gotteshaus vereinigt wurde, so ist es auch begreiflich, daß im
Gegensatz zum alten Verbände eine neue villa entstehen konnte, mit
einem neuen kirchlichen Gebietskreise. Damit war auch die Notwendigkeit

gegeben, daß zum Unterschied von dem in kirchlicher Hinsicht enger
gewordenen Gebiete der alten villa de Svites der gleichgebliebene Kreis
der Mark neu benannt wurde. Seit 1143 werden auch die Markgenossen
niemals mehr cives de villa Svites genannt.
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aber lastete noeti clie bisckötlicke Huart." 2°') Line solcke

Abgabe, welcke tür clas Koke Alter cler KircKe bezeichnend

ist, lastete aber 1324 ant Keinem cler übrigen OottesKäuser
cles bancles LcKwvz, woKI aber ant jenem in LcKwvz selbst.

AIs tlmweis aut eine ursprünglicke Oependenz cler

ptarrei Lteinen von derjenigen in LcKwvz clllrtte es zu deuten

sein, wenn als Zeuge bei (in Lteinen abgeschlossenen) peckts-
gesckätten der ptarrer von Lteinen stets nack demjenigen
von LcKwvz und selbst Kinter dessen Verweser austritt.^)

öerecbtigen uns diese latsacken zur AnnaKme einer

sogenannten „OauKircKe" in LcKwvz, der auck die KircK-

genossen von Lteinen und IvtuotatKal zugekörten, dann ist
es auck erKIärbcK, warum die IvlarcKgerneiride 1282 in ikrem
Ziegel den KI. iVlartin, den LcKutzKeiligen der ptarrkircke
LcKwvz, tükrt; der blmtang des sckwvzeriscken /VlgrKge-
bietes mockte eben mit demjenigen der sckwvzeriscken
„KilcKKöri" in ältester Zeit zusammentalleri. Oer

Lcbutzpatron des bandes und der KircKe war desKalb der-
selbe bleilige. wäkrend die KircKIicKe Organisation durck

2«>) cl, i, me LklicKt, den 4, leil des kennten zur öestreitung cter

biscköklicben Ausgaben sdzuliekern. dt, v, Liebenau I, c.

LieKe OecKsli, heg, 654, OescKicKtskreunct XX, p, 209,

^) OecKsli, heg. 292 uncl 294, Steinen Katte eine selbständige
?ksrrkircbe sckon I125(OescKicKtskreund I. 46. Kopp, OescKicKte 2a p. 299.
OecKsli p. 238), Ls muüte somit clie MutterKircbe in LcKwvz von de-
deutendem ^Iter sein, Nüscbeler (Oescbicbtskreund XIV. p. 392, ctie Oottes-
Kauser cler LcKweiz, Kanton LcKwvz) scKIieüt daraus, daL ctie KircKe clem
Kl, Martin, ctem LcKutzpatron cles tränkiscken heickes, geweikt ist, sut
LntsteKung clerselden unter tränkiscber tterrsckatt. (OecKsli I. c, 238, ^nm, 3.)

2^) Die cives cle vills Lvites waren cteskalb vermutlick sowoKI clie

KircKgenossen, vie ctie MgrKgenossen von LcKwvz, Wenn daker ein leil
cler KircKgenossen von cler MutterKircKe losgetrennt uncl um ein selb-
ständiges OottesKaus vereinigt wurde, so ist es suck degreiklick, datZ im
Oegensstz zum alten Verbände eine neue vills entsteben Konnte, mit
einem neuen KircKIicben OedietsKreise, Damit war guck die Notwendig-
Keit gegeben, dglZ zum Onterscbied von dem in KircblicKer rtinsickt enger
gewordenen Oebiete der alten vills de Lvites der gleicbgedliebene Kreis
der Mark neu benannt wurde, Leit 1143 werden guck die Markgenossen
niemals mekr cives de v/tta Lvites genannt.
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spätere Teilung und Vermehrung der Pfarreien sich
vervielfältigte, blieb die wirtschaftliche Gemeinde ein Ganzes und
der Schutzheilige der Mutterkirche zugleich der ihrige.S95)
Umfaßte das Kirchspiel dieser „Gaukirche" das Gebiet einer

Hundertschaft, dann liegt auch die Annahme einer Centmark
nach dem Gesagten nahe.

Nachdem allmählich die grundherrlichen Bezirke296)
sich mit dem ursprünglichen der freien Leute von Schwyz,
aus dem sie als patrimoniale Gerichtsbezirke ausgeschieden

waren, wiederum vereinigt hatten, dürfte das alte Centgericht
seinem Umfange nach annähernd wieder hergestellt gewesen
sein. Da nun aber die Grenzen des Gerichtskreises auffallenderweise

denjenigen des schwyzerischen Markgebietes
entsprachen, so glauben wir mit Recht anzunehmen, daß auch

ursprünglich Mark und Centgericht in ihrer räumlichen
Ausdehnung eins waren. Eine ursprüngliche Centmark297)
dürfen wir um so eher annehmen, als die erste Ansiedelung
der germanischen Völkerschaften nach Abteilungen von
Hunderten erfolgte und nicht selten auch die Angehörigen jener
Vereinigung in Gemeinschaft das Land in Besitz nahmen.298)
Auch waren Centallmenden besonders in Alemanien und
Franken häufig.299) Thudichum 30°) behauptet geradezu, „daß

29°) Als folgerichtige Entwicklung im angegebenen Sinne mag es

erscheinen, wenn die Habsburger (wohl durch Erbschaft von den
Lenzburgern) über sämtliche Kirchen des alten Landes Schwyz Patronatsrechte
besaßen. Wir sehen ja auch die Habsburger infolge Lostrennung der
Kirchen auf Morschach und Illgau (1302, 1393) von der Mutterkirche zu
Schwyz resp. Muotathal, die Patronatsrechte an diesen Tochterkirchen
erwerben. Siehe Oechsli, p. 66, Reg. 443, 444, 649, 682, 785, 816.

29a) Nur Einsiedeln hatte die grundherrliche Gerichtsbarkeit über
seine Hintersaßen in Schwyz bis ins 14. Jahrhundert zu behaupten
vermocht. Vergi. Oechsli p. 63, Reg. 506, 523.

207) Es hätte sich somit ursprünglich das Gebiet der villa de Svittes
wohl auch mit demjenigen der alten Cent, wie mit der Mark gedeckt.

298) G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte I. p. 229. v. Inama-
Sternegg, Wirtschaftsgeschichte I. p. 37.

29e) v. Inama-Sternegg 1. c. p. 37.

*°*) Thudichum, Gau- und Markverfassung p. 132.
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spätere Teilung uneZ VermeKrung cter plarreien sicK verviel-

iältigte, blieb ctie wirtsckattlicke Oemeinäe ein Oanzes unct

der LcKutzKeilige äer ivtutterkireke zugleick äer ikrige. °'°")

blmtatZte äss KircKspiel äieser „OaubircKe" äss Oebiet einer

llunäertsckalt, äann liegt auck äie AnnaKme einer OntmarK
nack äem Oesagten nane.

I^acmäem allmäklicti äie grunäkerrlicken Bezirke-^)
sicli mit äem ursprünglicken äer treien beute von LcKwvz,
aus äem sie als patrimoniale OericKtsdezirKe ausgescbieäen

waren, wieäerum vereinigt Katten, äürtte äas alte dentgerickt
seinem llmlange nack annäkernä wieäer Kergestellt gewesen
sein. Da nun aber äie Orenzen äes OericKtsKreises auttallenäer-
weise äenjenigen äes sckwvzeriscken ivtarkgebietes ent-

spracken, so glauben wir mit peckt anzunekmen, äalZ auck

tt«/?m«F//c/ê /t/ta^/e unä (?^«/Fe«c/z/ i« /.'/zw/- ^«m/ic/^^tt
/î«s«e/ê«tt«F Line ursprünglicke (lentmark
äürten wir um so eker annerimeli, als äie erste Ansieäelurig
äer germariisctien VolKerscKatten nack Abteilungen von tluri-
äerten erkolgte unä nickt selten suck äie AngeKörigen jener
Vereinigung in Oemeirisctiatt äss banä in Besitz nskmen.
AucK waren Oentallmenäen besonäers in Alemanien unä
tranken Kâutig. ^°°) ?KuäicKum ^°°) deksuptet gersäezu, „äatZ

^Is tolgericktige LntwicKIung im angegebenen Linne mag es

erscbeinen, wenn ctie rtsdsburger (wobl durck LrbscKslt von clen Lenz-
bürgern) über särntlicke Kircben des alten Landes LcKwvz LstronstsrecKte
KessLen. Wir «eben ja auck clie Habsburger intolge Lostrennung cter

Kircben sut lVlorscKscK unci lllgsu (IM, 1393) von cler lVlutterKirctie zu
LcKwvz resp, lvluotstksl, clie LatronstsrecKte sn cliesen lockterkircken
erwerben, LieKe OecKsli, p. «6, «eg, 443. 444, 649, 682, 785, 816,

°°°> Nur Linsiecleln Kstte clie grunctkerrlicke OericKtsdgrKeit über
seine rtinterssLen in LcKwvz bis ins 14. IsKrKundert zu debsupten ver-
mocbt. Vergi. OecKsli p. 63, «eg. 596, 523,

2°') Ls Kätte sicK somit ursprünglick ctss Oebiet cler vills cle Lvittes
woKI auck mit demjenigen der alten Oent, wie mit der Mark gedeckt,

2°6) (Z, Wsitz, OeutscKe VertassungsgescKicKte I, p, 229, v, Irmina-
Llernegg, WirtscKsttsgescKicKte I, p. 37.

2«°) v. Insrns-Lternegg I. c, p. 37.
2—) LKudicKum, Osu- und lvlsrkvertsssung p, 132,
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jede Cent ehemals eine Mark gewesen sein müsse" und

nimmt zugleich an, daß es ursprünglich nur'Centmarken,
also gar keine Dorfallmende gegeben habe.30') Nach Lamprecht

:!°2) ward das Gebiet einer Hundertschaft selbstjMark
genannt und „die Hundertschaft erscheint in ihren
wirtschaftlichen Beziehungen gemäß neuerer Terminologie als

Markgenossenschaft." Daß in ältester Zeit die Grenzen eines

ökonomischen Bezirkes zugleich für den politischen Verband
verwendet worden seien, re^p. daß größere Gebiete im
Umfange der Centen, unter sich im Verhältnis der Markgenossenschaft

gestanden, geben auch Below303) und Waitz304) zu.

Dagegen betonen sie ausdrücklich, daß dieses Zusammenfallen

von Mark und Cent ein bloß zufälliges305) sei; denn
die Mark ist nicht Glied des Staates, kein öffentlicher,
politischer Verband für Frieden und Recht, ihr Zweck ist ein

rein wirtschaftlicher,306) privatrechtlicher und ihre Verfassung
ist Verfassung nur kraft Korporationsrechtes, nicht kraft
Staatsrechtes.307)

„Im Allgemeinen war die alte markgenossenschaftliche
Organisation des freien Grundbesitzes bereits im Verlaufe

301) Vergi, dagegen Meitzen, Siedelungs- und Agrarwesen I. 476,
der es als eine Seltenheit erklärt, wenn „Wald- und Weidrechte das
Gebiet einer einzelnen Gemeinde überschritten."

302l Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter I. p. 288
und 311 f.) im Handwörterbuch der Staatswissenschaften von Conrad
etc. I. p. 52.

303) Below, siehe Handwörterbuch der Staatswissenschaften von
Conrad etc. im Artikel über die Markgenossenschatten.

•TO1) Waitz 1. c. I. p. 130 ff., 138. Vergi. Schröder 1. c. p. 120 ff. 425.

30'"') Cf. Heusler 1. c. I. 266 f. Bezüglich der schwyzerischen Mark
siehe oben p. 69.

306) Vergi. Brunner 1. c. I. 163, II. 148. Heusler 1. c. — Selbst das

Armenwesen war in der schwyzerischen Mark nicht Sache der Gemeinde,
sondern, wie überhaupt nach germanischem Recht (v. Amira 1. c. p. 1071

eine Angelegenheit der „Blutsfreunde". Erst anfangs des 19. Jahrhunderts
entstanden allmählich gemeindeweise öffentliche Armenpflegen. Vergi.
Meyer v. Knonau 1/ c. p. 206.

"07) Vergi, dagegen Gierke Genossenschaftsrecht I. 81, 585 ff.
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jede dent ekernals eine Nark gewesen sein müsse" und

nimmt zugleick an, daL es ursprünglick nurldentmarken,
als« gar Keine Dorkallmende gegeben Kabe. i>IacK bamp-
reckt'"^) ward das debiet einer rlundertsckatt seibstMarK
genannt nnd „die tlundertsckait ersckeint in ikren wirt-
sckaktlicken lZezieKungen gemäL neuerer lerminologie als

NärKgenossenscirakt." DaL in ältester Zeit die drenzen eines

ökonorniscken Bezirkes zugleick tür den politiscken Verband
verwendet worden seien, re^p. daL grölZere debiete im bim-
tauge der denten, unter sicb im VerKältnis der iVigrKgenossen-
sckatt gestanden, geben auck IZeluw^) und waitz^^) zu.

Dagegen betonen sie susdrücklick, daL dieses Zusammen-
sallen von ^tark und dent ein KIoL zutälliges ^°^) sei; denn
die lViarK ist nickt dlied des ötsstes, Kein öttentlicker, po-
litiscker Verband tür Brieden und peckt, ikr ^weck ist ein

rein wirtsckattlicker, ^°°) privatrecktlicker und ikre Verfassung
ist Verfassung nur Krskt KorporstionsrecKtes, nickt Krgkt

Ltggtsreclites. °°')

„Im Allgemeinen war die alte markgenossensckattlickc
Organisation des kreien drundbesitzes bereits im Verlaute

^°>> Vergi, dagegen Meitzen, Siegelung«- uncl ^grsrwesen I, 476,
der es gl» eine SeitenKeit erklärt, wenn „ Vaici- unci VcidrecKte (las de-
biet einer einzelnen diemeinge übersckritten,"

Kampreckt, OeutscKes V/irtsclialtsieben im IVlittelaiter I, p, 288
und öll l) im ttandwörterduck cler Stsatswissenscbatten vun Ounrad
etc, I. p, 52,

öelow, sieke ttsndworterbucb cler StaatswissenscKalten von
dunrad etc, im Artikel über clie iVisrKgenossenscKatten,

">') V/aitz I, c, I, p, 130 ll,, 138, Vergi, LcKröder I, c, p, 120 ll 425,

dl, tteusler I, c, I. 266 l, lZezüglicK der sckwvzeriscken NsrK
siebe üben p, 69,

»°«) Vergi, örunner I, c, I, 163. II, 148 tteusler I, c, — Selbst das

^rmenwesen war in der sckwvzeriscken Mark nicbt Sacke der Oemeinde,
sondern, wie überkaupt nsck germanisckem heckt (v, ^mirs I, c, p, I07>

eine ^ngelegenkeit der „lZIutslreunde", Lrst gnlsngs des 19, labrkunderts
entstanden allmäKIicK gemeindeweise öllenliicke ^rmenpliegen, Vergl,
Never v, Knnnau I, c, p, 206,

Vergi, dagegen OierKe OenossenscKaltsrecKt I, 81, 585 ll.
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der Karolingerzeit in Verfall geraten: sie hatte den

Markgenossen ebensowenig einen sozialen, wie einen wirksamen
wirtschaftlichen Halt zu bieten vermocht, die Entstehung
einer weitgehenden Ungleichheit des Besitzes und das
Überwuchern grundherrschaftlicher Interessen ebensowenig
verhindert, als die daraus resultierende Erhebung der einzelnen
Genossen zu Zinsen und Diensten." SOä)

Dieser Entwicklungsprozeß ist von der schwyzerischen
Mark nicht vollständig ferngeblieben; vielmehr haben
zahlreiche Grundherrschaften mehr oder weniger bedeutenden
Grundbesitz innert der Mark sich erworben und wohl auch freie
Leute in ihre Abhängigkeit gebracht.309) Ebenso konnte
allmählich besitzlose Armut sich entwickeln, 31°) während
einzelne Freien es zu ausgedehntem Grundbesitz brachten.311)

Allein trotz des Durchlaufens der ersten Etappen dieses

Zerstörungsprozesses sehen wir dennoch zu Ende des 13.

Jahrhunderts die schwyzerische Markgenossenschaft in ihrem
vollen, ursprünglichen Bestände und frei von jedem
Obereigentum eines Grundherrn. Ihre Glieder, soweit sie
standesrechtlich gesunken, erlangen die Freiheit wieder und im
Verein mit denjenigen Genossen, die die Volksfreiheit stets-
fort behauptet, versammeln sie sich auch zur einen freien

Gerichtsgemeinde.312)

Auf der Doppelbasis Gemeinschaft des Gerichtes und
der Mark entwickelt sich ein neues juristisches Gebilde, die

freie Landsgemeinde. Als Rechtsnachfolgerin der Mark-
und Gerichtsgemeinde übernahm sie auch die Kompetenzen
dieser beiden altgermanischen Volksgenossenschaften. Indem

308) v. Inama-Sternegg, Wirtschuftsgeschichte II. p. 78.
309) Oechsli p. 61 ff. Cf. Bluntschli 1. c. p. 32.

3,0j Geschichtsfreund VIL p. 53 quod panis pauperibus ero-
getur.

3n) Geschichtsfreund VIL p. 51. Oechsli Reg. 294, 391.
3X2) Cf. Oechsli 1. c. p. 288 ff.
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cker Karolingerzeit in Verkall geraten: sie natte den lvlark-

genossen ebensowenig einen sozialen, wie einen wirksamen
wirtsckaktlicben ttslt zu bieten vermocbt, äie Lntstebung
einer weitgekenclen blngleicKKeit ctes Lesitzes unct cias Ober-

wucbern grunctkerrsckattiicber Interessen ebensowenig ver-
Kinctert, als ctie ctaraus resuItierencZe LrKebung cter einzelnen
Oenossen zu Zinsen uncZ Diensten." ^)

Dieser tlntwicKIungsprozeü ist von cter sckwvzeriscken
tVlarK nickt vollstänäig terngeblieben; vielmekr Kaben zaKI-

reicke OrunclKerrscKakten mekr «cZer weniger decteutencZen

Orunäbesitz innert cZer IvtgrK sicb erworben uncZ woKI auck treie
beute in ikre AbKängigKeit gedracbt. ^) Ebenso Konnte all-
mäklick besitzlose Armut sicK entwickeln,^") wäkrenä ein-
zelne dreien es zu ausgectekntem Orunäbesitz Krackten.^")

Allein trotz cles DurcKIsukens cler ersten Etappen clieses

Zerstörungsprozesses seken wir clennock zu LncZe cles 13.

^akrkunäerts clie sckwvzeriscke lViarKgeriossenscKakt in ikrem
vollen, ursprünglichen öestancZe uncl bei von jeäem Ober-

eigentum eines OrurictKerrn. Ikre Oliecler, soweit sie stancZes-

recktlick gesunken, erlangen clie LreiKeit wiecler unci im
Verein mit denjenigen Oenossen, cZie cZie VolKstreiKeit stets-
kort bekauptet, versammeln sie sicK auck zur einen kreien

OericKtsgemeincte. ^^)

Auk cZer Doppeldasis (/eme/nsc^a/t «es c/ttic^tes
c/e/- /Ita^ entwickelt sicK ein neues juristisckes OebilcZe, clie

/«/e /.anakFememse. AIs pecktsnacktolgerin cler NarK-
uncl OericKtsgemeincte üdernakrn sie auck clie Kompetenzen
äieser beiäen altgermaniscben VolKsgenossenscKakten. Inäem

2°") V. Irigms-Lternegg, V/irtscKultsgescKicKte II, p, 78,

^°°) OecKsli p. 61 ff. «, SluntscKIi I, c, p, 32,

"'°) OescKicKtslreuncl VII. p. 53 quocl oanis vsuperlbus ero-
getur.

2") OescKicKtslreuncl VII. p, 51. OecKsli heg, 294, 391,

n OecKsli I, c, p, 288 lt.
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sie so Trägerin nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch

politischer Zwecke war, enthielt sie in sich den Kern eines

zukünftigen Staatswesens, das durch allmähliches Behaupten
und Erkämpfen der politischen Unabhängigkeit. zu seiner

Vollendung gelangen sollte.813)

Bei der Fi age nach den Ursachen und Bedingungen,
die eine derartige außerordentliche Entwicklung ermöglicht
und befördert hatten, wird vor allem darauf hinzuweisen
sein, daß die schwyzerische Mark eine Bauerschaft (mit
Hofsystem) war und daher hier das gesteigerte wirts'chaftl.
Interesse der Grundherrn fehlte, wie es etwa bei Dorfmarken nicht
nur wegen der ökonomisch hohem Bedeutung des Eigentums
an der Dorfflur gegenüber demjenigen an Wald und Weide,
sondern speziell anläßlich der Regelung des Flurzwanges
(Festlegung der Dorfsatzung) zum Ausdruck kam. Weil genug
Wald und Weide für alle Bedürfnisse da war, bedurfte man
noch keiner Ordnung für Nutzungsverhältnisse etc.; jeder
trieb auf die Alpen, was er an Vieh hatte, holzte nach

eigenem Gutdünken was sein Bedarf erforderte.314) Daher

war auch das Interesse grundherrlicher Beeinflussung
unvergleichlich schwächer als wie in den Dorfmarken. Sodann
hatten bei dem großen Umfange der schwyzerischen Mark
nur zwei Grundherrschaften eine Ausdehnung und Bedeu-

deutung, daß sie ernstlich bedrohend für die schwyzerische
Freiheit in Betracht kommen konnten : die Lenzburger resp.

3l3) Nachdem die Schwyzer die bereits 1240 von Kaiser Friedrich II.
ihnen zugesicherte Reichsunmittelbarkeit durch den Sieg am Morgarten
sich besiegelt und auch schon 1291 durch das Bündnis mit Zürich ihre
Stellung nach außen gefestigt hatten, erlangten sie von Kaiser Sigmund
1415 eine förmliche Belehnung mit dem Blutbanne, so daß ihre
Landsgemeinde ein selbstherrliches und tatsächlich souveränes Staatsgebilde
wurde. Vergi. Blumer 1. c. I. p. 205 f. Mit den obigen Ausführungen vergi.
Gierke, Genossenschaftsrecht I. p. 514 ff.

3") Es ergibt sich dies jedenfalls aus dem vollständigen Mangel an

Bestimmungen über Genossenrechte, Nutzung etc. bis 1294. Vergi. Heusler
in der Zeitschrift für schweizerisches Recht X. p. 66 f.
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sie so Trägerin nickt nur wirtsckattlicker, sonäern auck

politiscker Zwecke war, entkielt sie in sicn cien Kern eines

zukünftigen Ltggtswesens, cias ciurcti allmäklickes LeKaupten
unci LrKämpten 6er politiscken binabkängigkeit, zu seiner

Vollendung gelangen solite.

Lei 6er Lage nscn 6en cV/'Stta^e/z /Zec/i/ZFttNS'en,

6ie eine 6erartige auLer«r6entlicKe /2«tW/c^/tttt^ ermöglickt
un6 bek«r6ert Kstten, wir6 vor allem cisraut Kinzuweisen

sein, 6sL 6ie sckwvzeriscke NsrK eine Satte/'sc??«// (mit
ttoksvstem) war un6 ciaker Kier 6as gesteigerte wirtsckattl. Inte-

resse 6er (trundkerrn teKIte, wie es etwa bei OorlmarKen nickt
nur wegen 6er ökonornisck KöKern Le6eutung 6es Ligentums
an 6er Ooriilur gegenüber demjenigen an Wald un6 weide,
8on6ern speziell snIsLIicK 6er Regelung 6es l^Iurzwanges
(Festlegung 6er Oorisatzung) zum Ausdruck Kam. weil genug
Wald un6 weide tür alle Le6ürinisse 6a war, beclurlte man
nock Keiner Ordnung lür IXutzungsverKältnisse etc.; jeder
trieb auk ciie Alpen, was er an VieK Katte, Kolzte nack

eigenem Outdünken was sein Leciari ertorderte, OaKer

war suck clas Interesse gruncikerrlicker Leeinklussung nnver-
gleicKIicK sckwäcker als wie in cien OorkrnarKen. Lodann
Kstten bei clem groLen llmkgnge 6er sckwvzeriscken ivlark

^We/ (//'tt/zMtt^c^a/te/z eine AuscieKnung un6 Ledeu-
6eutung, daL sie ernstlick öeöiw/ke««! kür 6ie sckwvzeriscke
breikeit in LetracKt Kommen Konnten: ciie benzburger resp,

NscKdem clie LcKwvzer clie bereits 1240 von Kaiser LriedricK II,

ibnen xugesickerle IceicbsunmittelbsrKeit ciureb den Lieg am Morgarten
sicb besiegelt und auck sckon 1291 clurck clas lZünclni» mil ^iiricb ibre
Stellung nack sulZen gelestigt Kstten, erisrigten sie von Kaiser Sigmund
1415 eine törmlicke öelebnung mit dem Siutbsnne, so dslZ ibre Lands-
gemeinde ein seldstkerrlicbes und tstsscblick souveränes Stsstsgebiide
wurde. Vergi, ölumer I, c, I, p, 295 k. Mit den obigen ^uslukrungen vergi,
OierKe, cZenossenscbsllsrecKt l, p, 514 kl.

°"') Ls ergibt sicb dies jedenkslis sus dein vollständigen Mangel an

öestimmungen über Oenossenrecbte, Nutzung etc, bis 1294, Vergi, tteuster
in der z^eitsclirikt kür sckweizerisckes heckt X, p, 66 k.
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ihre Rechtsnachfolger und das Kloster Einsiedeln.315) Es

erhielt sich daher trotz der verhältnismäßig zahlreichen

Grundherrschaften316) ein bedeutender Überrest des alten

Centgerichtes und der alten Volksfreiheit. Damit waren auch
die vollfreien Bauern immer noch der kompakte Kern der

Bevölkerung und konnten wegen ihrer numerischen Stärke
ein entscheidendes Votum in Angelegenheiten der gemeinen
Mark abgeben. Alle die Grundherren wohnten außerhalb
der Mark; es fehlte ihnen somit die persönliche Angesessenheit,

das höchst wahrscheinliche Requisit der Markberechtigung.

317) Wenn dagegen die Lenzburger nicht allein ihres

großen Grundbesitzes, sondern insbesondere auch ihrer
politischen Stellung wegen die Markberechtigung besessen

haben mochten, so fiel diese vermutlich mit dem Übergang
ihres Grundbesitzes und der öffentlichrechtlichen Kompetenzen
auf verschiedene gräfliche Geschlechter dahin, resp. es traten
die Hintersaßen als selbständig berechtigte (freie)
Markgenossen an Stelle der ehemals lenzburgischen Grundherren.ni(i)
Es mochten somit auch die hörigen Hintersaßen der Ky-
burger und Froburger neben den vollfreien Bauern und den
Hintersaßen der übrigen Grundherren freie Genossen in der

gemeinen Mark geworden sein. Dadurch mußte mit der
wirtschaftlichen auch ihre persönliche und soziale Stellung
bedeutend sich heben und ihre Abhängigkeit gegenüber den
Grundherren sich vermindern.319) Als dann in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts die Habsburger nicht nur die

315) Vergi. Oechsli p. 61 ff. Ein Veriustiggehen der Markberechtigung
des Klosters Einsiedeln, wenn es jemals solche besessen, dürfte in
Anbetracht des frühzeitig zwischen ihm und der schwyzerischen
Markgenossenschaft eröffneten Gebietsstreites begreiflich sein.

3,°) Siehe Oechsli 61 ff. Das Kloster Steinen, wie die übrigen Klöster
des Landes, entstanden erst Ende des 13. Jahrhunderts. Oechsli 1. c. p. 64.

31?) Vergi. Schröder 1. c. Cf. Heusler in der „Zeitschrift für Schweiz.
Recht" p. 66 ff. Landbuch von Schwyz p. 266.

318) Vergi, oben p. 28, 33.

31S») Vergi, oben p. 46.
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iti re pecktsnacktuiger urie! das Kloster Linsiedeln. ^'") Ls
eriiielt sicK datier trotz 6er verKältnismäLig zaklreicken

OrundKerrscKatten^) ein Ke6euten6er blderrest 6es alten

dentgericktes un6 6er alten VolKstreiKeit. Damit waren aneti

6ic volltreien Lauern immer noeti der Kompakte Kern 6er

Bevölkerung un6 Konnten wegen inrer numeriscken LtärKe
ein entsckeidendes Votum in Angelegentleiten 6er gemeinen
/VlarK abgeben. Alle 6ie OrundKerren wobnten auLerKalb

derlVIgrK; es teKIte iknen somit 6ie persünlictie Angesessen-
Keit, 6as KöcKst wakrsebeinlicke pequisit 6er lViarKberecKtig-

ung. ^") Wenn 6agegen 6ie Lenzburger nickt allein ikres

groLen Orundbesitzes, s«n6ern insbeson6ere auck ikrer
politiscken Ltellung wegen 6ie lVIgrKberecKtigung besessen

Kaden mockten, so bei 6iese vermutlick mit 6en> cVöttFattF
//?«5 (/^««Mez'/^es tt«c/ «ie^ o)/6«t//c^«c^///c/êe/? /<om/?e?e/M/?

fl«/ T'e^Meöiene ^äMc^e <?es^/ec^te^ 6aKin, resp, es traten
6ie IlintersaLen als selbständig berecktigte (kreie) lViarK-

genossen an Ltelle 6er ekernals lenzburgiscken Orundberren,"'")
Ls mockten somit auck 6ie Köngen IlintersaLen 6er Kv-
burger un6 Lroburger neben 6en vollkreien Lauern und 6en "

IlintersaLen 6er übrigen OrundKerren treie Oenossen in 6er

gemeinen ivtark gew«r6en sein. Da6urcK muLte mit der
wirtsckaitlicken auck ikre persünlicke und soziale Ltellung be-
deutend sick Keben und ikre AbKängigKeit gegenüber den
(ZrundKerren sick vermindern. ^jz (igirri in der zweiten
Ilälkte des 13. lakrkunderts die Iladsdurger nickt nur die

°"°) Vergi. OecKsli v. 61 it. Lin VeriustiggeKen cler NarKberecKtigung
cle» Klosters Linsiedeln, wenn es jemsis soiclie besessen, ciürlte in ^n-
Ketracbt cles lrülizeitig zwiscken ibm unci cier sckwvzeriscken MgrKge-
nossensckslt eröllneten Oebietsstreites begreiliicb sein.

°^^°) LieKe OecKsli 6l ll. Das Kloster Lteinen, wie clie übrigen Klöster
cies Lsncles, enlstgnclen erst Lncie cies 13. hibrknnclert« Oeclisii l. c. p. 64.

«><) Vergi. Lcbröcier I. c. dl. lteusier in cler ^eitsciirilt für scbweiz.
peckt" v. 66 ll. LsnclbucK von LcKwvz p. 266.

Vergi, oben p. 28, 33.

Vergi, oben p. 46.
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gräflichen Befugnisse, sondern auch den ehemals' lenzbur-
gischen Grundbesitz in Schwyz erworben hatten, 32°) dürften
diese selbständigen Rechte und die verminderte Abhängigkeit

derart sich gefestigt haben, daß eine persönliche
Einmischung der habsburgischen Grundherren in markgenössische
Angelegenheiten, sowie eine persönliche Markberechtigung
ihrerseits, undenkbar war.321)

Alle diese Momente waren lediglich der Erhaltung und

Ergänzung der persönlichen und dinglichen Freiheit in der

schwyzerischen Markgenossenschaft günstig. Dazu kommt
aber noch der uralte Streit mit dem Kloster Einsiedeln, der
sich eben um Markfragen drehte. Hier haben die Schwyzer
gegen Kaiser und Könige, gegen Aebte und Kastvögte des

Klosters gekämpft.322) In ihren Augen waren die
Rechtsansprüche der Könige und Kaiser willkürliche Akte der
autoritären Gewalt und ihr demokratisches Rechtsbewußtsein
fühlte sich dadurch tief verletzt. So gewann die schwyzerische

Markgenossenschaft eine politische Richtung, eine

Gewöhnung zum selbständigen Auftreten. Durch allfällige
Reibereien mit Grundherren und die spätem Anstände mit
Habsburg323) erlangte der Drang nach Selbstverwaltung und

Freiheit nur größere Entschiedenheit, bis sie endlich in der
freien Landsgemeinde ihr Ziel erreichte.

320) Siehe Oechsli 1. c. p. 260 und 280. Fr. v. Wyß in der „Zeitschrift
für schweizerisches Recht XVIII. p. 86.

321) Eine wesentliche Stütze für die Annahme einer verminderten
Abhängigkeit der habsburgischen Hintersaßen glauben wir in der
Tatsache zu finden, daß schon vor 1273 (siehe Oechsli p. 66, Anm. 1) Graf
Eberhard den habsburgischen Eigenleuten den Loskauf aus der Unfreiheit
gestattet und daß vermuttich bald darauf die Habsburger ihre
grundherrlichen Gerichte in Schwyz eingehen ließen. Vergi. Oechsli 1. c. p. 288.

"as) Vergi, hiezu P. Schweizer 1. c. p. 24 ff.

323) Oechli p. 263 ff, 272 ff. Bluntschli 1. c. p. 36.

C^D

IVI

grätiicken Lekugnisse, sondern aucn den ebemals lenzbur-
giscken (Zrundbesitz in LcKwvz erworben Kstten, ^^°) dürften
diese selbständigen peckte und die verminderte Abbängig-
Keit derart sicK gefestigt Ksben, daL eine persönlicbe Lin-
inisckung der KabsburgiscKen (ZrundKerren in markgenössiscke
AngelegenKeiten, sowie eine persönlicke NarKberecKtigung
ikrerseits, undenkbar war.

Alle diese Momente waren lediglick der tlrkaltung und

Ergänzung der persSnlicKen und dinglicken breikeit in der
sckwvzeriscken NarKgenossenscKaft günstig. Dazu Kommt
aber nock der uralte 5/>eit mit ckem /v'/ciste/- /Ännecke/K, der
sicK eben «m /14a^^/>«F6« drekte. Ilier Kaben die LcKwvzer

gegen Kaiser und Könige, gegen Aebte und Kastvögte des

Klosters gekämpft.^) in ikren Augen waren die peckts-
gnsprücke der Könige und Kaiser willkürlicke Akte der
autoritären (Zewslt und ikr dernokratisckes pecKtsbewuLtsein
küKIte sicK dadurck tiet verletzt. 80 gewann die sckwvze-
riscke NsrKgenossenscKsft eine politiscke picktung, eine

(ZewüKnung zum selbständigen Auftreten, Durck allfällige
Reibereien mit (ZrundKerren und die spätem Anstände mit
blabsburg^) erlangte der Drang nack Selbstverwaltung und

breikeit nur gröLere LntscKiedenKeit, bis sie endlicb in der
freien bandsgerneinde ibr Ziel erreickte.

LieKe OecKsli I, c, v, 260 und 280, Lr, v, Vv« in der „Z'eilscKritt
kür scinveizerisckes heckt XVIII, v, 86,

Line vesentlicke Stütze kür die ^nnakme einer verminderten
^bkangigkeit der KabsburgiscKen ttinterssIZen glauben «ir in der Ist-
sacke zu kinden, dsü sckon vor 1273 (siebe OecKsli v, 66, ^.nm, I) Orsi
Lberbard den KabsburgiscKen Ligenleuten den LosKsuk sus der OnkreiKeit
gestattet und dslZ vermuttick dsid dsraul die Habsburger ikre gründ-
KerrlicKen OericKle in LcKwvz eingeben lielZen, Vergi, OecKsli I, c, p, 288,

2"") Vergi, Kiezu LcKweizer I, c, v, 24 kk,

OecKIi p, 263 lk,, 272 kk. SluntscKI! I, c, p, 36,

i_^^



Vom Ende des IS. bis zum Ende des

15. Jahrhunderts.

Die erste gesetzgebende schwyzerische und zugleich
auch die erste schweizerische Landsgemeinde,321) von der

wir Kenntnis haben, ist diejenige vom Jahre 1294.321) Sie

erläßt ein politisch wie wirtschaftlich sehr bedeutungsvolles
Gesetz326) über die Besteuerung der Klöster und
Landesfremden. Die Landessatzung beginnt also:

In gottes namen. Wir die Lantlvte von Swiz kvnden
allen dien, die disen brief hoerent lesen, De wir vber ein

sin kommen mit gemeinem Rate des landes vnd mit ge-
swornen eiden, De nieman verchovfen sol de keineme
chloster in dem lande de hein ligendes guot, werder zuo
sinem kinde noch de keinen weg, vud gebe ieman dar vber
dien selben chlostern de hein ligendes guot, der sol de

wider loesen vnd deme lande geben vünf phvnt, vnd dero

324) Unser Zweck kann es nicht sein, hier die volle Entwicklung
der schwyzerischen Landsgemeinde als politisch-agrarisches Rechtsgebilde
zu verfolgen. Wir müssen uns auf dessen wirtschaftliche Seite beschränken.

325) Siehe Ryffel, die schweizerischen Landsgemeinden p. 14.

320) Ob und inwieweit diese Landsgemeinde neues Recht geschaffen,
entzieht sich unserer Beurteilung mangels Kenntnis der früheren
Rechtsverhältnisse. Daß die Schwyzer bereits früher selbständig Rechtsgrundsätze

ausgebildet und eingeführt haben, dürfte eine Urkunde vom 3. Februar

1295 (Geschichtsfreund VII p. 53) beweisen: .„quod predietas Alpes
ante confectionem presentium literarum secundum jus et conswetudinem
vallis de Swiz in possessione et prescriptione légitima habuerunt.

327) Landbuch von Schwyz p. 265 f.

Lllllß tl68 1Z. bi8 ZUM Lnckß ck68

1Z. FgKrkWllßrK.

Oie e/^te gesetzgebende sckvvzeriscke und zugleick
auck die erste sckveizeriscke ^««cksFememcke, von der

vir Kenntnis Kaben, ist diejenige vom /a^w Lie
erlälZt ein politisck vie virtsckaltlick sekr bedeutungsvolles
(Zesetz über die Besteuerung der Kloster und Landes-
kremden. Die bandessatzung beginnt also:

In gottes namen. wir die bantlvte von 8viz Kvnden
allen dien, die disen briet Koerent lesen, De vir vber ein

sin Kommen mit gemeinem Pate des landes vnd mit ge-
svvornen eiden, De niernan verckovken sol de Keineme

ckloster in dem lande de Kein ligendes guot, verder zuo
sinem Kinde nock de Keinen veg, vird gebe ieman dar vder
dien selben cKIostern de Kein ligendes guot, der sol dc

wider loesen vnd deme lande geben vünt vkvnt, vnd dero

Unser Z^wecK Kann es riiclit sein, mer clie volle Entwicklung
iler scliwvzeriscken Ksndsgemeinde sis pulitiscli-ugrsrisckes lZecbtsgebiide
zu verfolgen. Vir müssen uns ,iuk dessen wirtscksltlicbe Leite bescbränken,

2-°) LieKe pvklel, die sckweizeriscken Ksndsgemeinden p, 14,

22°) Ob und inwieweit diese Ksndsgemeinde neues peckt gesciisllen,
entüiebt sicb unserer IZeurteiiung mangels Kenntnis der trüberen heciits-
Verhältnisse, OslZ die LcKwvzer bereit» trüber selbständig pecktsgrund-
sätze susgebildet und eingetukrt Ksben, dürlte eine Urkunde vom 3, Leb-

rusr 1295 (OescKicKlslreund VII p, 53) beweisen: ,,u.uod predictss /xlpes
gute conlectionern presentirmi litersrum secundum )us et con»wetudinem
viillis de Lwiz in possessione et prescriptions légitima Ksbuernnt,

22') Ksndbucb von LcKwvz p. 265 l.
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ein phvnt dem richter, und deme lande viery. Beshehe aber

de, das ieman sinen Hb vnd sin ligendes gvot dar gebe, so

sol de guot sin siner nehesten erbon, vnd svln die dem

lande aber geben dy vünf phunt; vnd wolten die selben
erben des selben gvotes nicht, so sol es sin des landes,
wan es si verbotten hant mit geswornem eide. Vnd were
aber der also kranch, der sin ligendes gvot dar gebe, de

ers nicht losen mochte, so sol aber de selbe gvot sin der
erbon aise e, vnd en wolten die des nicht, so sol es sin
des landes in dem selben rechte alse de erre. Were oveh

ieman, der sin ligendes gvot gebe von dem lande ze chovf-
fenne oder de heinen weg, der sol ez wider losen, vnd dem
lande geben vünf phvnt aber, und were aber der selbe alse

kranch, de ers nicht wider loesen moechte, so sol aber de

selbe gvot sin der erbon, oder des landes alse e

Es ist unschwer in diesen Bestimmungen die Tendenz
zu erkennen, des Landes Unabhängigkeit sowohl von den

in seinem Innern neu sich entwickelnden klösterlichen
Grundherrschaften, als auch von den außerhalb der Mark
gesessenen Großgrundbesitzern zu wahren. Die beiden Nonnenklöster

in Schwyz und Muotathal hatten zwar nur bescheidenen

Grundbesitz. Dagegen hatte das Frauenkloster auf
der „Au" in Steinen während der kurzen Zeit seines
Bestandes eine beträchtliche Anzahl von zum Teil umfangreichen

Eigengütern erworben,328) und zinspflichtige Bauern
in seine Abhängigkeit gebracht.329) Mit der Vermehrung des

Güterbesitzes in den Händen der Klöster aber schrumpfte
nicht nur der Grundbesitz, sondern auch die Zahl der an

der gemeinen Mark berechtigten vollfreien Bauern zusammen.
Eine stärkere Beeinflussung der Gemeinmark durch die

328) Geschichtsfreund VII. p. 51 ff. Oechsli Reg. 202, 294, 384, 390,
391. Oechsli 1. c. p. 64. Siehe Verzeichnis der Besitzungen des Klosters
bei den «Steinerschriften" im Klosterarchiv St. Peter in Schwyz.

329) Vergi. Oechsli Reg 384.

I«z

ein pkvrit äem rickter, unä äeme lanäe vierv. LesKeKe aber

äc, äss ieman sinen üb vnä sin ligenäes gvot äar gebe, sc>

soi äc guot sin siner nebesten erbon, vnä svln äie äem

lanäe aber geben äv vünk pkunt; vnä vvoiten äie selben
erben äes selben gvotes nickt, so sol es sin äes lanäes,

van es si verbotten Kant mit gesvornem eiäe. Vnä vere
aber äer als« KrancK, äer sin ligenäes gvot äar gebe, äc

ers nickt losen mockte, so sol aber äc selbe gvot sin äer

erbon alse e, vnä en volten äie äes nickt, so sol es sin
äes lanäes in äem selben reckte alse äc erre, were «vck
ieman, äer sin ligenäes gvot gebe von äem lanäe ze ckovk-
kenne oäer äe Keinen veg, äer sol ez viäer losen, vnä äem
lanäe geben vünk pkvnt aber, unä vere aber äer selbe alse

KrancK, äc ers nickt viäer loeseri rnoeckte, so sol aber äc

selbe gvot sin äer erbon, «äer äes lanäes alse e

Ls ist unscbver in äiesen Bestimmungen äie lenäenz
zu erkennen, äes /.««ckes kVnaö/k««Z7F^ek't sovoKI no« äen

in seinem Innern neu sicK entvickelnäen KlösterlicKen Orunä-
KerrscKakten, als suck von äen auLerKalb äer tVtarK ge-
sessenen <?w/F/'tt«a!öes/^e/'« M Wa/z/M. Die beiäen Tonnen-
Klöster in ScKvvz unä lvìuotatkal Katten zvar nur bescbei-
äenen Orunäbesitz. Dagegen batte äas LrauenKIoster auk

äer „Au" in Steinen väkrenä äer Kurzen Zeit seines Le-
stanäes eine beträcktlicke AnzaKI von zum leil umkang-
reicken Ligengütern ervorben/^^ unä zinsptlicktige Lauern
in seine AbKängigKeit gedrackt. ^) ^jt äer VermeKrung äes

Oüterbesitzes in äen blänäen äer Klöster aber sckrumptte
nickt nur äer Orunäbesitz, sonäern auck äie Zabi äer an

äer gemeinen lVtarK berecbtigten volltreien Lauern zusammen.
Line stärkere Leeinklussung äer OerneinrnarK clurck äie

«2«) QescKicKtstrermcl VII. v, 51 tt, OecKsli heg, 202, 294, 384. 399,
391, OecKsli I, c, p, 64, LieKe Verzeictmis cter öesitzungen cles Klosters
dei àen »LteirierscKrikten" im KlostersrcKiv 8t, ?eter in 8cKvvz,

22°) Vergi, OecKsli heg 384,
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klösterlichen Grundherrschaften auf Kosten der vollfreien
Bauern wäre die natürliche Folge gewesen.

Schon seit den ältesten christlichen Zeiten galt die

Schenkung an Kirchen und kirchliche Zwecke für ein
gottgefälliges Werk, durch das man sich göttlichen Segens auf
Erden und einst himmlischen Lohnes versicherte. Das
Gesetz der Alemannen selbst ermöglichte es den Freien in
hohem Maße, ihr Eigen einer christlichen Kirche zu
veräußern, 330) indem es sogar den Beamten verbot, solchen
Veräußerungen Schwierigkeiten zu bereiten. So gehörten
auch noch im 13. Jahrhundert in Schwyz Liegenschaftsver-
äußerungen zu kirchlichen Zwecken keineswegs zu den

Seltenheiten.331)

Es ist daher begreiflich, wenn die politisch klugen
Schwyzer in eine Art Notstand .sich versetzt sahen und zur
Verhütung einer wirtschaftlichen, sozialen und selbst
politischen Abhängigkeit diese Maßregel ergriffen. Die Gefahr
einer solchen Abhänigkeit hätte sie besonders bedroht mit
dem Momente, da irgend ein starker Graf oder Landesherr
Kastvogt des Klosters geworden wäre. In erster Reihe
standen da die Habsburger. Diese waren damals unabläßig
bemüht, auch an der Grenze des schwyzerischen Gemeinwesens

ihre Machtsphäre zu erweitern 332) und beschützten
gerade auch das Kloster Steinen gegen die Steueransprüche
der Schwyzer.

Ähnliche Motive mögen zu dem Verbote des
Güterverkaufes außer das Land geführt haben. Neben weltlichen
Großgrundbesitzern kam hier in erster Linie das Kloster
Einsiedeln mit seinem ausgedehnten Güterbesitz in Schwyz

33") Siehe M. G. L. L. Sect. I. torn. V. P. pr. tit. I. Ebenso Oechsli,
Quellenbuch zur Schweizergeschichte N. F. 94 p. 94. Vergi, auch M. G.

Capit. Reg Franc T I. P. pr. : Capitula Legibus addenda. 6.

3äl) Vergi. Oechsli Reg. 117, 233, 266, 267. Vergi. Geschichtsfreund
VII. p. 53.

332) Siehe Th. v. Liebenau 1. c. p. 16 und 18.
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KlösterlicKen OrnnàKerrscKakten sui Kosten àer vollkreien
Lauern vare àie natürliche Luige gewesen.

LcKon seit àen ältesten ckristlicken Zeiten galt àie

LcKenKung an KircKen unà KircKIicKe Zwecke tür ein gutt-
geiälliges Werk, àurei, àas man sictr göttliclien Legens aui
Lràen unà einst KimrnIiscKen boknes versickerte. Das (Ze-

setz àer Alemannen selbst ermöglickte es àen dreien in
KuKern iViatZe, ikr Ligen einer ckristlicken KircKe zu ver-
äulZern, jnàern es sugar àen öearnten verbot, solcken
Veräußerungen LcKwierigKeiten zu bereiten. 80 gekörten
suck nock im 13. lakrkunàert in LcKwvz biegensckaktsver-
äuLerungen zu KircKIicKen Zwecken Keineswegs zu àen
LeltenKeiten.

Ls ist àaker degreiklick, wenn àie politiseli Klugen
LcKwvzer in eine Art Ixlotstanà sick versetzt saken unà zur
VerKütung einer wirtsckaktlicken, sozialen unà selbst poli-
tiscken AbKängigKeit àiese NalZregel ergrikken. Die QeisKr
einer solcken AbKänigKeit Kätte sie desonàers deàrokt mit
àem vomente, àa irgend ein starker (Zrak «àer banàeskerr
Kastvogt àes Klosters geworàen wäre. In erster peike
stanàen àa àie Habsburger. Diese waren àarnals unabläüig
demllkt, anck an àer Orenze àes sckwvzeriscken Oeinein-
wesens ikre ivlacktspkäre zu erweitern unà bescklltzten
geraàe auck àas Kloster Lteinen gegen àie LteueransprücKe
àer LcKwvzer,

AKnIicKe rvlutive mögen zu àem Verbote àes (Züter-
verkaukes autZer àas banà gekllkrt Kaben, lieben weltliclien
OroLgrunàbesitzern Kam Kier in erster binie àas Kloster
Umsiedeln mit seinem susgeàeknten (Züterbesitz in LcKwvz

2°°) Siene M, O, L, L, Seel, I, tum, V, vr. tit, I Lbensu Oeci,»Ii,
OueilenbucK zur LcKvveizergesclncKte N, L. 94 p, 94, Vergi, aucii !Vl, O,

dgpit, heg. Lranc I, p, pr, : (lapituli, Legibus «ääenäa, 6,

'2>) Vergi, OecKsli heg, 117, 233, 266, 267, Vergl, OescKicbtslreunii
VII, p, 53,

222) LieKe ?K, v, Liebenau I, c, p, 16 unä t8.
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in Betracht.333) Seine Kastvögte waren damals die Herzoge
von Oesterreich.33*)

Wir begegnen hier zugleich der ersten urkundlich
bezeugten Möglichkeit, wie der schwyzerische Gemeinbesitz
auf Kosten des Privateigentums sich erweitern konnte. Wir
meinen die Konfiskation der Eigengüter von durch
Gesetzesübertretung bußfällig gewordenen Grundbesitzern, sofern

weder sie die Buße335) bezahlen konnten, noch ihre Erben

gegen Bezahlung der Buße solche Güter übernehmen wollten.
Während früher das Bußen- und Konfiskationssystem ein

gefährlicher Feind der Gemeinfreiheit und damit auch der

freien Gemeinde war,336) mildert sich die Wirkung nun
insofern, als diese Bußen und konfiszierten Güter zur
Bestreitung der Bedürfnisse der Gemeinde selbst (Besoldung
der Gemeindeorgane, Beiträge für wirtschaftliche und
politische Gemeindezwecke etc.) und damit zur teilweisen
Entlastung der Gemeindeglieder Verwendung finden konnten.

Weiter bestimmt derselbe Landsgemeindebeschluß:

„ So sin wir ovch des vber ein kommen; vnd
wolten dy chloester, dy in dem lande sint, nicht dragen
schaden an stvre, vnd an anderem gewerfe mit dem laude
nach ir gvote alse ander die lantlvte, so svln sy miden velt,
wasser, holz, wunne vnd weide des landes so sin

wir ovch des vber ein komen, swer der ist, der dehein guot
in dem lande hat der vslvten, de der sol tragen schaden

mit dien lantlvteii in der maze, alse deme gvote geeihen

muge an des lenmannes schaden. Vnd were aber ieman, der
sinen lenmann dar vber bekvnberren wolte oder entwerren
des selben lehens, vnde er de selbe gvot wolte einem andern

3S3) Oechsli 1. c. p. 62 f.

334) Oechsli 1. c. p. 129 f,

335) Auffallend ist die Anzahl der als Buße zu entrichtenden Pfund
(4). Ob sie vielleicht mit der Anzahl der Ammänner oder der später
auftretenden Viertel in Beziehung steht?

336) Siehe v. Inama-Sternegg, Wirtschaftsgeschichte II. p. 37.
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in öetrackt. ^) Leine Kastvögte waren damals die Herzoge
von Oesterreick. ^)

Mr begegnen Kier zugleick der ersten urkundlick de-

zeugten ivtöglicKKeit, wie 6er sckwvzeriscke (Gemeinbesitz
ant Kosten cles Privateigentums sieb erweitern Konnte, /Wir
meinen ctie /<c)«/«^«tt«« a!tt /2^6«Mt<?^ von äurcb Oesetzes-

Übertretung buökällig gewordenen Orundbesitzern, sotern
wecier sie ctie lZutZe ^^") bezaKIen Konnten, nocb ikre Lrben

gegen Lezäblung cier ButZe solcke Oüter üdernebmen wollten.
WäKrend trüker cias LuLen- unci KoniisKationssvstem ein

getäkrlicker Leind cier OemeintreiKeit unà àarnit auck àer

treien Oemeinde war, milàert sick àie Wirkung nun in-
sotern, als àiese Luven unà Konfiszierten Oüter zur öe-

streitung àer öedürtnisse àer Oemeincle selbst (Besoldung
àer Oerneindeorgane, Beiträge tür wirtsckaktlicke unà poli-
tiscke OemeindezwecKe etc.) unà àarnit zur teilweisen Lnt-
lastung àer Oerneindeglieder Verwenàung tinàen Konnten.

Weiter bestimmt derselbe bandsgemeindebescKInL:

„ 8« sin wir ovcb des vber ein Kommen; vnd
vvolten dv cKIoester, dv in dem lande sint, nickt drggen
sckaden an stvre, vnd an anderem gewerie mit dem lande
nack ir gvote alse ander die lantlvte, so svln sv miden velt,
wasser, Kolz, wunne vnd weide des landes so sin

wir «vck des vber ein Körnen, swer der ist, der denein guot
in dem lande trat der vslvten, dc der sol tragen sckaden

mit dien lantlvten in der maze, sise deme gvote geciken

muge an des leninannes sckaden. Vnd were aber ieman, der
sinen lennrann dar vder bekvnderren wolte «der entwerren
des selben lekens, vnde er dc selbe gvot wolte einem andern

OecKsli l, c, p, 62 t,

OecKsli I, c, p, 129 k,

^ullslienä ist clie ^nzsKI der n!« SulZe zu enlricklenclen pluncl
(4), Od sie vielleickt mit cler ^rizgkl cler Ammänner oder cler später sul-
tretenden Vierte! in öeziekung stekt?

''"°) LieKe v, Inams-LternegZ, VirtscKsltsgescKicKte II, p, 37,
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lihen, swer denne de selbe gvot enphienge, oder in dekeinen

weg da mitte kvmberte, der sol dem geschadegeten sin
schaden abe tvon, vnd vünf phvnt geben, vnd aber de lehen
lidig Ian ; vnd alse dike er de tvot, alse dike so sol er
ime sinen schaden abe tvon, vnd vünf phvnt aber geben .."

Diese Verordnung über die Steuerpflicht erstreckte
letztere gleichmäßig auf alles Sondergut im Lande, das der
Klöster337) sowohl, als dasjenige der Landleute und fremden
Herren.

Wie Bluntschli338) treffend bemerkt, konnte es daher
in Schwyz nicht dazu kommen, daß die einen Güter als
steuerfrei privilegiert und die andern, weil belastet, wie das
anderwärtsTdas Schicksal des vogtbaren Eigens war,
niedergedrückt und dem abgeleiteten Grundbesitz ähnlich behandelt
wurden. Vielmehr breitete sich gleiche Freiheit und Pflicht
über alles Eigen aus, und wurden umgekehrt die Lehngüter
den eigenen möglichst gleichgestellt und das Obereigentum
fremder Herren zurückgedrängt und aufgelöst.339)

Die Grundlage der alten Genossenschaft bestand nicht
nur auf der Gleichberechtigung, sondern auch auf der
ökonomischen Gleichwertigkeit der Genossen.340) Schon im

33T) Dadurch traten die Schwyzer in den.schroffsten Gegensatz zu
König Rudolfs früheren Verboten.

338l Siehe Vorwort (p. Vi zum Landbuch von Schwyz, herausgegeben
von M. Kothing.

339) Kothing, Das alte Staatsvermögen p. 4, interpretiert obige Stelle
in dem Sinne, daß die Lehensleute steuerpflichtig erklärt worden wären,
nicht die „Ausleute" selbst. An eine Besteuerung der Lehensleute denkt
auch Kälin, „zur Geschichte des schwyzerischen Steuerwesens" im 6. Heft
der Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz p. 6.

Abgesehen davon, daß der Nachsatz „an des lenmannes schaden"
nach der Auffassung Kothings geradezu unbegreiflich wäre, wird unsere
Auffassung auch gestützt durch Urkunden und Rechtspraxis des 15.

Jahrhunderts. Selbst die in den Händen auswärts Wohnender befindlichen
Zins- und Gültenbriefe unterlagen der Besteuerung und Zuwiderhandlungen

bezw. Unterlassung der Anmeldung zur Steueranlage waren mit
der Konfiskation der Titel bedroht. Vergi. Kälin 1. c. p. 16. Cf. Bluntschli
1. c. IV. Oechsli Reg. 389.

340) v. Inama-Sternegg 1. c. I. p. 267 f.
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linen, swer cZenne dc selbe gvot enpkienge, oder in dekeinen

weg ds mitte Kvmberte, àer sol ctem gesckadegeten sin
sckaden ade tvon, vnd vünt pkvnt geben, vnd aber ctc leben
iidig Ian; vncl alse dike er ctc tvot, alse dike so sol er
ime sinen scdacien ade tvon, vnct vünk pkvnt aber geben .."

Diese Verordnung über ctie Äette/7?//Mt erstreckte
letztere F/e/c^mchSèF ««/ «//es ^««cke^ttt /m das der

Klöster^') 8«w«KI, als dasjenige der bandleute und krernden
llerren.

Wie öluntscKIi^) treitend bemerkt, Konnte es datier
in LcKwvz nickt dazu Kommen, daö die einen Oüter als

steuerirei privilegiert und die andern, weil belastet, wie das

anderwärtsldas ZcKicKssl des vogtbaren Aigens war, nieder-
gedrückt und dem abgeleiteten Orunddesitz äknlick bekandelt
wurden. VielmeKr breitete sicK gleicke LreiKeit und ptiickt
über alles Ligen aus, und wurden umgekekrt die bekngüter
den eigenen rnoglickst gleickgestellt und das Obereigentum
fremder tlerren zurückgedrängt und autgelöst. ^°°)

Die Orundlsge der alten OenossenscKstt bestand nickt
nur sut der OleicKberecKtigung, sondern suck sut der Sko-

«s/msc^e« (Z/e/c/kWttt/^e/t «!tt c?e«c>ss6tt. LcKon im

2'") OsdurcK traten ctie LcKwvzer in den sckrottsten Oegensstz zu
König puclolt« trükeren Verboten,

22^ Liebe Vorwort (p. V) zum Ksndbucb vvn LcKwvz, Kergusgegeben
von N, Kotking,

22«) KvtKing, Dss site Ltastsvermögen p. 4, interpretiert obige Lteile
in clem Linne, clgtZ clie Kebensleute steuerpllicbtig erklärt worden wären,
nicbl ctie »^usleute" selbst, ^,n eine öesteuerung ger Kebensleute clenkt
gucii Kälin, »zur Oescbicbte cles sckwvzeriscken Lteuerwesens" im 6, ttett
cier Mitteilungen cles KistoriscKen Vereins cles Ksntons LcKwvz p, 6.

^dgeseben davon, clslZ cler NscKsatz »gn cles lenmsnnes sckaden"
nsck cter Auslassung Kotbings geradezu unbegreitlicb wäre, wircl unsere
Auflassung guck gestützt clurck Urkunden und pecktsprsxis des 16, IsKr-
Kunderts, Leibst die in den ttänden auswärts WoKnender betindlicben
Äns- und Oültenbriete unterlagen der IZesteuerung und z^uwiderksnd-
lungen bezw, Unterlassung der Anmeldung zur Lteuersnlsge waren mit
der KonlisKstion der lite! bedrokt. Vergi, Kälin l, c, p, 16, dl, öiuntscKIi
I, c, IV, OecKsli peg, 389,

24") v, lnsms-Lternegg I, c, I, p, 267 l.
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frühen Mittelalter war diese alte Grundlage der Genossenschaft

dem vordringenden Grundbesitze geistlicher und
weltlicher Grundherrschaften weithin zum Opfer gefallen. Soweit
sie auch in Schwyz durch grundherrliche Einflüsse
vergewaltigt worden war, scheint die Landsgemeinde von 1294

ihre Wiederherstellung versucht zu haben. Die Schwyzer
erkannten jedenfalls die wichtige Tatsache, daß die persönliche

Freiheit nicht allein, sondern nur im Verbände mit
der Gleichheit der Existenzbedingungen, einer wahren Demokratie

dauernden Bestand zu sichern vermag.341) Und hierin
lag die große Bedeutung ihrer ganzen Politik.

Kopp312) können wir nicht zustimmen, wenn er den

Schwyzern Eigenmacht und Härte vorwirft, nicht nur wegen
des Veräußerungsverbotes von liegenden Gütern an Klöster,
sondern selbst wegen des Ausschlusses der Klöster von der

Allmetidgemeinschaft,B48) für den Fall, daß sie des Landes
Steuern und Gewerfe nicht wollen tragen helfen.341)

3U) Lavelaye-Bücher, das Ureigentum, Vorrede p. XXI. 80 ff.

3") Siehe Kopp, Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen
Bünde II. p. 27 fund 36 f.

*'*) Kothing geht sicher zu weit, wenn er (1. c. p. 4) von einem „das
Land meiden" spricht.

34*) Daß Güter der Mark, d. h. solche Güter die ursprünglich einen
Bestandteil der Allmende ausgemacht, nicht durch Veräußerung dem
Verbände der Genossen und ihrer genossenschaftlichen Einwirkung entzogen
werden durften, findet auch Kopp für selbstverständlich (1. c). Er glaubt
aber betonen zu müssen, daß es nebstdem noch eine bedeutende
Anzahl von Eigengütern gegeben hätte, die entweder der Herrschaft Habsburg

zugehörten oder verschiedenen andern auswärtigen Besitzern und
worüber den Landleuten von Schwyz kein Verfügungs- oder
Beschränkungsrecht zugestanden hätte. U. E. wird schwerlich mit Recht
angenommen werden dürfen, es hätte in Schwyz Sondergüter gegeben, die
ursprünglich nicht aus der Gemeinmark hervorgegangen waren. Auch
werden damals sämtliche freien, im Lande gesessenen Wirte, sofern sie
nicht zur Strafe ausgeschlossen waren, im markgenössischen Verbände
gestanden haben. Vergi, hiezu v. Inama-Sternegg 1. c. II. p. 214, welcher

sogar annimmt, daß im 12. und 13. Jahrhundert in jenen Gegenden der
Schweiz, wo die alte Hundertschaftsverfassung sich erhalten hat, noch
Bauern und Grundherren gemeinschaftlich Weide und Holznutzung nach

107

büken Mittelalter war diese alte Orundlage der Oenossen-
sckatt dem vordringenden Ornndbesitze geistlicker nnd weit-
licker OrundKerrscKatten weitkin znm Opker gekallen. Soweit
sie auck in LcKwvz durck grundkerrlicke Linklüsse ver-
gewaltigt worden war, sckeint die Landsgemeinde von 1294

ikre Wiederkerstellung versuckt zu Kaden. Die LcKwvzer
erkannten jedenfalls die wicktige lstsacke, daL die person-
licke breikeit nickt allein, sondern nur im Verbände mit
der OleicKKeit der Existenzbedingungen, einer waKren Demo-
Krabe dauernden gestand zu sickern vermag, bind Kierin

lag die groLe Bedeutung ikrer ganzen Politik.

Kopp Können wir niclit zustimmen, wenn er den

LcKwvzern LigenmacKt und btsrte vorwirkt, nickt nur wegen
des VeräuLerungsverbotes von liegenden Oütern an Klöster,
sondern selbst wegen des AusscKIusses der Klöster von der

AllmendgemeinscKäit/'") kür den ball, daL sie des bandes
Steuern und Oewerke nickt wollen tragen Kelten.^")

2") Lavelsve-LücKer, da» Lireigentum, Vorrede p. XXI, 8N Ii,

2") LieKe Kopp, Urkunden zur (lesciüciite cler eidgenössiscken
»Unde II. p, 27 I, und 36 k,

'"2) KulKing gekt sicker zu weit, wenn er (I. c. p. 4) von einem »dss
Land meiden" sprickt,

2") OslZ Unter derMgrK, d. Ii. suicbe (Züter die ursprünglick einen ge-
standteii der filmende ausgemackt, nickt durck VergulZerung dem Ver-
bande der (Zennssen und ibrer genossensckgftiicken LinwirKung entzogen
werden durften, findet auck Kopp kür seibstversländlicb (I c), Lr glaubt
aber betonen zu müssen, dsü es nebstdern nocb eine dedeutende ^n-
zalii von Ligengütern gegeben Kätte, die entweder der tterrscbakt Ltsbs-
bürg zugebörten oder versckiedenen andern auswärtigen Lesitzern und
worüber den Landieuten von Lcbwvz Kein Verfügung«- oder Lescbrän-
Kungsrecbt zugestanden batte, LI, L, wird sckwerlick mit peckt ange-
nommen werden dürken, es Käkte in LcKwvz Londergüter Segeben, die

ursprünglick nickt aus der (ZemeinmgrK Kervorgegsngen waren, ^uck
werden damals »ZmllicKe kreien, im Ksnde gesessenen Wirte, sokern sie
nickk zur ötrake ausgescKIossen waren, im markgenössiscken Verbände
gestanden baden. Vergi, biezu v, Insma-Lternegg I, c, II, p, 214, welcber

sogar annimmt, dstZ im 12, und 13, Isbrbundert in jenen Legenden der
öcbweiz, wv die alte ttundertscbaktsverfgssung sicb erkalten Kst, nocb
Lauern und (ZrundKerren gemeinsckaktlick Weide und ttolznutzung nsck
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Mit Rücksicht auf die Besteuerung resp. den Ausschluß
von der Allmendnutzung bei Nichtentrichtung der Steuer
ist darauf hinzuweisen, daß eben die freien Markgenossenschaften

vollständige Autonomie der Verfassung und
Verwaltung besaßen.345) Durch die Verschmelzung der schwyzerischen

Mark mit der Gerichtsgemeinde zu einem
agrarischpolitischen Gemeinwesen hat die Landsgemeinde die früheren
Rechte freier Selbstbestimmung und Rechtsetzung der
Wirtschaftsgemeinde nicht preisgegeben, sondern ihre Rechtssphäre

durch die Aufnahme auch der politischen Aufgaben
und Funktionen der Gerichtsgemeinde erweitert. Die Folge
ihrer wirtschaftlichen Autonomie war, daß sie für mark-
genössische Zwecke Steuern 34cj dekretieren und auch sämtliche

Gemeindeglieder zur Entrichtung derselben heranziehen
konnte. Die Befreiung eines ihrer Glieder von solchen
Gemeindesteuern durch die staatliche Gewalt aber bedeutete

altem Landesbrauch und unter dem Schutze des Landrechtes gehabt
hätten.

345) Siehe v. Inama-Sternegg 1. c. II. p. 79, 213 f. III. 237 f. Lampre'cht,
deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter p. 286. Below, im Artikel
„Markgenossenschaft" im Wörterbuch der Staatswissenschaften von Conrad etc.

Heusler, Instit. I. 264 und 282.

3'°) Um eine markgenössische bezw. eine Gemeindesteuer mochte
es sich wohl handeln, da alle die „lantlvte" zur Bezahlung verpflichtet
waren „nach ir gvote". Vergi. Blumer I. 128. P. Schweizer 1. c. 21. Sollte
dagegen die Abg be an die gräfliche Gewalt, die Grafschaftssteuer, in
Frage gekommen sein, so läge in der Intervention der Habsburger zu
Gunsten des Klosters Steinen mindestens eine Härte gegenüber den
Schwyzern, da die Steuern auf den Sondergütern lasteten, der durch die
Habsburger von der freien Gemeinde geforderte Steuerbetrag aber offenbar

nach wie vor derselbe war und somit durch die Steuerfreiheit des

umfangreichen klösterlichen Grundbesitzes eine entsprechende Mehrbelastung

des Grundbesitzes der Landleute hätte eintreten müssen. Gierke
1. c. I. 517 erblickt in dieser Steuer eine Landessteuer und. keine
herrschaftliche Abgabe. Entsprechend seiner Auffassung der Markgenossenschaft

als ein öffentlichrechtliches Gebilde, nimmt er auch eine öffentlichrechtliche

Steuer an. Cf. zudem Gierke II. 238.

Irrig dürfte auch die Behauptung Kopp's sein, als hätten die Klöster
in den mittelalterlichen Städten Steuerfreiheit genossen. Siehe Gierke
1. c. I. 517.

lös

Nil pücksickt gut àie Besteuerung resp, clen AusscKlnL
von cler Allmenctriutzung bei bbcktentricktung cler Steuer
ist daraut Kinzuweisen, claL eben clie treien Ma/'/^e/zosse«-
sc/ka/te« vollständige /ltttc>«c>m/e cke/- l/e/-/ttSM«F ««ck l/e^-
Wa/ktt/ZF besaLen. OurcK clie Verschmelzung cler sckwvze-
riscken lVlarK mit cler OericKtsgemeinde zu einem agrsrisck-
politiscken (Gemeinwesen Kst clie bsndsgerneinde clie trüberen
peckte treier Selbstbestimmung uncl pecbtsetzung cler Wirb
sckattsgerneincle nickt preisgegeben, sonclern ikre peckts-
spkäre clurck clie AulnaKme auck cler politiscken Aulgaben
uncl bnnktionen cler OericKtsgemeinde erweitert. Die bolge
ikrer wirtsckaltlicken Autonomie war, claL sie M/' ma/'/s-

Fe/z6ss«c/ê6 ^Weutze L'tettc?/'« «e^/^t/ew« uncl anck s«mt-
//c^e (/emtt/zcke^/iecke/' ^tt/' /:«^/c^tuttF clerselden /ze/'K/z^ie/ze«

Konnte, Die öetreiung eines ikrer Olieder von solcken (Ze-

ineinclesteuecn clurck clie staatlicke Oewalt aber bedeutete

sltem Ksndesbrsucb unct unter dem Sciiutze cle« KsncirecKtes gelisbt
iistten.

Siede v, Insius-Sternegg I, e, ll, p, 79, 2l3 k, III, 237 l, KsmprecKt,
deutsclies Mrtscbsltsieben im Mitteisiler p, 286 Selow, im Artikel Mark-
genussenscliskt" im Wörterbuch der Stsstswissenscbskten von donrsd etc,

tteusler, Instil, I, 264 unä 282,

°"°> Ilm eine msrkgenössiscke bezw, eine (Zemeindesleuer moclite
es sicb wobl bändeln, dg alle clie „lsntlvte" zur öezsblung verpklicblet
waren „nscb ir gvote". Vergi, ölumer I, 128, Schweizer I, c, 2l, Sollte
dsgegen clie ^bg be sn clie grsklicbe (Zewslt, ctie (Zrskscbsktssteuer, in
b'rsge gekommen sein, so läge in cler Intervention cler Habsburger zu
(Zünsler, cles Kloster» Steinen mindestens eine Härte gegenüber den
Scbwvzern, ds die Steuern sul den Lnndergütern Issteten, der durcb die
ttsbsburger von der kreien Gemeinde gelorderte Steuerbetrag aber ollen-
Kar nsck wie vor derselbe wsr und somit durcb die Steuerkreilieit de»

umlsngreicben KlösterlicKen Grundbesitzes eine entsprechende Mebrbe-
lsstung des (Grundbesitzes der Ksndieute Kstte eintreten müssen, (ZierKe
I, c, I, 517 erblickt in dieser Steuer eine Ksndessteuer und Keine Kerr-
scksktlicke ^bgsbe, LntsprecKend seiner ^ullsssung der MsrKgenossen-
sckstt sis ein öllentlickrecktlickes (Zebilde, nimmt er suck eine ölkentiicb-
reckllicke Steuer sn, dl, zudem (ZierKe II, 238,

Irrig dllrlte guck die öeksuptung Kopp'» sein, als Kstten die Klöster
in den mittslslterlicken Städten Steuerkreilieit genossen, Siebe (ZierKe
I, c, I, 517,
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einen verletzenden Eingriff in das volle Selbstbestimmungsrecht

der freien Genossenschaft. Zudem galt es allgemein
als markgenössischer Grundsatz, daß Marknutzungsrechte
und Marklasten™ unzertrennlich mit einander verbunden
seien347) und (somit derjenige, der seine markgenössischen
Pflichten nicht erfüllte, damit zugleich der Rechte an der
Mark verlustig gehe; denn „wer einer statutarischen
Vorschrift über sich keine Herrschaft einräumen will, dem bleibt
nur der Austritt offen, wie dem mit den Gesetzen seines

Staates unzufriedenen Bürger' die Auswanderung". (Regeis-
berger, Pandekten I. p. 106.) Deshalb vermögen wir in der

obigen Einigungsbestimmung der schwyzerischen Landsgemeinde

weder Widerrechtlichkeit noch Haß gegen die Klöster
zu erblicken. Es liegt hier in der Besteuerung kein
Ausnahmegesetz gegen die Klöster vor; sie werden behandelt
wie „ander die lantlvte" und gegen sie wurde nur speziell
ausgesprochen und angewandt, was jedenfalls schon längst
allgemeines Gewohnheitsrecht war.34S)

Als teilweise Anerkennung dieser markgenössischen
Autonomie mag es erscheinen, wenn von habsburgischer
Seite gegen diesen Ausschließungsbeschluß der schwyzerischen
Gemeinde niemals Protest erhoben wird.349)

Die angeführte Urkundenstelle lehrt uns auch, daß nicht
bloß physische Personen Landleute bezw. Markgenossen sein

konnten, sondern selbst juristische Personen (d. h. geistliche
Korporationen) sofern sie neben dem Grundbesitz auch ihren
Wohnsitz im Lande hatten und die markgenössischen Pflich-

347) Vergi, v. Low 1. c. p. 26. Gierke II. 192 ff. Heusler 1. c. 272.
Maurer, Einleitung p. 304.

3l8) Cf. Bluntschli 1. c. p. IV. Gierke 1. c. II. 238 im Vergleich zu II.
192 ff. insbesondere 194.

:"'J) Vergi, insbesondere die Briefe derJKonigin Elisabeth vom 13.

Januar 1299, worin sie nach den allgemeinen Äusserungen, sie habe die
Besitzungen der Klosterfrauen in ihren Schutz genommen, gegen die
Besteuerungen des klösterlichen Besitzes sich wendet. Geschichtsfreund VII.

109

einen verletzenden Lingrib in äas volle Selbstbestirnrnungs-
reckt der freien (ZenossenscKakt. Zudem Zalt es allgemein
als markgenössiscker (Grundsatz, daL /t/ta/^ntt^tt/ZFSwe/kte
unck /Vt«^/«stc?«^ u/ZM/'t/'eK/z/kc/! m/t «'««««itt Ve/'öttttcke«

seien ^^') und ^somit derjenige, der seine markgenössiscken
pflickten nickt erfüllte, damit zugleick der peckte an der
NarK verlustig geke; denn „wer einer statutariscken Vor-

sckriit über sicK Keine HerrscKgft einräumen will, dem bleibt
nur der Austritt oben, wie dem mit den (Zesetzen seines

Staates unzufriedenen Bürger die Auswanderung". (Pegels-
berger, Pandekten I. p. 106.) OesKslb vermögen wir in der

obigen /ÄMFtt/ZFsöesttmmtt/ZS' der sckwvzeriscken bandsge-
meinde Meckel Mcke^ec^//cMe/t «c>c/k //a/Z F<?F6« ck/e /('/ös/e/'
zu, erblicken. Ls liegt Kier in der Besteuerung Kein Aus-

nakrnegesetz gegen die Klöster vor; sie werden bekandelt
wie „ander die lantlvte" und gegen sie wurde nur speziell
snsgesprocken und angewandt, was jedenfalls sckon längst
allgemeines (tewoknkeitsreckt war. "")

AIs teilweise Anerkennung dieser markgenössiscken
Antonornie mag es ersckeinen, wenn von KabsburgiscKer
Seite gegen diesen AusscKIieLnngsbescKIuiZ der sckwvzeriscken
Oemeinde niemals Protest erKoben wird.^")

Die angelükrte blrkundenstelle lekrt uns auck, dalZ nickt
bloö pkvsiscke Personen /.««ck/ett/e bezw. ivlarkgenossen sein

Konnten, sondern se/öst /««s//sc^e /^tts<?«<?tt (d, K. geistlicke
Korporationen) sotern sie neben dem (Grundbesitz auck ikren
VoKnsitz im bande Katten und die inarKgenSssiscKen pllick-

2") Vergi, v, Luv I. c. p. 26. QierKe II. 192 if. Iteusler I c. 272.
Ngurer, Einleitung p. 394.

2'») df. gluntscKIi I. c, p. IV. «ierke i. c. II 23» im Vergleich zu II.
192 ff. insbesonäere l94.

Vergl. insbesonäere clie »riefe clerZKünigin LIisgbelK vnm l3,
hinusr 1299, vorin sie nsck clen gllgemeinsn Äusserungen, sie Kgbe clie
öesitzungen äer Klosterkr«uen in ibren Lcbutz genommen, gegen äie IZe-

Steuerungen äes KlösterlicKen Lesitzes sicK venciet, QescKicKlskreunä Vll.
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ten erfüllten. Die persönliche Angesessenheit, 35°) also nicht
bloßer Grundbesitz in der Mark, war erforderlich für die

markgenössische Berechtigung. Ob der eigene Güterbesitz
ebenfalls verlangt wurde, oder ob der Besitz einer eigenen
Wohnstätte resp. eigener Haushalt damals schon genügte
(vergi. Landbuch p. 41 und 45) und daher die Größe des

Güterbesitzes nur den tatsächlichen Umfang der Nutzung
bestimmte, kann hieraus allerdings direkt nicht entnommen
werden. Wir halten aber das Letztere für wahrscheinlich, da

in ältester Zeit die Markberechtigung keine dingliche, 351j

sondern eine persönliche352) gewesen, wie dies in der

schwyzerischen Oberallmende heute noch der Fall ist.

Einen summarischen Aufschluß über die Bestandteile
der gemeinen Mark gibt uns die Bestimmung, daß die

steuerweigernden Klöster sollen meiden : „Feld, Wasser, Holz,
Wunne und Weide des Landes."

Nach Grimm353) kann Feld bebautes wie auch
unbebautes Land bedeuten. Für vorliegenden Fall dürfte die
letztere Bedeutung zutreffender sein.354) Weide dürfte dem-

BS0) Daher auch der Ausdruck: „qui in villa Svittes habitant" und
„habitatores ville Suites" für die schwyzerischen Markgenossen. Siehe
Ringholz 1. c. p. 201 f.

351) Irrigerweise nimmt Kothing (Geschichtsfreund XVIII. p. 81 f.) an,
die klösterlichen Korporationen seien nicht wirkliche Landleute gewesen,
da sie wohl zum größten Teil nicht aus Landeskindern gebildet waren
Ihren Genuß an der gemeinen Mark erklärt er daraus, „weil sie im
Besitze von Sondereigentum waren, mit welchem die Aljmendnutzung
damals realrechtlich verbunden war."

!IS2) Schröder 1. c. p. 426. v. Low 1. c. p. 25 ff. Fr. v. Wyß, Zeitschrift
für schweizerisches Recht I. p. 76. Heusler, „die Rechtsverhältnisse am
Gemeinland in Unterwaiden". Zeitschrift für schweizerisches Recht p. 66
f. und 104.

3r,s) Deutsche Rechtsaltertümer II. p. 12.

:,M) Dies scheint sich schon aus der Tatsache des Hofsystems für
unsere Verhältnisse zu ergeben. Zudem wird dieser Ausdruck in Schwyz
heute noch für die Allmenden im Tale (die sogen. Bodenallmenden) im
Gegensatz zu den Alpweiden oder Hochallmenden und zum Wald
gebraucht. Siehe Teilungsprojekt des offenen Geländes der Oberallmend-
korporation p. 7.
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ten erfüllten. Dèe /lez-sô/z/^/êe /tnF6Si?sse«/ke/t, als« nickt
bloüer Orunäbesitz in cter Nark, war tt/s^e/V/cM /S^ ck/e

ma/'/êS'enSss/sc/ke Se«c^tt^tt«F. Ob cter eigene Oüterbesitz
edentalls verlangt wurde, ocler ob 6er Besitz einer eigenen
WoKnstätte resp, eigener HausKalt damals sckon genügte
(vergi. bandbucb p. 41 und 45) nnd datier die OrSLe des

Oüterbesitzes nur den tatsäetilicken blmtang der Nutzung
bestimmte, Kann nieraus allerdings direkt nickt entnommen
werden, wir Kalten aber das Letztere tür wakrsckeinlick, da

in ältester Zeit die NarKberecKtigung Keine dinglicke, "°')
sondern eine persönlicke ^^) gewesen, wie dies in der

sckwvzeriscken ObersIImende Kente nock der ball ist.

Linen surnmariscken AutscKIulZ über die Ae5ta««!te//<?

cke/' M«/'/? gibt uns die Bestimmung, daL die

steuerweigernden Klöster sollen meiden: „Leid, Wasser, Holz,
Wunne und Weide des bandes,"

I>IgcK Orirnm^) Kann Leid bebautes wie suck unbe-
bautes band bedeuten. Lür vorliegenden ball dürtte die
letztere Bedeutung zutrettender sein.^) weide dürtte dem-

Osker suck cler ^usclruck: ,qui in vi»« Lvittes Ksbitsnt" unci

„Ksditstores ville Luites" lür clie sckwvzeriscken MsrKgenossen, LieKe
«ingkolz I, c, p. 201 l.

Irrigerweise nimmt Kotking sllesckicktskreung XVIII, p. 81 t) «n,
clie KlösterlicKen Korporstivnen seien niclit wirkiicke Ksncileute gewesen,
iZg sie woKI /um grölZten ?eil nickt sus KsnclesKinclern gebildet waren,
Inren cüenuiZ sn cler gemeinen ivlsrk erklärt er clsrsus, „weil sie im öe-
sitze von Lonclereigentum wsren, mit welcliem ciie ^Ilmencinutzung cls-

msl» resirecktlick verbunden wsr,"
LcKrücler l, c, p, 426. v, Köw I, c, p, 25 ll, K'r, v, Vv«, /^eitscbrilt

für sckweizeriscke« heckt I. p. 76, Iteusler, „clie pecktsverksltnisse sm
cZemeinlsncl in tlnterwslclen", Z^eitscbrikt lür scbwei/.erisclies pecbt p, 66
f, unci 104,

2'^) OeutscKe hecktssltertümer II, p, 12,

22^) Dies scbeint sicb sckon sus cler tstssclie des ttolsvstem« lür
unsere Verbältnisse zu ergeben, ^uclem wircl clieser Ausdruck in LcKwvz
beute nocb lür clie Allmenden im l'ale lciie sogen, IZodensIlmenden) im
(Zegensstz zu clen ^Ipweiden ocler ttocksilmenden unci zum Vsid ge-
brsucbt, LieKe leiiungsprojekt cies otkenen Oeländes cier ObersIImend-
Korporstion p, 7,
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entsprechend Alpweide bedeuten. Über den Ausdruck „wunn"
finden sich in der Literatur umfassende Controversen.365)
Unsere Quellen bieten keine Anhaltspunkte für eine sichere

Deutung dieses Begriffes. Seine auch späterhin zu
konstatierende Verbindung mit „Weide" sowie sein gänzliches
Verschwinden aus unsern Quellen seit dem 16. Jahrhundert
läßt vielleicht am ehesten die Deutung Moßberger's resp.
Fr. v. Wyß zu.

Das Rodland, soweit es nicht in Privatbesitz sich
befand, die Weide zu Berg und Tal, Wald und Gewässer des
Landes bilden somit die Mark im engern Sinne.356) Den
Genossen resp. Landleuten standen daher in mehr oder

355) Nach Grimm, deutsche R.-A. II. p. 42 ist das ahd. wunna das

gothische vinja, vi>inl, welcher griechische Ausdruck dem lateinischen
nemus naheverwandt scheint ; nemus, die Weidetrift im Walde
Schröder 1. c. p. 425 n. beruft sich auf Braune, Beitrag zur Geschichte
der deutschen Sprache 14, 370 n. 1. Nach ihm kommt das „ahd. winna
enti weida von gothisch winja, an. vin, die Weide. Die Formel wurde
beibehalten auch nachdem winne aus der Sprache verschwunden war,
nur erhielt das nicht mehr verstandene Wort durch Volksetymologie die
Form wunne." Nach Schröder wäre somit „Wunne und Weide" nichts
weiter als eine Alliteration. — Ebenso sieht Moosberger (die bündnerische
Allmende p. 104 ff. spez. 112 und 124) in dieser Wortverbindung für
spätere Zeiten nur eine Tautologie. Ursprünglich aber bedeutete seiner
Ansicht nach „won-wunn" der durch Reuten, Schwenden von Urwald
befreite, für die Weide des Viehes gewonnene Boden. Diese Ansicht
Moosbergers über die ursprüngliche Bedeutung von „wunn" hält auch
Fr. v. Wyß (Abhandlungen zur Geschichte des schweizerischen öffentlichen
Rechts p. 31) als die richtige. „Und erst von da aus ist dann.nach aller
Wahrscheinlichkeit der Ausdruck won und weid, um alle Weide zu
bezeichnen, zu allgemeiner Anwendung gelangt und zu einer beliebten
tautologischen Formel, wobei an die ursprüngliche Bedeutung nicht mehr
bestimmt gedacht wurde, geworden."

Kothing (Glossar zum Landbuch von Schwyz p 295) versteht unter
Wunn und Weide „das Recht, ein Stück Land anzusäen und zu ernten,
oder es als Weide zu benutzen. Wunn ist also die Benutzung durch
Ansäen und Pflanzen, oder einfach durch das Einsammeln des Heues "

Weitere Deutungen dieses Wortes siehe bei Caflisch, „Ein Rätsel der
Sphinx" und im XXVI. Jahresbericht der historisch-antiquarischen
Gesellschaft von Graubünden.

Sä6) Siehe Lamprecht 1. c. I. p. 282.
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entsprecbend Alpweide bedeuten. Ober den Ausdruck „wunn"
kinden sicK in der Literatur umfassende kontroversen.
blnsere Zueilen bieten Keine AnKsItspunKte tür eine sickere

Deutung dieses Legrittes. Leine auck späterkin zu Konsta-
iierende Verbindung mit „weide" sowie sein gänzlickes
VerscKwinden aus unsern (Illeben seit dem 16. lakrkundert
lätZt vielleickt am ekesten die Deutung lVlolZberger's resp,
t^r. v. wylZ zu.

Das podland, soweit es nickt in Privatbesitz sicb be-

kand, die weide zu öerg und l'ai, Wald und Oewässer des
bandes bilden somit die ivlark im engern Linne. ^") Den
Oenossen resp, bandleuten standen daker in mekr oder

sxigck lZrimm, deutscke H.-Ä. II, p, 42 ist das gkd. wunng das

gotkiscke vinja, i^ott/,. weicker grieckiscke Ausdruck dem lateiniscken
nemus nskeverwandt sckeint; nemus, die Weidetrikt im Walde
LcKroder I, c, p. 425 n, Kerukt sicK gut örsune, öeitrsg zur OescKicKte
der deutscken LprscKe 14, 370 n, I, Nack ikm Kommt dss „gkd, winns
enti weids von gotkisck vinjs, sn, vin, die Weide, Die Lormel wurde
deikekslten sucn nsckdem winne sus der LpracKe versckwunden war,
nur erkielt dss nickt mekr verstandene Wort durck Volksetymologie die
Lorm wunne," KscK LcKroder väre somit „Wunne und Weide" nickts
veiter als eine Alliteration, — öbensn siekt ivloosberger (die dündneriscke
Allmende p, 194 tt, spez. l12 und 424) in dieser Wortverbindung tu,
spätere leiten nur eine Isutologie. Ursprünglicb aber bedeutete seiner
AnsicKt nsck „won-wunn" der durck heuten, LcKwenden von Urwald
betreite, kür die Weide des VieKes gewonnene Soden, Diese AnsicKt
Noosbergers über die ursprünglicbe öedeutung von »wunn" Käll sucli
Lr. v, WvÜ (Ädbandlungen zur (ZescbicKte des »cbveizeriscben okkentlicben
hecbts p, 31) als die ricktige. „Und erst von da sus ist dann nack aller
WaKrscKeinIicKKeit der Ausdruck von und veid, um slle Weide zu Ke-

zeicbnen, zu allgemeiner Anwendung gelangt und zu einer beliebten
tautologiscben Lorrnel, vodei sn die ursprünglicbe öedeutung nicbt mebr
bestimmt gedacbt vurde, geworden."

Kotking (lülossar zum Ksndbucn von Lcbwvz p. 295) verstekt unter
Wurm und Weide „das heckt, ein LtücK Land anzusäen und zu ernten,
oder es als Weide zu denutzen. Wunn ist also die Senutzung durcti
Ansäen und Lklsrizen, oder einkacb durcb dg« öinssrnmeln des tteues."
Weitere Deutungen dieses Wortes siebe bei dsklisck, »Lin hätsel der
Lpbinx" und im XXVI. IsKresdericbt der bistoriscb-sntiqusriscken (He-

sellsckskt von Oraudllnden.
22°) LieKe LsmprecKt I. c. I. p, 282,



112

weniger ausgiebigem Maße 35?) die markgenössischen Rechte

der Weide, der Rodung (des Bifanges), des Holzbezuges,
der Jagd und Fischerei zu. Die beiden letztern Nutzungen '

der gemeinen Mark waren anderwärts schon frühzeitig durch
den Einfluß der Grundherrschaften den Markgenossen
verloren gegangen,358) erhielten sich aber in der schwyzerischen
Mark das ganze Mittelalter hindurch in ungeschmälertem
Maße.

Aus der Gegenüberstellung der Ausleute gegen die

Markberechtigten Landleute ergibt sich die Annahme, daß

erstere nicht in Markgemeinschaft mit den Landleuten
gestanden.359) Aus der Persönlichkeit der Nutzungsberechtigung
folgt aber, daß die landesansäßigen Lehensleute 36°) der im
Lande begüterten Ausleute markberechtigt gewesen sind.
So wenig die im Lande begüterten Ausleute markberechtigt
waren, so wenig können ihre Steuern als eine rein mark-

genössische Folge betrachtet werden.30) Ihre Besteuerung
dürfte eher eine ausnahmsweise und hauptsächlich auf
politische Gründe zurückzuführende sein.302) Der Grundsatz,
daß Rechte und Pflichten in der Mark immer und unzertrennlich

verbunden seien, befürwortet aber die Annahme, daß

die Lehensleute solcher ausländischer Grundbesitzer ebenfalls
im Verhältnisse ihres Lehenbesitzes Steuern zu entrichten
hatten.

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts beginnt wiederum eine

neue Periode des uralten Streites der Schwyzer mit dem

357) pür (jas jviaß der Nutzungen mochte das wirtschaftliche
Bedürfnis der Markgenossen entscheidend gewesen sein. Vergi. Fr. v. Wyß
1. c. 79. Heusler 1. c. 66 f. v. Maurer, Geschichte der Markenverfassung
p. 55 und 144. Miaskowski, die schweizerische Allmend p. 126.

358) Siehe Lamprecht 1. c.

suo) v Maurer, Dorfverfassung p. 159. v. Low p. 29.

:!0") Mindestens wenn sie Landleute waren.
301) Vergi, hiezu v. Low 1. c. p. 2H f.

S02) Mit der Zurückdrängung des ausländischen Grundbesitzes wurde
sowohl die Unabhängigkeit des einheimischen Grundbesitzes nach außen
begünstigt, als auch die ständische Freiheit der Landleute gesichert.
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weniger ausgiebigem NaiZe ciie ma/-/eFe«SMse/?ett /?ee^/e
cke^ U/e/cke, cke^ /?<?cktt«zss (cies öikanges), ckes //c>/^öeZÄF65.
cke/' /a^ck tt«ck /^/se/ke^ei zu. Die beiäen letztern Nutzungen '

cier gemeinen NarK waren anderwärts sciron krünzeitig clurcb
cien LinkluL cler QrundKerrscKakten cien NarKgenossen ver-
loren gegangen, ^°^) erkieiten sicir aber in cier sckwvzeriscken
NarK cias ganze Nittelalter KinciurcK in ungesckmälertem
NatZe.

Aus cier Oegenüberstellung cier /ltts/ettte gegen ciie

NarKberecKtigten Landleute ergibt sicK ciie AnnaKme, dalZ

erstere nickt in /VlarKgemeinscKakt mit cien Landleuten ge-
standen. Aus ,1er Persönlichkeit 6er I^'utzungsderecKtigung
kolgt aber, daL die landesansäLigen LeKensleute^") cler im
Lande begüterten Ausleute rnarkberecktigt gewesen sind,
8o wenig die im Lande begüterten Ausleute rnarkberecktigt
waren, so wenig Können ikre Lteuern als eine rein mark-

genüssiscke bolge betrachtet werden,^') Ikre Besteuerung
dllrkte eker eine ausnakrnsweise und KauptsäcKIicK auk poli-
tiscke Qrllnde zurllckzukükrende sein. ^°^) Oer (Grundsatz,
daL peckte und pklickten in der NgrK immer und unzertrenn-
lick verbunden seien, befürwortet aber die AnnaKme, daL
die bebensleute solcker ausländiscker (Grundbesitzer ebenkslls
im VerKältnisse ikres bekendesitzes Ltouern zu entrickten
Katten.

Zu Ankang des 14, ^akrkunderts beginnt wiederum eine

«ette ^e/-/«cke des uralten L^e/tes cke^ ^e/eWvee^ m/t ckem

Lür gas MaL ger Nutzungen mockte gas wirtsciiattiicbe Le-
gürtn!« ger Markgenossen entscbeilleng gewesen sein. Vergi, Lr, v, W>'K
I, c, 79, tteusler I, c, 66 t, v, Maurer, Oescbicbte ger MarKenverkassung
o, 55 ung 144. MiasKowsKi, gie »cbweizeriscbe ^limeng p, 126,

2^2) Zjene KamprecKt I, c,

22«) v, Maurer, Lorkverkassung p, 159, v, Löw p, 29,

2°") Mingestens wenn sie Kangieute waren,
''«>) Vergi, niezu v, Löw i, c, v, 28 k,

2"-> Mit ger z^urückgrängung ge» ausiängiscken Orungbcsit/.es würge
sowolii gie LnabnangigKeit ges einlieimisci,en (Zrungbesitxes naci, autZen

begünstigt, als auck gie stsngiscbe breibeit ger Langleute gesicilert^
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Kloster Einsiedeln. 1307 machte König Albrecht von Oester-
reich namens seines Hauses den Schwyzern Vorwürfe,363)
„daß sie seine Vogtrechts- und Steuereinkünfte von der

Kastvogtei Einsiedeln in zwiefacher Weise schmälern, indem
sie teils vom Kloster gegen Zins Güter zu Lehen hatten
ohne davon Vogtrecht zu entrichten, teils dem Kloster
gehörige Alpen widerrechtlich occupierten,364) sodaß die
Herrschaft ebenfalls kein Vogtrecht erhielt."

Aus der letztern Tatsache geht nun unbestreitbar
hervor, daß die Schwyzer damals in ausgedehntem Maße die

Alpwirtschaft pflegten.

Am 25. Januar 1310 „künden" die Landleute von Schwyz
in einer besiegelten Urkunde „. das wir gemeinlich vber
ein sin komen das wir verkouffet hein das mos von
Luzelun bach vnz an Landoltinun vnd das gemeinmerch
das in der Wirtheron lag vnd das holz vnder des roten
swendj vnd ob dem wege, vnd hein das selbe mos als da

uor genennt ist ze kouffen geben dien erberren luten Cunrat
dem Vlminer vnd Wernher sinem brader fur lidig eigen,
vnd wart das gvot das su uns gaben, umb das mos als da

uor geschriben ist geleit an die mur ze altun mata. Wir
die uorgenanden lantlute sun ouch wer sin, vb es ze durfften
kemj das der uorgenand Cunrad oder Wernher sinen teil
verkouffen weltj des mos als da uor genamet ist, so sun
wir dem der das mos von inen kouffet vnsern brief geben
besigelten mit vnserm insigel in allem recht, als wir dien
vorgenanden Cunraten vnd Wernhem vnsern brief hein
gegeben. Vnd wer ouch des su ieman weltj irren de keinen

weg in dem vorgenanden kouffe, so sun wir die vorgenanden
lantlute, die uorgenanden Cunraten vnd Wernhern de Vlminer,

36S) Siehe P. Schweizer 1. c. p. 22, ebenso Ringholz p. 98.

364) Ringholz eodem, Nota 300. Siehe auch Oechsli Reg. 475. Es
ist auffallend, daß die Schwyzer in solchem Umfange Alpen des Klosters
„occupieren" konnten; es möchte scheinen, das Kloster habe nicht alzu
großen Gebrauch davon gemacht.
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/(?05ttt /Ä«sk'ese/tt. 1307 mackte König Albreckt von Oester-
reick namens seines Ganses den LcKwyzern Vorwürfe,
„daü sie seine VogtrecKts- und LteuereinKüntte von der

Kastvogtei Hinsiedeln in zwiekacker Weise sckmälern, indem
sie teils vom Kloster gegen Zins Oüter zu beben Kstten
okne davon Vogtreckt zu entrickten, teils dem Kloster ge-
Körige Alpen widerrecktlicb «ccupierten, sodsÜ die Ilerr-
sckstt ebenfalls Kein Vogtreckt erkielt."

Aus der letztern lstsacke gekt nun unbestreitbar ber-

vor, daL die LcKwvzer damals in ausgedehntem NaLe die

AlpwirtscKaft pflegten.

/Im ^6. /a/m«/' /Z/k? „Künden" die bandleute von LcKwvz
in einer öes/eFs/te« tV^««cke „. das wir gemeinlick vber
ein sin Körnen das wir verkoubet Kein das mos von
buzelun back vnz an bandoltinun vnd das gerneinmerck
das in der WirtKeron lag vnd das Kolz vnder des roten
swendj vnd ob dem wege, vnd Kein das selbe mos als da

uor genennt ist ze Kouben geben dien erberren luten dunrat
dem VIminer vnd WernKer sinem bruder fur lidig eigen,
vnd wart das gvot das su uns gaben, umb das mos als da

uor gescbriben ist geleit an die mur ze altun mata. Wir
die uorgenanden lantlvte sun oucb wer sin, vb es ze durkkten

Kemj das der uorgenand dunrsd «der Wernber sinen teil
verkoutren weltj des rn«s als da u«r genarnet ist, s« surr

wir dem der das mos von inen Koubet vnsern briet geben
besigelten mit vnserrn insigel in allem reckt, als wir dien
vorgenanden dunraten vnd WernKern vnsern briet Kein ge-
geben. Vnd wer ouck des su ieman weltj irren de Keinen

weg in dem vorgenanden Koube, so sun wir die vorgenanden
lantlute, die vorgenanden Ounraten vnd WernKern de VIminer,

-^) Zielie p, ZcKveizer I, c, p, 22, ebenso hingkolz v, 98,

hingkolz eoclem, Nota 39«, Sieke suck OecKsli heg, 475, Ls
ist sukksllencl, cistZ clje LcKvvzer in solckem Omksnge ^Iven cles Klosters
»occupieren" Konnten; es mockte sckeinen, clss Kloster Ksbe nickt slzu
grolZen QebrsucK ctsvon gemsckt.
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vnd alle die das mos von inem kouffent, schirmen, schirmen
mit allem vnserm schirm." (Original im Familienarchiv
v. Hettlingen. Druck: Kopp, Urkunde II. 183; Geschichtsfreund

XXXI. 275; Reg. bei Oechsli Nr. 502.)

Vorliegende Urkunde ist das erste Zeugnis für den
Erwerb von Privateigentum (lidig eigen) an einem Waldbestande,

sowie für durch Rodung (Neubruch, jus apprisionis)
aus der gemeinen Mark hervorgegangenen Privatgrundbesitz
(des rotten swendi).

Auffällig erscheint uns die Unterscheidung zwischen
den drei Bestandteilen: „mos, holz und gemeinmerch."3a6)
Letzteres wird daher offenbar im vorliegenden Falle nicht
als Gemeinland schlechthin, sondern in einem engern,
spezifischen Sinne gebraucht.

Gegenüber der ersten urkundlichen Veräußerung von
Allmendsubstanz (der „Jessenen" an Konrad Hunno), die
zum Teil eine Entschädigung für der Gemeinde geleistete
Dienste an den Käufer enthielt, unterliegt diesem Verkaufsakte

ein mehr politisches Motiv. Der Erlös für den
Gemeindebesitz soll an die Letzimauer an der Altmatt (Roten-
thurm) gelegt werden. Die Letzimauer366) war entschieden ein
Mittel der Landesverteidigung und diente somit politischen
Zwecken. Daraus ergibt sich aber, daß einerseits zwischen
rein privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen Verhältnissen
noch nicht genau unterschieden wurde und anderseits wohl
kein öffentlichrechtliches Vermögen (sog. Kämmereigut)367) vor-

ses) Möglicherweise dürften .gemeinmerch" und .holz" zum „mos"
sich verhalten haben wie Teile zum Ganzen.

SM) Während die alten Germanen ihr Gebiet, eine räumlich begrenzte
Landschaft, durch Wtlstlegung eines breiten Gürtels des Grenzlandes
sicherten (siehe Brunner I. 157, Schröder p. 40) finden wir anfangs des
14. Jahrhunderts zum nämlichen Zwecke an den Grenzen des Landes
Schwyz gewaltige Mauerwerke, sog. „Letzinen". Vergi, v. Zay, Goldau
und seine Gegend p. 24 ff.

M7) Siehe Handwörterbuch der Staatswissenschaften von Conrad etc.
Artikel „Allmenden" p. 181 f. Beseler, System des gemeinen Privatrechts
p. 299.
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vnä alle die clas mos von mem Kouttent. sckirmen, scnirmen
mit allem vnserm sckirm.- (Original im LsmiliensrcKiv
v. Wettlingen. Druck: Kopp, blrkunäe II. 183; OescKicKts-
treuncl XXXI. 275 ; «eg. bei OecKsli Nr. 502.)

Vorliegenäe blrkuncte ist clss erste Zeugnis tür clen Lr-
verb von />wate^6«tttm (liclig eigen) a« tVa/cköe-

sta«cke, sovie tür ckttwh /?ock««F (Neudruck, jus apprisionis)
aus cler gemeinen NsrK Kervorgegangenen /^watF/'tt/kckôes/tZ!
(ctes rotten svendi).

Auttällig ersckeint uns clie blntersckeiäung zviscken
clen drei öestsnäteileri: »mos, Kolz und Fe/nem/nez-c/k." ^°)
Letzteres vird claker ottenbsr im vorliegenden LsIIe nickt
als Oemeinlsncl scklecktkiri, sonclern in einem engern, spe-
zitiscben Linne gedrsuckt.

Oegenüber cler ersten urkunctlicken I/e/'Stt/Se/'tt/ZF vo«
>t//menckttösta«Z! (cler „lessenen" sn Konraä blunno), ctie

zum leil eine LntscKääigung tür cter Oemeinäe geleistete
Dienste an äen Käuter entkielt, unterliegt äiesem VerKsuts-
akte ein mekr /?o//ttsakes /I4ottv. Der Lrlös tür äen Oe-

meinäebesitz soll an äie betzimsuer sn äer Altmstt (poteri-
tkurm) gelegt veräen. Die betzimsuer vsr entsckieäen ein
Nittel äer bsnäesverteiäigung unä äiente somit politiscken
ZvecKeri. Daraus ergibt sicK aber, äaL einerseits zviscken
rein vrivstrectitlickeri unä SttentlicKrecKtlicKen VerKältnissen
nock nickt genau untersckieäen vuräe unä anderseits voKI
Kein SttentlicKrecKtlicKes Vermögen (sog. Kämmereigut)^ vor-

'"°) iVloglicKerveise clürtten .gernemmerck" und ,KoIz" zum ,mos"
sicK verkslten Kaden vie leite zum Osnzen,

'°°) Wzkrenà clie «lten Oermsnen ikr Oebiet, eine räumlick begrenzte
LsnciscKstt, ckurcb VilstlegunA eines breiten Oiirtels cles Orenzlsncles
sickerten (sieke örunner I. lö7, 8cKröcter p. 40) tinclen vir sntsngs 6es
14. IsKrKunclerts zum nâmlicken z^vecke sn cien Orenzen lies Lsncles
LcKvvz gevsltige lvisuerverke, sog. .Letzinen", Vergl, v. Zszk, Oolctsu
uncl seine Qegeng v, 24 tt,

LieKe rtsnclvorterbuck cler LtsstsvissenscKstten von Oonrsct etc,
Artikel .^»mengen" p. 181 t. Seseler, Svstem cles gemeinen ?rivstreckts
p. 299.
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handen war. Es mußten daher die politischen Bedürfnisse
der Gemeinde durch Leistungen der Gemeindeglieder
gedeckt werden. Solange nun die Markgenossen mit den Gliedern

der politischen Gemeinde identisch waren, lag wohl
in der Heranziehung des privatrechtlichen 36s) Genossengutes
(durch Gemeindebeschluß) zur Bestreitung solcher
Gemeindebedürfnisse keine Zweckentfremdung; denn auch darin lag
eine Fürsorge für die Genossen. Die Nutzung der Letztern
bestand in diesem Falle in der Befreiung von den Abgaben
zur Deckung des öffentlichrechtlichen Bedürfnisses.369)

Den 14. März 1311 vereinbarten sich Abt und Konvent
von Einsiedeln mit Landammann Konrad ab Jberg von
Schwyz und der Gemeinde des Landes Schwyz, auf Zureden
des Schultheissen, des Rates und der Bürger von Zürich
dahin: alle Klagen, die beide Teile seit Abt Anselms Zeiten

(1233—1266) bis jetzt gegen einander gehabt haben, durch
ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen. 37°)

Der Klagerodel, den das Kloster Einsiedeln (zwischen
dem 14. März und 19. Juni 1311) dem Schiedsgericht
vorgelegt hatte,371) gibt uns Aufschluß über die zu einem wahren
Kriege ausgearteten Differenzen zwischen den Schwyzern
und dem Kloster.

Der ganzen Grenzlinie entlang, vom Ursprünge der
Sihl bis zur Biber, traten die Landleute von Schwyz an

368) Vergi Heusler 1. c. I. 266 f. Fr. von Wyß schreibt auch den
Landsgemeinden nach ihrer wirtschaftlichen Seite eine pivatrechtliche
Beschaffenheit zu und faßt sie in unserer Periode (wie Heusler die
Markgenossenschaften überhaupt) als wahre juristische Personen auf.

369) Daraus ergibt sich, daß wenigstens mittelbar Gemeinland zur
Bestreitung von Gemeindebedürfnissen diente. Vergi, dagegen Miaskowski
1. c. p. 126: „Die Benutzung der Gemeindegüter als Ertragsquelle zur
Bestreitung der Gemeindebedürfnisse ist bei dem Vorwiegen der
Naturalwirtschaft auf dem Lande und bei den geringen öffentlich-politischen
Aufgaben der Gemeinde noch (13.—15. Jahrhundert) unbekannt."

Siehe Urkunde bei Ringholz 1. c. p. 212 ff. Oechsli Reg. 505.
71) Ringholz 1. c. p. 217 ff. und Oechsli Reg. 506.

S70\
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Kanäen war. Ls mulZten datier die politiscken öedürlnisse
der Oemeinde durck Leistungen der Oemeindeglieder ge-
deckt verden, Lolange nun die NarKgenossen mit den Olie-
dem der politiscken Oemeinde identisck varen, lag vokl
in der tleranziekung des privatrecktlicken ^°^) Oenossengutes
(durck OemeindebescKlulZ) zur Bestreitung solcker Oemeinde-
bedürlnisse Keine ZvecKentkrerndung; denn auck darin lag
eine Lürsorge lilr die Oenossen. Die Nutzung der Letztem
bestand in diesem Lalle in der Befreiung vun den Abgaben
zur Deckung des ötlentlickrecktlicken Bedürfnisses.^)

Den /^. /M^ ^ew/ttSa^en «ah /tôt «ttck/<«tt^ettt
^sn /^/tts/ecke/tt /mt ^a««!amm««tt /(o«/'««! aö /öe/'Z' no«
^cttWV^ cke/' Oeme/ttcke ckes /.«ttckes ^cttWy^, ant Zureden
des LcKultKeissen, des pates und der Bürger von ZüricK
dakin: alle Klagen, die beide leite seit Abt Anselms Zeiten

(1233—1266) bis jetzt gegen einander getrabt Kaben, durcb
ein LcKiedsgericKt entsckeiden zu lassen. "°)

Der Klagerodel, den das Kloster Linsiedeln (zviscken
dem 14. Närz und 19. luni 1311) dem LcKiedsgericKt vor-
gelegt Katte, ^") gibt uns AutscKInL über die zu einem vabren
Kriege ausgearteten Ditterenzen zviscken den LcKvyzern
und dem Kloster.

Der ganzen Orenzlinie entlang, vom Lbsprunge der
LiKl bis zur Biber, traten die Landleute von LcKvvz an

SS«) Vergi, tteusler I, e, I, 266 l, Lr, vor, WvlZ sckreibt guck llen
Lsnàsgemeincten nack ikrer virtscksltlicken Leite eine pivstrecktlicke
LescKatkenKeit zu unci talZt sie in unserer Periode (vie tteusler ctie lvigrk-
genossensckglten überkaupt) als vskre juristiscke Personen aut,

2°°) Daraus ergibt sicK, clalZ wenigstens mittelbar Oemeinlancl Zur
öestreitung von OemeincledeclUrfnissen cliente. Vergi, dagegen MissKovsKi
I, c, p, l26: „Die IZenutzung cier Oemeindegüter als Ertragsquelle zur
öestreitung cler Oemeindebedllrtnisse isl bei clem Vorviegen der Natural-
virtscbatt gul clem Lande unci bei cien geringen olkentlick-politiscben
Aufgaben cler Oemeincle nock (13,—15, labrbundert) unbekannt,"

LieKe Urkunde bei pingbolz I, c, p. 212 ll, OecKsli peg, 505,

") pingkolz I, c, p. 217 lf, unci OecKsli peg, 506,
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mehreren Orten und selbst mit bewaffneter Hand, auf klösterliches

Gebiet und nutzten Weiden und Güter, welche das

Kloster noch zu Abt Anseimus Zeiten (somit nach dem

Schiedssprüche des Grafen Rudolf v. Habsburg) in ruhigem
Besitz besessen hatte.

§ 26 dieses Klagerodels sagt: daß die Landleute von
Schwyz diese letzten vier Jahre dem Hrch. Ochsner das Gut
im Alpthal vom Mai bis St. Johanni verwüstet und täglich
Vieh darauf getrieben haben, heute 300 Häupter, morgen
200, bald 20, bald 30 und dasselbe zweimal täglich abweiden
ließen, was ihm wohl 7 ft ausmache.

§ 31 erwähnt: daß die Landleute von Schwyz auf Heinrichs

von Holzrüti Güter in Swites Rüti etc. kamen, ihm
Türen und Gaden aufstießen, sein Heu nahmen, dasselbe

von 400 Rossen und sein Gras von 300 Schafen und
Rindern verzehren ließen.

Einen Schluß auf die Größe der schwyzerischen
Einzeiheerden gestatten diese Zahlen nicht nur wegen ihres
Schwankens, sondern auch deßhalb nicht, weil diese
Auftriebe unter außerordentiichen Verhältnissen erfolgten.
Interesse bieten die bedeutenden Zahlen der 400 Pferde und 300

Schafe, weil es sich wohl ausschließlich um Vieh der Landleute

aus den Tälern von Schwyz und Steinen handelte, da

ja der Klagerodel nur gegen diese sich richtet.

Bedeutender aber ist für uns die Bemerkung, daß die

genannten Auftriebe auf das Gut H. Ochsners jeweilen vom
Mai bis St. Johanni (24. Juni) stattfanden. Hieraus ergibt
sich wohl, daß St. Johanni der Termin für die Auffahrt auf
die Alpen war.

Wiederholt begegnen wir im einsiedlischen Klagerodel
einem „Rütiner" resp. dessen Knecht. Das Wort „Rütiner",
wahrscheinlich schon damals ein Familienname, hängt mit
riutare, reuten roden (daher „Rütiner" cultor372) zu-

s,!!) Grimm 1. c. II. p. 46.
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mekreren Orten und selbst mit bewaffneter kland, ani Klöster-
liebes Oebiet uncl nutzten weiden uncl Oüter, welcke das

Kloster noeti zu Abt Anseimus Zeiten (somit nack clem

8cKiedssprucKe cles Oralen puclolt v. Ilabsburg) in rutiigern
Besitz besessen batte.

§ 26 dieses Klagerodels sagt: daL die bandleute von
LcKwvz diese letzten vier labre dem birck. OcKsner das Out
im AlptKal vom iVlai bis 8t. lokanni verwüstet und täglick
VieK darsut getrieben Kaben, Keute 300 Iläupter, morgen
200, bald 20, bald 30 und dasselbe zweimal täglicb abweiden
lielZen, was ibm woKI 7 « ausmacbe.

§ 31 erwäknt: daL die bandleute von 8cKwvz aut tlein-
ricks von Ilolzrüti Oüter in 8wites püti etc. Kamen, ikm
lüren und Oaden aulstieöen, sein bleu nskmen, dasselbe

von 400 Possen und sein Orgs von 300 8cbaten und Pin-
dern verzebren beLen.

Linen 8cKIuü aut die OröLe der sckwvzeriscken Linzel-
Keerden gestatten diese ZaKIen nickt nur wegen ikres
8cKwanKens, sondern auck deLKalb nickt, weil diese Aut-
triebe unter auLerordentiicKen VerKsItnissen ertolZten. Inte-
resse bieten die bedeutenden Zablen der 400 pterde und 300
LcKate, weil es sicK woKI ausscKIieLIicK um VieK der band-
leute aus den lälern von 8cKwvz und 8teinen Kandelte, da

ja der Klagerodel nur gegen diese sicK ricktet.

Bedeutender aber ist tür uns die Bemerkung, daL die

genannten ^«/t/'keöe aut das Out II. OcKsners jeweilen vom
/M/ 5t. /otta/M (24. luni) stattfanden, blieraus ergibt
sicb woKI, daL 8t. lokanni der lerrnin tür die AuttaKrt aut
die Alpen war.

wiederkolt begegnen wir im einsiedliscken Klagerodel
einem „pütiner" resp, dessen KnecKt. Das wort „pütiner",
wakrsckeinlick sckon damals ein Lamiliennarne, Ksngt mit
riutare, reuten roden (daker „putiner" — cultor^°) zu-

«'2) Qnmm l. c, II, p, 46,
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sammeii. Wie viele schwyzerische Geschlechtsnamen teils aus

Beamtungen, teils von der ausgeübten Erwerbstätigkeit sich
herleiten (z. B. Hunno, Weibel, Weidmann, Suter, Schmid etc.),
so dürfte auch dieser Name auf eine Rodungstätigkeit im
Auftrage und Interesse der Gemeinde373) zurüchzuführen sein.

Dieses Amt mochte zunächst dem Gemeindebedürfnisse
nach Ausdehnung der Weidegebiete in den tieferen Lagen
entgegenkommen und die gemeinschaftliche Rodung der
Genossen ersetzen, dann von einer bloßen Brennkultur zu
einem intensiveren Allmendausbau d. h. zur Verbesserung
und Säuberung bereits gerodeten Gemeinlandes von
Gestrüpp etc. führen.374)

Das Schiedsgericht verurteilte nun die Schwyzer zur
Restitution und Schadenersatz. Da die Schwyzer diesem

Spruche nicht nachlebten, brachte Einsiedeln seine Klage
vor den Offizialen des Bischofs Gerhard von Konstanz.
Wiederholt wurden Exkommunikation und Interdikt über die

Schwyzer verhängt, aber ohne den gewünschten Erfolg.
Vielmehr artete der Streit in einen wahren Krieg aus.376)

Darauf gelangten Abt und Konvent des Klosters Einsiedeln
an den Papst Johannes XXII. und erwirkten unterm 17.

November 1318 eine Bannbulle gegen Schwyz. Diese ist
gerichtet an den Bischof von Straßburg; wir entnehmen ihr
folgende uns interessierenden Stellen:376)

„quod olim de Swize, de Stayna, de Muotetal et Arta
vallium villarum Universitates et eorum (sie!) Officiales et

Complices ac in Officiales et Complices supradictos
nominatim ac in Universitates easdem prefati Vicarii
Officiales et Complices et alios supradictos exeommunicatos

373) Noch im 16. und 17. Jahrhundert „schönen" und „schwenten"
solche „Rütiner" im Auftrage des „Siebners" (siehe entsprechende
Schwentrodel in der Siebnerlade des Altviertels resp. Thek. 102, II. im
Kantons-Archiv Schwyz) Allmenden.

374) vide eodem.
375) Siehe Ringholz 1. c. 110—130.
376) Ringholz 1. c. p. 242 ff.
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sammen. Me viele sckwvzeriscke OescKIecKtsnsmeri teils aus

öeamtungen, teils von cler ausgeübten LrwerbstätigKeit sicb
Kerleiten (z. L. ttunn«, Weibel, Weidmann, Luter, Lcbmid etc.),
so clürtte aucb dieser Name aut eine /vockttttFstst^e/t im
Auttrage und Interesse der Gemeinde ^^) zurückzutükren sein.

Dieses Amt mockte zunäckst dem Oemeindebedürknisse
nack Ausdebnung der Weidegebiete in den tieteren bsgen
entgegenkommen und die gemeinsckattlicke podung der
Oenossen ersetzen, dann von einer blotZen örennkultur zu
einem intensiveren Allmendausbau d. K. zur Verbesserung
und Säuberung bereits gerodeten Oerneinlandes von Oe-

strüpp etc. tübren. ^)
Das LcKiedsgericKt verurteilte nun die LcKwvzer zur

Restitution und LcKsdenersatz. Da die LcKwvzer diesem

LprucKe nickt nacklebten, Krackte Linsiedeln seine Klage
vor den Ottizialen des LiscKots OerKard von Konstanz.
Wiederkolt wurden Exkommunikation und Interdikt über die
LcKwvzer verbängt, aber okne den gewünscbten Lrtolg.
VielmeKr artete der Ltreit in einen wskren Krieg aus. ^°)
Daraut gelangten Abt und Konvent des Klosters Linsiedeln
an den Papst loksnnes XXII. und erwirkten unterm 17. No-
vember 1318 eine öannbulle gegen LcKwvz, Diese ist ge-
ricktet an den LiscKot von LtraLburg; wir entnekmen ikr
tolgende uns interessierenden Stellen: ^°)

„quod «lim de Lwize, de Ltayna, de Nuoterai et Arta
vallium villarurn blniversitates et eorum (sic!) Otticiales et

Complices ac in Okkiciales et domplices supradictos
nominatim ac in blniversitates easdern prelati Vicarii
Okkiciales et dornplices et alios supradictos excommunicatos

252) >lc>cK im 16. und 17. ^skrkundert „sckönen" und „sckventen"
solcke „hütiner" im Äuktrsge des „Liebners" (siebe entspreckende
LcKventrodel in der Liebnerlsde des Ältviertels resp. IKeK, 162, II. im
Ksntons-ÄrcKiv LcKvvz) Allmenden,

2") vide eodem.
252) Liebe hingkolz I, c. t10—13«,
252) hingkolz I, c, p. 242 kl.
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dictasque Universitates interdictas. Majores dictarum Uni-
versitatum se astringentes ad hoc propriis juramentis

in locis, in quibus potuerunt cum ad terras et
loca dictarum Universitatum aliquis ausus non esset

accedere mandaverunt et fecerunt publice nuntiare.

Officiales et Complices ac alios de universitatibus sae-

pedictis, quos inveneris tantorum scelerum precipuos patra-
tores fuisse

Aus diesen Zitaten und den früher angeführten
Belegstellen glauben wir schließen zu dürfen, daß villa kein
geschlossenes Dorf und keine Dorfmark bedeuten kann. Der

heutige Flecken Schwyz hieß „Kilchgassen", das Dorf in
Muotathal wurde noch im 15. Jahrhundert „in dem wyll"
genannt,377) und ausgeschiedene Marken der einzelnen Dörfer
gab es nicht.

Die einzelne universitas erstreckte sich über das Gebiet
einer villa und umfaßte die „terrae" und „loca" derselben.
Es gab also eine universitas villae vallis de Muotatal etc.

Zum erstenmal finden wir hier Arth in Verbindung mit
dem Lande Schwyz urkundlich erwähnt. Um das Jahr 1315

hatten die Schwyzer mit den Arthern den gegen die Hen-
schaft Österreich gerichteten Bund zur Erlangung und
Bewahrung der Freiheit geschlossen. Der Sieg am Morgarten
sicherte Schwyz und momentan auch Arth die Unabhängigkeit

von Österreich, brachte aber Arth unter die Vogtei von
Schwyz und in den Kirchenbann. Statt des österreichischen
Vogtes waltete in Arth der vom Lande Schwyz ernannte
Ammann. Erst 1353 wurde Arth von der schwyzerischen
Vogtei befreit und ein Bestandteil des Landes Schwyz, als

Arther-Viertel.378) Die universitas villae vallis de Artha ist
daher offenbar der Kirchgang und spätere Viertel von Arth.

377) Siehe oben p. 10 ff.
378) Vergi, v. Liebenau Th. 1. c. p. 19 ff. Diese Vereinigung von Arth

mit dem Lande Schwyz war eine rein politische (vergi, unten) und in

11«

dictssczue blniversitates interdictas. Majores dictarum bini-
versitatum se astringentes ad noe propriis juramentis

in locis, in quidus potuerunt cum ad terras et

loca dictarum blniversitatum aliquis ausus non esset

accedere mandaverunt et tecerunt publice nuntiare.

Otliciales et (Complices ac alios cle universitatibus sae-

peclictis, quos inveneris tantorum scelerum precipuos patra-
tores luisse

Aus cliesen Zitaten und clen trüber sngelükrten öeleg-
stellen glauben vir scKIielZen zu clürten, daL v///« Kein ge-
scblossenes Dort unci Keine DorkmarK bedeuten Kann. Oer

Keutige Klecken LcKwvz KielZ „KilcKgassen", das Dorl in
iVluotatKal wurde nocb im 15. lakrbundert „in clem wvll"
genannt, uncl ausgesckiedene Narben 6er einzelnen Dörter
gab es nickt.

Die einzelne ««we/Ä/W erstreckte sicK über clas (Zediet
einer villa uncl umlaute clie „terrae" uncl „loca" derselben,
Ls gab als« eine universitas villae vallis cle Nuotatal etc.

Zum erstenmal linden vir Kier /l/M /n l/ttö/ncktt/ZF m/t
ckem /.ancke 5e«Wy^ urkundlick erwäknt. blm das ^akr 1315

Katten die LcKwvzer mit den Artkern den gegen die bleri-
sckstt ÖsterreicK gerickteten öund zur Lrlangung und Le-

vvakrung der breikeit gescklossen. Der Lieg am ivlorgarten
sickerte LcKwvz und momentan auck ArtK die blnabkängig-
Keit von ÖsterreicK, Krackte aber ArtK unter die Vogtei von
LcKwvz und in den KircKenbann. Ltatt des SsterreicKiscKen

Vogtes waltete in ArtK der vom bande LcKwvz ernannte
Ammann. Lrst 1353 wurde ArtK von der sckwvzeriscken
Vogtei belreit und ein IZestandteil des bandes LcKwvz, als
ArtKer-Vierteb Die universitas villse vallis de ArtKa ist
daker ottenbsr der KircKgang und spätere Viertel von ArtK.

2") Liebe oben p, I« tt,
25«) Vergi, v, Liebenau ?K, I, c, p, 19 tt. Diese Vereinigung von Ärtb

mit dem Lsncle Lcbvvz war eine rein volitiscbe (vergi, unten) unci in
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Die fraglichen universitates villarum hatten an ihrer
Spitze Gemeindevorstande (officiales); Arth jedenfalls den

von Schwyz ernannten Ammann. Für die spätere Zeit sind

uns solche Gemeinden mit vorzugsweise politischen
Aufgaben nur in den sogenannten Viertelsgemeinden bekannt.379)
Bereits 1397 bestanden ihrer sechs389) mit den sogenannten
„Siebnern" 881) an der Spitze. Der alte Kirchgang Schwyz
umfaßte deren drei (Alt-, Neu- und Nidwässerviertel), die

Kirchgänge Muotathal, Steinen und Arth je ein „Viertel".
„Noch bis in die neueste Zeit versammelten sich die Landleute

aus dem Alt-, Neu- und Nidwässerviertel zu Schwyz,
zum Beweise, daß ursprünglich die drei eines waren und
in die Kirche zu Schwyz gehörten."S82)

Vergegenwärtigen wir uns letztere Tatsache mit den

weitern, daß diese spätem Viertelsgemeinden in politischer
Hinsicht eine auffallende Ähnlichkeit mit den Kirchgängen
in Obwalden aufweisen883) und überhaupt den
Kirchspielgemeinden im Mittelalter vielfach eine politische Bedeutung
zukam,384) so scheint uns die Auffassung dieser „universitates

villarum vallium" als ursprüngliche Kirchspielgemeinden
und daher der villa als ursprüngliches Kirchspielgebiet

naheliegend. Bis zu Anfang des 14. Jahrhunderts

politischer Hinsicht stand es den übrigen Vierteln des Landes Schwyz
gleich. Wie Arth eine selbständige Allmende für sich besaß, so führte
es ebenfalls, wie das alte Land (vergi, oben p. 92), ein eigenes Siegel
(v. Liebenau 1. c. p. 22), welches den hl. Georg darstellt, während die

übrigen einzelnen Viertel des Landes Schwyz, deren Bürger auf der
„Oberallmende" berechtigt waren, keine Sondersiegel hatten.

S79) Sie waren Wahlgemeinden. Cf. Steinauer, Geschichte des schwyzerischen

Freistaates I. p. 8. Blumer 1. c. I. p. 27&
380) Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde II a. 333 Anm. 1.

381) Wie der Name sagt, waren es sieben, der Landammann und die
sechs Viertelsvorstände. Blumer I. 283.

382) Siehe Kopp II. a. p. 332, Anm. 6.

3S3) Siehe Heusler, Zeitschrift für schweizerisches Recht X. p, 46 ff.

Steinauer 1. c.

*M) Siehe v. Amira, Grundriß des germanischen Rechts p. 77.
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Oie trsglicken universitstes villsrum Kstten an ikrer
Lpitze t?e/«ek««?6vo^S««e (okkiciales) i ArtK jedenfalls den

von LcKwvz ernannten Ammsnn. l?ür die spätere Zeit sind

uns solcke Qemeinderi mit vorzugsweise politiscken Ant-
gaben nur in den sogenannten Viertelsgemeinden bekannt.
öereits 1397 bestanden ikrer secks ^°) mit den sogenannten

°^') sn der Lpitze. Oer alte KircKgsng LcKwvz
urntsöte deren drei (Alt-, Neu- und Nidwässerviertel), die

KircKgänge lVtuotstKsI, Steinen und ArtK je ein «Viertel".
„Nock bis in die neueste Zeit versammelten sicK die band-
leute aus dem Alt-, Neu- und Nidwässerviertel zu LcKwvz,
zum öeweise, dsü ursprünglich die drei eines waren und
in die KircKe zu LcKwvz geKorten." ^)

Vergegenwärtigen wir uns letztere lstsscke mit den

weitern, dsL diese spätern Viertelsgemeinden in politischer
ttinsickt eine suttalleride AKnlicKKeit mit den KircKgängen
in Obwslden autweisen und überkaupt den Kirchspiel-
gemeinden im Mittelalter vieltack eine politiscke öedeutung
zukam, ^^) so sckeint uns die Auttss8ung die8er ,universi-
tstes villsrum vsllium" als ursprllnglicke KircKspielgemein-
den und datier der villa als ursprüngliches KircKspiel-
gebiet riakeliegelicb Lis zu Antsng des 14. «IsKrKunderts

politiscker tiinsickt stand es clen übrigen Vierteln de« Landes LcKwvz

gleick. Wie ÄrtK eine «elbständige Allmende tür «ick desaiZ, so tükrte
es edenkslls, wie dss site Land (vergi, oben p. 92), ein eigenes Siegel
(v. Liebenau I. c, p. 22), velckes den KI, Oeorg darstellt, wahrend die

übrigen einzelnen Viertel des Landes LcKwvz, deren Lürger sul der
„Obergllmende" berechtigt waren, Keine Londersiegel Kstten,

2'«) Lie waren WaKIgememden, Ol, Lteinsüer, QescKicKte des sckwvze-
riscken Lreistsstes l. p. 8. ölumer I, c. I. p, 278.

22») Kopp, (ZescKicKte der eidgenössischen Sünde II s, 333 Arim. 1,

22') Wie der Nsme sagt, waren es sieden, der Landammann und die
«eck« Viertelsvorstände, ölumer I, 283,

2»2) LieKe Kopp II, s. p, 332, Änm, 6,

2»2) LieKe Neusler, Teilschritt kür schweizerisches heckt X. p, 46 ik,

Lteinsüer I, c,

22^) LieKe v, Ämirs, (Zrundriö des germsniscken heckt» p. 77.
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waren die Kirchgänge Schwyz, Steinen und Muotathal die

einzigen auf dem Gebiete der schwyzerischen Oberallmende.
Da, wie der Name selbst es sagt, ursprünglich vier Viertel

gewesen sein mußten und das Nidwässerviertel des

Kirchganges Schwyz ein Obwässerviertel im nämlichen Kirchgang
vorausssetzte (welch letzteres später sich wieder in das Alt-
und Neuviertel spaltete,385) so dürften wir kaum fehlgehen,
wenn wir Ob- und Nidwässer-, Muotathaler- und Steiner-
Viertel als diese alten vier Viertel betrachten. Geben wir
jedem derselben einen „Siebner" (wie später diese
Viertelsvorstände genannt werden), so sind es ihrer vier, und
vergleichen wir die Funktionen der spätem Siebner mit
denjenigen der frühern Ammänner, so finden wir zwischen
beiden eine auffallende Ähnlichkeit.38G)

Der Schluß, die Viertelsvorstände, d. h. die officiales der
universitates villarum vallium seien die Nachfolger der vier
Ammänner (officiales seu ministri vallis de Swites oder
universitatis in Switia) im Amte, scheint uns deshalb nicht
allzugewagt. Nur muß dabei hervorgehoben werden, daß

jedenfalls infolge Mehrung der politischen und wirtschaftlichen

Interessen der einzelnen Viertel, eine teilweise
Decentralisation der Landesverwaltung eingetreten ist.

Schon frühzeitig werden die infolge der örtlichen
Verhältnisse mehr oder minder verschiedenen und abgeschlossenen
Landesteile ein Interesse gehabt haben, durch einen
Vertreter (officialis seu minister vallis) bei der Landesverwaltung
beteiligt zu sein. So mochte es kommen, daß mit der Zeit
die Vorstände deranzelnen Kirchspiels- resp.Viertelsgemeinden

3S5) Vergi. Kopp 1. c. Kothing 1. c. p. 9 f. Oechsli 1. c. p. 288 Anm. 3.

38°) Nebst der Stellung der Viertelsvorstände war den Siebnern
zum großen Teil die Finanzverwaltung des Landes, insbesondere in Rücksicht

auf die Allmende, anvertraut. Sie hatten Abgaben in Allmend-
angelegenheiten entgegenzunehmen (Landbuch 144), Bußen einzuziehen,
in Angelegenheiten der Landesverwaltung zu beraten (Landbuch 142;
37—40, 79) und überhaupt „des Landtz stür vnd brtich zu rechnen". Landbuch

167.

120

waren die Kirchgänge LcKwvz, Steinen und ivluotstKal ctie

einzigen ani ctem Oebiete 6er sckwvzeriscken Oberallrnencle.

Da, wie 6er Name selbst es sagt, ursprünglich vier Viertel

gewesen sein muüten un6 clss Ni6wässerviertel 6es Kircb-
ganges LcKwvz ein Obwässerviertel im nämlicben KircKgang
vorausssetzte (welck letzteres später sicK wiecler in 6as Alt-
un6 Neuviertel spaltete, so 6üriten wir Kaum keKIgeKen,

wenn wir Ob- uncl Ni6wässer-, ivtuotatkaler- un6 Steiner-
Viertel als cliese alten vier Viertel betrachten. Oeben wir
jeclem 6erselben einen „Liebner" (wie später cliese Viertels-
vorstäncle genannt werclen), so sin6 es ikrer vier, uncl ver-
gleicken wir clie Funktionen 6er spätern Liebner mit 6en-

jenigen 6er trübern Ammänner, so tin6en wir zwischen
beicten eine auitallen6e AKnlicKKeit.

Oer LcKIulZ, 6ie Viertelsvorstän6e, 6. K. clie «tliciales 6er
universitates villarum vallium seien 6ie NacKtolger 6er vier
Ammänner («tticiales seu ministri vallis 6e Lwites c>6er

universitatis in Lwitia) im Amte, sckeint uns cleskalb nickt
allzugewagt. Nur mutZ 6abei KervorgeKoben werclen, 6atZ

je6enlalls inlolge iVleKrung 6er politiscken un6 wirtsckait-
licken Interessen 6er einzelnen Viertel, eine teilweise De-
centralisation 6er banctesverwaltung eingetreten ist.

LcKon trükzeitig werclen 6ie inkolge 6er «rtlicken Ver-
Kältnisse mekr «6er min6er versckie6enen uncl abgeschlossenen
banciesteile ein Interesse geksbt Kaden, 6urcK einen Ver-
treter («llicialis seu minister vallis) bei 6er ban6esverwaltung
beteiligt zu sein. Lo mockte es Kommen, 6alZ mit 6er Zeit
clie Vorstäncle 6er einzelnen Kirchspiels- resp.Viertelsgemeinclen

vergi. Kopp I. c. Kolbing I. c. p. 9 l. OecKsli I. c. p. 288 Änm. 3.

ss«) liebst cter Ltellung cler Viertelsvorstsncle war clen Liednern
zum groöeri lei! clie Linsnzvervsltung des Ksncles, insbesonciere in pUcK-
sicbt sul clie Ällrnencle, anvertraut. Lie Kstten Abgaben in Ällmencl-
sngelegenkeilen entgegenzunebmen (KsnclbucK 144), öulZen einzuzieken,
in sngelegenkeilen cler Kanclesverwaltung zu bersten (KanclbucK 142;
37—49, 79) unci überkaupt „cles Karnitz stür vncl brück zu recknen". Lanci-
buck 167.



121

jeweilen Ammänner des Landes wurden. Die Lokalpolizei
war vermutlich schon von Anfang an eine Angelegenheit
der Viertel resp. ihrer Vorsteher. Je mehr aber dielaufenden
Geschäfte der Landesverwaltung sich häuften, um so mehr

lag es im Interesse einer prompten Geschäftsführung, daß

jeder einzelne Viertelsvorstand dieselben für den Umkreis
seines Viertels besorgte. Dadurch verlegte sich der Schwerpunkt

ihrer Amtsführung in die Viertel und äußerlich mochte
ihre Beziehung zu den letztem enger erscheinen als zum
Lande.

Fragen schwerwiegender Natur aber, wofür der Einzelne
nicht leicht die Verantwortlichkeit ausschließlich auf seine
Person nehmen wollte387) und Angelegenheiten, die das

ganze Land betrafen, mochten sie als Kollegium gemeinsam
beraten und darüber Beschlüsse fassen.888)

Mit der Mehrung auch der politischen Geschäfte und
Aufgaben der Landsgemeinde, dürften diesem Kollegium
durch letztere neue Kompetenzen übertragen worden sein.
Eine solche Tatsache aber würde'jedenfalls das Bedürfnis
nach Erweiterung des beratenden Kollegiums, die Entwicklung

des „Rates", zur Folge gehabt haben.389)

387) Trotzdem die Urkunde von 1299 (siehe oben p. 72 f.) nur von
einer Pfändung des Landammanns ad ordinationem officialium Mitteilung
macht, so dürften vielleicht doch damals schon die einzelnen Ammänner
mit dem Steuerbezug in ihren Vierteln beauftragt gewesen sein. Da
jedoch ein gütliches Verhandeln mit den Nonnen von Steinen erfolglos
war und zudem die österreichische Herrschaft sie unterstützte, so mochte
der Ammann von Steinen die Angelegenheit für wichtig genug erachtet
haben, um sie dem Ammännerkollegium zu unterbreiten, das dann seinerseits

den Talrichter (den Landammann) um Pfändung anging.
388) Siehe oben p. 79 ff.

38U) Cf. Blumer 1. c. I. 286. Vergi, die Adresse des Belobungsschreibens
von König Ludwig an Schwyz unmittelbar nach der Schlacht am
Morgarten. Siehe oben Anm. 216. Wohl mit Recht weist Fr. v. Wyß darauf
hin, es dürften in diesem „consilium" vielleicht die spätem Siebner
inbegriffen gewesen!sein. Die oben 'genannte Klage des Klosters hatte
sich gegen die „officiales et complices supradictos nominatim ac in

121

jeweilen Ammänner des Landes wurden. Die bokalpolizei
war vermutlick sckon von Antang an eine Angelegenkeit
der Viertel resp, ikrer VorsteKer. le mekr aber die lautenden
QescKätte der bandesverwaltnng sicK Käuiten, um sc> mekr
lag es im Interesse einer prompten (ZescKättstüKrung, daL

jeder einzelne Viertelsvorstand dieselben tür den blmkreis
seines Viertels besorgte. OadurcK verlegte sicK der LcKwer-

punbt ikrer ArntstüKrung in die Viertel und äuLerlicK mockte
mre LezieKung zu den letztern enger ersckeinen als zum
bande.

Lragen sckwerwiegender Natur aber, wotür der Einzelne
nickt leickt die VerantwortlicKKeit ausscKIieLIicK aut seine
Person nekmen wollte^) und Angelegenkeiten, die das

ganze band betraten, mockten sie als Kollegium gemeinsam
beraten und darüber LescKIüsse lassen.^)

iVIit der iVlebrung auck der politiscken (ZescKälte und

Autgaben der bandsgerneinde, dürtten diesem Kollegium
durck letztere neue Kompetenzen übertragen worden sein.
Line solcke latsacke aber würde" jedenfalls das öedllrlnis
nack Erweiterung des beratenden Kollegiums, die LntwicK-
lung des „pates", zur bolge gekadt Kaben.

2"5) Irotzdem ctie Lirkunde von 1299 (sieke oben p, 72 k.) nur von
einer pksndung äes Landammanns sci ordinstionem okkicislium Mitteilung
mackt, so ctürltcn vielleickt clock damals sckon clie einzelnen Ammänner
mit clem Lteuerbezug in ikren Vierteln besuktrsgt gevesen sein, Ds
jectock ein gütlickes Verbandeln mit den Nonnen von Lteinen erfolglos
var unci zudem clie österreickiscke tterrscbakt sie unterstützte, so mockte
cler Ammann von Lteinen clie ^ngelegenkeit für vicbtig genug eracbtet
Kaden, um sie dem ÄmrnärmerKollegium zu unterbreiten, dss dann seiner-
seits den Islricbter (den Lsndammarmi um Pfändung snging.

2»») LieKe oben p. 79 ff.

df. glumer I. c, I. 286, Vergi, die Adresse des öelobungsscbreibens
von König Ludvig sn Lcbvvz unmittelbar nack der LcblscKt am Mor-
garten, LieKe oben Änm, 216. WoKI mit peckt veist Lr, v, WvlZ darauf
bin, es dürften in diesem .consilium" vielleickt die spätern Liedner in-
begriffen gevesen Z sein, Die oben 'genannte Klage des Klosters batte
sicb gegen die „okkiciales et complices supradictos nominstim ac in
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Nach unserer Vermutung waren somit die Viertelsvorstände

(officiales, später „Siebner") die Nachfolger der früheren
Ammänner für die laufenden Geschäfte, insbesondere auch

jene betreffend die Landesverwaltung in den Vierteln, während
dagegen die Rolle des beratenden Ammännerkollegiums ein
erweiterter Rat (bestehend aus den Viertelsvorständen und

Zuzügern aus den Vierteln)390) weiterführte.391)

Die unfriedlichen Verhältnisse zwischen Schwyz und
Einsiedeln dauerten trotz Interdikt und Exkommunikation
der Schwyzer fort bis zum Jahre 1350.

Aus dem Jahre 1319 (21. November) meldet uns eine

Urkunde :

„. das man von dem hanfzehenden zu Steina
gemeinlichen, er süe vf eigen old vf alme, die gloggan ze

Steina sol beseilen ,"392)

Hier ist von einem dinglichen Rechte der Kirche in
Steinen, resp. deren Kirchherren, an der Allmende nicht zu

sprechen, da der Hanfzehent kein jus in re aliena, sondern
als Reallast, gemäß älterem deutschem Recht, ein selbständiges

Rechtsobjekt ist. Als Befugnis von dem ihr
unterworfenen Grund und Boden eine Grundabgabe (in unserm
Fall den zehnten Teil des Hanfes, welcher aus der
Bewirtschaftung desselben gewonnen wird) zu erheben —
Grundsteuerberechtigung — ist sie eine unkörperliche Sache im

Eigentum des Zehntberechtigten.393) In Anbetracht des kirch-

universitates" (villarum) gerichtet. Eine Urkunde vom 30. März (siehe Kopp
1, c. b'p. 473) und eine zweite vom 31. März und 15. April nennen uns
diese officiales et complices. An erster Stelle d. h. vor den universitates
villarum vallis erscheinen in der einen 12, in der andern 11 Landleute
mit dem Landammann an der Spitze. Ob diese 12 vielleicht Glieder
eines nicht voll aufgezählten Dreizehnerrates waren, wie wir noch 1409

einem Dreizehnerkollegium begegnen? Landbuch 9.

390) Cf. Steinauer 1. c.

301) Die Ammänner sind daher u. E. bloß dem Namen, nicht aber
dem Amte nach verschwunden. Cf. dagegen Fr. v. Wyß 1. c. XVIII 96.

392) Geschichtsfreund XXX p. 312 f.

393) Cf. Heusler Institutionen I, 336 ff. 344 ff.
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Nack unserer Vermutung waren somit ctie Viertelsvor-
stände (officiates, später „Liebner") ctie NacKlolger cter trükeren
Ammänner tür ctie lautencten OescKätte, insbesonctere auck
jene betreffend ctie bandesverwaltung in cten Vierteln, wäkrend
dagegen clie Polle cles deratenclen AmmännerKollegiums ein
erweiterter pat (bestebend aus clen Viertelsvorstäncten unct

Zuzügern aus den Vierteln) °°°) weitertükrte.^^')
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Linsiecleln clauerten trotz Interdikt uncl Exkommunikation
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sprecken, da der IlantzeKent Kein jus in re aliena, soyckem
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steuerberecktigung — ist sie eine unkörperlicke Lacke im

Ligentum des ZeKntderecKtigten.^^) In Anbetracht des KircK-

universitstes" (villsrum) gericklet, Line Urkunde vom 30, lVlsrz («iene Kopp
I, c, d p. 473) unci eine uveite vom 3I,Nsrz unci 15, Äpril nennen uns
cliese ollicisles et complices, Än erster Ltelle cl, K. vor clen universitstes
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°°»>) Ol. Lteinsuer I, c,

2°') Die Ämmsnner sincl clsker u, L. blolZ clem Nsmen, nickt sber
clem Ämte nsck versckvunclen. dl, clsgegen Lr. v, WvlZ I, c, XVIII 96,

^) OescKicKtstreuncl XXX p, 312 t,

Ot, tleusler Institutionen I, 336 lt. 344 tt.
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liehen Zweckes dieses Zehnten und der Ausübung des
Zehntrechtes durch den Kirchherrn, dürfte letzteres auf die im
Mittelalter allgemein geltenden Rechtsgrundsätze394)
zurückzuführen sein, wonach die Kirche das Eigentumsrecht an
dem Zehnt auf allem fruchterzeugenden Erdreiche erwarb.
In zeitlicher Hinsicht dürfte der Hanfzehent in der Pfarrei
Steinen schon mit der Loslösung Steinens vom Kirchgange
Schwyz, also 1125, entstanden sein.396) Seinem Umfange
nach war dieser Zehnt jedenfalls eine decima universalis
d. h. er erstreckte sich nicht bloß auf bestimmte Grundstücke,
sondern auf den ganzen Kirchgang. Wurde Land, das bisher
nicht Kulturland war, durch Rodung ertragsfähig, so wurde
es auch ohne weiteres zehntpflichtig.ö96) Sobald daher später
der Gemeinweide etc. unterlegenes Gemeinland angebaut
wurde, unterlag es auch dem Novalzehnt, ohne daß es dazu
eines besonderen Rechtsaktes bedurft hätte.897) Daß aber
der Hanfzehent auch auf „alme" lasten konnte, beweist,
daß bereits zu Anfang des 14. Jahrsunderts das Recht der

Neurodung in der gemeinen Mark offenbar kein vollständig
freies mehr, sondern ein beschränktes war und vielleicht
teilweise von genossenschaftlicher Genehmigung abhing. 3'J8)

Daher verblieb Grund und Boden, der über das freie Maß
hinaus oder ohne ausdrückliche Vergünstigung zu Eigentum,
gerodet wurde, im Eigentum der Cenoss'en, während die
daraus gezogene Nutzung dem Rodenden als Ertrag der
Arbeit zufallen mochte.

304) Der Kirche ist durch die Kapitularien ein allgemeines
Besteuerungsrecht alles bebauten Grund und Bodens eingeräumt. Heusler I. c.

p. 351 und ebenso 348.

3'Jä) Der für den Kirchgang Schwyz bestehende Zehnt war kein
Hanf-, sondern ein Lämmerzehnt. Vergi. Oechsli p. 66 Reg. 738, 239, 281,
806.

3a6) Heusler 1. c. p. 351.

307) Der Hanfzehent auf der „alme" konnte daher möglicherweise
zeitlich auch erst bedeutend nach der Zehntpflicht auf den Sondergütern
wirksam geworden sein.

398) .Cf. Schröder 1. c. 457 f.
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Arbeit zufallen mockte.

Oer KircKe ist durck clie Kapitularien ein allgemeines öesteue-
rungsreclit alles bebauten Orund uncl Lodens eingeräumt, tteusler l, c,

p, 35l unct ebenso 348,

2"°) Oer lür clen KircKgang LcKwvz bestellende Retint war Kein
ttanl-, sondern ein Kämmerzebnt, Vergi, OecKsli p, 66 heg, 738, 239, 281,
896,

2«°) tteusler I. c, p, 35l,
2"5) Oer ttsnkekent sul der ,alme" Konnte daker möglickerweise

eeitlick suck erst dedeutend nsck der ZleKntpllicKt aul den Londergütern
wirksam geworden sein,

2"«) .Ot, LcKroder I, c. 457 t.
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Das obige urkundliche Beleg führt uns zum ersterimale
für die schwyzerischen Verhältnisse den Ausdruck „Alme"
vor Augen. Es hält nicht schwer, in ihm nur eine andere
Wortform für den Begriff Gemeinland zu erkennen.399)

Meitzen400) hat gegenüber der fiüher in der Wissenschaft

allgemein geltenden Ansicht, daß Allmend und ge-
meine,Mark synonyme Ausdrücke für dieselbe Sache seien,401)
beiden eine verschiedene Bedeutung beigelegt. Nach ihm
bezeichneten „gemeine Marken" die Wald- und Weideländereien

an welchen die Einwohner verschiedener Ortschaften

„Nutzungsrechte" ausübten, während er in den Allmenden
die zu einer einzelnen Ortschaft gehörigen unverteilten
Grundstücke sah.402)

Diese Ansicht Meitzens hat Below treffend widerlegt.403)
Daß auch für unsere Verhältnisse von einer Unterscheidung
zwischen Allmend und gemeiner Mark bezw. „Gemeinmark",
im Sinne Meitzens nicht die Rede sein kann, beweist schon
das gänzliche Fehlen ausgeschiedener Gemeinländereien für
die einzelnen Gemeinden.404) Fragliche Ausdrücke nicht für

synonym zu halten, dafür liegt für uns kein Grund vor. Jedenfalls

war der Terminus „Gemeinmark" zur Bezeichnung des

Gemeinlandes ursprünglich auch in Schwyz gebräuchlich.
Seit Ende des 14. Jahrhunderts dagegen finden wir in diesem
Sinne in den schwyzerischen Quellen fast ausschließlich den

Ausdruck Allmende.

«in

3'J9) Es wird ja bewußt zum Sondereigen in Gegensatz gesetzt.
40") Siedelungs- und Agrarwesen 1. 162 ff.

I4) Cf. Schröder p. 57, 425, Note 7. v. Maurer, Einleitung 84 ff.
,2) Für Meitzen bestanden in der Schweiz nur wenige Marken ;

p. 476 f. 1. c. sagt er : „Auch in der Schweiz zeigen sich nur selten Spuren,
daß Wald- und Weiderechte das Gebiet einer einzelnen Gemeinde
überschritten."

403) Below, in der Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

I. p. 120 ff.

i0i) Siehe Blumer I. p. 382, 386.
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Das obige urkuncilicke IZeleg tükrt uns zum erstenmale
tür ctie sckvvzeriscken VerKältnisse 6en Aus6rucK

vor Augen, bs Kält nickt sckver, in ikm nur eine anclere

worttorm tür cien öegritt Qeme/tt/a««' zu erkennen. ^^^)

Neitzert"") Kat gegenüber 6er trüber in 6er wissen-
sckatt allgemein geltencien AnsicKt, 6aL AIImen6 un6 ge-
meineMsrK svnonvme Aus6rücKe tür ciieselbe Lacke seien/'")
bei6en eine versckieciene Le6eutung beigelegt. Nack ikm
bezeicbneten „gemeine NarKen" 6ie Wal6- unci weicieläncle-
reien an velcken 6ie LinvoKner versckie6ener OrtscKatten

„NutzungsrecKte" ausübten, väkrenci er in 6en Allmencien
6ie zu einer einzelnen OrtscKatt gekorigen unverteilten
Qrun6stücKe sak. "^)

Diese AnsicKt Neitzens Kat öelov trelten6 vi6erlegt. "^)
DaL auck tür unsere VerKältnisse von einer blntersckeiclung
zviscken AIImen6 un6 gemeiner NarK bezv. „QemeinmarK",
im Zinne Neitzens nickt 6ie Pe6e sein Kann, beweist sckon
clas gänzlicke beKIen ausgesckie6ener Oemeinlän6ereien tür
6ie einzelnen Oemeinclen. "^) braglicke Aus6rücKe nickt tür
svnonvm zu Kalten, ciatür liegt tür uns Kein (Zrunci vor. le6en-
kails var 6er Terminus „(remeinmark" zur IZezeicKnung 6es

(Zerneirilancies ursprünglick auck in LcKvvz gebräucKIicb.
Zeit Ln6e 6es 14. lakrkuncierts dagegen tin6en vir in ciiesem

Zinne in 6en sckvvzeriscken (Zueilen tast gusscKIieLIicK 6en
Aus6rucK Allrnencie.

2"°) Ls wird js hevulZt zum Lonäereigen in Oegensatz gesetzt,
^°") Lieäelungs- unä Ägrarvesen I, 162 tt,

dt, LcKröäer p, 57, 425. Note 7, v, Msurer, Einleitung 84 lt.
Lür Meitzen bestsnäen in cier LcKveiz nur venige Marken;

p. 476 k, l, c, sagt er ' „ÄucK in äer LcKveiz zeigen sicn nur selten Spuren,
äaL Vslä- unä Veiäereclite äss Oebiet einer einzelnen Oemeinäe über-
sclintten,"

lZelov, in äer VierteljsKrsscKrikt lür Sozis!- unä WiitscKstts-
gesckicbte I, p, 12« kl,

LieKe ölumer I, p, 382, 386,
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Der Begriff der Allmende oder Gemeinmark kann in
einem engern und weitern Sinne gebraucht werden. Im
weitern Sinne begreift er sämtliches Gemeingut in sich ohne
Rücksicht darauf, ob es dem gemeinsamen Nutzen aller
oder nur dem Sondernutzen einzelner Genossen diene. Im

engem Sinne wird es überall da angewendet, wo es
entweder nur das in Gemeinnutzung befindliche Gemeingut,
oder nur bestimmte Arten desselben, insbesondere Weide
im Gegensatz zu Wald bezeichnet.405) Obwohl von einem
Hanfzehnten auf der Gemeinwaldung nicht gesprochen werden

kann, so halten wir doch dafür, daß die letztgenannte
Urkunde den Begriff „Alme" in seinem weitern Sinn uns
vorführt. Er steht nicht im direkten Gegensatz zum Wald, wohl
aber zum Sonderetgen.

Einen weitern Aufschluß über die schwyzerischen
Markverhältnisse bringt uns der Landsgemeindebeschluß vom
11. November 1336.406) Es veräussern „die Landtlüte zu
Schwitz gemeinlich", „einhellenklich vff einem offnen
Lanntag" Heinrich Schmid von Steinen und dessen Erben
das Gut „Helberich" in Steinen, samt dem „ertrich" und

Holz, das auf demselben gewachsen ist, oder da noch
wachsen soll. Die Grenzen werden beschrieben. Zugleich
bannen sie ihm das genannte Holz „mit allem dem Rechten,
Alls auch die hölltzer vnd die benne gebannen sind, die
der Lanntlüten Lanntwery sind". „Were aber, daß yeman in
dem Landt, er wery von Art oder wo er im Landt wery,
harüber zwüschen in den vorgenanten zilen hüwe, der sol
es büßen vnd ablegen, alls ob er in der Lanntwery ge-
huwen hette. Man soll ovch vm die vorgenamten Sachen zu

Schwytz vff der weidhub richten, oder wo der Richter richtet,
der dann Richter ist zu Schwitz der Lanntlüten gemeinlich,

so man harum klegt."

405) Vergi. Miaskowski, Die schweizerische Allmende p. 1 und 2.

Carl Bücher, „Allmende" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften
von Conrad etc.

406) Landbuch p. 199.
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Oer öegritt 6er /t//me/z«e ocke/' (?eme//ZMK/'^ Kann in
einem enZV/n unci M6/te^« <5m«e gebrsuckt veräen. Im
vettern Linne begreitt er sämtliches Oemeingut in sieri «Kne

pücksickt daraut, ob es dem gemeinsamen Nutzen aller
ocler nur clem Londernutzen einzelner Oenossen diene. Im

engern Zinne vird es überall da angevendet, v« es enb
veder nur das in Oemeinnutzung detindlicbe Oemeingut,
ocler nur bestimmte Arten desselben, insbesondere Meide
im Oegensatz zu Wald bezeichnet."^ ObvoKI von einem
tlantzeknten aul der Oemeinvgldung nickt gesprocben verden
Kann, so Kalten vir dock datür, daL die letztgenannte blr-
Kunde den Legritt „Alme" in seinem veitern Linn uns vor-
lükrt. Lr stekt nickt im direkten Oegensatz zum Wald, voKI
aber zum Londereigen.

Linen veitern AulscKIuL über die sckvvzeriscken iVlarK-

VerKältnisse bringt uns der /^ancksFemttnckeSesctt/tt/Z vom
//./Vovemött /ZZ6. ^°°) Ls veräussern „die bandtlüte zu
Lcbvitz gemeinlicb", „einkellenkbck vtt einem «ttnen

bsnntag" treinrick ZcKmid von Lleinen und dessen Lrben
das Out „blelberick" in Lteinen, samt dem „ertrick" und

Ilolz, das aut demselben gevacksen ist, «der da nock
vacksen soll. Die Orenzen verden bescbrieben. Zugleick
bannen sie ikm das genannte Holz „mit allem dem Deckten,
Alls aucn die Kölltzer vnd die benne gebannen sind, die
der banntlüten banntverv sind". „Mere aber, dalZ vernan in
dem bandt, er verv von Art «der vo er im bandi verv,
Karüber zvüscken in den vorgenanten zilen Küve, der sol
es büken vnd ablegen, alls ob er in der banntverv ge-
Kuven Kette. Ivlan soll ovck vm die vurgenamten sacken zu

LcKv^tz vtt der veidkub ricbten, oder vo der picbter ricktet,
der dann picbter ist zu LcKvitz der banntlüten gemein-
lick, so man Karurn biegt."

tos) VerZl, MiasKovsKi, Die »ctttveiüenscne Ällmencie n, t unci 2,

ilsrl IZucner, »Älimencle- im ttancivöcterbuck iter Zwstswissenscnukten
von donrsci etc,

"°) Lsnctbucn p. 199,
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Als Entgelt hiefür sollen Heinrich Schmid und seine

Erben „dien vorgenannten Lanntlüten zu Schwitz die Straß

in dem Blatty gut machen und beheben, yemer me, alls

ver vnnd alls lanng, alls ouch Jm gegeben und ge-
bannen ist, vnd vierzechen schuoch wit bi sinem guote hin,
daz im gegeben vnd gebannen ist."407) Wenn er seiner
Pflicht nicht nachkommt, soll er gerichtlich belangt werden,
„vnnd soll Jm darum nieman sin holltz abschlan noch
wüsten."

Was diesen Akt der Allmeindveräusserung von den

bisherigen speziell unterscheidet, ist die dem Erwerber über-
bundene Beschwerde des Straßenunterhaltes.4Ö8) Der letztere

war offenbar bisher eine Gemeinlast der Markgenossen und
wurde wahrscheinlich durch deren Gesamtleistungen
bestritten. 409)

Wiederum erscheint hier die Landsgemeinde in ihrer
Doppelstellung als öffentlichrechtliches (richterliches) und

markgenössisches Organ. Die Landleute üben auf einem
offenen „Lanntag" (Gerichtstage) die Banngewalt410) aus, setzen

407) Cf. Landauch p. 141.

408) Es wird sich hier um einen Weg handeln, der auf Gemeinland

lag.
409) Vergi, v. Maurer, Geschichte der Markenverfassung 185 ff.,

Gierke 1. c. II. p. 237 f.
41°) Bann, bannus, in seiner Grundbedeutung feierliches Wort, ist

der obrigkeitliche Befehl. Dann heißt Bann auch die Buße, welche auf
den Bannbruch, d. h. die Übertretung des Befehls, gesetzt ist. Bann
vermag aber drittens auch einen Rechtszustand zu bezeichnen, welcher durch
den Befehl herbeigeführt werden soll, so einerseits den durch Friedensbann

gewirkten Frieden, anderseits den Unfrieden, in welchen der Friedlose

gebannt wird. Jünger ist das Wort Bann im Sinne der Banngewalt,
als des Rechtes bei Strafe zu gebieten und zu verbieten (Brunner II. 34 f.).
Die Banngewalt „das imperium der Deutschen Verfassung" erscheint als
das Merkmal der Obrigkeit (Brunner II. 35). Bann erscheint hier endlich
auch in der Bedentung von Bannbezirk, d. h. Gebiet, innerhalb dessen
der durch dinglichen Friedensbann gewirkte Friede herrscht. „Alls
die benne gebannen sind.")
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AIs Lntgell Kietür sollen lleinricn LcKmid uncl seine

Lrben „dien vorgenampten banntlüten zu LcKwitz clie LtralZ

in dem ölatt^ gut rnacnen uncl belieben, ^emer me, alls

ver vnnil alls lanng, alls ouck ^m gegeben uncl ge-
bannen ist, vncl vierzecken sebuoek wit bi sinem guote Kin,
daz im gegeben vncl gebannen ist." ^°^) wenn er seiner
ptlickt nickt nackkommt, soll er gericktlick belangt werden,
„vnricl soll lm clarum nieman sin Kolltz abscblan nock
wüsten."

was cliesen Akt cler /t/Zme/ttckveMttssemttF von clen

biskerigen speziell untersckeidet, ist clie dem Erwerber über-
bundene SesahWe/Äe Äes Ä/'ttM/m/^e/'tta^es. ^°^) Oer letztere

war offenbar Kisker eine Oemeinlast der lvtarkgenossen und
wurde wakrsckeinlick durck deren (Gesamtleistungen be-

stritten.

wiederum erscbeint Kier die bandsgemeinde in ikrer
Ooppelstellung als «ffentlickrecktlickes (rickterlickes) und

markgenüssisckes Organ. Oie bandleute üben gut einem
offenen „banntgg" (OericKtstage) die Lanngewalt"") aus, setzen

'°') dt. Ksnctsucb p, 141,

ös wircl sicK Kier um einen Weg Ksncleln, cler sut Oemein-
isncl lag,

'°°) Vergi, v, Maurer, OescKicKte 6er MsrKenverfsssung I8ö lt,,
OierKe I. c, II, p, 237 k,

t'°) Laim, dsnnus, in seiner OrunclbecZeutung teierlickes Wort, ist
cler obrigkeitlicbe öekeKI, Dsnn KeiiZt ösnn suck clie SulZe, velcbe sut
clen Lsnnbrucb, cl, K, clie Obertretung cles lZelelils, gesetzt ist, ösnn ver-
msg sber clrittens suck einen hecktszustsncl zu bezeicbnen, welcker clurck
clen öeteKI KerbeigetüKrt werclen so», so einerseits clen clurck Lrieclens-
dsrm gewirkten Lrieclen, sniterseits clen Onlrieclen, in welcken cler Lriecl-
lose gebannt wird, lünger ist clss Wort Lsnn im Linne cler lZsrmgewslt,
sis cles hecktes bei Ltrsle zu gebieten unct zu verbieten (örunner II, 34 l
Die Ssnngewslt »clss Imperium cler Deutscken Vertsssung" ersckeint sis
clss MerKmsl cler Obrigkeit lIZrunner II, 35), Lsnn ersckeint Kier encllick
suck in cler IZeclentung von ösnndezirk, cl, K. Oebiet, innerkslb clessen
cler clurck clinglicken Lrieclensbsnn gewirkle Lriecle berrscbt, „ÄIIs
clie benne gedsnnen sinct,')
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gegen den Übertreter des Bannes eine Buße fest411) und

verfügen über Marksubstanz. Eigentümlicherweise bezieht sich
auch der Bann auf „Holz", das durch den Veräusserungsakt
bereits Privateigentum geworden ist. Solche Bannungen
von in Privatbesitz stehenden Holzbeständen wiederholen
sich auch in späterer Zeit.412) Es beweist diese Tatsache,
daß das Sondereigentum an Waldungen erst spät sich durch

Ausscheidung aus dem Gemeinlande entwickelt hat. Es war
zu dieser Zeit noch kein intensives, sondern vielmehr ein

zu Gunsten der Gesamtheit beschränktes.413) Vermutlich war
daher alles nicht gebannte Holz dem Freiholzhiebe der
Genossen unterworfen.

Indem die Landleute von Schwyz als Bannbusse
diejenige festsetzen, die auch jenen treffen soll, welcher in
der „Lanntlüten Lanntwery"414) Holz haut, so beweist dies

offenbar, daß sie schon früher Wälder gebannt.416)

Einem in seiner geschichtlichen Entwicklung interessanten

Rechtsverhältnisse begegnen wir im Landsgemeindebeschluß

vom 27. Mai 1339.416) Die Lanntlüte gemeinlich
zu Schwyz bestimmen: „. vm vnser gemeinmerckty
in dem Lanndt zu Schwytz, daß man die niessen soll, wer
es gerne thut, vnntz vor Sannt Johanns tag vyerzechen tagen ;

tnJ Diese Buße scheint eine besonders hohe gewesen zu sein. Cf.
Landbuch p. 268 mit p. 206. Oechsli 212.

4ia) Cf. Geschichtsfreund XXIX p. 29 wo die „Landtleute" dem
Kloster St. Peter in Schwyz seinen Eigenwald am Urme bannen. Ebenso
Landbuch p. 207 f.

413) Vergi, v. Inama-Sternegg, Wirtschaftsgeschichte I. 106 f.

414) Unter Lanntwery-Wäldern verstehen wir Landesschutzwaldungen,
welche an der Landesgrenze direkt oder indirekt der Landesverteidigung
dienten (siehe Exkurs I). Später, als der ursprüngliche Zweck teilweise
mißkannt war, mochte dieser Ausdruck bisweilen auch für Bannwälder
überhaupt verwendet worden sein.

*15) Die Bannung der „Landwehrinen" dürfte vielleicht mit der
Errichtung der Letzimauern zusammenhängen Spuren einer Banntätigkeit
zeigte schon das älteste Urbar des Klosters Einsiedeln, indem es ein
Gut „zem Bannholz" nennt. Oechsli Reg. 57.

«'•) Landbuch S. 214.
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gegen den blbertreter äes Sannes eine öuiZe test^") und

vertilgen überiVtgrKsubstanz. tligentümlickerweise beziekt sicK

aucn äer Lsnn sui „blolz", das durck den VeräusserungsaKt
bereits Privateigentum geworden ist. LolcKe öannungen
von in Privatbesitz stebencten Holzbeständen wiederkolen
sicb auck in späterer Zeit. Ls beweist cliese l'atsacke,
daL das 5o«a!6wkF6«/ttm a« I^a/«!tt«Fett e«'/ sos^ sicb cturcb

AusscKeidung aus ctem Qemeinlande e/z^Mêc^ett nat. Ls war
zu dieser Zeit nocb Kein intensives, sondern vielmekr ein

zu Qunsten der QessmtKeit bescbränktes. ^'°) Vermutlick war
dsker alles nickt gebannte Ilolz dem /v-e/tto/^/eöe der (Ze-

nossen Unterworten.

Indem die bandleute von LcKwvz als öannbusse die-

jenige testsetzen, die auck jenen tretten soll, welcker in
der „banntlüten banntwer^" Ilolz Kaut, so beweist dies

«ttenbar, daL sie sckon trüker Wälder gebannt.''"')
Linem in seiner gesckicktlicken Entwicklung interes-

santen pecktsverkältnisse begegnen wir im /.««cksFeme/ncke-
öe5«h/tt/S ?,om ^Z. /14«/ /ZZ9. "") Oie banntlüte gemeinlick
zu LcKwvz bestimmen: „. vm vnser gemeinrnercktv
in dem banndt zu LcKwvtz, daL man die niessen soll, wer
es gerne tkut, vnntz vor Lannt lokanns tag v^erzecken tagen;

Diese öuLe sckeint eine besonders Koke gewesen zn sein, Ok,

KandducK p, 268 mit p, 206, OecKsli 212,

"2) Ot. OescKicKtslreuncl XXIX p. 29 vo ctie „Ksndtleute" clem
Kloster 8t. Peter in LcKvvz seinen Ligenvald sm Orme dsnnen. Ebenso
KsndbucK p. 207 t,

"«) Vergl, v, Insms-Lternegg, WirtscKsttsgescKicKte I, 196 l,

t") Onter Kanntverv-Wsldern versteken vir KandesscKutzvaldungen,
velcbe sn cter Karidesgrenze direkt oder indirekt der Ksndesverteidigung
dienten (sieke LxKurs I), äpSter, sis der ursprünglicke Z^vecK teilveise
miLKannt vsr, mockte dieser Ausdruck disveilen suck tür ösnnvslder
überkaupt vervendet vorden sein.

"2) Die ösnnung der .KsndveKrinen" dürlte vielleickt mit der
LrricKtung der Letzimsuern zussmmenkängen, öpuren einer ösnntutigkeit
zeigte sckon das älteste Orbar des Klosters Linsiedeln, indem es ein
Out ,zem LannKolz' nennt. OecKsli peg. 57,

"°) LandhucK 8, 214,



128

von dess hin soll man sy nümen etzen, wann einer, des

das eygen ist. Man soll ouch vor Sannt michells mess

vyerzechn tagen darvff faren, wer es gerne thutt, vnnd die

gemeinmerckty etzen. Werte aber yeman das dem, der da

etzen will, in den zylen, so er etzen soll, alls hie geschriben
stat, dem soll er es bessern alls ein fräuen. Es soll ouch
nieman das gemeinmercky genote verschlachen, wann das
si offene geborten haben, da man vss vnnd in möge farn.

Verschlüge ouch jeman die gemeinmercky alls genote, das

es nit offenne Lücken hette in den zylen, so es menlich
messen soll, der müßte es bessern. Breche ouch yeman dem
selben sinen hag, ob er nitt offene Lücken funde, der soll
ouch damit nicht getan han, brichett er, dass er vss vnnd
in gefarn mag.

Were ouch, das jeman, wer der were, so rieh, der körn
oder Raben gesäyt hetty vff den gmeinmerekin, das soll
er ensunders beschlachen von den matten ; das soll Im
nieman etzen, noch ouch sine heg brechen .".

Zweifellos stehen hier Güter in Frage, die ursprünglich
Gemeinmark d. h. Gemeinland gewesen. Sämtliche Landleute
bezw. Markgenossen haben daran unbestreitbar das sogen.
Herbst- und Frühlingsatzungsrecht, welches heute noch
vielerorts im Kanton Graubünden 417) und auch in Ursern418)

(Kanton Uri) besteht. Diese Güter müssen also offene Zeit
halten,419) im Frühling bis zum 10. Juni und im Herbst vom
15. September an. Die Umzäunung darf in dieser Zeit nicht
vollständig geschlossen sein, sondern muß jedem einzelnen
Genossen die Aus- und Einfahrt mit seinem Vieh ermöglichen.

420) Wegen Behinderung in der Ausübung dieses

Atzungsrechtes entsteht dem Geschädigten Ersatzanspruch
gegen den Schädiger. Wer den gänzlich verschlossenen

417) Siehe Moosberger 1. c. p. 125 ff.
418) Nach einer Mitteilung des Herrn Dr. Leo Meyer, Andermatt,

«i) Vergi, v. Inama-Sternegg 1. c. I. 107.

4,°) Vergi, v. Inama-Sternegg ibidem.
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von dess Kin soll man SV nümen etzen, wann einer, cles

clas ev^en ist. iVian soll ouck vor Lannt mickells mess

v^erzeckn tagen clarvtt taren, ver es gerne tkutt, vnncl clie

gemeinmerckt^ etzen. werte aber vernan clas clem, cler cla

etzen vili, in clen Zvieri, so er etzen soll, alls Kie ZescKriben
stat, clem soll er es bessern alls ein tränen. Ls soll oucli
niernan clas ZemeinmercKv genote verscklacken, wann clas

si ottene Zeborten Kaben, cla man vss vnncl in mözze tarn.

VerscKIüge ouck jeman clie ZemeinmercKv alls Zenote, das

es nit ottenne bücken Kette in clen zvlen, so es menlick
messen soll, der müLte es bessern. lZrecbe ouck veman dem
selben sinen KaZ, ob er nitt ottene bücken iuncle, cler soll
ouck damit nickt getan Kan, brickett er, dass er vss vnnd
in zzetarn maZ.

were ouck, das jeman, ver der were, so rick, der Korn

oder päben zzesävt Kettv vtl den ZmeinrnercKin, das soll
er ensunders descklacken von den matten; das soll Im nie-

man etzen, nock ouck sine KezZ brecben .",

Zweitellos sieben Kier (Züter in Lrazze, die ursprünzzlick
OemeinmarK d. K. Oemeinland gewesen. LämtlicKe bandleute
bezw. iVlgrKgenossen Kaben daran unbestreitbar das sogen,
//e/'öz?'' ««a! /^/'tt/ê/iKFxa^tt/ZA^/'e^^ welckes Keute nock
vielerorts im Kanton Oraubünden und aucn in blrsern^)
(Kanton blri) bestebt. Diese Qüter müssen also ottene Zeit
Kalten, im LrüKIing bis zum 10. luni und im Ilerbst vom
15. Leptember an. Die blmzäunung dark in dieser Zeit nickt
vollständig gescKIossen sein, sondern mulZ jedem einzelnen
(Genossen die Aus- und LintaKrt mit seinem VieK ermog-
licken.^^) wegen IZeKinderung in der Ausübung dieses

AtzungsrecKtes entstekt dem OescKädigten LrsatzansprucK
gegen den Schädiger, wer den gänzlick verschlossenen

LieKe Moosberger I. c, p, 125 tt.
Irseli einer Mitteilung cles tterrn Or, Keo Mever, Ändermstt,

t>s) Vergi, v, lnsms-Lternegg I. c. I. 107,

"°) Vergi, v. lnsms-Lternegg ibidem.
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Zaun zum Zwecke des Einfahrens nach Erfordernis öffnet,
bleibt frei von Verantwortlichkeit gegen den Eigentümer.

Hat jemand Korn oder Rüben auf dem „Gemeinmärk"
gesät, so darf er dieses Pfanzland von dem Wiesland des

Gemeinmärks durch einen Zaun abschlagen. Dieser
angepflanzte Teil bleibt dann von der Gemeinatzung befreit.421)
Sobald also, und soweit diese Gemeinmarkgüter durch private
Arbeit gezogene Früchte trugen, blieben sie der Gemeinatzung

verschlossen. Die darauf verwandte persönliche Arbeit
gab einen Rechtstitel zur ausschließlichen Sondernutzung.

Über die juristische Natur dieser „Gemeinmerckty" 422)

bestehen verschiedene Auffassungen. Als nicht in's
Sondereigentum übergegangenes Land, Allmende, faßt sie Kothing423)
auf. Miaskowski *24) betrachtet sie als „in Sondernutzung
befindlichen Korporationsbesitz", welcher der Allmend im

engern Sinne entgegengesetzt wird. Ähnlich v. Maurer425)
und teilweise auf letztern sich stützend, Gierke.426) Speziell
v. Maurer427) nimmt an, daß es sich in dem vorliegenden
Landsgemeindebeschlusse um Gemeinländereien handle,welche
die Landsgemeinde zur hloßen Sondernutzung hingegeben

421) Irrig dürfte die Deutung Oechsli's sein, der für diesen Fall das
Recht der völligen Einzäunung eines solchen Grundstückes und der
gänzlichen Befreiung von der Etzweide annimmt. 1. c. p. 215. Indirekt scheint
sich aus dieser Stelle zu ergeben, daß auch in Schwyz der Sondereigentümer,

dessen Gut auf die Allmende stieß, dasselbe gegen letztere hin
auf eigene Kosten und Gefahr durch Zaun einzufriedigen hatte.

422) Auch „gemeinmerckt", „gemeinmercky", „gemeinmerckinen",
„gemeinmärk", „gemeinmerkgüeter", „gemeinmerchtgueter", „gemeinwerk"
genannt, siehe Landbuch 141, 209, 214, 225, 235 f.

425) Glossar zum Landbuch p. 290.
424) Miaskowski 1. c. p. 2 ff.
426) v. Maurer, Einleitung p. 108 f.
426) Gierke 1. c. I. p. 67, II. p. 223 und 225. Das später auf diesen

Gütern lastende Gemeinmarkgeld (als Entgeld für die Nichtausübung des
Atzungsrechtes der Genossen, siehe Landbuch p. 226) faßt letzterer als
Abgabe an die Genossen auf, „die einem Anerkennungszins oder einer
Steuer ähnelte."

427) 1. c. p. 111.

10
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Zaun zum Zwecke des LintaKrens nack Lrtordernis öffnet,
bleibt tret von VerantwortlicKKeit gegen den Eigentümer.

Hat jemand Korn oder püden aut dem „(ZerneinmärK«

gesät, so dart er dieses pianzland von dem Mesland des

(ZemeinmürKs durcb einen Zaun abscblagen. /Diesem

Sobald also, und soweit diese (ZemeinmarKgüter durcb private
Arbeit gezogene brückte trugen, blieben sie der (Zernein-

atzung verscblossen. Die daraut verwandte persönlicke Arbeit
gab einen pecktstitel zur susscKIieLIicKen Sondernutzung.

lIber die ^tt«'sttsc»6 /Va^«/' ck/ese^ „lIemeittme^^"
bestellen verscbiedene Auffassungen. AIs nickt in's Sonder-

eigentum übergegangenes band, Allmende, taLt sie KotKing^^)
sul. IvliasKowsKi betracktet sie als „in Sondernutzung
belindlicben Korporationsbesitz", welcber der Allmend im

engern Linne entgegengesetzt wird. AKnIicK v. IViaurer

und teilweise aut letztern sicK stützend, (ZierKe. Speziell
v. lvtaurer^') nimmt an, daL es sicK in dem vorliegenden
bandsgemeindebescKIusse um (Zemeinländereien KandIe,welcKe
die bandsgemeinde zur bloLen Sondernutzung Kingegeben

Irrig dürtte clie Deutung Oecbsli's sein, cler tür diesen Lall das

heckt der völligen Einzäunung eines solcken Grundstückes und der gänz-
licken Befreiung von der Ltzveide annimmt. I. c, p, 215, Indirekt sckeint
sicK aus dieser Stelle zu ergeben, daL suck in ScKvvz der Sondereigen-
tümer, dessen Out gut die Allmende stieü, dasselbe gegen letztere Kin
gut eigene Kosten und OetaKr durck ?aun einzutriedigen Kstte,

ÄucK „gemeinmerckt", „gemeinmerckv", „gemeinmerckinen",
„gemeinmärk', „gemeinmerkgüeter", „gememmercktgueter", „gemeinverk"
genannt, sieke KandbucK 141, 209. 214, 225, 235 t,

42°) <zigzgg^ z,^,^ Ksndbucb p. 299.

^) MissKovsKi 1. c. p. 2 kt.

<2°) v. Maurer, Einleitung p, 198 t.

"«) OierKe I. c. I. p. 67, II. p. 223 und 225. Das später sut diesen
Oütern lastende OemeinmarKgeld (als Lntgeld tür die I>IicKtausUdung des
Ätzungsrecbtes der Oenossen, sieke LandbucK p, 226) tsLt letzterer als
Abgabe sn die Oenossen gut, „die einem ÄnerKermungszins oder einer
Steuer äbrielte."

l. c. p. III.
l«
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hätte, um darauf Korn und Wein428) zu pflanzen etc. „Das
Eigentum an solchen Gemeinländereien blieb nach wie vor
der Landsgemeinde. Sie durften daher nicht veräußert und
nicht verpfändet werden, indem sämtliche Landleute im Frühjahr

und im Herbst ihr Vieh darauf weiden lassen durften
Wie anderwärts, so sind nun wohl auch diese zur bloßen
Sondernutzung hingegebenen Ländereien nach und nach

stillschweigend in Sondereigen übergegangen."

Snell429) versteht unter „gemeine Mark" jene Güter,
welche zwar in Privatbesitz übergegangen waren, auf denen
aber das Trattrecht (Frühlings- und Herbstatzungsrecht der
Landleute) noch haftete. Nach Oechsli sind die „Gemein-
markgüter„ „Matten, die zwar ins Privateigentum übergegangen

waren, auf denen aber gleichwohl jeder Landmann,
dem es beliebte, im Frühling und im Herbste sein Vieh
weiden lassen durfte."107) Die Gemeinmarkgüter waren also
nach den letztgenannten Ansichten im Privateigentum
stehende Grundstücke, auf denen aber noch das Recht der
Frühlings- und Herbstatzweide (Trattrecht) der Gemeindegenossen-

lastete. Dieser Auffassung schließen auch wir uns
an. Es spricht insbesondere hiefür die Tatsache, daß das
Gemeinmärk „eygen" des Besitzers ist.431) Aus dieser
Annahme ergibt sich aber, daß hier Gemeinmark in einem

engern als dem sonst gebräuchlichen (weitern) Sinne,
wonach sie die ganze Allmend bedeutet, angewendet wurde.
Die Bezeichnung dieser Gemeinmarkgüter als „vnnser (d. h.

der Landleute) gemeinmerkty" 432) beweist klar, daß sie

428) Es handelt sich hier nicht um Reben, sondern um Rüben, was
das schwyzerische Lokaldialekt eben mit Raben bezeichnet. Cf. Oechsli
p. 215.

429) Staatsrecht II. p. 194. Ähnlich Blumer 1. c. I. 383.
430) Oechli 1. c. 264 f.

431) Vergi, auch Gemeindebeschlüsse von 1358, 1448 und 1608 Landbuch

209, 235, 225. Vergi, dagegen v. Maurer 1. c. p. 111, der wohl
irrtümlich die Gemeinmarkgüter in Gegensatz setzt sowohl zu dem nicht
zu Sondernutzung hingegebenen Gemeinlande, wie auch zum „Eigen".
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natte, um darauf Korn unci wein ^) pflanzen etc. „Das
Ligentum an solcken Oemeinländereien blieb nack vie vor
cler bandsgemeinde. Lie durften claker nickt veräuLert uncl

nickt verpfändet v/erden, indem sämtlicke bandleute im LrüK-
jakr und im tterbst ikr VieK daraut weiden lassen durften
wie anderwärts, so sind nun woKI auck diese zur blolZen

Londernutzung Kingegebenen bändereien nack und nack

stillscbweigend in Londereigen übergegangen."

Lnell "°) verstekt unter «gemeine NarK" jene Oüter,
welcke zwar in Privatbesitz übergegangen waren, gut denen
aber das lrattreckt (LrüKlings- und tlerbstatzungsrectit der
bandleute) nock Kältete. Nack OecKsli sind die „Oemein-
markgüter„ „lvtgtten, die zwar ins Privateigentum Uberge-

gangen waren, sut denen aber gleickwobl jeder bandrnann,
dem es beliebte, im LrüKIing und im tlerbsle sein VieK
weiden lassen dürtte.""") Die OemeinmarKgüter waren als«
nack den letztgenannten AnsicKten im Privateigentum sie-
Kende OrundstücK«, aut denen aber nock das peckt der
LrüKlings- und bterbstatzweide (lrattreckt) der Oemeinde-

genossen- lastete. Dieser Auffassung scKIieLen aucn wir uns
an. Ls sprickt insbesondere Kiekür die latsacke, daL das
OemeinrnärK „evgen" des Lesitzers ist."') Aus dieser An-
nakme ergibt sicK aber, daL Kier OemeinmarK in einem

engern als dem sonst gebräucKIicben (weitern) Linne, wo-
nack sie die ganze Allmend bedeutet, angewendet wurde.
Die LezeicKnung dieser OemeinmarKgüter als „vnnser (cl. K.

der bandleute) gerneinmerktv" ^) beweist Klar, daL sie

422) Ls Ksndeit sicK Kier nickt um heben, scmclem um huben, vss
ctss sckvvzeriscke LoKsIdisIeKt eben mit hsden bezeicbnet, dt, OecKsli
p. 215.

"«) LtastsrecKt II. p. 194. MnlicK Slumer l. c. I, 383.

"°) OecKIi l. c. 264 k.

">) Vergi, suck OemeindedescKIüsse von 1358, 1448 unci 1693 Land-
buck 299, 235, 225. Vergi, dagegen v. ivtsurer I, c, p. III, cier voKI irr-
tllmlick die OemeinmarKgüter in Oegensstz setzt sovoKI zu dem nickt
zu Sondernutzung Kingegedenen Oemeinlsnde, vie auck zum „Ligen".
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eben ursprünglich Gemeinland gewesen, und daß daher das

Weidgangs- oder Trattrecht keineswegs eine erst nach
Entstehung des Sondereigens auf dasselbe gelegte Dienstbarkeit,
sondern ein Rest alten Gemeineigentums ist.488) Wenngleich
ein Sondereigentum an diesen Gütern besteht, so ist
dasselbe daher noch kein vollkommenes, kein „lidig eigen",
es ist noch beschränkt durch das Trattrecht der Landleute
als Überbleibsel aus dem ehemaligen genossenschaftlichen
Eigentum.

Zu seiner Auffassung bezüglich des „Gemeinmärks"
gelangte Miaskowski wohl auf Grund seiner weitern Annahme,
daß auch in Schwyz alle Sondergüter dem Trattrecht
unterworfen gewesen seien.434) Allein nirgends findet sich in den

schwyzerischen Rechtsquellen eine Spur, die ein solches
allgemeines Trattrecht verraten würden. Vielmehr bestand der
Gegensatz zwischen beiden gerade darin, daß das „Gemeinmärk"

im Frühling und Herbst offene Zeit halten mußte,

wogegen das übrige Sondereigen von dieser Last befreit,
„lidig eigen" war.436) Bezeichnend ist es ja, wenn das
genannte Landrecht nur Bestimmungen enthält betreffend
Ausübung des Frühlings- und Herbstweidganges auf den

Gemeinmarkgütern.

Was v. Maurer von Beschränkungen des Eigentums- und

Dispositionsrechtes an diesen Gemeinmarkgütern zu Gunsten
der Gemeinde hervorhebt436) fällt in eine spätere Zeit und

432) Sofern darunter nicht das Trattrecht der Genossen selbst
verstanden werden soll.

483) Vergi. Heusler, Zeitschrift für schweizerisches Recht X. p. 98.

134) Miaskowski, 1. c. p. 3.

436) Siehe oben p. 83 und 113. Vergi, auch Landbuch 235, wo
„gemeinmärk" dadurch, daß es „gefryett" wird, „nit mehr Gemeinmärck sin
solle",

436) v. Maurer 1. c. p. 111. Cf. Bluntschli Vorwort zum Landbuch VI.
Es handelt sich hier um Allmendveräußerungen aus dem 16. und 17.
Jahrhundert und zwar um Pflanzland (sog. Gärten). Daß in dieser Zeit Grund
und Boden an Wert gewonnen und daher auch die Bedingungen für deren

Abgabe erschwert worden, wird sich leicht begreifen. Zudem hat das In-
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eden ursprünglick (Zeineinland gewesen, und daL datier das

weidgsngs- oder lrattreckt Keineswegs eine erst nack Lnt-
stekung des Londereigens gut dasselbe gelegte OienstdarKeit,
sondern ein Pest alten Gemeineigentums ist. wenngleick
ein Londereigentum an diesen (Zittern bestekt, so ist das-

selbe datier nocb Kein vollkommenes, Kein «lidig eigen",
es ist nocb besckränkt durcb das Irattrecbt der bandleute
als lllberdleibsel aus dem ebemsligen genossenscbattlicben
Ligentum.

Zu seiner Auffassung bezüglick des „(ZemeinrnärKs" ge-
langte lVliasKowsKi woKI aut (Zrund seiner weitern AnnsKrne,
daL auck in LcKwvz alle Loridergüter dem ?rattreckt unter-
worlen gewesen seien. Allein nirgends tindet sicK in den

sckwvzeriscken pecktsquellen eine Lpur, die ein solckes all-
gemeines lrattreckt verraten würden. VielmeKr bestand der
(Zegensatz zwiscken beiden gerade darin, daL das „Oemein-
mark" im LrüKIing und blerbst offene Zeit Kalten rnuLte,

wogegen das übrige Londereigen von dieser bast betreff,
„lidig eigen" war. SezeicKnend ist es ja, wenn das ge-
nannte bandreckt nur öestimmungen entkält detreffend Aus-

Übung des LrüKlings- und bterbstweidganges aut den (Ze-

meinrnarkgütern.
was v. Navrer von LescKränKungen des Ligentums- und

OispositionsrecKtes an diesen (ZemeinmarKgütern zu (Zunsten
der (Zemeinde KervorKedt tällt in eine spätere Zeit und

422) Lokern darunter nickt clss IrsttrecKt cier Oenossen selbst ver-
standen werden soll,

"2) Vergi, rleusler, z^eitsckritt kiir sckweizerisckes Reckt X. p, 98,

'24) ivlisskowski, l. c, p. 3,

42°) LieKe oben p. 83 und 113, Vergi, auck LandbucK 235, vo .ge-
meinmsrk" dadurck, dslZ es „gekrvett" wird, ,nit mekr OemeinmärcK sin
solle".

42°) v, lvisurer I, c, p, III, Ok, SluntscKIi Vorwort zum LsndbucK VI,
Ls Ksndeit sicK Kier um MmendversulZerungen sus dem 16, und 17, IsKr-
Kundert und zwar um ptlsrizlsnd (sog, Osrten), OsL in dieser?eit Orund
und Soden sn Wert gewonnen und dsker suck die IZedingungen tür deren

Abgabe erscbwert worden, wird sicK leickt degreiten, z^udem dst das In-
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bezieht sich auf Allmendländereien, auf welche der Begriff
des „Gemeinmärks" nicht mehr angewendet wurde. Ebenso

hatten letztere keine offene Zeit zu halten. "*)
Ebenfalls den Tatsachen nicht vollständig entsprechend

ist es, wenn v. Maurer und Gierke vorbehaltlos von einer

Zinspflicht der Gemeinmarkgüter sprechen.438) Für die Zeit
unseres Statuts bestand eine solche noch nicht.439)

Am 24. Juni 1339 bannen die Landleute zu Schwyz
das „holltz inret den Eggen vnnd under den flün zu mu-
tochtall" und verbieten „das da niemand kolen soll." Als
Buße wird gesetzt „dry schillig von yetlichem stock, darab
holltz gehowen wird. Klagen mag, wem es beliebt. Diese

Einung soll gelten, „vnntz das es der merteill der Lanntlüten

zu Schwytz ablat."440)
Während wir oben gesehen, daß die ersten bekannten

Banne durch äußere Umstände mehr politischer Natur
veranlaßt worden sind, so sind die Gründe des vorliegenden
rein wirtschaftlichen Charakters. Im Gegensatz zu den
„Landwehrinen" handelt es sich um einen Binnenwald. Da die
Talsohle im Muotathal nur schmal und die Abhänge der
Berge zu beiden Seiten des Tales steil, oft sogar in kahlen
Felswänden abfallen (Flüe), so mußte sich notwendigerweise
bei fortgesetzter rücksichtsloser Ausbeutung des Waldbestandes

(insbesondere durch Kahllegung größerer Gebiete) eine

Gefährdung der im Tale liegenden Güter und ihrer
Wirtschaftsgebäude ergeben. Darum bezweckt offenbar diese
Einschränkung der bisher wohl äußerst freien und unbeschränkten

teresse an Pflanzland bedeutend sich gesteigert und lag es daher bei
fortschreitendem Knapperwerden des Allmendlandes im Interesse der
Gemeinde, daß dasselbe nicht auf Kosten der übrigen Genossen zu
weitern Zwecken z. B. Wiesenkultur verwendet werde.

457) Das Trattrecht war damals als solches verschwunden und als
Äquivalent für dessen Ablösuug durch die Gemeinde der Gemeinmärkzins

getreten. Siehe Landbuch 225.
458) v. Maurer 1. c. p. 109. Gierke 1. c. I, 67, II. 225.
439) Siehe oben Anm. 437..

44°) Siehe Landbuch p. 206.
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bedient sick auk Allmenälänäereien, auk veicke äer Legritt
äes „(ZemeinmärKs" nickt mekr angevenäet vuräe. Uberi-
so Kätten letztere Keine ottene Zeit zu Kalten.

Lbentalls äen latsacben nickt vollstänäig entspreckenä
ist es, venn v. lvtsurer unä (ZierKe vorbekaltlos von einer

ZinsptlicKt äer (ZemeinmarKgüter sprecken.^^) Lür äie Zeit
unseres Ltatuts bestand eine solcke nock nickt.

/Im ö^. /tt«i bannen äie banäleute zu LcKvvz
äas „Kotitz inret äen Lggen vnnä unäer äen klün zu mu-
tocktall" unä verbieten „äas äa niernsnä Koien soll." AIs
LuLe virä gesetzt „ärv sckillig von vetlickern stock, äarab
Kotitz gekoven virä. Klagen mag, vem es beliebt. Diese

Linung soll gelten, „vnntz äas es äer merteill äer bannt-
lüten zu 8cbv/M abist.«"")

wäkrencl vir oben geseken, äaü äie ersten dekannten
äurcb äuiZere blmstänäe mekr politiscker blatur ver-

anlalZt voräen sinä, so sinä äie (Zrünäe äes vorliegenäen
w/« M>ts«^aM/c/!6« dttam^^^. Im (Zegensatz zu äen „banä-
vebrinen" Kanäelt es sicK um einen Linnenvalcl. Da äie
l'alsoKIe im ^/luotatkal nur sckmal unä äie AbKänge äer
öerge zu beiäen Leiten äes l'aies steil, ott sogar in KaKIen

Lelsvänäen abtallen (Lille), so rnulZte sick notvenäigerveise
bei tortgesetzter rllcksicktsloser Ausdeutung äes walädestan-
äes (insbesonäere äurck KaKIIegung grSLerer (Zediete) eine

(ZekaKräung äer im laie liegenäen (Züter unä ikrer Wirt-
sckaktsgebäuäe ergeben. Darum bezveckt «tkenbar äiese Lin-
scbränkung äer bisker voKI äuLerst treien unä unbesckränkten

teresse sn ptlsnzlsnd bedeutend sicb gesteigert unct Isg es daker bei
tortscnreitendern Knapperwerden ctes Ällmendlandes im Interesse cter

Oemeincle, clslZ clssselbe nickt gut Kosten cler übrigen Oenossen zu
veitern Zwecken z. ö, ViesenKultur verwendet werde,

425) Das IrattrecKt war damals als solckes verscbwunden und als
Äquivalent tür dessen Ädlösuug durcb die Oemeinde der OemeinmsrK-
Zins getreten, Liebe LandbucK 225.

42«) v. Maurer I. c, p. 109. OierKe l, c, l, 67. II. 22S,

42°) LieKe oben Ärim, 437,,

44°) LieKe LandbucK p, 296.
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Holznutzung der Landleute nicht so sehr einen Schutz des
Waldbestandes als solchen, sondern eher einen Menschen-,
Liegenschafts- und Gebäudeschutz vor Erdrutschungen,
Lawinen und Steinschlägen.

Es ist daher auch begreiflich, daß diese Einschränkung
ausschließlich gegen die Köhlerei sich richtet.441) Die
Holznutzung für landwirtschaftliche Zwecke blieb auch in diesen

Bannwaldungen vorderhand unbeschränkt.
Unter dem nämlichen Datum erneuerten die Landleute

die Bannung der Landwehriwälder. Sie setzen fest : „ das

vnser Lantweri nieman houwen noch rüten sol." Gegen den

Schuldigen soll klagen wer es gerne tut. Ist er schuldig, „so
soll er dem kleger geben vier pfundt phennigen von ieck-
lichem stocke, darab er holtz gehüwen oder geratet hat,
vnd dem Leider ein pfundt ." Die gleiche Strafe trifft
denjenigen, der dem Schuldigen zu essen und zu trinken
gibt etc. Den Klägern, „Jr si danne vil oder lützel, dien sol

man allen besseren vnd geben ieklichem vier pfunt ze ein-

vng vnd dem Leider ein pfunt, wirt er schuldig, den man
da beklagt."

Der Hüttenbau auf Allmenden („vf der langen Matten
oder an dem Rosseverrich oben vf der egga oder an dem
Büler berge, an dem staphel, der vnder der hon fluo lit,
oder an dem stapfei, dem man sprichz, ze den obren hütten
ouch an dem büler Berge") aber ist von diesem Banne

ausgenommen. Wer hiefür Holz bedarf, „soll aber höwen, so

er vnschedlichest müge an alle geverde. Wolte aber ieman

trögen bedürfen, die er gerne hüwe in der lantweri, des sol

er nicht tunn, er kome danne zuo den lantlüten; erloubens
im es die, so sol er tröge houwen, noch anders nicht." Wer
wissentlich in der „Landwehri" gehauenes Holz kauft, der
ist strafbar, als ob er es selber dort gehauen hätte.)442

442) Landbuch p. 268 f.
441) Sie war für den Zweck der Schutzwälder ein gefährlicher Feind,

da sie größere Waldkomplexe gleichzeitig lichtete. Sie wurde als
Erfordernis des Schmiedehandwerks betrieben. Oechsli 1. c. p. 211-
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ttolznutzung 6er bsnäleute nickt so sekr einen LcKutz ctes

wsläbestsnäes als solcken, sonäern eker einen /Vte«5«he«',

^k'eFe«5c»a/?5' ««ck (/eöSttcke^o^tt^ vor LrärutscKurigen, La-
winen unä LteinscKIägen.

Ls ist äaber auck begreitlick, äaL äiese LinscKränKung
ausscKlietZlicK gegen äie KSKIerei sicK ricktet. /)/e //o/^-
«tt^ttttF /««ckM/^scchaM/ohe ^Wec^e blieb suck in äieseri

ösnnwaläungen voräerkanä uttöe^ctt^S«^.
blnter äem närnlicken Datum e^«ett6^6« äie barictleute

äie öannung äer ^««ckWe««Wä/a'6/'. Lie setzen test: „ äas

vnser bantweri nieman Kouwen nock ritten sol." (legen äen

LcKuläigen soll Klagen wer es gerne tut. Ist er scbuläig, „so
soll er äem Kleger geben vier ptunät pbennigen von ieck-
lickem stocke, äarab er Koltz geküwen oäer gerütet Kat,
vnä äem beiäer ein ptunät .« Die gleicke Ltrate trittt
äenjenigen, äer äem LcKuläigen zu essen unä zu trinken
gibt etc. Den Klägern, „lr si äanne vil oäer Ilttzel, äien sol

man allen besseren vnä geben ieklickem vier ptunt ze ein-

vng vnä äem beiäer ein ptunt, wirt er sckuläig, äen man
äa beklagt.«

Der //ttttettös« a«/ /r//«Ze«cke« („vt äer langen /Vlatten

«äer an äem Posseverrick oben vt äer egga oäer an äem
Lüler berge, an äem stgpbel, äer vnäer äer Kon tluO lit,
oäer an äem staptel, äem man sprickz, ze äen obren Kütten
ouck an äem büler öerge«) aber /s?/ vo« ckiesem /Za««e a«s»

^««mme«. wer Kietür Ilolz beäart, „soll aber Köwen, so

er vnsckeälickest müge gn alle geveräe. Molte aber ieman

trögen beäürleri, äie er gerne Küwe in äer lantweri, äes sol
er nickt tunn, er Kome äanne zu« äen lantlüteri; erloubens
im es äie, so sol er tröge Kouwen, nock anäers nickt.« wer
wissentlick in äer „banäwekri« geksuenes Iloiz Ksutt, äer
ist sbarbar, als ob er es seider äort genauen Kätte.)"2

"2) KsndbucK p, 268 t.

">) Lie vsr tür clen ?«eck cler LcKutzvälder ein getSkrlicKer Leind,
dg sie gröüere Waldkomplexe gleichzeitig licktete. Lie vurde als Lrtor-
demis des LcKmiedeKandverKs betrieben. OecKsli l. c, p. 2t t.
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Im Vergleich zum vorigen Bannbriefe gleichen Datums
sehen wir, daß hier in Landwehriwäldern jeglicher Holzhieb
mit Ausnahme desjenigen zum Zwecke des Hüttenbaues auf
bestimmten umliegenden Weiden ausgeschlossen wurde, während

dort für agrarwirtschaftliche Zwecke eine Beschränkung
des Holzhiebes überhaupt nicht eingetreten war. Diese
Tatsache, wie auch die besonders hohe Buße für Holzfreviel
in „Landwehrinen" bestärkt uns in der Vermutung, daß

letztere nicht gewöhnliche Bannwälder, sondern speziell solche

waren, die für den Unterhalt der Letzinen oder selbst zu

Verteidigungszwecken des Landes dienen sollten.

Die Unterscheidung zwischen Leider und Kläger weist
wohl auf Aufsichtsorgane der Gemeinde (sog. Bannwarte) hin,
welche fragliche Waldbestände zu überwachen und auf
geschehene Anzeige seitens eines Dritten oder auf eigene
Beobachtungen hin den Schuldigen der Obrigkeit zu verzeigen
hatten. Wir hätten also vermutlich in den Klägern Organe
der Allmendpolizei.443) Ihr Amtsgehalt bestund jedenfalls in
dem Bezüge der vier Pfund von jedem verzeigten Frevel.444)

Die Privilegierung des Holzhiebes in Landwehriwäldern
für Alphütten deutet nicht nur auf die sonst weitgehendste
Freiheit des Holzhiebes für wirtschaftliche Zwecke hin, es

scheint daraus auch hervorzugehen, daß damals schon, wie
später445) Alphütten auf der Allmend von Genossen gebaut
werden konnten, in deren Sondereigentum sie verblieben.
In der genannten Begünstigung liegt auch der Beweis eines
bedeutenden Interesses und entwickelten Verständnisses der
Gemeinde für Fortschritte auf dem Gebiete der Allmend-
wirtschaft.

44S) Cf. Landbuch p. 209.

iu) Abgesehen von der hohen Buße kommt die große Bedeutung,
welche man diesen „Lantwerinen" zuschrieb auch zum Ausdruck einerseits

in der Landesverweisung desjenigen, der die Buße nicht zu entrichten
vermochte, anderseits in der Gleichbehandlung des Personen- und
Sachhehlers mit dem Schuldigen selbst.

44S) Siehe Landbuch p. 250 und 258.
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Im VergleicK zum vorigen öannbriete gleicben Datums
senen wir, daL Kier in bandwekriwäldern ^eglicker blolzkieb
mit AusnaKme desjenigen zum Zwecke ctes blüttenbaues aut
bestimmten umliegenclen weiden ausgeschlossen wurde, wäb-
rend dort tür agrarwirtsckattlicke Zwecke eine LescKränKung
des Holzdiebes überkaupt nickt eingetreten war. Diese lab
sacke, wie auck die besonders Koke LutZe tür Ilolztrevel
in „bandwekrinen" bestärkt uns in der Vermutung, dsL
letztere nickt gewöknlicke Lannwälder, sondern speziell solcke

waren, die tür den blnterkalt der betzinen oder selbst zu

Verteidigungszwecken des bandes dienen sollten.

Die blntersctieidung zwiscben beider und Kläger weist
woKI aut AutsicKtsorgane der Oemeinde (sog. öannwarte) Kin,
welcke traglicke waldbestände zu Uberwacben und sut ge-
scbekene Anzeige seitens eines Dritten oder aut eigene öeob-
gcbtungen din den LcKuIdigen der Obrigkeit zu verzeigen
batten, wir Kätten also vermutlick in den /</ÄFc?m Ovatte
cke/' /4//me«ch?<?/ê56k. i^r AmtsgeKslt bestund jedentalls in
dem Lezuge der vier piund von jedem verzeigten breveb

Die Privilegierung des blolzkiebes in bandwebriwäldern
tür Alpkütten deutet nickt nur aut die sonst weitgehendste
breibeit des blolzkiebes tür wirtsckattlicke Zwecke Kin, es

sckeint daraus auck KervorzugeKen, daL damals sckon, wie

später "°) Alpkütten sut der Allmend von Oenossen gebaut
werden Konnten, in deren Londereigenturn sie verblieben.
In der genannten öegünstigung liegt auck der öeweis eines
bedeutenden Interesses und entwickelten Verständnisses der
Oemeinde tür bortsckritte aut dem Oebiete der Allmend-
wirtscbait.

«, Lsndducb p, 209,

^dgeseben von cler Koken lZuüe Kommt clie groöe öedeutung,
velcbe msn diesen .Ksntverinen" zusckrieb suck zum Ausdruck einer-
seits in der Ksndesverveisung desjenigen, der die öuLe nickt zu entrickten
vermockte, anderseits in der OleicKbeKsndlung des Personen- und LscK-
KeKlers mit dem LcKuldigen selbst,

"°) LieKe LsndbucK p, 25« und 258,
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Ein weiteres Beispiel der Veräusserung von Allmend-
substanz gegen Übernahme einer Wegunterhaltspflicht bietet
die Urkunde vom 1. Mai 1340446)

Jakob Bruster, Landmann von Schwyz stellt urkundlich
fest, daß die Landleute zu Schwyz „mier vnnd mienen erben

geben heind lidenklich yemer men ab Jr allmy an dem
stade zu Seewen, ails es mier vmfangen ist mit marck,*
allso mit den gedingen, das ich oder min erben, ob ich

enwere, den weg von dem seewstege by dem seewe nider
vntz in das sity vnntz an den scheidweg behaben vnnd
machen soll " Es folgen die nähern
Unterhaltsbedingungen. Dann fährt die Urkunde fort: „Man soll ouch

wüssen, das ich oder min erben, dem vorgenampten
gut die geporten offen lassen soll von Sannt Gallen mess

hin vnntz zu mitten mertzen an alle Widerrede." Weiter
erklärt Bruster für den Fall, daß er eines der genannten
Gedinge übergienge: „Das danne das vorgenempte gut, das

sy mier vnnd minen erben lidenklich geben hannd, der

vorgenampten Lanndtlüten zu Schwytz lidig Jst an alle

geuerde vnnd an Widerrede."
Die veräusserte Allmendsubstanz tritt ins Eigentum des

Erwerbers. Dieses Eigentum ist belastet mit der Pflicht des

genannten Wegunterhaltes. Diese Pflicht ging jedenfalls mit
dem Gute auf dessen jeweiligen Eigentümer als Reallast über.
In dem Rückfall des Gutes ins Eigentum der Landleute für
den Fall, daß der Eigentümer der Wegunterhaltspflicht
nicht nachkommt, zeigt sich hier ein dem resolutiv bedingten
Eigentum des römischen Rechts ganz analoges Rechtsverhältnis.

Auf diesem ehemaligen Allmendboden besteht aber nicht,
wie Miaskowski und Fr. v. Wyß allgemein für Sondergüter
annehmen124), das Frühlings- und Herbstatzungsrecht der
Landleute. Conrad Bruster wurde nur verpflichtet, die „Porten"

446) Siehe Landbuch p. 234.

44') Miaskowski 1. c. p. 3. Fr. v. Wyß, Abhandlungen zur Geschichte
des schweizerischen öffentlichen Rechts p. 83,
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Lin weiteres öeispiel cter Veräusserung von Allmend-
substan? gegen ÜbernaKme einer wegunterkaltsptlickt bietet
ctie tV^tt«cke vom /. ^ta/ /ZM "°)

lakob öruster, bandmann von LcKwvz stellt urkundlick
test, ctatZ ctie bandleute zu LcKwvz „mier vnncl mienen erben

geben Keinct liclenklick vemer rnek ab lr sllrn^ an dem

stade zu Leewen, ails es mier vmtangen ist mit rnarck,*
älls« mit den gedingen, das ick oder min erben, ob ick

enwere, den weg von dem seewstege b)? dem seewe nider
vntz in das sitv vnntz an den sckeidweg bebaben vnnd
macben soll " Ls tolgen die näkern blnterkalts-
bedingungen. Dann täbrt die blrkunde tort: „lvtan soll ouck

wüssen, das ick «der min erben, dem vorgenampten
gut die geporten oben lassen soll von Lannt Oallen mess
Kin vnntz zu mitten mertzen an alle Widerrede." weiter er-
Klärt öruster tür den ball, daü er eines der genannten Oe-

dinge übergienge: «Das danne das vorgenempte gut, das

s)? mier vnnd minen erben lidenklicb geben Kannd, der

vorgenampten bsnndtlüten zu LcKwvtz lidig.ist an alle

geuerde vnnd an Widerrede."
Die veräusserte Allmendsubstanz tritt ins Ligentum des

Lrwerbers. Dieses /ÄFett?)tt/n ist öe/as^ mit der?tlickt des

genannten l^eFtttt^tta/^6s. Diese ptlickt ging jedentalls mit
dem Oute aut dessen jeweiligen Ligentümer als pealiast über.
In dem pücktall des Outes ins Ligentum der bandleute tür
den Lall, daL der Ligentümer der wegunterkaltsptlickt
nickt nackkommt, zeigt sicK Kier ein dem resolutiv bedingten
Ligentum des römiscben peckts ganz analoges pecktsverkältnis.

Aut diesem ekemaligen Allmendboden destekt aber nickt,
wie IvbasKowsKi und Lr. v. WM allgemein tür Londergüter
annekmen '^), ^as LrüKlings- und blerbstatzungsrecbt der
bandleute. donracl öruster wurde nur verptlicbtet, die „Porten"

"°) LieKe LgnctbucK p. 234.

MissKovsKi 1, c, p. 3, Lr. v. V/vL, ÄdKgncllungen zur cZescKjcKte
ctes sckveizeriscken öttentlickeri heckts p. 83,
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seines Gutes von St. Gallenmeß bis Mitte März *18), d. h. für
die Benutzung der sogen. „Winterwege" offen zu [halten.
Somit ergibt sich auch hieraus, daß zur Unterscheidungen
„Gemeinmärk" und freiem Eigen nicht notwendig auf ein
bloßes Sondernutzungsrecht des Gemeinmärkbesitzers an
seinem Gemeinmärkgute geschlossen werden muß; sondern

'daß die ausschließlich auf ersterem lastende Weidegerechtigkeit

der Landleute den Unterschied wohl hinlänglich erklärt.

Wie die Urkunde von 1338, so zeugt auch die
vorliegende von dem Bestreben der Gemeinde, den Unterhalt
gewisser Wege und Stege, soweit sie durch Gemeinland
führen und daher ursprünglich in der Pflicht der Gemeinde

gelegen hatten, allmählich mit Allmendsubstanz als Entgelt
dafür, auf einzelne Genossen zu übertragen.

Ein Landsgemeindebeschluß vom 16. Mai 1342 trägt
die Überschrift: „Vm den Bann in den flün".419) Die Landleute

bannen „einhelleklich vnnd gemeinlich vff einem of-
fennen Lanntage, das holltz in den flün (von der
schwanda inhin vnder dem weg hin vnntz an wernher Lillis
gut, vnntz enrent an den berg, alls die zeichen gand etc.
Wer in disen zilen dekein holltz rüty oder hüwy oder

schwanty, oder dannen zügy, es sye dürres oder grünes,
Standes oder ligendes, der mus geben zu einung ein pfund
Pfennigen von yetlichem stock oder von yetlichem holtze..
Wier haben aber verlassen vorab tröge zu howenne.^darüber
die gemeinde trenckett vnnd was holtzes man bedarff zu
dem wege in den flün an alle geuerde ."

Der gebannte Wald liegt wiederum im Muotathal. Den
Grund der Bannlegung glauben wir auch hier eher in dem
Schutzbedürfnis der im Tale liegenden Güter und Gebäu-
lichkeiten vor Steinschlägen und Lawinengefahr, als in einem
allmählich sich fühlbar machenden Holzmangel erblicken zu

44S) Also nicht vom 15. September bis zum 10. Juni, wie beim
Frühlings- und Herbstatzungsrecht der Landleute»

449) Landbuch p. 216.
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seines Outes von 8t. OallenmeL bis Nitte Ivlärz "^), ct. K. tür
die Benutzung der sogen, «Winterwege" okken zu ^Kalten.
8omit ergibt sicti auck Kieraus, dsL zur IlnterscKeidung^von
„OemeinmärK" unct treiem Ligen nickt notwendig sut ein
blotZes 8«ncternutzungsrecKt ctes OemeinmärKbesitzers an
seinem OemeinmärKgute gescKIossen werden muL; sondern
daL die ausscblieLIicb aut ersterem lastende weidegerecktig-
Keit der bandleute den blntersckied woKI KinlänglicK erklärt.

wie die blrkunde von 1338, so zeugt aucn die vor-
liegende von dem öestreden der Oemeinde, den blnterkalt
gewisser Wege und 8tege, soweit sie durck Oemeinland
tükren und daker ursprünglich in der ptlickt der Oemeinde

gelegen Katten, allmäKIicK mit Allmendsubstanz als Lntgelt
datur, sut einzelne Oenossen zu übertragen.

Lin ^a«cksFem««ckeöe5Mu/ vom 76. /Ita/ /Z^ trägt
die ÖberscKritt: „Vm den Lann in den tlün".'"^ Die band-
leute bannen „einbelleKIicK vnnd gemeinlick vtt einem «t-
kennen banntage, das Kolltz in den tlün ,von der
sckwanda inkin vnder dem weg Kin vnntz an wernker billis
gut, vnntz eurent an den berg, alls die zeicben gand etc.

Ver in disen zilen dekein Kolltz rüt^ «der Küw^ oder
sckwantv, «der dannen zügv, es s^e dürres «der grünes,
Standes «der ligendes, der mus geben zu einung ein ptund
ptennigen von vetbckem stock oder von vetlickem Koltze..
wier Kaden aber verlassen vorab tröge zu Kowenne,^darüber
die gemeinde trenckett vnnd was Koltzes man bedartt zu
dem wege in den tlün an alle geuerde

Oer gebannte Wald liegt wiederum im lVwotatKab Den
Oründ der Lannlegung glauben wir aucn Kier eker in dem
8cKutzbedürtnis der im l'ale liegenden Oüter und Oebäu-
licKKeiten vor 8teinscKIägen und bawinengetakr, als in einem
allmäKIicK sick tuKIbar macKenden blolzmangel erblicken zu

44«) Äis« nickt vom 15, Leptember bis zum 11), luni, wie beim LrllK-
lings- uncl tterbststzunZsrecKt cler Lsnclteute»

4«) i^gligduck p, 216,
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sollen. Gebannt wird zum Teil dasselbe Gebiet wie 1319,
und verboten wird ja selbst das Hauen und Entfernen des

dürren Holzes aus dem Banne, trotzdem ein solches die
Interessen einer vorsorglichen Forstökonomie nur hätte
fördern helfen.

Aus dem in dieser Bannlegung enthaltenen weitern
Verbote des „Rodens" und „Schwendens" wird man versucht,
ein in gewissem Umfange noch freies Rodungsrecht der
Genossen auf dem nicht gebannten Gemeinlande,450) anzunehmen.

Der Holzhieb für Gemeinde- bezw. Allmendzwecke istfrei.
Zum erstenmale gebraucht diese Urkunde den

Terminus „Gemeinde" und zwar offenbar im Sinne der
Landsgemeinde als oberstes Organ in Sachen der Landes- und

Allmendverwaltung. Nicht die einzelnen Landleute werden
ihr Vieh persönlich oder durch ihre Angestellten auf die
Allmende getrieben haben. Wahrscheinlich waren zum
genannten Zwecke seitens der Landsgemeinde Gemeindehirten
angestellt, denen Allmendtrieb und Hut des von den
Landleuten anvertrauten Viehes im Namen und aus Auftrag der
Gemeinde oblag. Daher „trenckett" die Gemeinde und nicht
der einzelne Landmann.

Vom 2. Dezember 1343 ist datiert der „Bann inn
Erlen." 451) Es wird gebannt das Holz von Ofenmüly nider
vnntz in den Seew". Als Bannbuße wird festgesetzt: „von
jedem stock zechen schilling der genossamy vnnd fünff
schillig dem Richter.. Niemand soll im Banne etwas hauen,
wan die da nit dem Wasser gesessen sind, vnnd also das

man dem Wasser damit werren soll, noch anders nit, vnnd
ouch das selbe mitt der vrlobe vnnd wüssen dero, so nit
dem wasser gesessen sindt ."

„Genossamy" dürfte die Viertelsgemeinde „nid dem
Wasser" bezw. eine dortige Wuhrbaugenossenschaft sein.129)

450) insbesondere an Wäldern.
451) Cf. Landbuch p. 213.

452) Landbuch 217—221. Nach Beschluß und Antrag „dero nit dem
Wasser gemeinlich" geben Landammann und Räte zu Schwyz den Land-
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sollen. Oebanrit wird zum ?eil dasselbe Oebiet wie 13t9,
und verboten wird ja selbst das tlauen und Lntternen des

dürren tlolzes aus dem Vanne, trotzdem ein solckes die
Interessen einer vorsorglicben borstökonomie nur Kätte

tördern Kelten.
/Xus dem in dieser öannlegung entkaltenen weitern Ver-

bote des „podens" und „LcKwendens" wird man versuckt,
ein in gewissem blmtange nock treies /^ockttttFswcn^ der
Oenossen ant dem nickt gebannten Oemeinlsnde,^") snzunek-
men. /)e^ //«/Mk'eöOemei«cke- öe^W. /I//me/zck^W6c7ee /s///w/.

Zum erstenmale gebrauckt diese blrkunde den ler-
minus „Oemeinde" und zwar ottenbar im Linne der bands-

gemeinde als oberstes Organ in Lacken der bandes- und

Allmendverwaltung. Nickt die einzelnen bandleute werden
ibr VieK persönlick oder durck ikre Angestellten gut die
Allmende getrieben Ksben. wakrsckeinlick waren zum ge-
nannten Zwecke seitens der bandsgemeinde Oememcke/tt^en

angestellt, denen Allmendtrieb und Ilut des von den band-
leuten anvertrauten VieKes im Namen und ans Auttrag der
Oemeinde oblag. Daker „trenckett" die Oemeinde und nickt
der einzelne bandmsnn.

Vom OeMmöe/' /ö^Z ist datiert der „Ks«« /«« Z?/'-

/ett."^') Ls wird gebannt das blolz von Otenrnülv nider
vnntz in den 8eew". AIs LsnnbulZe wird lestgesetzt: „von
jedem stock zecken sckilling der genossamv vnnd tünlt
scbillig dem pickter.. Niemand soll im Vanne etwas Kauen,

wan die da nit dem Wasser gesessen sind, vnnd also das

man dem Wasser damit werren soll, nock anders nit, vnnd
ouck das selbe mitt der vrlobe vnnd wüssen dero, so nit
dem wasser gesessen sindt ."

„Oenossamv" dürtte die Viertelsgemeinde „nid dem
Wasser" bezw. eine dortige l^^öattFettossettsctta/t sein.

4°°) insbesondere sn Wgldern,

"') Ok. Lsndbucb p. 2i3.
2") Lsndbucb 217—221, iXscb tZescKlulZ unci Äntrsg ,dero nit dem

Wssser gemeinlick" geben Lsndsmmsnn unci hste zu LcKwvz den t.snd-
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Auffallend ist hier das ausschließliche Holzungsrecht dieser
Wuhrbaugenossenschaft für Wuhrzwecke mit der Befugnis,
einzelnen Genossen für Wuhrzwecke den Holzhieb zu
gestatten; besonders aber auch ihre Anteilsberechtigung an
der Bannbuße.

Der Zweck der Bannung dürfte ein doppelter gewesen
sein: einerseits die schädigenden Wirkungen des überlaufenden

Wassers (Muota) zu mildern, anderseits aber auch einem
drohenden Holzmangel mit Rücksicht auf den Wuhrunter-
halt entgegenzutreten.

Das Jahr 1350 führt uns wiederum auf ein altes
Verhältnis, den Marchenstreit zwischen Schwyz und Einsiedeln,
zurück und zwar zu dessen Ende. Am 8. Februar 1350
erfolgte der jedenfalls von beiden Seiten ersehnte Schiedsspruch

durch Abt Thüring von Attinghausen.*63) Auffallenderweise

fällt derselbe wesentlich zu Gunsten der Schwyzer aus.

Den Schwyzern wurde das ganze obere Sihlthal bis zur
heutigen Ortschaft Stüden, die ganze seit 12/7 den beiden
Teilen gemeinsame Weide, ein weiterer Teil des Alptales,
sowie die ganze Altmatt rechts der Biber neu, zugeschieden.464)

Die festgesetzten Grenzen trennen im wesentlichen heute
noch die Gebiete der beiden Bezirke Schwyz und
Einsiedeln. 456)

Beide Parteien wurden verhalten, diejenigen ihrer
Angehörigen (d. h. die Land- bezw. die Gotteshausleute), welche
die bestimmten Märchen nicht achten sollten, zu strafen
und zu Schadenersatz anzuhalten. Dieser Vergleich wurde
von Abt Heinrich III. (von Brandis) und Konvent zu
Einsiedeln einerseits, und Konrad ab Jberg, dem Landammann

leuten „nit dem Wasser" gegen säumige Zahler der Wuhrbaukosten (solche
sind „nach marchzall" von denjenigen zu entrichten, deren Güter „in
der werystür begriffen") das Recht der Pfändung von Heu und Streue.
Landbuch 220.

453) Seit 1333 Abt des Benediktinerstiftes Disentis s. Ringholz 137.

454) Ringholz p. 250 ff.
455) Abweichungen s. bei Ringholz p. 137.
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Auffallend ist Kier clas ausscKIietZIicKe IlolzungsrecKt dieser
wukrbaugenossenscbaff lür wubrzwecke mit der öetugnis,
einzelnen Oenossen tür wukrzwecke den blolzkieb zu Fe-
statten; besonders aber auck ikre AnteilsderecKtigung an
der öannbulZe.

Oer ^Wec?ê cke/- Sann««F dürlte ein doppelter gewesen
sein: einerseits die scbädigenden Wirkungen des überlauten-
den Wassers (Muots) zu mildern, anderseits aber guck einem
drokenden ttolzmangel mit pücksickt gut den wubrunter-
Kalt entgegenzutreten.

Oas lakr 1350 tukrt uns wiederum aut ein altes Ver-
Kältnis, den IvlarcKenstreit zviscken LcKwvz und Linsiedeln,
zurück und zwar zu dessen Lnde. >lm S. /^eö^««^ /ZZl? er-
tolgte der jedentalls von beiden Leiten erseknte 5oh/eck5-

so/-«c^ cktt^ >M?7k«>5KF vo« /iM«F««ttsen.4^) Auffallender-
weise tällt derselbe wesentlick zu Ounsten der LcKwvzer aus,

Oen LcKwvzern wurde das ganze obere LiKItKal bis zur
Keutigen OrtscKatt Ltuden, die ganze seit 12/7 den beiden
seilen gemeinsame weide, ein weiterer leil des Alptales,
sowie die ganze Altmatt reckts der Liber neu, zugesckieden/^)

Oie testgesetzten Orenzen trennen im wesentlicken Keute
nock die Oebiete der beiden LezirKe Lctrw^z und Lin-
siedeln. ^°°)

Leide Parteien wurden verkalten, diejenigen ikrer An-
gekörigen (d. K. die band- bezw. die OottesKausleute), welcke
die bestimmten IviarcKen nickt ackten sollten, zu Straten
und zu LcKadenersatz anzukalten. Oieser VergleicK wurde
von Abt bleinricb III. (von örandis) und Konvent zu Lin-
siedeln einerseits, und Konrad ab lberg, dem bandammann

leüten ,riit dem Wasser" gegen säumige sanier cter WunrbsuKosten (solcke
slncl »nsck marcnzall" von denjenigen zu entricnten, deren Oüter „in
der vervstür begriffen") das heckt der ptändung von tteu und Streue.
Landbueb 220.

"Z) Zgj^ LenediKtinerstittes Oisentis s, hingkolz 137.

4") hingkolz p. 2ö« lt.
"5) Äbveicbungen s. bei hingkolz p. 137.
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zu Schwyz, anderseits angenommen und von ihnen nach
dem Abte Thüring besiegelt.

Am 24. Juni des nämlichen Jahres erfolgte eine genaue
Grenzausscheidung ihrer „Alpen .und Gemeinmarken" seitens
der Landammänner und Landleute von Uri und Schwyz.iM)
Auch hier hatten dieser Grenzregulierung vorgängig Stöße
und Mißhelligkeiten stattgefunden ; wurden aber durch einen
freundnachbarlichen Ausgleich beseitigt. Die Grenzen wurden
durch freistehende Holz- und eingehauene Kreuze bezeichnet.

457) So sehen wir hier zum erstenmale spezifisch
bestimmte Zeichen als Mittel zur Scheidung des schwyzerischen
Mark- und Landesgebietes von einem Nachbarlande, während
in früherer Zeit, insbesondere zwischen Völkern, natürliche
Grenzen, wie Waldungen, hohe Gebirge etc. schieden.458)

Besondere Bestimmungen werden in dieser
Grenzbereinigung bezüglich der beidseitigen an einander stossenden
Gemeinmarken getroffen.

Zunächst beziehen sie sich auf gewisse Gemeinwälder
(Wälder), die zwar auf dem Gebiete des einen Landes stehen,
an welchen aber ihrer Lage wegen Angehörige des andern
Landes ein besonderes wirtschaftliches Interesse (insbesondere
für ihre Alpwirtschaft) haben. Solche Interessenten sollen in
den betreffenden Wäldern zu hauen berechtigt sein, was sie

zu Gebäulichkeiten („Zimbern") und zum Brennen bedürfen,
jedoch ohne den Wald selbst zu schädigen.469)

456) Urkunde im" Geschichtsfrennd 41 p. 58.

457) daz Wir lieplich vnd fruntlich mit einander vber ein-
komen sigint, vmb alle die stoesse vnd mishellung so wir oder vnser
vorderen ieda her mit einander gehebt haent von vnser alpen vnd
gemein marchen wegen das wir mit einander ein vndergang getan
haent, des ersten von der kalchtarren ze Sisikon da das krutz stät in
dem stein bi dem Sewe, vnd danne die Egge vf, ob dem weg das krutz
stät in der Egge

458) Grimm 1. c. II. 72.

459) Betr. Katzenzagel : das alle die in'dem tal gesessen sint
oder gueter dar inne hand, den selben wait mit ' howe unwusteclich
niessen sond vnd ouch also was Vrner halb ligt, zwischen dien vor-
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zu LcKwvz, anderseits angenommen und von innen nack
dem Abte lküring besiegelt.

Am 24. ^uni des närnbctieri lakres ertoigte eine genaue
l?/'6K^au5^ekckttttF ikrer „Alpen und OerneinmarKen" seitens
der bandammänner und bandleute vo« cV/'i tt«ck 5c«WV^.^°°)
AucK Kier Katten dieser (Zrenzregulierung vorgängig LtötZe

und lvtiLKelligbeiten stattgetunden; wurden aber durck einen
treundnackbarlicben AusgleicK beseitigt. Die (?/-6«^e« Wtt/'cke«

cktt^c« //-eis^«e«cke //o/^- ««ck e/«Fe«atte«e /<wu^6 öe^e/c^-
«e//. Z« seken wir Kier zum erstenmale spezilisck be-
stimmte ZeicKen als Littel zur LcKeidung des sckwvzeriscken
lvtark- und bsndesgebietes von einem NacKbarlande, wäkrend
in trükerer Zeit, insbesondere zwiscken Völkern, natürlicke
(Zrenzen, wie Waldungen, Koke (Zedirge etc. sckieden.^)

^^««ckew ^e^tt«zmtt«^6« werden /« ck/ese^ (/wtt^öe-

^«^««F bezüglicb der beidseitigen an einander stossenden
(Zerneinmarken getrotten.

Zunäcbst bezieben sie sicb aul gewisse (Zemeinwälder
(Wälder), die zwar aut dem Oebiete des einen bandes sieben,
an welcken aber ikrer bage wegen AngeKörige des andern
bandes ein besonderes wirtscbaltlickes Interesse (insbesondere
tür ibre AlpwirtscKatt) Kaden. LolcKe Interessenten sollen in
den betreffenden Wäldern zu Kauen berecktigt sein, was sie

zu (ZedäulicKKeiten („Zimdern") und zum Lrennen bedürten,
jedock «Kne den Wald selbst zu sckädigen."")

4°°) Erklinge im' cZescKicKtstrenncl 41 p, 58,
ctsz Wir lievlick vncl truntlicn mit einander vber ein-

Komen sigint, vmb glie clie stoesse vncl miskellung so vir ocler vnser
vorderen ieclü Ker mit einander gebebt Ksent von vnser slpen vncl

gemein msrcken vegen clss vir mit einsncler ein vnclergäng getsn
Ksent, cles ersten von ger KslcKtsrren ?e LisiKon cls clss Krut? stät in
clem stein di clem Leve, vncl ctsrme clie Lgge vt, ob clem veg clss Krut?
stst in cler Lgge

42») Orimm I, c, II, 72,

42") IZetr. Kst^en^sgeL clss slle clie in'clem tsl gesessen sint
ocler gueter clsr inne KsncI, clen seiden vslt mit'bove unvusteclicb
niessen soncl vncl ouck also vss Vrner bslb ligt, Zviscken clien vor-
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Eigen und Erbe soll laut Herkommen jeder Angehörige des

einen Landes, sofern er solche innert der Landmarch des
andern hätte, mit „Heuen" und „Zinsen" zu nutzen brechtigt sein.
Von einer allgemeinen gegenseitigen Benutzung der Gemeinmark

durch solche Güterbesitzer ist keine Rede; sie werden
eben als Ausleute prinzipiell davon ausgeschlossen gewesen sein.

Eine Bestimmung gestattet den Schwyzern, ihr Vieh
von „Alplen" über Urnergebiet abzuführen, falls plötzlicher
Schneefall solches auf Schwyzergebiet unmöglich machen

würde.460) Sonst ist der Viehtrieb der beiden Länder oder
ihrer Landleute über das Gebiet, des andern bei Strafe
verboten. Welches der beiden Länder auf seiner Gemarkung
fremdes Vieh trifft, darf es entweder pfänden oder
abtreiben.461) Wer es pfänden will, der soll es in den der
Landmarch zunächstgelegenen Viehstall bringen und dieses
Vorgehen dem Hirten des betreffenden Viehes oder seinem
Herrn anzeigen. Kennt er weder Hirt noch Herrn, dann soll
er es dem Landrichter des gepfändeten Teiles anzeigen.
Wird innert 8 Tagen seit der Anzeige das Vieh nicht gelöst,
so soll es der Pfandnehmer noch weitere 8 Tage auf Kosten
des Pfandes (resp. des Gepfändeten) behalten. Erfolgt bis
dahin keine Einlösung, so ist das Vieh dem Pfandnehmer
„verstanden" („verfallen"). Behinderung bei der Pfandnahme
(sog. Pfandwehrung) ist bei 5 Pfund verboten.

geschriben gemerchen das sollent ouch urner niesen was Vrner Holtzes
bedürfent von den vorgeschriben zilen vf untz an Gandersurggen ze
zimbern oder brenneten, das sullent si nissen onwuesteclich Galtenebnetz-
halb vsir Swizer Holtze was ouch Switer Holtzes ze zimbern oder
ze brennent bedürfent in Dieggeszingel, vsür Vrner Holtz das sond si

vnwuesteclich niessen
««») waer datz Switzer winters not betwungen das ir vi vff Alplen

nit komen möchte so sont si steg vnd weg Lvt vnd gut vber Vrner lant
march han an gewärd.

461) Wer ouch von den Lendern fremdes vih vf sinen gmärchen
funde das mag er abtriben mit bescheidenheit ob er nit phenden will.
Weder teil ouch ptiendete der soll das vih triben an den nächsten stand
siner lantmarch.
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Ligen unci Lrbe soli laut IlerKommen jsder AngeKSrige ctes

einen bandes, sotern er solcke innert cter bandmarcb ctes an-
ctern Kätte, mit „bleuen" unct „Zinsen" zu nutzen brecktigt sein.
Von einer allgemeinen gegenseitigen Benutzung cler (temein-
mark clurck solcke (Züterbesitzer ist Keine pede; sie werclen
eben alsAusleute prinzipiell clavon ausgescblossengewesen sein.

Line öestimmung gestattet clen Lcbw^zern, ikr VieK

von „Alplen" über blrnergebiet abzutübren, tails plotzlicber
LcKneetall solckes aut LcKwvzergebiet unmozzlick macKen

würde. ^°°) Lonst ist cler l//ett?>/eö cler beiden bäncler «cler

ikrer bandleute über das Oebiet. des andern bei Ltrate v^-
öo/^e«. welckes der beiden bänder aut seiner OemarKung
fremdes VieK triltt, dart es entweder ptänden «der abtrei-
ben.^°') wer es ptänden will, der soll es in den der band-
marcli zunäckstgelegenen VieKstall bringen und dieses Vor-
geken dem btirten des betrettenden VieKes oder seinem
trerrn anzeigen. Kennt er weder tint nock tterrn, dann soll
er es dem bandrickter des geptändeten Teiles anzeigen,
wird innert 8 lagen seit der Anzeige das VieK nickt gelöst,
so soll es der ptandnekrner nock weitere 8 läge aut Kosten
des ptandes (resp, des Oeptändeten) detraiteli. Lrtolgt bis
dabin Keine Linlosung, so ist das VieK dem ptandnekrner
„verstanden" („vertallen"). LeKinderung bei der pkandnalirne
(sog. ptandwekrung) ist bei 5 ptund verboten.

ZescKriden gemercken clss sollent ouck urner niesen vss Vrner rtolt?es
bectllrkent von clen vorZescKriben ?ilen vt unt? sn iZgnctersurggen ?e
?irndern ocler drenneten, clss svllent si nissen onvuesteclicb (ZgltenebneK-
Ksld vsir 8vizer ttolt^e was ouck Lviter ttolkes ?e Kimbern octer

ze drennent dectürtent in OiegAeszingei, vsllr Vrner ttolt? clss soncl si

vnvuesteclick messen
vvser clst? LviKer winters not detvunZen clss ir vi vtt Älplen

nit Komen mockte so sont si steZ vncl veZ Kvt vncl Zut vber Vrner Isnt
msrck Ksn an FevsrcZ.

Wer ouck von cten Kenciern lromcles vik vt sinen ZmàrcKen
luncte clss msZ er sdtriben mit desckeiclenkeit od er nit pnencten vi».
Werter teil ouck pkenclete cler soll clss vik triden sn clen nàcksten stsncl
siner IsntmsrcK,
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Wir haben im Vorliegenden einen Fall der alten
germanischen Viehschüttung,ii2) d.h. der Befugnis des Geschädigten

gegen fremdes Vieh, das auf seinen Grund und Boden

übertrat, zur Selbsthilfe (durch Pfändung des schädigenden
Viehes) zu greifen.463)

Ein weiteres Abkommen zwischen Uri und Schwyz
bestätigte dasjenige von 1350464) und setzte die Buße für
Pfandwehrung beim Viehübertrieb auf 10 Pfund fest.
Diejenigen, welche die Buße nicht bezahlen können, sind aus
ihrem Lande zu verweisen etc. Auch soll es jedem Teile
gestattet sein, durch des andern Land auf die eigenen Alpen
zu fahren, jedoch unter Verhütung jeglichen Schadens.

Damit waren die Grenzverhältnisse zwischen den urne-
rischen und den schwyzerischen Privat- und Gemeingütern
genau geregelt und die Grenzanstände beseitigt.

Einer Allmendveräusserung selbst zu kirchlichen Zwecken

begegnen wir 1355. Landammann und Landleute gemeiniglich

von Schwyz geben den Kirchherren zu Steinen die Hofstatt

und die Allmend, die zu Steinen im Astein gelegen
ist, damit sie solche verkaufen und den Erlös zur Anschaffung
einer Glocke verwenden. (Geschichtsfreund XXX, 313.)

Ein Landsgemeindebeschluß vom 1. August 1358 gibt
uns Aufschluß über die Art und Weise, wie bei Bannwäldern
die Verbannungen ausgeführt wurden. Die Grenzen des

Bannwaldes wurden förmlich ausgemarkt mit „vnderganne
vnd mit krüzenne".465)

Zum erstenmal finden wir auch in dieser Urkunde eine
ausdrückliche Unterscheidung zwischen Landleuten und im
Lande wohnenden Nichtlandleuten.466) Die Landmannsquali-

402) Cf. Brunner 1. c. II. 531 ff.
463) Dieses alte Recht ist auch unter dem'Namen „Viehforst";bekannt.

Blumer I. 171 f. betont, es sei in den demokratischen Kantonen
nicht vor 1358 urkundlich ausgesprochen.

M4) Geschichtsfreund LIX. 103 ff. Urkunde vom 9. Juni 1356.

405) Landbuch 269 f.

466) „er si vnser Lantman, oder wer bi vns wohnhaft ist." Später
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Vir Kaden im Vorliegenden einen Lall der alten germa-
niscken l//e«5cMttttttF,^) g der Letugnis des OescKä-

digten gegen tremdes VieK, das sut seinen (Zrund und Loden
übertrat, zur LelbstKilte (durck ptändung des sckädigenden
VieKes) zu greiten.^)

Lin weiteres Abkommen zviscken blri und LcKwvz be-

stätigte dasjenige von 1350und setzte die LulZe tür
ptandwekrung beim VieKüdertrieb aut 10 ptund test. Die-
jenigen, welcke die LulZe nickt bezaKIen Können, sind aus
ikrem bande zu verweisen etc. AucK soll es jedem leile
gestattet sein, durck des andern band aut die eigenen Alpen
zu tabren, jedocb unter VerKlltung jeglicken LcKadens.

Damit waren die OrenzverKältnisse zwiscken den urne-
riscken und den sckwvzeriscken privat- und Oemeingütern
genau geregelt und die Orenzanstsnde beseitigt.

Liner /l/Zmenckve/'ättWe/'ttns' 5e/ös^ M ^ê>ctt//«^ett ^M6c7êe«

begegnen wir /ZZA. bandsmmann und bandleute gemeinig-
lick von LcKwvz geben den KircKKerren zu Lteinen die Ilot-
statt und die Allmend, die zu Lteinen im Astein gelegen
ist, damit sie solcke verbauten und den Lrlös zur AnscKattung
einer OlocKe verwenden. (OescKicKtstreund XXX, 313.)

Lin /.anck5Feme/«ckeöesctt/ttF vom /. ^«ZA^ /ZZ6 gibt
uns AutscKIuL über die ^ ««ck l^i?«e, W/e bei öannwäldern
c/ie l/6/-öa««tt«Fe« attSFe/«/?^ Wtt/'ckeK. Die Orenzen des

Lannwaldes wurden törmlick susgemarkt mit „vnderganne
vnd mit Krüzenne".^°°)

Zum erstenmal linden wir auck in dieser blrkunde eine
ausdrücklicke blntersckeidung zwiscken bandleuten und im
bande wobnenden /VMttanck/ett^m *°°) Die/,attckman«ssua//-

4°°) «, örunner I, c, II. 531 tk,

4°°) Dieses site KecKt ist suck unter clem'lXsmen „VieKtorst^de-
Ksnnt, ölumer I, 171 t, detont, es sei in clen clemokrstiscken Ksntonen
nickt vor 1358 urkuncllick susZesprocKen.

°«') OescKicKtskreuncl LIX. 193 tt. OrKuncle vom 9. lurii 1356.

LsnctducK 269 t.

4°°) „er si vnser Lsntmsn, ocler ver di vns voknkstt ist," Später
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tat war .offenbar eine notwendige Voraussetzung für die Alt-
mendgenössigkeit,467) und jene war wie diese eine persönliche.

Es genügte also der bloße Wohnsitz im Lande, selbst
in Verbindung mit Grundbesitz, zum Erwerbe der Allmend-
berechtigung nicht mehr, es bedurfte dazu mindestens noch
der persönlichen Aufnahme ins Landrecht,468) sofern jemand
nicht bereits durch Geburt (Abstammung von einem
Landmann) der Gemeinde angehörte. Der Kreis der in der
gemeinen Mark berechtigten Genossen war bereits ein
beschränkter und engerer als derjenige der Landbewohner.

Der Kläger sind viere469) bestellt. Diese forstpolizeilichen
Organe haben „gelert eide gesworen vff dien Heiligen, das

si die vorgenanten vnser Banne ergan vnd erwarten sont
an allen dien stetten, da si vernement wenent oder wüssent,
da vns an vnsren Bennen vnrecht büscheche ." Frevler
haben sie bei ihrem Amtseide vor Gericht zu ziehen. Die
Buße, die einem solchen Gemeindekläger zufällt, hat er
mit den übrigen dreien gleichmäßig zu teilen..

Unter dem nämlichen Datum stellten Landammann und
Landleute von Schwyz noch folgende Satzung auf:

„Welicher Lanntmann das vych von Artt vff vnnser
Allpen oder gemeinmerckinen haben will, der muß geben
an alle gnad fünff pfundt pfennigen zu Schwytz gennger
vnnd geber, alls dick alls er es brichett, vnnd er es in acht
tagen wider thut, vnnd es" zu schullden kumpt. Vnnd wirdett
das selben Einungs dem Richter ein pfund, dem Leider ein

pfund, vnnd dem kleger dry pfund inn dem vierteil, da dann

sprechen die Quellen von Landleuten und solchen „die by vnns gesessen
vnnd wohnhaft sind." Landbuch 201 ff. 18 ff. Seit Ende des 15
Jahrhunderts treten die sogenannten Bey- oder Hintersaßen auf. Landbuch 39.

467) Cf. Landbuch 266.

468) v. Wyß, Zeitschrift für schweizerisches Recht I. 80. Im Besitze
des Landrechts war regelmäßig auch die Berechtigung zur Oberallmende
inbegriffen. Eine Ausnahme siehe unten p. 143.

469) „ze steina zwene in dem viertel, bi der kilchen ze Switz in
dem viertel einen, vnd ze arta in dem teile ouch einen."
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W war .ottenbar eine notwendige t/omêtt5e?/W«F/ü/' ck/e >1//-

me««F6ttS5SkMei^ und jene war wie diese eine person-
licke. Ls genügte also der bloLe woknsitz im bande, selbst
in Verbindung mit Orundbesitz, zum bewerbe der Allmend-
berecbtigung nickt mekr, es bedurkte dazu mindestens nock
der persönlicken Autnabrne ins bandreckt,"«) sotern jemand
nickt bereits durcb Oeburt (Abstammung von einem band-

mann) der Oemeinde angebörte. Oer Kreis der in der ge-
meinen ivlark derecbtigten Oenossen war bereits ein de-
scbränkter und engerer als derjenige der bandbewokrier.

Oer /(VâFe/' sind viere "^) bestellt. Diese torstpolizeilicken
Organe Kaden „gelert eide gesworen vtt dien heiligen, das

si die vorgenanten vnser Lanne ergan vnd erwarten sont
an allen dien Stetten, da si vernement wenent «der wüssent,
da vns sn vnsren IZennen vnreckt KüscKecKe ." Lrevler
Kaben sie bei ikrem Amtseide vor OericKt zu zieken. Die
öuLe, die einem solcken OemeindeKIäger zutällt, Kat er
mit den übrigen dreien gleicbmäöig zu teilen..

tenter dem nämlicken Datum stellten bandamrnann und
bandleute von LcKwvz nock folgende Latzung aut:

„welicker banntmann das vvck von Artt vtt vnnser
Allpen oder gemeinmerckinen Kaden will, der muL geben
an alle gnad tüntt ptundt ptennigen zu Lcbwvtz gennger
vnnd geber, alls dick alls er es brickett, vnnd er es in ackt
tagen wider tkut, vnnd es' zu sckullden Kumpt. Vnnd wirdett
das selben Linungs dem pickter ein ptund, dem beider ein

ptund, vnnd dem Kleger dr^ ptund inn dem vierteil, da dann

sprecben ctie (Zueilen von LsncZIeuten uncl solcken „clie bv vnns gesessen
vnncl wobrmskt sinà," LsnàducK 201 tt, 18 tt, Leit Lnàe àes 15 IsKr-
Kunàerts treten àie sozzensnnten Lev- oàer tiintersgüen sut, LsnàducK 39,

«, Lsnàbucb 266,

tss) xVvü, ^eitsckrilt kür sckveizerisckes heckt I, 89. Im Lesitze
àes LsnàrecKts vsr reZelrnälZizz suck àie LerecKtiZunzz zur Obersllmenàe
inhezzrikken. Line ÄusnsKme siebe unten p, 143,

4°v) steins zvene in àem viertel, bi àer Kücken ze Lvitz in
àem viertel einen, vncl ze srts in àem teile ouck einen."
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der eynung gebrochen wirt. Were aber, das keiner von Artt
sin vych haben oder tryben wellte vff vnnser allpen oder

gemeinmerckty mit geuert, so soll man das vych nemen,
alls dick er das brichett, vnnd soll das lösen ouch mit
dem vorgenampten eynig Were ouch, das kein Landt-
man von Art gemeinmercky vnnder vnns hette hie obnen, der
soll die mit sinem vych nit niessen, wann zwüschen den

zilen, alls die Lanntlüte gemeinmercky nit niessen sond,
vnnd si versiglett brieff vor disem Brieff darum geben
hand."470)

Vorliegende Urkunde gebraucht vermutlich den Begriff
„gemeinmerkinen" in zweifachem Sinne: einerseits für die
Weiden im Tale („Bodenallmenden"), anderseits aber für die
im Sonderbesitze stehenden Gemeinmärkgüter. Unter „Allpen"
dürften dagegen die oberhalb „Mittenberg" gelegenen Weiden
zu verstehen sein.471)

Es ergibt sich für uns daher aus obigem Landsgemeinde-
beschlusse: daß die Landleute zu Art, obgleich letzteres-
bereits seit 1352 in politischer Gleichberechtigung mit dem
Lande Schwyz verbunden und die Arther daher auch Landleute

zu Schwyz waren, keine Auftriebs- und überhaupt keine
Berechtigung an der schwyzerischen Allmende hatten. Der
Mangel markgenössischer Berechtigung schloß sie ebenfalls

von der Nutzung der Gemeinmarkgüter während der offenen
Zeit aus. Ihr widerrechtlich auf die schwyzerische Allmende
oder Gemeinmarkgüter getriebenes Vieh unterlag der
außergerichtlichen Pfändung (Schüttung).149) Als Lösegeld hatte
der Eigentümer fünf Pfund zu entrichten. Nicht nur ein
persönliches Auftriebsrecht fehlte den Arthern, selbst ihr Vieh
durfte nicht einmal durch Landleute von Schwyz aufgetrieben

470) Landbuch 209.

471) Der schwyzerische Volksmund bezeichnet mit Alpen sämtliche
Weideländereien, die nicht Bodenallmenden sind, insbesondere auch die

sogen. „Hochallmeinden".
472) Cf. Blumer 1. c. I. 171 f.
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cîer èvnung gebrocken wirt. Were aber, das Keiner von Arti
sin v^ck traben ocler trvben wellte vit vnnser allpen octer

gemeinmercktv mit feuert, so soll man clas vvcb nemen,
alls click er clas bricbett, vnncl soll clas lösen «ucb mit
clem vorgenampten evnig were «ucb, clas Kein bandi-
man von Art gemeinmerckv vnnder vnns Kette Kie obnen, cler

soll clie mit sinem vvck nit niessen, wann zwüscken clen

zilen, alls die banntlüte gemeinmerckv nit niessen soncl,

vnncl si versiglett briett vor clisem Lriett clarum geben
band.«

Vorliegende IlrKunde gebrauckt vermutlick clen Legritt
„S'eme/ttme^/ne«" in zweitackem Linne: einerseits tür ciie

weiclen im l'ale („Lodenallmenden"), anderseits aber tür ciie

im Londerbesitze siebenden (ZemeinmärKgüter. Ilnter ,/Z//oett"
dürften dagegen die «berbalb „iVtittenberg" gelegenen weiden
zu versieben sein.^^)

Ls ergibt sicb tür uns datier aus obigem bandsgemeinde-
bescKIusse: daL die /.««ck/ett^e ^« /l^, «bgleicb letzteres-
bereits seit 1352 in politiscker (ZleicKbetecKtigung mit dem
bande LcKwvz verbunden und die ArtKer daker auck band-
leute zu LcKwvz waren, Keine Auftriebs- und überkaupt Keine

/ZewahttFA/TF a« se/- ^cÄWV^emcne« >1//me«cke Katten. Oer

Nangel markgenössiscker LerecKtigung scKloL sie ebentalls

von der Nutzung der OemeinmarKgüter wäkrend der «ttenen
Zeit aus. IKr widerrecktlick aut die sckwvzeriscke Allmende
«der OemeinmarKgüter getriebenes VieK unterlag der auüer-

gericktlicken ptandung (LcKüttung). ^iz bösegeld batte
der Ligentümer tllnt ptund zu entrickten. Nickt nur ein per-
sünlickes Auftriebsrecbt teKIte den Artkern, selbst ikr VieK

durfte nickt einmal durck bandleute von LcKwvz autgetrieden

Lsnclbucn 209,

4") Oer sctttvvzeriscne VolKsmuncl bezeictinet mit Älperi sämtliclie
Weicleläuclereien, clie nickt Loclensllmenclen 8incl, irisbesonciere suck clie

soZeri, »tioctisllmeimten",
"°) «. ölumer l, c, I, l7l t.
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werden. Die schwyzerische Mark ist somit eine geschlossene473)
mit Rücksicht auf die Nutzungsberechtigten Subjekte und

möglicherweise auch in dinglichräumlicher Beziehung. Wir
haben einen geschlossenen Kreis exclusiv Markberechtigter
in den Landleuten von Schwyz mit Ausschluß der Arther.
Zweck dieser Satzung war offenbar nicht eine kleinliche,
gehässige Verweigerung des Genusses der schwyzerischen
Allmende den Arthern gegenüber, sondern vielmehr die

Möglichkeit, ohne jegliche Beeinträchtigung sämtliches durch

die Landleute auf schwyzerischem Gebiete gewintertes Vieh
sommern zu können. Es sollte die Nutzung des Gemeinlandes

in richtigem Verhältnisse erhalten werden zu den

Wirtschaftsbedürfnissen der Markgenossen.
Das Verhältnis der Landleute von Arth zur schwyzerischen

Allmende hat bereits verschiedene Auffassungen gefunden,
v. Maurer betont zwar, daß der Viertel Arth eine
ausgeschiedene Allmende hatte, erklärt aber, daß das Land Schwyz
nach wie vor eine Mark, die Landsgemeinde eine Markge-

"meinde und Eigentümerin des Gemeinlandes geblieben sei.

Die Ansicht Snells474) geht dahin, „daß vor 1798 zwar die

Alpen und die Gemeinmarch 475) zwischen Ober- und Unter-
allmend bestimmt getrennt waren und gesondert genutzt
wurden, daß hingegen die Bodenallmenden unter Mitteberg,
die Waldungen insgesamt und die Hochgebirge ein gemeinsames

Eigentum aller Landleute ohne Unterschied waren."

Mit Berufung auf Snell nimmt auch Blumer476) ein
gemeinsames Eigentum der Waldungen an „neben dem
getrennten Weidgange, wie er heute noch fortbesteht zwischen
den Ober- und Unterallmendgenossen". Blumer weist zudem
hauptsächlich auf die Tatsache hin, daß die Landsgemeinde
schon in den Jahren 1457 und 1484 „bannte".

473) Siehe Gierke II. 245 ff.
474) Staatsrecht II. 194.

475) d. h. jene Güter, welche zwar in Privatbesitz übergegangen
waren, auf denen aber noch das Trattrecht haftete. Snell 1. c.

476) 1. c. I. 382.
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verden. Die sc^WV^emcne /bla^ ist somit Fesc«/o5S6«e

mit pücksickt ant die NutzuniZsberecbtizzten Subjekte und

mözZIicberveise auck in dinZlicKräumlicKer LezieKung. wir
Kaben einen ZescKIossenen Kreis exclusiv tVlarKderecKtizzter
in den bandleuten von Lcbvvz mit AüsscbluL der ArtKer.
^Wec^ dieser LatzunZ var «bendar nickt eine Kleinlicbe,
iZebässiZe VerveiZerunZ des Oenusses der i>ckvvzeriscken
Allmende den Artkern gegenüber, sondern vielmekr die

lvtöZlicKKeit, «Kne jeglicke LeeinträcKtigunZ sSmtt/cÄes ck«^
ck/e /.anck/ettte ««/ zc7êWV^6mc«c?m Oeö/ete FeWmte/'tes t/iett
sommes M Kö««en. Ls sollte die lVutzunzz des Oemein-
landes in ricKtijZem VerKältnisse erkalten verden zu den

wirtsckattsbedürtnissen der lVtarKZenossen.
Das VerKältnis der bandleute von ArtK zur sckvvzeriscken

Allmende Kat bereits verscbiedene Auktassunzzen Zetunden.
v. lVtaurer betont zvar, daö der Viertel ArtK eine allste-
sckiedene Allmende batte, erklärt aber, daL das band LcKvvz
nack vie vor lvlark, die bandsAemeinde lvlarKZe-
meinde und LiZentümerin des Oemeinlsndes geblieben sei.

Die AnsicKt Lnells^) zzeKt dakin, „daL vor 1798 zvar die

Alpen und die Oerneinrnarcb zviscken Ober- und blnter-
sllmend bestimmt getrennt varen und zzesondert genutzt
vurden, daL KinZeZen die IZodenallrnenderi unter lvlitteberzz,
die Waldungen insgesamt und die blocKZebir^e ein Feme/«-
sames ^/Föntttm «//6^ /.anck/e«^ o/k«e tV«te«c^tt'c?ck varen."

tvlit IZerukunzz gut Lnell nimmt suck ölumer ^^°) ein zze-

meinsames Ligentum der Waldungen an „neben dem zZe-

trennten weidgange, vie er beute nocb tortbestebt zviscken
den Ober- und blnterallmendzzenossen". ölumer veist zudem
KauptsäcKIicK aut die latsacke Kin, daL die bandsgemeinde
sckon in den lakren 1457 und 1484 „bannte".

8iebe OierKe II, 245 tt,

4") Ltsatsrecbt II, 194,

4") cl, K, jene Oüter, velcbe zvsr in Privatbesitz überZeAgnZen
vsren, sut genen sder nocb clss Irsttrecbt Ksttele, Lnell I. c,

"°) l, c, I, 382,
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Mit keiner der genannten Anschauungen können wir
uns befreunden. In den Quellen findet sich nirgends eine

Spur einer unbedingten Berechtigung der Arther zu irgend
welcher Nutzung an der obern Allmende.477)

Der Viertel Arth war in ältester historischer Zeit
grundherrlich. Das alte rhätische Geschlecht der Grafen von Lenzburg

besaß in Arth neben seinem Eigenhof (d. h. dem nidern
oder St. Georgenhof) bis zu seinem Aussterben auch, die

dortigen Reichslehen. Zu diesen gehörte, wie es scheint,
auch der Reichshof d. h. der obere Hof mit der St. Zeno-
Kapelle.478) Zu letzterem Hofe gehörte der Kirchensatz,
eine Fischenz, Zehnten, Zinse, Erschatz, Fall, Vogtei, Twing
und Bann, Rieder, Wässer, Bäche, Wälder, Berg und Tal,
Steuern u. s. w.479)

Es wird daher keine zu kühne Vermutung sein, wenn
wir seit der Wiedervereinigung der beiden Höfe in einer
Hand, zugleich auch das Eigentum an sämtlichen Sonder-

477) Dagegen sprechen die vielfachen Erkenntnisse des Land- und
Oberallmendrates vom 17.—19. Jahrhundert. So beschließt der
dreifache Landrat am 9. November 1682 betr. das Unter- und Ober-Aellmiger-
Vieh: daß, „wie ein Teil den andern haltet, der andere gleiches Recht
halten soll." R. Pr. IX. 155.

Am 17. April 1708 bestimmt er: „Den nit der Gruobi gesessenen
Unterällmigern ist dato alles Vieh außer den Melchkühen auf die Ober-
allmend zu treiben für alle Zeit abgeschlagen. Die ob der Gruobi
gesessenen Unter-Ällmiger sollen laut alter Ordnung 4 Kühesset treiben
mögen, was mehr ist den guten Gulden bezahlen." R. Pr. XII. 214. Der
Dreif. O. A.-R. beschließt am 10. März 1722: „Werden verschiedenen
Unter-Allm. je 2 Pferde und einem 6 Rinderhaupt auf die O.-A. zu treiben
bewilligt." R, Pr. XIV. 2.

Am 30. März 1751 bestimmt derselbe: „Ist dem Bauherr überlassen
den U. Aellm. in Allem 20 Haupt Vieh aufzutreiben zu erlauben; den

Angemeldeten ist der Vorzug zu geben."
Für Schwyz speziell ist der Gebrauch „Allmende" in seiner weitern

Bedeutung typisch (s. Miaskowski : die Schweiz. Allm. 2). Daher sind unter
Oberallmende nicht nur die Weiden ob „Mitteberg" sondern sämtliches
Gemeinland mit Einschluß der B'odenallmend und Hochgebirge zu
verstehen.

*78) v. Liebenau 1. c. 14.

479) Derselbe 1. c. p. 15.

n
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Uit Keiner der genannten AnscKauungen Können vir
uns bekreunclen. In den (Zueilen lindet sicK nirgends eine

8pur einer unbedingten LerecKtigung der ArtKer zu irgend
velcker Nutzung an der obern Allmende.^)

Oer Viertel ArtK var in ältester Ki8tori8cKer Zeit gründ-
KerrlicK. Das alte rkäti8cke QescKlecKt der (Zraten von benz-

bürg besaL in ArtK neben 8einem Ligenbot (d. K. dem nidern
«der 8t. QeorgenKot) bis zu 8einem Au88terben auck, die

dortigen peicksleken. Zu die8en gekörte, vie e8 sckeint,
auck der KeicKsKot d. K. der «bere bl«t mit der 8t. Zeno-
Kapelle. Zu letzterem blote gekörte der KircKensstz,
eine LiscKenz, ZeKnten, Zinse, LrscKstz, Lall, Vogtei, l'ving
und öanri, pieder, Wässer, LäcKe, Wälder, öerg und l'ai,
8teuern u. 8. v. "°)

Ls vird daker Keine zu KüKne Vermutung sein, venn
vir seit der Wiedervereinigung der beiden brüte in einer
bland, zugleick auck das Ligentum sn sämtlicken 8onder-

4") Osgegen sprecken àie vielkscken Erkenntnisse ctes Ksnà- unà
Oderallmenàrstes vom 17,—19. labrkrmàert. Lo descklieüt àer àrsi-
tacke Lanàrat am 9, November 1682 betr, àss vnter- unà Ober-Hellmiger-
VieK: àalZ, »wie ein lei! àen anàern Kältet, àer gnàere gleickes heckt
Kalten soll," ». ?r, IX. 155.

Hm 17, Hpril 1798 destimmt er: „Den nit àer Oruobi gesessenen
llnterällmigern ist àsto alles VieK suüer àen MelcKKllKen sui àie Ober-
allmerià zu treiben tlir alle ?eit abgescblagen. Die od àer Oruodi ge-
sessenen vnter-HIImiger sollen laut alter Orànung 4 Kübesset treiben
mögen, vss mebr ist àen guten Qulàen bezaKIen," h. Lr. XII. 214. Oer
Oreit, O, H.-», descklieüt sm 19, März 1722: „Verrten vcrsckieàenen
llnter-Hllm. je 2 ?teràe unci einem 6 hinàerksupt gut àie O.-H. zu treiben
bevilligt." », ?r. XIV. 2.

Hm 30. März 1751 bestimmt àerselde: .Ist àem SauKerr überlassen
àen 11. Hellm, in HIlem 20 Haupt VieK gutzutreiben zu erlauben : àen

Hngemelàeten ist àer Vorzug zu geben."
Lür Lcbvvz speziell ist àer OedrsucK .Hllmenàe" in seiner veitern

Leàeutung t^pisck (s. MigsKovsK! : àie sckveiz. Hilm. 2). Osker sinà unter
Oberallrneriite nickt nur àie Veiàen ob Mitteberg" sonàern sämtlicbes
Oemeinlanà mit LinscKIuü àer Soàenslimenà unà ttockgedirge zu ver-
sieben.

v, Liebenau l, c, 14.

"«) Oerselde I. c. p. 15.

il
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gutem und am Gemeinlande, ein grundherrliches nennen und
der Grandherrschaft ein ausschließliches Twing- und Bannrecht

im Sinne der niederen bezw. patrimonialen Gerichtsbarkeit

zuschreiben.

Um das Jahr 1315 verpfändeten die Herzoge von Österreich,

die indessen in den Besitz sowohl des Eigen- wie des

Reichshofes gekommen waren, die Vogtei von Arth und
Einsiedeln dem Grafen Wernher von Homberg, Herrn zu

Rapperswil. Darüber empört schloßen sich die Angehörigen
des Reichshofes und die österreichischen unfreien Leute in
Arth an die Schwyzer.480) Ca. 1315 kam der erste gegen
die Herrschaft Österreich gerichtete Bund zustande. Um
dem gemeinsamen mächtigen Feinde abzuwehren, errichtete
man großartige Befestigungswerke zu Wasser wie zu Lande.

Nach dem Siege am Morgarten, der sie momentan
von Österreich befreit hatte, kamen die Arther unter die

Vogtei von Schwyz.481) Statt des österreichischen Vogtes
auf Habsburg waltete in Arth der von Schwyz ernannte
Ammann Thyring (1331).482)

Den 9. Dezember 1353 endlich trat Maria, Markgräfin
von Baden, unter Wahrung des Wiedereinlösungsrechtes für
die Herzoge von Österreich, den österreichischen Pfandbrief
um die Summe von 200 Mark Silber den Bürgern von Arth
ab. Hiedurch gelangten die Arther nicht nur in den Besitz
der Sondergüter und Allmenden zu Berg und Tal, sie wurden
auch von der Vogtei von Schwyz befreit483) und Arth
bildete einen Bestandteil des Landes Schwyz, den Arther-
Viertel.434) Wir wissen nun, daß die Schwyzer schon vor

180) 1. c. p. 18.

181) v. Liebenau 1. c.p. 19. Den österreichischen Vogt sollen die
Arther vertrieben haben (1. c).

432) Derselbe p. 21. Blumer I. 217.
48:1) Es blieb zwar noch die hünenbergische Pfandschaft, zu welcher

die Collatur der St. Georgskapelle gehörte.
484) v. Liebenau 1. c.
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gütern und am Oemeinlande, ein grundkerrlickes nennen und
der OrundKerrscKatt ein gusscKiielZIicKes lwing- und öann-
reckt im Linne der niederen bezw. patrimunialen (ZericKts-

barkejt zusckreiben.

Ilm das lakr 1315 verpfändeten die Ilerzoge von Öster-

reick, die indessen in den öesitz sowoKI des Ligen- wie des

peickskokes gekommen waren, die Vogtei von ArtK und
Linsiedeln dem Oralen wernker von Homberg, Ilerrn zu

papperswil. Darüber empört scKIoLen sicK die AngeKörigen
des peickskokes und die österreickiscken unfreien bente in
ArtK an die LcKwvzer. dg. 1315 Kam der erste gegen
die blerrsckatt ÖsterreicK gericktete Lund zustande, bim
dem gemeinsamen mäcktigen Leinde abzuwekren, erricktete
man grotZartige LefestigungswerKe zu V/asser wie zu bande.

Nack dem Liege gm ^vlorggrten, der sie momentan
von ÖsterreicK befreit Ksbe, Kamen die ArtKer unter die

Vogtei von LcKwvz. 4i") Zlatt des österreickiscken Vogtes
auf blabsburg waltete in ArtK der von LcKwvz ernannte
Ammann IKvring (1331)."")

Den 9. Dezember 1353 endlick trat ivlaria, lVIgrKgräfin
von Laden, unter wakrung des wiedereinlösungsrecktes für
die Ilerzoge von ÖsterreicK, den österreickiscken Pfandbrief
um die Lumme von 200 Nark Lilber den lZurgern von ArtK
gb. IliedurcK gelangten die ArtKer nickt nur in den öesitz
der Londergüter und Allmenden zu Lerg und lai, sie wurden
auck von der Vogtei von LcKwvz befreit ^) und ArtK dib
dete einen Lestandteil des bgndes LcKwvz, den ArtKer-

Viertel.^) wir wissen nun, dalZ die LcKwvzer sckon vor

I. c, p, 18,

'»>) v, Liebenau I, c,, p. Ig, Den österreickiscken Vogt sollen cüe

HrtKer vertrieben Kaden ll, c

4»2) Oerselbe p. 21. ölumer I, 217.

Ls blieb zwar nocb clie Küneribergiscbe LLinclscKall, zu velcker
ciie dollatur cler 8t. OeorgsKspelle gekörte,

4»4) v, Liebenau I, c.
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1353 in Arth Wälder gebannt haben.486) An diesen Wäldern
aber haben sie unmöglich Eigentum beanspruchen können,
da eben Wälder und Weiden zu Berg und Tal im Eigentum
der Herrschaft gestanden. Die Bannung aber mochten sie
eher unter dem Titel der Vogtei486) vollzogen haben.

Überhaupt stand der Bann als obrigkeitlicher Befehl
auch nach der Befreiung von der österreichischen
Grundherrschaft und Reichsvogtei keineswegs den Arthern zu. Die
Banngewalt, „das imperium der deutschen Verfassung", war
vielmehr im Besitze ihrer Obrigkeit, also bei der
Landsgemeinde zu Schwyz. Kraft ihres unbestreitbaren Hoheitsrechtes

über das Territorium des ganzen Landes Schwyz,
und nicht etwa jure dominii, hatte daher die Landsgemeinde
1457 und 1484 den dinglichen Friedensbann über die Wälder
zu Arth verfügt bezw. erneuert.487)

Unsere Annahme ausschließlicher Eigentumsrechte der

beidseitigen Genossen (oberholb und unterhalb der Gruobi)
an den entsprechenden Gemeinländereien, wird auch gestützt
durch die Ausführungen Zay's.488) Nachdem er von der
Verteilung der Bodenallmenden („Gemein-Mark") unter die
Genossen in Arth gesprochen, sagt er „Bey gemachter
Verteilung des tiefern Geländes blieb immer noch der Gemeinde
das Gelände auf den dortigen Bergen, welches aber
fast ganz mit Holz überwachsen war und folglich nicht
beträchtlich (d. h. an Weidenutzungen) seyn konnte Es

485) Cf. Landbuch p. 199, 268 und 270 miteinander. Die erste
schwyzerische Bannung des Landwehriwaldes zu Arth dürfte wahrscheinlich
mit der Errichtung der Befestigungswerke in Zusammenhang stehen.

48S) Diese leitete ihr Bannrecht ebenfalls nicht vom Eigentumsrechte
der Grundherrschaft ab, da die Herzoge von Österreich die schwyzer.
Vogtei nicht anerkannten.

487) 1518 erlaubten die Schwyzer der Waldstatt Einsiedeln das-
Taubenmoos (das im Eigentum des Gotteshauses stand) einzubannen ;

doch sollte der Bannschatz „vnd die buss" den Schwyzern selbst
zufallen. (Landbuch 240.) Seit 1424 hatten die Schwyzer die Landeshoheit
über Einsiedeln (Ryffel p. 21) aus der auch ihre Banngewalt sich
herleitete.
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1353 /n /t^tt lVä/cke^ Ksben. "^) An diesen Wäldern
sder Ksben sie unmöglick bigentum deansprucken Können,
ds eben Wälder und weiden zu IZerg und l'ai im Eigentum
der blerrsckait gestanden. Die Lannung aber mockten sie

eker unter dein lite! der Vogtei vollzogen Kaden.

blberkaupt stand der Sann als «brigkeitlicker LeteKI
auck nsck der Vekreiung von der österreickiscken Orund-
KerrscKait und peicksvogtei Keineswegs den Artkern zu. Die
Lanngewalt, „das Imperium der deutscken Verksssung", war
vielmekr im öesitze ikrer Obrigkeit, als« bei der bands-

gemeinde zu LcKwvz. Kratt ikres unbestreitbaren IloKeits-
recktes über das Territorium des ganzen bandes LcKwvz,
und nickt etwa jure domini!, Katte daker die bandsgemeinde
1457 und 1484 den dinglicben briedensdann über die Wälder
zu ArtK verkügt bezw. erneuert.

blnsere AnnaKme ausscKIieLIicKer bigentumsreckte der

deidseitigen Oenossen (oberkold und nnterkalb der Oruodi)
an den entspreckenden Oemeinländereien, wird auck gestützt
durck die AusküKrungen Zav's."^) NacKdem er vun der

Verteilung der tZodenallmenden („Oemein-lViarK") unter die
Oenossen in ArtK gesprocken, sagt er „öev gemackter Ver-

teilung des tietern Oeländes blieb immer nock der Oemeinde
das Oelände sut den dortigen öergen, welcbes aber
tast ganz mit Holz überwacksen war und tolglick nickt be-
träcktlick (d. K. an weidenutzungen) se^n Konnte Ls

42°) Ol, KsnàbucK p, 199, 268 unci 279 miteinsnàer. Die erste sckvv-
zeriscbe ösnnung ctes KsnàveKrivglàes zu HrtK ctürtte vakrsckeinlick
mit cter LrricKtung àer lZelestigungsverKe in ^usammenksng steken,

422) Oiese leitete ikr IZannreeKt edentalls nicbt vom Ligentumsrecbte
cler OrunàKerrscbakt sd, cls clie rterzoge von ÖsterreicK àie scbvvzer,
Vogtei nickt anerkannten.

42?) 1518 erlaubten àie LcKwvzer àer Wslclststt Linsieàeln àss
Lsudenmoos (àss im Eigentum àes (ZottesKsuses stsncl) einzubsnnen;
àocb sollte àer öarmsckstz „vnà àie buss" àen LcKwvzern selbst zu-
tsllen. (Ksnàducb 249,) Leit 1424 Katten àie LcKvvzer àie KanclesnoKeit
über tlinsieàeln (hvtiel r>, 21) aus àer auck ibre Ssnngevalt sicK Ker-
leitete.
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ist. dies Gelände, nunmehr ohne Vergleich weitschichtiger
als ehedem, und unter dem Namen Unter-Allmend bekannt..
Viele, die doch Landleute von Schwyz, Einwohner der
Gemeinde und sogar Mitglieder des Arthner-Viertels sind,
sind nicht Anteilhaber an diesem Korporationsgut, weil zur
Zeit, da der Auskauf um den Hof zu Arth gegen die
Herrschaft geschlossen ward, sich noch nicht dort befunden,
und folglich nichts zur Loskaufssumme beygetragen, auch
sich nicht (weil sie Genossen und Teilnehmer zu der All-
meind der obern Schwytzer waren) in die
sogenannte Unter-Allmeind eingekauft hatten."489)

Wir glauben hiemit bewiesen zu haben, daß die Unter-
allmendgenossen von der persönlichen Nutzungsteilnahme
am Gemeinlande der „Oberallmende" rechtlich ausgeschlossen

waren.

Aus dieser Ungenossenstellung der Genossen von Arth
zur Oberallmende scheint sich zu ergeben, daß die
Allmende nicht Eigentum des „Landes" 4!)") war, da Arth „in
voller Gleichberechtigung mit dem alten Lande Schwyz
vereinigt woiden ist" und um die Mitte des 14. Jahrhunderts
niemand an eine Zurücksetzung der Arther gegenüber den

Landleuten von Schwyz dachte.491)

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt, war es seit

ihrer Entwicklung die Landsgemeinde, welche über die
Substanz der obern Allmende, wie auch über deren Nutzung

488) Goldau und seine Gegend, p. 58 f.

489) In dem 1605 stattgehabten Untergang und Festsetzung der
Hagpflicht auf dem Rigi zwischen den Alpen derer von Arth und Vitznau-
Weggis wird als unparteiischer Unterschreiber genannt : „Georg Reding"
(von Schwyz). „Dieser Allmeind halber ungenoss." Urk. in der Kirchenlade
Arth. Am 28. September 1646 ratifiziert der gesessene Rat von Schwyz
die „von den Herren von Arth gestellte Waldordnung" mit dem Vorbehalt
jederzeitiger anderer Disposition durch die Obrigkeit. R. Pr. 1638/66 f 109.

490) Von einem Eigentum des Landes als einer juristischen Person
wird daher nicht die Rede sein können.

49') Kothing, Staatsvermögen 10.
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ist. dies (Zelande, nunmekr «Kne VergleicK veitsckicktiger
als eKedeM, unct unter ctem Namen blnter-Allmend bekannt..
Viele, die dock bandleute von LcKwvz, LinvoKner der (Ze-

meinde und sogar Mitglieder des ArtKner-Viertels. sind,
sind nickt AnteilKaber an diesem Korporationsgut, veil zur
Zeit, da der Ausbaut um den tt«! zu ArtK gegen die bterr-
sckatt gescklossen vard, sicK nock nickt dort betunden,
und tolglick nickts zur boskauissumme beigetragen, auck
sicK nickt (veil sie Oenossen und leilnekmer zu der All-
meind der obern LcKvvtzer varen) in die söge-
nannte blnter-AIImeind eingekauft Katten." "")

wir glauben Kiemit deviesen zu Kaden, daL die btnter-

gllrnendgenossen von der persönlicken NutzungsteilnaKms
am (Zemeinlande der „Oberallmende" recktlick ausgescklos-
sen varen.

Aus dieser blngenossenstellung der (Zenossen von ArtK

zur Oberallmende sckeint sicK zu ergeben, daL ck/e >t//-
me««!e n/cnt /^iFentttm ckes „/.««aes" "') var, da ArtK „in
voller OleicKberecKtigung mit dem alten bande Lcbvvz ver-
einigt voi den ist" und um die lVbtte des 14. ^akrkunderts
niemand an eine Zurücksetzung der ArtKer gegenüber den

bandleuten von LcKvvz dackte. "')
wie die diskerigen AustllKrungen gezeigt, var es seit

ikrer bmtvicklung die bandsgemeinde, velcbe Uber die Lub-
stanz der obern Allmende, vie suck über deren Nutzung

4»») Ooiclgu unci seine Oegenci, p. 58 t,

4»°) In gem 1605 stgttgeksbten Untergang unci Leslsetzung cier

ttsgpllicbt gut clem pizzi zwiscken clen HIpen clerer von Hrtb unci Vitznsu-
Weggis wircl sis unparteiischer Onterscbreiber genannt: „Oeorg pecling"
(von LcKwvz), „Dieser Hllmeinci balder ungenoss," Ork, in cier KircKenIacle
HrtK, Hm 28, September 1646 rstitiziert cier gesessene pst von LcKwv?
clie „von cien tterren von HrlK gestellte Vaiclorclnung" mit ctem VordeKslt
jecler^eitiger ancierer Disposition clurck ctie Obrigkeit, p. pr, 1638/66 t 169,

Von einem Ligentum cies Ksncles sis einer juristiscben Person
wircl claker nickt ciie pecle sein Können,

">) Kotking, Ltsstsvermögen 19,
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verfügte. Als Nachfolgerin der Gerichts- und der March-
gemeinde waren ihr auch die Kompetenzen der letztern
zugekommen. Durch die Vereinigung des Arther-Viertels
mit dem Lande Schwyz hatte sich der Kreis der
politischen ' Bürger des Landes, nicht aber auch derjenige
der Oberallmendgenossen, erweitert. Da infolgedessen nicht
mehr sämtliche politischen Volksgenossen zugleich auch

an der Allmende der Landleute mitberechtigt waren, hätte es

vom juristischen Gesichtspunkte aus fraglich werden können,
ob die wirtschaftlichen Kompetenzen der Gemeinde von den

politischen ausgeschieden werden und einer von der politischen
verschiedenen, engem Gemeinde vorbehalten bleiben sollen.
Der mehr auf praktische Verhältuisse als auf theoretisierende
Erwägungen gerichtete Sinn der alten Schwyzer mochte
eine solche Trennung aus Zweckmäßigkeitsgründen für
überflüssig erachten.492) Als politisch Gleichberechtigte aber
hatten die Arther Sitz und Stimme in der Landsgemeinde
und durften sogar in Allmendfragen mitsprechen. Da jedoch
die Gemeinde n. u. A. nur Verwaltungsrechte am Gemeinlande

hatte, dieses aber der Zuständigkeit nach im Eigentum

der Oberallmendgenossen stand, so waren die Landleute

von Arth auch von der Nutzung desselben
ausgeschlossen; „denn die Nutzungen der Genossen sind Ausflüsse
des Eigentums."4SU)

Aber trotz alledem konnten die Unterallmendgenossen
in Schwyz sogenannte Gemeinmarkgüter besitzen. Ihre
Berechtigung an letzteren war eben eine lediglich privatrechtliche.

Daß die Landleute von Schwyz Gemeinland damals

Ungenossen in Sondernutzung gegeben, wäre wenig glaublich.

Vielmehr müssen diese Güter, resp. die den Besitzern
daran zustehenden Rechte, im privatrechtlichen Verkehr ge-

492) Die schwyzerische Allmend war mit dem historischen Werden
und den Interessen des Landes enge verknüpft ; die Genossen von Arth
waren gegenüber denjenigen der obern Allmend in verschwindender
Minderheit; durch die Bildung einer neuen Wirtschaftsgemeinde waren
die einfachen Verhältnisse von damals komplizierter geworden.
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verfügte. AIs Nachfolgerin cler OericKts- und der IvlarcK-

zzemeinde waren ilir aneli die Kompetenzen cler letztern
zugekommen. OurcK clie Vereinigung cles Arttier-Viertels
mit clem bande LcKwvz Katte sicK cler Kreis der poli-
tisclien öürger cles bandes, niclit aber auck derjenige
cler Oberallmendgenossen, erweitert. Da inlolgeclessen nickt
mekr ssmtlicke politiscken Volksgenossen zugleick auck
sn cler Allmende der bandleute mitderecktigt waren, Kätte es

vom juristiscken OesicKtspunKte aus lraglick werden Können,
ob die wirtsckaltlicken Kompetenzen der Oemeinde vun den

politiscken ausgesckieden werden und einer von der politiscken
versckiederien, engern Oemeinde vorbekalten bleiben sollen.
Oer mekr aul praktiscke VerKältnisse als aul tkeoretisierende
brwägungen gericktete Linn der alten LcKwvzer mockte
eine solcke Trennung aus ZwecKmäLigKeitsgründen lür Uber-

flüssig erackten. AIs pobtisck OleicKberecKtigte aber
Katten die ArtKer Litz und Stimme in der bandsgemeinde
und durften sogar in Allmendfragen mitsprecben. Oa jedock
die Oemeinde n. u. A. nur Ve?waItungsrecKte am Oemein-
lande Katte, dieses aber der Zuständigkeit nack im Ligen-
tum der Oberallmendgenossen stand, so waren die band-
leute von ArtK suck von der Nutzung desselben gusge-
scKIossen; „denn die Nutzungen der Oenossen sind Ausflüsse
des Eigentums."

Ader trotz alledem Konnten die blnterallmendgenossen
in LcKwvz sogenannte (/emeinma^Mte/' besitzen, /ttw /Ze-

wcntkFtt/ZF an letzteren war eben eine lediglick o/'wat/'ec/kt-
/ictts. OgL die bandleute von LcKwvz Oemeinland damals

blngenossen in Londernutzung gegeben, wäre wenig glaub-
licli. VielmeKr müssen diese Oüter, resp, die den Besitzern
daran zustekenden peckte, im privstrecktlicken VerKeKr ge-

Oje sckwvzeriscke Hlimeng vvsr mit gem KistoriscKen Wergen
umt gen Interessen ges Langes enge verknüpkt; gie Oenossen von HrtK
vsren gegenüber genjenigen ger obern Hilmeng in versckxvingenger
Ningerbeit; gurcb gie öiigung einer neuen V/irtsclisltsgemeinge vsren
gie einkcken VerKältnisse von gsmals Komplizierter geborgen.



150

standen haben und auf dem Wege Privatrechtens, speziell
des Erbganges,494) an solche Ungenossen übergegangen sein.

Es scheint uns aber unwahrscheinlich, daß die Landleute,

wenn sie noch Eigentümer dieser Gemeinmarkgüter
gewesen wären, solche rein private Nutzungsrechte
aufkommen lassen und ihre Veräusserqng an Nichtgenossen
gestattet hätten. Zum mindesten wäre dies mit dem Prinzip
der Schließung der Mark unvereinbar gewesen.495) Es ist
somit auch der privatrechtliche Verkehr an den Gemeinmarkgütern

ein Beweisgrund mehr für das Sondereigentum an
denselben.

Auch wenn die Arther Sondereigentümer solcher
Gemeinmarkgüter waren, hatten sie keine Berechtigung zur
Frühlings- und Herbstatzungsweide auf diesen Gütern. Es

liegt daher der Schluß nahe, daß auch die Genossen selbst,
wenn sie solche Güter besaßen, die Etzweide auf denselben
nicht kraft Privatrechtens (jure dominii) sondern kraft ihrer
Mitgliedschaft an der Marjcgemeinde ausübten. Die
Genossen als solche hatten für die offene Zeit die Nutzung
an den Gemeinmarkgütern. Hierin zeigt sich die Wirkung
des genossenschaftlichen Prinzips bei diesen, im übrigen
bereits im Sondereigentum stehenden Gütern. Der einzelne
Genosse hat an denselben in der Etzweide ein Recht, das

darauf zurückzuführen ist, daß an den Gemeinmarkgütern
früher einmal Kollektiv- und kein Individualeigentum
bestanden hat. Abzulehnen ist wohl die Auffassung, daß diese

4U3) Heusler, Inst. I. 274.
494i Durch Landsgemeindebeschluß von 1294 war ja der Verkauf von

liegenden Gütern an Ausleute, d. h. wohl Nichtgenossen, verboten worden.
Ähnlich verbieten auch die Genossen von Küßnacht (Schwyz) am 5. Februar

1404 den Verkauf von liegendem Gut im Gerichte Küßnacht an
Ungenossen bei Verfall der Hälfte der verkauften Güter an das gemeine
Kirchspiel. Der Ungenosse, der dort liegendes Gut kauft, soll da nicht
ätzen noch treten, weder Holz und Feld, noch Wunn und Weide niessen.
Kälin, Reg

49S) Gierke 1. c. II. 244 ff.
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standen Kaden unä ant ctem Wege privatrecktens, speziell
cles Lrbganges, solche blngenossen übergegangen sein.

Ls sckeint uns aber unvakrsckeinlick, claL clie bancl-

leute, venn sie nock Ligentümer clieser OemeinmarKgüter
gevesen vären, solcke rein private Nutzungsrecbte aut-
Kommen lassen unci ikre Veräusserung an NicKtgenossen
gestattet Kätten. Zum minclesten väre clies mit clem Prinzip
cler LcKbeLung cler ivlark unvereinbar gevesen. ^°°^) Ls ist
somit auck cler privatrecktlicke VerKeKr an clen (Zerneinmark

gütern ein Leveisgruncl mekr tür clas Lonclereigentum an
clenselben.

AucK venn clie ArtKer Lonclereigentümer solcker (Ze-

meinmarKgüter varen, Katten sie Keine Berechtigung zur
LrüKlings- uncl tierbstatzungsveiäe aut cliesen (Zütern. Ls

liegt claker cler LcbluL nake, clsL auck clie (Zenossen selbst,

venn sie solcke (Züter besaLen, ciie Ltzveicie aut clenselben
nickt Kratt privatrecktens (jure clominii) sonclern Kratt ikrer
ivlitglieclsckatt an cler lViarlcgemeincle ausübten. Die (Ze-

nossen als solcke Katten lür 6ie ottene Zeit ciie Nutzung
an cien (ZemeinmarKgütern. therin zeigt sicK ciie MrKung
cles genossenscksktlicken Prinzips bei cliesen, im übrigen
bereits im Lonclereigentum stekenclen (Zütern. Oer einzelne
(Zenosse trat sn clenselben in cier /^t^We/cke em /?ec^^ ckas

ckamtt/ M/ÄckM/Mz-en /st, ckaF an cke« (/emeinma/'^Äte/'«
/^Ätte/' e/«ma/ /<o//e^tw- «nck Ke/n /nckwicktta/e^/ztttm öc?-

sta«cke« ttat. Abzulehnen ist voKI clie Auttsssung, ciaL cliese

"2) rteusler, Inst, I, 274,

OurcK KsnclsgemeinciebesciilulZ von t294 war js der VerKsul von
iiegengen Oütern sn Husleule, cl, K. woKI I>IicKtgenossen, verboten worclen,
HKnlicK verbieten suck ciie (Zenossen von KülZnscKt (öckvvvz) sm 5, Leb-
rusr 1494 clen VerKsul von liegenclem Out im OericKte KülZnscKt sn On-
genossen bei Verls» cler ttsilte cler verksulten Outer sn clss gemeine
KircKspiel, Oer Ongenosse, cler clort iiegencles Out Ksult, soli cls nickt
stêen nock treten, vecler Hol? uncl Lelcl, nock Vunn uncl V/eiäe niessen,
Kslin, heg.

OierKe I, c, II, 244 tt.
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genossenschaftliche Weideberechtigung nicht schon vor der

Entwicklung des Privateigentums existiert hätte, sondern erst

später zu Gunsten der dann Berechtigten begründet worden
wäre. Sie ist kein zum Sondereigen hinzutretendes, dasselbe
beschränkendes dingliches Recht (jus in re alinea), sondern,
wie wir bereits oben (S. 131) betont, ein Rudiment des

ursprünglichen genossenschaftlichen Eigentums, auf dessen

Kosten das Sondereigen sich entwickelt hat.

Die Nutzungen der Genossen am Gemeinland und an
den Gemeinmarkgütern stützten sich somit auf verschiedene
Rechtsverhältnisse. Dort waren sie Ausflüsse des vollen,
genossenschaftlichen Eigentums, hier basierten sie auf einer
bei Verminderung des ursprünglich vollen Eigentums der
Genossen zurückgebliebenen Nutzungsbefugnis.

Interesse verdient auch die landrechtliche Satzung vom
9. November 1389.496)

Nachdem sie die Grundlasten resp. Gülten („Ewig gelts")
für ablöslich erklärt, verbietet die Landsgemeinde die
Hingabe und Annahme von Gütern zu Erblehn. So sollte der

Grundverschuldung gesteuert und die Unabhängigkeit der
Landleute gesichert werden.

Ferner bestimmt sie, daß Ausleute, die liegende Güter
in dem Lande haben, dieselben am nächsten St. Martinstage
innert zwei Jahren an Landleute zu verkaufen haben, bei ¦

Verlust genannter Güter. Auch durch Erbfall erworbene
Güter sollen Nichtlandleute in Zukunft innerhalb zwei Jahren
seit dem Erbanfall (bei Vermeidung der gleichen Folge) an
Landleute verkaufen.

496) Landbuch 273. Diese Bestimmungen zeigen wesentliche Ähn-
lichkeite mit dem Landrecht von 1294. Eine kirchenfeindliche Tendenz
liegt ihnen um so weniger zu Grunde, als gerade Güterbelastungen zu
Gunsten von Kirchen oder für „sei geretz" gestattet wurden. Zu dieser
Zeit hatte Einsiedeln bereits seinen sämtlichen Grundbesitz in Schwyz
veräußert und die grundherrliche Gefahr der Klöster war durch die
unbedingte Territorialgewalt des Landes beseitigt.
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genossensckaktlicke McideberecKtignng nickt sckon vor 6er

Entwicklung äes Privateigentums existiert Kätte, sonäern erst

später zu dunsten cier äann öerecktigten begründet worden
wäre. Zie ist Kein znm 8«ndereigen Kinzutretendes, dasselbe
desckränkendes dinglickes peckt (jus in re alinea), sondern,
wie vir bereits oben (8. 131) betont, ein puciiment cies ur-
sprünglicken genossensckaktlicken Eigentums, aut dessen

Kosten das 8«ndereigen sicK entwickelt Kat.

Die Nutzungen der Oenossen am Oemeinlsnd und an
den OemeinmarKgütern stützten sicK somit auk versckiedene
pecktsverksltnisse. Dort waren sie Ausklüsse des vollen,
genossensckaktlicken bigentums, Kier basierten sie auk einer
bei Verminderung des nrsprünglick vollen Eigentums der
Oenossen zurückgebliebenen Nutzungsdekugnis.

Interesse verdient auck die /««ckwc/Mahe 5«tM«F nom
9. A/cwemöe^ /ZS9. "")

NacKdem sie die Orundlasten resp. Oülten („Lwig gelts")
kür ablöslick erklärt, verbietet die bandsgemeinde die blin-
gäbe und AnnaKme von Oütern zu brblekn, 8o sollte der

OrundverscKnIdung gesteuert und die blnadkängigkeit der
bandleute gesickert werden.

berner bestimmt sie, dalZ ^«s/ett/e, ck/e //sFe/zcke (?ttte^

m ckem /,K«cke tt«öe«, dieselben am näcksten 8t. ^srtinstage
innert zwei ^abren an bändleute zu verkauken Kaden, bei
Verlust genannter Oüter. AucK durck Lrdkall erworbene
Oüter sollen NicKtlandleute in ZuKunkt innerkalb zwei Satiren
seit dem brbankall (bei Vermeidung der gleicken bolge) an
bandleute verkauken.

4S6) i^gndbucb 273, Diese öestimmungen zeigen vesentlicke HKn-
licKKeite mit ctem KsndrecKt von 1294, Line KircKenkeindlicKe lendenz
liegt ilmen um so veniger zu (Zrunde, als gerade (Züterbeisstungen zu
(Zunsten von Kircben ocler kiir „sei geretz" gestattet vurden, Z^u clieser
z^eit batte Linsiecleln bereits seinen samtlicben Orunddesitz in Lcbvvz
verankert unci clie grundkerriicke QelaKr äer Kloster var clurck die un-
bedingte Lerritorisigevslt cles Landes beseitigt.
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Mit dieser gesetzlichen Beschränkung der Möglichkeit
Eigentum im Lande zu erwerben auf die Landleute, wurde
auch die Gefahr, daß innert der schwyzerischen Mark
gewonnene Produkte ausgeführt oder von außenher im Lande

genutzt würden, bedeutend vermindert. Neben der Tendenz
die Unabhängigkeit vom Auslande zu bewahren, dienten
infolgedessen diese landrechtlichen Bestimmungen insbesondere

auch dem Prinzipe der Schließung der Mark.497)

Ein weiteres Beleg für die ursprünglich markgenossenschaftliche

Angelegenheit Weg und Steg zu unterhalten, ist
eine Urkunde vom 1. Mai 1397.i9i) Einige Landleute in
Schwyz erhalten als Güterbesitzer in Iberg von den
Landleuten zu Schwyz sieben Pfund Pfennige gegen die Verpflichtung,

den Weg nach dem Iberg ohne Schaden der übrigen
Landleute zu machen und in Stand zu halten. Die Verpflichtung

wird als Reallast auf die Güter gelegt.
Zwei neuen Grenzstreitigkeiten begegnen wir im Jahre

1421. Der Schiedsspruch zwischen dem „Lande Schwyzu und
den Alpgenossen von Roßmatt499) (Kt. Glarus) betr. das

„Braunalpeli" ist datiert vom 12. August 1421.™*)
Der Entscheid lautet: Beide Teile sollen „gelich

dz Brunalpelti etzen vnd niessen in guoter früntschaft vn-

497) Gierke, II. 244 ff.
408) Landbuch 234, vergi, ebenda 205.

4") Blumer, Urkundensammlung I.No. 166. Gegenpartei der Schwyzer
sind zwei genannte Glarner Landleute und deren Mitgesellen, die
Alpgenossen („Alpteilen") an Roßmatt. In Glarus gehörten von jeher die
Alpen nicht dem „Lande", sondern teils Privaten, teils einzelnen „Tagwen".
Sie waren sogen. „Fesselalpen". Blumer 1. c. Anm. Demokratien II. 370.

50°) Der Streit hatte schon einige Zeit gewährt. Die ertse Spur
davon treffen wir in einem Tagsatzungsabschied vom 9. August 1417»

Man suchte einen Obmann und hatte dafür zuerst einen Unterwaldner
bezeichnet. Dieser lehnte ab. „Daß man zuletzt einem Landmann-von
Schwyz, also einem Angehörigen der einen Partei den Entscheid in die
Hände legte, ist gewiß ein schöner Beweis für die unbefangene Redlichkeit

unserer Vorfahren, wie für das Verhältnis gegenseitigen Vertrauens,
das zwischen den eidgenössischen Orten insbesondere zwischen den
Ländern waltete." Blumer, Urkundensammlung 1. c.
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iVtit dieser gesetzlicken öesckränkung der IvlöglicKKeit
Ligentum im bande zu erwerben auk die bandleute, wurde
aucn die QekaKr, daL innert der sckwvzeriscken lvlark ge-
wonnene Produkte ausgetükrt oder von suLenKer im bande

genutzt würden, bedeutend vermindert. Neben der Tendenz
die blnadkängigkeit vom Auslande zu bewakren, dienten
intolgedessen diese landrecktlicken öestimmungen insbesori-
dere suck dem Prinzipe der LcKIieÜurig der IvIsrK.

Lin weiteres öeleg kür die ursprüriglick msrkgenossen-
sckaktlicke Angelegenkeit weg und Lieg zu unterkalten, ist
eine cV^ttnse vo/n /. /14«/ /Z97. Linige bandleute in
LcKwvz erkalten als (Züterbesitzer in Iderg von den band-
leuten zu LcKwvz n'eöen /^«nck /^s«n!Fe ckie l/e/)l?Mc»-

tttn^, cke« UTeF nack dem Iderg okne LcKsden der übrigen
bandleute M maohe« ««ck /n Äa«ck ^« «a/ten. Oie VerptlicK-
tung wird als Peallsst aut die (Züter gelegt.

Zwei neuen (ZrenzstreitigKeiten begegnen wir im lskre

«'s« /1//?Fe«osseK vo« /?o/m«t^°°) (Kt. Qlsrus) betr. dss

„örsunslpeli« ist datiert vom /2. /littst /^2/. °°")
Oer LntscKeid lautet: öeide ?eile sollen »gelick

dz örunalpelti etzen vnd niessen in guoter trüntsckatt vn-

"') OierKe. II. 244 tt.
"«) Landduck 234. vergi, ebenda 205.

40») ölumer, OrKundensammlung I.Ko. 166. Oegenpgrtei der Lcbvvzer
sind zvei genannte Oisrner Lsndleute und deren Nitgesellen, die Hip-
genossen (»Hivteilen") an polZmstt. In Oiarus geborten von jeber die
Hlpen nickt dem »Lande", sondern teils privaten, teils einzelnen „Lggven",
Lie varen sogen. »Lesselslpen". ölumer I, c. Hnm, Demokratien II. 370.

°°°) Der Ltreit Katte sckon einige ?eit geväkrt. Die ertse Lpur
davon tretten vir in einem LagsatZungsabsclued vom 9. Hugust 1417»
IVlan suckte einen Odmsnn und Katte datür zuerst einen Ontervaldner
bezeicknet. Dieser leknte ad, „DalZ man zuletzt einem Lsndmarm von
LcKvvz, also einem HngeKörigen der einen Partei den LntscKeid in die
Hände legte, ist geviü ein scköner öeveis tür die unbefangene pedlicb-
Keit unserer Vorksbren, vie tür das VerKältnis gegenseitigen Vertrauens,
das zviscken den eidgenössiscken Orten insbesondere zviscken den
Ländern vaitete," ölumer, OrKundensammlung I. c.
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gevarlich, vnd wedre teil des ersten mit sinem vich in dem

Brunalpeltin ist, so sol jn der ander teil denzumal da vn-
gesumpt vnd vngejrt lassen." 601)

Im Anstände gegen die Alpgenossen des Braunwaldes
wurde- den Schwyzern durch den schiedsgerichtlichen Spruch
vom 2. September 1421 das „Euloch" vollständig
zugeschrieben. 602)

Damit war die Grenze auch gegen das Glarnergebiet
genau geregelt.

Die bisherigen Bannbriefe hatten ganze Waldbestände
dem allgemeinen Freiholzhiebe entzogen. In den zwei
folgenden Landsgemeindebeschlüssen werden nun einzelne
Baumarten in derselben Weise gebannt. So bannen die
Landleute zu Schwyz am 31. März 1424 „Alles das Eychin-603)

holltz, das in allem vnnserm Lanndt vnnd Lanndtmarchen
vff vnser Allmende stat" bei einer Buße von zwei Pfund
Pfennigen von jedem Stock.

Den 28. September 1428504) wurde auch sämtliches
Tannenholz den Uetenbach entlang verbannt. Für Gemeindezwecke

dagegen wird hier ebenfalls eine Ausnahme gemacht :

„Wir haben aber verlassen, trog zu howen, darüber die
gemeint trencket, vnnd was holltzes man bedarff zu der Lanntlüten

gemeinlich weg oder stäg zu brachen."60B) In dieser

Bannlegung einzelner Holzarten dürfte unzweifelhaft das

Bedürfnis der Gemeinde nach diesen Holzarten zum
Ausdruck kommen.

501) Eine spätere Interpretation dieses Entscheides regelte das
Verhältnis dahin, daß das Braunalpeli je das eine Jahr von den Schwyzern,
das andere von den Glarnern benutzt werden solle und in diesem Sinne
hat sich auch das Eigentum an dieser Weide bis auf die Gegenwart
vererbt. Blumer 1. c.

502) Blumer, Urkundensammlung I. p. 168.

503) Landbuch 212. „Edelster bäum der mark sind eiche und buche,
weil sie das beste holz, dem vieh die reichste mast geben" etc. Grimm
1. c. 22.

504) Landbuch 204.

5°5) Siehe oben 152.
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gevarlick, vnd vedre teil cles ersten mit sinem vieti m äem

örunslpeltin ist, so sol jn cler ander teil denzumsl cla vn-
gesumpt vncl vngejrt lassen." ^"')

Im Anstände gegen clie Alpgenossen cles öraunvaldes
vurde clen ScKv^zern clurck clen sckieclsgericktlicken SprucK
vom 2. September 1421 das „LulocK" vollständig zuge-
schrieben. °°^)

Damit var ctie Orenze auck gegen clss Olarnergebiet
genau geregelt.

Die biskerigen ösrinbriete Kstten ganze Waldbeslände
clem allgemeinen LreiKolzKiebe entzogen. In clen zvei toi-
genclen bandsgemeindebescKIüssen verclen nun
Sattma^e« in derselben weise Feöa/z«t. 8o bannen die
bandleute zu ScKv^z am Z/. /bts^ „Alles das /^yM'«-°^)
«o//^, das in allem vnnserm banndt vnnd banndtmarcken
vtt vnser Allmende stat" bei einer LuLe von zvei ptund
ptennigen von jedem Stock.

Den vurde auck sämtlickes
7a««e«no/^ den bietenback entlang verbannt. Lür Oemeinde-
zvecke dagegen vird Kier ebentalls eine Ausnabme gemackt:
„wir Kaden aber verlassen, trög zu Koven, darüber die ge-
meint trencket, vnnd vas Kolltzes man dedartt zu der bannt-
lüten gemeinlick veg «der stäg zu drucken." °°°) In dieser

Lannlegung einzelner blolzarten dürtte unzveitelkatt das

öedürtnis der Oemeinde nack diesen Holzarten zum Aus-
druck Kommen.

°°') Line spätere Interpretation dieses LntscKeides regelte das Ver-
nältriis dskin, dslZ dss örsunslpeli je dss eine IsKr von den LcKvvzern,
dss sndere von den (Zlsrnern benutzt verden solle und in diesem Linne
Kst sicb sucb dss Ligentum sn dieser Velde dis sut die Oegenvsrt ver-
erbt, ölumer l. c.

simmer, vrkundenssmmlung I. p. 168.

^ LsndducK 212, „Ldelster bsum der msrk sind eicbe und bucbe,
veil sie dss beste Kolz, dem vieK die reicbste msst geben" etc, Orimrn
I, c. 22.

Lsndbucb 204.

°°°) LieKe oben 152,
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Während wir bisher nur Allmende durch Veräußerung
an Private ins Sondereigen übergehen sahen, zeigt uns eine
Urkunde vom 6. März 1440 das gerade Gegenteil. Sie gibt
uns den ersten urkundlichen Bericht über einen kaufsweisen
Erwerb von Sondereigen durch die Landleute zu AUmend-
zwecken.

„Das wir koufft haben von unserm lieben Lanndtmann
Heynin Schwyter von Brunnen von vnnd ab sinem acker
gelegen zu Brunnen nebent der nüwen Lanntstrasse vff der
rechten syten so vyl Landtz lenge vnnd wyte, alls
hienach geschrieben stat, vnnd nun der Lanndtlüteu allmend
ist vnnd sin soll, das ist von der Brugg, die über den großen
graben gat, hervff der strass nach vntz an Jurs acker, alls
die alit Lanntstrass harin gat" etc.6Ü6)

Des fernem verpflichten sich die Landleute von Schwyz,
durch den Acker des Schwyter niemals weder einen Weg
noch eine Straße machen zu Vollen. Auch bestimmen sie, daß

Schwyter und dessen Nachkommen „von des selben ackers

wegen mit der strass, so wier jetz darnebent vffgeleit vnnd
gemacht haben, niemer mee von theins kosten wegen die strass

zu bessern oder zu beheben nützit sollent zu schaffen haben."
Aus der letztern Bestimmung ergibt sich, daß Besitzer

von Gütern, die an Straßen anstießen in einem gewissen
Umfange dieser Güter wegen staßenunterhaltspflichtig
waren.507) Durch diese allgemeine Verpflichtung der
Güterbesitzer war daher der Straßen- und Wegunterhalt als mark-

genössische Gesamtleistung bedeutend verringert und auf
das Gebiet des Gemeinlandes eingeschränkt.

Eine Urkunde vom 26. März 144850S) bringt uns nochmals

auf den Begriff des „Gemeinmärch" zurück. Gegenüber
Landammann und Rat zu Schwyz übernimmt Hans Merchy,
Landmann zu Schwyz, zu Lasten seiner Hausmatte im Brunni

50°) Landbuch 237 f.

507) Vergi, unten.
508) Landbuch 235.
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MäKrend vir Kisker nur Allmende durck Veräußerung
snprivate ins Londereigen übergeben ssken, zeigt uns eine
Urkunde vom 6. /t4a>^ /^t? das gerade Gegenteil. Lie gibt
uns den ersten urkundlicken LericKt über einen Kauisveisen
/2>We^ö von L'onckew/Z't?« cktt/'c?? ck/e /.anck/eute >t//menck-

„Das vir Koubt Kaden von unserm lieben bsnndtmann
Ilevnin LcKvvter von örunnen von vnnd ab sinem acker
gelegen zu örunnen nebent der nüven banntstrasse vb der
reckten svten so vvl bsndtz lenge vnnd vvte, alls
KienacK gesckrieben stat, vnnd nun der /.«««ckt/ttte« a//me«ck

ist vnnd sin soll, das ist von der örugg, die über den groLen
graben gab Kervtk der strass nack vntz an lurs acker, alls
die silt banntstrass Karin gar" etc. °"°)

Oes fernern verpbickten sicK die bandleute von LcKvvz,
durck den Acker des LcKvvter niemals veder einen Meg
nock eine LtraLe mscken zu sollen. AucK bestimmen sie, daL

LcKvvter und dessen Nackkommen „von des selben ackers

vegen mit der strass, so vier jetz darnebent vtkgeleit vnnd

gemackt Ksben, niemer mee von tkeins Kosten vegen die strass

zu bessern «der zu bekeben nützit söllent zu scksrken Kaden."
Aus der letztern öestimmung ergibt sicK, dslZ Lesitzer

v«n Oütern, die an LtralZen anstieöen in einem gevissen
blrntange dieser Oüter vegen staLenunterKaltspbicKtig
varen. OurcK diese a/sememe ì/e^v//èa^ttt«F cke^ Ottte^
öes/^e?/' var daker der 5tmFe«- tt«ck UTeFttttte/'Na/t als mark-

genössiscke Oesamtleistung bedeutend verringert und ant
das Oebiet des Oemeinlandes eingesckränkt.

Line tV/-Ktt«ck6 nom 26. /t4ü>^ I^S^«) bringt nns nock-
mais ant den öegrikk des „cleme/nmä/'a^" zurück. Oegenüder
bandsmmann und pat zu LcKvvz übernimmt ttans iViercK^,
bandmann zu LcKvvz, zu basten seiner llausmatte im örunni

°°°) LsnclducK 237 i,

°°') Vergi, unten,
°°«) I.snclducn 235,
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und seiner Weide, das „Gespan" genannt, die dingliche
Pflicht, einen Teil der dortigen Straße zu unterhalten,
wogegen dann die genannten Grundstücke nicht mehr Gemeinmärk

sein sollen.

„Darum söllent die selbig min matt vnnd die weide
fürbass nit mehr gmeinmärck sin vnnd hannd mier ouch die
vnnd minen erben gefryett in diesen worten. Vnnd wenne
aber ich oder min erben oder der, so die egenamten matten
vnnd weide inne hette, die egenamten den weg vnnd strasse
nit mer, alls vorstat, behan wellten, dannethin so söllent
wier die vorgenamten güttere lassen niessen zu gemeinmärck,
vnnd söllent ouch gemärck sin, glicher wyss, alls die' yetz
gewesen sind, nach alls vor, vnnd vor alls nach."

Zum Unterhalt der Straße wird dem Merchy gestattet,
das nötige Holz im Bann zu hauen. — Die Unterhaltspflicht

wird näher präzisiert wie folgt: „wenne den benügt,
der in disem vyertell by der kyllchen zu Schwitz ye soll
heissen wegen, damit sollen wier mengklichen geanthwurt
haben, alls dann vm ander weg vnnd Strassen in vnserm
Lanndt ouch gewonlichen Jst."

Diese Abmachung ist aber für den betreffenden
Güterbesitzer keine unbedingte, sondern er reserviert sich das

Recht: „Dise geding abzusagen, wenne wir wellent; vnnd
wenne wier dis abgesagent, dannethin söllent wier die ob-

genampten güttere lassen brachen, nutzen, niessen, alls
ander gemeinrnerckt."

In unserer Ansicht vom Gemeinmärckt werden wir durch
diese Urkunde nur bestärkt. Sehen wir dasselbe oben als

„eigen" von Privatpersonen, so tritt uns hier selbst eine

Hofstätte („hussmatte") als „gemeinrnerckt" entgegen. Eine
förmliche Übereignung dieser Güter an den Merchy wird
in keiner Weise erwähnt, was doch unter Voraussetzung
eines Gemeineigentums, zur Begründung des Sondereigentums

erforderlich gewesen wäre.
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unci seiner weide, äas „Oespan" genannt, die dinglicke
ptlickt, einen leil der dortigen LtratZe zu unterkalten, wo-
gegen dann die genannten Grundstücke nickt mekr Oemein-
märk sein sollen.

„Darum söllent die selbig min matt vnnd die weide
illrbass nit mekr gmeinmärck sin vnnd Kannd mier ouck die
vnnd minen erben getrvett in diesen worten. Vnnd venne
aber icb oder min erben oder der, so die egenamten matten
vnnd weide inne Kette, die egenamten den weg vnnd strasse
nit mer, alls vorstat, bekan wellten, dannetkin so söllent
wier die vorgenannten gutters lassen niessen zu gemeinmärck,
vnnd söllent ouck gemärck sin, glicker wvss, alls d'e vetz

gewesen sind, nack alls vor, vnnd vor alls nack."

Zum blnterkalt der LtraLe wird dem Ivlerckv gestattet,
das nötige Holz im Laim zu Kauen. — Die blnterkalts-
ptlickt wird näker präzisiert wie tolgt: „wenne den benügt,
der in disem vvertell b^ der KvIIclren zu LcKwitz ve soll
Keissen wegen, damit sollen wier rnengklicken geantkwurt
Kaben, alls dann vm ander weg vnnd Strassen in vnserm
banndt ouck gewonlicken lst."

Diese AbmacKung ist aber tür den betrettenden Oüter-
besitzer Keine unbedingte, sondern er reserviert sicK das

peckt: „Dise geding abzusagen, wenne wir wellent; vnnd
wenne wier dis adgesagent, dannetkin söllent wier die ob-

genampten güttere lassen drucken, nutzen, niessen, alls
ander gemeinmerckt."

In unserer AnsicKt vom OemeinmärcKt werden wjr durck
diese blrkunde nur bestärkt. Leben wir dasselbe oben als

„eigen" von Privatpersonen, so tritt uns Kier selbst eine

ttoistätte („Kussmatte") als „gemeinmerckt" entgegen. Line
lörmlicke Ödereignung dieser Oüter an den NercKv wird
in Keiner weise erwäknt, was dock unter Voraussetzung
eines Oemeineigentums, zur Begründung des Londereigen-
tums ertorderlick gewesen wäre.
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Merchy nennt das eine der Güter „min hussmatt", „min
matt", offenbar deshalb, weil er Eigentümer derselben war.
Daher genügte ein bloßer Verzicht seitens der Landleute
auf die Ausübung der Etzweide, damit diese Güter „gefryett"
d. h. volles, von diesem Atzungsrecht der Landleute nicht
mehr beschränktes Eigentum wurden. Die Berechtigung der
Landleute als bloße Nutzungsberechtigung kommt auch darin
zum Ausdruck, daß sie bei Rücktritt des Merchy vom
Vertrage befugt sein sollen, fragliche Güter zu „brachen",
„nutzen, niessen, alls ander gemeinmerkt daselbst." Von
einem Verlust des Eigentumsrechtes des Merchy spricht die
Urkunde nicht.

Zum erstenmale nennt diese Urkunde auch ein Gemeindeorgan,

dessen Pflicht es ist, den Unterhalt der Wege zu
überwachen (Wegmeister). Sogenannte „Wasserschauer" („so
da genommen werdent zu den wassern, die zu beschowen
vnnd zu beitten") nennt der Landrechtsartikel vom 30. April
1452Y0B) Ihnen liegt ob die Wasser-, Wuhr- und Straßenpolizei.

Wo aber Wuhr-, Straßen- und Brückenunterhalt etc.

den Landleuten obliegt, da sollen sie selbst auf deren Kosten
mit dem Vollzuge der betreffenden Arbeiten sich befassen. 51°)

509) Landbuch p. 42. „Söllent schwerren fürderlich in alle vyertell.
In vnnserm Landt Schwytz zu gande oder zu rytten, vnnd da besechen
vnnd beschowen alle rünnenden vnnd flyessenden wasser, das dann Houpt-
wasser oder bäch sindt, ouch zu Brugken, Strassen vnnd werinen lugen
Es treff an gemein Lanndtlüt, gemein Nachpuren, oder sunder personen.
Vnnd sonnd da beschowen vnnd besechen allen gebresten vnnd Not-
turfft Vnnd yederman, den es dann antreffe, es syent gemeinen oder
sunder personen da es nottürfftig beduncket, heissen die wasser Rünssen
vffthun, da- rumen vnnd hinleitten vnnd ouch heissen werinen vnad
das wasser schupfen allenthalb zu bruggen, zu stägen vnnd zu
wägen." v. Maurer (Einleitung 307) sieht in den Sonderleuten im Gegensatz

zu den gemeinen Landleuten die „nicht in der Gemeinschaft
befindlichen Leute" (wohl Ausleute). Diese Ansicht halten wir für irrig. Wie
es sich analog aus der Gegenüberstellung von Gemeinland (Allmende) und
(Privat-) Sondereigen ergibt, halten wir die Sonderleute (sunder personen)
als einzelne Landleute (Private! im Gegensatz zur Gemeinde.

510) Vnnd wo thein sach semlicher wassern vnnd werinen vnnd
obgemelter Sachen halb gemeinen Lanndtlüt antreffend. Söllent sy ouch
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lVlercKv nennt das eine cter Oüter „min Kussmatt", „min
matt", ottenbar ctestialb, veil er Ligentümer cterselben var.
Daker genügte ein blolZer VerzicKt seitens äer banclleute
ant clie Ausübung cler Ltzveicle, clamit cliese Oüter „getrvett"
cl. K. volles, von cliesern Atzungsrecht cler banclleute nickt
mekr beschränktes Ligentum vurclen. Die LerecKtigung cler

banclleute als bloLe NutzungsberecKtigung Kommt auck clarin

zum AusctrucK, clalZ sie bei Rücktritt cles NercKv vom Ver-

trage belügt sein sollen, traglicke Oüter zu „brücken",
„nutzen, niessen, alls gncler gemeinmerkt claselbst." Von
einem Verlust cles LigentumsrecKtes cles lvlerckv sprickt clie

blrkuncte nickt.

Zum erstenmale nennt cliese blrkuncle suck ein Oemeincle-

organ, clessen ptlickt es ist, clen blnterltalt cler Wege zu
übervacken sl^Fmeiste/-). Logenannte „l^asse/'sc^atte/'" („so
cla genommen verclent zu clen wassern, clie zu besckoven
vnncl zu deitten") nennt cler banclrecktsartikel vom öl?. /4/?«/
/455.°°°) Iknen liegt ob clie UTan^-, tt/u«^- tt«c/ ^«Fe«-
/?o//se/. Wo aber Wubr-, LtralZen- uncl LrücKenunterKalt etc.
clen banclleuten obliegt, cla sollen sie selbst aut cleren Kosten
mit clem Vollzuge cler betrettenclen Arbeiten sicK belassen. °'°)

LsnclducK p, 42, „Söllent sckverren lürclerlick in slle vverte».
In vnnserm Lsnclt LcKvvtz zu gsncte octer zu rvtten, vnnd cla besecben
vnncl besckoven alle rünnenclen vnncl llvessenäen vssser, clss clsnn Houpt-
vssser ocler dsck sinclt, ouck zu LrugKen, Strassen vnnct verinen lugen
Ls trett sn gemein Lsnncltlüt, gemein Z^scbpuren, oder suncler Personen,
Vnnct sonncl cls besckoven vnncl besecberi sllen gedresten vnncl IXot-
tnrttt Vnnct veàermsn, cleri es clsnn sntrelle, es svent gemeinen ocler
suncler Personen cls es nottürlktig becluncket, Keissen clie vssser pünssen
vtttknn, <ts rumen vnncl Kinleitten vnnà ouck Keissen verinen vnvcl
clss vssser scküplen sllentkslb zu druggen, zu stsgen vnncl zu
vägen," v, lvlsurer (Linleilung 307) siebt in clen Lonclerleuten im Oegen-
sstz zu clen gemeinen Lsngleuten clie „nickt in cler OemeinscKskt be-
finälicken Leute" (voKI Husleute), Oiese Hnsicbt Kslten vir tür irrig. Vie
es sicK snslog sus cler Oegenübersjellurig von Oemeinisncl (Hllmericle) unci

(privat-) Lonclereigen ergibt, Kslten vir clie Lonclerleute lsuncler Personen)
sis einzelne Lsnctleute ^private! im (Zegensatz zur Oemeincle,

°'°) Vnncl vo tkein ssck semlicker vsssern vnncl verinen vnncl
odgemelter sacken Ksld gemeinen Lsnncltlllt sntretlencl, Söllent sv «ucb
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In der Schliessung der Mark lag der Gedanke, es sollten
sämtliche wirtschaftliche Bedürfnisse der Markgenossen
befriedigt werden, bevor event. Produkte der Mark außer deren
Gebiet oder an Ungenossen zum Vertrieb gelangen dürfen.
Durch diese Beschränkung wurde die auswärtige
Nachfragekonkurrenz mit ihrer Preissteigerungstendenz aus der Mark
fern gehalten und daher der Preis der Markprodukte
annähernd auf den Arbeitspreis zurückgedrängt.5n) In diesem
Sinne beeinflußte die Preisbildung der Landesprodukte nun
auch ein Beschluß des gesessenen Rates zu Schwyz, vom
Jahre 1455. Er verbietet den Spekulationskauf von Werg
und Leinwand etc. auf den Märkten.512) Damit wird einerseits

das Kaufsrecht eines jeden Landmanns auf sein eigenes
wirtschaftliches Bedürfuis eingeschränkt und anderseits die.
Geschäfts- und Profitinteressen der Zwischenhändler im
Verkehre ausgeschaltet und jedem Konsumenten ermöglicht,
zu möglichst geringem Preise seinen Bedarf an Produkten
der Mark zu decken.

Beim Einzelhofsystem mochte ursprünglich die
Umzäunung des Sondereigens, solange die einzelnen Güter
noch mehr oder weniger isoliert für sich im Gemeinlande
standen, ein Recht des einzelnen Markgenossen gewesen
sein. Wollte er sein Gut vor dem auf dem Gemeinlande
ätzenden Vieh schützen, so war es sein ausschließliches
Interesse ersteres mit einem Zaun zu umgeben. Sobald aber
der Privatgrundbesitz ein geschlossener wurde, d. h. ein

Sondergut an das andere angrenzte, mußte dieses einseitige
Recht teilweise in eine Pflicht sich verwandeln, da jeder
Genosse ein beiechtigtes Interesse hatte, daß insbesondere

vff der Lanndtlüten kosten nach Jrem besten verstandt besorgen vnnd
schaffen.

6U) Cf. Gierke IL 244 ff.
512) „Das nieman Jn vnsserm Lanndt vff den merktten thcin werch

noch Lynis thuch, Zwylch, noch theinerley der glichen vff fürkouff vff-
kouffen soll, var vnnd Ee das den gantzen tag vff frzem offenen merckt
öffentlich veyll gehebt sye. etc. Landbuch 44.
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In äer L'ah/êkWtt/ZF cke/' /bta/H lag äer OeäanKe, es sollten
sämtlicke wirtsckattlicke IZeäürtnisse äer IVlgrKgenossen de-

trieäigt weräen, bevor event, proäukte äer lvtark auLer äeren
Oebiet oäer an blngenossen zum Vertrieb gelangen äürten.
Durck äiese LescKränKung wuräe äie auswärtige Nacktrage-
Konkurrenz mit ikrer preissteigerungstenäenz sus äer IvtarK

lern geKälten unä äaker äer preis äer IvlarKproäuKte an-
näbernä gut äen Arbeitspreis zurückgeärängt. In äiesem
Linne beeintluüte äie preisbiläung äer banäesproäukte nun
auck ein /Zescn/ttF ckes Fesessene« /?ates M ^WV^, nom-
/a/kw Lr ne/-ö/etet cke« L/)6ktt/atto«Lkatt/ von Werg
unä beinwanä etc. aut äen IvtärKten. Damit virä einer-
seits äas Kautsrecbt eines jeäen banämanns aut sein eigenes
wirtsckattlickes tZeäürtuis eingesckränkt unä anäerseits äie,
OescKäkts- unä prokitinteressen äer ZwiscKenKänäler im Ver-
Kebre ausgesckaltet unä jeäem Konsumenten ermöglickt,
zu möglickst geringem preise seinen öeäart an proäukten
äer IvlarK zu äecken.

Leim LinzelKots^stem mockte ursprünglick äie bim-
zäunung äes Lonäereigens, solange äie einzelnen Oüter
nock mekr oäer weniger isoliert tür sicK im Oemeinlanäe
stanäen, ein peckt äes einzelnen lvlarkgenossen gewesen
sein. Wollte er sein Out vor äem aut äem Oemeinlanäe
ätzenäen VieK sckützen, so war es sein susscKlieLIicKes In-
teresse ersteres mit einem zu umgeben. Lobalä aber
äer privatgrunäbesitz ein gescblossener wuräe, ä. K. ein

Lonäergnt sn äas anclere angrenzte, muLte äieses einseitige
peckt teilweise in eine /McHt sicK verwanäeln, äa jeäer
Oenosse ein berecktigtes Interesse Katte, äaL insbesonäere

vtt ger Ksnnätlüten Kosten nsck lrem besten verslsnclt besorgen vnnct
scbskken,

«. (ZierKe II. 244 tt.
„Dg« riiernsn lr, vnsserm Ksnnclt vtt clen merktten tbcin vvercb

nocb Kvnis tbuck, ^vvlcb, nocb tbeinerlev cler glicben vtt tUrKoutt vkk-

Koukken soll, var vnncl Le clss clen gsntzen tag vkk krzern okkenen merckt
okkenklicb ve^ll gebebt sve, etc, Kanclbucb 44,
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während der geschlossenen Zeit, das Vieh seiner Nachbarn
auf seinem Gute keinen Schaden anrichte.

Diese nachbarrechtlichen Zaunverhältnisse regelt die
Urkunde vom 20. März 1457 folgendermaßen: Wo Matten und
Weiden gegeneinander „stoßen", soll der Besitzer eines jeden
Gutes durch „Halben hag, frid vnnd schirm geben. Es sye
vff Bergen oder im Boden. Es habe dann yemantz von
siner gütere wegen besundere gedinge."

Wo Gräben und Häge gegen einander stoßen, soll der
Besitzer des Grabens diesen, der andere den Hag machen
und unterhalten.613)

Am 27. August 1457 verbannen die Landleute zu Schwyz
neuerdings ihre Landwehrinen 514) und insbesondere die

„Landwery" zu Arth, nebst einigen Hölzern und Buchwäldern
daselbst. Wer ohne Erlaubnis des Landammanns und der
Landleute darin Holz fällt oder beschädigt, soll zu vier Pfund
Buße verfallen sein und es sollen darum „leiden all vnnser
Lanntlüt vnnd alle die by vnns gesessen alld wonhafft
sind yedermann by dem eyde, so er dem Land
geschworen hatt, dem kleger, so denne über vnnser Banne
in dem selben vierteil gesetzet ist." Hier blickt offenbar
bereits ein öffentlich-rechtliches Verhältnis dieser Beiwohner
zum Lande durch, während eine Berechtigung an der
Allmende ihnen kaum zugestanden haben mochte.6l6) Es
ergibt sich das per analogiam aus dem Verhältnisse der Arther
zur schwyzerischen Allmende. Erst später, als der Erwerb
des Landrechts durch Erhöhung der Einkaufssumme
erschwert wurde,616) dürften, wie den Arthern, teilweise auch

515) Landbuch 135 f.

614) Landbuch 286.

815) Wir denken hier vorzüglich an die Nutzung der Gemeinweiden
in Berg und Tal.

516) Laveleye-Bücher 1. c. 142 gibt die Einkaufstaxen wie folgt an :

1456 5 it, 1512 30 ff, 1523 50 il, 1566 100 g etc. 1684 sogar
1200 S; Hauptgrund dieser Erschwerung der Aufnahme ins Landrecht
war offenbar auch in Schwyz das Streben, beim Anwachsen der Bevölke-
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wäkrend der gescKIossenen Zeit, dss Vieti seiner Nackbarn
gut seinem Oute Keinen Lcbaden anrickte.

Oiese nackbarrecktlicken ZaunverKältnisse regelt clie blr-
Kuncle vom M. /1ta>^ /457 tolgendermalZsn: >V« Natten uncl

^Veiclen gegeneinander „stoLen", soll cler Lesitzer eines jeden
Outes clurck „Ilaiben Kag, tricl vnncl sckirm geben. Ls sve
vtt Lergen ocler im Loden. Ls Kabe clann vemantz von
siner gittere wegen besunclere gedinge."

^Vo (Zräben uncl Häge gegen einander stotZen, soll cler

Lesitzer cles Qrabens cliesen, der andere den blag macben
und unterkalten. °'^>

/Xm 5/. /IttFttst /45/ verbannen die bandleute zu LcKwvz

neuerdings ikre bandwebrinen und insbesondere die
„bandwerv" zu ArtK, nebst einigen ttölzern und öucbwäldern
daselbst, wer «Kne Lrlaubnis des bandammanns und der
bandleute darin btolz tällt «der besckädigt, soll zu vier piund
LulZe vertallen sein und es sollen darum „leiden all vnnser
banntlüt vnnd alle die öv n««s Fesesse« a//ck W0«K«M
sind jedermann ö)/ ckem evcke, s« er dem band ge-
sckworen Katt, dem Kleger, so denne über vnnser öanne
in dem selben viertel! gesetzet ist." Ilier blickt ottenbar
bereits ein «ttentlick-recktlickes VerKältnis dieser /Ze/Wo««^
zum bande durck, wäkrend eine LerecKtigung an der Alb
mende iknen Kaum zugestanden Kaben mockte. °'°) Ls er-
gibt sicb das per analogiam aus dem VerKältnisse der ArtKer
zur sckwvzeriscken Allmende. Lrst später, als der Lrwerb
des bandreckts durck LrKöKung der LinKaukssumme er-
sckwert wurde, °'°) dürften, wie den Artkern, teilweise auck

"2) KsnclducK 135 f.

°") Ksnclbucb 286,

°'°) Vir denken Kier vorzüglicb sn clie I^utzuuZ cler (Zemeinveicten
in öerg uncl ?sl,

°'°) Ksveleve-LucKer I. c, 142 gibt clie LinKsutstsxen vie lolgt sn!
1456 — 5 1512 30 A, 1523 ^ 5« l566 ^ 100 T etc, 1684 soZsr
12lX> ttsuptgruncl äieser LrscbvernnZ cler Hulnsbrne ins Ksnclrecnl

vsr otkendsr suck in öcnvvz clss Streben, beim Hnvscbsen cler LevölKe-
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solchen Beisaßen untergeordnete Nutzungen gutwillig
eingeräumt worden sein.617)

Ein weiterer Fall der Bannung von Holz auf „eygen
gut1' 5'8) beweist, daß selbst am Ende des 15. Jahrhunderts
das Sondereigentum an Waldung noch nicht denselben
Intensitätsgrad, wie am Wiesiand, errreicht hatte. Während von
den Wiesen nur diejenigen, die „Gemeinmärckt" waren, zu
einer bestimmten Zeit der Gemeinatzung offen standen, waren
offenbar sämtliche Holzbestände, auch auf „eygen", sofern,
sie nicht gebannt waren, dem Freiholzhieb preisgegeben.

Den 9. September 1472519) erwirbt ein Landmann All-
mendsubstanz gegen die Übernahme einer Straßenunterhaltspflicht;

den Anordnungen des Wegmeisters seines
Viertels soll er nachkommen. Zwei Nachbarn sollen dem
Erwerber beim Straßenunterhalt behilflich sein, soweit sie

ihrer Güter wegen unterhaltspflichtig sind. Es kommt
also auch hierin die allgemeine Weg- und Straßenunterhaltspflicht

an die Straße stoßender Güterbesitzer zum
Ausdruck. Durch Bannbriefe vom 29. April 1484 und 2. April
1487 wird das innert bestimmt abgegrenzten „Zilen" stehende
Tannenholz geschirmt. 52°)

Am 20. Januar 1493621) verbannten die Landleute zu

Schwyz der Muota entlang „die Stüden vnnd das holtz in

rung und der damit verbundenen Steigerung der wirtschaftlichen Bedürfnisse,

die Nutzung des Gemeinlandes mit letztern in richtigem Verhältnisse

zu erhalten (Cf. Heusler Zeitschrift für schweizerisches Recht X. 72)
Da schon 1358 Beiwohner erwähnt werden (oben p. 170) so darf wohl
angenommen werden, das bereits im 14. Jahrhundert „Beisaßen" in Schwyz
vorhanden waren.

517) Landbuch 144, 153" Vergi, oben 145, Anm. 477.
518) Landbuch 223. Urkunde vom 24. März 1471. Wer in diesem

Banne Holz haut etc. hat den Landleuten 18 Plappert als Buße zu geben,
„doch vssgenommen alle die, so das selb gut die eygenschafft inne
hannd ob es Jnen eben ist."

5'9) Landbuch 236.

520) Landbuch 201 und 210.

521) Landbuch 216.
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solcken LeisaLen untergeordnete Nutzungen gutwillig ein-

geräumt worden sein.

Lin weiterer Lall cler SannnnF von Holz a«/ «ey^en
s«t" beweist, daL selbst am Lnde cles 15. lakrkunderts
clas Londereigentum an Waldung nock nickt denselben In-
tensitätsgrad, wie am Wiesland, errreickt Katte. MgKrend von
den Mesen nur diejenigen, die „OemeinmärcKt" waren, zu
einer bestimmten Zeit der Oemeinatzung «lten standen, waren
offenbar sämtlicke blolzbestände, auck aut „evgen", solern,
sie nickt gebannt waren, dem LreibolzKied preisgegeben.

Den 9. ^eote/nös/- /47?°^) erwirbt ein bandmann All-
mendsubstanz gegen die ÖbernaKme einer LtraLenunter-
KaltsptlicKt; den Anordnungen des ^Vegrneisters seines
Viertels soll er nscKKommen. Zwei NacKdarn sollen dem
Lrwerber beim MmFennnte^a/t dekiltlick sein, soweit sie

ikrer Oüter wegen unterkaltspllicktig sind. Ls Kommt
also aucn Kierin die «//Fememe u/c?F- unck <5t/'«/enttnt6/'-
na/ts/?Mcnt an die LtraLe stolZender Ollterbesitzer zum
Ausdruck. OurcK öannbriete vom 29. April 1484 und 2. April
1487 wird das innert bestimmt abgegrenzten „Zilen" siebende
lannenkolz gesckirrnt.

/Im M./antt«^ 749Z°^) verbannten die bandleute zu
LcKwvz der Ivluota entlang „die Ltuden vnnd das Koltz in

runZ unä äer äsmit verdunäenen LteiZerung äer virtscksltlicken öeäürk-
nisse, äie KutzunZ äes Oerneinlsnäes mit letztern in ricktigem Verkält-
nisse zu erkalten l,<2t, tteusler ^eitsckrilt lür sckveizerisckes peckt X, 72)
Os sckon 1358 LeivoKner erväknt veräen («den v, 170) so äark voKI
angenommen veräen, äss bereits im 14, IsKrKunäert „LeisslZen" in LcKvvz
vorksnäen vsren,

°") LsnäducK 144, 153,' VerZI, oben 145, Hnm, 477.

Lsnäbucb 223, UrKunäe vom 24, iViärz 1471, Wer in äiesern
lZsnne tlolz Ksut etc, Kst äen Lsnäleuten 18 plsppert als LutZe zu geben,
»äock vsszenommen alle äie, so äss selb gut äie evgensckattt inne
banncl od es Inen eben ist."

°'°) LanäducK 236.

LsnäducK 201 unä 21«.

LsnäducK 216,
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dem Schachen vnder der wery als wyt vnnd ver die gand;
demnach alles das holltz in den Erlen von der wasserschöpfy
durch nieder bis zur wollfrichty ." Aus diesem Bann darf
ohne der darüber gesetzten „Wehrimeister" und Kläger,
„gunst, wüssen, willen vnnd erlouben kein Holz dürres
oder grünes" irgend wie beschädigt und beseitigt werden
bei 18 Plappert Buße. Bahnzweck mochte auch hier sowohl
der Schutz der bei allfälliger Wassernot bedrohten Güter,
sowie eine Erleichterung des Wuhrunterhaltes durch die
Nähe des nötigen Holzes sein.622) Höchst wahrscheinlich
sind hier die an die Muota direkt oder indirekt angrenzenden
Güterbesitzer zu einer korporativ organisierten Wuhrbau-
genossenschaft vereinigt.522) Sie erhalten von dem Bußengeld

„1 ft an Jren kosten vnnd an Jre gemeinen wery."

Die letzte in unsere Periode fallende und uns
interessierende Landrechtssatzung gibt Aufschluß über den Umfang
der allgemeinen Weg-, Stoßen- und Wuhrunterhaltspflicht der

an solche Wege, Straßen und Wuhren angrenzenden Güter.
Am 16. Dezember 1500 624) bestimmen die „gemein Lanndtlüt

zu Schwyz" :

„Das ein yetlicher, so gutter hatt in vnserm Lanndt,
die an die allmy vnnd Strassen stossett, der soll zechen

Schuch von sinem gut wegen, wäg vnnd Strassen besseren
vnnd machen vnnd die beheben: Dessglichen soll ein
yetlicher, wo wasser an sine gutter stosset, zechen Schuch von
sinem gut weriny machen vnnd beheben."

Wo aber zwei Nachbarn mit ihren Nachbargrundstücken
an Straßen stoßen, sollen sie gemeinsam die Straße „machen

H2) Cf. oben p. 164.

sss) Cf. oben p. 164.

524) Landbuch 141. Schon seit 1440 (oben 154 und 159) kennen
wir diese allgemeine Weg- und Straßenunterhaltspflicht. Vermutlich
dürfte ihr Umfang schon damals der nämliche gewesen sein, und der
Unterhalt der Allmendstraßen und Wege der Gemeinde nur mehr in diesem
beschränkten Masse obgelegen haben.
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clem LcKscKeri vnder 6er verv als vvt vriricl ver cire ganci;
cZemriscK alles 6ss Kolltz in clen Lrlen von 6er vassersctiövtv
6urcK nie6er bis zur volltricktv Aus diesem ösrin clart
oline 6er clarüber gesetzten „VeKrimeister" un6 Kläger,
„gurrst, vllssen, villen vnn6 erlauben Kein Holz 6ürres
«6er grünes- irgencl vie descbä6igt un6 beseitigt verölen
bei 18 plsppert LutZe. ösnnzveck mockte suck Kier sovoKI
6er LcKutz 6er bei alltälliger Vsssernot de6rokten Oüter,
sovie eine LrleicKterung 6es VuKruntertisItes 6urcK 6ie
NäKe 6es notigen btolzes sein. ttöckst vvakrsckeinlick
sin6 Kier 6ie an 6ie tVtuots 6ireKt o6er in6irekt angrenzenden
Oüterbesitzer zu einer Korporativ organisierten U/tt/k/^att-
Fenosse«so^a/t vereinigt. °^^) Lie erkalten von 6ern öuLen-
geI6 „l K an lren Kosten vnncl an lre gemeinen ver^."

Die letzte in unsere peri«6e tsllericle un6 uns interes-
sieren6e bariclrecktssatzung gibt AutscKIutZ über 6en iVm/anF
cke/' a//Femek'«e« U/eF-, ÄaFe«- ««ck t^tt/k^ttnte/'Na/^Mc^t 6er

sn solcke Vege, LtraLen un6 >VuKren angrenzen6en Oüter.
Am 16. Dezember 1500 bestimmen clie „gemein bsnnclb
lüt zu LcKvvz« :

„Dss ein vetlicker, so gütter Kstt in vnserrn bsnn6t,
6ie sn clie sllmv vnn6 Strassen stossett, 6er soll seohe«

L^ttoh von sinem gut vegen, väg vnn6 Strassen besseren
vnncl mscken vnn6 6ie bekeben: Dessglicben soll ein ^eb
lieber, v« vssser an sine gütter stosset, ^eohe« L'cÄett«^ von
sinem gut verinv mscken vnn6 belieben."

M« aber zvei blsckbsrn mit ikren NacKbargrun6stücKen
sn LtrslZen stoöeri, sollen sie gemeinsam die LtrstZe „mscken

°'2) Ot. «den p. 164.

Ol. oben p, 164.

LgndducK 141. LcKon seit 1440 («ben 154 unct 159) Kennen
vir cliese allgemeine Weg- unci LtraüenunterbaltsvklicKt. Vermutlick
dürtte ikr Omtsng sckon damals der nämlicke gevesen sein, und 6er
OnterKalt 6er HllmendstrstZen und Vege cter Oemeinde nur mekr in diesem
desckrärikten lVlasse obgelegen Kaden.



161

vnnd beheben, wie wyt die strass wärett vnnd ist, es were
denn sach, das dazwüschen so merckliche allmy lege, das

ein amman vnnd die syben bedüchte, das min herren da

billich hellten sollten."

161

vnnct bekeben, vie v)?t die strass värett vnnct ist, es vere
clenn sack, ctas ctazvüscken so mercklicke allm^ lege, ctas

ein amman vnnct ctie sederi beclückte, clas min Kerren cta

dilliclr Kellten solitene



Exkurs.

Kothing erklärt in seinem Glossar zum Landbuche (p. 292)
„Landwery" einfach als gebannte Wälder. l) „wery" ist wohl
identisch mit „were" und kommt von „wem" her, gothisch
varjan prohibere, defendere.2) Daher heißt Landwery
Landesverteidigung, Landesschutz. Die „Landwery"-Wälder
dienten somit offenbar dem Grenzschutz des Landes,a) sei es,
daß sie direkt den ins Land dringenden Feind hindern, oder
einheimische Truppen decken oder auch nur das für die
Verteidigungsbauten (Letzinen und Pallisaden z. B. in Arth)
erforderliche Holz liefern sollten. Die Quellen scheinen

unsere Ansicht zu bestätigen.
Der Bannbrief vom 27. August 1457 sagt:4) „als vnser

vorderen vor alten tzyten vnser lantwerinen allenthalben
in vnserm Lande verbannen vnd in friden geleit hand
Were aber, das solichs harüber yemand tete, aid über gienge,
vnd in der lantweri oder in dheinen vnsern holtzern vnd
weidern, so wir in bann geleit haben, hüwe rütete etc."

Dieser Bannbrief unterscheidet klar zwischen „Lant-
wehri" und "anderweitigen Bannwäldern, indem eben letztere
zu einem andern Zwecke als dem der Landesverteidigung
gebannt sind.

Ein Bannbrief vom nämlichen Datum5) bestimmt ebenso:
Wer der ist, der in vnnsserm lanndt, wo wir die allten

') Ebenso Fr. v. Wyß, Zeitschrift für schweizerisches Recht I. p. 84.

2) Siehe J. Grimm, deutsche Rechtsaltertiimer II. 143.

") Vergi, auch v. Amira, Grundriß p. 78 und v. Maurer, Einleitung
p. 99.

Landbuch p. 286 f.

5) Landbuch p. 49 cf. Landbuch p. 200.

Exkurs.

Kotking erklärt In seinem Qlossar zum banclbucbe (p. 292)
„banclverv" eintack als gebannte Välcler. ') „verv" ist voKI
icl^ntiscb mit „vere" unct Kommt von „vern" tier, gotbisck
varjan — proludere, ctetenctere. ^) Osker KeilZt banclverv —
banclesverteiäigung, banclessckutz. Oie „bancZver^"->VäIcler
clienten somit ollenbar clem (Zrenzscbutz cles bancles, ^) sei es,
clalZ sie clirekt clen ins bancl clringenäen Leincl Kinclern, «cter

einkeimiscke Gruppen clecken «cler auck nur clas tür ctie

Verteicligungsdauten (betzinen uncl pallisacten z. ö. in ArtK)
erlorclerlieke ttolz lietern sollten. Die Quellen sckeinen

unsere AnsicKt zu bestätigen.
Oer öannbriet vom 27. August 1457 sagt: 4) „glZ vnser

vorcleren vor alten tzvten vnser lantverinen allentkalden
in vnserm bancle verbannen vncl in triclen geleit Kanct

V/ere aber, clas solicks Karüber vemanä tete, alcl über gienge,
vncl in cler ocler in ck«e/«e« nnsem /ko/^em n«ak

We/cke/-/?, so vir in bann geleit Kaden, Küve rütete etc."

Dieser öannbriet untersckeiclet Klar zviscken „baut-
vebri" uncl 'anclerveitigen öannväläern, inclem eben letztere
zu einem anclern ZvecKe als clem cler banclesverteicligung
gebannt sincl.

Lin Lannbriet vom nämlicben Datums bestimmt ebenso:
Wer cler ist, cler in vnnsserm lannclt, vo vir clie allten

Ldenso Lr. v, VvL, ?eitscnrikt tllr scnweizeriscnes »ecnt I. v. 84,

2) Lietie 1, Orimm, cteutscne hecntssltertümer II, 143.

2) Vergi, guck v. Hmirs, (ZrunctritZ p. 78 unct v. Ngurer, Linleitung
p. 99,

LsncZbucn p. 286 k.

Lsndducn p, 49 ck, Lsnctbucn p, 299,
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lanndtwerinen hannd, oder sunst bannen vnd in friden
gelegt, das die nieman riiten soil. Were aber, das in
vnnsserm Lanndt yemantz solich vnnsser Lanndtwerinen oder

vnnssere Höltzer so verbahnen sind
Bezeichnend sind auch die Bestimmungen des

Bannbriefes vom 1. August 1358:6)
als vmb vnser Banne, die wir in unserm Lannde

ze Lantweri verbannen haben mit vndergane vnd mit krü-
zenne ..." und weiter: „dar zuo soll man wüssen, das wir
vsgenomen haben vier kleger in vnserm Lande, ze steina

zwene in dem viertel, bi der Wichen ze Switz in dem viertel
einen, vnd ze arta in dem teile ouch einen

In der ersten Stelle kommt der Zweck der fraglichen
Banne „ze Lantweri" (zum Landesschutz) direkt zum
Ausdruck. Bei der letztern Stelle scheint die Verteilung der
Bannkläger (oder Bannwarte, wie sie später genannt werden)
zuerst auffallend. Trotzdem in Muotathal bereits 13397)
Holz in Bann gelegt worden, wird für diesen Viertel kein
Kläger genannt, wohl aber für Steinen zwei; auch der

Kirchgang Schwyz erhält trotz seiner bedeutenden
Ausdehnung nur einen. Diese Schwierigkeit löst sich aber

sofort, wenn wir bedenken, daß im Stein er-Viertel die
„Letzinen" auf der Altmatt und zu „Hauptsee" (Schornen), für
die Kirchgänge Arth und Schwyz8) dagegen nur je eine
Letzimauer bezw. Landesbefestigung in Betracht kommen.

Die höhere Bedeutung der Landwehriwälder gegenüber
den gebannten Binnenwäldern kommt auch im höhern Bußen-

betrage, der für unerlaubten Holzhieb in denselben
angedroht ist, zum Ausdruck.9)

6) Landbuch 200.
7) Landbuch 207.

8) Vergi, dazu oben p. 119.

9) Landbuch p. 201, 268, 287 etc. im Vergleich zu p. 205, 206 und
207 eodem.
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Isnncttwerinen Ksnricl, «6er sunst bannen vncl in triclen ge-
legt, clas clie niemsn rüten soll. Were aber, clas in
vnnsserm bannclt vernarrt? solicb vrmsser bsnncltwerinen ocler

vrmLsere blöltzer so verbannen sincl
LezeicKnencl sincl suck clie Lestimmungen cles Lsnn-

brietes vom I.August l358:°)
als vmb vnser Laune, clie wir in unserm banncle

ze bsntweri verbannen Kaben mit vnclergane vncl mit Krü-

zenne ..." uncl weiter: „clsr zu« soll man wüssen, clas wir

vsgenomen Kaben vier Kleger in vnserm bancle, ze steins

zwene in clem viertel, bi cler Kilcben ze Switz in clem viertel
einen, vncl ze arts in clem teile ouck einen

In cler ersten Stelle Kommt cler Zweck cler traglicken
Laune „ze bantweri" (zum banclessckutz) clirekt zum Aus-
clruck. Lei cler letztern Stelle sckeint clie Verteilung cler

öarinkläger (ocler ösnnwarte, wie sie später genannt werclen)
zuerst auttallencl. lrotzclem in lvluotatkal bereits 1339 ')
Ilolz in Laim gelegt worclen, wircl tür cliesen Viertel Kein

Kläger genannt, woKI aber tür Steinen zwei; suck cler

KircKgang LcKwvz erkält trotz seiner becleutenclen Aus-
cleknung nur einen. Diese Schwierigkeit löst sicK aber

sotort, wenn wir beclenken, clsL im Stein er-Viertel clie „bet-
zinen" aut cler Altmatt uncl zu „ttauptsee" (ScKornen), tür
clie Kirchgänge ArtK uncl ScKwvz °) clagegen nur je eine betzi-
mauer bezw. banclesbetestigung in LetracKt Kommen.

Die KöKere öecleutung cler banclwekriwälcler gegenüber
clen gebannten Linnenwälclern Kommt auck im Kobern Luven-
betrage, cler tür unerlaubten btolzkieb in clenselben ange-
clrobt ist, zum AusclrucK. ")

«) Lsnclbucb 20«.
Lsnclducb 207.

2) Vergi. cZgzu oben p, li 9.

«) Lsnclducn p. 201, 268, 287 etc. iin VergleicK zu p. 20ô, 206 uncl
297 eoäem.
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